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(III )

Inhaltsverzeichniß
des Gesetz= und Verordnungsblattes für das Konigreich Sachsen

vom Jahre 1839.

I. in chronologischer Ordnung.

Tag
Inhalt. Stück. Num.Seite.

letzten
Ausstellung. Absendung.

1838. 1839. —
30 Juli 18 Jan. Münz-Convention der zum Zoll= und Handelsvereine verbundenen

Staaten unter A nebst der besondern protolollarischen Ueberein-
kunft hierzu unter 68. 2 2 4— 11

19 Dec. 18 Jan. Decret des Ministeri# des Innern, die Bestätigung der Verfassungs-
artikel der Dresdner Zuckersiedereicompagnie betr. . ». .. 1 1 1

1839.
4 Jan. 16 Febr. Verordnung des Justizministeri#, die Befähigung der zur Stellvertre-

tung der Gerichtsverwalter oder, Actuare bei einzelnen Gerichts-
handlungen zu requirirenden Notare bert. 3 4 14

5 Jan. 16 Febr. Bekanntmachung des Oberappellationsgerichts, einen Rechtssat betr. 3 615u. 16
10 Jan. 18 Jan. Allerhöchste Verordnung wegen Publication der allgemeinen Münz-

Convention der zum Zoll= und Handelsvereine verbundenen, und
der besondern protokollarischen Uebereinkunft unter den hiernach
zum 14 Thalerfuße sich bekennenden Staaten 2 2 2 u.3

10 Jan. 16 Febr. Verordnung des Ministeri# des Cultus und öffentlichen Unterrichts,
die Regulirung der Amtseinkünfte der Superintendenten betr. 3 7 16— 1

10 Jan. 16 Febr. Verordnung des Ministerii des Cultus und öffentlichen Unterrichts,
die Emeritirung der Lehrer in Elementarvolksschulen bett. 3 8 19

11 Jan. 18 Jan. Ullerhöchste Verordnung wegen vorläufiger Einstellung der Silberaus-
münzung im 20 Guldenfuhße und wegen Ausprägung von Zwei-
und Einthalerstücken im 14 Thalerfuße 2 3 12u. 13

24 Jan. 16 Febr. Verordnung des Justizministerit, die für Gerichtsbescheide in Unter-
suchungssachen zu liquidirende Gebühr berr. 3 5 15

30 Jan. 20 Febr. Verordnung der in Evangelicis beauftragten Staatsminister, die dieß-
· jahrtgeFeterdesReformattonsfestesbetr.... .. 4 1122u. 23

1 Febr. 16 Febr. Verordnung des Finanzministeri#, die gleichzeitig für mehr als ein
Fabrik= oderHandelehaus Geschäfte treibenden Handelsreisenden betr3 9 20

2 Febr.20 Febr. Decret des Ministerii des Innern, die Bestätigung der Statuten der
" Sechsischen Elbdampfschifffahrtsgesellschaft btbrtrr. 4 12 24

5 Febr. 16 Febr. Bekanntmachung des Ministerii des Innern, die Seiten der Feuerver-
sicherungsgesellschaft „Metellus“ zu Glasgow beschlossene Ein-
stellung der Uebernahme von Feuerversicherungsgeschäften betr. 3 10 21



Tag

der lehten Juhalt. Stück. Num. Seite.
Jusstellung. Absendung.

12 Febr. 23 Febr. Bekanntmachung der Landrentenbankverwaltung, die Beglaubigung und
resp. Vollziehung der Landrentenbriefe und der dazu gehörigen
Zinsbogen brtrtrr. ... 5 13 25

14 Febr. 23 Febr. WVerordnung der Ministerien des Cultus und offentlichen Uncrrriches
und des Innern, die Feier des Festes Mariä Verkündigung im
Jahre 1839 btrtr. 5 14 26

19 Febr. 6 März PVerordnung des Ministerii des Innern, die 2 über außer—
ordentliche Vorfalle bett.. . .. ... 6 1527—29

20 Febr. 6 März Allerhöchste Verordnung, die Veranstal tung von Landtagswahlen betr. 6 16 30
20 Febr. 27 März Verordnung des Ministeri# des Innern, die Beierkung der Haft auf

Nequisitionsschreiben und Berichten in Polizeisachen betr. 7 17 31
28 Febr. 9 April WVcrordnung des Ministerii des Cultus und offentlichen Unterrichts, den

Anfang des den Wittwen und Kindern verstorbener Geistlichen
geordneten Gnadenhalbjahrs berr. 8 21 51

5 März 9 April Bekanntmachung des Ministerü des Innern, die Sparcassenanstalt zu
Chemnitz bett. . . . . .. 82251——58

6Mårz-27MärzPerordmmzdes Finanzministerii, die im 14 Thalerfußee zu erhebeuden
’ Beitrage zum Staatspensionsfonds und zur Personalsteuer von

den in dieser Währung festgestellten Gehalten, Wartegeldern.
Hensionen und andern Dienstbezücgen ber. .. 7 18 32

7 Marz 27 Marz Gesetz, die Wahlen der Vertreter des Handels und Fabrikwesens betr. 7 19 33 — 35
7 März 27 März Verordnung des Ministerii des Innern, die Ausfuhrung des vorsteh-

enden Gesetzes betrt. . . .. .. ... 7 20 36 —50
7 März 15 Juni Verordnung des Justizministeri, die unzulässigkeit der Appellationen

gegen das Verfahren in minder wichtigen Criminalsachen an das
Oberappellationsgericht brr. . . „ 12 41139 nu. 140

9 März 9 April Bekaumunachung des Ministerii des Junern, die Sparcasse zu Hain betr.8 23 53.—55
12 März 9 April Allerhöchstes Decret wegen Bestätigung der Statuten der Leipziger Bank 24 56 —81
14 März 9 April Allerhöchsste Verordnung, die Vervollständigung der ständischen Kam-

mern bett.. 8 25 82
14 März 9 April PVerordnung des Ministeri# des Innern, die Wahl der Vertreter des

Handcls und Fabrikwesens bertr. . .. 8 26 82 u. 83

18 März 9 April Verordnung des Ministerit des Innern, die Bestellung von Commis-
sarien zuden Landtagswahlen beer. . 8 2783—8621 März 4 Mai Decret des Ministeril des Innern, die Bestätigung der Statuten der »

Brauecreigesellschaft zu Medingen brr. 10 30 10221 März 4 Mai Deerct des Ministerit des Innern, die Bestätigung der Staten des

Actienvereins für das Steinkohlenwerk zu Gittersee betr. 10 3102 u. 103
25 März 4 Mai Bekanntmachung des Ministerii des Innern, die Concession für die in

Leipzig sich constituirte Gesellschaft zu Errichtung einer auf Ge-
genseitigkeit gegründeten Mobiliar-Vrandversicherungebane für· Duttschlandbctr... . 10 32 103

3 April 4 Mai Verordnung des Finanzministerii, die Ausgleichungsabgaben von Wolt,
Wein, Branntwein und Tabak bett.. 10 33103—124



Tag

Ausstellung. Ab

8 April

10 April

10 April

10 April

10 April

11 April

13 April

17 April

25 April

6 Mai

6 Mai

der
letzten

4 Mai

4 Mai

4 Mai

4 Mai

4 Mai

4 Mai

18 April

4 Mai

8 Mai

15 Juni

15 Juni

sendung.

Verordnung des Ministerii des Innern, den Beitritt der Fürstlich
Schwarzburg= Sendershausenschen Regierung zu den zwischen dem
Königreiche Sachsen und dem Konigreiche Preußen unterm
2

1 Noveinber 1838 vereinbarten Erläuterungen und Zusätzen
zu der zwischen den gedachten Regierungen wegen Uebernahme
der Ausgewiesenen bestehenden Convention berr.

Verordnung des Ministeri# des Innern, den von der Fürstlich Schwar-
burg-Rudolstädtischen Regierung bewirkten Anschluß an die zwi-
schen der Königl. Sächsischen und der Königl. Preußischen Re-
gierung bestehende Convention wegen der wechselseitigen Ueber-

nahme der Ausgewiesenen und an die dazu verabredeten erganzen—
den Bestimmungen betr. . . . ..

Verordnung des Ministerii des Innern, die mit der Fürstlih Neuß-
Plauenschen Regierung zu Greiz vereinbarte Annahme mehrerer
Erläuterungen und Ergänzungen zu der wegen wechselseitiger
Uebernahme der Ausgewiesenen bestehenden Convention betr.

Verordnung des Ministerit des Innern, die getroffene Vereinbarung
mit der Herzoglich Sachsen= Altenburgischen Regierung wegen
wechselseitiger Annahme einiger die Vaganten-Convention angeh-
enden Erläuterungen und Ergänzungen beebrr.

Verordnung des Ministerii des Innern, einige Ergänzungen und Er-
läuterungen zu der zwischen der Königl. Sächsischen und der
Großherzogl. Sächsischen Regierung wegen der wechselseitigen
Uebernahme Ausgewiesenerbestehenden Convention ber.

Verordnung des Ministerii des Innern, die Erläuterung und Erganz-
ung der mit der Herzoglich Sachsen-Coburg= Gothaischen Regie-
rung unterm 17ten December 1821 abgeschlossenen Vaganten-
Convention bert. .......

Allerhochste Verordnung, die Bekanntmachung des von den Staaten
des größeren deutschen Zollverbandes mit dem Königreiche der
Niederlande abgeschlossenen Handelsvertrags btrr.

Verordnung des Finanzministeril an die Zoll= und Steunerdirection,
die in Gemäßheit des mit dem Königreiche der Niederlande ab-
geschlossenen Handelsvertrags den nach Holland zu versendenden

vereinslündischen Gegenständen behugebenden Ursprungs zeugnisseetr. o 4 4 r 4 4

Verordnung des M snistrü des Innern, die Austellung von Apotheken-
revisoren und die für dieselben entworfene Instruction betr.

Verordnung des Ministerii des Innern, den in hiesigen Landen den
ausländischen Juden, ingleichen außerhalb Dresden und Leipzigq
den inländischen JFuden gestatteten Aufenthalt betr. . ..

Verordnung des Miuisterii des Innern, die Ernennung eines Wohl—-
commissars für den 16ten städtischen Bezirk berr.

*mr#

Stück.

10

10

10

10

10

10

10

11

12

12

Num.

36

34

37

38

29

40

43

Seite.

128 Uu. 129

12 il. 125

126 — 128

130 u. 131

131 u. 132

132 — 134

8. 98

99—101

135 — 138

141 n. 142

112 u. 143



.„V. )

Tag
der FIJn h al t. Stück. Num.Seite.

..,- letzten

Ausstellung. Absendung.

6 Mai 6 15 Juni Perordnung der Ministerien des Cultus und öffentlichen Unterrichts

und des Innern, die Shhllehung der Chebundnise unter denJuden betr. . . .. .. 12 49 164 u. 165

8 Mai 15 Juni Deecret des Ministerii des Innern, die Bestätigung der Statuten der
Zuckerraffineriegesellschaft in Dirna berr. 12 48 163 u. 164

9 Mai 15 Juni Verordnung des Justizministerit, die nach Art. 50 des Criminalgeseß=
buchs abzufassenden Erkenntnisse bbdrtr. 12 44 143

10 Mai 15 Juni Verordnung der Ministerien des Cultus und öffentlichen Unterichts

und der Finanzen, den zu den Vocationen der Geistlichen und
Schullehrer zu verwendenden Stempel betr.. . .. . 12 53 67 u. 168

16 Mai 15 Juni Geseß, das gerichtliche Verfahren in Streitigkeiten über ganz ge-
ringe Civilansprüche ber. 12 45 144—155

16 Mai 15 Juni Verordnung des Justizministerii, die Ausführung des vorstehenden
Gesetzes btrtr. 4 .. 12 46 156—160

18 Mai 15 Juni PVerordnung des Justizministerii an das Appellationsgericht zuDresden,
den Gerichtsstand in Berg-Criminalsachen berr. 12 5015 u. 166

23 Mai 15 Juni Verordnung des Ministeri# des Cultus und offentlichen Unterrichts,
die Belehrung der zu einer anderen christlichen Confession Ueber-
tretenden über die Wichtigkeit ihres Vorhabens bboert. 12 54 168 u. 169

28 Mai 15 Juni Verordnung des Ministerii des Innern, die Bekanntmachung einiger
Nachträge und Erläuterungen zu 95 8 und 9 der allgemeinen

Instruction für Censoren ber. . 12 47 161—163
1 Juni 15 Juni PVerordnung des Justizministerü an die Justizbehörden, die wider Geist=

# liche und Schullehrer wegen ihnen beigemessener gemeiner Ver-
gehen einzuleitenden Untersuchungen brrr. 12 51 166

3 Juni 15 Juni PVerordnung des Justizministerii an die Justizbehörden, die Notifcation
von Gehaltsabzügen der Staatsdiener an ihre Dienstbehörden betr12 52 167

6 Juni 3 Juli Verordnung des Justizministerii, die Form der Erkenntnisse in gering-
4 fügigen Rügen= und Denunciationssachen ber. 13 55 171 u. 172
13 Juni 29 Aug. PVerordnung des Finanzministerih), das Lohnfuhrwesen bert. 14 67193— 196
13 Juni 29 Aug. Verordnung des Finanzministerit, die wegen mehrerer Uebertretungen

der Postvorschriften anhängigen Untersuchungen bert. 14 68 197
15 Juni 3 Juli PVerordnung des Ministerii des Innern, die mit der Fürstlichen Regie- n

rung jüngerer Linie Reuß von Plauen vereinbarten Erganzungen
und Erläuterungen zu der Convention wegen wechselseitiger Ueber—
nahme der Ausgewiesenen ünd Vagabunden betr. . . .. 13 56 172 —174

20 Juni 29 Aung. PVerordnung des Justizministerii an das Appellationsgericht zu Budissin,
die bei Besetzung von Gerichtsstellen auszuschließenden Verwand—
ten bett. . .. . ... . 14 58 179

22 Juni 3 Juli Perordnung der Branddersicherungscommisston, den Eintritt der vollen
Wirksamkeit des, wegen der Einrichtung der alterbländischen Im-
mobiliar-Brandversicherungsanstalt, unterm 14ten November

1835 erlassenen Geseßes betreffend, mit einigen darauf bezügli-
chen speciellen Bestimmungen.. ... 13 57175.—178
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Ausstellung.

der
ag

letzten
Absendung.

Stuck. Num. Seite.

11 Juli

11 Juli

20 Juli

25 Juli

30 Juli

31 Juli

6 Aug.

8 Aug.

15 Aug.

21 Aug.

23 Aug.

29 Aug.

7 Sept.

13 Sept.

16 Sept.

29 Aug.

29 Aug.

29 Aug.

29 Aug.

29 Aug.

29 Aug.

27 Sept.

29 Aug.

29 Aug.

29 Aug.

29 Aug.

29 Aug.

27 Sept.

27 Sept.

27 Sept.

27 Sept.

Verordnung der Ministerien der Justiz und des Innern, das Ver-
fahren bei Untersuchungen gegen Kinder unter 12 Jahren betr.

Verordnung des Justizministerii an sämmtliche Gerichtsbehörden der
Oberlausitz, die Anwendung der für die Erblande durch das Ge-

nerale vom 14ten August 1767 ertheilten Aordnung in derOberlausitz betr.. ..
Verordnung des Mirnisterii des Innern, den Abschluß einer uUbebercin-

kunft mit der Furstlich Schaumburg-Lippeschen Regierung, wegen
gegenseitiger Uebernahme der Vagabunden und Ausgewiesenen betr.

Verordnung des Justizministerii, die Bestrafung beurlaubter Militar—
personen von Civilgerichteh betr.. . .. ....

Verordnung der Ministerien der Justiz und des Innern, die Colmnpe-

tenzverhältnisse zwischen Justiz= und Verwaltungsbehorden bei Auf-hebung von Leichnamen brrrr. .
Verordnung der Ministerien der Justiz und des Innern, die Verzin-

sung der Actien bei Actienvereinen für gewerbliche Unternehmun-
gen brrrer. ....

Verordnung der Ministerien der Justiz und des Innern, die Erledi-
gung einiger Zweifel über die Competenz der Justiz= und Ver-

waltungsbehörden in Beziehung auf mehrere Bestimmmungen desCriminalgesetzbuchs betr. ... .

VerordnungdechmsterndesHauern, den Abschluß emer Uebetein
kunft mit der Herzoglich Anhalt-Dessauischen Regierung wegen
gegenseitiger Uebernahme der Vagabunden und Ausgewiesenen betr.

Bekanntmachung des Ministerii des Innern, die Vertheilung und Ver—
wendung der Schönburg'schen Entschädigungsgelder ber.

Verordnung des Ministerit des Innern, die Ernennung eines Wahlcommissars für den 17ten städtischen Bezirk bert.
Decret des Ministerit des Innern, die Bestätigung der Statuten der

Sächsischen Maschinenbaucompagnie zu Chemnitz bertr.
Verordnung der Ministerien der Finanzen und des Innern, den dieß-

jährigen Aufschub des Anfangs der Niederjagd und Vorhatßze im
r Erzgebirgischen und Voigtländischen Kreise brtr.
Verordnung des Finanzministerii, die künftige Umwandlung der sulän

dischen Conventions-#xtel auf den Nennwerth von Scheidemünze
im 14 Thalerfuße und deren Einwechslung gegen conventions—mäßige Münzsorten brrr. *“

Verordnung des Ministerül des Innern, den Abschluß einer Ueberein-
kunft wegen Uebernahme von Auszuweisenden mit der Koönigl.
Hannoverschen Regierung betrr. .

Bekanntmachung des Gesammtministerli, dieVersammlung der Stande
des Konigreichs Sachsen zum nächsten Landtage beert.

Verordnung des Ministerü des Innern, den Wahlcommissar für die
Dresdner Landtagswahl berrrrtrtr. 4

14

14

14

14

14

14

16

14

14

14

15

15

16

16

16

16

59

60

64

63

61

62

73

65

66

69

71

180

180 u. 181

184 — 189

183 u. 184

181 u. 182

182 u. 183

203 — 205

190 u. 191

191u. 192,
272—277

198

200

199

201 u. 202.

206 — 211

206



(VIII. )

Tag
det echt Inhalt. Stück. Num.eite.

Ausstellung. 11 o. 1
l

21 Sept. 4 Nov. Bekanntmachung des Justizministerii, die Berichtigung der zur Verordnung
vom 28fdten Mai 1836 üÜber einige Veränderungen in der Be-
zirkseintheilung gehörigen Beilage A. in Bezug auf die Oberge-
richtsbarkeit über die Orte Mockritz und Jeßnitz berr. 17 79 268

2 Oct. 12 Nov. Bekanmmachung des Oberappellationsgerichts, einige Rechtssätze in Be-
ziehung auf den Auszug btrtrtrtr. 18 82 1277 — 288

8 Oct. 4 Nov. Allerhochste Verordnung, den Vereins-Zolltarif auf die Jahre 1840
bis mit 1842 brrer. 17 77213.—253

8 Oct. 3 4 Nor. Deeret des Ministeril des Innern, die Bestätigung der Statuten des
Hainichener Steinkohlenbauvereins btr. 17 80 268

9 Oct. 4 Nov. Verordnung des Finanzministerii, die allgemeine Auwendung des Zoll-
 JgFewichts bei den Hebe= und Abfertigungsstellen sämmtlicher Zoll- ,

vereinsstaaten bett.. ... ...... 1778 254 — 267

10 Oct. 12 Nov. Allerhöchste Verordnung, die Aufbringung des Bedarfs für die katho-
E lischen Kirchen und Schulen in den Königl. Sächsischen Erb-

landen betreffend, zu § 28 des Geseßhes vom S8ten März 183818 81 269 — 272
19 Oct. 12 Nor. Verordnung des Ministerit des Innern, den Beitritt der Herzoglich

Braunschweig-Lüneburgischen Regierung zu der zwischen den Kro-
nen Sachsen und Hannover bestehenden Uebereinkunft wegen der
Uebernahme von Auszuweisenden berr. 18 83288 — 293

19 Ockt. 20 Dec. Bekanntmachung des Ministerii des Innern, die Sparcasse zu Ca=
menz beet.. 19 90 811—313

23 Oct. 12 Nor. PVerorduung des Ministerii des Innern, den Beitritt der Herzoglich
Sachsen-Meiningenschen Regierung zu den Erläuterungen und
Ergänzungen der Sachsisch-Preußischen Convention wegen Ueber-
nahme von Ausgewiesenen bett... 18 849 — 296

1 Nor. 12 Nov. Perordnungdes Finanzministeril, die Gewerbe= und Personalsteuerre-
vision für das Jahr 1840 brtr. 18 85 296

1 Nor. 20 Dec. Verordnung des Ministerii des Innern, den Beitritt der Herzoglich
Auhalt-Bernburgischen Regierung zu der Sachsisch-Preukbischen
Vaganten-Convention bbbertrrr. 19 91 313 — 319

14 Nov. 20 Dec. PVerordnung des Justizministeri#, die Erkenntnisse in Civilsachen bei
theilweise gebrauchtem Eidesantrage über die Klage bett. 19 92 319 u. 320

6 Dec. 20 Dec. Geset,die Erhebung der Steuern und Abgaben für das Jahr 1840 betr.1 86 297 u. 298
7 Dec. 20 Dec. PVerordnung des Finanzministerii, die AusführungdesobigenGesetzesbetr.19 87299 302
7 Drc. 20 Dec. PVerordnung des Finanzministerii, die fernere Verwendung der auf den

Werth von Scheidemünze im 14 Thalerfuße herabzusetzenden bis-
herigen Conventions-xtel zu gewissen Zahlungen im 20 Gulden=
fuße bttttri. 19 99 311

9 Dec. 20 Dec. FVerordnung des Finanzministeri#, die Elbschifffahrtsabgaben betr. 1988 303 —310
21 Dee. 1840 Verordnung des Justizministeril, die Publication der mit der Königl.

18 Jan. Preußischen Regierung getroffenen Uebereinkunft über die Leistung
gegenseitiger Rechtshülfe betr. ........ 20 93 321—332

– 2 Berichtigung der Redaction des Gesetz= und Verordnungöblattes,
Fehler beer..m — — 170, 320



(HKKK)

Inhaltsverzeichniß
des Gesetz= und Verordnungsblattes für das Konigreich Sachsen

vom Jahre 1839.

II. in alphabetischer Ordnung.

A.
Abgaben, s. Elbschifffahrtsabgaben — Steuern und Abgaben.
Abschlagszahlungen in Concursen — sind, auf Verlangen des Gläubigers,

zuerst auf die Zinsen zu leisten, wenn letzteren mit dem Capitale
gleiche Priorität zustet ...

Abzüge von Gehalten der Cirilstaatädiener — Ercheilung von Nolification hier—
ron an die Dienstbehörde ......

Actien —deren Verzinsung von Actienvereinen für gewerbliche Unternehmungen
Actuare, bei Patrimonialgerichten angestellte,— an deren Sielle können nur

zum Protekotiren, befähigte Notare requirirt werden
Altenburg = Sachsen-—Herzogchum —die getroffene 2VereinbarungMit

der dasigen Regierung wegen wechselseitiger Annahme einiger die Va-
ganten-Convention angehenden Erläutecungen und Ergänzungen betr.

Hierzu eine Ministerialerklarung vom 22sten Februar 1839
Auhalt-Bernburg, Herzogthum, — Beitritt der dasigen Regierung zu der

Sachsisch-Hreußischen Vaganten-Councntiton
Anhalt-Dessan, Herzogthum, — den Abschluß einer Uebereinkunft mit der da—-

sigen Regierung wegen gegenseitiger Uebernahme der Vagabundentund
sirsgen berr. .. . . .........

ter . . . .. ...

Ansprüche-Civil--—— gerichtluhcv Verfahren in Streitigkeiten öber
ganz geringe dergleichen, s. Civilansprüche.

Anzeigeberichte — sollen über vorkommende Verbrechen und sonstige Ereignisse
an die betreffenden Behorden eingereicht werden

- HuzuenscSil)cn«-sa.. ........

Apothekenreoi soren — deren Austellung und Instruckion ......
Appellationen —deren Unzulassigkeit gegen das Verfahren in minder wichtigen

Criminalsachen an das Oberappellationsgericht betr. ..
Ausgewiesene —deren Uebernahme, (. Alteuburg, Anhalt-Bernburg, Anhalt=

Dessan, Braunschweig-Lüneburg, Coburg- Gotha, Hannover, Meinin-
gen, Reuß-Plauen ältere Linie, Reuß-Plauen jüngere Linie, Schaum-
burg-Lippe, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen,
Weimar.

Ausgleichungsabgaben — deren Ethebung von Most, Wein, Branntweinund Tabak .

Hierzu das Regulativ unter 6 und die Schemass- 1 — VI
Auszug — Rechtssäße, welche das Oberappellationsgericht in Bezug auf selbigen

seinen Entscheidungen zu unterlegen pflegtgt.. ... .

5

3

Jau.

Juni
31 Juli

4

10 April
4

Jan.

2
r*—*

1 Nor.

6

*r

-

7

3 April

Aug.
-
--

19 Febr.

25 April

März

**2

2 Oct.

"b“

Seite.

15

167
182

14

130

313 fg.

190

27
29

135 fga-

139

103
105 — 124

277—288

 DParagr.

1—11

1—42



TDag. Seite. Daragr.B. g Paragr

Bagatellen —gerichtliches Verfahren in Streitigkeiten darüber, s. Civilan-
sprüche.

Bank zu Leipzig — Bestätigung der Statuten derselben, (. Leipzig.
Beiträge zum Staatspensionsfonds — sind im 14 Thalerfuße von den in dieser

Wahrung geordneten Gehalten 2c. zu erheben 6 März 32
Bergcriminalsachen, s. Berggerichte.
Berqgerichte — deren fernere Competenz in den nach der früheren Gesetzgebung

vor dieselben gehörigen Untersuchungssachen, ingl. bei Verbrechen,
welche in Gruben oder Bergwerks-Taggebäuden begangen werden, betr. 18 Mai 165

Bescheide, von Patrimonialgerichten in Untersuchungssachen ertheilte, —die da-
für zu liquidirende Gebühr btter. 24 Jan. 15

Bezirke = Verwaltungs= und Gerichts= — — Berichtigung des Ab-
schnitts XII der der Verordnung vom 28sten Mai 1836 über ei-
nige Veränderungen in der Bezirkseintheilung beigegebenen BeilageA
in Bezug auf die Obergerichtsbarkeit der Orte Mockriß und Jeßnitz 21 Sept. 268

Bezirksthierärzte — Berichtigung einiger Redactionsfehler in der im Jahr-
gange 1836 abgedruckten Instruction für selbige – 170

Brandversicherungsanstalt, alterbländische, s. Immobiliar= Brandversiche-
rungsanstalt.

Brandversicherungsbank für Deutschland zu Leipzig, s. Leipzig.
Branntwein —Crhebung der Ausgleichungsabgaben davon, s. Ausgleichungs-

abgaben.
Brauereigesellschaft zu Medingen — Bestätigung der Statuten derselben,

s. Medingen.
Braunschweig-Lüneburg, Herzogthum,—den Beitritt der dasigen Regie-

rung zu der zwischen den Kronen Sachsen und Hannover bestehen-
den Uebereinkunft wegen der Uebernahme der Auszuweisenden betr. 19 Oct. 283

Hierzu die Ministerialerklärung vom 14ten October 1839 : „ 233

C.

Camenz — Bestätigung der dasigen Sparcassenanstalt, unter Beifügung einiger
odl des Regulatis. .. . .. 19 Oct. 311 fa

Censoren —einige Nachträge und Erläuterungen zu 6 8 und 9 der allgemei—-
 nen Instruction für selblea . 28 Mai 161 fg 1 7"

Chemnitz —die Bestätigung des Regulativs der dasigen Sparcassenanstalt, mit
Beifüqung einiger §s desselben, bttrr. 5 März 51 fg.

— Beskätigung der Statuten der dasigen Maschinenbaucompagnie 21 Aug. 200
Civilansprüche, ganz geringe, — Gesetz über das gerichtliche Verfahren in

Streitigkeiten darüber 16 Mal 147
Aueführungsverordnung hierzu D] : „ 156

und zwar:
Einführung eines abgekürzten Verfahrens — Beschaffenheit und Be-

trag der Aufprüche — Berechnung der letzteren ... - 144 1—4
Verfahren überhaupt — Mündliche Verhandlung zll Protokoll — Ge-

sebliches Erscheinen der Partheien — Bevollmächtigte — Stell-
vertreter von Gemeinheiten — Beschränkung schriftlicher Anträge
und Erkläruneen 145 5—10
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41 Tag. Seite. Paragr.
Verfahren insbesondere — Anmeldung des Anspruchs — Verfügung an

die Partheien — Inhalt der Bestellzettel — Frist zum Termine—
Verlegung dessellben 16 Mai 146, 1611—15

Hierzu die Schema's zu Bestellzetteln unter 1 und2 #: 158 fg.
Erscheinen der Partheien ohne vorherige Ladung — Termine zur Ver—

handlung — Ausbleiben des Klagers— Vorbringen desselben —
Verwerfung unbegründeter Klagen — Verfahren auf eine schlüs-
sige Klage — Vergleichsversuch — Gegenseitige Einreden der Par-
theien. #: „ 147 16—21

Behandlung von Einreden, deren Gegenstand über 20 Thlr. beträgt —
Anzeige der Beweismittel — Gebrauch einzelner Arten derselben
— Cntscheidung — Leistung zuerkannter Eide — Rechtsmittel — "

Vollstreckung der Entscheidung — Stempelabgabe — Kosten - 149, 16622—40
Verhältniß dieses Verfahrens zu andern Proceßarten — Verwandlung

eines größern Anspruchs in einen geringern nach erhobener Klage
— Compromisse auf das Verfahren nach diesem Gesese O7 154, 157 41—45

Civilsachen, (. Erkenntnisse.
Civilstaatsdiener —die Abgabe von Notifscationen an deren Dienstbehörde

über Abzüge, welche dieselben an ihrem Gehalte erleiden, betr. 3 Juni 167
Coburg-Gotha = Sachsen= — Herzogthum — die Erläuterung und Ergän-

zung der mit der dasigen Regierung unterm 17ten December 1821
abgeschlossenen Vaganten-Convention btrrr. 11 April 132

Hierzu eine Ministerialerklärung vom 20sten März 1839 . -- 133
Competenzverhälktnisse zwischen Justiz= und Verwaltungsbehörden bei Aufhe-=

bung von Leichnamen. ............ 30 Juli 181 1—7
— — der Justiz= und Verwaltungsbehörden — Frledigung

einiger Zweifel über selbige jn Beziehung auf mehrere Bestimmungen
des Criminalgesetzbuchs ’........... 31 Juli 203 fg. 1—V

Concursrichter —hat Abschlagszahlungen, auf Verlangen des Gläubigers, zu-
erst auf die Zinsen zu rechnen, falls letteren mit dem Capitale gleiche
Miorität zustett. . 3an. 15

Conventions:-###Thalerstücke deren Umwandlung in Scheidemünze, (.
Groschen.

Courantmünze — deren Ausprägung und Ausgabe in hiesigen Landen 11 Jan. 12
Criminalsachen, minder wichtige, — die Unzulässigkeit der Appellationen gegen

das Verfahren darin an das Oberappellationsgericht betr. 7 März 139

D.
Dampfschifffahrtegesellschaft — Elb-— s. Elbdaiupfschifffahrtsgesellschaft.
Denunciationssachen — Form der Erkenntnisse din: 6 Juni 171 1—V

Dreöden — Bestätigung der Verfassungsartikel der dasigen Zuckersiedereicompagnie 19 1

E.
Ehebundnisse der Juden — deren Schließang. . . . . . . ... 6 Mai 161 1—4

Eid — wie das Erkenntniß abzufassen, wenn derselbe theilweise über die Klage
angetragen st:: ## 14 Nor. 319
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Einwohnerverzeichnisse —deren Anfertigung zum Behuf der Reoision der
Gewerbe= und Personalsteuerbeiträge für das Jahr 1840 .

Elbdampfschifffahrtsgesellschaft, Sochsische — Bestatizung der Statutenderselben .. ....

Elbschifffahrsabgaben — deren Ehetun in Geld des 14 Thalersußes vom
Jahre 1840 an .. .

Hierzu die Tafel unter O über Reduction des Hamburger Ge=
wichts auf Zollgewicht und umgekehrt

Elementarvolksschulen —die Emeritirung der darin angestellten Lehrer betr.
Emeritirung der Lehrer in Elementarvolksschulen. . ..
Entschädigungsgelder, Schönburgqische, — deren Vertheilung und Verwen-

dung, s. Schönburgische Entschädiqungsgelder.
Erbverträge über lehn= oder zinspflichtige Grunsstücke in der Oberlausi —

deren gerichtliche Bestätigung
Ereignisse — Einreichung von Anzeigeberichten darüber, s Anzeigeberichte.
Crkenntnisse, nach Artikel 50 des Criminalgesetzbuchs abzufassende, — Bestim-

mung, welches Appellationsgericht dabei competent sein soll
– in geringfügigen Rügen= und Denunciationssachen abzufassende, —

deren Formm.
— in Civilsachen — wie solche bei theiilweise gebrauchtem Eidesantrage

über die Klage abzufassen .
Excesse — Bestimmung, welche Behörde bei Untersüchung und Bestrafun J der-

selben competent sein soll- ...

V.
Fabrikwesen — Wahl der Vertreter desselben zur Ständeversamtlung, s. Ver-

treter des Handels und Fabrikwesens

G.
Gebühr, für Gerichtsbescheide in Untersuchungssachen zu liquidirende, — deren

Betrag 4 1 4 4 4 4 4 4 * 4

Gefangen —ist auf Nequiftionsschreiben oder Berichten in Polizeisachen zu
bemerken. . .. .. . .......

Gehaltsabzüge der Cwilstaatsdiener find der Diensterhörde zu notificiren
Geistliche, verstorbene, — Anfang des den Wittwen und Kindern derselben ge-

28 Febr.
10 Mai

ordneten Gnadenhalbjarts .
— den zu deren Vocationen zu verwendenden Stempel betr. . ..

— werden angewiesen, fich kunftig streng an die Vorschriften der 88
2 und 4 des Mandats vom 20sten Februar 1827, den Ucber-

Tag.

1 Nov.

2 Febr.

6 Dec.

-
# **

10 Jan.
10 Jan.

11 Juli

9 Mai

6 Juni

14 Nov.

31 Juli

24 Jan.

20 Febr.
3 Juni

tritt von einer christlichen Eonfessior zur andern betr., zu haltenr23 Mai
— Anordnung an Gerichtsbehörden zur Anzeigeerstattung in Fallen,

wo dieselben wegen gemciner Vergehen zur Untersuchung gezogen
worden sind .

Geld — dessen kunftige Ausprägung im 14 Thalerfuße in hiestgen Landen .
Geldbank zu Leipzig — Bestatigung der Statuten derselben, s. Leipzig.
Gerichtsbescheide, s. Bescheide.
Gerichtsbezirke, s. Bezirke.
Gerichtsstand in Bergceriminalsachen, s. Berggerichte.
Gerichtsstellen, s. Patrimonialgerichte.
Gerichtsverwalter —die Befähigung der zur Stellvertretung derselben be

Patrimonialgerichten zu requirirenden Notare beertrt.

1 Juni
11 Jan.

4 Fan.

Seite.

296

24

303 fg.

309 u. 310
19
19

180

143

171

319

204

15

31
167

51
167

168

166
12

14

Paragr.

1 — 11

1 —5
1—5

1—V

III

1 —4
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Tag.

Geringe Civilansprüche — gerichtliches Verfahren in Streitigsciten über
dieselben, s. Civilansprüche.

Gewerbe= und Personalsteuerbeiträge — deren Nevision für das Jahr
18410 . . .. . 1 Nov.

Gewerbesteuer —soll künftig auch von Handelsreisenden, welche gleichzeitig
für mehr als ein Fabrik= oder Handels haus Geschifte treiben, er:hoben weren 4 1 Febr.

Gittersee — Bestätigung der Statuten des Actienvereins für das dasige Stein-
kohlenwerk . .. 21 März

Glasgow, Feuerversicherungsgesellschaft Metellusdaselbst, — deren Auflösung betr. 5 Febr.
— — die von derfelben abgeschlossenen Versicherungen sind von dem

Phönirvereine zu London übernommen worden . 5

Gnadenhalbjahr, den Wittwen und Kindern verstorbener Geistlichen geord- -.
netes, — dessen Anfang 28 Febr.

Gros chen f, inländische, (Conventions #- Thalerstäcke) – die kunftige Umwand—-
lung derselben auf den Nenmwerth von Scheidemünze Un 14 Thaler-
fuße und deren Einwechslung gegen conventionsmäßige Münzsorten betr. 29 Aug.

– — deren fernere Verwendung als Scheidemunze um 20 Guldeufuße
betr. . . 7 Dec.

Gutervertreter — hat bschlagezahlungen, auf Verlangen des Gläubigers, zu
erst auf die Zinsen zu rechnen, falls leßteren mit deim Capitale gleiche
Priorität zustetteee 5 Jan.

H. E
Haft —deren Bemerkung auf Requisitionsschreiben und Berichten in Polizeisachen20 Febr.
Hain — die Bestätigung des Regulativs der dasigen Sparcasse, unter Beifügung .

etntgcr§§denebcn,betr.... . . 9 März
Hainichen — Bestätigung der Statuten des dasigen Seceinkohlenbaurereins . 8 Oct.
Hamburger Gewicht — dessen Reduction auf Zollgewicht G6 Dec.
Handel — Wahl der Vertreser desselben zur Ständeversamunung, (. Vertreter

des Handels und Fabrikwesens.
Haudelsreisende, leichzeitig für mehr als ein Fabrik= oder Handelshaus

Geschäfte treibende, — Aufhebung der ihnen deicher zugestandenenGewerbesteuerfreiheit .... ,PFsebr...
Handelsvertrag, zwischen den deutschen Vollrereinsstaaten und deim Konigreiche

der Niederlande abgeschlossener, s. Nicderlande.
Hannever, Königreich, — den Abschluß einer Uebereinkunft wegen Uebernahme

von Auszuweisenden mit der dasigen Regierung berr. 7 Sept.
Hierzu die Ministerialerklarung vom Aten September 1839.

Hausfriedensbruch — Bestimmung, welche Behörde bei Untersuchung und
Bestrafung desselben competent sein alll. 3412 Juli

J.
Jagd, nicdere, — den dießjahrigen Aufschub des Anfangs derselben und Vorhatze

im Erzgebirgischen und Voigtländischen Kreise berr. 23 ig.
Jebnib, Ortschaft, — die Obergerichtsbarkeit darüber steht dem dasigen Patri-

monialgerichte, nicht aber dem Amte Leisnig zu 21 Sept.
Immobiliar-Brandrersicherungsanstalt, alterbländische, — den Eintriit

der vollen Wirksamkeit des, wegen der Errichtung derselben, unterm,
L 4ten November 1835 erlassenen Gesetzes betr., mit einigen darauf
bezüglichen spcciellen Bestinnuunen 22 Juni

Seite.

296

20

102
21

51

201 fg.

311

15

31

53 fg.
268
309

20

206
207

204

199

268

175

.

Daragr.
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— 1 Tag. Seite. Parayr.
Instruction, allgemeine, für Censoren — Bekanntmachung der Nachträge

hicrzu, s. Censoren.
Inden, ausländische, — wie lange und unter welchen Bedingungen denselben

der Aufenthalt in hiesigen Landen zu gestatten . 6 Mai 141 fg. 1—6
— inländische, — deren Aufenthalt an anderen Orten des Landes als

Dresden und Leipzig betr. . . - O# —
—. —Bestimmungen über Schließung der Ehebundnisse R denselben - 164 1—4

K.
Katholiken, in den Erblanden wohnende, — deren Verpflichtung zuAufbring-

ung des für ihre Kirchen und Schulen erforderlichen Aufwandes,
s. Kirchen und Schulen.

Kaufverträge über lehn: oder zinspflichtige Grundstücke in der Oberlausiß —
deren gerichtliche Bestätigung 11 Juli 180

Kinder unter 12 Jahren —das Verfahren bei Untersuchungen gegen dieselbenbetr. #: «-
Kirchen und Schulen, katholische, — die Aufbringung des Bedarfs fur sel—

bige in den Erblanden betrt. . .. ... . 10 Oct. 269 fg.
— —Verpflichtung der katholischen Glaubensgenofsen zu Beiträgen hierzu,

als Zuschlag zur Gewerbe= und Personalstener — Hoöhe der Bei-
träge — Zahlungstermine — Erhebungsweise . - 1 —9

— —Aufnahme von alljährlichen Verzeichnissen über die Beitragspflich-
tigen — Bildung eines besondern Fonds — Besoldung der Geist-
lichen und Schullehrer aus letzteen 271 fg. 10 —12

L.
Land- und Miethkutscher —können von dem bestehenden Verbote, in Bezug

auf die regelmäßige Personenbeförderung von einem
Orte zum andern, dispensirt wedden 13 Juni 193 1 — 10

Hierzu ein Tarif über das an die Postcasse zu ent-
richtende Concessionsgeld, unter GSSdd #: 2: 196

– – — die Einstellung der zeither gegen dieselben wegen mehrerer

Uebertretungen der Postvorschriften anhangigen Unter-
suchungen betr. .. . - 197 1—3

Landrentenbriefe — Beglaubigung und resp. Voliziehung derselben und der
dazugehörigen Zusbogen 192 Febr. 25

20 Febr. 30
14 Marz 82

Landtag, dießfähriger, —Bestellung von Wahlcommissarien hierzu 18 *2 , jahriger, Bestellung von Wahlcommissarien hiegc 6 Mai 112

15 Ang. 198
1116Sept. 212

— — Versammlung der Stände des Königreichs hienrggz 13 Seplt. 206

Landtagsn ahlen, dießjährige, — deren Veranstaltnng 20 Febr. 30
Lehrer in Elementarvolksschulen, f. Schullehrer. ·
Leichname — die Competenzverhältnisse zwischen Justiz= und Verwaltungsbe-

hörden bei Aufhebungderselben btr. 30 Juli 181 1 —7
Leipzig — die Bestätigung der Staiuten der dasigen Bank, mit Beifügung der

Verfassungsartikel derselben, betr. .. 12 März 56 fg.
— Mobiliar-Brandversicherungsbank fur Deutschland daselbst, — die Er-

theilung der Concession zu Annahme von Versicherungen in hiesigen
Landen beet...m 25 103
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Lohnfuhrwes en — ecinige auf Beförderung desselben bezügliche Vorschriften betr.
—. Aufhebung des zeitherigen Verbots, die mit Erxtrapost ankom-

menden Reisenden nur nach Verlauf einer gewissen Frist durch Lohn-
fuhren weiter zu befordern..

— Ertheilung von Concessionen zur regelmaßigen Personenbefor—
derung von einem Orte zum anden:

Hierzu ein Tarif über das an die Postcasse zu entrichtende Con-
cessionsgeld, untr Q.. . .

— —die Einstellung der Untersuchungen, welche entweder wegen
angeschuldigter Beforderung von Ertrapostreisenden oder wegen regel-
mäßiger Personenbeförderung zeither anhängig worden sind, betr.

M.
Mari Verkündigung, Fest, —dessen Feier im Jahre 1899
Maschinenbaucompagnie zu Chemniß, s. Chemnitz.

4 4 4 4 · 4

Medicinalpolizci= und thierärztliche Bezirke — in der über deren
künftige Bildung erlassenen und im Jahrgange 1838 abgedruckten
Verordnung vom 27sten August 1838 ist S. 405, Zeile 6 vor
dem Worte: „fünften“ das Wort „vierten“ einzuschalten

Medicinalpolizeivergehungen, im Art. 267 des Criminalgesetzbuchs ver-
pönte, — Comnpctenz der JustizZbehörden bei Untersuchung und Be-
strafung derselhen:

Medingen — Bestätigung der Statuten der dasigen Brauereigesellschaft
Meiningen = Sachsen-— Herzogthum — den Beitritt der dasigen Regic-

rung zu den Erläuterungen und Ergänzungen der Sachsisch-Preußischen
Convention wegen Uebernahme von Ausgewiesenen bert.

Hierzu die Ministerialerkläarung vom 18ten October 18399
Metellus, Feuerversicherungsgesellschaft zu Glasgow, s. Glasgow.
Miethkurscher, s. Land= und Mietheutscher.
Militärpersonen, beurlaubte, — deren Bestrafung von Civilgerichten betr.
Mibhandlungen, von Zeltern gegen ihre Kinder verübte, —derenBestrafung

durch die Polizeibehoree
Mobiliar= Brandversicherungsbank für Deutschland zu Leipziq, . Leipzig.
Mockrib, Ortschaft, — die Obergerichtsbarkeit dar##ber steht dem dasigen Patri-

monialgerichte, nicht aber dem Amte Leisnig ztz
Most — Cxhebung der Ausgleichungsabgaben davon, f. Ausgleichungsabgaben.
Münz-Convention der zum Zoll= und Handelsvereine verbundenen deutschen

Staaten unter .......-..

Hierzu die besondere protokollarische Uebereinkunft unter B
— Publicationsverordnung dazu. .. . . .....

Munze — Courant-—s. Courantnunze.
— — Scheide- — s. Scheidemunze.
— — Vereins-S s. Vereinsmunze.

N.
Niederlande, Koönigreich, — Bekanntmachung des von den Staaten des gros-

seren deutschen Zollverbandes mit demselben abgeschlossenen Handels-
vertrggss „

Hierzu der Handelsvertragvom2'1stenJannar 1839, unter A

4 4 4

4

4 4 r

4 4 4 4

.

Tayg.
13 Juli

*

14

31
21

23

25

31

21

Febr.

Juli
März

Oct.
#

Juli

Juli

Sept.

1838
30 Julll

**
-

1839
10 Jan.

196

197

26

4— 10

10 fg.

87

88 fg.

Paragr.
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Niederlande — es sellen den dahin zu versendenden vereinsländischen Fabrikaten
Ursprungs= und Versendungszeueguisse beigegeben werden

Dazu ein Muster zu einem Ursprungs= und Versemungszeug=
nisse, untert S · .

dotare, zu einzelnen Gerichtshandlungen requirirte, — deren Befahigung zum
Drotokolliren betr. .. · 2 2 2 2 2 2 2

O2 0

Oberappellationsgericht — au dasselbe soll gegen das Verfahren in min-
der wichtigen Criminalsacheu nicht appellirt werrden

Oberlausich,, Markgrafthum, — die Anwendung der für die Erblande durch das
Generalc vom 14ten August 1767 ertheilten Anordunng daselbst in
Bezug auf gerichtliche Bestätigung der Kauf-, Tausch-, Erb= und
andern Veräusserungsrerträge uber lehn= oder zinspflichtige Grund=
stücke brrrtt.

P.
Patrimonialgerichte — die bei Besetzung derselben auszuschließenden Ver-

wandten berr. .. .. .....

Personalsteuer — die im 14 Thalerfuße zu erhebenden Beiträge hierzu von
den in dieser Währung festneskellen Gehalten, Wartegeldern, Peu-
sionen und andern Oienstbezugen bett. . ..

Personalsteuerbeiträge —deren Revision fur das Jahr 1840, s. Gewerbe-
und Personalstenerbeiträge.

Pirna — Bestätigung der Statuten der dasigen Zuckerraffineriegesellschaft, mitj
Beifüqgung einiger 8 derselben .«. .....

Polizeibehorden —sollen auf Requisitionsschreiben und Berichten das Wort:
„ Gefangen“ bemerken:! . ..

Preußen, Konigreich, —die mit der dasigen Regierung getroffene Uebereinkuunft
uber die Leistung gegenfeitiger Rechtshülfe ber.

Hierzu eine Ministerialerklärung vom 30sten November 1839.

R.
Rechtehülfe, gegenseitige zwischen Sachsen und Preußen zu leistende, — Con

vention hierüber, s. Preußen.
Rechtssatze des arurennellaium undun .

Reformationsfest —dessen dießjährige Säcularfeier btrrr.
Reisende, (. Handclsreisende. «
Ouuß Plaucn, altere Linie, Fürstenthum, — die mit der dasigen Regierung.

zu Greiz vereinbarte Annahme mehrerer Erläuterungen und Ergänz=
ungen zu der wegen wechselseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen
bestehenden Convention btrtrtr.

Hierzu eite Ministerialerklärung vom Sten Februar 1839.
— — jüngere Linie, Furstenthum, —die mit der dasigen Regierung ver—

einbarten Er.Zanzungen und Erläuterungen zu der Convention wegen
wechselseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen und Vagabunden betr.

Hierzu die Ministerialerklärung vom 5ten Juni 18392
Revisoren — Apotheken= = —deren Instructitiion

Rügensachen — Form der Erkenntnisse dainnr

Tag.

17 April

# #

4 Jau.

7 März

11 Juli

26 Juni

6 März

8 Mai

20 Febr.

21 Dec.
# #

çé 5 Jan.2 Oct.
30 Jan.

10 April

15 Juni

April
 ; Juni

*#½ SG“

Seite.

101.

14

139

180

179

32

163 fg.

31

321
322 fg.

15
277

22

126.

172
173

135 fg.
171

Paragr.
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» Tag. Seite. Paragr.
Ruhestörungen — Bestimmung, welche Behörde bei Untersuchung und Bestra-

fung derselben competent sein oe 31 Juli 204 III

Schaumburg-Lippe, Furstenthum, — den Abschluß einer Uebereinkunft mit
der dasigen Regierung, wegen gegenseitiger Uebernahme der Vaga—
bunden und Ausgewiesenen betr. . ........ 20 Juli 184

Hierzu die Ministerialerklarung vom 14ten Juli 1839 : 185
Scheidemünze — unter welchen Bedingungen deren Ausprägung und Ausgabe 1838

erfolgen fffllllll 30 Juli 8 12
— —kunftige Umwandlung der Groschen inlundischen Geprages auff 1839

den Nennwerth derselben im 14 Thalerfluße 29 Aug. 201 fg. 1 —4
— —als solche sollen bei Zahlungen unter 4 gr. an Staatscassen in

Conventionsgeld auch künftig inländische Zx Thalerstücke verwendet
werden konen:: 7 Dec. 311

Schönburgische Entschädigungsgelder —deren Vertheilung und Ver-
wendung brrrtttt... 8 Aug. 191

Hierzu der Vertheilungs= und Verwendungsplan nebst dessen
Nachtrreaaaa O- 272fg.

Schriften, im Art. 267 des Criminalgesetzbuchs verbotene, —die Untersuchung
und resp. Bestrafung der Verfertiger derselben ist der Justizbehörde
zu überlasennnsss 31 Juli 203 1

Schulen, katholische, s. Kirchen und Schulen.
Schullehrer, in Elementarvolksschulen angestellte, — deren Emeritirung 10 Jan. 19 1—5

— — Anordnung an Gerichtsbehörden zur Anzeigeerstattung in Fällen,
wo dieselben wegen gemeiner Vergehen zur Untersuchung gezogen
worden innndd- 1 Juni 166

— —den zu deren Vocationen zu verwendenden Stempel betr. 10 Mai 167 1 —4
Schwarzburg-Rudos stadt, Fürstenthum, — den von der dasigen Regierung

bewirkten Anschluß an die zwischen der Königl. Sächsischen und der
Königl. Preußischen Regierung bestehende Convention wegen der wech-
selseitigen Uebernahme der Ausgewiesenen und an die dazu verabrede-
ten ergänzenden Bestimmungen betr. ...... 10 April 124

Hierzu eine Ministerialerklärung vom 10ten Februar 1839 : 2: 125
— Sondershausen, Fürstenthum, — den Beitritt der dasigen Re-

gierung zu den zwischen dem Königreiche Sachsen und dem König-

reiche Preußen unterm krren November 1838 vereinbarten Erlänte-
rungen und Zusätzen zu der zwischen den gedachten Regicrungen we- "6
gen Uebernahme der Ausgewiesenen bestehenden Convention betr. 8 April 128

# Hierzu eine Ministerialerklärung vom öten Februar 1839 - 129
Silbermünze — Einstellung der Ausmünzung derselben im 20 Guldenfuße und

Ausprägung von Zwei= und Einthalerstücken im 14 Thalerfuße in
hiesigen Landddennr 11 Jan, 12

Sparcassenanstalten zu Camenz, Chemnitz und Hain —deren Bestätigung,
s. Camenz, Chemnitz und Hain.

Staatsangehörigkeit — Conventionen darüber, s. Altenburg, Anhalt-Bern-
burg, Anhalt-Dessau, Braunschweig-Lüneburg, Coburg-Gotha, Hanno-
ver, Meiningen, Reuß-Plauen ältere Linie, Reuß-Plauen jüngere Li-
nie, Schaumburg-Lippe, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Son-
dershausen, Weimar.
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Staatediener, (. Cipilstaatsdiener.
Staatspensionsfonds — die im 14 Thalerfuße zu erhebenden Beiträge hier-

zu von den in dieser Wahrung festgestellten Gehalten, Wartegeldern,
Hensionen und andern Dienstbezügen betr.

Ständeversammlung, dießjährige, — Veraustaltung von Ergiizung-wahln
hierzu · 2 o o O o · 4 2 rl · " 4 o

— Bestellung von Emmiffmien für die Erganzung der Zaht der
Abgeordneten darin .. ........

— — deren Einberufung

Steinkohlenbauverein zu Hainichen — Bestätigung der Statuten desselben,
s. Hainichen.

Steinkohlenwerk zu Gittersee — Bestätigung der Statuten des Actienvereins
für dasselbe, s. Gittersee.

Stempel —dessen Betrag bei Vocationen der Geistlichen und Schullehrer
— —nach welcher Hohe derselbe zu Erkenntnissen in Rugen- und De—

nunciationssachen zu verwenden
Steuern und Abgaben — Geseß über deren Erhebung im Jahre 1840

Ausführungsverordnung daanHierzu eine Repartition der Schock- und Quatembersteuern
auf das Jahr 1840, unter

Streitigkeiten über ganz geringe Civilansprüche — gerichtliches Verfahren da—-
rin, s. Civilanspruche.

Superintendenten — Regulirung der Amtseinkunfte derselben

T.
Tabak — Erhebung der Ausgleichungsabgaben davon,
Tauschverträge über lehn-

s. Ausgleichungsabgaben.
oder zinspflichtige Grundstücke in der Oberlausit —

deren gerichtliche Bestätigung
Thätlichkeiten — Bestimmung, welche Behörde bei 2 und Be-

strafung derselben competent sein soll .,.. ...
Threrarte—Beztrkv-Thiere — die Bestrafung eines gegen selbige verbbben Ercesses kommt der Poli-

zeibehorde zu 4 " 2 o 4 4 4 4 " · 4 4 4 r?z · 4

u.
Uebertretende von einer christlichen Confession zur andern — deren Belehrung

über die Wichtigkeit ihres Vorhabens betr.
Unglücksfälle — Einreichung von Anzeigeberichten darüber,, s Anzeigeberichte.
Untersuchungen, gegen Kinder unter 12 Jahren eingeleitete, — Verfahren dabei

— gegen Geistliche und Schullehrer eingeleitete, — Anzeigen dar-
uber, s. Geistliche und Schullehrer.

Untersuchungssachen —den Ansatz der fur Ertheilung eines Gerichtsbeschei-
des darin zu liquidirenden Gebühr berrt. ...

Ursprungszeugnisse — Muster hierzu, s. Niederlande.
Urthel, nach Art. 50 des Criminalgesetzbuchs abzufassende, — s. Erkenutnisse.
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18 März

6 Mai
15 Aug.
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31 Juli

31 Juli
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11 Juli

24 Jan.

16 Sept.
13 Sept.

Seite.

142
198

212
206

167

171
297
299

16 fg.

180

204

205

168

180

15

Paragr.

III



(XIX)

V. .-
Vagabunden— deren Uebernahme, s. Altenburg, Anhalt-Bernburg, Anhalt—

Dessau, Braunschweig-Luneburg, Coburg-Gotha, Hannover, Meinin—
gen, Reuß-Plauen altere Linie, Reuß-Plauen jüngere Linie, Schaum-
burg-Lippe, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-Sondershausen,

Weimar.
Verbrechen — Einreichung von Anzeigeberichten darüber, s. Anzeigeberichte.
Vereinkmünze —deren Werth, Mischungsverhältniß und Bezcichnung

– Aufang der Ausprägung — Anzahl der auszuprägenden Stücke—
Prüfung derselben ........

— —deranusptägunginhiesigenLandcn.....

VerfahrenbeiUntersuchungengegenKinderuntet12Jahren.....
—- gerichtliches, in Streitigkeiten uber ganz geringe Civilanspruche, s.

Civilanspruche.
Versendungszeugnisse — Muster dazu, s. Niederlande.
Vertreter des Handels und Fabrikwesens — Gesetz uber deren Wahlen zur

Ständeversammlnlnng . .....

Ausführungsverordnung hiegzi
und zwar:

Anwendung der allgemeinen Vorschriften des Wahlgesese
Doppelte Wahlhandlung — Stimmberechtigung — Geschäftstheilhaber

— Wahlbarkett.........
Budung e Wahlbezirke — Wahlbehorden — Urwahl — Wahlliste

ierzu
Schema zu einem Verzeichnisse über Handels= und Fabrikgeschäfte, welche

den vorgeschriebenen Gewerbesteuerbeitrag entrichten, unter 4#
Schema zu einem Verzeichnisse der bei den Wahlen stimmberechtigten

und wählbaren Mitglieder, unter B ........
SchemazurWahllisteunterc..........
Schema zur Ladung der stimmberechtigten Urwahler, unter D
Wahl der Abgeordneten — Bestimmung des weitern Wahlverfahrens

durch Verordnung... ...... ..

— Lueihiedersetung einer Centralcommission zur Leitung der Wahl der-elen
Verwandte —in Bezug auf selbige gelten bei Besetzung von Gerichtsstellen

dieselben Grundsatze, wie bei der Ausubung der Advocatur vor den
Gerichten rucksichtlich der Sachwalter . ...

Vierzehnthalerfuß —Protokollarische Uebereinkunft unter den dazu tretenden
Staaten, s. Munz-Convention.

— — Ausprägung darin in hiesigen Landen ....
Vorfälle, außerordentliche, — die zu erstattenden Anzeigeberichte über dieselben betr.

Hierzu ein Schema ..........

W.

Wahlcommissarien — deren Bestellung zum dießjahrigen Landtage betr.

19 Febr.
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Wahlen der Vertreter des Handels und Fabrikwesens zur Ständeversammlung,
s. Vertreter des Handels und Fabrikwesens.

Wahlgeseß vom 24sten September 1831 — erläuternde Bestimmungen zur

PVerordnung vom 30sten Mai 1836 über Aueführung besselben, un-ter SS .
und zwar:

zu I§ 21, 22, 24, 50, 52, 55, 56, 58, 62, 67, 73 des Gesetzes
Sachsen= Großherzogthum — einige Ergänzungen und Er-

läuterungen zu der zwischen der Königl. Sächsischen und der dasigen
Weimar

Regierung wegen der wechselseitigen Uebernahme Ausgewiesener be-
stehenden Convention betr. .

Hierzu eine Ministerial erklärung voin öten März 1839. ..
Wei·n—-ErhebungderAuvgletchungvabjabendavon,sAuvgetchtmgsabgabem

Z.
Zahlungen in Concursen, s. Abschlagszahlungen.
Zinsbogen, zu Landrentenbriefen gehorige, — deren Beglaubigung und Vollzie—

hung . .

Zinsen von Actien — konnen von Actienvereinen nicht zugesi chert werden
Zoll= und Hond elsverein, deutscher, — Abschluß einer allgemeinen Münz-Con-

vention von den dabei betheiligten Staaten, s. Münz-Convention.
— Bekanntmachung des von demselben mit dem Koönigreiche

der Niederlande abgeschlossenen Handelsvertrags, s. Niederlande.
Zollgewicht — die allgemeine Anwendung desselben bei den Hebe= und Abfer-

tigungsstellen sammtlicher Zollvereinsstaaten bSertr.
Hierzu die Reductionstafeln I, A und B, II, 4 und . lil und

IV ....

—- —dessen Neduction aufHamburger Genicht
Zolltarif auf die Jahre 1840, 1841 und 1842 — dessen Bekanntmachung

Iste Abth. Gegenstände, welche gar keiner Abgabe unterworfen sind
2#te Abth. Gegenstande, welche bei der Einfuhr oder bei der Ausfuhr

einer Abgabe unterworfen sfid

Vell "à zwiscoh von Getreide im Königreiche Bahern
Zte Abth. Abgaben, welche zu entrichten sind, wenn Gegenstände;zurDurchfuhr angemeldet werden
4te Abth.
5te Abth. Allgemeine Bestimmunggen

– Berichtiqgung der darin befindlichen FehlerZuckerraffineriegesellschaft zu Pirna—BestätigungderStatuten derselben,
s. Pirna.

Zuckersiedereicompagnie zu Dresden, s. Dresden.

—

Schifffahrtsabgaben.. .. ......

Tag.

18 Marz

10 April
r-*
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9 Oct.

6 Dec.
8 Oct.
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Gesch-und Verordnungsblalt
für das Konigreich Sachsen,

Lses Stuckvom Jahre 1839.

 1I.) Decret
wegen Bestätigung der Verfassungsartikel der Dresdner Zuckersiederei-

compagnie;
vom 1 oten December 1838.

7—.—

Nechdem dem Ministerio des Innern der Entwurf der Verfassungsartikel. für die,
auf Actien begründete, Dresdner Juckersiedereicompagnie von deren Directoren, Gotehelf
Benjamin Schwenke und Gen., vorgelegt, hierauf auch in Ermangelung Bedenkens den
fraglichen Verfassungsartikeln die nachgesuchte Bestätigung im Einverständnisse mic dem
Justizministerio mit der Wirkung ertheilt worden ist, daß den darin enthaltenen Be-
stimmungen ohne Ausnahme auf's Genaueste nachgegangen werden soll; so ist hierüber
dieses

Decret
ausgefertigt, und von mir, dem Staatsminister des Innern, unter Beidrückung des Mi-
nisterialsiegels eigenhändig vollzogen worden.

Dresden, am 1 9ten December 1838.

Ministerium des Innern.

Eduard Gottlob Nostitz und Jänckendorf.

Stelzner.

Legte Absendung: am 18ten Jannar 1839.

1839
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Geseh-und Verordnungsblakt
für das Königreich Sachsen,

D Stück vom Jahre 1839.

2.) Verordnung
wegen Publication der allgemeinen Munz-Convention der zum Zoll—

und Handelsvereine verbundenen, und der besondern protokollarischen
Uebereinkunft unter den hiernach zum Vierzehnthalerfuße

sich bekennenden Staaten;
vom 10ten Januar 1839.

Wax, Friedrich August, von GOTTES Gnaden Konig von
Sachsen c. 2c. 24.

haben, in Gemaßheit der in den Zollvereinigungsverträgen getroffenen Verabredung, auf
Einführung eines gleichen Münzsystems in den tanden der contrahirenden Staaten binzu-
wirken, mit den übrigen zum Joll= und Handelsvereine verbundenen Regierungen behufige
Unterhandlungen pflegen lassen, in deren Folge zwischen den von Uns, ingleichen Sr. Ma-
jestät dem Könige von Preußen, Sr. Majestär dem Könige von Bayern, Sr. Magestär
dem Könige von Würktemberg, Sr. Königl. Hoheit dem Großherzoge von Baden „Sr.
Hoheit dem Kurprinzen und Mitregenten von Kurhessen, Sr. Konigl. Hoheit dem
Großherzoge von Hessen, Sr. Konigl. Hoheit dem Großherzoge von Sachsen-Weimar—
Eisenach, Sr. Herzogl. Durchlaucht dem Herzoge von Sachsen-Meiningen, Sr. Herzogl.
Durchlaucht dem Herzoge von Sachsen-Altenburg, Sr. Herzogl. Durchlaucht dem Her-
zoge von Sachsen-Coburg und Gotha, Sr. Herzogl. Durchlaucht dem Herzoge von
Nassau, Sr. Durchlaucht dem Fürsten von Schwarzburg-Rudolstadk, Sr. Durchlauche
dem Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen, Sr. Durchlaucht dem Fürsten Reuß el-
terer tinie, Sr. ODurchlaucht dem Fürsten von Reuß-Schleitz, Sr. Durchlaucht dem
Fürsten von Reuß-tobenstein und Ebersdorf und dem Senate der freien Seadt Frank-=
furt bierzu ernannten Bevollmächtigten

1839. 2
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die aus der Beilage A. ersichtliche „allgemeine Münz-Convention“
vom 30sten Juli vorigen Jahres.,

nächstdem aber zwischen den Bevollmächrigten der nach dieser Convention zum Vierzehn-
thalerfuße sich bekennenden Staaten, vorbehältlich einer künftig nach Befinden zu tref-
fenden umfassenderen Vereinbarung, zu vorläufiger Feststellung verschiedener Puncte, welche
die nähere Charackeristik des nurerwähnten Müunzfußes und des darauf beruhenden Münz-
systems bezwecken,

die unter B. angefügte „besondere prokokollarische Uebereinkunft“
vom nämlichen Tage, «

und zwar die Erstere unter Vorbehalt der Ratification, die Letztere mit der Bestim—
mung, daß selbige durch die Ratification der Erstern als mitratifieirt anzusehen sei,
abgeschlossen worden ist.

Nachdem nun diese Ratisication Unsrerseits unterm 27sten September vorigen Jah—
res ertheilt worden, und die gewöhnliche Auswechslung der Ratiffcationsurkunden am
yten dieses Monats allhier zu Dresden erfolge ist, so wird Solches zu Jedermanns
Nachachtung andurch bekannt gemacht, zugleich aber annoch hiermit zur allgemeinen
Kenneniß gebracht, daß die, durch art. 13 unter c der allgemeinen Münz-Convenrion,
wegen der Scheidemünze festgesetzte Einwechslungsverbindlichkeit, in Beziehung auf die
bierländischen 1/18 Thaler= oder Sechspfennigstücke — in Folge besonderer hierüber ge-
troffener Vereinigung — für jetzt lediglich auf den Fall einzuschränken ist, wenn die
Umwechslung von Einer der mitcontrahirenden Regierungen begehrt wird.

Im Uebrigen bleiben die, zu Ausführung der hiernach getroffenen Bertragsbestim-
mungen, im Wege der Gesetzgebung oder sonst erforderlich werdenden Anordnungen der
weitern Entschließung vorbehalten.

Urkundlich haben Wir diese Verordnung eigenhändig vollzogen und Unser König-
liches Siegel vordrucken lassen.

Gegeben zu Dresden, am 10ten Januar 1839.

Friedrich August.

Heinrich Anton von Zeschau.



A.

Allgemeine Munz-Convention
der zum Zoll= und Handelsvereine verbundenen Staaten.

Nachdem die sämmtlichen zu dem Zoll= und Handelsvereine verbundenen Regierungen,
in Gemäßheit der in den Jollvereinigungs-Vererägen geeroffenen Verabredung, auf die
Einführung eines gleichen Münzsystems in ihren tanden binzuwirken, übereingekommen
sind, die vorbehaltenen besonderen Unterhandlungen hierüber eröffnen zu lassen; so haben
zu diesem Zwecke zu Bevollmächtigten ernannt:

Seine Majestät der König von Preußen:
Allerhöchst-Ihren Geheimen Ober-Finanz-Rarh Adolf von Pommer--Esche;

Seine Majestät der König von Bayern:
Allerhöchst-Ihren Ministerial-Rath im Saatsministerium der Finanzen Moritz
Weigand, Rilter des Ordens der Königl. Würktembergischen Krone, und Ritter
erster Klasse des Großherzoglich Hessischen tudwigs-Ordens;

Seine Mazjestät der König von Sachsen:
Allerhöchst. Jhren Geheimen Finanz-Rath Carl Friedrich Scheuchler, Ritter
des Königl. Sächsischen Civil-Verdiensts-Ordens, und
Allerhöchst- Ihren Geheimen Finanz-Rath Adolph von Weissenbach;

Seine Majestät der König von Württemberg:
Allerhöchst-Ihren Finanz-Rath Gustav Hauber, Ritcer des Königl. Preußischen
rothen Adler-Ordens dritter Klasse, des Civil-Verdienst-Ordens der Königlich
Bayerischen Krone, des Großherzogl. Badischen Zähringer 4öwen-Ordens und Rit-
ter erster Klasse des Großherzoglich Hessischen tudwigs-Ordens;

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Baden:
Höôchst= Ihren Geheimen Referendär Franz Anton Regenauer, Ritter des
Großherzoglich Badischen Zähringer Löwen-Ordens und Kommandeur zweiter Klasse
des Kurfürstlich Hessischen Haus-Ordens vom goldnen öwen;

Seine Hoheit der Kurprinz und Mitregent von Kurhessen:
Höchst-Ihren Finanz-Rarh Wilhelm Duysing:;

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Hessen:
Höchst-Ihren Ministerial-Rarth Christian Eckhardct, Nitter erster Klasse des
Großherzoglich Hessischen Ludwigs-Ordens, und Ritter des Civil-Verdienst-Ordens
der Königlich Bayerischen Krone;

 40%
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Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach:
Höchst-Ihren Geheimen tegations-Rath Ottokar Thon, Ritter des Großherzog-
lich Sächsischen Haus-Ordens vom weißen Falken, des Königlich Preußischen rothen
Adler-Ordens dricter Klasse, des Civil-Verdienst-Ordens der Königl. Bayerischen
Krone und des Königlich Sächsischen Civil-Verdienst-Ordens und Kommandeur
zweiter Klasse des Kurfürstlich Hessischen Haus-Ordens vom goldnen 45wen;

Seine Herzogliche Durchlaucht der Herzog von Sachsen-Meiningen:
Höchst-Ihren Regierungs-Rath und Dirigencen des Finanzsenats der Landeeregie-
rung Ludwig Blomeyer, Inhaber des dem Herzoglich Sachsen-Ernestinischen
Haus-Orden affiliirten Verdienstkreuzes;

Seine Herzogliche Durchlaucht der Herzog von Sachsen-Alcenburg:
Höchst-Ihren Regierungs= und Obersteuer-Rarh Karl Geurebrück, Ritker des
Herzoglich Sachsen-Ernestinischen Haus-Ordens und des Königlich Preußischen
rothen Adler-Ordens dritter Klasse;

Seine Herzogliche Durchlaucht der Herzog von Sachsen-Coburg und Gorha:
Höchst-Ihren Cammer-Rarth Julius Gelbke, Inhaber des dem Herzoglich
Sachsen-Ernestinischen Haus-Orden affiliirten Verdienstkreuzes und Ritter des
Königlich Preutzischen rorhen Adler-Ordens vierter Klasse;

Seine Herzogliche Durchlaucht der Herzog von Nassau:
Höchst-Ihren Zoll-Directions -Rarh Philipp Scholz;

Seine Durchlaucht der Fürst von Schwarzburg-Rudolstadr und
Seine Durchlaucht der Fürst von Schwarzburg-Sondershausen:

den Großherzoglich Sächsischen Geheimen kegations-Rarh Ortokar Thon;
Seine Durchlaucht der Fürst Reuß älkerer Linie:

Höôchst= Ihren Regieungs= und Consistorial-Rath Ludwig Freiherrn von
Mannsbach:

Seine Durchlaucht der Fürst von Reuß-Schleitz und
Seine Durchlaucht der Fürst von Reuß-bKobenstein und Ebersdorf:

den Großherzoglich Sächsischen Geheimen Legarions-Rath Otrokar Thon;
Der Senat der freien Stadt Frankfure:

den Schöffen und Senator Conrad Adolph Bansaz
von welchen Bevollmächtigken, untker dem Vorbehalte der Rarification, folgender Vererag
abgeschlossen worden ist:

Art. 1. Als Grundlage des gesammten Münzwesens in den tanden der hohen
contrahirenden Theile soll in allen Münzstärten einerlei Münzmark angewendet werden,
deren Gewicht, mit dem Gewichte der in dem Königreiche Preußen und den süddeurschen
Scaaten des Zoll= und Handelsvereins bereics bestehenden Mark übereinstimmend, auf
233,855 Gramme festgesetzt wird.

o
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Art. 2. Nach dieser gemeinsamen Grundlage soll das Münzwesen in den sämmt-
lichen Landen der contrahirenden Staaten geordnet werden und zwar in der Ark, daß,
je nachdem darin die Thaler= und Groschen-, oder die Gulden= und Kreutzer-Rechnung
hergebracht oder den Verhälenissen entsprechend ist,

entweder: der Vierzehnehalerfuß, bei welchem die Mark feinen Silbers zu Vier-
zehn Thalern ausgebracht wird, mie dem Werthsverhälknisse des Thalers zu 13 Gulden,

oder: der Vier und zwanzig und ein halb Guldenfuß, bei welchem aus

der Mark feinen Silbers Vier und zwanzig und ein halber Gulden geprägt werden,
mit dem Werthsverhältnisse des Guldens zu3Thaler,

als Landesmünzfuß gelten wird.
Art. 3. Insbesondere wird

einerseits in den Konigl. Preußischen und Sächsischen, in den Kurfürstl. Hessischen,
Großherzogl. Sächsischen und Herzogl. Sachsen-Altrenburgischen tanden, in dem Herzogl.
Sachsen-Coburg= und Gothaischen Herzogehume Gotha, in der Fürstl. Schwarzburg-
Rudolstädtischen Unterherrschaft, in den Fürstl. Schwarzburg-Sondershausenschen Landen,
so wie in den Landen der Fürstlich Reußischen äleern und jüngern Linie:

der 14 Thalerfuß,
andererseikts in den Königl. Bayerischen und Würktembergischen, in den Großherzogl.
Badenschen und Hessischen, so wie in den Herzogl. Sachsen-Meiningenschen anden, in
dem Herzogl. Sachsen-Coburg= und Gothaischen Fürstenthume Coburg, in dem Her-
zogthume Nassau, in der Fürstl. Schwarzburg-Rudolstädtischen Oberherrschaft und in
der freien Stadt Frankfurt:

der 241 Guldenfuß,
ausschließlich als Landesmünzfuß forrbestehen, oder, wo ein anderer Landesmünzfuß bestehe,
spätestens mic dem 1sten Januar 1841 eingeführt werden.

Art. 4. Ein Jeder der contrahirenden Staaken wird seine Ausmünzungen auf
solche Stücke beschränken, welche der dem vereinbarten Münzfuße (Art. 2 und 3) ent-
sprechenden Rechnungsweise gemäß sind. Die Annahme gleichförmiger Vorschriften hier-
über bleibe der Verständigung unter denjenigen der contrahirenden Sctaaten, die sich zu dem-
selben Landesmünzfuße bekennen, vorbehalten.

Art. 5. Sämmtliche contrahirende Regierungen verpflichten sich, bei den Ausmün-
zungen von grober Silbermünze, folglich von Hauptmünzen sowohl, als deren Theilstücken
— Courantmünzen — ihren Landesmünzfuß (Art. 3) genau innehalten und die
möglichste Sorgfalt darauf verwenden zu lassen, daß auch die einzelnen Stücke durchaus
vollhaltig und vollwichtig ausgemünzt werden. Sie vereinigen sich insbesondere gegenseitig
zu dem Grundsatze, daß unter dem Vorwande eines sogenannren Remediums an dem Ge-
halte oder dem Gewich#e der Münzen nichts gekürze, vielmehr eine Abweichung von dem
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den Letzteren zukommenden Gehalte oder Gewichte nur insoweit nachgesehen werden durfe,
als solche durch die Unerreichbarkeit einer absoluten Genauigkeit bedingt wird.

Art. 6. Bei der Bestimmung des Feingehalts der Silbermunzen soll uberall die
Probe auf nassem Wege entscheidend sein.

Art. 7. Zur Vermittelung und Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs unterden
contrahirenden Staaten soll eine, den beiden im Art. 2 gedachten Munzfußen entsprechende,
gemeinschaftliche Hauptsilbermunze — Vereinsmünze — zu einem Siebentheile der
Mark feinen Silbers ausgeprägt werden, welche sonach den Wereh von 2 Thalern oder
31 Gulden erhalten wird und zu diesem Werthe im ganzen Umfange der contrahirenden
Staaten, bei allen Staats-, Gemeinde-, Stiftungs= und andern öffentlichen Cassen, so-
wie im Privatverkehre, namentlich auch bei Wechselzahlungen, unbeschränkte Güleigkeie,
gleich den eignen Ltandesmünzen, haben soll.

Art. 8. Das Mischungsverhäleniß der Vereinsmünze wird auf neun Zehnzheile
Silber und ein Zehntheil Kupfer festgesetzt. Es werden demnach 6 156 Srücke eine Mark,
oder 63 Setücke zehn Mark wiegen. Die Abweichung im Mehr oder Weniger darf, un-
ter Festhaltung des im Arr. 5 anerkannten Grundsatzes, bei dem einzelnen Stücke im
Feingehalte sowohl, als im Gewichte, nicht mehr als drei Tausendtheile betragen.

Die Vereinsmünze erhält einen Durchmesser von 41 Millimekern; sie wird im Ringe
und mit einem glatten, mit verktiefter Schrift oder Verzierung versehenen Rande geprägr.

Der Revers, auf dessen möglichste Uebereinstimmung von allen Regierungen Bedacht
genommen werden wird, muß jedenfalls die Angabe des Theilverhältnisses zur Mark fei-
nen Silbers, dann des Werths in Thalern und Gulden und die auedrückliche Bezeich=
nung als Vereinsmünze enthalten.

Art. 9. Es sollen vom 1 sten Januar 1839 bie dahin 1842 an Vereinsmünze
mindestens zwei Millionen Stücke, und zwar jährlich zum dritken Theile, ausgeprägr wer-
den, und es verpflichter sich ein Jeder der contrahirenden Scaaten, hieran nach dem Maaß-
stabe seiner Bevölkerung Antheil zu nehmen.

Die ferneren Ausprägungen von Vereinsmünzen nach Ablauf des vorbestimmten Zeit-
raums sollen, sofern darüber eine anderweite Vereinbarung nicht erfolgt, in dem Maße
fortgesetzt werden, daß innerhalb jedesmaliger vier Jahre mindestens ebenfalls zwei Millio-
nen Stücke, unter Aufrechthaltung des angenommenen Vertheilungsmaaßstabes, ausge-
prägt werden.

Ueber die erfolgten Ausprägungen werden die contrahirenden Regierungen am Schlusse
jedes Jahres sich gegenseitig Nachweisung zugehen lassen.

Art. 10. Die contrahirenden Regierungen werden die neu ausgegebenen Vereins-
munzen gegenseitig von Zeit zu Zeic in Bezug auf ihren Feingehalt und auf ihr Gewicht
prüfen lassen und von den Ausstellungen, die sich dabei elwa ergeben, einander Mitthei-
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lung machen. Für den unerwarteten Fall, daß die Ausmünzung der Einen oder der An-
dern der betheiligten Regierungen im Feingehalte oder im Gewichte den vertragsmätigen
Bestimmungen nicht entsprechend befunden würde, übernimmt dieselbe die Verbindlichfeir,
entweder sofort, oder nach vorangegangener schiedsrichterlicher Entscheidung, sämmtliche
von ihr geprägee Vereinsmünzen desjenigen Jahrgangs, welchem die fehlerhafte Ausmun-
zung angehörk, wieder einzuziehen.

Art. 14. Sämmtliche contrahirende Staaken verpflichken sich, ihre eignen groben
Silbermünzen niemals gegen den ihnen beigelegren Werth herabzusetzen, auch eine Auper-
curssetzung derselben anders nicht eintreten zu lassen, als nachdem eine Einlösungefrist von
mindestens vier Wochen festgesetzt und wenigstens drei Monate vor ihrem Ablaufe offent-
lich bekannt gemacht worden ist. Oie Feststellung des Werthsverhältnisses, nach welchem
zum Behufe des Ueberganges zu dem neuen tandesmünzfuße (Art. 3) die Münzen des
bisherigen tandesmünzfußes eingelöst, oder in Umlauf gelassen werden sellen, bleibt jedoch
einer jeden betheiligten Regierung vorbehalken.

Nicht minder macht jeder Staat sich verbindlich, die Eingangs gedachten Münzen,
einschlieslich der von ihm ausgeprägten Vereinsmünzen, wenn dieselben in Folge längerer
Circulation und Abnutzung eine erhebliche Verminderung des ihnen ursprünglich zukom-
menden Metallwerths erlitten haben, allmählich zum Einschmelzen einzuziehen, und derglei-
chen abgenutzte Stücke auch dann, wenn das Gepräge undeutlich geworden, sters für voll
du demsenigen Werehe, zu welchem sie, nach der von ihm getroffenen Bestimmung, gegen-
wärtig im Umlaufe sind, oder künftig werden in Umlauf gesetzt werden, bei allen seinen
Cassen anzunehmen.

Art. 12. Ese bleibt vorbehalten, zu JZahlungen im kleinen Verkehre und zur Aus-
gleichung, kleinere Münze nach einem leichtern Münzfuße, als dem Landesmünzfuße (Art.2
und 3), in einem dem teßrern entsprechenden Nennwerthe, als Scheidemünze prägen zu
lassen. Sämmtliche conkrahirende Staaten verpflichten sich aber, nicht mehr Scheide-
münze in Umlauf zu setzen, als zu obigem Zweck für das Bedürfniß des eignen andes
erforderlich ift. Sie werden auch nach Thunlichkeit darauf hinwirken, daß die gegenwär-
tig im Umlaufe befindliche Scheidemünze auf jenes. Maaß zurückgeführt und sodann Nie—
mand genöthigt werde, eine Zahlung, welche den Werth der kleinsten groben Münze
CArt. 5) erreicht, in Scheidemene anzunehmen.

Art. 13. Jeder contrahirende Seaat macht sich ferner verbindlich:
a) seine eigne Silberscheidemünze niemals gegen den ihr beigelegten Werth herunter zu

setzen, auch eine Außercurssetzung derselben nur dann eintreken zu lassen, wenn eine
Einlösungefrist von mindestens vier Wochen festgesetzt, und wenigstens drei Monate
vor ihrem Ablaufe öffentlich bekannt gemacht worden ist,

b) dieselbe, wenn in Folge längerer Circulation und Abnutzung das Gepräge undeut-
lich geworden ist, nach demjenigen Werche, zu welchem sie nach der von ihm getrof-
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fenen Bestimmung gegenwärtig im Umlaufe ist, oder künftig wird in Umlauf ge-
setze werden, allmählich zum Einschmelzen einzuziehen, auch nach dem nehmlichen

Werthe
I) seine Silberscheidemünze aller Art in näher zu bezeichnenden Cassen auf Verlangen,

gegen grobe in seinen Landen cursfähige Münze, umzuwechseln. Die zum Umwech-
seln bestimmte Summe darf jedoch nicht unter Einhundert Thalern, beziehungsweise
Einhundert Gulden, betragen. "4

Art. 14. Durch gegenwärtigen Vertrag soll an den Bestimmungen der Münz-Con-
vention d. d. München den 25. August 1837 und der besondern Uebereinkunft über die
Scheidemünze von demselben Datum nichts geändert werden.

Art. 15. Die contrahirenden Skaaten werden alle Gesetze und Verordnungen, welche
zur Ordnung des Münzwesens im Sinne der gegenwärtigen Convention ergehen werden,
ingleichen die zu deren Ausführung unter Einzelnen von ihnen etwa zu Stande kommen-
den Vereinbarungen sich einander mittheilen.

Art. 16. Sämmmliche Regierungen sichern sich gegenseitig zu, der Begehung von
Münzverbrechen, es mögen solche gegen den eignen Staat oder gegen einen andern Ver-
einsstaat gerichtet sein, auf das Nachdrücklichste entgegen zu wirken, zu dem Ende alle
gesetzlichen Mittel in Anwendung zu bringen, welche zur Verhütung, Endtdeckung und
Bestrafung derartiger Verbrechen dienen können, auch in dem Falle, wo dabei das Interesse
einer andern Vereinsregierung becheilige ist, die tetztere von den gemgcheen Enddeckungen
und von dem Ergebnisse der geführten Untersuchungen ungesäume zu benachrichtigen.

Art. 17. Für den Fall, daß andere deutsche Staaren der gegenwärtigen Münz-
Convention beizutreren wünschen, erklären die contrahirenden Regierungen sich bereit, die-
sem Wunsche durch deshalb einzuleitende Verhandlungen Folge zu geben.

Art. 18. Die Dauer der gegenwärtigen, vom Tage der Auswechselung der Rari-
ficationen an in Krafe tretenden, Uebereinkunft wird bis zum Schlusse des Jahres 1858
festgesetzt, und soll dieselbe alsdann, insofern der Rücktritt von der einen oder der andern
Seite nicht erklärt, oder eine anderweile Vereinbarung darüber nicht getroffen worden ist,
stillschweigend von fünf zu fünf Jahren als verlängert angesehen werden.

Es ist aber ein solcher Rückeritt nur dann zulässig, wenn die betreffende Regierung
ihren Entschluß mindestens zwei Jahre vor Ablauf der auedrücklich festgesetzten oder still-
schweigend verlängerten Vertragsdauer den übrigen mitconerahirenden Regierungen bekanm
gemacht hat, worauf sodann unter sämmtlichen Vereinsskaaren unverweilt weitere Ver-
handlung einzutreten hat, um nach Befinden die Veranlassung der erfolgten Rücktrittser-
klärung und somit diese Erklärung selbst im Wege gemeinsamer Verständigung zur Er-
ledigung bringen zu können.
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Gegenwärtige allgemeine Munz-Convention soll alsbald zur Ratification den
hohen Contrahenten vorgelegt und die Auswechselung der Ratifications-Urkunden spatestens
binnen drei Monaten in Dresden bewirkt werden.

So geschehen Dresden, den 30sten Juli 1838.
Adolf v. Pommer-Esche. Moriz Weigand. Carl Friedrich Scheuchler.

(L. S.) (I. S.) (L. S.)
Adolph v. Weissenbach. Gustav Hauber. Franz Anton Regenauer.

(L. S.) (L. S.) (L. S.)
Wilhelm Duysing. C. Eckhardt. Ottokar Thon. Ludwig Blomeyer.

(1.8S.) (L. S.) (I. S.) (L. S.)
Carl Geutebrück. Julius Gelbke. Philipp Scholz. Ludwig Frh.v.Mannsbach.

(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.)
Conrad Adolph Bansa.

(L. S.)

B

Besondere protokollarische Uebereinkunft
zu der allgemeinen Münz= Convention vom heutigen Tage.

Dresden, am 30. Juli 1838.

Verhandelt zwischen den bei der allgemeinen Münzconferenz legitimirten Bevollmächtigken
für Preußen,

Sachsen,
Kurhessen,
Sachsen-Weimar-Eisenach,
Sachsen -Coburg-Gotha, wegen des Herzogthums Gotha,
Sachsen-Altenburg,
Schwarzburg-Rudolstadt, wegen der Unterherrschafe,
Schwarzburg-Sondershausen,
Reuß älterer Linie,
Reuß-Schleitz und
Reuß-Lobenstein-Ebersdorf.
 #.. „ . . « .

Bei dem heutigen Abschlusse der allgemeinen Munzconvention unter den zum Zoll—
und Handelsvereine verbundenen Staaten sind die unterzeichneten Bevollmachtigten der
nach dieser Convention zum Vierzehnthalerfuße sich bekennenden Staaten, vorbehaltlich
einer kunftig nach Befinden zu treffenden umfassenderen Vereinbarung, zu vorlaufiger Fest—

1839. 3
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stellung verschiedener Punkte, welche die nähere Charakkeristik ihres Münzfußes und Münz=
systems bezwecken, über folgende Bestimmungen übereingekommen:

1) Sämmtliche Courantmünzen werden im Ringe gepräget werden und das Tbhei-
lungsverhältniß zur feinen Mark auf dem Gepräge ausgedrücke enthalten.

2) Die Couranttheilstücke des Thalers sollen nur in Einsechstel= und nach Befinden
in Eindrittel= und JZweidriktel-Thalerstücken bestehen.

3) In Uebereinstimmung mie den im Königreiche Preußen bestehenden Vorschriften, wird:
a) der Durchmesser

für die Einthalerstücke auf 34 Millimeter,
für die Einsechstelthalerstücke auf 23 Millimeter,

b) Oas tegirungsberhäleniß
für die Einthalerstücke auf: vier Theile Kupfer zu zwölf Theilen Silber (1 2löchig),
für die Einsechstelthalerstücke auf: drei und zwanzig Theile Kupfer zu fünf

und zwanzig Theilen Silber (8x lötbig).
I) die äußersten Falles zulässige Abweichung im Mehr oder Weniger

beim einzelnen Thalerstücke auf: ein Grän im Feingehalte und ein halb
Procent im Gewichte

und

beim einzelnen Einsechstelthalerstücke auf: ein und einhalb Grän im Fein-
gehalte und ein Procent im Gewichte

festgesetze.
4) In der künftig auszuprägenden Scheidemünze soll die Mark feinen Silbers

durchgehends zu Sechszehn Thalern ausgebracht werden.
Im Uebrigen wird verabredet, daß die gegenwärtige prokokollarische Uebereinkunfe,

welche, insofern die in Aussicht stehende umfassendere Vereinbarung niche zu Stande
kommen würde, mit der eingangsgedachten allgemeinen Munzconvention gleiche Dauer
und Gültigkeit haben soll, nur in Einem Exemplare ausgeferrigt und in dem königlich
sächsischen Haupeftaaksarchive zu Dresden verwahrlich niedergelegt den betreffenden Be-
vollmächrigten aber in beglaubter Abschrift mitcgecheilt, ingleichen, daß dieselbe durch die
landesherrliche Rarification der vorerwähnten, allgemeinen Münzconvention als mitralificut
angesehen werden soll.

Adolf v. Pommer-Esche. CarlFriedrich Scheuchler. Adolphy. Weissenbach.
(1. S.) (L. S.) (I. S.)

Wilhelm Duysing. Ottokar Thon. Julius Gelbke. Carl Geutebrück.
(L. S.) (I. S.) (1. S.) (L. S.)

Ludwig Freih. v. Mannsbach.
(L. S.)
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—3.) Verordnung
wegen vorläufiger Einstellung der Silberausmünzung im 20 Guldenfuße und

wegen Ausprägung von Zwey= und Einthalerstücken im Vierzehn=
thalerfuße;

vom 1 ten Jannar 1839.

Friedrich August, von GOTTES Gnaden Konig von Sachsen
20. 224. 7K.

Da nunmehr durch die allgemeine Münz-Convention vom 30sten Juli vorigen
Jahres die Annahme des Vierzehnthalerfußes für Unsre ande bestimmte in Aussicht ge-
stellt ist und es darum nicht räthlich scheint, die Ausmünzungen nach dem Zwanziggul-
denfuße länger fortzusetzen, hiernächst aber das Bedürfniß eig ner tandesmünzsorten des
14 Thalerfußes, nachdem die Werthsberechnung in selbigem bei mehrern Verwaltungszwei-
gen, sowie im gemeinen Zahlungsverkehre bereits vorlängst eingeführt ist, immer dringen-
der hervortritt, so finden Wir, eingedenk der beim vorigen Landtage von Unsern gerreuen
Ständen abgegebenen Erklärungen und in Betracht der von ihnen ertheilten Ermächtigung,
dahin Vorkehrung zu treffen, damice der 21 Guldenfußz baldmöglichst im Lande eingeführe
werden könne, zu nachstehenden Bestimmungen Uns andurch bewogen:

§ 1. Der Ausmünzung von Silbergeld für hiesige tande nach dem 20 Guldenfuße
wird bis auf Weiteres Anstand gegeben.

&amp; 2. Es mag Stat dessen mie Ausprägung von Swei= und Einthalerstücken im
14 Thalerfuße vorgeschrirten werden.

6 3. Hierbei ist eine 233,855.. Gramme schwere Münzmark, ingleichen, zum
Behufe der Bestimmung des Feingehalts, die Probe auf nassem Wege zum Grunde zu
legen.

&amp; 4. Die Zweithaler= oder 32 Guldenstücke — als die dem 14 Thaler= und
dem 241 Guldenfuße entsprechende gemeinschaftliche Hauptsilbermünze (Vereinsmünze)
— werden im Ringe, mit einem Durchmesser von 41 Millimerern und einem glatten,
mit vertieffer Schrift und nach Befinden Verzierung versehenen Rande, zu einem Sie-
bentheile der Mark feinen Silbers ausgeprägt und auf dem Revers die Angabe des Theil-
verhältnisses zur Mark feinen Silbers, dann des Werehes in Thalern und Gulden und
dir ausdrückliche Bezeichnung: „Vereinsmünze“ enthalten.

Deren Mischungsverhältniß wird auf neun Zehnrheile Silber und ein Zehntheil
Kupfer (142 löthig) festgesetzt. Es werden demnach
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6 F Stiücke: eine Mark, oder
63 Stücke: zehn Mark

wiegen.
Die Abweichung im Mehr oder Weniger darf bei dem einzelnen Stucke im Feinge—

halte sowohl, als im Gewichte nicht mehr als drei Tausendtheile betragen.
45. Die Einthaler-Stucke, denen ein Durchmesser von 34 Millimeter zu ge—

ben ist, sind zu einem Vierzehntheile der Mark feinen Silbers, ebenfalls mit Angabe
des Theilverhaltnisses zur feinen Mark, ingleichen im Ringe, auszupragen und sollen
aus einer Mischung von vier Theilen Kupfer zu zwolf Theilen Silber (12lothig) be—
stehen.

Es wird mithin in
21 Stucken: ein Rohgewicht von zwei Mark

enthalten sein.
Die außersten Falles hierbei zulassige Abweichung im Mehr oder Weniger wird beim

einzelnen Stuck auf
ein Gran im Feingehalte

und
ein halb Procent im Gewichte

festgesetzt.
§6. Die Währung dieser Zwei= und Einthalerstücke mag sowohl im allgemeinen

Zahlungsverkehr, als insbesondere auf den Cassenpakeren, Sortenzerteln 2c., unter der Be-
nennung

„K. Saächsisch Courant“
bezeichnet werden.

§ 7. Unser Finanzministerium ist mit weiterer Ausführung der gegenwärrigen
Verordnung beauftragt.

Urkundlich haben Wir dieselbe eigenhändig vollzogen und Unser Königliches Siegel
vordrucken lassen.

So gegeben zu Dresden, am 1 1ten Januar 1839.

Friedrich August.

Heinrich Anton von Zeschau.

Letzte Absendung; am 18Sten Jannar 1839.
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Gesctzund Verordnungsblalt
fur das Konigreich Sachsen,

Ztes Stuck vom Jahre 1839.

 4.) Verordnung,
die Befähigung der zur Stellvertretung der Gerichtsverwalter oder Actuare

bei einzelnen Gerichtshandlungen zu requirirenden Notare betreffend;
vom 4ten Januar 1839.

D. bisher die Vorschrift § 1 der Verordnung vom 2 2Lsten Februar (2ysten März)
1826, das Befugniß zum Registriren betreffend, nicht überall bei den Fällen mit beachtet
worden, in welchen nach Maaßgabe des Rescripts vom 20sten September 1730 (C. A.
C. 1. p. 286) der Verwalter oder Actuar eines Patrimonialgerichts bei einzelnen Gerichts-
bandlungen durch einen requirirten Notar zu vertreten gewesen ist, hieraus aber nachher
Zweifel über die formelle Gültigkeit der von letzterm vorgenommenen Handlung entstanden
sind; so werden mit Genehmigung Sr. Königl. Majestät sämmtliche Inhaber und Ver-
walter der Patrimonialgerichte hierdurch angewiesen, künftig auch in den vorerwähnten Fäl-
len bei der Requisition eines Notars zur Stellvertretung jedesmal nur auf solche Indivi-
duen Rücksicht zu nehmen, welche bereits nicht allein als Notare immatriculirt sind, son-

dern auch die in der Verordnung vom 22sten Februar 1826, &amp; 1 und 3 für die zur
Gerichtsverwaltung und zum Protokolliren wirklich angestellten und verpflichteten Personen
vorgeschriebene Befähigung erlangt haben.

Dresden, den Aten Januar 1839.

Ministerium der Justiz.

von Koenneritz.

Hausmann.

1839. 4
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—5.) Verordnung,
die für Gerichtsbescheide in Untersuchungssachen zu liquidirende Gebühr

" betreffend;

vom 24sten Januar 1839.

JIn Erwägung, daß weder in der Tarordnung für die Oberlausitz vom 1 deen April 1810
noch in der allgemeinen Taxordnung vom 1 2ten September 1812, mie Ausnahme des
Ansatzes von 8 bis 12 gr. für einen in einer Denunciations= oder Rügensache abgefaßten
Bescheid und dessen Publication, eine Bestimmung über die Gebühr für einen in einer
Untersuchungssache abgefaßten Gerichrsbescheid sich befindet, nun aber nach der Bestimmung
des Gesetzes, die höhern Justizbehörden und den Instanzenzug in Justizsachen berreffend,
vom 28Ssten Januar 1835, unter 1 und 2, in Verbindung mit dem Gesetz, einige Ab-
änderungen in dem Verfahren in Untersuchungssachen betreffend, vom 30ten März 1838,
 VIII den die Untersuchung führenden Unterrichtern gestatker ist, in Untersuchungssachen,
in welchen nur auf eine Geldstrafe, oder auf eine die Höhe von drei Monaten nicht über-
steigende Gefängnißstrafe zu erkennen ist, das Erkenn'niß selbst abzufassen, und es sonach
der Feststellung eines Ansatzes für dergleichen Gerichtsbescheide bedarf; so wird mit Geneh-
migung Seiner Königl. Majestät hiermit verordnet, daß für einen solchen Bescheid nach
den Verhälenissen und dem Umfange der Untersuchung ein Ansatz bis zu der Höhe von
Drei Thalern für zulässig geachtet werden soll.

Dresden, den 24sten Januar1839.

Ministerium der Justiz.
von Koenneritz.

Hausmann.
— —

—

 6.) Bekanntmachung eines Rechtssatzes;
vom 5ten Januar 1839.

Mie Genehmigung des Koniglichen Ministeriums der Justiz wird andurch nachstehender
Rechtssatz, welchen das Oberappellationsgericht, in Gemaßheit des daruber gefaßten Be—
schlusses, seinen Entscheidungen unterlegt, zur offentlichen Kenntniß gebracht:

Der Concursrichter (oder der Gutervertreter) kann, durch seine einseitige Erklarung,
einen Glaubiger, welchem in Gemaßheit der erlauterten Proceßordnung ad Tit. XLI, 66
Abschlagszahlung geleistet werden soll, nicht nothigen, daß er das Geld zuvorderst auf das



( 10)

Capital annehme, sondern es ist auf Verlangen des Gläubigers die Abschlagszahlung zuerst
auf die Zinsen zu rechnen, vorausgesetzt, daß den Zinsen mit dem Capital gleiche Prioritär
zusteht.

Dresden, den 51en Januar 1839.

Königlich Saächsisches Oberappellationsgericht.
D. Schumann.

Plesch.

 V.) Verordnung,
die Regulirung der Amtseinkünfte der Superintendenten betreffend;

vom 10ten Januar 1839.

N von den letztversammelten Ständen, auf den Ancrag der Staatsregierung, zur
Besoldung der Superinrendenten für ihre geistlichen Inspectionsgeschäfte, insofern solche
das Beste der Kirchen und Schulen an und für sich und der damit verbundenen Zwecke
betreffen, nicht aber durch das Sonderinteresse Einzelner herbeigeführt werden, ingleichen
zu Deckung des mit diesen Amtsgeschäften verbundenen Expeditionsaufwandes und des
Reiseaufwandes bei Schulvisikationen, die Summe von jährlich

11,265 Thlr.— —

bewilligt worden ist, so hat das Ministerium des Cultus und öffenrlichen Unterrichts, nach
vorgängiger Erörkerung der einschlagenden Verhälenisse, insbesondere des Geschäftsumfanges
einer jeden Ephorie, diese Besoldungen, insoweit die Gränzen der bewilligten Summe es
gestatteten, nach einem möglichst gleichen Verhältnisse, wobei auf die Anzahl theils der Pa-
rochien, theils der Schulen einer jeden Olöces hauptsächliche Rücksicht genommen worden
ist, festgestellt, auch wegen Auszahlung derselben vom 1sten Januar d. J. an das Nöthige
verfügt.

Wenn nun hierdurch in der Regel, und namentlich in allen, die Verwaltung der
Kirchenärarien, der Pfarr= und Schulgüter und Schulcassen, das Kirch-
rechnungswesen, Baulichkeiten, Besetzung der geistlichen und Schulftel-
len, Kirchen= und Schulvisicationen betreffenden und ähnlichen Angelegenheiren,
die amtlichen Bemühungen der Ephoren für remunerirt zu achten sind, und blos der Reise-
aufwand bei nöthigen auswärtigen Expeditionen, jedoch mit Ausnahme der Schulrevisionen,
binsichtlich welcher der Aufwand ebenfalls unter dem Fixo mit begriffen ist, denselben noch
besonders zu vergüten ist, so kommen gleichwohl, nach der bereits Eingangs gegebenen An-
deutung, noch Fälle vor, in welchen ausnahmsweise eine Kosten= und Gebührenberechnung

4 *
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Statt findet, und es bedarf daher, zu Verhücung jeder Ungewißheit und Beschwerde, einer
genaueren Bestimmung dieser Fälle, welche in Folgendem hierdurch ertheilt wird.

Die Superintendenten sind auch ferner berechtigt, Gebühren für ihre Arbeiten zu fordern:
1) in Ehe= und Verlobungssachen, insoweit solche noch in den Geschäfeskreis der Su-

perintendenten gehören;
2) wenn wider Einschreibung eines Namens in das Kirchenbuch protkestirt, oder eine

Aenderung im Kirchenbuche verlangt wird;
3) bei Anfragen, Beschwerden oder Berichtserforderungen, die Verlösung eines Kir-

chenstuhls oder einer Grabstelle, und was dem anhängig betreffend;
4) in anderen Privatangelegenheiren, wo die Mitwirkung des Ephorus in Anspruch

genommen wird, z. B. wenn zu einer Haustaufe, zur Zulassung eines Kindes zur Conflr=
mation vor der gesetzlichen Zeit, zu Anlegung von Betstübchen, Capellen, Erbbegräbnissen
und dergl. Erkaubniß einzuholen ist, oder wenn im Interesse einer Privakperson ein amt-
liches Zeugniß begehrt wird;

5) bei Auseinandersetzungen zwischen dem Senior und Substituten, oder Amtsvor-
gänger oder dessen Erben und Amtsnachfolger (sogenannte Pfarrvergleiche), sofern sie von
dem Ephorus expedirt werden. 3 ·

In allen vorgenannten Fallen sind die Kosten von den Interessenten, welche es be—
trifft, zu berichtigen.

6) bei Localfeierlichkeiten außerhalb des Ephoralorts, infofern dazu die Mitwirkung des
Superintendenten von der Gemeinde gewunscht wird, was jedoch nicht von Einweihung
neuer Kirchen zu verstehen, welche vielmehr ex oklicio zu besorgen ist, noch von solchen
Fällen, wo der Ephorus von höherer Behörde mie Auftrag versehen wird;

7) in Disciplinaruntersuchungssachen gegen Geistliche, Schullehrer, Kirchendiener, Kir-
chen= oder Schulvorsteher, insofern die Untersuchung von der Inspection gemeinschaftlich
geführt wird, und entweder der Denunciar so gravirr erscheint, daß eine Strafe, ein Ver-
weis oder Vorhalt, oder Remotion oder Suspension gegen ihn verfügr, oder derselbe von
böherer Behörde ausdrücklich in Abstattung auch der Ephoralkosten verurtheilt wird, oder
endlich, wenn im Gegentheil die Denunciarion als so ungegründet sich ergiebt, daß Denun-
ciant die Unkosten zu tragen hat. Sind jedoch dergleichen Kosten wegen Zahlungsunfähig-
keit nicht einzubringen, so steht dem Superintendenten ein Anspruch auf deren Uebertragung
nicht zu;

8) in allen anderen Fällen, wo durch ungegründete Beschwerden oder unerhebliche
Widersprüche, unnöthige Bemühungen und Weiterungen encstehen, und derjenige, welcher
diese verursacht, die Kosten zu tragen hat.

Endlich
9) in Administrativjustizsachen, d. i. solchen Sachen, in welchen mehrere Becheiligte,

Einzelne oder Gemeinden, einander gegenüber stehen und gewisse Befugnisse in Anspruch
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nehmen, oder ihnen angesonnene Verbindlichkeicen bestreiken, wie z. B. wenn über die Ver-
bindlichkeic zu geistlichen tasten oder deren Vertheilung Differenzen entstehen.

Weil jedoch der Zeitpunck, zu welchem eine geistliche Angelegenheit, nachdem sie zuvor
Gegenstand blos gütlicher Auseinandersetzung oder amtlicher Regulirung gewesen, in eine
Verwaltungsstreitigkeit übergeht, oft aus anderen Merkmalen nicht sofore deutlich zu erken-
nen ist, so soll die Berechnung der Ephoralgebühren erst dann zu den Acten gebracht wer-
den, wenn von der Inspection in erster Instanz ein Bescheid abgefaßt und bekannt gemacht
wird. Im Falle eingewendeten Recurses hat die höhere Behörde diese Berechnung einer
Prüfung und nach Befinden Moderation zu unterwerfen, oder auch, wenn sich ergeben
sollte, daß die Sache ohne hinreichenden Grund als Administrarivjustizsache behandelt wor-
den, und auch sonst nicht unker die oben bezeichneren Fälle, wo eine Liquidarion zulässig ist,
gehöre, oder daß dabei das Interesse der Kirche oder Schule das vorherrschende gewesen
sei, diese Kosten gänzlich in Wegfall zu bringen.

Wo das Elementarvolksschulgesetz vom 6ten Juni 1835 noch nicht völlig zur Aus-
fübrung gekommen ist, sind die dahin gehörigen Geschäfte, z. B. Fixation der Schullehrer
und dergl., auch wenn die Sache übrigens uncer die Classe der Administrariostreitigkeiten
gehört, doch vom 1sten dieses Monaks an von den Ephoren ex oklicio zu expediren.

Die Sätze der Gebühren, welche in den unter 1 bis 9 vorbemerkten Fällen gefordert
werden können) sind bis auf Weiteres nach der Ephoralsporrulkaxordnung vom 1 Steen Ja-
nuar 1768 zu beurtheilen, und alsdann, wenn künftig der Vierzehnthalermünzfuß in hiesi-
gen Landen eingeführt wird, in den nach diesem Münzfuße geprägren Geldsorten, ohne
weiteren Anspruch auf Agiovergücung, zu enrrichten.

Außerdem sind auch die vorkommenden Verläge für Reinschriften und dergleichen zu
erstatten. «

SovielaberdieVerlågeinOfficialsachenanlangt,sdsinddergieichenfürReim
schrift,5porti,Stempelpapier(desseneg"inHinsichtauf«945,.subbdegMandats,die
Stempelsteuerbetr.,·Vom11tenIanuar1819,unddadiedemStempelunterworfenen
Schriften meist von der weltlichen Inspection expedirt werden, nur selten bedurfen wird)
und Emballage nicht zu berechnen. Die Botenlohne bei Missiven und Verordnungen in
Officialsachen sind, wie bisher, aus den Kirchenararien zu bestreiten.

Dresden, den 10ten Januar 1839.

Das Ministerium des Cultus und offentlichen Unterrichts.

von Carlowitz.
Heymann.



 ( 19)
V’.) Verordnung,

die Emeritirung der Lehrer in Elementarvolksschulen betreffend;
vom 1 0ten Januar 1839.

In dem Gesetze, das Elementarvolksschulwesen betreffend, vom Göten Juni 1835, ist
* 39 als Zegel festgesetzt, wie viel das Gesammteinkommen eines Elementarvolksschullehrers
nach den verschiedenen Classen derselben mindestens betragen müsse.

Bei der großen Schwierigkeit, welche die Ausführung dieser Bestimmung, besonders in
dem Falle darbierer, wo ein Theil des Einkommens durch einen emeritirten zehrer in An-
spruch genommen wird, (trict die dringende Nothwendigkeit ein, dergleichen Emeritirungen
möglichst zu beschränken und es wird demnach zu diesem Zwecke Folgendes verordnet:

1. Die Schulinspectionen dürfen bei eigener Verankwortung keinen Elemenrarvolks=
schullehrer zur Emeritirung mit Belassung eines Theils des Einkommens seiner Stielle bei
der ihnen vorgesetzten Kreisdirection in Antrag bringen, ohne vollständigen Beweis seiner
Unfähigkeit zu fernerer Dienstleistung.

Die Kreiedirectionen werden darauf sehen, daß diese Vorschrift auf das Genaueste be-
folgt werde und in Ermangelung eines solchen Beweises keine Emeritirung genehmigen, oder
bei dem Ministerio des Culeus und öffentlichen Unterrichts bevorworten.

2. Auf Emeritirung mit Bewilligung einer Sustenkation vom Erkrage der Stelle ist
nur dann einzugehen, wenn der Grund der Dienstunfähigkeit in unverschuldeten körperlichen
oder geistigen Unvermögen beruht.

3. Eine solche Emeritirung ist, außer dem Falle hohen Alters, nur als bedinge zu
betrachten, so daß der Emeritirte, wenn er die Kräfte wieder erlangk, welche zu nützli-
cher Verwaltung eines Schulamts erforderlich sind, gegen Gewährung seines vormaligen
Einkommens zu einer andern der vorigen ähnlichen Schulstelle berufen, oder, wenn derselbe
zu deren Annahme nicht geneige ist, die Sustenration vom Ertrage seiner vorigen Seelle in
Wegfall gebracht werden kann.

4. Ist von einem Schullehrer bei seiner Emeritirung der Ertrag seiner Stelle zu hoch
angegeben und in Folge dessen seine Sustentation auf einen unrichtigen höhern Betrag festgesetzt
worden, so kann eine verhältnißmäßige Herabsetzung der letztern zu jeder Zeit erfolgen.

5. Jede Schulinspection ist aus Rücksicht auf das Beste ihrer Schule verbunden, der ihr
vorgesetzten Kreisdirection anzuzeigen, wenn einer der hier unker 3 und 4 angegebenen Fälle
eingetreten ist, wo eine ausgesetzte Sustentation eingezogen, oder herabgesetzt werden kann.

Dresden, am 101en Januar 1839.

Das Ministerium des Cultus und offentlichen Unterrichts.
von Carlowitz. -

Heymann.
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—9.) Verordnung,
die gleichzeitig für mehr als ein Fabrik= oder Handelshaus Geschäfte treiben-

den Handelsreisenden betreffend;
vom isten Februar 1839.

Die Vorschrift des, in 9 30 der Ergänzungs= und Erlauterungsverordnung wegen der
Gewerbe= und Personalsteuer vom 25sten November 1835 wörtlich übergetragenen Ar-
tikels 18 des Zollvereinigungsvercrags vom 30sten März 1833, vermöge welcher Reisende,
die niche Waaren selbst, sondern nur Muster bei sich führen, um Bestellungen zu suchen,
wenn sie die Berechtigung zu diesem Gewerbsbetriebe in dem Vereinsstaate, dem sie ange-
hören, durch Enrrichrung der gesetzlichen Abgaben erworben haben, oder im Dienste solcher
inländischen Gewerbtreibenden oder Kaufleure stehen, in den andern Sraaten keine weitere
Abgabe hiefür zu entrichten verpflichter sein sollen, ist im Königreiche Sachsen zeither auch
auf die gleich zeitig für mehr als ein Fabrik= oder Handelshaus Reisenden ange-
wendet worden.

Da jedoch solchen Handelsreisenden die Abgabenfreiheic vertragsmäßig nicht zustehr,
auch in anderen Bereinsstaaken den aus dem Königreiche Sachsen abstammenden derartigen
Reisenden und zwar aus dem Grunde fortwährend versagt wird, weil nur derjenige Han-
delsreisende, dessen stehendes Erablissemen die gesetzliche Steuer entrichtes, Steuerfreiheit in
Anspruch zu nehmen habe, bingegen Jemand, der im Auftrage mehrer Häuser reist, ein
selbstständiges und daher steuerpflichtiges Gewerbe betreibe; so erachtee das Finanzministerium,
im Einverständniß mie dem Ministerio des Innern, zu Herstellung der Gleichmäßigkeit in
der Behandlung der Handelsreisenden in den verschiedenen Vereinsstaaten für erforderlich,
die zeither den gleichzeitig für mehr als ein Fabrik= oder Handelshaus Geschäfte treibenden
Reisenden in Sachsen zugestandene Gewerbesteuerfreiheit, wie hierdurch geschieht, aufzuheben,
und sind dieselben künftig gleich den übrigen ausländischen Gewerbsreisenden mit der gesetz-
lichen Gewerbesteuer zu vernehmen.

Hiernach haben sich die Behörden und Alle, die es angehr, zu achten.

Dresden, am 1sten Februar 1839.

Finanz-Ministerium.
von Zeschau.

Schnabel.
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 10.) Bekanntmachung
vom öten Februar 1839.

Den Ministerio des Innern ist von den Directoren der Feuerversicherungsgesellschaft
„Metellus“ zu Glasgow, — welche zu Annahme hierlandischer Versicherungen, besage der
Bekanntmachung vom 29sten Juni vorigen Jahres (Gesetz= und Verordnungsblatt von
1838, S. 386) Concession erhalten hatte, — unterm 21sten vorigen Monats angezeigt
worden, daß sie die Uebernahme von Feuerversicherungsgeschäften einzustellen beschlossen
hätten und mit der Feuerversicherungsanstalt „Phönix“ zu éondon übereingekommen wären,
daß sämmtliche mit der Metellus-Gesellschaft abgeschlossenen Versicherungen von dem
Phönix-Vereine übernommen und den Versicherten gewährleistet würden, sowie, daß in
Folge dieser VBeränderung die den Kaufleuten Schömberg, Weber &amp; Comp. zu ceipzig als
Agenten für die Metellus —Gesellschaft, unterm 10ten April 1838 ertheilte Vollmacht
mit dem 28sten dieses Monats erlösche.

Wie nun hierdurch die eingangserwähnte Concession sich erledigt und fernere Ver-
sicherungen bei der Metellus-Gesellschaft nichr stattfinden können; so wird solches hiermir
öffentlich bekannt gemacht.

Dresden, am 5ten Februgr 1839.

Ministerium des Innern.

Nostitz und Jänckendorf.

Kuhn.

Letzte Absendung: am 16ten Februar 1839.
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Sollre nichts destoweniger an einem oder andrem Orte des Landes, an welchem sichere
bistorische Nachrichten darüber vorhanden sind, an welchem Sonn= oder Festtage des
Jahres 1539 daselbst der erste evangelische Gottesdienst gehalten worden ist, der Wunsch
sich aussprechen, deshalb an diesem Tage gedachtes Ereigniß durch ein besondres kirchliches
tocalfest zu feiern, so hat die kirchliche Behörde in Zeiten darüber an die betreffende
Kreisdirection Bericht zu erstatrten, darin den Tag, an welchem, und die Art und Weise,
wie man die Feier zu veranstalten beabsichtige, zu bemerken, und ist hierauf von der
Kreisdirection, mie der erforderlichen Beschleunigung, die Genehmigung des Ministerii
des Cultus und öffentlichen Unrerrichts dazu einzuholen.

Zur Nachachtung aller derer, welche es angehr, wird solches andurch bekannt gemacht.
Dresden, den 30sten Januar 1839.

Die in Evyangelicis beauftragten Staatsminister.
von Lindenau. von Carlowitz.

von Koenneritz. von Zeschau. Nostitz und Jänckendorf.

Heymann.
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1·22.) Deceret
wegen Bestätigung der Statuten der Scchs. Elbdampfschifffahrtsgesellschaft;

vom 2ten Februar 1839.

Nachdem dem Ministerio des Innern der Entwurf der Statuten fur die auf Actien
begrundete Sachs. Elbdampfschifffahrtsgesellschaft von den Directoren und dem Ausschusse
derselben, Friedrich Adolph Kochen und Cons., vorgelegt, hierauf auch in Ermangelung
Bedenkens die fraglichen Statuten, im Einverstandnisse mit dem Justizministerio, obwohl
unter der ausdrucklichen Bedingung, daß die Gesellschaft sowohl den bestehenden allgemei-
nen, als den für die Elbdampfschifffahrr ercheilcen oder noch zu erktheilenden speciellen poli-
zeilichen Vorschriften sich unterwirft, die nachgesuchte Bestätigung mic der Wirkung er-
theile worden ist, daß den darin enthaltenen Bestimmungen aufs Genaueste nachgegangen
werden soll, so ist hierüber dieses

Decret

ausgefertigt und von mir, dem Sraatsminister des Innern, unter Beidruckung des Mini-
sterialsiegels eigenhändig vollzogen worden. «

Dresden, den 2ten Februar 1839.

Ministerium des Innern.

)Ednard Gottlob Nostitz und Jänckendorf.

Demuth.

Letzte Absendung: am 20sten Februar 1839.
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Geseh-zund Verordnungsblat
für das Königreich Sachsen,

« 5LSLÜckvomJahre1839.
2 — .

M 13.) Bekanntmachung,
die Beglaubigung und resp. Vollziehung der Landrentenbriefe und der dazu

gehorigen Zinsbogen betreffend;
vom 12ten Februar 1839.

Hoher Anordnung zu Folge, sollen vom usten April 1839 an und fernerhin

1.) alle auszufertigende Landrencenbriefe und die Zinsleisten durch den Bankbuchhalter
mittelst seiner Namenschiffre mit beglaubige, die Mitte der Zinsbogen aber, in der tänge
des Bruchs herab, mit einem, zu beiden Seiten in die Rahmen der Zinsleisten und Zins-
scheine hineinragenden, Schlangenzuge, aus freier Hand, ausgefüllt, und dagegen

2.) die Zinsscheine nicht mehr, wie zeither, von dem Cassirer der kandrenrenbank eigen-
händig unterschrieben, sondern dessen Namensunterschrift durch Aufdrückung des fac simile
desselben, eben so wie dies hinsichtlich der Unterschrift des Commissars der Fall ist, ersetzt
werden, welches nachträglich zu der Bekanntmachung vom 20sten Mai 1834 (Gesetz-
sammlung v. J. 1834, 15t6es Stück, S. 124) andurch zur öffennichen Kenntniß ge-
bracht wird.

Dresden, am 1 2ten Februar 1839.

Landrentenbankverwaltung.
D. Schgarschmidt.

Kuüctner.

1839. 6
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M 140 Verordnung,
die Feier des Festes Maria Verkundigung im Jahre 1839 betreffend;

vom 14ten Februar 1839.

Dee Fest Mariä Verkündigung fällt in gegenwärtigem Jahre auf den Montag in der
Charwoche.

Es ist daher zu Vermeidung des hierdurch entstehenden Zusammentreffens mehrerer
Feiertage zu derselben Zeit von unterzeichneten Ministerien, mit Zustimmung der übrigen
in Evangelicis beauftragten Staatsminister, beschlossen worden, daß gedachtes Fest, wie
in früheren ähnlichen Fällen, auch in diesem Jahre am Palmsonntage mit gefeiert und am
vorhergehenden Sonntage allenthalben von den Kanzeln gewöhnlicher Maaßen abgekündigr
werden soll. Jedoch sind an diesem Feiertage, der Verlegung desselben auf den Palm-
sonntag ungeachter, den Unterrthanen Frohn= und andre Dienste niche anzusinnen.

Hiernach haben sich alle diejenigen, welche es angehr, insbesondre auch die Geistlichen,
welche eine weitere besondre Anordnung in dieser Bezkehung niche zu erwarten haben, ge-
bührend zu achten.

Dresden, am 1 Aten Februar 1839.

Die Ministerien des Cultus und öffentlichen Unterrichts und
des Innern.

von Carlowitz. Nostitz und Jänckendorf.

Heymann.

Letzte Absendung: am 2äfsten Februar 1839.
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Geseh-und Verordnungsblalt
fur das Konigreich Sachsen,
r!sE—————

——.. eeee.ee..-......ll———————————————————llUüuu—— — — — — — ——.—....—-.— — — — —

M 15.) Verordnung,
die Anzeigeberichte uber außerordentliche Vorfalle betreffend;

vom 190ten Februar 1839.

De- Ministerium des Innern findet für angemessen, rücksichrlich der Anzeigen, welche
nach dem Generale vom 10ren Juni und nach dem Oberamtspatente vom 1 1ten Juni 1813,
sowie nach den in beiden angezogenen älkern Verordnungen die Obrigkeiten über außeror-
dentliche Ereignisse zu erstatken haben, und worüber zuletze die Verordnung vom L3sten
Juni 1833 (im 13ten Stück der Gesetzsammlung) ergangen ist, folgende Bestimmungen
einereken zu lassen.

1. Anzuzeigen sind überhaupt alle Ereignisse, welche entweder für die Polizeipflege auf
dem Standpunkt der mittlern und obersten Behörden oder doch für die Polizeistatistik von
Interesse sind. Ob und inwiefern dieß der Fall sei, haben die Behörden nach der Beschaf-
fenheir besonders der nachstehend nicht namentlich bezeichneren Fälle zu ermessen, im Allge-
meinen aber Folgendes sich zum Anhalten dienen zu lassen.

2. Zur Anzeige geeignek sind zuförderst folgende Vekbrechen:
Hochverrath, Aufruhr, Tumule, Raub und insonderheit Straßenraub, Brandstiftung,

Mord, und zwar diese drei zuletzt genannten Verbrechen auch im Falle blosen Bersuchs,
Bedrohung mie Brandstiftung (Brandbriefe) oder Mord, ferner Tödtung, mie Gewalt
gegen Personen verbundene Verletzung des Eigenthums, Kirchendiebstahl, Falschmünzerei,
Einbringung geringhaltiger Münzen, Fälschung inländischen oder ausländischen Seaats= oder
Privatpapiergeldes (Eisenbahnscheine, Bankzettel) oder in= wie ausländischer Segakspapiere.

3. Von andern Ereignissen sind anzuzeigen:
Dringender Nothstand einzelner Ortschaften oder Bezirke, Brände, Nochstand durch

Wasserfluthen, durch Stürme oder Hagelwetter, Todesfälle, die durch Selbsttödtung,
durch Natur= oder andere außerordentliche Ereignisse, mit oder ohne Verschuldung, herbei-
geführt worden sind, (Blitzschlag, Stürme, Erdfälle, Explosionen, Ersticken, Ertrinken,
Ueberfahren, Ueberreiten, Biß wüchender Thiere, Vergiftung); hiernächst Einstürze von
Thürmen und andern Gebäuden, insonderheie Brücken über Flusse, Untergang von Schiffen

1839. 7



(28)

und Fähren, Zerspringen von Dampfkesseln, Unfälle auf Eisenbahnen, auch wenn dabei
allenthalben Menschen nicht verunglückt sind; ansteckende KrankheitenundBiehseuchen,so-
wohl im Inlande, als im benachbarten Auslande.
4. Zu Erstatkung der Anzeigen sind allenthalben die Polizeibehörden, und zwar auch

dann verpflichtet, wenn aus irgend einem Grunde die Justizbehörden wegen des Vorfalls
einzuschreiten gehabt haben.

5. Die Anzeigen sind möglichst kurz zu fassen, und alle außerwesentliche Nebenum-
stände hinwegzulassen. Jedoch ist dabei nichts zu übergehen, was für die mittlern und höch-
sten Behörden wichtig ist, und für dieselben insonderbeir Anlaß zu einer speciellen oder all-
gemeinern Maaßregel werden könnre. Ob und inwiefern die Anzeige durch Beifügung von
Unterlagen abzukürzen und zu vervollständigen sei, bleibt der Erwägung des Berichtserstar-
ters überlassen, nur ist dadurch in keinem dringlichen Fall Verzug in den Abgang des Be-
richts zu bringen.

6. Um für die am häufigsten vorkommenden und zugleich unter sich am gleichmäs-
sigsten gestalteten Anzeigefälle, nämlich die über widernarürliche Todesfälle, den Behörden
eine Erleichlerung zu verschaffen, und den Berichten diejenige Vollständigkeit und Be-
stimmtheit bei möglichster Kürze und Ulebersichtlichkeit zu sichern, die für die Zwecke der
Landespolizeipflege und Polizeistaristik zu wünschen ist, sollen von nun an die Anzeigen über
Selbsteödtungen und solche Unglücksfälle, bei welchen Menschen um's teben gekommen sind,
in tabellarischer Form nach dem hier angefügken Schemg erstattet werden. Es sind daher

— dessen Spalten, soweit es die vorhandenen Nachrichten in jedem Falle möglich machen, mir
gedrängten Andeutungen auszufüllen.

7. Die anzeigenden Behörden können sich hierzu lithographirker Formulare bedienen.
Sofore nach Bekannemachung gegenwärtiger Verordnung, sowie späterhin auf Anzeigen
des Bedarfs, welche an das Direckorium des statistischen Vereins zu richten sind, werden
Vorräthe dieser Steindrücke den Amtshauptmannschaften zugehen, von welchen sie die deren
benörhigken Behörden jetze und künftig unentgeldlich beziehen können.

8. Alle nach 9% 1 und 2 zu erstarkenden Anzeigeberichte sind gleichlautend an das
Ministerium des Innern und an die berreffende Kreiedirection zu richten. Jedoch ist die
an das Ministerium gerichterke Anzeige in der Regel an die Amtshauptmannschaft oder be-
ziehendlich an die Gesammtcanzlei zu Glauchau zu schicken, insofern nicht die besondere
Wichtigkeit und Dringlichkeit des Falles und der darauf etwa zu erwartenden Maaßregeln
des Ministeriums selbst unmictelbare Einsendung dahin, solchenfalls aber auch eine gleich-
zeitige besondere Anzeige an die Amtshauptmannschaft nöchig machen solltce. Diese wird,
insoweit sse es für nöthig erachter, entweder darauf sofortige Verfügung treffen, und nach
Befinden auch ihrerseits an die Kreisdirection und in geeigneren Fällen an das Ministerium
berichten, oder aus der Anzeige Notizen zu künftigem Gebrauch entnehmen, jedenfalls aber
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die Berichte sogleich an das Ministerium befördern. Die Polizeibehörden zu Dresden und
geipzig senden den an das Ministerium des Innern gerichteten Bericht unmittelbar an dasselbe.

9. In derselben Weise wird es auch von der Gesammtcanzlei zu Glauchau gehalten
werden.

10. Durch vorstehende Bestimmungen wird an der auf besonderer Worschrift beru-
benden Obliegenheit der Behörden zur Berichtserstattung über sich ereignende Brandschäden
an die Brandversicherungscommission nichts geänderr.

11. Ueber solche Vorkommnisse, welche nicht in der Einzelnheic, sondern nur durch
auffallende Häufigkeit in einer Gegend für die obere Verwaltung vom Interesse sind, weil
sie auf allgemeine Ursachen schließen lassen, und Anlaß zu allgemeinern Maaßregeln geben
können, z. B. häufige Verbrechen und Vergehen derselben Art, überhand nehmendes Bettel-
wesen und dergl., ist der Bericht der Ameshauptmannschaft an die Kreisdirection zu erstarten.

Dresden, den 19ten Februar 1839.

Ministerium des Innern.
Nostitz und Janckendorf.

Kuhn.

Anzeige
über nachbemerkten Unglücksfall.

—....d—
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.8 9. 10.

2 3 Vot= und Zuname Stand Neligion. Wohnort. Art und Weise Angebliche
* des und es Todes und Angabe, oder muthmaahliche

2 -- Verunglückten 8ewerbe. 2. bb verunglückt oder Ursache der
E odet s Z: selbst entleibt? Tödtung.
 Selbstentleibten.
* *

Anmerkun gen.
kntleibungsversuche, sowie Verunglückungen, durch welche die betroffene Herson nicht auf der Stelle, jedoch späterhin verstor-

ben ist, sind ebenfalls anzugeben.
diese Anzeigen sind von den Behorden durch Namensunterschrift unter Angabe von Zeit und Ort zu vollziehen.
luf der ersten Seite aber ist die Behorde anzugeben, an welche die Anzeige gerichtet wird.

-
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 16.) Verordnung,
die Veranstaltung von Landtagswahlen betreffend;

vom 20fsten Februar 1839.

Wag, Friedrich August, von GOTTES Gnaden König von
Sachsen 2rc. 2c. 2c.

haben beschlossen, im jetzigen Jahre eine Versammlung der Stände einzuberufen und des-
dalb die erforderlichen Ergänzungswahlen veranstalten zu lassen. Es haben daher, soviel
die Abgeordneten der Rirtergutsbesitzer, der Scädte und des Bauernstandes berrifft, die
Kreisdirectionen durch Verfügung an die Kreisvorsitzenden und den Landesaltesten in der
Oberlausitz, durch Bestellung von Wahlcommissarien und sonst das Nöthige vorzukehren;
indem wegen der Wahl von Vertrekern des Handels= und Fabrikwesens, sowie zu Vervoll-
ständigung der von Unserer Ernennung abhängigen Stellen weitere Enrschließung und An-
ordnung vorbehalten bleibr.

Urkundlich haben Wir diese Verordnung unrer Vordruckung des Königlichen Siegels
eigenhändig vollzogen.

Gegeben zu Dresden, am 20sten Februar 1839.

Friedrich August.

Eduard Gortlob Nostitz und Jänckendorf.

Letzte Absendung: am 6ten März 1839.
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M 17.) Verordnung,
die Bemerkung der Haft auf Requisitionsschreiben und Berichten

in Polizeisachen betreffend;
vom 20sten Februar 1839.

D. es in Polizeiuntersuchungssachen besonders wichtig erscheint, daß die Dauer derselben
und der dabei in einzelnen Fällen nöthig werdenden Inhaftirungen thunlichst beschränke
werde, so erhalten in gleicher Maaße, wie solches in Ansehung der Criminaluntcersuchungen
durch Verordnung des Justizministerit vom 27 sten September 1835 bereits erfolgr ist,
sämmtliche Polizeibehörden des Landes hiermit Anweisung, bei Vermeidung von 20 Gro-
schen Strafe für jeden Unterlassungsfall, auf der ersten Seite der in vor ihnen anhängigen
Polizeiuntersuchungen zu erlassenden Requisitionen, oder zu erstattenden Berichte, eintreten-
den Falls durch das Wort: „Gefangen“ auszudrücken, daß ein bei der Untersuchung
betheiligtes Individuum sich in Haft befinde.

Dresden, am 20sten Februar 1839.

Ministerium des Innern.

Nostitz und Jänckendorf.

Stelzner.

1839. 8
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„V° 18.) Verordnung,
die im 14 Thalerfuße zu erhebenden Beiträge zum Staatspensionsfonds und
zur Personalsteuer von den in dieser Währung festgestellten Gehalten, Warte,

geldern, Pensionen und andern Dienstbezügen betreffend;
vom 6ten März 1839.

- .

 n Erläuterung der, wegen Einrechnung der Jahresbeiträge für den Seaatspensions=
fonds, ingleichen der in 9 22 sub A des Gesetzes vom 22sten November 1834 geord-

neten Personalsteuer, bestehenden Vorschriften wird hierdurch bestimme, daß ins Künftige
von denjenigen Gehalten, Wartegeldern, Pensionen und andern Dienstbezügen, welche am
Schlusse des dem Erhebungsjahre vorangegangenen Jahres, und beziehendlich bei Eintritc
des Erhebungsrermins, bereits im 14 Thalerfuße normirt und ausgedrückt gewesen, in
der nämlichen Währung auch der betreffende Beitrag zum Scaatspensionsfonds und zur
Personalsteuer auszuwerfen und zu erheben ist. Es haben jedoch die Berheiligten, zum
Behufe der dießfallsigen Personalsteuerenrrichtung über die erfolgre Feststellung ihres Dienst-
bezugs im 14 Thalerfuße, gleichzeitig bei der erstmaligen Abführung darnach, sich durch
Beibringung des Bestallungsdecrets, oder durch sonstige amtliche Bescheinigung der vorge-
setzten Dienstbehörde oder der den Gehale 2c. zahlenden Casse gegen die Necepturbehörde
auszuweisen, von welcher letztern sodann, daß die Zahlung bescheinigtermaaßen im 14 Tha-
lerfuße zu leisten sei, ausdrücklich auf der Personalsteuerquittung mit zu bemerken ist.

Vorstehendem gemäß haben daher die betreffenden Rechnungsführer eineretenden Falles
das Erforderliche wahrzunehmen, sowie Alle, die es sonst angeht, sich hiernach gebührend
zu achten.

Dresden, am 6ten März 1839.

Finanz-Ministerium.
von Zeschau.

Wiclcken.
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W 19.) G e s e tz,
die Wahlen der Vertreter des Handels und Fabrikwesens betreffend;

vom 7ten Marz 1839.

Wag, Friedrich August, von GOTTES Gnaden Konig
von Sachsen 2c. 2c. 2c. finden Uns bewogen, zu Erledigung der Bestimmung der Ver-
fassungsurkunde § 70, über die Wahlen der Verkreter des Handels und Fabrikwesens,
mit Zustimmung Unserer getreuen Stände, nachfolgende Vorschrift zu ertheilen.

Allgemeine Vorschriften des Wahlgesetzes.

&amp;1. Die allgemeinen Vorschriften des Wahlgesetzes § 1 bis mie 24, 104 und 105
leiden, soweic nicht gegenwärtiges Gesetz etwas anderes bestimmt, auch auf die Wahl der
Verereter des Handels und Fabrikwesens, und zwar § 22 und 23 analoge, Anwendung.

Doppelte Wahlhandlung.
§ 2. Die Vertreker des Handels und Fabrikwesens werden durch Vermittelung von

Wahlmännern erwählé.
Stimmberechtigung.

&amp; 3. Stimmberechtige bei dieser Wahl sind alle Mitglieder des Handels= und Fabrik-
standes, welche

a) die 9 5 des Wahlgesetzes unter b und c vorgeschriebenen Erfordernisse besttzen,
b) durch keinen der daselbst unter d bis mit k bemerkten Gründe von der Seimm-

berechtigung ausgeschlossen sind, und
Z) einen jährlichen Gewerbesteuerbeitrag von wenigstens

aa) 24 Thlrn. — — in der ersten oder zweiten Unterabtheilung der Gewerbe-
steuer, oder in beiden zusammen, oder

bb) 10 = —— in der dritten Unterabteheilung derselben,
entrichten.

Geschäftstheilhaber.
6 4. Bei mehrern öffentlich angezeigten Theilhabern eines und desselben Handels= oder

Fabrikgeschäfts wird der gesammte Gewerbesteuerbeitrag dieses letztern, nach Höhe ihrer
Sonderantheile am Ertrage des Geschäfts, unter die einzelnen Gesellschaftsgenossen vercheilt,
bierbei aber, so lange nicht ein anderes nachgewiesen wird, gleiche Betheiligung Aller
vorgusgesetzt.

8 *
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Sind nach Höhe des Gewerbesteuerbeitrags des Geschäfts nicht alle Theillaber stimm-
berechtigt, so haben die sämmtlichen anwesenden Gesellschaftsgenossen, auf Aufforderung der
Orksobrigkeit, mittelst einer von ihnen zu unterzeichnenden Erklärung, denjenigen oder die-
jenigen zu bezeichnen, welchen das Stimmrecht zustehe.

In Ermangelung dieser Erklärung, ist der im Inlande wohnende dem im Auslande
wohnenden, und demnächst der Aeltere, dem tebensalter nach, dem Jüngeren vorzuziehen.

Bei Theilhabern eines Handlungs= oder Fabrikgeschäfts findet jedoch der997, lit. h,
der Allgemeinen Städteordnung gedachte Ablehnungsgrund Anwendung.

Wählbarkeit.

§ 5. Nur die in der Wahlliste aufgeführten Stimmberechtigten sind als Wahlmän-
ner, sowie, wenn solche

a) nach §&amp; 8 (iedoch ohne Rücksiche auf Ansässigkeit, s. oben § 3 unter a) und § 9
des Wahlgesetzes dazu befähige sind, und

b) seit 3 Jahren ihren wesentlichen Aufenthalt im Lande, auch
C) seit dieser Zeie wenigstens in einer der drei ersten Unterabtheilungen einen Gewerbe-

steuerbeicrag entrichtet haben,
auch zu Abgeordnecen wählbar.

Bildung der Wahlbezirke.

§6. Die Stimmberechtigken werden ihrer Jahl nach, mit Rücksicht auf die geogra-
phische Lage ihrer Wohnorte, in fünf möglichst gleiche Wahlbezirke getheilt, deren jeder
einen Abgeordneten und dessen Stellvertreter aus seiner Mitte zu wählen hat.

Wahlbehorden.
&amp; 7. Die Regierungsbehörde, welcher die Leirung der Wahl der Vertreker des Han-

dels und Fabrikwesens übertragen wird, bestellt für jeden Wahlbezirk einen Königlichen
Commissar, der sich für einzelne Geschäfte durch Delegirre vertreten lassen kann.

Urwahl.
§&amp;8. Die Wahl der Wahlmänner, deren Anzahl nicht unter 18 und nicht über 24

in einem Wahlbezirke betragen soll, erfolgt, soweic nicht die Eigenthümlichkeit der Verhält-
nisse Abänderungen nothwendig macht, (§ 11) nach Vorschrife des Wahlgesetzes vom
24 sten September 1831, § 52.

Wahlliste.
§99. Die tiste der Seimmberechtigten und daher zugleich als Wahlmänner Wähl-

baren jedes Wahlbezirks wird gedruckt, in einem oder mehrern Provincialbläuern, auch sonst
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moglichst bekannt gemacht, jedenfalls aber an den, nach dem Ermessen des Wahlcommis-
sars, hierzu geeigneten Orcen, Behufs der § 63 des Wahlgesetzes nachgelassenen Reclama-
tionen, 14 Tage lang öffenrtlich ausgehangen, und, nach erfolgker Feststellung, jedem
Stimmberechtigten zugefertigt.

Wahl der Abgcordneten.

§ 10. Die Wahl der Abgeordneren und der Sieellverereter derselben erfolgt ncch
Vorschrife des Wahlgesetzes vom 24 sten Seprember 1831, § 66 bis 73.

Bestimmung des weitern Wahlverfahrens durch Verordnung.

§ 44. ODas weitere Wahlverfahren hat das Ministerium des Innern, welches mit
Ausführung dieses Gesetzes beauftragt ist, nach Beschaffenheit der Sach= und Ortsver-
hälenisse, mit thunlichster Berücksichtigung der berreffenden Bestimmungen des Wahlgesetzes
vom 24sten September 1831, festzustellen.

Urkundlich ist dieses Gesetz von Uns, unter Vordruckung des Königlichen Siegels,
eigenhändig vollzogen worden.

Gegeben zu Dresden, den 7#en März 1839.

Friedrich August.

Eduard Gottlob Nostitz und Jänckendorf.
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5920.) Verordnung,
die Ausführung des Gesetzes wegen der Wahl der Vertreter des Handels

und Fabrikwesens vom 7ten März 1839 betreffend;

vom 7ten März 1839.

·#

Zu Ausführung des Gesetzes vom heutigen Tage, die Wahl der Vertreter des Handels
und Fabrikwesens betreffend, wird andurch verordner, wie folgi:

I.) Allgemeine Vorschrife.
§14. Außer den, im Gesetze vom heutigen Tage, sowie in nachstehender Verord-

nung ausdrücklich angezogenen Vorschriften des Wahlgesetzes vom 24fsten Seprember 1831
und der Verordnung vom 30sten Mai 1836, leiden auch alle übrige Bestimmungen des
Wahlgesetzes und gedachter Ausführungsverordnung auf die Wahl der Vertreter des Han-
dels und Fabrikwesens subsidiarische, beziehendlich analoge, Anwendung.

Es ist daher in allen Fällen, für welche das Gesetz vom heutigen Tage und gegen-
wärtige Verordnung nicht besondere Vorschrift enthalten, (vergl. Gesetz vom heutigen Tage
8 und 11), auf die für die übrigen Wahlen gültigen Anordnungen zurückzugehen.

III.) Wahlbezirke und Wahlabtrheilungen.
9 2. Der erste Wahlbezirk umfaßt

a) den Dresdner Kreisdirectionsbezirk, ausschließlich der Amtsbezirke Meissen und
Hain, und

b) den Budissiner Kreisdirectionsbezirk,
der zweite die Stimmberechtigren des Handelsstandes im Gemeindebezirke der Scadt
 "teipzig,

der dricte

a) die Satimmberechtigten des Fabrikstandes der Seadt keipzig,
h) den übrigen teipziger Kreisdirectionsbezirk, einschließlich des Gemeindebegzirks

der Stadt Hainichen,
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Ic) die Amtsbezirke Meissen und Hain,
d) die Schönburgschen Receßherrschaften Glauchau und Waldenburg, einschließ-

lich der Pfarrdoralgerichte zu Meerane,
e) die Gemeindebezirke der Städte Crimmitzschau und Werdau,

der vierte die Amtsbezirke Chemnitz, Augustusburg und Sachsenburg mit Frankenberg,
der fünfte den Zwickauer Kreisdirectionsbezirk, ausschließlich der, beziehendlich zum drit-

ten und vierten Wahlbezirke geschlagenen Receßherrschaften, Städre und Amrsbezirke.

§ 3. Bei Seimmberechtigken, deren persönlicher Wohnort von dem Orte, wo das
Geschäft seinen Sitz har, verschieden ist, enrscheider letzterer darüber, welchem Wablbe-
zirke sie angehören.

§ 4. Jeder der §&amp; 2 geordneten Wahlbezirke, mit Ausnahme des zweiten, zerfälle,
zu Veranstaltung der Urwahlen in mehrere Wahlabtheilungen im Sinne der bäuerlichen
Wahlen (Wahlgeset 9 79 und 91, Verordnung vom 30sten Mai 1836 zu 66), also
mit der Wirkung, datz die Urwähler einer Abrheilung die Wahlmänner aus ihrer Mitte
zu wählen haben. "

Die Bildung dieser Wahlabtheilungen hat der Wahlcommissar, mit Rücksicht auf die
geographische tage der Wohnorte der Stimmberechtigten und deren gewerbliche, oder son-
stige Verbindung unter einander, nach seinem Ermessen zu bewirken, jedoch soll die An-
zahl der Wahlabtheilungen nicht über vier in einem Wahlbezirke betragen.

III.) Wahlbehörden.
§ 5. Die teicung der Wahlen der Vertreter des Handels und Fabrikwesens

steht
a) fur den ersten Wahlbezirk der Dresdner,
h) fur den zweiten und dritten der Leipziger,
c) fur den vierten und funften der Zwickauer Kreisdirection

zu.

9 6. Das Ministerium des Innern behäle sich jedoch vor, für die teitung der näch-
sten allgemeinen Wahl dieser BVertrerer eine besondre Centralcommission mie Auftrag zu
versehen.

§ . Zu Bestellung von Delegirten (6 7 des Gesetzes am Schlusse), welche in
der Regel nur im Falle mehrerer Wahlabtheilungen (§ 4) einzutreten haben wird, bedarf
der Wahlcommissar der Genehmigung der Regierungsbehörde. (Wahlgesetz 6 78)

(JSu# 7 des
Gesetzes)
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IV.) Wahllisten.
&amp; 8. Für jeden Wahlbezirk hat die betreffende Kreisdireceion (§ 5) ein, nach dem

unter A. beifolgenden Schema eingerichtetes, fortlaufendes Verzeichniß derienigen Handels-
und Fabrikgeschäfte zu halten, welche den 9 3, c des Gesetzes vom heutigen Tage vorge-
schriebenen Gewerbesteuerbeitrag entrichten. Zu diesem Behufe haben die Kreissteuerräthe
verselben, jährlich, nach erfolgter Feststellung der Gewerbesteuercataster, die hierzu er-
Forderlichen Nachrichten und beziehendlich die eingetretenen Veränderungen unerinnert mit-
zutheilen.

6 9. Sobald, Behufs der Veranstaltung neuer tandtagswahlen, die Bekanntmachung
der Wahlcommissarien durch das Gesetz= und Verordnungsblatt erfolge ist, haben alle
Obrigkeiken unerinnert ein Verzeichniß der bei den Wahlen der Vertreter des Handels und
Fabrikwesens stimmberechtigten und wählbaren Mitglieder des Handels= und Fabrikstandes
in ihrem Verwaltungsbezirke, nach dem unter B. beiliegenden Schema, anzufertigen, und
binnen spätestens vier Wochen vom Tage gedachter Bekannemachung an, andenbetref-
senden Wahlcommissar einzureichen. Diesenigen Obrigkeiten, welche nicht bereits, wegen
der ihnen obliegenden Receptur der Gewerbe= und Personalsteuern, im Besitze der Local-
cataster sind, haben die Anzeigen derjenigen Handels= und Fabrikgeschäfte, welche den
68 bemerkten Gewerbesteuersatz entrichten, mie Angabe der Höhe desselben, von den In-
dividualeinnahmen zu erfordern.

§ 10. Fällt die Fertigung der Wahllisten in die Zeit der Catasterrevision, so ist
der vorjährige Gewerbesteuerbeitrag so lange als bestehend anzunehmen, als nicht dessen
Abänderung vom Finanzministerio bestätigt worden ist. Es ist jedoch nicht nur schon
jeder Antrag auf Abänderung, welcher auf die Stimmberechtigung gesetzlichen Einfluß ha-
ben würde, falls er der Obrigkeic bekannt wird, in dem Verzeichnisse der Stimmberech-
tigten, Colonne i, a, zu bemerken, sondern auch jedenfalls die endliche Feststellung jeder
solchen Abänderung Seiten der Steuerbehörde dem Wahlcommissar mitzutheilen, welcher
dieselbe jedoch nur so lange zu berücksichtigen hac, als nicht der in der Verordnung vom
30sten Mai 1836 zu 9 5b, 8, 22 und 56 bestimmte Normaltag eingetreten ist. Nur bei
der Wahl der Abgeordneten sind auch spätere Veränderungen der Art zu berücksichtigen,
und daher den Wahlmännern bekannt zu machen, sowie, wenn eine solche hinsschtlich eines
bereits erwählten Abgeordneten eingetreten sein sollte, der § 5 und beziehendlich § 6 be-
merkten Regierungsbehörde anzuzeigen.

6§ 44. Bei Erörterung der persönlichen Verhälenisse der Mitglieder des Fabrik= und
Handelsstandes, soweit sie auf die Seimmberechtigung (Wahlgesetz vom 24sten September
1831, 55, Gesetz vom heutigen Tage, § 3 und 4), sowie auf die Wählbarkeie als
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Wahlmänner (Wahlgesetz, § 9 und 23, Gesetz vom heutigen Tage, 9 5) und als Ab-

geordnete (Wahlgesetz, 9 8, 9 und 23, Gesetz vom heurigen Tage, § 5) gesetzlichen Ein-
fluß haben, ist hinsichtlich mehrerer Theilhaber eines und desselben Fabrikgeschäfts nach
4 des Gesetzes vom heutigen Tage zu ermitteln,

a) ob diese öffenrlich angezeigte Geschäftsgenossen — im Gegensatze der soge-
nannten stillen Compagnons, — sowie

b) ob alle, oder nicht alle, und letzkern Falls,
I) welche derselben stimmberechtigt sind?

Hierbei hat die Obrigkeic
zu a) wenn nicht der Antheil am Geschäft in Notorietät beruht, — welchenfalls es wei-

rerer Erörterung überhaupt nicht bedarf, — dem Geschäft durch einen, an dessen Firma
gerichteten Erlaß aufzugeben, daß es binnen längstens 14 Tagen durch ein Zeugniß des
Handelsgerichts, der Innungsvorsteher, oder sonstiger, von der Ortsobrigkeit anerkannter
Vorstände, oder auch in deren Ermangelung zweier stimmberechtigkerKaufleure oder Fa-
brikanten desselben Wahlbezirks, bescheinige, daß und welche der betreffenden Personen
öffentlich angezeigte Theilhaber des Geschäfts (Socüg) sind.

Beliehene Miebesitzer eines Grundstücks, auf welchem die Realgerechtigkeit eines ge-
werbesteuerpflichtigen Handels= oder Fabrikgewerbes haftek, z. B. eines Hammerwerks, einer
Papiermühle rc. sind den öffentlich angezeigten Geschäftsgenossen so lange gleich zu achten,
als nicht dargethan wird, daß sich solche von jeder Theilnahme an dem betreffenden Fa-
brikgeschäfte losgesagt haben.

Blose Procuraführer dagegen, welche am Gewinn und Verlust des Geschäfts keinen
Antheil haber, sind, wenn gleich solche öffentlich angezeigt worden, als Gesellschaftsgenos-
sen (Socü) Licht zu betrachten.

Ferner hat die Obrigkeir in dem Falle
» subc,dasGeschäftqueranlassen,daßesmtttelstemervonsämmtlcchenanwe-

senden Gesellschaftsgenossen mit ihrem personlichen Namen zu unterzeichnenden Erklarung
denjenigen, oder diejenigen bezeichne, welche das Stimmrecht ausuben sollen.

Erfolgt diese Erklarung binnen der geordneten Frist, nach Befinden, auf Erinnern,
nicht, so ist der Schlußbestimmung des Aten F des Gesetzes vom heutigen Tage nachzugehen.

§ 12. Mitglieder unbestätigter Actienvereine sind in keinem Falle stimmbe-
rechtigk.

Bei Actienvereinen, welche vom Ministerio des Innern bestätige worden, sind
1839. 6
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dagegen — die Entrichtung des gesetzlichen Gewerbesteuerbetrags vorausgesetzt —alle
Besitzer einer oder mehrerer Actien, welche als Oirectoren, oder unter einer sonstigen Be-
nennung der laufenden Geschäftsverwalcung vorstehen, und in dieser Eigenschaft statuten-
mäßig gewählt, und beziehendlich bekannt gemacht worden sind, stimmberecheigt, nicht
aber wählbar. (Wahlgesetz, 9 23.)

Berg= und Hüttenwerksgewerkschaften, welche Handels= oder Fabrikgeschäfte betrei-
ben, sind den bestätigten Actienvereinen gleich zu achten.

§ 13. Die 9 5, b und c des Gesetzes vom heurigen Tage geordneten Erfordernisse
beziehen sich nur auf die Wählbarkeit als Abgeordneter, mithin niche auf die Stimmbe-
rechtigung, oder die Wählbarkeit als Wahlmann. Einer Bescheinigung derselben bedarf
es nur in dem Falle, wenn der Obrigkeit, ihrem pflichemäßigen Erachten nach, ein Zwei-
sel deshalb beigehe.

Das Erforderniß der dreifährigen Zeicdauer (vergl. Derordnung vom 30sten Mai
1836 zu §9 5b, 8, 22 und 56) ist jedoch nicht allein auf den Aufenthalt, sondern
auch auf die, während dieser Zeic starcgehabte Entrichtung eines Gewerbesteuerbeitrags zu
beziehen, wenn dieser auch früher nicht gerade die 9 3, c des Gesetzes vom heutigen Tage
vorgeschriebene Höhe erreiche hat.

Da die Gewerbesteuer in den Schönburgschen Receßherrschaften und der Herrschaft
Wildenfels erst seit dem 1sten Januar 1837 zur Erhebung gelangt ist, so sind die
Scimmberechtigren in solchen bei der nächsten Wahl unter der Voraussetzung auch zu Ab-
geordnecen wählbar, daß solche seit drei Jahren ein gewerbesteuerpflichtiges Handels= oder
Fabrikgeschäft betrieben, und wenigstens von gedachtem Tage an fortwährend einen Ge-
werbesteuerbeitrag dießfalls entrichtet haben.

§44. Nach erfolgter Einreichung der Verzeichnisse der Stimmberechtigken und
Wählbaren an den Wahlcommissar hat dieser solche mit dem § 8 erwähnten, von der
Kreisdirection zu dem Ende ihm mitczutheilenden, Berzeichnisse zu vergleichen, auch sonst
zu prüfen, soweit nöchig, zu berichtigen (Verordnung vom 30sten Mai 1836 zu 48,)
und nach dessen Erfolg auf deren Grund die Wahlliste, welche bel diesen Wahlen sowohl
die Stimmberechtigten, als die zu Wahlmännern und Abgeordneren Wählbaren umfaßt,
nach dem Schema Sub C. auszufertigen.

§ 45. Die Wahlliste ist vom Commissar, vollzogen und bestegele, an densenigen
Orten des Wahlbezirks, welche ihm bierzu geeignet erscheinen, und zwar mit Ausnahme
des zweiten Wahlbezirks, mindestens in zwei Städten desselben vierzehn Tage lang
öffentlich auszuhängen (Wahlgesetz, § 51) in den, zu amtlichen Bekanntmachungen be-
stimmten Provincialblättern abzudrucken, und überdieß noch jedem Scimmberechtigten in
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einem gedruckten Exemplare mitzutheilen. Am Schlusse derselben ist zugleich der, spate—
stens 14 Tage vor dem Beginn der Urwahlen anzusetzende Tag bekannt zu machen, bis
zu welchem Reclamationen in Hinsicht auf Stimmberechtigung, und Wahlbarkeit als
Wahlmann zulassig sind.

V.) Urwahlen.
 46. Nach Verlauf der Reclamationsfrist ist zunächst die Wahlliste, soweie nö-

thig, zu berichtigen und festzustellen, was durch schriftlichen Nachtrag in den gedruckteen
Exemplaren geschehen kann.

Hierauf sind die Seimmberechtigten unter Beisfügung eines Exemplars der festgestell-
ten Wahlliste, sowie eines gedruckten und gestempelten Stimmzettels, mittelst einer, nach
dem Schema Sub D. eingerichteten Ladung zur Ernennung der Wahlmänner, wozu eine
Präclusivfrist von mindestens 14 Tagen, und spätestens 3 Wochen von Absendung der
adungen an, zu bestimmen ist, aufzufordern.

Die tadungen sind den Seimmberecheigten am Wohnorte des Commissars, nach Vor-
schrife der Berordnung vom 30ften Mai 1836 zu 9 87, 2 und 3 zu behändigen, aus-
wärtigen aber mittelst recommandirter Schreiben durch die Post zu übersenden. Bei
mehrern Theilhabern eines Handels= oder Fabrikgeschäfes sind die tadungen zwar an die
Person der einzelnen Stimmberechtigten zu richten, nach Befinden, jedoch unter dem
Couvert der Firma an das Geschäft selbst zu übersenden.

&amp; 17. Die Jahl der Wahlmänner für jeden Wahlbezirk und beziehendlich für jede
Wahlabtheilung bestimmt sich nach der Anzahl der Stimmberechtigten, und zwar in der
Maaße, daß auf je zehn dieser letztern ein Wahlmann zu ernennen und dabei eine Anzahl
von einem bis mit fünf nicht zu berücksichtigen, von fünf bis zu zehn aber für voll zu
rechnen ist.

Sollte hierdurch jedoch die Zahl 18 niche erreicht, oder die Zahl 24 überschritten
werden, so ist obgedacheer Maaßstab biernach, soweit nöthig, abzuändern.

§ 48. Die Seimmberechtigeen haben die vorschrifemäßig ausgefüllten Stimmzettel
auf beliebige Weise zu verschliesen, und sodann an den Commissar oder Delegirten ent-
weder in Person abzugeben, oder mirtelst eigenhändig vollzogenen, recommandirten Schrei-
bens durch die Post zu übersenden.

§ 19. Die abgegebenen Scimmzertel, über deren Eingang von den beereffenden
Behörden ein Protokoll unter fortlaufender Nummer mit Bemerkung der Art und der
Jeic des Eingangs, sowie der dabei Anwesenden, zu führen ist, sind sogleich bei dem
Eingange uneröffnet in eine verschlossene Wahlurne zu legen, die Begleitungsschreiben
aber unter Verschluß aufzubewahren.

"„% 9“

(Zu 98 des
Gesetzes)

—
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Der Commissar oder Delegirte haben dafür zu sorgen, daß auch schon hierbei allent-
halben, soviel irgend thunlich, die fortdauernde Concurrenz einiger, oder mindestens eines
Wahlgehülfen ( 20) statefinde.

Jedenfalls ist die Wahlurne zugleich von dem betreffenden Stadtrath und einigen
Wahlgehulfen zu versiegeln.

§ 20. Nach Ablauf des Praclusivtermins fur Einreichung der Stimmzettel ist die
Urwahl selbst in einer geeigneten Stadt des Wahlbezirks, oder beziehendlich der Wahlab-
theilung, unter Zuziehung von 3 bis 5 Wahlgehülfen, unter denen wenigstens ein Mit-
glied des Stadtraths, eins der Stadtverordneten, und zwei Stimmberechtigte der Wahl-
abtheilung oder beziehendlich des Wahlbezirks sein sollen, und eines legitimirten Prokokol-
lanten, zu vollziehen.

Zu dem Ende ist die Wahlurne zu eröffnen, die Zahl der Stimmzertel mie dem
Eingangeverzeichnisse zu vergleichen, hierauf, nach Mischung der Stimmzertel, deren Er-

AMnung und die Stimmenzählung nach § 145 und 147 der allgemeinen Städreordnung
zu bewirken) und über dieß alles ein vollständiges Prokokoll aufzunehmen, das Ergebniß
aber, wenn die Wahlhandlung von einem Delegirken geleiter worden, dem Commissar
anzuzeigen.

VI.) Abgeordnetenwahl.
 21. Der Wahlcommissar hat die Namen der ernannten Wahlmänner, sowie

Ort und Zeie der Wahlhandlung durch die amtlichen und sonstige geeignete Provincial=
blätter wenigstens 14 Tage vor dem Wahltage bekannt zu machen.

Reclamationen gegen die Wählbarkeit als Abgeordneter sind zwar auch nach Ernen-
nung der Wahlmänner, jedoch nur bis zum Sten Tage vor der Wahl noch zulässt g.
(Wahlgesetz, § 63.)

§ 22. Die Wahlhandlung, zu welcher die Wahlmänner, unter Zufertigung eines
Berzeichnisses derselben, noch besonders schriftlich nach 9 16 vorzuladen sind, ist in einer
geeignerten Stadt des Wahlbezirks, und zwar mit der einzigen Modification, daß unter
den Wahlgehülfen mindestens zwei Stimmberechtigte des Wahlbezirks sein sollen, durch-
aus nach Vorschrife des Wahlgesetzes, § 66 bis 73 zu vollziehen.

Dresden, den 77en März 1839.

Ministerium des Innern.
Eduard Gottlob Nostitz und Jänckendorf.

Demuth.
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A.

Verzeichniß
derjenigen Handels= und Fabrikgeschäfte des .. Wahlbczirks, welche

den 9 3, c des Gesetzes vom 7’en März 1839 vorgeschriebenen

Gewerbesteuerbeitrag encrichten.
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Aa. b. C. d.4 RC. f. g.

Fortlaufen= Amtsbezirk Benennung Vor= und Zuname Handels- Betrag
de Rummer und der des Inhabers oder und der Gewerbeek(Anmerkungen.
kee Wohnort. Geschäfts. der „Egentüch ange abrizweig. steueraufdas

Geschäfte. zeigten eilha Jahr 18.4 firma. des Geschafts. h

I. Handelsgeschäfre.
#2c. 2c.

II. Fabrikgeschäfte. !
a) Classe A, § 6 des Gewerbesteuergesetzes.

r2c. 2c.

4 b) Classe B, § 6 des Gewerbesteuergesetzes.
· rc. 2c. «

Anmerkung. Anmerkung. Anmerkung.
Der Zuname ist Ist bei den In dieser Spalte

voraus zu setzen. Handelsgeschäf- find z. B. die etwa
Die Namen dersten blos nach von derAbschätzungs=

DDheilhaber des Ge-dem Gegenstan- behörde gestellten An-
schäfts sind nur inso-de des Geschäfts träge auf Herab-
weit anzugeben, als anzugeben, z. B. setzung des Gewerbe-
sie aetenkundig, oder Colonialwaa- steuerbeitrags einzel-
sonst notorisch sind. ren, Manufac-

turwaaren, oder
auch mit subjec-
tiver Bezeich=
nung, i. B.
Banquier, Spe-
diteur, Apothe-
ker, Getreide-
händler 2c.

ner Geschäfte, oder
Reelamationen letz-
terer gegen zu hohe
Besteuerung, inglei-chen die im Laufe des.
Jahres neu begrün-
deten Handels= oder
Fabrikgeschäfte anzu-
merken.
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B.

Obrigkeitliches Verzeichniß
sämmtlicher

in dem Verwaltungsbezirkbe der Stadt N. J.

(des Amtes X. N.)
(der Gerichte zu JN. N.)

befindlichen Mitglieder des Handels= und Fabrikskandes, welche den § 3, c des Gesetzes
vom 7°½en März 1839 vorgeschriebenen Gewerbesteuerbeitrag entrichten.
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a. b. c. d. n f.

Fortlaufende Amtsbezirk Benennung Vor= und Zuname
Nummer der und der des Inhabers oder der Alter. Handels= oder Fabrikzweig.

Stimmberech= Wohnort Geschäfts= öffentlich angezeigten
tigten. " firma. Theilhaber des Ge-

schäfts.

I. Handels
2c.

II. Fabrik

Anmerkung. Anmerkung. Anmerkung.

aus zu setzen.
Oer Zuname ist vor-

nauer Nachricht, so
Fehlt es an ge-

ist wenigstens zu be-
merken, ob das Indi-
viduum das 25ste
oder 30ste Jahr un-
bezweifelt und no-
torisch zurückgelegt
habe.

Bei denen, welche
innerhalb Jahresfrist
das 25ste oder 30ste
Lebensjahr noch er-
süllen, oder wo die
 erforderliche Zuver-

lässigkeit der Angabe
zu mangeln scheint,
ist der Geburtstag
selbst anzugeben, und
worauf dessen Angabe
sich gründe, zu be-

 merken.

Ist bei den Handelsgeschaf.
ten blos nach dem Hauptge-
genstande des Geschäfts anzu-
geben, z. B. Colonialwaaren
Manufacturwaaren, oder auch
mit subfectiver Bezeichnung
4. B. Banquier, Spediteur
Apotheker, Getreidehandler



C.u

Betrag
der Gewerbesteuer
im Jahre 18.

( 47)

h.

Obrigkeitliche Angabe der gesetzlichen Urfachen
der etwa ermangelnden Stimmberechtigung als
Urwähler, eoder des Mangels persönlicher Be-

fähigung zum Wahlmamne oder Abgeord-
neiten.

i.

Besondere Bemerkungen
a)

der Obrigkeit.
b)

des Wahlcommissars
oder des Delegirten.

stand.
c.

stand.

1839. 10
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O.

.... Wahlbezirk.isteder Stimmberechtigten, einschließlich der zu —imei und Abgeordneken Wählbaren, bei der
Wahl der Verrrerer des Handels und Fabrikwesens.

Anmerkung.
In Wahlbezirken, in welchen die Urwahl nach Wahlabtheilungen erfolgt, ist die Wahlliste nach den-

selben dergestalt abzutheilen, daß in jeder Wahlabtheilung die Classen I, II und 1lI besonders aufgeführt
werden.

—

J. Stimmberechtigte,
welche nach H 3 und 5 des Gesetzes vom 7ten Marz 1839 auch als Wahlmänner

und Abgeordnete wählbar sind.
m——
—.—

A4. b. C. d. E. f. S. h.
Fortlauc Amtsbezirk Benennung Vor= und Zuname Handels- Betrag

fende Num- und der des Inhabers oderlter. oder der Gewerbe= Anmerkungen.
mer der .. O"b *# " Pnds

rechtigten. rina. « «««
des Geschäfts.

a) Vom Handelsstande.
rc.

b) Vom Fabrikstande.

Anmerkung. Anmerkung. Anmerkung. Anmerkung.
Der Zuname ist Fehlt es hier!7v Ist bei Han- In dieser Spalte

voraus zu setzen. ber ganz an delsgeschäften sind in geeigneten
genauer Nach-blos nach dem Fällen vorzüglich auch
richt, soistwe= Hauptgegen- bei denjenigen, über.
nigstens zu be-
merken, ob das
Individuum

das 30ste Jahr.
gewiß zurück-
gelegt habe.

stande des Ge-
schäfts anzuzei-
gen, 3. B. Colo-
nialwagren,Ma-
nufacturwaaren,
oder auch mit
subjectiver Be-
zeichnung, z.B.
Banquier, Spe-
diteur, Apothe-
ker, Getreide-
händler.

deren Stimmrecht
oder Wählbarkeit
Zweifel entstanden
sind, oder entstehen
konnten, die Gründe
dieser Zweisel und
weshalb solche den-
noch unbeachtet ge-
blieben sind, zu be-
merken.
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II. Stimmberechtigte,
welche nach § 5 des Gesetzes vom 7'den März 1839 und § 11 und 13 der

Wollziehungsverordnung dazu, zwar zu Wahlmännern, nicht aber zu
Abgeordneten wählbar sind.

Anmerkung. Hier sind dieselben Spaleen, wie für die erste Classe der Stimmberech-
tigten beizubehalten. Es unterscheidet sich aber diese zweite Classe von der ersten
dadurch, daß für dieselbe nur noch diejenigen übrig bleiben, welche zwar nach 9 3
und 5 des angezogenen Gesetzes stimmberechtigt und zur Ernennung als Wahl-

männer befähigk, dagegen aber, weil ihnen
a) die Erfüllung des 30sten tebensjahrs, oder
b) dreijähriger wesentlicher Aufenthalt im Lande, oder
I) dreifährige Emrichtung eines Gewerbesteuerbeitrags in einer der drei ersten

Unterabtheilungen
abgeht, zu Abgeordneten nicht wählbar sind.

III. Stimmberechtigte,
welche nach § 5 des Gesetzes vom 7ten März 1839 und911 und 13 der
Vollziehungsverordnung vom nämlichen Tage, weder zu Wahlmännern,

noch zu Abgeordneten wählbar sind.
Anmerkung. Auch hier sind dieselben Spalten, wie für die erste uud zweite Classe

beizubehalten, in diese dritte Classe aber nur diejenigen Stimmberechrigren aufzu-
nehmen, welche eneweder

a) nach 9 9 des Wahlgesetzes, weil sie in ausländischen activem Dienste stehen,
oder

b) nach§9 23 desselben Gesetzes (§ 12 der Vollziehungsverordnung vom 7ien
März 1839) als Administratoren der Geschäfte moralischer Personen, oder
gesetzliche Nutznießer der Geschäfte ihrer Eheweiber, oder Kinder,

weder zu Wahlmännern, noch zu Abgeordneten wählbar sind.



 beiDelegirten.

(„ 50)
D.

Ladung
der stimmberechtigten Urwähler des Handels= und Fabrikstandes in der
...tenWahlabtheilungdes ...tenWahlbezirkszur Ernennung von

Wahlmannern.
Von dem unterzeichneten, zu Leitung der Wahlen der Vertreter des Handels- und Fabrik—

standes zu dem bevorstehenden Landtage fur den ... ten Wahlbezirk ernannten Konigl.
Commissar wird#

(Der zu teitung der Wahlen der Vertreker des Handels= und Fabrikstandes zu dem
bevorstehenden kandtage für den . ten Wahlbezirk ernannte Königl. Commissar hat dem
Unterzeichneten die teitung der Verhandlung wegen Ernennung der Wahlmänner der . ken
Wahlabtheilung des gedachten Bezirks übertragen. Es wird daher)

N. J-.
Inhaber Handels- .Dt tber bes Feorl= Geschafts .... ... zu ........

hiermit veranlaßt, Behufs der Wahl der fur die .. .te Wahlabtheilung zu ernennenden
.. . Wahlmanner, von den in der beiliegenden Wahlliste fur besagte Wahlabtheilung un—
ter 1oder II aufgefuhrten Individuen diejenigen .... Personen, mit Angabe der betref—
fenden Nummer, sowie des vollständigen Namens und Wohnorts, auf den mit angefüg-
ten Stimmzektel aufzuzeichnen, welche er als Wahlmänner ernannt haben will.

Der ausgefüllte Stimmzettel ist von dem Stimmberechtigten auf beliebige Weise ver-
siegelt, spätestens bis zum

.. .ten .. ... dieses Jahres

an den unterzeichneten Wahlcommissar entweder Vormittags von .. bis .. Uhr, Nach—
mittags von .. bis .. Uhr, in Person abzugeben, oder mittelst eigenhandig vollzogenen
recommandirten Schreibens durch die Post zu ubersenden.

Wer zu dem festgesetzten Zeitpuncte seinen Stimmzettel weder personlich uberreicht,
noch bis dahin auf vorbemerkte Weise einsendet, ist fur die bevorstehende Wahl seines
Stimmrechts verlustig.

....den...... 18...

Der Wahlcommissar des

Letzte Absendung: am 27sten März 1839.



Gesetzzund Verordnungsblakt
für das Konigreich Sachsen,

Zies Stück vom Jahre 1839.

 21.) Verordnung,
den Anfang des den Wittwen und Kindern verstorbener Geistlichen geordneten

Gnadenhalbjahrs betreffend;
vom 28Ssten Februar 1839.

D. das den Wittwen und Kindern verstorbener Geistlichen zum Genusse der Einkunfte
der von ihrem Versorger bekleideten Stelle geordnere Gnadenhalbjahr bisher in den ver-
schiedenen Theilen des Königreichs von verschiedener Zeit an berechner worden ist, diese
Ungleichheic aber niche länger statt finden darf; so wird hierdurch verordnet, daß von nun

an allenthalben das Gnadenhalbjahr vom ersten Zage des auf den Sterbemonat folgenden
Monatsan gerechnet werden soll.

Hiernach haben sich sowohl die betreffenden Behorden, als die Betheiligten zu achten.

Dresden, am 28sten Februar 1839.

Das Ministerium des Cultus und offentlichen Unterrichts.
von Carlowitz.

Heymann.

/ 22.) Bekanntmachung,
die Sparcassenanstalt zu Chemnitz betreffend;

vom 5ten März 1839.

Nechdem Se. Königliche Majestät der für die Stade Chemnitz und deren Umgegend er-

richteten Sparcassenanstalt, auf Grund des von dasigem Stadtrathe entworfenen Regulativs, —
die nachgesuchte Allerhochste Bestatigung mittelst des nachstehenden Decrets zu ertheilen, ·

1839. 1
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— allergnädigst geruhet haben, hierdurch aber dem gedachten Institute insbesondere die in den
ebenfalls nachstehend abgedruckten 99 14, 15 und 16 enthaltenen Rechtsvergünstigungen
zugestanden worden sind, so wird solches hierdurch zur öffentlichen Kenneniß gebracht.

Dresden, den 5ren März 1839.

Ministerium des Innern.
Nostitz und Jänckendorf.

Stelzuer.

Deeret
wegen Bestätigung des Regulativs für die Sparcassenanstalt in der

Stadt Chemnitz.

W#, Friedrich August, von GOTTES Gnaden König von
Sachsen rc. 2c. 2c.

thun hiermic kund, daß Wir auf das, durch Unsere Ministerien der Justiz und des In-
nern Uns vorgerragene Ansuchen des Stadtraths zu Chemnitz, die von demselben, unter
Genehmigung des größern Bürgerausschusses, beschlossene Errichtung einer Sparcasse für
die Bewohner der Stadt Chemnitz und deren Umgegend genehmige, auch dem für diese An-
stalt entworfenen Regularive in der, aus dem hier anliegenden Exemplare ersichtlichen
Fassung, Unsere Bestätigung dergestalt ertheilt haben, daß den darin enchalcenen Bestim-
mungen auf das Genaueste nachgegangen werden soll.

Zu dessen Beurkundung ist dieses
Deeret 1

ertheile, von Uns eigenhändig unrerschrieben und mie dem Königlichen Siegel bedruckt
worden.

Dresden, am 5ten März 1839.

Friedrich August.

Julius Traugott Jakob von Koenneritz.
SduardGottlobNostitz und Jänckendorf.
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Regulativ
für die Sparcassenanstalt in der Stadt Chemnitz.

2. ic. c.

&amp; 44. Sollte dem Einleger ein solches Einlage-oder Quictungsbuch abhanden
kommen, so ist die Deputation sofort davon in Kenntniß zu setzen. Diese wird sodann,
gegen Erlegung der dadurch verursachten Kosten, in geeigneten öffenrlichen Blättern —
für jetzt dem hiesigen Anzeiger und den teipziger Zeitungen — den Verlust, unter Be-
merkung der Nummer und des Namens, auf welchen das Buch gestellt ist, bekannt ma-
chen und den etwaigen Inhaber auffordern, wenn er gerechte Ansprüche auf dasselbe zu
baben vermeint, sich damit, bei Verlust derselben, innerhalb 3 Monaten zu melden, bin-
nen dieser Frist aber mit Zahlung an Capical und Zinsen anstehen.

Wird innerhalb dieser Frist das Buch durch einen Andern, als den, der den Verlust
angezeigt, bei der Cassenerpedition producirt, so wird die Sache zu weiterer Erörterung
sofort an das Stadtgericht abgegeben; wo nicht, so erhäle der Anzeiger nach Verfluß je-
ner 3 Monate, wenn er zuvor sein Eigenthum und den Verlust vor dem Stadtgerichte
allhier, oder, auf sein Verlangen, auf dießfalls erlassene Requisition, vor seiner Obrig-
keit, eidlich bestärkt haben wird, Jahlung oder ein neues Buch und das alte ist sodann
für völlig ungültig zu halten. Jeder Inhaber eines Sparcassenbuchs hat
daher solches sorgfältig auf zubewahren und, daferne ihm solches abhanden
kommen sollte, sofort am nächsten Expeditionstage bei der Deputarion hiervon Anzeige zu
erstattken, im Unterlassungsfalle aber sich selbst den daraus für ihn entstehenden Nachtheil

beizumessen.
§&amp; 45. Die eingezahlten Gelder nebst Zinsen, sowie die darüber ausgestellten Ein-

lage= oder Quittungsbücher sind einer Verkümmerung oder Inhibition nicht unterworfen;
jedoch mag dadurch die Hülfsvollstreckung in die bei einem Schuldner sich etwa vorfinden-
den Einlage= oder Quittungsbücher keinesweges ausgeschlossen werden.

§ 16. Gegen alle in diesem Sparcassenregulativ angedrohren Rechtsnachtheile und
gegen Versäumniß der darin festgesetzten Fristen findet eine Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand nicht statt.

c. c. 2c.

— 23.) Bekanntmachung,
die Sparcasfse zu Hain betreffend;

vom Dten März 1839.

Des nachstehende, im Original von Sr. Königlichen Majestät mic Allerhöchster Woll-
ziehung versehene Decret, wodurch die Errichtung einer Sparcasse für die Stadt Hain

11
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auf Grund des von dasigem Stadtrathe, unter Zustimmung des größern Bürgerausschusses,
entworfenen Regulativs genehmigk, auch diesem Institure der Genuß der in den hier mit
abgedruckten 99 14, 15 und 20 enthaltenen Rechrsvergünstigungen zugestanden worden ist,

— wird hierdurch zur behufigen Nachachtungoffentlich bekannt gemacht.
Dresden, am gten März 1839.

Ministerium des Innern.
Nostitz und Jänckendorf.

Seelzner.

Oecret
wegen Bestätigung des Regulativs für die Sparcasse zu Hain.

We##, Friedrich August, von GO#####e# Gnaden König von
Sachsen 2c. 2c. 2c.

thun hiermit kund, daß Wir auf den Vortrag Unserer Ministerien der Justiz und des
Innern die von dem Stadtrrathe zu Hain, unker Zustimmung des größern Bürgerausschus-
ses, beabsichtigte Errichtung einer für die unbemitrelten Einwohner der gedachten Stadt be-
stimmeten Sparcasse daselbst genehmigtunddemvon genanntem Stadtrathe entworfenen
Sparcassenregulative, welches, nach soweie nöthig, bewirkeer Berichtigung, gehörig voll-
zogen hier beigefüger ist, Unsere Bestärigung dergestalt ertheilt haben, daß den darin enk-

baltenen Bestimmungen auf das Genaueste nachgegangen werden soll.
Zu dessen Beurkundung ist dieses

Decret
ertheilt, von Uns eigenhandig unterschrieben und mit dem Koniglichen Siegel bedruckt worden.

Dresden, am Yten Marz 1839.

Friedrich August.
zm Julius Traugott Jakob von Koenneritz.
 Eduard Gottlob Rostitz und Jänckendorf.
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Regulativ
für die in der Stadt Hain errichtete Sparcasse.

-!1 2. 20.
&amp; 44. Verftirbe ein Theilhaber, so werden Einlagen und Zinsen, wennsie zusammen nicht

volle Zehn Thaler—. —= ausmachen, dem Verwandten, der das Quitcungsbuch zurückgiebt,
wenn die Mitglieder der Depukation ein Bedenken nicht sinden, ausgezahle. Entstehr wegen
der Person, die die Auszahlung verlange, ein Grund des Anstandes, so ist durch eine glanb-

hafte Person des Bezirks, in welchem der Verstorbene sich aufgehalten hat, die Rechefertigung
zur Empfangnahme außer Zweifel zu setzen.

Bei Zurückforderung höherer Hauptstämme und ZJinsen ist gesetzmäßige tegitimation
erferderlich. Nach völliger Zurückzahlung der Einlagen und Zinsen, wird das Quittungs-
buch mic dem darauf gebrachten Bekenntnisse des Empfängers zurück behalten.

Sollten, der Beobachtung vorstehender Vorschriften und der hierbei angewendeten Vor-
sicht ungeachter, Capitale oder Zinsen an einen unrechemäßigen Inhaber des Quittungsbuchs
bezahle worden sein, so leistet die Casse dennoch keinen Ersatz.

In Hinsicht auf diese Festsetzung wird jeder Theilhaber darauf zu sehen haben, daß
sein Quittungsbuch nicht in unrechte Hände komme oder verloren gehe.

Sollte aber dennoch dem EigentchümerdasBuchabhandengekommen sein, so ist die
Cassenverwaltung davon sofort in Kenntniß zu setzen. Diese hat sodann, wenn nichr
etwa bereits die Rückzahlung geschehen ist, auf Kosten des Einlegers das Abhandenkom-
men des Buchs in dem Hainer Wochenblatte durch zweimaliges Einrücken bekannt zu
machen und den Inhaber des Buchs zur Anmeldung und Angabe seiner vermeinrlichen
Ansprüche an das Buch, binnen einer dreimonatlichen Frist bei Verlust der Ansprüche
aufzufordern, binnen welcher Zeit mit Zahlung von Capital und Zinsen anzustehen ist.

Wird innerhalb der Frist das Buch durch einen fremden Inhaber producirt, so wird
die Sache zur weitern Erörkerung an das Stadtgericht sofort abgegeben. Außerdem er-
hält der Anzeiger, nach Verfluß jener drei Monake, wenn er zuvor beim Stadtgericht sein
Eigenthum daran und den erlictenen Verlust eidlich bestärke har, Zahlung oder gegen Ver-
gütung des Anschaffungswerths ein neues Buch und das alte wird für ungüleig gehalten,
darüber auch eine Nachricht in vorerwähnten öffentlichen Nachrichten eingerückt.

* 45. Die in die Sparcasse gelieferten Einlagen, die davon erwachsenden Interes-
sen, sowie die ausgegebenen Quittungsbücher sind der Verkümmerung, in welchem Wege
sie auch gesuche werden möchte, nicht unrerworfen, jedoch kann in eigenthümliche Quictungs-
bücher, wenn bei einem ausgeklagken Schuldner sich dergleichen vorfinden, die Hülfe ge-
sucht und vollstrecke werden.

c. c. 2c.
§. 20. Gegen die in der Sparcassenordnung begründeren Präsudicien findet eine

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht statc. 2c. r2c. 2c.
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I24.) Decret
wegen Bestätigung der Statuten der Leipziger Bank;

vom 12ten März 1839.

Wa, Friedrich August, von GOII### Gnaden König von
Sachsen rc. 2c. 2c. thun hiermit kund, daß Wir, auf das durch Unsere Ministerien
der Justiz und des Innern Uns vorgetragene Ansuchen des Directorii und des Ausschus-
ses der teipziger Bank, die Errichtung einer auf Actien gegründeten Bank zu teipzig in
Gnaden genehmigt und den für diese Anstalt entworfenen Verfassungsartikeln in der Maawe,
wie solche nachstehend zu ersehen sind, Unsere Bestätigung hiermit dergestale erkheilt haben,
daß den darin enthaltenen Bestimmungen auf das Genaueste nachgegangen werden soll.
Indem Wir insbesondere die darin, zu Gunsten des Instituts, in Antrag gestellren Privi-
legien und Abweichungen von dem gemeinen Rechte, gnädigst bewilligen, behalten Wir
uns das Recht hiermit ausdrücklich vor, diese Privilegien und Rechrseremtionen nach Ge-
legenheit von Zeit und Umständen zu mehren, zu mindern oder ganz wieder aufzuheben.

Zu dessen Beurkundung ist dieses ·

Bestatigungsdecret
extheilt, von Uns eigenhandig vollzogen und mit dem Koniglichen Siegel bedruckt worden.

Dresden, den 12ten Marz 1839.

Friedrich August.
Julius Traugott Jakob von Koenneritz.

Eduard Gottlob Nostitz und Jänckendorf.

Statuten
der 6

Leipziger Bank.
Nachdem von der hohen Staatsregierung die Einrichtung einer Geldbank auf Actien zu
Leipzig im Allgemeinen bewilligt worden, auch von dem zu Leipzig zusammengetretenen pro—
oisorischen Bankcomite im Monat Juli 1838 ein Entwurf zu den Statuten derselben
durch den Druck veröffentlicht worden war, welcher die vorläufige Genehmigung des Kö-
niglichen Hohen Ministerii des Innern erlange hatte, fanden Hoher Anordnung gemäß im
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Monat August desselben Jahres bei den Stadtrathen zu Leipzig, Dresden, Chemnitz, Plauen
und Zittau die Unterzeichnungen auf Actien der zu errichtenden Bank bis zur Erfullung
der erforderlichen Anzahl und die ersten Einzahlungen darauf mit 25 8 des Nominalwerths
statt. In der hierauf am 5ten September 1838 gehaltenen ersten Generalversammlung
der Subscribenten erfolgte die Constituirung der Actiengesellschaft selbst.

Auf Verordnung des Konigl. Hohen Ministerii des Innern ist nun der gedachte Ent—
wurf der Statuten nochmals gepruft und sind letztere in Gemaßheit der Beschlusse der
deshalb am 20sten December 1838 gehaltenen zweiten Generalversammlung in Folgendem
festgestellt worden.

I.

Fundation und Bestimmung der Bank im Allgemeinen.
 4. Der Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb der von ihr, unter der Oberaufsicht

der Staatsregierung, zu Leipzig gegrundeten und von letzterer privilegirten Geldbank.
§ 2. Die Bestimmung der Bank ist, den Geldverkehr im Innern zu beleben, wie

der nachstehend unrer II bezeichnete Geschäftskreis derselben näher angiebt. «

Is.ZweigbankenkönnenanallengeeignetenOrtenerrichtetwerden,wassofort
nach Begrundung der Bank in Dresden und Chemnitz geschehen soll, soweit nicht in bei—
den genannten Stadten, oder in einer derselben, die Errichtung einer selbststandigen Bank
erfolgt, welchenfalls die Hauptbank zu Leipzig von obiger Verpflichtung gegen beide Stadte,
oder gegen diejenige derselben, welche eine eigene Bank erhalt, sofort entbunden wird.

&amp; 4. Das Actiencapital der Bank besteht aus 1,500,000 Thalern im 21 Gulden-
fuße, in 6000 Acctien zu 250 Thalern.

4 5. Bei der Unterzeichnung sind von den Actionären 258des Nominalwerths
der Actien gegen Empfang eines, nach dem Schema unter A. ausgefertigten, von zwei
Mitgliedern des provisorischen Bankcomite unrerzeichneten Quittungsbogens eingezahlr
worden. ODie übrigen 75 3 werden, soweit es nicht bereics geschehen, nach Maaßgabe
des Bedürfnisses in Raren von höchstens 25 3 des Nominalwerchs der Actie vom Oi-
rectorio eingefordert.

§ 6. Diese Quictungsbogen lauten auf den Namen des Inhabers und sind bei jeder
Veränderung des Eigenthums zu überschreiben. Die Ueberschreibung geschieht auf dem
Quittungsbogen selbst und erfordert die Namensunterschrife des vollziehenden Directors und
eines dazu besonders beauftragten Beamten der Vank. ODer neue Erwerber erlangr die
ZRechte eines Accionärs, der Anskalc gegenüber, niche eher, als bis der Quiceungsbogen auf
ihn überschrieben ist. Zu diesem Zwecke muß die erforderliche Legitimarion beigebracht
werden. Sobald auf jeden Quictungsbogen 250 Thaler —. — voll eingezahlt sind, wird
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eine au porteur lautende Actie, nach dem Schema unter B, gegen Ruckgabe des Quit—
tungsbogens ausgeliefert.

Bis dahin vertreten die Quittungsbogen die Stelle der Actien und begrunden fur ihre
Besitzer, nach Maaßgabe dieser Statuten, alle Rechte und Verbindlichkeiten der Actionare.

Die solchergestalt eingezahlten Gelder konnen, so lange die Bank besteht, unter keiner
Bedingung zuruckgefordert werden.

Auf den Actien ist auf FH42 und 110 der Statuten, welche Abweichungen von ge—
meinrechtlichen Grundsatzen enthalten, zu verweisen.

§# 7. Wer der öffentlichen Aufforderung des Oirectorii der Bank zur Einzahlung,
bis zu dem, mindestens 8 Wochen vorher, nach§9 bekannt zu machenden Schlußtermine,
nicht Folge leistet, verfällt in eine Conventionalstrafe von 10 3 der Einzahlungssumme.
Nach dem Verfalltage werden die restirenden Actionärs nochmals, jedoch nur mittelst durch
die Post unker ihrer Adresse und auf ihre Gefahr an sie zu erlassender recommandirter
Schreiben, bei Verlust ihrer, durch den Interimsschein, erworbenen Rechee, zur Nach-
zahlung des Einschußbetrags nebst Strafe und Kosten binnen vier Wochen aufgefordert.
Wenn diese Frist unbenutzt bleibr, verliert der Inhaber des Quittungsbogens seine Rechte
an demselben und die darauf geleisteten Einzahlungen, welche der Bank verbleiben, woge-
gen alsdann die vorbemerkte Strafe wegfällt.

§ 8. Die solchergestale verfallenen Quiklungsbogen werden mirtelft öffentlicher Be-
kanntmachung für erloschen erklärt. An deren Scatt sind neue unter fortlaufender Num-
mer auszufertigen und für Rechnung der Bank zu verkaufen.

69. Alle Aufforderungen, Einladungen und Bekanntmachungen, welche die 99 7,
8, 41, 42, 70, 81, 110 und 115 erwähnten Gegenstände betreffen, geschehen außer
durch die teipziger Zeitung, durch eines der Localbläcter derjenigen Orce, an denen sich
Zweigbanken besinden, und, bis auf weikere Anordnung, durch die Augsburger Allgemeine
Zeitung und die iste der Hamburger Börsenhalle. Bekannemachungen dieser Art sind für
die Actionäre rechesverbindlich, und begründen den Eintrice der, nach Maaßgabe dieser
Statuten, mit den Aufforderungen verknupften Recheswirkungen.

* 10. Jeder Actionär hat als solcher nach Verhäleniß des von ihm geleisteten Ein-
schusses gleichen Antheil am gesammten Eigenthume, Gewinn und Verlust der Bank, ist
jedoch nur bis zu der Höhe des Nominalbetrags der Actie verbindlich.

&amp; 41. Oie eingezahlten Beträge werden von dem letzten Tage der, für dieselben fest-
gesetzten Einzahlungsfrist an gerechnet, jährlich mit drei vom Hundert verzinsek.

* 142. Die Dauer der Bank ist vorerst auf zehn Jahre festgesetze, jedoch soll zu
Anfang des zehnten Jahres über ihr Forrbestehen auf längere Zeic, von der Generalver=
sammlung Beschluß gefaßt werden. (Vergl. 9 46)
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II.

Geschäftskreis der Bank.

&amp;#43. Zu dem Geschäftskreise der Bank gehören alle diejenigen Geschäfte, welche der
&amp; 2 bemerkten Bestimmung der Bank entsprechen. Es sind deshalb dahin zu rechnen:

&amp; 44. 1) Annahme von fremden Geldern, sowohl zur Aufbewahrung, als auch zur
Verzinsung, unter angemessenen Bedingungen, insbesondere zinsbare Annahme der bei den
Sparcassen im tande eingehenden Gelder.

§ 45. 2) Discontogeschäfte mittelst Discontirens guter Wechsel oder Anweisungen.
3) Ankauf solider, auf auswärtige Plätze gezogener Wechsel und deren Realisarion.

In beiden Fällen (2 und 3) mühssen auf dem betreffenden Papiere wenigstens zwei
als ausreichend sicher anzuerkennende Unterschriften oder Giri vorhanden sein, auch dür-
fen solche Papiere, insofern nicht nach dem einstimmigen Ermessen sämmrlicher Directoren
eine Ausnahme unbedenklich ist, nicht länger als noch 3 Monate zu laufen haben.

&amp; 46. 4) Vorschüsse gegen sichere Bürgschaft.
§ 47. 5) Ankauf von Actien der Bank selbst, ingleichen zu einstweiliger nutzbarer

Anlegung größerer Cassenbestände, von Staakspapieren und Pfandbriefen souveräner deut-
scher Staaten, jedoch nur unter Zustimmung des Ausschusses, auch was die Bankactien
betriff, nur bis zur Höhe von 1000 Stück, Staatspapiere einschließlich der Pfandbriefe
aber höchstens bis zum Betrage von ein Fünftheil des Actiencapitals.

Die Generalversammlung ist jederzeit berechtigt, diese Ermächtigung zum Ankauf aus-
wärtiger Staatspapiere und Pfandbriefe ohne Weiteres entweder ganz zurückzunehmen,
oder auf gewisse Gattungen zu beschränken. «

His.6)BorschüssegegenVerpfändungvonStaatspapieren,Ackien,aufdie
Bank girirten, nach 9 15 zu beurtheilenden, Wechseln oder andern Documenten, Gold
und Silber, oder anderer werthvoller, dem Berderben nicht ausgesetzten Gegenständen und
Urstoffen, oder auch von fabricirken Waaren, welche ebenfalls weder dem Verderben, noch
dem Einflusse der Mode unterworfen sind, wobei die Höhe der auf alle diese Pfänder zu
gebenden Vorschüsse nach gewissen, die Bank sicherftellenden Sätzen, von Zeit zu Zeic
im Voraus fest bestimmt wird.

* 19. 7) Ausleihung gegen Hypothek auf Grundstücke, soweic die bewegliche Natur
des Bankgeschäfts unter besonderer Berücksichtigung des für auszugebende Noten zu reser-
virenden Fonds ein solches mehr stabiles Ausleihen gestatket, auch nur mit Zustimmung
des Gesellschaftsausschusses Vorschüsse auf laufende Rechnung gegen unterpfändliche Ein-
setzung von Grundstücken bis zur Höhe des zugesagten Credits.

6 20. 8) Tuch werthvolle Gegenstände, deren Werth nicht unter 100 Thaler be-
trägt, können von der Bank gegen eine, nach dem Ermessen des Directorü zu bestimmende
Provision zum Aufbewahren übernommen werden. Hierbei eritt auf Berlangen des De-

1839. 12
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ponenten, oder nach dem Ermessen des Direckoril„, Taxation dieser Gegenstände durch ver-
pflichtete Taxatoren ein, deren Resuleat, welches im Falle des etwa einkretenden Untergangs
des deponirten Gegenstandes den Maaßstab für den von der Bank zu leistenden Schaden-
ersatz abgiebt, dem Deponenten bekannte zu machen ist.

§ 24. Jeder Gegenstand dieser Ark ist unter des Deponenten Namensaufschrife und
numerirk, von letzkerem und der Bank versiegelt aufzubewahren.

§22. Die Rückgabe dieser Gegenstände erfolgt auf dem Bankbüreau gegen Berich-
tigung der Provisfon und Quittung, und zwar, insofern nicht etwas Anderes ausdrücklich
bedungen und im Deposstenschein bemerkt worden ist, in der Regel (§ 23) gegen Rückgabe
des Depositenscheins ohne Weiteres.

§ 23. Nur im Falle irgend eines Widerspruchs gegen die Rückgabe eines depo-
nirten Gegenstandes hat die Bank mit letzterer unbedinge so lange anzustehen, bis dieser
Widerspruch auf legale Weise erledigt ist. Dieselbe ist jedoch in diesem Falle berechrigt,
das Depositum zur Erledigung der Differenz an die comperente Justizbehörde gegen Be-
richtigung oder unter Vorbehalt der Provision abzugeben.

5 24. Es wird keine Einlage zur Verzinsung unter 50 Thlr. —= —= genommen.

9 25. Oie Zinsen, welche die Bank dem bei der Annahme eines Darlehns ge-
ktroffenen Uebereinkommen gemäß zu vergüten hat, werden in der Regel halbjährlich aus-
gezahlt.

§ 26. Vorschüsse gegen Unterpfand auf Juwelen, Staakspapiere und Actien wer-
den nach gewissen, die Bank sscherstellenden Sätzen, auf Actien der Bank aber höchstens
bis zu 908 des Courswerthes, nie jedoch über pari, bis zu drei monatlicher Frist geleister.
Jedoch bleibt es dem Directorio überlassen, inländische Staats= und Sradtpapiere selbst
al pari anzunehmen.

Fällt der Cours um 50 oder mehr, so hat der Erborger jedesmal binnen 12 Tagen
eben so viel auf das Unterpfand nachzuschießen, oder an nachträglicher Deckung zu ge-
vähren, und sich hierzu in dem auszustellenden Wechsel im Boraus verbindlich zu er-

klären. So#ein##jedoch dem Oireccorio ein Berzug von 12 Tagen den Umständen nach
bedenklich, so hat dasselbe das Recht, den Schuldner sofort schriftlich, mittelst durch die
Post unter seiner Adresse und auf seine Gefahr zu erlassenden recommandirten Briefes, zur
Nachzahlung oder Deckung aufzufordern. Erfolgt diese nicht und zwar im letztern Falle
mit umgehender Post, im erstern binnen 12 Tagen, so schreitet die Bank, ghne daß
es einer beziehendlich nochmaligen vorgängigen Aufforderung des Schuldners bedarf, so-
sort zur Realisation des Pfandes. Der Empfänger des Vorschusses erhält einen auf
seinen Namen lautenden, mie Bezeichnung der Zeit, auf welche der Vorschuß bewillige
worden, ingleichen mic genauer Beschreibung der Staakopapiere nach Gattung und Num-
mer versehenen Pfandschein. Er hat dagegen über den vorgeschossenen Betrag einen es-
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genen Wechsel auszustellen, welcher bei Einlösung der Hfandstucke gegen den Pfandschein
zurückgegeben wird. 4

&amp; 27. Bei Vorschüssen gegen Unterpfand auf Gold und Silber in Barren und
Münzen ist ebenfalls ein geringerer, als der volle und beziehendlich der Courswerth an-
zunehmen. Sie werden in der Regel (I 15) bis auf 3 Monate bewilligt. Der An-
leiher erhält, wie bei den Staatspapieren, einen Pfandschein mit Bezeichnung der Zeit
und der Stücke.

6 28. Wenn nur zwei für sicher geachtere Unterschriften oder Giri auf dem die-
contirten oder verpfändeken Papier sich befinden, und einer der Bollzieher derselben sich
gerichtlich für insolvent erklärt, oder außergerichtlich mit seinen Gläubigern accordirt, so
muß der Wechsel vom Cedenten (Discontogeber) entweder sofort baar eingelöst, oder
mit einer andern, von der Bank für sicher zu achtenden Unterschrift versehen werden.

5* 29. Auch gegen eigene Wechsel und die von zwei oder nach Besinden drei für
sicher geachteten Personen dazu gebrachte Wechselbürgschaft kann deren Ausstellern ein an-
gemessener Credic, jedoch nicht auf Summen unter 100 Thlr. —. — bewilligt werden.
Bei für sicher geachteten Corporationen sind jedoch solche Sicherbeitsmaaßregeln in diesem
Umfange nicht erforderlich.

§ 30. Wer einen solchen Credit erhalten hat, kann die Summe ganz oder bheil-
weise beziehen, und sie in laufender Rechnung ganz oder theilweise wieder ersetzen.
 31. In der Regel wird alle 6 Monate mit den Debitoren abgerechnet und der

Saldo vorgetragen. Die Bank kann jedoch, insofern nicht ausdrückliche Stipulationen

kuurn entgegenstehen, zu jeder beliebigen Zeit auf sofortige Abrechnung und Abmachung
ringen.

§ 32. Dem Ermessen des Directorü# ist die Bestimmung der Provisson zu überlassen.
§ 33. Ein gleicher Geschäftsbetrieb fsindet bei den Jweigbanken statt, welche jedoch

der Hauptbank nach § 106 Folge zu leisten und Beriche zu erstatten haben.

III.

Rechte und Privilegien der Bank.

§ 34. Die Bank ist berechtige, sich der Firma:
Leipziger Bank

sowohl bei der Unterschrift, als auch in ihren Siegeln und Stempeln zu bedienen.
* 35. Die bei der Bank niedergelegten Unterpfänder, worin sie auch immer be-

stehen mögen, können, außer dem § 36 bemerkten Falle, unter keinem Vorwande von
irgend Jemand der Bank, ohne volle Gewähr der ganzen Bankforderung, abverlange
werden. Oerjenige, welcher den Pfandschein bringt und das Darlehn berichtige, wird als
legirimirt zum Zurückempfange des Pfandes angesehen. Verbote gegen Ausanewortung

12
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von Pfandern, Vollstreckung der Hulfe in selbige, oder eine Vindication derselben sind
unzulassig und unwirksam, außer, insoweit nach volliger Tilgung der Bankforderung, ein
Ueberschuß vorhanden ist. Wird letztere zur Verfallzeit nicht berichtige, so ist dle Bank
berechtigt, die Pfänder sofort auf Kosten des Schuldners öffentlich zu versteigern, oder
durch verpflichtete Mäkler verkaufen zu lassen und den Erlös, soweic er dazu erforderlich,
zu ihrer Befriedigung zu verwenden. Reicht der Erlös zur Berichtigung des vollen
Schuldberrags nicht hin, so ist der Schuldner das Fehlende nachzuzahlen verbunden und
es kann solchenfalls von dessen Wechsel gegen ihn Gebrauch gemacht werden.

Jällt der Verpfänder in Concurs, so ist das Pfand auch nur gegen Zahlung des
vollen Schuldbetrags an die Concursmasse abzuliefern. Erfolge diese Zahlung niche, so
ist die Bank befugt, zur Verfallzeit das Pfand, wie angegeben, zu realisiren und nur
den Ueberschuß zur Masse auszuantworten, oder das Fehlende bei dem Concurse zu liquidiren.

§36. Derjenige, welcher eine Sache zum Versatz bringe, wird in der Regel für
deren rechtmäßigen Eigenthümer gehalten und deshalb die Sache von der Bank einem
Dritten, welcher etwa an die verpfändete Sache ein näheres und besseres Recht hat, nur
in dem Falle und unentgeldlich und nach vorgängiger eidlicher Bestärkung der Anzeige
und des Eigenthums, vor der Gerichtsbehörde zurückgegeben, wenn das Abhandenkom=
men einer Sache durch Raub, Diebstahl oder Verlieren —alle auf weierer rechtlicher
Erörterung beruhende Eigenthumsdifferenzen mic dem Besitzer können nicht berücksichtige
werden, — vor deren Versatze bei der Bank, mit genauer Angabe solcher unterscheidender
Kennzeichen, wodurch deren Erkennung möglich gewesen, angezeigt, und diese Sache den-
noch binnen drei Monaten von der Anzeige an gerechnet, in unveränderter Gestalt von
der Bank als Pfand angenommen worden ist.

Wenn dagegen der Versatz erst drei Monare nach der Anzeige erfolgt ist, oder die
Sache vor der Anzeige schon verpfändet war, oder in veränderter Gestal zur Bank ge-
brache wird, oder in Folge der Anzeige nicht mie ausreichender Sicherheit erkannt werden
könnte, so kann der sich legitimirende Eigenthümer solche nur gegen Entrichtung des da-
rauf geliehenen Geldes sammt Zinsen und sonstigen Gebührnissen, oder nach dessen #bzuge
vom Erlöse, wenn ein Pfand schon zur Auceion ausgesetzt sein sollte, den Ueberschuß aus-
geantwortet erhalten.

* 37. Seopreitigkeiken, welche über die Rechte und Werbindlichkeicen aus den Ge-
schäftsverhälenissen unter einzelnen Actionären und dem Direccorio entstehen, sind nicht
auf dem gewöhnlichen Rechrswege zu verhandeln, sondern, wenn eine gücliche Auseinander-
setzung nicht zu erlangen ist, nur durch Schiedsrichrer zu entscheiden.

Dritte Personen (Nicheactionäre) haben die Wahl, ob sie in Sereitigkeiten über
Angelegenheiten der Bank mie Ackionären oder der Bank selbst den Rechesweg oder das
schiedsrichcerliche Verfahren einschlagen wollen. Von der einmal getroffenen Wahl darf
nicht wieder abgegangen werden. Wählen sie das schiedsrichterliche Verfahren, so dürfen
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die Actionäre oder die Bank ihrerseits dem Schiedsgericht sich nicht entziehen. Hinsicht—
lich der Form des Verfahrens finden hierbei folgende Bestimmungen statt.

Die Leitung des schiedsrichterlichen Verfahrens steht, wenn das Directorium nicht selbst
Parthei ist, diesem letztern, außerdem aber einer, auf Antrag der anregenden Parthei,
vom Königlichen Commissar (§ 43) hiermic zu beauftragenden Behörde oder Person zu.
Jeder der streicenden Theile ist berechtige, einseitig auf Beranstaltung des schiedsrichter-
lichen Verfahrens bei der solches leitenden Behörde anzurragen, welche die Partheien hier-
auf zu Ernennung von Schiedsrichtern unter Einräumung einer vierzehntägigen Frist auf-
fordert. Jede Parthei ernennte einen bei der Sache nicht betheiligten Schiedsrichter, und
diese Beiden wählen gemeinschaftlich einen Dritten als Obmann. Wenn eine Parthei in-
nerhalb der bestimmten Frist keinen Schiedsrichter ernennk, so wird dieser von der leitenden
Behörde gewähle. Die Partheien legen den Schiedsrichtern den streitigen Fall, unter Bei-
fügung der erforderlichen Documente, schriftlich vor, und diese entscheiden darüber nach
Seimmenmehrheit. Wenn blos von einer Parthei eine Sachdarstellung eingegeben worden
ist, so wird diese der andern Parthei gegen deren Empfangsbekenntniß zu ihrer binnen 14
Tagen darauf schriftlich abzugebenden Erklärung durch die Schiedsrichter mitgetheilt. Er-
folge letzeere niche, so wird dieß als stillschweigende Genehmigung der Darstellung ange-
sehen. Sind die Partheien über die factischen Umstände nicht einig, und die vorhandenen
Documente zu deren völliger Ermittelung niche binreichend, so wird dem einen oder andern
Tbeile ein Beweis auferlegt. Zu Führung dieses Beweises werden die Partheien, unrer
Bestimmung des Beweisthema und einer Frist, binnen welcher er einzureichen ist, an das
Handelsgericht zu Leipzig verwiesen. Von diesem ist über die Julässigkeit der gebrauchten
Beweismittel nach abgehaltenem Productionstermine und Verfahren (wobei allenthalben die
Grundsätze des Handelsgerichrsprocesses Plaßzergreifen) ein Gerichtsbescheid zu geben oder
rechtliches Erkenneniß einzuholen, nach dessen Publication und nach Befinden erfolgter Pu-
rification die Sache zur Hauptentscheidung an die Schiedsrichter zurückgegeben wird. Ge-
gen den Ausspruch der Schiederichrer, sowie gegen den Gerichtsbescheid oder das rechtliche
Erkenntniß findee irgend ein Nechrsmirtel nicht statt. Die Wollstreckung des schiederich-
terlichen Urrheils gehöre vor den ordentlichen Richter. Die Hauptbank, sowie die
Zweigbanken haben in allen Fällen, welche nicht vor das Schiedsgericht gehören, ihren
ordentlichen Gerichtsstand vor dem Stadtgerichte ihres Orcs.

§ 38. Die Bank hat das gRecht, Banknoten, sedoch nicht unrer dem Betrage von
20 Thalern im 21 Guldenfuße, auszugeben, welche auf den Inhaber lauren, statt baaren
Geldes circuliren, und auf Verlangen von der Hauptbank sofort gegen baare Jahlung,
auf welche § 4 des Gesetzes vom Bten Januar 1838 Anwendung lei-
det, umzucauschen sind. Der Totalbetrag der auszugebenden Banknoten, einschließlich
der weicer unren zu erwähnenden Cassenscheine, darf daher niemals außer Verhäleniß zu
dem baar oder in Gold= oder in Silberbarren vorhandenen Fonds der Anstalt stehen, und
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es dürfen die wirklich ausgegebenen Banknoten gegen letztere das Verhäleniß von Drei zu
Zwei nicht überschreiten. Die Banknoten bedürfen der Mitvollziehung des Commissars
der Scaatsregierung.

Derselbe ist dafür verankwortlich, daß obbemerktes Normalverhältniß der Fonds zu
den ausgegebenen Banknoken nicht vermindert werde, und daß jene, mit Ausnahme des
Bedürfnisses für die currenten Ausgaben, unter seinen Mitverschluß genommen werden.
So lange es überdieß die Geldverhältnisse des Platzes erfordern, ist der Bank auch die
Ausgabe von Cassenscheinen, jedoch nicht in Appoints unter 100 Thalern —. —. in Königl.
Sächs. Wechselzahlung zahlbar, gestattet, auf welche die, wegen der Banknoten in den
Staturen enthaltenen Bestimmungen ebenfalls allenthalben Anwendung leiden.

Die Zweigbanken sind zur sofortigen baaren Auswechselung nur verpflichtet, insoweit
es deren baarer Cassenbestand erlaubt, jedenfalls aber binnen 72 Stunden nach Borzeigung.

§ 39. Oie Bankhat zwar über empfangene Darlehne Schuldverschreibungen aus-
zustellen, alle ihr obliegenden Zahlungen aber, diese mögen nun durch Abtragung von
Verbindlichkeiren, Discontirung von Wechseln, Gewährung von Vorschüssen oder sonst
veranlaßt werden, jederzeit nur in baarem Gelde, Banknoken, Banckcassenscheinen oder an-
dern Werthschaften, niemals aber in von und auf ssch gestellten Wechseln oder Anweisun-
gen zu leisten. Jedoch mag solche, auf Verlangen der Empfänger, denselben anstatt des
baaren Geldes, over der Noten und Bankcassenscheine, Anweisungen auf eine der Zweig-
banken, oder einen ihrer auswärtigen Agenten geben. Diese Anweisungen sollen jedoch sol-
chenfalls stets auf die Ordre des Empfängers und auf Jahlung nach Sicht, oder auf
eine Verfallzeit von höchstens 14 Tagen gestellt sein.

Was vorstehend von der Hauptbank bestimmt ist, gilt auch von den Zweigbanken so-
wohl in Bertreff ihrer selbst, als binsichrlich ihres Verhältnisses zur Hauptbank.

§ 40. Die Jahlung des Betrags der Banknoten und Bankcassenscheine wird an den
Vorzeiger derselben geleistet. Anzeigen eines durch Diebstahl oder sonst erlittenen Verlu-
stes, sind daher für die Bank unverbindlich und können die Zahlung an den Vorzeiger
nicht aushalten.

* 41. Wenn es die Bank für nöthig finder, kann sie ihre sämmrlichen Noten und
Bankcassenscheine mittelst öffentlicher Bekanntmachung (§ 9), unter Bestimmung einer prä-
clusiven Frist von wenigstens 6 Monaren, einrufen, und gegen neue, von den alten sich
deutlich unterscheidende, ohne allen Aufenrhalt unenegeldlich umtauschen.

§&amp; 42. Wegen verlorener oder untergegangener Quittungsbogen, Actien, Zins= und
Dividendenscheine, Pfand= oder Deposicenscheine oder Talons findert auf Antrag der Be-
theiligten auf deren Kosten ein Edictalverfahren zum Behuf ihrer Morrification start.
Dasselbe erfolgt ganz in derselben Maaße, wie dieß für Königl. Sächs. Staatspapiere
gesetzlich vorgeschrieben ist, und zwar dergestalt, daß die Actien und Quittungsbogen in
dieser Beziehung ganz so wie Königl. Sächs. Staatsschuldscheine, hingegen Zins= und

+
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Dividendenscheine und Talons ganz so wie die Jinsscheine und Zinsleisten von Königl.
Sächs. Staatsschuldscheinen behandelt werden. Nur wird hierdurch bestimmt, daß die in
Hinsicht der Staatspapiere durch höchstes Reseript vom Gten Ockober 1824 vorgeschrie-
bene zehnjährige Verjährungsfrist rücksichtlich der Actien und Quictungsbogen auf eine Frist
von Vier Jahren beschränkt sein soll. Nach vollständiger Beendigung dieses Mortifi-
cationsverfahrens durch eingetretene Rechtskraft des Praclusiverkenntnisses findet dann die
Ausfertigung neuer Documente statt. Die Gerichtsbehorde, vor welcher die Hauptbank
nach 9 37 Fecht zu leiden har, ist auch die competente Behörde für die Einleitung des
Mortificationsverfahrens.

IV.

Verhältniß der Bank zur Staateregierung. #

§ 43. Die Staatsregierung übt das Reche der Beaufsichtigung über die Bank in
der Maaße aus, daß sie jederzeit befuge ist, mittelst einer oder mehrerer bleibend dafür zu
ernennender oder auch außerordenrlich zu beauftragender Commissarien von den Geschäften
und dem Sctande, sowohl der Hauptbank, als der Zweigbanken, durch Einsicht aller Bü-
cher und Verhandlungen derselben, genaue Kenntniß zu nehmen, um sich zu überzeugen,
daß von Seiten des Directoril den Bestimmungen der Staturen und des Geschäftsregu-
lativs überall nachgegangen werde und im Zuwiderhandlungsfalle nach Befinden reccifici-
rend einzuschreiten.

Die Bankrevisionen dürfen nur außer den gewöhnlichen Geschäftsstunden vorgenom-
men und die Bücher aus dem tocale der Bank nicht entfernt werden.

leberdieß haben
§ 44. zum Behufe dieser Aufsicht der oder die Königl. Commissarien jeder ihnen

vorher anzuzeigenden Generalversammlung der Actionäre (§ 74) und jeder Versammlung
der Ausschußmitglieder beizuwohnen. Versammlungen der Art in Abwesenheit des oder
der Commissarien sind nicht skatthaft, insofern diese nicht selbst, aus besondern Gründen,
ibre Zustimmung hierzu erklärt haben.

6 45. Der vorgesetzten Staalsbehörde ist nicht nur von feder Ordnungewidrigkeit
bei der Bankverwaltung, sondern auch von allen wichtigen Beschlüssen des Ausschusses
oder der Generalversammlung durch die Commissarten sofort Anzeige zu erstatten und solche
durch Mittheilung des Ergebnisses der Verwaltung von Zeit zu Zeit, insbesondere nach
jedem Jahresabschlusse, in forrwährender genauer Kennmiß von dem Sctande des Vankge-
schäfts zu erhalteen. =

§ 46. Zu Fortdaner der Bank nach Ablauf der ersten 10 Jahre (§ 12) ist die
anderweite Genehmigung der Staateregierung erforderlich.

&amp; 47. Die Staatsregierung hat in dem zu 9 114 näher bezeichneten Falle das
Recht, die Auflösung und iquidirung der Bank anzuordnen.
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V.

Actionäre und Bankausschuß.
9 48. Actionär ist, wer eine oder mehrere Actien besitzz. Die Gesammtheit der

Actionäre bildet den Actienverein der Bankcompagnie.
§ 49. Die Actiengesellschaft wird der Verwaleung gegenüber durch den Bank-

ausschuß vertreren.
§ 50. Dieser besteht aus 20 Mitgliedern, welche das erste Mal bei der, der Er-

öôffnung der Bank vorangegangenen Generalversammlung ernannt worden, später bei der
jährlichen Generalversammlung von den Actionären aus ihrer Mitte durch relative Stim-
menmehrheit mit wenigstens 6 Stimmen gewählt werden. tehnt ein Actionär die auf ihn
gefallene Wahl ab, so rückt derjenige ein, welcher nach ihm die meisten Stimmen hatte;
unter denen, die gleiche Stimmen haben, entscheidet das oos.

§ 51. Wähblbar sind nur selbstständige Männer, welche der bürgerlichen Ehrenrechte
genießen, oder deren fähig sein würden, und überdieß weder mit einem Mitgliede des
Oirectorii, noch einem andern Mitgliede des Ausschusses, als Varer, Sohn, Schwieger-
vater, Schwiegersohn, oder als Bruder, verwandt, oder Geschäftsgenossen, (socü)
eines solchen sind. Tritt der Fall des Verlustes der bürgerlichen Ehrenrechte ein, wäh-
rend das betreffende Individuum Mitglied des Bankausschusses ist, so ist dasselbe aus
dem Vereine des Ausschusses zu entlassen und wird dessen Stelle durch eine, von dem Bank-
ausschusse sofort zu veranstaltende Wahl ergänzt. Auch kann ein Mitglied, gegen dessen
Unbescholtenheit sonst eine nach 6 73 und 74 der allgemeinen Städteordnung, und dem
Gesetz, die Abänderung einiger Bestimmungen in der allgemeinen Städteordnung betreffend,
vom Oten December 1837 zu beurtheilende Handlung vorliegt, durch einen mit der Mehr-
heit von zwei Drittheilen des Ausschusses zu fassenden Beschluß zu jeder Zeit ohne weite-
res aus solchen entlassen werden.

§ 52. Die Mieglieder des Bankausschusses werden auf fünf Jahre gewählt, die
zuerst gewählten bleiben jedoch nur während des ersten Jahres insgesammt in Thärigkeir.
Nach Ablauf dieser Zeit scheiden jährlich 4 Mitglieder aus, deren Stellen in der vorher-
gehenden Generalversammlung wieder zu besetzen sind. Die Reihefolge des Austrictes ent-
scheidet bei den 20 zuerstgewählten Mitgliedern das Loos, unter den später gewählcen das
Alter des Eintritts. Die Ausscheidenden sind sofort wieder wählbar.

§ 53. Jedes Mitglied des Bankausschusses hat bei seinem Eintritt in denselben ei-
nen Quittungsbogen oder eine Bankactie mit Talon, jedoch ohne die Zins= und Dividen-
denscheine, welche in seinen Händen verbleiben, bei der Bank zu deponiren, über welche
er während seiner Theilnahme am Aueschusse nicht verfügen kann.

§ 54. Jedes Ausschußmitglied kann sein Amt freiwillig niederlegen, wenn es 2 Me-
nate vorher schriftlich die Anzeige beim Vorsitzenden des Ausschusses einreicht. Einzelne
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Erledigungen, welche im Laufe des Jahres eintreten, werden in der Regel durch den Aus-
schuß selbst ersetzt. Das in diesem Falle gewählte Ausschußmieglied tritt in Beziehung
auf die Zeit seines Ausscheidens, an die Stelle desjenigen, für den es gewählt ward.

&amp; 55. Der Ausschuß har
1) die 6 verwaltenden Direcktoren ( 75), sowie die Censoren (§ 91) zu

wählen;
2) das Direckorium in seiner Geschäftsführung zu controliren;
3) alljährlich die Rechnungsabschlüsse zu prüfen, zu moniren und zu justificiren;
4) auf den Worschlag des Direckoril über Vermehrung des Capitalstocks und über

diejenigen Gegenstände, bei denen das Directorium nach 9# 17, 19 und sonst,
an dessen Zustimmung gebunden ist, zu berathen und zu beschließen, soweir
letzteres nicht nach § 69 der Generalversammlung vorbehalten ist;

5) sein Gutachten auch über andere, vom Directorio ihm vorgelegte Gegenstände
demselben auf Verlangen zu ertheilen, und überhaupt das Beste der Bank in
Berakhung mit dem Directorio zu fördern;

6) wenn die Scatuten in einzelnen Fällen für den Geschäftsbetrieb keine, oder keine
ausreichende Vorschrift enthalten, auf Antrag des Direckori# über die Zulässig-
keit der in Frage kommenden Maaßregeln zu entscheiden.

§* 56. Der Ausschuß wählt unter sich einen Vorsitzenden, sowie einen Stellvertre-
ter desselben, und zwar beide auf ein Jahr.

* 57. Er versammelt sich, so oft der Borsitzende es für nöthig erachter, ist jedoch
dazu verbunden, wenn das Directorium oder drei Mitglieder des Ausschusses darauf an-
tragen.

* 58. Die Versammlungen des Ausschusses werden in teipzig gehalten, wozu der
Worsitzende die Mitglieder schriftlich einladet. Wer zu erscheinen behindert ist, hat dem
Vorsitzenden, unter Angabe seinerEnrschuldigungsgründe, in Zeiten davon Anzeige zu machen.
 59. Der Ausschuß hat die vom Directorio vorgelegte Bilanz (§ 94) sorgfäleig

zu prüfen, und erwähle hierzu eine besondere Deputation von dreien seiner Mitglieder,
außerdem aber noch gegen eine angemessene Vergücung einen besondern Revisor, welcher
nicht Actionär zu sein braucht und zum unverbrüchlichsten Stillschweigen über die Geschäfte
der Bank überhaupt, besonders aber über die mit Privatpersonen, zu verpflichten ist.
Nur den Königlichen Commissarien, den Mitgliedern der gedachten Deputcarion und dem
verpflichteten Revisor steht die Einsicht in die Bücher zu. Finden diese in denselben Un-
regelmäßigkeiten oder sonst Bedenken, so haben sie dieselben zu untersuchen und zu erör-
tern, wobei ihnen vom Directorio, unter Beobachtung der Vorschrift 9 43, alle
erforderlichen Nachweisungen zu geben sind.

§ 60. Die vom Ausschusse genehmigte Bilanz wird in der nächsten Generalver=
1839. 13
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sammlung der Actionare vorgelegt, und, wenn hierbei Ausstellungen dagegen nicht gemacht
werden, vom Ausschusse justificirt und auszugsweise zur offentlichen Kenntniß gebracht.

§ 64. Die Beschlüsse des Ausschusses werden nach absoluter Stimmenmehrheit ge—
faßt; doch sind dieselben nur güleig, wenn wenigstens zehn Mitglieder anwesend waren.
Nur persönlich Anwesende sind stimmberechtigt. Wird bei Wahlen bei zweimaliger mit-
telst Stimmzetkel zu bewirkender Abstimmung absolute Stimmenmehrheit niche erlange, so
entscheidet bei der dricten die relative. Bei Scimmengleichheit steht dem Worsitzenden
außer der Virilstimme noch eine zweite entscheidende Stimme zu.

§ 62. Wenn bei einer Versammlung des Ausschusses zehn Mitglieder desselben nicht
gegenwärtig oder annoch herbei zu rufen sind, die zu fassenden Beschlüsse gleichwohl kei-
nen Aufschub erleiden, so haben die anwesenden Ausschutzmitglieder sofort durch Zuziehung
von Actionären, welche sodann für diesen Fall als stimmberechtigte Ausschußmitglieder
concurriren, obige Jahl zu ergänzen.

§ 63. Ueber die Verhandlungen und Beschlüsse des Ausschusses wird jedesmal in
der Versammlung ein Prokokoll aufgenommen, und außer dem Protokollführer, vom Vor-
sitzenden und einem Ausschußmitgliede unrerzeichnet, sowie auch von dem Königl. Com-
missar, wenn er gegenwärtig ist.
 64. Fuür Aufbewahrung der Acten, Urkunden und sonstigen Schriften des Aus-

schusses hak der Vorsitzende Sorge zu kragen.
6 65. Die Ausschußmitglieder haben für ihre Mähwaltungen keine Vergütung an-

zusprechen, die baaren Auslagen hingegen, zu welchen der Ausschuß durch seine Geschäfts-

führung, oder einzelne Mirtglieder desselben, Kraft besonderer Auftrage, genothigt sind,
werden erstattet.

66. Generalversammlungen der Actionäre werden von dem Directorio veranstaltet.
Es soll jedoch alljahrlich mindestens einmal und zwar spatestens drei Monate nach Ablauf
des Rechnungsjahres eine Generalversammlung statt finden. Außerordentliche Generalver—
sammlungen werden, so oft es nothig ist, vom Directorio berufen, und es hat der Aus-
schuß das Recht darauf anzutragen.

&amp; 67. Auf den Antrag von wenigstens dreißig Actionären, welche im Besitze von
zusammen wenigstens 150 Acctien sind, ist der Bankausschuß verbunden, auf eine Gene-
ralversammlung bei dem Directorio anzurragen, wenn sich der Gegenstand des gedachren
Antrags entweder auf die 9 69 bemerkeen Punkte oder auf Beschwerden über die Ver-
waltung bezieht.

&amp; 68. Jeder Inhaber einer Actie hat bei der Generalversammlung Stimmrecht.
1 Actie bis mit 4 Actien haben 1 Stimme,
5 . 110 -2 Slimmen,

14242 20 3 "
21 * - - 35 - 4 -
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36 Actien bis mit 50 Actien haben 5 Stimmen,
51 - : z 75 - - 6 OY

7646. 4100„
101 .150 O - 8 O7

151 - = 200 - - 9

201 und mehr 10 Seimmen. «

§ 69. Die Gegenstände, welche in den Generalversammlungen ihre Berathung und
Erledigung finden, sind

1) der Geschäftsbericht des Directorii;
2) die Worlegung des Jahresabschlusses;
3) die Wahl und bei gefährdetem Interesse der Gesellschaft die Remotion der Aus-

schußmitglieder;
4) auf Vorschlag des Directorii oder des Ausschusses die Ergänzung oder Verän-

derung der Statuten;
5) auf den Vorschlag des Directorii und des Ausschusses die Vermehrung des

Capitalstocks;
6) die Beschlußnahme über die vom Directorio, Ausschusse oder Einzelnen zur Be—

rathung gebrachten Angelegenheiten der Bank;
7) die Beschlußnahme über die Verlängerung der Dauer der Bank (§5 112) oder

eintrekenden Falls über den, die Auflösung der Bank bezweckenden, Antrag.
(V 115)

§ 70. Die Einladungen zu den Generalversammlungen, sowie alle Bekanntmachun-
gen an die Actionäre finden in Gemäßheit des 9 9 statt und sind dadurch für jene ver-
bindlich, so daß die Ausflucht des Nichtwissens nicht stattfindet. Es muß jedoch zwischen
dem Tage der ersten Erscheinung dieser Einladung in einem der § 9 gedachten öffentlichen
Blätter und dem Tage der Generalversammlung eine Frist von wenigstens 4 Wochen mit
Einrechnung dieser beiden Tage liegen. Alle wichtige Gegenstände, über welche in einer
Generalversammlung berarhen oder Beschluß gefaßt werden soll, werden, soweit thunlich,
in der Einladung dazu im Voraus den Actionären im Allgemeinen bekannt gemacht.

§ 71. In den Generalversammlungen führt der vorsitzende Director und im Be-
binderungsfalle dessen Stellvertreter den Worsitz.

§ 72. Ueber die Verhandlungen und gefaßten Beschlüsse wird ein Protokoll aufge-
nommen, vom Protokollführer, den Commissarien, dem vorsitzenden Director, einem
Ausschußmitgliede und zwei Actionären unterschrieben und ein vollständiges Exemplar des.
selben oder eine Abschrift davon an das Ministerium des Innern eingesendet, auch dieses
Prokokoll wenigstens im Auszuge öffentlich bekannt gemacht.

§ 73. Wer einen Gegenstand in der Generalversammlung zum Wortrage bringen
will, der nicht ohnehin auf der Tagesordnung steht, hat solches mit näherer Angabe des-

13
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selben 14Tage vor der Versammlung dem Oirectorio schriftlich anzuzeigen. tetzteres kann
jedoch in besondern Fällen hiervon Ausnahmen gestatten.

§ 74. Die Anwesenden haben sich beim Eintritt in die Versammlung durch
Borzeigen ihrer Actien zu legitimiren, und erlangen nur solchergestalt das Recht zu stim-
men. Es bleibt jedoch dem Oirectorio überlassen, in den Ausschreiben zur Generalver=
sammlung über Zeic und Ork der Legitimationsprüfung besondere Bestimmungen zu kreffen.
Die absolute Stimmenmehrheit der anwesenden Actionärs, deren Stimmen nach Maaß=

gabe der Bestimmungen von § 68 gezähle werden, entscheidet; wenn jedoch bei Wahlen
auch die zweite Abstimmung keine absolute Stimmenmehrheit ergiebe, so enrscheidet bei der
dritten Abstimmung die relarive, bei Stimmengleichheic aber die Stimme des Vorsitzenden,
dem solchenfalls, außer seiner Virilsiimme, noch eine zweite enrscheidende zustehr.

Die Art und Weise der Stimmgebung hat der Vorsitzende, unter Berücksichtigung
der Worschrift § 68 zu bestimmen. Alle abwesende Actionäre sind an die von den An-
wesenden gefaßten Beschlüsse gebunden. Zur Fassung eines güleigen Beschlusses müssen
jedoch wenigstens die Inhaber von Bierhundere Actien anwesend sein; dafern sich aber
dergleichen Beschlüsse auf eine Abänderung der Verfassung, oder des statutenmäßigen
Zwecks der Bank, oder die Mittel dazu beziehen, was bei den im 9 69 unrer 4, 5 und
7 bemerkten Gegenständen in jedem Falle, außerdem aber nur dann anzunehmen ist, wenn
der Königl. Commissar einen Gegenstand als dieser Kategorie angehörig, bezeichner, ist
zur Fassung eines legalen Beschlusses, durch welchen eine solche Abänderung bewirkt wer-
den soll, erforderlich, daß wenigstens die Inhaber eines vollen Biertheils sämmrlicher
Actien in der Generalversammlung anwesend seien. «

Ergiebt sich vor einer Generalversammlung die Nothwendigkeit eines Beschlusses der
vorbemerkten Art, so ist der Gegenstand desselben in der Einladung zur Generalversamm-
lung mit thunlichster Vollständigkeit anzuzeigen, auf das Erforderniß der Vollzähligkeir,
die Zulässigkeit des Erscheinens durch Andere unter Aushändigung der Actien an solche,
sowie aufdie Folgen der nicht legal constituirten Generalversammlung aufmerksam zu machen.

Istdessen ohngeachret in solcher niche wenigstens ein Vierkheil sämmrlicher Actien vertreten,
so kann zwar über den auf eine Abänderung der vorbemerkten Ark gerichteren Antrag abge-
stimme, auch dessen Ablehnung, keinesweges aber dessen Annahme ohne Weiteres güleig
beschlossen werden. Wielmehr ist, wenn die Mehrheir sich für letztere erklärr,

a) in dem Falle unker § 69, 4 dem Ermessen des Ministerii des Innern, an wel-
ches ohnehin in der Sache zu berichten ist, anheim zu stellen, ob es bei dem
Beschlusse bewenden, oder derselbe zuvörderst noch einer anderweiten Generalver-
sammlung vorgelegt werden soll,

b) in allen übrigen Fällen aber unbedingt eine zweite Generalversammlung in der
vorbemerkten Maaße, unter Einräumung einer Frist von wenigstens 4 Wochen,
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zusammenzuberufen, bei deren Beschlusse es dann ohne Rücksicht auf die Zahl
der dabei vertretenen Actien schlechterdings sein Bewenden hat.

VI.

Verwaltung der Bank.

75Der nach dem vorhergehenden Abschnitte gebildete Bankausschuß wählt aus
der Jahl der in Leipzig wohnhaften Actionäre, welche nach §9 51 zur Ernennungzu. Aus-
schußmiegliedern befähigt sind, sechs Directoren, welchen die teikung der Bankverwaltung
übertragen wird. Diese Direckoren wählen uncer sich auf ein Jahr einen Vorsitzenden
und einen Stellvertreter desselben, die beide nach Ablauf dieses Jahres sofort wieder wähl-
bar sind.

§ 76. Jeder der verwaltenden Direckoren hat auf die Dauer seiner Geschäfesfüh-
rung fünf Aceien nebst Talons bei der Bank zu deponiren.

§ 77. Das Directorium vertrite die Gesammtheic der Actionärs in ihren Zechten
und Verbindlichkeicen gegen dritte Personen und übt diese Vertrekung, einschließlich der
actus Specialissimi mandati, durch den vorsitzenden und vollziehenden Director (§ 78)
oder deren Stellvertrerer aus. Diese Beamten der Gesellschaft haben auch, wenn dieselbe
Processe führt, die ihr zuerkannten Eide zu leisten.

§ 78. Die verwaltenden Directoren wählen einen, dem kaufmännischen Stande an-
gehörenden, nach §&amp; 51 befähigren, besolderen vollziehenden Director, welcher mit der
Bankverwaltung, unter Mitwirkung der ersteren, im Hauptwerke in der Maaße beauftragr
wird, daß er die Geschäfte einzuleiten und in Gemäßheit der BeschlüssedesDirectorii,in
welchem er jedoch zugleich Sitz und Stimme führt, auszuführen hat. Im Fall derselbe
durch Krankheic oder sonst an seiner Geschäftsführung behindert sein sollte, tritt einer der
verwaltenden Direckoren als dessen Stellvertreter ein.

§ 79. Die speciellen Bestimmungen hinsichtlich der Wirksamkeie der verwaltenden
Directoren und des vollziehenden Directors, sowie ihrer Stellung zu einander und die
Vertheilung ihrer Thärigkeic, sind durch ein besonderes Regulativ festzusetzen.

§ 80. Nach den Vorschriften dieses Regularivs hat der vollziehende Director im
Einverständnisse mit dem journirenden (§ 90)die Geschäfte auszuführen. Im Fall ei-
ner zwischen letzteren obwaltenden Meinungsverschiedenheit, ist die Sache dem Direckorio
zur Beschlußnahme vorzutragen. Dasselbe Verfahren wird in allen Fällen beobachtet, wo-
bei eine den Staturen nicht widersprechende Ausnahme von den im Geschäftsregulativ ge-
kroffenen allgemeinen Bestimmungen, in Frage kommc, oder eine erschöpfende Vorschrift
nichr vorliegt. ,

581.DiePersdnenderverwaltendenDirectorenssowohl,alsdesvollziehendenDi--
rectors und alle hinsichtlich derselben vorfallenden Veranderungen sind in Gemaßheit des
§ 9 bekannt zu machen.



(72)

§ 82. Die Dauer des Amtes jedes der sechs verwaltenden Directoren ist auf drei
Jahre bestimmt, jedoch kreten von den zuerst gewählken zwei nach Ablauf des ersten und
zwei nach Ablauf des zweiten Jahres aus. Abgehende Directoren sind sofort wieder wähl-
bar. Jedem Director steht es frei, seine Stelle vor der Zeit, nach vorgängiger dreimo-
natlicher Aufkündigung, niederzulegen, er kann sich aber bis zum wirklichen Austrikte den

ihm obliegenden Geschäften nicht entziehen, bei Verlust des für das laufende Jahr auf ihn
kommenden Antheils am reinen Gewinn.

6 83. Alljährlich treten zwei verwaltende Directoren von dem ODirectorio ab, und
es sind deren Stellen durch neue Wahl wieder zu besetzen. Die Reihefolge des Ausritts
der ersten Directoren wird durch das Loos, die der später gewählten durch das Alter ihres
Eintritts bestimmt.

 84. Würde außer der Regel die Stelle eines der verwaltenden Directoren erledige,
so ist wegen deren Wiederbesetzung von den übrigen ungesäumt eine außerordenkliche Ver-
sammlung des Ausschusses zu veranlassen.
 85. Hätte ein Directionsmitglied das öffentliche Vertrauen verloren, so ist auf

den Antrag des Ausschusses ohne Verzug eine außerordentliche Versammlung desselben zu
veranstalten und in solcher nach Anhörung der Vertheidigung des Betheiligten über den
Antrag zu seiner Remotion zu beschlietzen, auch eintrecenden Falls zugleich die Wiederbe-
setzung der Stelle durch Wahl zu bewirken. Die Darlegung eines solchen Mißtrauens
berechtigt jedoch den betreffenden Director zu sofortiger Resignation, ohne Abwartung des
Beschlusses des Aueschusses.
 86. Das Directorium hat die zum Geschäftebetrieb erforderlichen Einrichtungen

zu treffen, das ComptoirpersonalunddieSubalternen anzunehmen und zu entlassen, so-
wie die Dienstinstructionen derselben zu bestimmen.
 87. Regelmäßig in jedem Monate hat daher das Direckorium wenigstens eine

Directorialversammlung zu halten, um über die inzwischen vorgekommenen Geschäfte, über
den Bestand der Cassen und das Portefeuille sich zu unrerrichten, über die ihrer Leitung
anvertrauten Angelegenheiren zu berathschlagen, die Grundsätze des ihrem Wirkungskreise
überlassenen Verfahrens festzustellen, zu bestimmen, zu welchem Zinsfuße Vorschüsse ge-
macht, wie viel auf jede der bekanntesten Unterschriften an Disconto genommen, wie viel auf
jede Art von Staatspapieren vorgeschossen werden soll u. s. w. Insbesondere soll in den
ersten Directorialversammlungen jeden Jahres die Organisation des Geschäftsganges und
das Geschäftereglement in Erwägung gezogen, die Bertheilung der Geschäfte unter die
Angestellten bestimmt, die Instruction eines jeden revidirt, und nach Befinden modiffcirt,
der Umfang der, der Generalversammlung vorzutragenden Gegenstände besprochen werden.
Außer den regelmäßigen Versammlungen können auch außerordentliche bei ungewöhnlichen
und dringenden Veranlassungen veranstalter werden.
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 88. Es müssen wenigstens vier Directoren, den vollziehenden inbegriffen, den
Berathungen beiwohnen. Die Stimmenmehrheie entscheidee und, bei Gleichheir derselben,
die Stimme des vorsitzenden Directors. Der vollziehende Direckor kann nie den Vor-
sitz führen. Bei Angelegenheiten, welche juristische Kennenisse erfordern, hat das Directo-
rium einen practischen Rechtsgelehrten zuzuziehen.

&amp; 89. Schriften und Urkunden aller Art werden mit der Unterschrift:
Leipziger Bank

versehen, vom vorsitzenden und vollziehenden Direckor, oder deren Stellvertretern vollzogen
und sind so fur die Bank verbindlich. (9 77) Es bleibt jedoch dem Directorio uberlas—

sen, auch einen andern Beamten der Bank mit Procura zur Mitunterzeichnung der Firma
anstatt des Vorsitzenden zu versehen, welche erstere vorschriftmaßig bei dem Handelsgericht
anzuzeigen ist.

§90. Der vorsitzende Director hat die unausgesetzte Oberaufsicht. Die ubrigen
fünf Direccoren wechseln monatlich nach einer, unter ihnen zu bestimmenden, Reihefolge,
in der Leitung und Verwaltung der laufenden Geschäfte ab, so daß immer nur einer der-
selben in Function ist. Wer durch Krankheic oder sonstige Zufälle in seiner Reihe einzu-
treten und zu fungiren behindert wird, ist bis zur Beseitigung des Hindernisses, durch einen
der übrigen Oireckoren zu vertreten. Die Substicution und deren Genehmigung ist zu
Protokolle zu bringen.

 §9 91. Für den Fall, daß Creditverhälenisse eines der Directoren zur Erwägung
kommen sollten, hat der Ausschuß fünf Censoren aus seiner Mitte zu wählen. Diese
Censoren haben zu Anfange jeden Monats im Allgemeinen die Summen zu bestimmen,
welche von jedem Director in Discont genommen werden können. ODer vollziehende Di-
rector ist ihnen in dieser Hinsicht verantwortlich. Die Erhöhung oder Erniedrigung die-
ser Summen können sie auch außerhalb der obbemerkten Jeitpunkte verfügen, so oft es ih-
nen angemessen erscheint. Bei der Wahl und dem Austritte der Censoren findet dasselbe
Verfahren, wie bei den Ausschußmitgliedern, statt.

* 92. Dem vorsitzenden und dem sournirenden Oirector liege die Controle des voll-
ziehenden Oirectors ob.

* 93. Fur Beschlüsse und Handlungen des Directoril, welche den Statuten zuwi-
derlaufen, sowie für Versehen, welche bei Anwendung gewöhnlicher Vorsicht und Aufmerk-
samkeit vermieden worden sein würden, ist dasselbe verantwortlich.

§ 94. An einem, vom Oirectorio und von dem Ausschusse festzusetzenden, Tage
schließt das Direccorium die Bücher ab, fertige eine Bilanz und legt solche nebst den nö-
thigen Belegen dem Ausschusse vor. Ueberdieß hat das Oireckorium halbjährig eine Ueber-
siche über die starrgefundenen Geschäfte durch den Druck zu veröffentlichen, monatlich aber
eine solche dem Ausschusse mitzurheilen.
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* 95. Die Geschäfte der Bank werden in einem besonders eingerichteten Locale be-
trieben. Daselbst werden auch in festen, mie drei verschiedenen Schlössern versehenen Be-
hältnissen die Hauptcassenvorräthe in baarem Gelde, und die Banknoten, welche nach § 38
nicht auszugeben sind, aufbewahrt. Zu dieser Hauptcasse fuhren der Konigl. Commissar,
der vollziehende Director und der Cassirer jeder einen Schlussel; die Aufbewahrung der
Pfander und Documente wird dem vollziehenden Director und einem damit besonders be-
auftragten Beamten der Bank anvertraut. Die Berriebscasse har der Cassirer zu verwal-
ten und zu verrreten.

§ 96. Oer vollziehende Director darf keine Nebengeschäfte betreiben, sondern muß
der Bank seine Thätigkeit ungetheile widmen. Er wird auf Widerruf angenommen und
kann seinerseits, nach vorgängiger dreimonatlicher Aufkündigung und Ablegung der Rech-
nung, am Schlusse jeden Rechnungsjahres seine Stelle verlassen. Er wird nach 9 101
besoldet.

§ 97. Zu seiner Anstellung ist die Genehmigung der vorgesetzten Staaksbehörde er-
forderlich. Seine Entlassung kann nur auf den Grund von Beschwerden über seine Ge-
schäftsführung, auf Antrag der Mehrheit der Direccoren mittelst Beschlusses des Bank-
ausschusses erfolgen, bedarf jedoch ebenfalls der Zustimmung der vorgesetzten Staarsbehörde.

§ 98. In dringenden Fällen kann die Suspension des vollziehenden Direc-
tors durch die einstimmige Beschlußnahme der verwaltenden Oirectoren verfügt werden.

§ 99. Ueber die Directorialverhandlungen ist ein Protokoll zu führen, welches sämmt-
liche anwesende Direckoren unterschreiben, sowie der Königl. Commissar, wenn er hinzuge-
zogen werden sollte.

§ 100. Oer vollziehende Oirector erhält von den verwaltenden Direccoren eine
Instruction und die erforderlichen Anweisungen, wird verpflichtet, und hat eine Caution
in Bankactien zu leisten, deren Höhe vom Oirectorio und dem Ausschusse zu bestimmen ist.
Er steht unter der Aufsicht des Directori# und ist der Gesellschaft verantwortlich.

§* 101. Der vollziehende Director beziehr einen von den verwaltenden Direcco-
ren und dem Ausschusse zu bestimmenden Gehale vom Tage seiner Verpflichtung bis zu
dem Tage, wo er außer Junction trirt. Uleberdieß erhält er einen zu bestimmenden An-
cheil des reinen Gewinnes. Die Höhe des Gehalts und des Antheils ist von den ver-
waltenden Directoren vorzuschlagen und vom Ausschusse zu bewilligen., welcher jedoch rück-
sichtlich des Gewinnantheils berechtigt ist, dieß nur interimistisch zu bewirken, und den defi-
nitiven Beschluß der Generalversammlung vorzubehalten. #

§ 402. Der vollziehende Oirector ist der nächste Vorgesetzte sämmrlicher Beamren
der Bank, dessen Anordnungen sie allenthalben zu befolgen haben, sobald jene niche mie
den erhaltenen Instructionen oder besondern Weisungen des Directorül im Widerspruche
stehen.
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 103. Die Stellen der Cassirer, Buchhalter, Correspondenken und sonstigen Comp-
toirgehülsen werden vom Directorio besetzt, wobei die absolute Majoricär unfer den
Directoren entscheide. Sämmtliche Beamte stehen auf Kündigung.

6 404. Die Cassenbeamten sind zu verpflichren, und erhalten vom Direckorio ihre
Instruction und die erforderlichen Anweisungen, deren Inhale sie bei eigner Veranewor-
tung genau zu befolgen haben. Sie haben angemessene, vom Directorio und dem Aus-
schusse zu bestimmende Cautionen, zum Theil wenigstens, in Bankactien zu bestellen. Per-
sonen, welche an der teitung der Bank Theil haben, einschließlich der Ausschußmieglieder,
können niche gleichzeitig als Cassenbeamte angestellt werden.

5 105. Sämmtliche Directoren und Beamte sind verpflichte#, über alle Geschäfte,
welche die Bank mit Privatrpersonen macht, soweit nicht Gerichtsbehörden eine Auskunft
bierüber bedürfen und fordern, die unverbrüchlichste Verschwiegenheit zu beobachten.

§ 406. Gleiche Verfassung findet bei den Zweigbanken statt, welche jedoch der
Hauptbank zu teipzig dergestalt unkergeordnet sind, daß sie der Verfügung derselben sowohl
binsichtlich der hinauszugebenden, allgemeinen Bestimmungen, als auch den zu ertheilenden,
speciellen Entscheidungen Folge zu leisten und zu dem Ende allwöchentlich über den Ge-
schäftsgang unrer Beifügung des Duplicats der Registrande Bericht zu erstatten haben.
Die nähern Bestimmungen über die Verwaltung der Zweigbanken und deren Stellung
zur Hauptbank werden für jede derselben durch einen der Bestätigung der Staatsregierung
unterworfenen Nachtrag zu den Scatuten besonders geordnet.

* 107. Von Zeit zu Zeit erfolge die Revision der Zweigbanken durch einige der
Directoren der Hauptbank. Im Fall diese Revision durch einen Königl. Commissar ge-
schieht, haben jedesmal wenigstens zwei Directoren der Hauptbank derselben beizuwohnen.

§#408. Das Hauptrechnungswerk concentrirt sich bei der Hauptbank in der Maaße,
daß auf den Buchern derselben jede Zweigbank ihr Folium hat, und bei dem Abschlusse
der Jahresrechnungen in den Zweigbanken die daselbst sich berausstellenden Activa und
Passiva auf den betreffenden Contis summarisch erscheinen, auch Gewinn und Werlust auf
die Hauprbank übergehen, bei welcher am Schlusse jeden Jahres der Generalabschluß be-
wirkt wird. Oerselbe ist längstens binnen 3 Monaten dem Bankausschusse vorzulegen,
wegen dessen Prüfung und Justification aber den Vorschriften 9 60 und 61 nachzugehen.

VII.

Zinsenzahlung, Dividende und Reservefonde.
* 109. Die Berichtigung der Zinsen der geleisteken Einzahlungen (vergl. 611 erfolge, so

lange nicht das ganze Capital eingeschossen ist, durch Abrechnung des Betrags derselben
von den (pärern Einzahlungen in Gemäßheit der Anordnung des Directoril. Sollte jedoch
die letzte Einzahlung nicht vor Ablauf eines Jahres von dem Schlußtermine der ersten

1839. 14
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an gerechner eingehen, so sind die Zinsen der Einschüsse baar auszuzahlen und deshalb be-
sondere Zinsscheine auszugeben.

Mit den gegen teistung der letzten Einzahlung auszugebenden Actien werden jedoch zu-
gleich Zins= und Dividendenscheine nebst Talon auf die Zeit bis zum Ablauf der 10 ersten
Jahre der Bank ausgegeben und bei längerer Dauer der Bank erneuerk.

Die Zins= und Dividendenscheine sowie die Talons sind an den Vorzeiger gestellt
und wird die Bank durch Einlösung und resp. Umtauschung derselben- von jedem An-
spruche befreit.
 110. Die Auszahlung der Zinsen und Dividenden geschiehe nach vorgängiger Be-

kanntmachung, und zwar, was die Zinsen betriffe, halbjährig, die der Dividende jährlich,
gegen die den Actien beigefügten Zins= und ODividendenscheine, bei der Bank, den Zweig-
banken oder auch an andern vom Direckorio zu bestimmenden Orten. WennZinsen oder
Dividenden innerhalb vier Jahren von der Verfallzeit an, nicht erhoben worden sind, so
fallen sie nach Ablauf dieser Zeit der Casse der Bank anheim. Die berreffenden Zins-
und Dividendenscheine werden ungülcig und es erlischt jeder daraus an die Bank zu for-
mirende Anspruch.

§ 114. Veon dem bei jedem Jahresabschlusse der Bank, unter strenger Würderung
zweifelhafker Forderungen, nach Berichtigung der Zinsen, Abzug aller Unkosten und Ver-
luste, sich ergebenden Nettogewinne ist 1 als Reservefonds zurückzulegen und damit so lange
fortzufahren, bis dieser Fonds die Höhe des achten Theils des Capitalstocks der Bank
erreicht. Ueber diesen Fonds ist auf den Büchern der Bank besondere Rechnung zu füh-
ren, ohne denselben jedoch auf besondere Weise anzulegen, vielmehr bildet derselbe, hinsicht-
lich des Geschäftsbetriebs, einen Theil des werbenden Capitals der Bank.

§ 112. Von den nach Auescheidung des zum Reservefonds zu enknehmenden vierten
Theils des Gewinnes verbleibenden 2 oder 75 3 des letztern, wird ein angemessener, von
der Generalversammlung auf Vorschlag des Ausschusses zu bestimmender Antheil als Gra-
tisication an die verwalkenden Directoren, der Ueberschuß aber als Dividende unter die
Actionärs vertheill. Sobald der §&amp; 111 vorgesehene Fall der normalen Höhe des Ze-
servefonds eintrict, erfolge in gleicher Weise die Verkheilung des vollen laufenden Gewinnes.

413. Triék der Fall ein, daß durch spärtere, den Gewinn übersteigende Berluste,
der Reservefonds zu Deckung des letztern in Anspruch genommen wird, es sei nun, daß
derselbe seine normale Höhe bereics erreicht habe oder nicht, so fällt jede Gratification und
Dividende so lange weg, bis der zuletzt stattgefundene Betrag des gedachten Reservefonds
durch Zuschlag späteren Gewinnes wiederum ergänzt ist.

VIII.
Auflösung der Bank.

§ 114. Im Fall das Bankcapital durch Verluste um1verminderkist, kaun die
Staateregierung die tiquidirung und Auflösung der Bank verfügen
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§ 115. Außerdem kann vor Ablauf des Privilegi# eine frühere Auflösung der Bank
nur auf den Antrag von drei Viertheilen der in einer Generalversammlung anwesenden
Actionäre, die auch Besitzer von wenigstens 3 der Bankactien sein müssen, eintreren. In
diesem Falle creten zehn von dem Bankausschusse aus seiner Mitte gewählte Mitglieder zu
dem Bankdireccorio, um mit demselben die Liquidation vorzunehmen und zu Ende zu fähren.

Hierbei sind sämmrliche Ackiven einzuziehen, davon zuerst sämmtliche Banknoten und
Bankrcassenscheine einzulösen, sodann die übrigen Schulden zu tilgen und die Uleberschusse,
je nachdem solche baar eingehen, in entsprechenden Raken an die Actkionäre auszuzahlen.
Die Zinsenzahlung hört von der Zeit an auf, wo die tiquidation verfassungsmäßig be-
schlossen worden ist. #

Alle Inhaber von Banknoten und Bankcassenscheinen sind zu deren Präsenration und
Austcausch gegen den baaren Bektrag binnen 3 Monaten öffentlich in Gemäßheit des §9 9
aufzufordern. Die eingehenden Banknoten und Bankcassenscheine werden in einer Ver-
sammlung der Ackionärs vernichter. Nach Ablauf der dreimonatlichen Frist wird der Be-
trag nicht präsentirrer Noten oder Cassenscheine bei dem Scadtgerichte zu teipzig deponirt.
Es erfolge sodann und zwar ohne daß der Ablauf der Verjährungszeit abgewartet zu wer-
den braucht, eine Ediccalaufforderung an die Inhaber, sich bei Verlust ihrer Ansprüche zur
Erhebung des Geldes zu melden. Der Betrag, zu dessen Erhebung sich niemand meldet
und legitimirt, fällt der Liquidationsmasse anheim.

§ 116. Nach beendigter Liquidation werden die Actionäre zu einer Generalversamm
lung zusammenberufen, worin die Schlußrechnung vorzulegen und nach vorgängiger Pru—
fung und Richtigbefinden derselben, die Direction zu liberiren ist.

Die Beaufsichtigung der vorgesetzten Staatsbehörde erstreckt sich auch auf die iquida=
tion und Auflösung der Bank.

gzeipzig, den 2 7'sten Februar 1839.

(L. S.) Directorium der Leipziger Bank.
Carl Junghanns, Worsitzender.
Heinrich Poppe, Seellvertreter desselben.
Edmund Becker.
Gustav Moritz Clauss.
Gustav Harkort.
Heinrch Wilhelm Schmidet.
Friedrich Hermann.

Mit der Abfassung vorstehender Sceatuken erklärt sich einverstanden
der Ausschuss der Leipziger Bank.

August Olearius, Dr. Adolf Deurrich.
Vorsitzender. D. Robert Julius Vollsack.

14*
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aGauittung A.
über die

auf die Actieder

LeipzigerBank
 M.

geleisteten Theilzahlungen.
Erster Zeichner

hat Zwei und Sechszig Thlr. Zwölf Groschen im 21 Gualdenfusse eingezahlt. Nach bölliger
Einzahlung von Zweihundert Fumzig Thaler im 21 Guldenklusse wird dem rechtmäßigen Be-
sitzer dieses Quittungsbogens gegen Rückgabe desselben, die mit obiger No. bezeichnete auf den In-
haber gültige Actie überliefert.

Leipzig, den ten 1838.

2. 5.
Auf die obenerwähnte Actle sind ferner * c.

Thlr. Gr. im 21 EI. E. eingezahlt
worden.

Leipzig, den ten 18

3. 6.
Auf die obenerwähnte rc. c. c.

4 7.

c. c. c. c.

Wer der offentlichen Aufforderung der Bankverwaltung in der Leipziger Zeitung, der Liste der
Hamburger Borsenhalle und der Augsburger Allgemeinen Zeitung zur Nachzahlung binnen der, auf
mindestens vier Wochen vorher zu bestimmenden Frist, nicht Folge leistet, verfallt in eine Conven—
tionalstrafe von 10 Procent der Einzahlungssumme. Nach dem Verfalltage werden die restirenden
Actionars nochmals, jedoch nur mittelst durch die Post unter ihrer Adresse und auf ihre Gefahr an
sie zu erlassender recommandirter Schreiben, bei Verlust ihrer durch den Interimsschein erworbenen
Rechte, zur Nachzahlung des Einschußbetrags nebst Strafe und Kosten binnen vier Wochen aufge-
fordert. Wenn diese Frist unbenutzt bleibt, verliert der Inhaber des Interimsscheins seine Rechte
an demselben und die darauf gemachte Einzahlung, wogegen alsdonn die vorbemerkte Strafe wegfällt.
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1. 6.

Anrecht auf vorstehend bezeichnete Actie
No. " " " cedire desgl.

anm ......·..·

Valuta erhalten
den ten 18

2. 7.

wie oben. desgl.

3. 8.

desgl. desgl.

4. 9.

desgl. desgl.

5. 10.

desgl. desgl.
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B.
;250 Thaler — — im 21 Fl. F.

Actie
der

Leipziger Bank.

Innaber dieser Actie hat an die Casse der teipziger Bank weihundert
Funfzig Thaler im 21 Fl. Fuße baar entrichter, hart nach Höhe dieses
Betrags und in Gemäßheie der unter dem ten 18 Allerhöchsten

Orts bestärigten Statuten, denen er sich durchgängig unrerwirfr, verhälenißmäßig
gleichen Antheil an dem gesammten Eigenthum, Gewinn und Verlust der Bank,
und empfängt für das eingezahlte Capital Drei vom Hundert jährliche Zinsen.

Leipzig, den ......

Leipziger Bank.
—— N. N.

vorsitender,

N. N.

vollziehender Director.

— —

Bemerkung.
Nach # 9 der confirmirten Statuten der Bank erfolgen alle Beranntmachungen an die Ackio-

näre durch die Leipziger Zeitung, durch eines der Localblätter der Orte, wo sich Zweigbanken
befinden und bis auf weitere Anordnung durch die Augsburger Allgemeine Zeitung und
die Liste der Hamburger Börsenhalle. — (42 der Statuten beschränkt die Verjährungs-
frist rücksichtlich verlorner Actien auf vier Jahre. — Zinsen und Dividenden, welche binnen

aer Jahren von der Verfallzeit an nicht erhoben werden, fallen nach § 110 der Casse der Bankanheim.
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4.

#Zinsschein.
 Sg

. szzg..
. Thalers.1ngk.tm21PI.F. zsgpzszz

2 * Johhaber dieses Scheins empfingt am 18 bei l *
1P der Casse der Leipziger Bank Drei Thaler 18 gGr. im 21 Fl. F. als 7v* 7 9
2 « - -- " S

 — halbjährige Zinsen auf die Actie der Leipziger Bank““ ... G G 5
u S —

Leipzig, den . 8
¾ &amp; 3
r Leipziger Bank. 2
8

rsk (L. S.) N. J. N. JN. vorsitzender
i Controleur. N. N. vollziehender
8 Director.

2.
Dividendensehein..

. « »Es-III

« Inhaber dieses Scheins empfängt am 18. bei 5 Ss
 00 2 „ „ „ 4 . —

 -— der Casse der Leipziger Bank diejenige Dividende, welche durch öffent- 9 b— 2

— liche Bekanntmachung des Directorii der Bank auf diesen Termin fest- o52# 7 3
gesetzt werden wird. ———.

Leipzig, den 18 « Fä- IF
* — 5

 5 Leipziger Bank. —
»— —

— (L. S.) JN. J. N. N. vorsitzender
 —G Controleur. N. N. vollziehender

7 Director.

3.

Talon
zu den Zins- und Dividendenscheinen der Actie der Leipziger Bank W#

#auf die Zeit von 1838 bis 1848. «

Nurdcr Inhaber dieses Talons empfängt nach Ablauf der angegebenen Zeit in Gemäßheit der
6 109 der confirmirten Statuten der Leipziger Bank gegen Rückgabe des letztern die fernerweit
für gedachte Actie auszugebenden Zins= und Dioidendenscheine.

Leipziger Bank.
(L. S.) JN. N. N. N. vorsitzender

Controleur. N. N. vollziehender
Director.
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 25.) Verordnung,
die Vervollständigung der ständischen Kammern betreffend;

vom 14Aten März 1839.

WidD. Friedrich August, von GO-###Gnaden König
von Sachsen 2c. 2c. 2c.

haben in der Verordnung vom 20ken Februar dieses Jahres wegen der Wahl von Ver-
tretern des Handels und Fabrikwesens in der zweiten Kammer der Scändeversammlung,
sowie wegen Vervollständigung der von Unserer Ernennung abhängigen Seellen in der
ersten Kammer weitere Entschließung und Anordnung Uns vorbehalten.

Hiernach bestimmen Wir andurch, binsichtlich der durch eine Veränderung in der Per-
son des Bürgermeisters zu Budissin eingekretenen Erledigung, die nurbenannte Stadt
Buidissin anderweit als eine derfenigen sechs Städte, deren erste Magistratspersonen nach
§ 63 Nummer 16 der Verfassungsurkunde Mitglieder der ersten Kammer find.

Zugleich verordnen Wir, daß nach Maaßgabe des unterm #'een dieses Monats zur
Publication gelangren Gesetzes und der aus Unserm Ministerio des Innern dazu ergange-
nen Ausführungsverordnung, nunmehr auch zur Wahl der obgedachten Vertreker des Han-
dels und Fabrikwesens verschricten werde.

Urkundlich haben Wir diese Verordnung eigenhändig vollzogen und Unser Königliches
Siegel vordrucken lassen.

Gegeben zu Dresden, am 14ten März 1839.

Friedrich August.
Eduard Gottlob Nostitz und Jänckendorf.

26.) Verordnung,
die Wahl der Vertreter des Handels und Fabrikwesens betreffend;

vom 14Aten März 1839.

In Folge des §9 6 der Ausführungsverordnung vom vien dieses Monaks geschehenen
Vorbehalts hat das Ministerium des Innern beschlossen, für die Leitung der durch aller-
höchste Verfügung vom heutigen Dato angeordneten Wahl der Vertreter des Handels und
Fabrikwesens in der zweiren Kammer der Ständeversammlung eine Centralcommissson zu
ernennen und deshalb den wirklichen Geheimenrath, Kreisdirector von Wietersheim, Ercel-
lenz, als Vorstand der Commissson, und die Regierungsräthe Edlen von der Planitz,
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Kohlschutter und von Mangoldt, sowie den Kammerrath Thieriot als Mitglieder derselben,
mit Auftrag zu versehen.

Es wird daher die erfolgte Niedersetzung dieser Commission und daß von ihr
für den ersten der in der Verordnung vom 7ten dieses Monats § 2bezeichneten

Wablbezirke der Regierungsrarh von Mangoldt allhier,
für den zweicen der Regierungsrath von Broizem zu teipzig,
für den dricten der Supernumerar-Regierungsrath Körner ebendaselbst,
für den vierten der Amrshauptmann von Polenz zu Chemnitz und
für den fünften der Regierungsrath Harz zu Zwickauu,

als Wahlcommissarien bestellt worden, zur Nachricht und Nachachtung hieedurch bekanne
gemacht. Dresden, am 1 ten März 1839.

Ministerium des Innern.
Nostitz und Jänckendorf.

Kuhn.

 27.) Verordnung,
die Bestellung von Commissarien zu den Landtagswahlen betreffend;

vom 18ten März 1839.

Zu beitung der für die Ergänzung der Jahl der Abgeordneten der Städte und des
Bauernstandes in der zweiten Kammer der Ständeversammlung und resp. ihrer Seellver-
rrerer erforderlichen Wahlen sind durch die betreffenden Kreisdirectionen als Commissarien
bestellt worden,

für die Setadt Dresden der Regierungsrath Edler von der Planitz dasekbst,
für die Stadt Chemnitz der Amtshauptmann von Polenz daselbst,
für den 1 sten städtischen Wahlbezirk der Amtshauptmann-vonOppellzuBorna,
für den Zten der Amtshaupemann von Egidy zu Döbeln,
für den 4ten der Referendar von Weber zu teipzig,
für den 7ten der Amrshauprmann von Winkler zu Pirna,
für den Decen der Amtshauptmann Richter zu Rochlitz,
fur den 12ten der Kreisamtmann Rothe zu Schwarzenberg,
für den 1 Aten der Canzleidirector Raum zu Glauchau,
für ven 19ren der Oberamtsregierungsrath Quierner zu Budissin,
für den 2ten bäuerlichen Wahlbezirk der Justitiar Pietzsch in Kohren,
für den 5ten der Amtshauptmann von Welk in Grimma,
für den Ören der Amceshauptmann von Watzdorf zu Dresden,
für den veen der Justizamtmann Hofrath Jäßing in Pirna,

1830.
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fur den 11ten der Justizamtmann Wilde zu Oschatz,
fur den 12ten der Justizamtmann Richter in Tharandt,
fur den 13ten der Amtshauptmann von Konneritz in Freiberg,
fur den 16ten der Amtshauptmann Freiherr von Biedermann zu Niederforchheim,
fur den 18ten der Justizamtmann Heisterbergk in Zwickau,
für den 1f9cen der Canzleidirector Raum zu Glauchau,
für den 20sten der Justizamtmann Damm zu Plauen,
für den 23sten der Amtshauptmann von Ingenhäff zu Zittau,
für den 24 sten der Finanzrath Freiherr von Manteuffel zu Budissin,
für den 25sten der Amtshauptmann von Egidy zu Budissin.

Es wird daher solches, namenrlich unker Hinweisung auf die den betreffenden Behör-
den nach der Ausführungsverordnung vom 30sten Mai 1836 zu § 78 nunmehr oblie-
gende Einreichung von Grundstücksverzeichnissen, hierdurch bekannt gemacht.

Zugleich werden zu Erledigung einiger in Bezug auf das Wahlverfahren enrstandener
Zweifel die in der Ansuge O enthaltenen, soweit nöthig die nurgedachte Verordnung vom

— 30sten Mai 1836 modifieirenden, zum Theil schon bei den Landtagswahlen der Jahre
1836 und 1837 an die Kreisdirectionen hinausgegebenen Erlauterungen nachachtlich zur
allgemeinen Kenntniß gebracht.

Dresden, am 18ten Marz 1839.

Ministerium des Innern.
Nostitz und Janckendorf.

O.
Nachtragliche und erlauternde Bestimmungen zur Verordnung vom

30sten Mai 1836, die Ausfuhrung des Wahlgesetzes betreffend.
1) Die in der Verordnung vom 30sten Mai 1836 zu §9 21 des Wahlgesetzes in den

beiden ersten Abschnitten enthaltenen Bestimmungen werden folgendergestalt erlautert:
a) Wer in mehrern Wahlbezirken ansassig ist, hat, wenn sonst die gesetzlichen Erfor-

dernisse dazu vorhanden sind, in jedem dieser Wahlbezirke das Stimmreche, sowie
die Wählbarkeit zum Wahlmann und zum Abgeordneten; wohingegen eine Ansäs-
sigkeit in mehrern Wahlabtheilungen desselben bäuerlichen Wablbezirks die Seimm-
berechtigung und die Wählbarkeit zum Wahlmann nur für eine dieser Wahlab-
kbeilungen gewährt.

Kuhn.
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b) Die Steuerentrichtlung von den Grundstücken, die Jemand in dem einen Wahlbe-
zirk oder der einen Wahlabtheilung besitzt, kommt für die Wahl in einem andern
Wahblbezirk oder einer andern Wahlabtheilung, wo er ebenfalls angesessen, in der
Regel nicht in Betracht.

c) Jedoch kann bei einem in verschiedenen bäuerlichen Wahlbezirken Angesessenen, bei
welchem keine der einzelnen Ansässigkeiren nach ihrem Steuerquanto die Wählbarkeit
zum Abgeordneten begründer, der Census bei einem der betreffenden Wahlbezirke
nach dem Gesammtsteuerquanko jener einzelnen Ansässigkeiren zusammengenommen
in Aufrechnung kommen.

2) Zu 9 22 des Wahlgesetzes:
a) Wenn Jemand zwar seit wenigstens drei Jahren angesessen ist, ohne daß sedoch

diese Ansässigkeit mit dem zur Wählbarkeic erforderlichen Census verbunden war,
die Erfüllung des letztern aber durch neue Grunderwerbung im taufe der letzten
drei Jahre erfolgt ist; so kann demohngeachtet nicht angenommen werden, daß der
Bedingung im § 22 des Wahlgesetes genügt sei.

b) Die Erwerbung des Besitzes eines Grundstücks durch einen zwischen Aeltern und
Kindern abgeschlossenen Kauf kann dem Ererben nicht gleich geachtet werden.

3) Zu 9 24 des Wablgesetzes:
Die zu 3, e gedachten Copialien werden nach Analogie von § 276 des Gesetzes

über Ablösungen und Gemeinheitstheilungen vom 1 7ten März 1832 berechnet.
4) Zu §9 50 des Wahlgesetzes:

a) Da die Worte „sonach auch“ wodurch dieser 6 mie § 55 in Widerspruch zu
kommen scheint, nur durch ein Redactionsversehen stehen geblieben sind, so ist die
Vorschrift des 9 50 so zu verstehen, daß die darin zuerst erwähnte tiste, die theils
blos Stimmberechtigken, theils zugleich zur Ernennung als Wahlmänner befähigten
Einwohner in der Maaße zu enthalten hat, wie die Beilage D. zur Verordnung
vom 30sten Mai 1836 solches angiebt.

b) Wenn in der Bestimmung vom 30ften Mai 1836 zu 9 50 derer gedacht ist, die
in der Stadtflur ein Grundstück ohne Wohnsitz besitzen; so sind darunter nicht
Besitzer solcher Grundstücke verstanden worden, auf denen ein bewohnbares Ge-
bäude sich nicht befinder, sondern vielmehr, wie ohnehin aus der durch Einschaltung
des Wortes (Forenser) beigefügten Erklärung hervorgehe, diejenigen, welche in der
Stadetflur zwar ein Grundstück besitzen, aber daselbst niche wohnen.

5) Zu den für §9 55 und 56 in den Verordnungen vom 30sten Mai und 29sten Juni
1836 unter 3, B, b, c# erfolgten Festsetzungen:

Die Rauchsteuer bei den Oberlausitzer tandstädten und der Seydau ist mit Rücksiche
auf den aufzubringenden Bekrag der jedesmal ausgeschriebenen Steuer, also jetzt nach
dem sechsfachen Berrage der einfachen Steuer, zu berechnen,
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6) Zu § 56 des Wahlgesetzes:
Unter dem Bürgerrechte ist auch das Ehrenbürgetrecht begriffen.

7) Zu 9 58 des Wahlgesetzes:
Die Anmeldung eines Unangesessenen kann zwar auch wieder zurückgenommen wer-

den; ist aber auf den Grund derselben und der desfallsigen Aufnahme in die Wahlliste
die Wahl zum Landtagsabgeordneten wirklich erfolge, so kommen auch in diesem Fall
wegen Resignation des Gewählten die Vorschriftendes918 des Wahlgesetzes zur An-
wendung.

8) Zu der für §6 62 in Verbindung mir § 52 und 67 in der Verordnung vom 30sten
Mai 1836 getroffenen Bestimmung und zu 9 73 des Wahlgesetzes:
a) Wenn bei Wiederholung einer Wahl die frühere Wahlliste ohne nochmalige vorhe-

rige Aushängung derselben zur Anwendung komme, so kann zwar eine Vervollstän=
digung derselben durch Nacherag derer, die etwa in der Jwischenzeit die Befähil-
gung zur Aufnahme in dieselbe erlange haben, nicht statt finden; es gelangen aber
daraus diejenigen in Wegfall, von denen es bekannt ist, daß sie immirkelst die Be-
fähigung verloren haben.

b) Die hier fragliche Bestimmung der Verordnung vom 30sten Mai 1836 beziehe
sich übrigens nur auf die wegen Zustandebringung einer und derselben Abgeordneren-
wahl etwa erforderliche Wiederholung von Wahlhandlungen; wird hingegen die
anderweite Wahl eines Abgeordneren durch dieselben Wahlmänner, nach 9 73 des
Wahlgesetzes, wegen nachmaligen Todes oder sonstigen Wiederaustritts des Gewähl-
ten nöcthig, so bedarf es dazu der Aufstellung einer neuen Wahlliste der zu Abge-
ordneken Wählbaren, mit Berücksichtigung der inzwischen eingetrekenen Verände-
rungen.

c) Was ebendaselbst wegen Zusammenberufung sämmtlicher Wahlmänner des Wahl-
bezirks gesage ist, und die Bestimmung in § 73 des Wahlgesetzes wegen Berrich-

tung der neuen Wahl durch dieselben Wahlmänner, behindert nicht, daß von
der anderweiten Wahl diefenigen ausgeschlossen bleiben, welche immittelft ihre des-
fallsige Befähigung verloren haben.

d) Sind in dergleichen Fällen Erledigungen hinsschtlich der Wahlmänner in vorbemerk-
ter Weise oder sonst eingetreren, so bedarf es einer Ergänzung nur dann, wenn
durch einen solchen Abgang die Zahl derselben so weic vermindert wäre, daß zur
Theilnahme an der Wahl des Abgeordneten niche zwei Driktheile der ursprünglichen
Gesammtzahl zu erlangen wären.

Cete Absendung: am gten April 1839.



fur das Königreich Sachsen,
QOes Stück vom Jahre 1839.
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28.) Verordnung,
die Bekanntmachung des von den Staaten des größeren deutschen Zollver-
bandes mit dem Königreiche der Niederlande abgeschlossenen Handelsver

trags betreffend;
vom 43ten April 1839.

Was, Friedrich August, von GOE## Gnaden König von
Sachsen 2c. 2c. 2c.

bringen hiermit den in der Beilage unter A. enthaltenen, von Uns in Gemeinschaft der
übrigen, zum größeren deutschen Jollverband gehörenden Staaten mit Sr. Masjestät, den

König der Niederlande, unkerm 21 sten Januar dieses Jahres) ebgeschlossenen Handels-
vertrag zu öffentlicher Kenntniß und verordnen,

daß in Gemäßheit desselben nach Verlauf von acht Wechen, vom 22sten April
1839 an gerechnet, aller über die Preussisch-Niederländische Landesgrenze, einschließ-
lich der Flüsse, sodann weiter östlich über die Grenzen der Bereinsstaaken, ein-
schließlich der Weser und Elbe, sowie endlich über die Seegrenze mittelst der
Preussischen Ostseehäfen, für inländische Siedereien zum Rapffiniren unter den be-
sonders vorgeschriebenen Bedingungen und Controlen eingehende. Niederländische
und, in Erwarkung billiger Gegenleistungen der betroffenen Regierungen, gleich-
zeitig auch andere umpenzucker gegen den ermäßigten Zollsatz von 5 Thlr. 12 gr.—
für den Sächsischen Centner eingehen soll.

Mit weiterer Ausführung der vertragsmäßigen Bestimmungen ist Unser Finanzmini-
sterium beauftragt.

Hiernach haben sich Unsere Zoll= und Steuerbehörden, sowie Alle, die es angeht, zu
achten. Gegeben zu Dresden , den 1 Zten April 1839.

Friedrich August.
Heinrich Anton von Zeschau.

„*) Die Auswechselung der Ratificationen ist erfolgt zu Berlin, den 2ten April 1839.
1839. 16
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A.

S. Majesté le Roi de Prusse,
agissant tant en Son nom quen celui
des autres Etats, membres de Tasso-
ciation de douanes et de commerce exi-
stant en vertu des traités du 22 et 30

Mars et 11 Mai 1833, 12 Mai et 10
Décembre 1835, et 2 Janvier 1836,
Savoir: les Couronnes de Bavière, de
Saxe et de Wurttemberg, le Grand-
Duché de Bade, TElectorat de Hesse, le
Grand-Duché de Hesse, les Etats for-
mant PFunion de douanes et de commerce
dite de Thuringe, — nommément le
Grand-Duché de Saxe, les Duchés de
Saxe-Meiningen, de Saxe-Altenburg,
et de Saxe-Cobourg-Gotha, et les Prin-
cipautés de Schwarzbourg-Raudolstadet,
de Schwarzbourg-Sondershausen, de
Reuss-Greiz, de Reuss-Schleitz et de
Reuss- Lobenstein et Ebersdorf, — le
Duché de Nassau et la ville libre de
Francfort, Tune part, et Sa Majesté le
Roi des Pays-Bas, Tautre part, é6gale-
ment animés du déesir Tétendre autant

due possible les relations commerciales
et Léchange des produits entre les Etats
respectils, sont convems dans ce but
Tentrer en négociations, et ont nommé
des Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Sa Majeste le Roi de Prusse:
le Sieur Erneste Michaölis, Son

Conseiller intime de Légation, Che-
valier de Tordre de Taigle rouge de
Prusse de la troisième classe avec le

noend, oflicier de Fordre de la lGgion

Seine Majestät der König von
Preußen, sowohl für Sich als im Na-
men der übrigen Mitglieder des kraft der
Verträge vom 22sten und 30sten März und
1 1ten Mai 1833, 1 2ten Mai und 10en
Dezember 1835, und 2k#en Januar 1836
bestehenden Zoll= und Handels-Vereins,näm-
lich der Kronen Bayern, Sachsen und Würt-
temberg, des Großherzogthums Baden, des
Kurfürstenthums Hessen, des Großherzogthums
Hessen, der den Thüringischen Zoll= und
Handels-Verein bildenden Staaken, — na-

mentlich des Großherzogthums Sachsen, der
Herzogihümer Sachsen-Meiningen, Sachseu-
Alrenburg und Sachsen-Koburg und Gotha,
und der Fürstenthümer Schwarzburg-Rudol-
stadt und Schwarzburg-Sondershausen, Reuß-
Greiz, Reuß-Schleitz und Reuß-Kobenstein
und Ebersdorf, — des Herzogthums Naßau
und der freien Stadt Frankfurt einerseite,
und Seine Majestät der König der Nieder-=
lande andererseits, von gleichem Wunsche be-
seelt, die Handelsverbindungen und den Aus-
tausch der Erzeugnisse der beiderseiligen Sraa-
ten möglichst auszudehnen, sind zu diesem
Zwecke übereingekommen in Unterhandlungen
zu treken, und haben zu Bevollmächtigten
biezu ernannt:

Seine Majestät der König von
Preußen:

Allerböchst Ihren Geheimen Legationsrath
Ernst Michaêlis, Ritter des König-
lich Preußischen Rorhen Adler-Ordens
dritter Klasse mir der Schleise, Offier
der Französischen Ehrenlegion, Komman-
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Thonneur de France, Commandeur
de PTordre de la Couronne de Bavieère,
Chevalier de Tordre du mérite de
Saxe, Commandeur de Tordre de la
Couronne de Wurttemberg, de Tordre
du lion de Zachringue de Bade, Com-
mandeur de seconde classe de Tordre
dGu lion d’or de la Hesse-Electorale
et de Tordre de Louis de la Hesse
Grand-Ducale, et Commandeur de
Fordre du Faucon blanc de la Salxe
Grand-Ducale;

le Sieur Charles Loudolphe Wind-
horn, Son Conseiller intime supé-
rieur des Flnances, Chevalier de Tor-
dre de laigle rouge de la seconde
classe, de Tordre de la couronne de
Bavière, et de Tordre du mérite de
Saxe;

et le Sieur Frédérie Guillaume
Westphal, Son Conuseiller intime
supérieur de Régence, Chevalier de
Tordre de Taigle rouge de la troisième
classe avec le noeud, oflicier de la
légion Thonneur de France;

ct Sa Majeste le Roi des Pays-
Bas:

le SieurFrédérie Heuri Guillau-
me de Scherff, Son Conseiller de
Légation et Chargé Taffaires près la
ville libre de Francfort, Chevalier de
Tordre du lion Neerlandais, de Tor-
dre du lion Tor de la Hesse-Elec-
torale, et de Tordre du Faucon blane
de la Saxe Grand-Ducale;

deur des Civil-Verdienst = Ordens der
Königlich Bayerischen Krone, Ritter des
Königlich Sächsischen Civil-Verdienst-
Ordens, Kommenthur des Ordens der
Königlich Württembergischen Krone, Kom-
mandeur des Großherzoglich Badischen
Ordens vom Zähringer töwen, Komman-
deur zweiter Klasse des Kurfürstlich Hes-
sischen Haus-Ordens vom goldnen Köwen
und des Großherzoglich Hessischen ud-
wigs-Ordens, und Kommandeur des Groß-
berzoglich Sächsischen Haus-Ordens vom
weißen Falken;

Allerhöchst Ihren Geheimen Ober Finanz-
rath Karl Ludolph Windhorn,
Ritter des Königlich Preußischen Rothen
Adler-HOrdens zweiter Klasse, des Ciwvil=
Verdienst-Ordens der Königlich Baye-
rischen Krone, und des Königlich Säch-
sischen Civil-Verdienst= Ordens, und

Allerhöchst Ihren Geheimen Ober-Regierungs=
rath Friedrich Wilhelm Westphal,
Ritter des Königlich Preußischen Rothen
Adler-Ordens dritter Klasse mit der
Schleife, Officier der Französsschen Ehren-
legion; und

Seine Majestät der König der
Niederlande:

Allerhöchst Ihren Legationsrath und Geschäfts-
träger bei der freien Stadt Frankfurt,
Friedrich Heinrich Wilhelm von
Scherff, Ritter des Königlich Nieder-
ländischen Lowen-Ordens „des Kurfurst-
lich Hessischen Haus-Ordens vom goldenen
HLöwen, und des Großherzoglich Sächstschen
Haus-Ordens vom weißen Falken, und

16
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et le Sieur Jean Jaques Rochus-
Sen, Directeur de Pentrepôt général
et Secrétaire de la Chambre du com-
merce à Amsterdam, Chevalier de
Tordre du lion Neerlandais;

lesquels, sous la reserve de la ratifica-
tion, ont arréfé et sigué les articles sui-
vans:

Article I.

Sa Majesté le Rol des Pays-Bas
consent à admettre:

A. à I'importation par les fron-
tières entre les Pays-Bas et
la Prusse, tant par terre que
sur les rivières sous pavillon
d’un des Etats nommés ci-des-
sus, formant l’association de
douanes et de Ccommerce, les
objets suivans Sans distinction Tori-
gine, Savoir:

1.) vins en cercles à dix cents des
Pays-Bas par baril (Hectolitre);
vins en bouteilles de cent et seize
#ou plus au haril à cingq florins par
cent bouteilles;
grains, nommément Kroment, seigle,
orge, avoine, épeautre et blé sarra-
zin, à une diminution de dix pour
Cent sur les drolts dentrée établis
en général;
pierres düres non cuites, telles que
pierres plates pour tombes et seuils,
marbre en bloc, pierres à Ccarreler
etc., au taux de trois pour cent de
la valeur;

2.)

3.)

den Oirector des allgemeinen Entrepots und
Sekrekair der Handels-Kammer zu Am-
sterdam, Johann Jakob Nochussen,
Nitter des Königlich Niederländischen =
wen-Ordens;

welche, unker dem Vorbehalte der Ratifika=
tion, die folgenden Areikel festgestelle und
unterzeichnet haben.

Artikel 1.

Seine Majestär der König der Nieder-
lande bewilligen, zuzulassen:
A. bei der Einfuhr über die Nieder-

ländisch-Preußische Grenze, so-
wohl zu Lande, als auch strom-
wärts unter der Flagge eines der
oben benanneen, den Zoll= und
Handels-Verein bildenden Scaa-
ten, die folgenden Gegenstände, ohne Un-
terschied des Ursprungs:

1.) Wein, in Fässern, zu zehn Centen Mie-
derk. vom Baril (Heckolicre); desgl. in
Flaschen, deren 116 oder mehr auf ein
Baril gehen, zu fünf Gulden für 100
Flaschen;

2.) Getreide, namentlich Waizen, Roggen,
Gerste, Hafer, Spelz und Buchweizen
mit einer Ermäßigung der allgemeinen
Eingangs-Abgabe um zehn Procent;

3.) Bruch= und behauene Steine, als: flache
Steine zu Grabsteinen und Schwellen,
Marmor in Blöcken, Flursteine u. s. w.
zu dem Satze von drei Procent vom
Werthe;

B. à Iimportation par les fron- B. bei der Einfuhr über die Nieder-
tières entre les Pays-Bas et ländisch-Preußische Grenze strom-
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sous payillon d’un des Etats
de I’association de douanes et
decommerce: les beis de construc-
tions et de charpente par cargaison
Compleète ou en radeaux, à vingt-#Ccinq
cents des Pays-Bas par tonneau.
Vingt-Cind quintaux seront censés
Cquivaloir à un tonneau. Seront ré-
putées complétes les Cargaisons dont
la moitié consistera en boeis;

C. à Iimportation tant par mer
qdue par les frontiéres entre
les Pays-Bas et la Prusse par#
terre et sur les rivicères, Ssous
Contröle et avec certfificats Torigine,
les produits de Tindustrie des pays

wärts, unter der Flagge eines
Vereinsstaates:

utz= und Bauholz in ungebrochenen
Schiffsladungen oder in Flössen, zu fünf
und zwanzig Centen Niederl. für die Tonne.
Fünf und zwanzig Centner sollen einer
Tonne gleichgeachtet, und als ungebrochene
Schiffsladungen sollen solche angesehen wer-
den, deren Hälfte in Holz bestehet;

C. bei der Einfuhr sowohl zur See,
als auch über die Niederländisch-
Preußische Grenze zu kande und
stromwärcs, unter Controle und mit
Ursprungs-Zeugnissen:

de T’association de douanes et de 14
Commerce ci-dessous nommés:

1.) Stoffes, tissus et rubans de scie au
taux de deux florins des Pays-Bas
par livre des Pays-Bas (Kilogramme)z

2.) bas et bonnetterie, dentelles et tulles
au taux de cinq pour cent de la va-
leur;

3.) coutellerie et mercerie (dapres les
Specilications du tarif Neerlandais
actuel) au taux de tross pour cem
de la valeur.

On déterminera Gun commun accord
les mesures de contröle et les formali-

té6s pour les certilicats Torigine ci-des-
sus mentionnés. Les autorités Ccompé-
tentes seront, en conséquence, munies
des instructions nécessaires.

1.) Zeuge, Gewebe und Bänder aus Seide
zu dem Satze von zwei Gulden Niederl.
für das Pfund Niederl. (Kilogramm);

2.) Strümpfe und Strumpfwirker-Waaren,
Spitzen und Tülle zu dem Satze von
fünf Procent vom Werthe;

3.) Messerwaaren und kurze Waaren (nach
den Specificationen des jetzigen Nieder-
ländischen Tarifs) zu dem Sate von
drei Procent vom Werthe.

Man wird in gemeinsamen Einverständ-
nisse die Concrol-Maaßregeln und die Förm-
lichkeiten für die vorerwähnten Ursprungs-
Feugnisse festsetzen; die betreffenden Behör-
den werden demzufolge mic den erforderlichen.
Anweisungen versehen werden.
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Article IHI.
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas con-

tinuera faire jonir, Sans Gquiwalens ul-
tecrieurs, les produits du sol et de lin-
dustrie des Etats de Passociation de
douanes et de commerce, à leur impor-
tation dans les Colonies Neerlandaises,
de tous les avantages et faveurs, qui
Sont actuellement ou qui seraient par la
Suite accordés aux produits du sol et de
Tindustrie de toute autre Nation Eu-
rropéenne, la plus favorisée.

Article III.
Sa Majestée le Roi des Pays-Bas con-

sent à ce que les stipulations Lettre B.
No. 1 &amp; 2 de Particke 7 du traité de navl-
gation entre la Prusse et les Pays-Bas du
3 Juin 1837, en vertu desquelles les
marchandises qui sont chargées ou de-
cChargées dans un des ports Neerlandats,
jouissent de la partdes Pays-Basrespec-
tivement Tune entière franchise ou Tune
diminution du droit de navigation déter-
miné au tarif C. annexéG à la convention

de Mayence du 31 Mars 1831, scoient
également appliquées aux marchandises
passant en transit direct par les voies
ouvertes à la navigation du Rbin par la3
dite Convention pour aller à la mer, et
vice versa, sous pavillon Prussien ou
cTun des autres Etats riverains qdul par-
ticipent aux avbantages accordés à la na-
vigation du Rhin Neerlandais par le dit
tralté.

Article IV.
Les Gouvernemens des Etats for-

mant lassociation de douanes et de com-
merce consentent à admettre:

= Artikel 2.

Seine Majestät der König der Niederlande
werden fortfahren, ohne anderweite Gegenleis-
tung die Erzeugnisse des Bodens und des
Kunstfleißes der Staaten des Zoll= und Han-
dels-Wereins bei ihrer Einfuhr in die Nieder-
ländischen Colonien aller derjenigen Vortheile
und Begünstigungen genießen zu lassen, welche
den Erzeugnissen des Bodens und des Kunst-
fleitzes irgend der begünstigtesten europäischen
Nation jetzt zugestanden sind, oder in Zukunft
zugestanden werden möchten.

Artikel 3.
Seine Majestät der König der Niederlande

bewilligen, daß die Bestiinmungen Lit. B.
Jo. 1 und 2 des Artikels 7 des Schiffahrrs-
Vertrages zwischen Preußen und den Mieder-
landen vom 3ten Juni 1837, kraft welcher
die Waaren, welche in einem Niederländischen
Hafen eingeladen sind oder ausgeladen wer-
den, auf Niederländischer Seite resp. der
gänzlichen Freiheic von der in dem Tarif, An-
lage C. der Mainzer Convenrion vom 31fsten
März 1831 festgesetzten Abgabe, oder einer
VBerminderung derselben genießen, gleichmäßig
auch Anwendung auf diejenigen Waaren er-

halten sollen, welche auf den der Nheinschif-
fahrt durch diese Convention eröffneten We-
gen unter der Flagge Preußens oder eines der
anderen Uferstaaten, die an den durch den ge-
dachten Vertrag der Schiffahrt auf dem Mie-
derländischen Rhein zugestandenen Vortheilen
Theil nehmen, direce nach der See, oder um-
gekehrt, transitiren.

Arrikel 4.
Die Regierungen der den Joll= und Han-

dels-Verein bildenden Seaaren bewilligen, zu-
zulassen:
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A. à Iimportation par les fron-
ti ères entre la Prusse et les

Pays-Bas tant par terre que
sur les rivières:

les produits Neerlandais ci-dessous
nommés:

Beurre,
Fromage,
Boeufs et taureausx,
Vaches,
Génisses

à la moitié des droits Tentrée établis
par le tarif actuellement en vigueur,
Ou à établir dans la suite dans les

Etats de la dite association.
B. à l’importation tant par mer

due par terre et Sur les rivi-
ères:

1) les sucres Iumps des Pays-Bas
destinés à uüsage des rallineries
dans les Etats de Tassociation de
douanes et de commerce, et sous

Coptrole officiel de cet emploi, 2à
la moitié du droit Tentrée établi
pour les sucres lumps par le tarif
actuel des douanes de association.

s2) Les sucres raffinés des Pays-Bas
au taux de dix écus de Prusse
pbar quintal de cinquante Kilo-
grammes.

3) Le riz Neerlandais au taux de
 deux Gcus de Prusse par quintal

de cinqduante Kilogrammes.
Les membres de Tasscciation de dou-

anes et de commerce consentent

en Outrei

ad B. 1) a nassujettir en aucun cas,
dans la suite, les sucres lumps des

A. bei der Einfuhr über die Preuse
sisch-Niederländische Grenze, so-
wohl zuandeals auch stromwärts,
die nachbenannren Niederländischen Er-
zeugniss:

Burter,
Käse,
Ochsen und Stiere.
Kühe,
Jungvieh,

zur Hälfte der Eingangs-Abgaben, welche
durch den jetzt in Kraft bestehenden Tarif
festgesetzt find, oder künftig in den Staa-
ten des gedachten Vereins festgesetzt wer-
den möchten;

B. bei der Einfuhr sowohl zur See,
als auch zu ande und strom-
wärts: .

1)) Niederländischen tumpenzucker, zum
Gebrauche der Siedereien in den Scaa-
ten des Joll- und Handels-Bereins, und
unter amtlicher Controle dieser Ver-
wendung, zur Hälfte der für den Ltum-
penzucker durch den gegenwärtigen Ver-
einstarif festgesetzten Eingangs-Abgabe;

2) Niederländischen raffinirten Zucker zu
dem Satze von zehn Thalern Preuß.
vom Zentner von funfzig Kilogrammen;

3)) Niederländischen Reis zu dem Satze
von zwei Thalern Preuß. vom Zentner
von funfzig Kilogrammen.

Außerdem willigen die Mitglieder des Zoll-
vereins ein:

zu B. 1) den Niederländischen umpen-
zucker in keinem Falle künftig einer Ein-
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Pays-Bas à un droit d’entrée qui
excéderaitde plus de dix pourcent
le droit dont Seraient frappés les
sucres bruts Egalement destinés à
bhusage des raffineries dans leurs
Etats;

ad B. 2) dans le cas ou les droits
éEtablis par le tarif actuel sur les
sucres bruts destinés à Tusage sus-
dit seraient diminués, à réduire en
méme tems et proportionellement
les droits Sur les sucres raflinés

des Pays -Bas, de manière que
ces droits ne pourront jamais ex
céder le double de ceux dont se-

raient passibles les sucres bruts.
La stipulation Leitre A. du pré-

Sent arlicle sorlira Ssonefflet im-
médiatement apreès la publication
du traité, et celle Lettre B. 1 huit
semaines apres la dite publication,
tandisque les stipulations B. 2 &amp; 3
ne Seront mises à exéCcution qu’a
dater du Ir Janvier 1840.

Article V.

Les Etats de Tassociation de douanes
et de rommerce Waugmenteront pas les
droits Tentrée 6tablis par le tarif actuel
sur les articles ci-dessous nommés, à
leur importation des Pays-Bas, tant par
mer due parterre et sur les rivieres,
savoir: café, tabac brut et fabriqué,
Cpices, thé, harengs, huile de graines
et cau-de-vie de toute espece.

II est entendu toutefois que cette sti—
pulation ne comprendra pas le cas ou
le quintal de cinquante Kilogrammes se-

gangs-Abgabe zu unterwerfen, welche die-
jenige Abgabe, womit die gleichfalls zum
Gebrauche der in Ihren Spaaten be-
findlichen Siedereien bestimmten Roh-
zucker belegt werden, um mehr als zehn
Prozene übersteigen würde;

zu B. 2) in dem Falle, daß die Abgabe,
welche durch den gegenwärtigen Tarif
auf die zum vorgedachten Gebrauche be-
stimmten Rohzucker gelegt ist, verminderr
würde, gleichzeitig und in demselben
Berhältnisse auch die Abgabe von den
Niederländischen raffinirten Juckern in
so weit zu ermäßigen, daß letztere Ab-
gabe niemals das Doppelre der Abgabe
von den Nohzuckern übersteigen wird.

Die Bestimmung Lit. A. des gegen-
wärtigen Arcikels wird unmictelbar nach
der Publikarion des Verrrages, und
diejenige Lit. B. 1 acht Wochen nach
dieser Publikation in Kraft treten, wäh-
rend die Bestimmungen B. 2 und 3
erst mit dem 1 sten Januar 1840 in
Vollzug gesetzt werden sollen.

Artikel 5.

Die Staaten des Joll= und Handels-Ver-
eins werden die durch den gegenwärtigen Tarif
festgesetzten Eingangs-Abgaben von nachbe-
nannten Artikeln: Kaffee, Taback, roh und
fabricirt, Gewürze, Thee, Heringe, Saatöl
und Branntwein aller Gaectung, für die Ein-
fuhr dieser Arcikel aus den Niederlanden, so-
wohl zur See, als auch zu Lande und strom-
wärts, nicht erhöhen.

Es wird jedoch verstanden, daß diese Be-
stimmung den Fall niche einbegreifen soll, daß
künftig erwa der Zenrener von funfzig Kilo-
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rait adopté à Tavent, en remplacement
du qduintal de Prusse, comme unitée de
poids dans le tarif de association de
douanes et de commerce, Sans qdue les
cChiffres du tarif actuel, relatils aux ar-
ticIes susmentionnés, Subissent de ré-
duction.

Artiele VI.
Daus le cas ou la remise sur les

droits Tentrée des vins importés direc-
tement des pays de production, allouée
maintenant dans les Etats de Tassocia-
tion de deuanes et de commerce en fa-

veur du Ccommerce de vin en gros, Serait

continnée au de la du premier Janvier
1840, ou due d’autres faveurs de ce
genre seraient. accordées à ce com-
merce, il est convenu qu’ à partir du dit
terme ces faveurs Sseront éGgalement ap-
pliquses aux vins importés des Pays-
Bas.

Article VI.
En considération de FPutilité de Téta-

blissement d’'un chemin de fer entre la
Prusse et les Pays-Bas, on est tombé
d'accord qdue, dans le cas on une sociéé
Tactionnaires solliciterait du Gouverne-
ment Prussien une concession pour 6-
lablissement et lexploitation Tun che-
min de fer, en prolongation Tun chemin
de fer déàA existant ou à construire sur
le territoire Neerlandais, le Gouverne-
ment Prussien, après s'’eétre concerté
avec celui des Pays-Bas sur le point de
jonction à la frontière, accordera cette
Concession sous les conditions qui sont

1839.

grammen, statt des Preußischen Zeneners, als
Gewicheseinheit für den Tarif des Zoll= und
Handels-BVereins angenommen würde, ohne daß
dabei die Abgabensätze dee gegenwärtigen Ta-
rifs hinsichtlich der vorbenannten Arcikel ver-
mindert würden.

Artikel 6.
Sollee dieindenStaaten des Zoll= und

Handels-Vereins gegenwärtig zu Gunsten des
Großhandels mie Wein bestehende Rabatt-
bewilligung auf die Eingangs-Abgaben von
den unmittelbar aus den tändern der Erzeu-
gung eingeführten Weinen noch über den er-
sten Januar 1840 hinaus fortgesetzt, oder
sollten andere Begünstigungen dieser Arc je-
nem Handel zugestanden werden, so ist man
für diesen Fall übereingekommen, daß von
dem gedachten Zeitpunkte ab, diese Begünsti-
gungen gleichmäßig auch auf die aus den Mie-
derlanden eingeführten Weine angewendet wer-
den sollen.

Artikel 7.
In Rücksicht auf die Nützlichkeit der An-

legung einer Eisenbahn zwischen Preußen und
den Niederlanden ist verabreder worden, daß,

wenn eine Gesellschaft von Actionärs bei der
Preußischen Regierung eine Concession zur
Errichtung und Benutzung einer Eisenbahn
nachsuchen sollte, welche zur Verlängerung
einer auf Niederländischen Gebiete bereits be-
stehenden oder anzulegenden Eisenbahn dienen
würde, die Preußische Regierung diese Con-
cession, nach erfolgter Verständigung mit dem
Niederländischen Gouvernement über den An-
schließungspunkt an der Grenze, unter den
Bedingungen erkheilen wird, welche in Preus-
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aetuellement ou qui seraient plus tard sen fur diese Art von Unternehmungen gegen—
adoptées généralement en Prusse pour wärtig allgemein bestehen, oder spärerhin all-
Ces Sortes Tentreprises. gemein angenommen werden moöchten.

Article VIII.
Les Hautes Parties contractantes

Wengagent réciproquement:
a) ane pas adopter chez Elles des

prohibitions Tentréee ou de sortie
qdui frapperaient les importations
ou les exportations des Etats de
Tautre Partie, tandisque celles de
tiers pays Tarticles du méme genre
n’en seraient pas atteintes;

b) à ne pas grever, au prokit des
Gouvernemens ou des communes,

les importations ou exportations
reéciproques, Sans distinction du
pays T’on elles viennent, ni de ce-
lui pour lequel elles seraient de-
stinées, Tautres ou de plus forts
droits, impöts ou charges qduel--
conques, due ceux que leurs ta-
rifs et lok en vigueur détermine-
ront en général;

I) à faire participer reciproquement
leurs Sujets et produits à toutes
les primes, remboursemens de droits
et autres avantages de ce gen-

re, qui pourraient étre accordés
généralement dans leurs Etats à
de certains articles 4importation
ou d'exportation, Ggalement sans
distinction du pays de provenance
ru de destination.

Article K.

Artikel 8.
Die hohen contrahirenden Theile verpflich-

ken sich gegenseicig:
a) keine Ein= oder Ausfuhr-Verbote

anzuordnen, welche die Ein= oder Aus-
fubren der Staaten des anderen Theils
treffen würden, während diejenigen drit-
ker Länder bei Gegenständen derselben
Gartung davon unberührt blieben;

b) die gegenseitigen Ein= oder Aus-
fuhren, ohne Unterschied des tandes,
woher sie kommen, oder wohin sie be-
stimme sind, weder zu Gunsten der
Regierungen, noch der Communen,
mit anderen oder höheren Zöllen, Ab-
gaben oder Lasten irgend einer Art zu
belegen, als mit denjenigen, welche in
Ihren, in Kraft stehenden Tarifen und
Gesetzen allgemein festgesetze sein wer-
den;

Jc) Ihre Unterthanen und Erzeugnisse
gegenseitig an allen Prämien, Joll-Ver-
gutungen und anderen Vortheilen die-
ser Art Theil nehmen zu lassen, welche
in Ihren Scaaten für gewisse Gegen-
stände der Einfuhr oder Ausfuhr all-
gemein, gleichfalls ohne Unterschied des
Landes der Herkunft oder der Bestim-
mung, bewilligt werden könnten.

Artikel 9.
Les Hautes Parties contractantes dé- Die hohen contrahirenden Theile erklären,

clarent envisager les concessions faites daß Sie die in gegenwärtigem Vertrage ge-
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de part et Tautre dans le présent Traité,
comme ayant 606 stipulées pour Servir
dans leur ensemble d’équivalens des
avantages acquis par le méeme Traité,
et, en conséquence, Davoir Consenti
aux dites concessions quen retour de
ces avantages, qdu’ Elles se réservent
toutefois accorder avec ou sans 6qui-
valens à 0autres Etats, ou bien méme

d'en reudre Tapplication générale.

Article X.
Si une des Hautes Parties contrac-

tantes accordait par la suite à quelqu'
autre Etat des faveurs en matiere de
commerce ou de douane, autre ou plus
grandes due celles Convenues par lepré-
sent Traité, les mémes faveurs devien-
dront rommunes à Fautre Partie, qui en
jouira gratuitement, si la Concession est
gratuite, du en donnant un 6Squivalent,
si la Cconcession est conditionnelle, en
duel cas D’équivalent fera objet d’une
Convention spéciale entre les Hautes
Parties Contractantes.

Article Xl.
Le présent Traité sera immédiate-

ment Soumis à la ratilication de tous les
Gouvernemens respectifs, et les ratili-
cations en seront 6changées à Berlin
dans TPespace de huit semaines à comp-
ter du jour de la signature ou plus tot
#i faire se peut. II Sera publié de suite
après échange des ratilications et im-
médiatement mis à exécution, à Féxcep-

genseitig gemachten Zugeständnisse als verab-
redet betrachten, um in deren ganzem Zusam-
menhange als Vergeltungen für die durch
denselben Vertrag erworbenen Vortheile zu
dienen, und daß Sie mithin jene Zugeständ-
nisse nur in Erwiederung dieser Bortheile
eingeräumt haben, jedoch Sich vorbehalten,
dieselben auch anderen Staaten mit oder ohne
Gegenleistungen zu bewilligen, oder auch so-
gar deren Anwendung allgemein eintreren zu
lassen.

Artikel 10.
Sollte einer der hohen contrahirenden

Theile in der Folge irgend einem anderen
Staate andere oder größere Begünstigungen
zugestehen, als die durch den gegenwärtigen
Vertrag vereinbarten, so sollen dieselben Be-
günstigungen auch dem anderen Theile zu
Gute kommen, welcher derselben, wenn das
Zugeständniß ohne Vergeltung gemacht ist,
ebenfalls ohne eine solche, wenn dasselbe aber
an die Bedingung einer Gegenleistung ge-
knüpfe ist, gegen Bewilligung einer Vergel-
tung genießen wird, die in diesem Falle den
Gegenstand einer besonderen Uebereinkunfe
zwischen den hohen contrahirenden Theilen
ausmachen wird.

Artikel 11.

Der gegenwärtige Vertrag soll unverzüglich
allen betheiligten Regierungen zur Ratification
vorgelegt, und die Ratifikations-Urkunden sollen
binnen acht Wochen nach dem Tage der Unter-
zeichnung, oder, wenn es sein kann, noch früher
zu Berlin ausgewechselt werden. Derselbe soll
sofort nach Auswechselung der Ratifikations=
Urkunden publicirt, und unmittelbar darauf
in Vollzug gesetze werden, mit Ausnahme der
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tion des stipulations pour lesquelles on Bestimmungen,wegen welcher im Artikel 4
est convenu Tune autre 6poque dans
y’bartiche IV.

Le présent Traité restera en vigueur
jusqu à la fin de Fan, Mil huit-Tcent
qduarante-un,etsi, six mois avant ex-
piration de ce terme, nil’ une ni Pautre
des Hautes Parties Contractantes Wan-
nonce par une déclaration oflicielle Son
intention Ten faire cesser Peffet, le
Traité restera en vigueur pendant un
an au de là de ce terme et ainsi de
suite Tannée en anneée.

En foi de quoi les susdits Plénipo-
tentiaires Tont signé et y ont apposé
leurs cachets respectifs.

Fait à Berlin le 21. Janvier 1839.

ein anderer Zeitpunkt verabredet worden ist.

Der gegenwärtige Vertrag wird bis zum
Ende des Jahres Eintausend achthundert
und ein und vierzig in Kraft bleiben; und
wenn sechs Monate vor dem Ablaufe die-
ses Zeitraumes keiner von beiden hohen con-
trahirenden Theilen seine Absicht, die Wir-
kung des Vertrages aufhören zu lassen, mit-
telst einer officiellen Erklärung kund thun
sollte, so wird derselbe noch ein Jahr über
diesen Zeitraum hinaus, und so fort von
Jahr zu Jahr, verbindlich bleiben.

Zur Urkund dessen haben die oben ge-
nannten Bevollmächtigken denselben unter
Beifügung ihrer resp. Siegel unterzeichner.

Geschehen zu Berlin, den 21. Jannar 1839.

Signé: E. Michaélis. signé: F. H. G. de Scherff.
(L. S.) (L.S.)

Sigsné: Ch. L. Windhorn. signé: J. J. BRochussen.
(L.S.)

igné: Fr. Wilh. Westphal.
(L. S.)

(I. S.)

Traitc’de commerce entre la Prusse, la
Bavière, la Saxe, le Wurttemberg, la
Bade, la Hesse- Electorale, la Hesse-
Grand-Ducale, les Etats formant Punion
de donanes et de commerce, dite de
Thuringe, le Nassan, et la ville libre
de Francfort, d’une part, et les Pays-

Bas, d'’autre Part.

(gez) E. hnelie (gez.) F.H.W.vonScherff.(I. (L. S.)K. . Windhorn. J. J. Rochussen.
(L. S.) (L..
Fr. Wilh. Westphal.
(LS.)

Handels-Vertrag zwischen Preußen, Bayern,
Sachsen, Württemberg, Baden, Kurhessen,
Großherzogthum Hessen, den zum Thürin-
gischen Zoll= und Handels-Vereine gehörigen
Staaten, Nassau und Frankfurt einer Seits,

und den Niederlanden anderer Seits.

Letzte Absendung: am 18ten April 1839.



Gesch-und Verorduungsblalt
fur das Konigreich Sachsen,

10% Stück vom Jahre 1839.

 29.) Verordnung
des Finanzministerii an die Zoll= und Steuerdirection,

die in Gemäßheit des mit dem Königreich der Niederlande abgeschlossenen
Handelsvertrags den nach Holland zu versendenden vereinsländischen Gegen

ständen beizugebenden Ursprungszeugnisse betreffend;
vom 1 7en April 1839.

Rocksichuich der Ursprungscertificare, welche in Gemäßheic# Art. I des uncer dem 13ten
dieses Monars publicirten, mit dem Königreiche der Niederlande abgeschlossenen Handels-
vertrags bei Tersendung von Producten der Industrie der Zoll= und Handels-BVereinsstaa-
ten nach dem Königreiche der Niederlande erforderlich sind, werden hiermie folgende Be-
stimmungen angeordnet.

1.) Jeder, der Waaren der erwähnten Art, als:
1.) Zeuge, Gewebe und Bänder aus Seide,
2.) Strümpfe und Strumpfwirkerwaaren, Spitzen und Tülle,
3.) Messerwaaren und kurze Waaren (nach der Specification des dermaligen

Niederländischen Tarifs)
aus den Staaten des Zollvereins in das Königreich der Niederlande versenden
und von der vereinbarten Herabsetzung der Niederländischen Eingangszölle Nutzen
ziehen will, muß dem Zoll= oder Steueramte des Orts, wo die Waarenabsendung
erfolgt, oder dem nächstgelegenen Amte, (Hauptzoll-, Hauptsteuer-, Nebenzoll= oder
Untersteueramte) indem er gleichzeitig die Waaren zur Revision gestellt, eine schrift-
liche Declaration nach dem, gleichzeicig als Ursprungscertisicat dienenden Muster
unter Ovorlegen, aus der sich ergiebe:

a) die Gattung und Quantität der Waaren nach den Handelsbenennungen
und dem im Lande ublichen Maß und Gewicht,

b) die Zahl und Zeichen der Colli,
1839. 18
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I) die BestätigunganEidesstatt,daß die zu versendenden Gegenstände wirk-
lich Erzeugnisse der vereinsländischen Industrie sind,

4) die Benennung des Grenzzollamtes, bei welchem der Austritt geschehen
soll, und endlich 1

e) der Ort, von welchem ab die Versendung erfolgt, nebst Namen und
Stand des Versenders.

2.) Das Zoll= oder Steuerame prüft die Declaration. Ist nichts zu erinnern, so
läßt dasselbe die Colli plombiren und bescheinigt auf der Declaration selbst, daß
die darin benannten Gegenstände sich im freien Verkehr befunden haben und über
deren Eigenschaft als Industrieerzeugnisse der Zollvereinsstaaten kein Zweifel obwalte.

Die solchergestale attestirte Declaration muß bis zu dem bezeichneten Grenz-
zollamte bei der ausgehenden Waare bleiben.

3.) Der Waarenführer hak das Ursprungecertisicat dem genannten Amte vorzulegen.
Letzteres prüft den amtlichen Verschluß der Colli und erneuerk solchen, dafern sich
an demselben eine, nach vorgängiger Erörterung, zu irgend einem Berdacht keinen
Anlaß gebende Verletzung findet, und artestirt sodann den wirklich erfolgten Aus-
tritt der Waaren, deren vereinsländischer Ursprung auf diese Weise nunmehr be-
scheinigr worden ist.

Hierauf wird das solchergestalt beglaubigee Cerkificar in ein Register eingerra-
gen, und dem Waarenführer zurückgegeben, um demselben als Ausweis und als
Grund des Anspruchs auf Zulassung der Waare in dem Königreiche der Nieder=
lande nach Maaßgabe der vertragsmäßigen Bestimmungen zu dienen.

4.) Die Versendung derartiger vereinsländischer Industrieerzeugnisse durch die Post
nach den Niederlanden kann ebenfalls nur unter Begleitung eines Ursprungscer-
tificats erfolgen, und nur von solchen Orten aus geschehen, wo sich zu dergleichen
Abfertigungen befugte Joll= oder Steuerämter befinden. Ist von letzteren die
Unrersuchung der Waaren erfolgt und der amcliche Verschluß angelegt, auch die
Declaration auf oben beschriebene Weise attestire, so wird letztere offen nebst dem
zugehörenden Collo zur Post gegeben.

Hiernach hat die Zoll= und Steuerdirection das Erforderliche zu verfügen und die
bekroffenen JZoll= und Steuerämter mit Anweisung zu versehen.

Dresden, den 1 7#en April 1839.

Finanz-Ministerium.
von Zeschau.

Krempe.
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Ursprungs= und Versendungszeugniß.

A. Anmeldung
nachfolgender vereinsländischer Fabrikate,

als:

welche Endesunterzeichneter von hier mit über das Hauptzollamt. . Neben-
Zollamt I... . guszuführen beabsichtiget, um sie in das Königreich der Niederlande
einzuführen.

Die Richtigkeic dieser Anmeldung und daß die vorstehend aufgeführten Gegenstände
Fabrikate aus den zollvereinten Staaten sind, versichere ich hierdurch an Eidesstatt.

den ken 18
Name und Stand.

B. Ursprungszeugniß.
Verstehend angemeldete Gegenstände, welche aus dem freien Verkehr des Zollvereins ab-
stammen und gegen deren vereinsländischen Ursprung kein Bedenken obwalter, sind hier
unter Verschluß gesetzt, der wie folgt angelegt ist.

Name des Orts den ten 18.

(L. S.) JName des Amtes.

des C. Zeugniß des Ausgangsamtes.
ers.
—Den richtigen Ausgang vorstehend verzeichneter (unter obigem Verschluss hier ein-

getroffenen) oder (hier nochmals wie folgt verschlossenen) Gegenstände, bei deren
schließlicher Abfertigung sich nichts zu erinnern gefunden hat, bescheiniget das unterzeichnete
Amt, zum Ausweis des Waarenführers beim Eingange in das Königreich der Niederlande.

Ort den ten 18.

(L. S.) Name des Hauptzoll- oder
Nebenzollamts I.

Nachrichtlich. Die Schrift in lateinischen Lettern dient als Beispiecl.
18“
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 MÆ 30.) Decret

wegen Bestatigung der Statuten der Brauereigesellschaft zu Medingen;
vom 21sten Marz 1839.

Da- Ministerium des Innern hat, im Einverstandnisse mit dem Justizministerio, den
Statuten der auf Actien gegrundeten Brauereigesellschaft zu Medingen die von dem Di—
rectorio und dem Ausschusse der letzteren nachgesuchte Bestatigung dergestalt ertheilt, daß
den darin enthaltenen Bestimmungen auf das Genaueste nachgegangen werden soll.

Hierüber ist dieses
Decret

ausgefertigt und von mir, dem Scaalteminister des Innern, unter Beidruckung des Mini-
sterialstegels, eigenhändig vollzogen worden.

Dresden, den 21sten März 1839.

Ministerium des Innern.

Eduard Gottlob Nostitz und Jänckendorf.

Demuch.

 V’31.) Decret
wegen Bestätigung der Statuten des Actienvereins für das Steinkohlenwerk

zu Gittersee;
vom 21sten Marz 1839.

Da- Ministerium des Innern hat, auf Ansuchen des Directorii und des Ausschusses des
Actienvereins fur das Steinkohlenwerk zu Gittersee, den fur diesen Actienverein entworfe—-
nenStatuten sammt dem dazu gehorigen Nachtrage, im Einverstandnisse mit dem Justiz—
ministerio, die gebetene Bestatigung mit der Wirkung ertheilt, daß den darin enthaltenen
BestimmungenaufdasGenauestenachgegangenwerden soll.

Zu dessen Urkund ist hierüber gegenwärtiges
Deeret
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ausgefertigt und von mir, dem Staatsminister des Innern, unter Beidruckung des Mi—
nisterialsiegels, eigenhandig vollzogen worden.

Dresden, am 21sten Marz 1839.

Ministerium des Innern.

8) Eduard Gottlob Nostitz und Janckendorf.

Demuth.

M 32.) Bekanntmachung.
N sich in teipzig eine Gesellschaft zu Errichtung einer auf Gegenseitigkeit gegrün-
deten Mobiliar-Brandversicherungsbank für Deutschland constituirt, zu Annahme der nach
&amp; 7 des Gesetzes, die alterbländische Immobiliar-Brandversicherungsanstalt betreffend, vom
1 tnen November 1835, noch zulässigen Versicherungen in hiesigen Landen die gebetene
Concession unrer den in der Generalverordnung vom 13en December 1836 ausgespro-
chenen Bedingungen und Beschränkungen erhalten hat, auch die Statuten dieser Gesellschafr
bestätigt worden sind, so wird solches andurch zur öffenrlichen Kunde gebracht.

Dresden, den 25sten März 1839.

Ministerium des Innern.
Nostitz und Jänckendorf.

Kuhn.

 33.) Verordnung,
die Ausgleichungsabgaben von Most, Wein, Branntwein und Tabak

betreffend;
vom 3ten April 1839.

—

C# ist zeither von Tabaksfabrikaten, welche nach Sachsen, Preußen, Kurhessen und in
die Staaten des Thüringischen Handelsvereins aus Bayern, Württemberg, Baden, Groß=
herzogthum Hessen, Nassau und Frankfurt a. M. übergeführt wurden, ohne Unterschied,
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ob sie aus ausländischen oder in den Zollvereinsstaaten erzeugten Blättern oder aus bei-
den gemischt bestanden, die Ausgleichungsabgabe erhoben worden.

Auf vorgängige Bereinigung der betheiligten Staaten wird jedoch auf Grund der
Bestimmung in Art. 11, no. 7 des offenen Zollvertrags vom 30sten März 1833 hier-
mit verordnet,

daß von Publication dieser Verordnung an die in der eingangsgedachten Maaße
versendeten Tabaksfabrikate, wenn solche nur aus ausländischen (bereits mit dem
Eingangszolle präsumtiv getroffenen) Blättern bestehen, bei ihrem Uebergange nach
Sachsen von Enrrichtung der Ausgleichungssteuer, unter Beobachtung nachfolgen-
der Bedingungen, befreit bleiben sollen.

Dergleichen Tabaksfabrikate müssen nämlich
1) aus einer solchen vereinsländischen Fabrik abstammen, welche unter der vereinbar-

ten Fabrikationsconkrole stehr,
2) im verschlossenen Zustande versendet und mit Berührung einer gemeinschaftlichen

Anmeldestelle übergeführt werden,
auch 6

3) mit einer amtlichen Bescheinigung der Zoll= oder Steuerbehörden am Absendungs-
orte über den Ursprung aus dortigen Fabriken und ihre Verfertigung nur aus
ausländischen Blärtern begleiter sein, welche bei der gemeinschaftlichen An-
meldestelle vorzuzeigen ist.

— Sertleichzeitig werden hiermit in der Beilage unter O diejenigen Bestimmungen zu öf-
fentlicher Kenntniß gebracht, welche überhaupt bei dem Verkehr mie ausgleichungsabgabe-
pflichtigen Gegenständen aus und nach dem Großherzogthume Hessen, getroffener Ueberein-
kunft zufolge, von den Betheiligten zu beobachten sind.

Hiernach haben sich die Joll= und Steuerbehörden, so wie Alle, die es angeht, zu
achten.

Dresden, den 3ten April 1839.

Finanz-Ministerium.
von Zeschau.

Krempe.
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2
Regulativ

wegen Erhebung und Controlirung der Ausgleichungsabgaben und inneren
indirecten Steuern von den, diesen Abgaben unterworfenen Artikeln beim

Verkehr des Großherzogthums Hessen mit Preußen (und Waldeck),
Kurhessen, Sachsen und Thüringen.

Wegen Sicherung und Erhebung der Ausgleichungsabgaben und inneren indirecten
Steuern von den diesen Abgaben unterworfenen Artikeln, beim Verkehr des Großher—
zogthums Hessen mit Preußen (und Waldeck), Kurhessen, Sachsen und Thuringen, wer—
den im Einverstandniß mit den betreffenden Regierungen die nachstehenden Bestimmungen
ertheilt.

J. Unmittelbarer Uebergang von Wein, Traubenmost, Branntwein und
Tabak aus dem Großherzogthum Hessen nach Preußen (und

Waldeck), Kurhessen, Sachsen und Thüringen.

§ 1. Oer Ausgang von Wein, Traubenmost und Branntwein aus dem Großherzog= Wein, Trau-
thum, mit der Bestimmung nach Preußen (und Waldeck), Kurhessen, Sachsen und Thü- beumost und
ringen, und der Eingang solcher Getränke in diese tänder ist über die, in dem anliegenden Branntwein.
Verzeichniß Ziffer 1 in der ersten Abtheilung unter A aufgefuhrten, Ausgangs- und Ein-
gangsstationen gestattek.
In der Bezettelung, welche die Großherjogliche Ausgangsstarion für den weitern

Transport ertheilt, wird jedesmal die correspondirende Steuerstelle des Vereinsstaates, über
welche der Eingang dahin stattfindet, bezeichnet.

§ 2. Wer Wein, Traubenmost und Branntwein aus dem Großherzogthum nach den
genannten Vereinsstaaken versenden oder überführen will, declarirt den Gegenstand der
Versendung nach Zahl, Gattung und Inhalt der Colli (Fässer) bei dem Ortseinnehmer
des Versendungsortes. Dieser erkheilt nach dieser Declaration einen Ausfuhrschein nach dem
unter Ziffer II anliegenden Muster, worin die Station, über welche der Ausgang startfin-
den soll, bemerkt wird. Der Orktseinnehmer der Ausgangsstation revidirt die tadung und
füge dem Ausfuhrschein die vorschrifemäßige Bescheinigung der Ausfuhr bei, womit jedoch
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bei diesem Verkehr der Ausfuhrschein noch nicht erledigt ist, indem der gesetzlichen Vor-
schrift zu Folge zur vollständigen Erledigung des Ausfuhrscheines auch noch die Eingangs-
bescheinigung der correspondirenden Steuerstelle des Vereinsstaakes erforderlich ist.

Zugleich ertheilt der Ortseinnehmer der Ausgangsstation für den weiteren Transport
von der Ausgangsstation bis zu der Steuerstelle des Vereinsstaares, über welche der Ein-
gang startfindet, einen Transportschein nach dem anliegenden Muster Ziffer III. Der
Transportschein dient zugleich als Declaration bei der Sreuerstelle, über welche der Ein-
gang in den Wereinsstaat stattfindet.

Sobald der Transportschein, beziehungsweise die Declaration, der Seeuerstelle des Ver-
einsstaates übergeben und die Eingangsabfertigung geschlossen ist, wird dem Ausfuhrschein
von der Stelle, welche die Ausgleichungsabgabe erhoben hat, die Bescheinigung über die
geschehene Erhebung beigefügt.

Der auf diese Weise vollständig erledigte Ausfuhrschein muß von dem Interessenken
innerhalb der in der Tranksteuerordnung gesetzlich vorgeschriebenen Frist dem Orreeinnehmer
des Versendungsorts zurückgeliefert werden.

§ 3. Tabaksblätter und fabricirrer Tabak können über diejenigen Steuerstellen der
vorgenannten Vereinsstaaten in diese eingeführt werden, welche in der I. Abcheilung und
zwar in der Unterabtheilung B der Anlage Ziffer 1 aufgeführr sind.

Bei Versendungen von Tabak aus dem Großherzogthum nach jenen Vereinsstaaren
werden von dem Großherzoglichen Ortseinnehmer am Bersendungsorte Ausfuhrscheine nach
dem Muster II (zu vergleichen § 2) ausgestellt.

Die Ausstellung der Ausfuhrscheine erfolgt aber erst, nachdem der Betrag der Aus-
gleichungsabgabe durch baare Hinterlegung oder Bürgschaft sicher gestelle ist.

In Ansehung der Bescheinigung der Ausfuhr, der Ausstellung des Scheins für den
Transport von der Ausgangsstation bis zu der betreffenden Steuerstelle des Vereinsstaates
und der endlichen Erledigung des Ausfuhrscheines finden die Vorschriftenim§2 Anwen-
dung. Gegen Zurücklieferung des erledigten Ausfuhrscheines erfolgt die Zurückzahlung der
binterlegten Abgabe oder köschung der Bürgschaft.

Fabricircer Tabak aus inländischen Fabriken, welcher erweislich nur aus ausländischen
Blättern bestehr, unterliegt der Ausgleichungsabgabe nicht, und es gelten hierfür die beson-
ders getroffenen Vereinbarungen.

§ 4. Die ersten Theile der Transportscheine, welche nach vorstehenden Worschriften
von den Großherzoglichen Ausgangsabfertigungsstellen ausgestellt werden, sind von den be-
treffenden Großherzoglichen Distriktseinnehmern am Schlusse eines jeden Monats dem
Hauptamte, welchem die correspondirende Steuerstelle des Bereinsstagtes untergeordnek ist,
zuzusenden.
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II. Versendungen ausgleichungsabgabepflicheiger Gegenstände aus dem
Großherzogthum mit Verührung des Bayerischen Kreises Pfalz, des

NRassauischen oder Frankfurtischen Gebietes, oder vermittelst des
Rheins oder Mains nach Preußen, Kurhessen, Sachsen oder

Thüringen.
§ 5. Bei demUebergangeausgleichungsabgabepflichtigerGegenstände aus dem Groß-

berzogehum mit Berührung des Bayerischen Kreises Pfalz, des Nassauischen oder Frankfur-
tischen Gebietes, oder vermittelst des Rheins oder Mains nach Preußen, Kurhessen, Sachsen
oder Thüringen findet der Eingang in das Gebiel dieser letzteren Staaten über eine der in
der Anlage Sub IV, verzeichneten Anmelde= beziehungsweise Uebergangsstellen an der
Preußischen und Kurhessischen Grenze stalt.

Der Ausgang aus dem Großherzogthum muß über eine der, in der Anlage IV sub b
verzeichneten, Ausgangsstationen erfolgen.

§ 6. Bei diesem Uebergange finden zur Sicherung der Ausgleichungsabgaben der
Vereinsstaaten und der innern Getränksabgaben des Großherzogthums von Wein, Most
und Branntwein die Vorschriften der §§ 1 und 2, zur Sicherung der Ausgleichungsab-
gaben der Bereinsstaaten vom Tabak die Vorschriften im § 3, und für beiderlei Zwecke
die Anordnungen im § 4 Anwendung.

Die in der Anlage II sub b aufgeführten Ausgangsstationen erscheinen als die Seel-
len, welche die in den §§ 2 und 3 enthaltenen Vorschriften für die Ausgangsabfertigung
zu befolgen haben.

III. Versendungen ausgleichungsabgabepflichtiger Gegenstände aus
dem Großherzogthum nach dem Großherzogthum, mit Berührung des

Preußischen, Kurhessischen, oder Waldeckischen Gebietes.
§ 7. Bei Versendungen von Wein, Traubenmost, Branntwein und Tabak aus

dem Großherzogthum nach dem Großherzogthum, welche das Königlich Preußische, Kur-
fürstlich Hessische oder Fürstlich Waldeckische Gebiet berühren, ist der Durchgang durch die
Vereinsstaaten auf den Straßen gestattet, welche in der zweiten Abthellung des dem § 1
anliegenden Verzeichnisses Ziffer 1 aufgeführt sind.
Ueberdieß ist auf verschiedenen Wegen durch hervorspringende Gebiecstheile der Ver-

einsstaaten der Durchgang unter Beschränkung auf bestimmte Gegenstände gestattet.
In dieser Beziehung bleiben die deshalb bestehenden Verfügungen auch ferner in Kraft.
§ 8. Bei Dersendungen von Wein und Branntwein, mit dem Durchgang auf der Wein und

in der II. Abeheilung der Anlage Ziffer 1I verzeichneten Straßen, ist folgendes zu beob-- Brauntwein.
achten:

1839. 19
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Der Transport wird dem Ortseinnehmer des Versendungsortes angemeldet. Dieser

ertheilt uber den angemeldeten Transport, nach den Bestimmungen der Tranksteuerverord--
nung, einen Abfuhrschein (Muster Ziffer V) auf die Ortseinnehmerei des Bestimmungs=
ortes.

In dem Abfuhrscheine werden die Gegenstande der Ladung nach Zahl, Gattung und
Inhalt der Colli (Jässer) bezeichnet, und die Straße, welche der Transport tutr Durch-
gange durch das Gebiet der andern Vereinsstaaren nimmr, nebst den Steuerstellen, über
welche der Ein= und Ausgang stattfinder, angegeben.

Die Gegenstände des Transports werden von der Stelle, welche den Abfuhrschein er-
theilt, unter Siegelverschluß genommen. Der Verschluß erfolge colloweise. Die staltge-
habte Anlegung des WVerschlusses wird im Abfuhrschein bemerke.

Der Abfuhrschein ist, unter Vorführung der Waaren, den Steuerstellen des Ver-
einsstaates, welche beim Durchgangberührt werden, zum Vifiren und zum Zweck der Ein-
holung einer Bezettelung für den Durchgang durch Kurhessen rc. vorzulegen.

Bei der Ankunft im Orte der Bestimmung ist die Waare der Orkseinnehmerei vorzu-
führen, welche nach vorausgegangener Besichtigung und richtigem Befund den Verschluß
abnimmt, den Abfuhrschein nach den gesetzlichen Bestimmungen erledigt, und, falls es ver-
langt wird, der mitgekommenen Bezettelung für den Durchgang durch Kurhessen 2c. eine
Bescheinigung über die erreichte Bestimmung der Waare beigefügt.

Die vorstehend gegebenen Vorschrifren leiden in Bezug auf die Durchgangestraßen durch
das Kurfürstlich Hessische Amt Dorheim und auf der Straße von Vilbel uber Mainkur
nach Offenbach (No. 14, 16, 17 und18 der II. Abtheilung der Anlage Ziffer 1) fol-
gende Modifticationen:

Es tritt kein Siegelverschluß ein. Anmeldung bei einer SteuerstelleinKurhessenrc.
finder nur in sofern start, als eine solche Seelle wirklich berühre wird. Diese Seelle ereheilr
keine besondere Bezerrelung für den Durchgang. Der von Großherzoglichen Stellen ertheilte
Schein dienr auch zur Legirimation beim Transport durchKurhessen. ODie Transportfristen
für den Durchgang durch das Gebiek von Kurhessen 2c. knd nach dem wirklichen Bedürfniß
an Zeit abzumessen, dergestalt, daß, um solche einzuhalten, der Transport auf diesen Steas-
sen ohne allen Aufenthalt stattsinden muß. Selbft der etwaige Aufenthalt bei der Seeuer=
stelle des Bereinsstaates ist von den Großherzoglichen Ortseinnehmereien nicht zu berück-
sichtigen. Im Fall wirklich bei einer solchen Stelle in Kurhessen ein Aufenthalr entstehe,
wird von dieser nach Maaßgabe dieses Aufenthalts die Transportfrift auf dem Schein ver-
längerr.

§ 9. Bei Bersendungen von Tabak aus einem Theil des Großherzogthums nach
einem andern, mit Benutzung der in der II. Abeheilang der Anlage Ziffer aufgeführten
Seraßen, ist Folgendes zu beobachten:
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Es muß bei einem Großherzoglich Hessischen Zollamte oder einer Ortseinnehmerei ein

Tabaksabfuhrschein (Muster Ziffer VI) eingeholt werden, unter Sicherstellung der Aus-
gleichungsabgabe durch baare Hinterlegung oder durch schriftliche Verbürgung.

In dem Scheine ist die Straße, die der Transport einzuhalten hat, nebst den Steuer-
stellen, über welche der Ein= und Ausgang in Kurhessen 2c. stattfindet, und denen darum
der Schein zum Wisiren und zur Ertheilung einer Bezektelung für den Durchgang durch
Kurhessen 2c. vorzulegen ist, anzugeben.

Die Ortseinnehmerei des Besftimmungsorts setzt, nach vorausgegangener Revision,
wenn sich keine Anstände ergeben, die Waare in freien Verkehr. Dem Waarenföhrer wird
über die geschehene Wiedereinfuhr der Waare eine Bescheinigung ertheilt, die er an die Orks-
einnehmerei des Versendungsorks zurückzuliefern hat. Auch ist, falls es verlangt wird,
der mitgekommenen Bezektelung für den Durchgang durch Kurhessen rc. eine Bescheinigung
über die Erreichung der Bestimmung der Waare beizufügen.

Auf Grund jener Bescheinigung wird sodann die Bürgschaft gelöscht, oder die baar
deponirte Abgabe zurück erstattet, je nachdem schriftliche Verbürgung oder baare Hinterle-
gung stattgefunden hat.

Die vorstehend gegebenen Vorschrifeen leiden in Bezug auf die Straßen durch das
Kurfürstlich Hessische Ame Dorheim und die Straße von Vilbel über Mainkur nach
Offenbach (No. 14, 16, 17, 18 der Anlage Ziffer I) dieselben Medistcationen, welche
im § 8 am Schlusse für den Fall des Transports von Wein und Branntwein mit Be-
rührung der Straßen No. 14, 16, 17, 18 angegeben sind.

IV. Versendungen ausgleichungsabgabepflichtiger Gegenstände aus
dem Großherzogthum mirt Berührung des Preußischen oder Kurhes-

sischen Gebieres nach Bayern oder Nassau.
§ 10. Bei Versendungen ausgleichungsabgabepflichtiger Gegenstände mit Berührung

vom Preußischen oder Kurhessischen Gebiet nach Bayern oder Nassau wird von der Orts-
einnehmerei des Versendungsorts ein Ausfuhrschein, bei Tabak unter Sicherstellung der
Ausgleichungsabgabe, nach dem Muster Anlage Ziffer II ausgestelle, durch welchen der
Transport auf die betreffende Hessische Ausgangsstation an der Preußischen oder Kurhes-
sischen Grenze dirigirt wird. ODie betreffende Ausgangsstation ertheilt die vorschriftmäßige
Ausfuhrbescheinigung, läßt Verschluß eintreten, sofern dieser nicht bereies am Absendungs-
orte angelegt worden ist, bemerkt die geschehene Anlegung desselben in dem Ausfuhrschein,
und dirigirt mittelst einer dem Ausfuhrschein beizufügenden Bemerkung den Transport auf
die correspondirende Preußische oder Kurfürstlich Hessische Steuerstelle und zugleich auf die
Anmelde= und beziehungsweise Seeuerstelle, über welche die Ausfuhr aus Kurhessen oder
Preußen nach Bayern oder Nassau stattfindet.

19
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Bei der Steuerstelle, über welche der Transpork in Preußen oder Kurhessen eingehe,
muß der Ausfuhrschein zum Vistren und zur Ertheilung einer Bezertelung für den Trans-
port durch das Preußische oder Kurhessische Gebiet vorgelegt werden.

Endlich wird der Transport unter Vorlegung des Ausfuhrscheins der Anmelde= und
resp. Steuerstelle, über welche die Ausfuhre aus Kurhessen oder Preußen startfinden soll,
vorgeführe, diese läßt Revision eintreten und fügk darauf hin, vorausgesetzt, daß sich bei
der Revision kein Anstand ergiebt, dem Ausfuhrschein eine Bescheinigung über die erfolgte
endliche Ausfuhr aus dem Vereinsgebiete bei, und sendet denselben alsbald an die betref-
fende Ortseinnehmerei des Versendungsortes zurück.

V. Versendungen ausgleichungsabgabepflichtiger Gegenstände aus
Preußen (und Waldeck), Kurhessen, Sachsen oder Thüringen mir

Berührung des Großcherzogehums nach den erstgenanneen
Staaten.

§ 11. Bei Versendungen von Wein, Most und Brann'wein aus Preußen, Kur-
bessen, Sachsen, Thüringen oder Waldeck, nach diesen Staaken, welche das Großherzog=
liche Gebiet berühren, ist der Durchgang durch das Großherzogehum auf allen Straßen
gestattet, auf welchen Orkseinnehmerelen, die nach der Anlage Ziffer II, zur Ereheilung
von Ausfuhrbescheinigungen über ausgegangenen Wein, Most und Brannrwein allein er-
mächtige sind, als Ein= und Ausgangspunkte des Großherzogthums bestehen.

§ 12. Die Gegenstände müssen den Ortseinnehmereien, über welche sie eingehen,
unter Vorlegung der mitgekommenen Bezettelung vorgeführt werden, worauf für den Trans-
port durch das Großherzogthum Ausfuhrscheine, — wenn es gefordert wird, nach voraus-
gegangener Sicherstellung der Tranksteuerabgaben — ertheilt werden. Die Ausfuhr muß
in diesem Falle eben so nachgewiesen werden, wie für die Ausfuhr rranksteuerpflichtiger
Getränke überhaupt vorgeschrieben ist.

8§ 13. Bei Versendungen von Tabak genügen in diesem Falle für den Transporr
durch das Großherzogliche Gebiet die Abfertigungen, welche von Kurfürstlich Hessischen
oder Königlich Preußischen Stellen ertheile sind.

VI. Versendungen ausgleichungsabgabepflichtiger Gegenstände aus
dem Großherzogthum, durch Preußen, Sachsen, Kurhessen und Thü-

ringen, nach ändern, welche nicht zum Sollverein gehören.
§ 14. In Fällen von Versendungen dieser Art sind zu unrerscheiden:

a) Versendungen mit dem Ausgange über Königl. Preußische oder Sächftsche
Zollämter;

b) Versendungen mie dem Ausgange über Kurfürstlich Hessische Zollämter.
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§ 15. In dem Falle der Versendung mit dem Ausgange über ein Königlich Preus-
sisches oder Sächsisches Zollam#, muß der Transport einem zu Ertheilung von Begleit-
scheinen befugten Großherzoglichen Zollamte vorgefährt werden. Dieses ertheile, indem es
die Ausgleichungsabgabe nach den allgemeinen zollverfassungsmäßigen Regeln sicher stellen
und den Verschluß der Gegenstände eintreten läßt, einen Begleitschein 1 auf das betref-
sende, zur Begleikscheinerledigung competente Ausgangszollamt an der Preußischen oder
Sächsischen Grenze.

Bei Getränken hat das den Begleitschein erkheilende Großherzogliche Zollamt dem zu
dem Transport gehörigen Ausfuhrschein die Bemerkung beizufügen, daß Begleitscheinab-
fertigung stattgefunden habe. Der Ausfuhrschein begleitet den Transport bis zur Groß-
berzoglichen tandesgrenze, wo derselbe von Seiten der Großherzoglichen Ausgangsstation,
nachdem das Getränke die tandesgrenze überschritten hat, seine Erledigung in vorschrift-
mäßiger Weise erhält.

§ 16. In Fällen derVersendung mit dem Ausgange über Kurfürsftlich Hessische
Zollämter findet, wenn dieselbe nicht unter Begleitscheincontrole nach Maaßgabe des § 15
gemacht werden kann, das Verfahren state, welches in dem § 10 für Versendungen mir
Berührung des Preußischen oder Kurhessischen Gebietes nach Nassau oder Bayern vorge-
schrieben ist. Die Kurfürstlichen Grenzzollämter treten hier an die Stelle der Steuer—
und resp. Anmeldestellen an der Nassauischen und Bayerischen Grenze.

VII. Begleitscheinabfertigungen von Seiten der Großherzoglichen
Zollämter über ausgleichungsabgabepflichtige Gegenstände

überhaupt.
§ 17. Zur Erleichterung des größern Verkehrs mit ausgleichungsabgabepflichtigen

Gegenständen sind die Großherzoglichen Hauptzollämter und die Nebenzollämter Worms,
Bingen und Darmstadt ermächtige, über die in Zede stehenden Artikel auch zum Ein-
gange nach Preußen (und Waldeck), Sachsen, Kurhessen und Thüringen, Begleitscheine
auf die zur Erledigung von Begleitscheinen Nr. 1 und II befugten Zoll= und Siteuer-
ämrer in den genannten Staaten zu ertheilen.

Bei der Begleitscheinertheilung sind die Vorschriften des § 15 zu beobacheen.

VIII. Versendungen tranksteuerpflichtiger Getränke aus Preußen (und
Waldeck), Sachsen, Kurhessen oder Thüringen in das Großherzogthum

Hessen oder durch dasselbe nach dem Auslande.

§ 18. Der Uebergang von tranksteuerpflichtigen Gegenständen aus Preußen (und
Waldeck), Kurhessen, Sachsen oder Thüringen in das Großherzogehum oder durch das-
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selbe nach andern Vereinsstaaten oder in das Aueland, kann an allen an diese Länder
grenzenden Orten stattfinden, in welchen Stellen bestehen, die nach der Tranksteuergesetz-
gebung zur Ertheilung von Ab= und resp. Ausfuhrscheinen für Getränke ermächtigt und
als solche in der Anlage 1 unter Abtheilung 1, litt. A, erste Spalte, verzeichnet find.

Die eingehenden Getränke müssen bei der ersten Großherzoglich Hessischen Stelle, über
welche sie eingehen, ongemeldet werden. Findet die Einfuhr in Mengen statt, die nach
den Worschriften über die Waarencontrole im Binnenlande mit Bezettelung versehen sein
müssen, so muß der Einführende diese vorlegen.

Im Fall der Bestimmung des Getränkes zum Berbleiben im Großherzoghum ertheile
die Stelle, über welche der Eingang erfolge, einen Abfuhrschein, auf dessen Grund die
gesetzliche Tranksteuer an dem Orte der Einlage zu enrrichten ist; ist dagegen das Getränke
blos zur Durchfuhr durch das Großherzogehum bestimmt, so wird dasselbe mittelst eines
Ausfuhrscheins auf die Srelle, über welche die Wiederausfuhr startfinden soll, abgefertigr.

In beiden Jällen haben die Transportanten auf Erfordern bei der Großherzoglichen
Eingangsstelle Sicherheit für die Tranksteuerabgaben von dem betreffenden Gegenstande
zu leisten.

Bier macht jedech eine Ausnahme; der Uebergang von Bier aus den Wereinsftaaten
ist an allen an diese Staaten grenzenden Orten erlaubt.

Bei der ersten Ortseinnehmerei, welche bei der Einfuhr berührt wird, muß dazu ein
Transportschein, nach den in der Großherzoglichen Tranksteuerordnung enthaltenen Vor-
schriften, für den Transpor# nach dem Bestimmungsort eingeholt werden.
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Anlage I.
zum § 1 des Regulativs wegen der Ausgleichungsabgaben.

Verzeich niß
1) der Großherzoglich Hessischen Ortseinnehmereien an der Grenze gegen Preußen, Kurhessen

und Waldeck zur Ausgangsbehandlung von tranksteuerpflichtigen Getranken und von Tabak,
und zur Eingangsbehandlung von tranksteuerpflichtigen Getranken — so wie der carrespon—
direnden Abfertigungsstellen in Preußen, Kurhessen und Waldeck;

2) der Straßen, auf welchen Versendungen von Wein, Traubenmost, Branntwein ünd Tabak
aus dem Großherzogthum nach dem Geoßherzogthum, mie Berührung des Geblets der Ver-
einsstasten, durchgefährt werden können.

J. Abtheilung. Ein= und Ausgangsstationen.
A. Für Wein, Most und Branntwein.

. Im Großherzogthum Hessen. In
Steinheim 4 4 r' 4 4 rx 2 -

——çM)) q *7-!
Ofzenbach *7 * * v O 4 4 4 4 -

Rödelheim. .... ... —

thbcl O O« ½ * *!7' . . *

Heldenberggen *

Altwiederms ..

Haingrundau O 0 4 rln " "

Langenbergheim ..,..

Rinderbiegen ....
Hitzkirchen.... .

Burgbracht...-.... .E
Brrmuthshaiu.........
Gunzmau..- .. .

Zahmen .... » .

Landenhausen .. ..

Schlitz
Unterwegfurt
Grebena
Eifa

Preußen, Kurhossen und Waldeck.

Hanau.
Mainkur.
Bockenheim.
Mainkur.
Heiligenstock.
Windecken.

Niedergründau.
Marköbel (beim Ausgang blos zur Aus-

gangsbehandlung von Branntweim
ermächtigt).

Wolfenborn.

Hintersteinau.
Blankenau.

Großenlüder.

Niederaula.
Lingelbach.



Eudorf
Arnshain O

Kirtorf . .
Lehrbach
Lehrhacll
Niederofleiden
Londorf . . .

Allendorf an der Lumda
Mainzlar (Staufenberg)

Mainzlar (Staufenberg)Loller
Gladenbach . ..

Buchena
Rennertehausen .

Bromskirchen
Dodenau .

Fpatzfeld..;.
Wallau.. .

Gießen
Hermannstein
Heuchelheim an der Lahn
Kleinlinden
Pohlgöans .
Bingen . . ..

Plang
Bosenheimm
Hackenheim.
Friedderg
Niedermörlen
Melbach .

Bcienhcim....
Alsfeld. . ..

Angerod.
Kirtorf

Niederorke
Niederorke

S.Z2 W „

gange angs-= om

ranntweinermäch- Thalitter
SindbeimAusblosfürdieAusgabfertigungv ligt.

B

Im Großherzogthum Hessen.

Häringhausen
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———
 44v

*——

 ·4 —.
r'

r—i44v ***-—

r

In Preußen, Kurhessen

4

und Waldeck.
Schröcksbach.
Neusiadk.

Neuftadt.

Schweinsberg.

Nordeck.

Trais an der Lumda.

Sichertshausen.
Willershausen.
Sterghausen.
Rüddenau.
Hallenberg.

Berleburg.

Laasphe.

Weglar.

Bingerbrücke.

Kreuznach. 1

ODorheim.

Ruhlkirchen (im Gericht Katzenberg).

Schreufe (Kurhessen).
Niederwildungen.
Niederwildungen.
Korbach.
Korbach.
Arolsen.
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B. Für Tabak.
Im Großherzogthum Hessen. In Preußen, Kurhessen und Waldeck.

Steinhen Hanau.
- Hanau.

Offenbach . Esr

Rödelheim . .. ....Bockenheim.
. ..Mainkur.

Abel« x DHeiltgenstck.

Heldenbergen MWMWWindecken.
Landenhausen Slroßenlüder.
Eiiaaa . Lingelbach.
Eudorf . .. Edchpcocksbach.
Loller Eitchertshausen.
Gladenbach. WLillershausen.
Rennerkehausen DDPRieddenau.
Bromskirdhen ppeallepberg.
Wallan..w CLaasphe.
Gießen
HeuchelblbenHleilinden J( Wetlar.
Pohlgnss .

Binggeg Bingerbräücke.
Planng .... ..

Bosenheim . .T..... Kreuznach.
Hackenhhen .

Friedbcrg.............Dorheim.

II. Abtheilung. Durchgangsstraßen durch Preußen, Kurhessen und Waldeck,
auf welchen Wein, Branntwein und Tabak bei Versendungen aus einem
Theil des Großherzogthums in den andern durchgefuhrt werden kann.

1) Von Altwiedermus uber Hanau und Mainkur nach Offenbach;
2) von Heldenbergen uber Windecken und Hanau nach Steinheim;
3) von Heldenbergen uber Windecken und Mainkur nach Offenbach;
4) von Lollar 2c. über Sichertshausen und Willershausen nach Gladenbach;
5) von Lollar r2c. über Sicherkshausen und Brungershausen nach Buchenau 2c.;
6) von Follar 2c. über Sichertshausen und Schreufe, und von da im Waldeck'schen Gebiete,

ohne einen Ort zu berühren, nach Niederorke 2c. in den Bezirk Pöhl;
7) von Rennertehausen über Röddenau und Schreufe, und von da im Waldeck'schen Gebiete,

ohne einen Ort zu berühren, nach Niederorke in den Bezirk Vöhl;
1839. 20
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8) von Pohlgôns über Niedergleen und Wetzlar nach Herrmannstein;
9) von Kleinlinden über Dudenhofen und Wetzlar nach Herrmannstein;

10) aus dem Haupttheil des Bezirks Vöhl über Corbach nach dem Kirchspiel Eimelrod;
11) von Vilbel über Massenheim nach Obereschbach;
12) von Vilbel über den Heiligenstock und Bockenheim nach Rödelheim;
13) mit vorgängiger Berührung des Nassauischen und Frankfurtischen Gebiets über Bockenheim

nach Rödelheim;
14) von Vilbel über Mainkur nach Offenbach;
15) aus dem Haupttheil des Bezirks Vöhl über den Hof bauterbach und über Meinringhausen

nach Höringhausen;
Der Durchgang auf dieser Straße ist in jeder Woche nur an einem Tage, und

zwar an dem ein für allemal festgesetzten Mittwoch und an diesem Tage nur von Mor-
gens acht Uhr bis Abends sechs Uhr gestaktet.

16) von Friedberg auf der Nauheimer Chaussee, ohne Berührung eines Kurhessischen Orts, nach
Niedermörlen; ,

17) von Friedberg uber Dorheim nach Melbach;
18) von Friedberg uber Dorheim nach Beienheim;
19) von Alsfeld durch das Gericht Katzenberg nach Kirkorf 2c. auf dem gewöhnlichen, durch das

Gericht Katzenberg führenden Wege.
Die sämmtlichen genannten Straßen, welche nur nach einer Richtung bezeichnet sind, gelten

auch in der umgekehrten Richtung als Durchgangsstraßen.
Auf den Straßen 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 und 19 werden Seitens der Kurfürstl.

Hessischen Steuerstellen keine besonderen Abfertigungen ertheilt, indem die von den Großherzogli=
chen Steuerstellen ertheilten Abfuhrscheine, auch für den Transport durch das Kurhessi sche Gebiet
genügen.
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Muster II.
zu s 2 des Regulatios wegen der Ausgleichungsabgaben.

Ortseinnehmerei Giessen.

Num.

Den Sten August 1833 hat der

err- Friedrich Müller

ohnhaft zu Giessen «-

igezeigt, daß er heute um Sieben Uhr
ormittags durch seinen Knecht Albert
attern

is seinem Keller im Einhorn verladen,
d über Lollar

eführen wolle, um sie über Sicherts-

tusen nach Kurhessen an Herin Kny-
em in Marburg einzuführen

Drei Ohm Wein
rossherzoglich Hessisches Maass in

einem gecichten Fass.

Derselbe haftet für die richtige Er-
llung der ihm wegen der Ausfuhr auf-
genden Verbindlichkeiten, urkundlich sei-
r Unterschrift

Friedrich Müller.

MIAMHOSHMASSAMLV.

A. Num. Ausfuhrschein. Zwei Kreuzer.

Gültig auf Tage.
über Drei Ohm Wein in einem geeichten Fass,

Provinz welche der Herr Friedrich
Oberhesseen. Müller wohnhaft zu Giessen heute um

— - Sieben Uhr Vormittags durch seinen Knecht Al-
Ortseinnehmerel bert Mattern aus seinem Keller am Einhorn

Gießen. verladen, über Lollar ausführen und nach Kur-
hessen über Sichertshansen einführen will.

Diese Ladung muß in dem JZeitraum von Einem Tage über
Collar ausgeführt und in Sichertshausen eingeführk sein, und darf
sich nicht von dem gewöhnlichen Wege entfernen, welcher die Chaussce
von hier über Lollar und Kirchberg nach Sichertshausen ist.

Giessen, den 31sten Angust 1833. um Sieben Uhr
Vormittags.

Dieser Ausfuhrschein ist beim Ausgang
zu von der dortigen Orts-
einnehmerei mit der Bescheinigung der Aus-
fuhr und, im Falle die Ladung in das
Königlich Preußische oder Kurhessische geht,
mit Bescheinigung des Eingangs von dem
einschläglichen Königlich Preußischen oder
Kurhessischen Steueramte versehen zu lassen,
und von dem Inhaber innerhalb 14 Tagen
an die Ortseinnehmerei zurückzuliefern.

Ortseinnebmerei,

Martin. Kattmann.

 065FDUHMR - SCENE!W.

A. Num. Bescheinigung.

Der dem He#in Friedrich Müller wohnhaft zu Giessen
unter obiger Nr. über Drei Ohm Wein ertheilte Ausfuhrschein
wurde unterm heutigen mit Ausfuhr= und Einfuhrbescheinigung, aus-
gestellt von Ortseinnchmerei Lollar durch die Steuerreceptur 8i-

chertshausen, an die unterzeichnete Orkseinnehmerei zurückgeliefert.
Giessen, den 10tten September 1833.

Ortseinnchmerei,

Martin. Kattmann.
20“
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Num. des Ausfuhrregisters.

Der Unterzeichnete bescheinigt andurch, baß die auf der Rückseite bemerkte Ladung heute den
31lsten August 1833 richtig ausgeführt und hierauf dieser Ausfuhrschein, von ihm vollzogen,
an den Ausführenden abgegeben worden ist.

Lollar, den 318sten August 1833, um Zwei Uhr Nachmittags.

Großherzoglich Hessische Ortseinnehmerei.
Loco.

Eingangs- Bescheinigung.
–

Die auf der Rückseite bemerkte Ladung ist heute den 31sten August 1833 rich-

tig dahier angemeldet, versteuert und dieser Schein gehörig vollzogen zurückgegeben

worden.

Sichertshausen, den 318ten August 1833, Nachmittags 4 Uhr.

Kurhessische Steuerreceptur.
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Anlage III.
zum § 2 des Regulativs wegen der Ausgleichungsabgaben.

r. 70.

Den 31sten August 1833, zwei
br Nachmittags hat Herr Friedrich
lüller aus Giessen durch seinen Knecht

IIbrecht Mattern bei der Ortseinneh--
lerei zu Lollar

ir Ausfuhr mit der Bestimmung nach
larburg über die Kurfürstlich Hessi-
Dshe Steuerstelle

zu Sichertshausen,

asgemeldet:
rei Om — Maß Wein in einem

ass Grossherzogl. Hessisches Maass.
— Centr. — Pfd. — in — Colli.

Der Transport ist mit einem von der
roßherzoglich Hessischen Ortseinnehmerei
Giessen unter Nr. 800 ausge—
ellten Ausfuhrschein versehen.

Fur die Ausgleichungsabgaben ist
icherheit geleiskek durch
aare Hinterlegung von 12 Fl. 15 Xr.
der: durch Bürgschaft,
ider: keine

ler: durch die bei Löschung des
Ausfuhrscheins übermommene

Verhaftung.

Der hierauf ertheilte Transportschein
gültig auf
Diese Anzeige ist von dem Decla-

nten unterschrieben.

Albrecht Mattern.

Beglaubigt von dem Ortseinnehmer
Lollar.

Leo.

Vranmouo4llylo
Tag zwei Stunden.

Ausgleichungs- abgabepflichtige Gegenstände betreffend.

Nr. 70.

Transportschein
über Drei Ohm — Maß Wein in einem Fasse Grossherzogl.

Hessisches Maass,

Ctr. — Pfd. — in — Colli,

welche Herr Friedrich Müller aus Giessen durch seinen Knecht

Albrecht Mattemn, zur Ausfuhr mit der Bestimmung nach Marburg
dahin angemeldet hat. Der Transport ist mit einem von der Groß-

berzoglich Hessischen Orkscinnehmerei zu Giessen unter Nr. 800

ausgestellten Ausfuhrschein versehen.

Für die Ausgleichungsabgaben ist Sicherheit geleistet:
durch die bei Lösung des Ausluhrscheins übernommene Ver-

haftung.

Die Einzahlung der Ausgleichungsabgaben,
erfolgt bei der K. Steuerstelle zu Sichertshausen.

Der Frachtführer benutzk die gerade Straße auf der Chaussée
nach Sichertshausen.

Dlieser Schein ist nur auf zwei Stunden gültig, und ist bin-
nen dieser Frist mit Vorführung der Ladung an die Steuerstello

zu Sichertshausen abzugeben.

Lollar, den 31sten August 1833, zwei Uhr Nachmittags.

Ortseinnehmerei,

Leo.
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Anlage IV.
zum § 5 des Regulativs wegen der Ausgleichungsabgaben.

a) Verzeichniß der Anmelde= resp. Uebergangsstellen für ausgleichungs-abgabepflichtige Ge-
genstände an der Grenze von Preußen und Kurhessen gegen den Bayerischen Kreis Pfalz und
gegen Nassau und Frankfurt.

1) Münster am Stein.
2) Meilsenheim.
3) Lauterecken.
4) Kusel.
5) Frohenhofen.
6) Mittelberbach.
7) Rentrisch.
8) Vacharach.
) Oberwesel.

10) St. Goar.
11) Boppart.
12) Coblenz.
13) Ehrenbreitenstein über Aremberg.

14) Dierdorf oder Bendorf.
15) Altenkirchen.
16) Wilnsdorf.
17) Katzenfurt.
18) Braunfels.
19) Bockenheim.
20) Porungesheim.
21) Heiligenstock, jedoch nur zur Erhebung der Ausglei-

chungsabgaben von den über Helligenstock nach Kur-
hessen übergehenden Gegenständen, bei deren weiterem
Transport, von Heiligenstock an, das Großherzog=
thum nicht berührt wird.

b) Verzeichniß der Anmeldestellen und resp. Ausfüuhrstationen für tranksteuer= und ausglei-
chungs- abgabepflichtigeGegenstände an der Grenze des Großherzogthums Hessen gegen den Bayeri-
schen Kreis Pfalz und gegen Nassau und Frankfure.

1) Worms.
2) Kleinbockenheim.
3) Alzey.
4) Hochstetten.
5) Bingen.
6) Freibeinheim.
7) Bodenheim.
8) Mainz.
9) Castell.

10) Kostheim.
11) Rüsselsheim.

12) Kelsterbach.
13) Neu-Isenburg.
14) Offenbach.
15) Vilbel.
16) Obereschbach.
17) Oberroßbach.
18) Feuerbach.
19) Butzbach.
20) Bischoffen.
21) Simmersbach.
22) Nödelheim.
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Anlage V.
zu 8 8 des Regulativs wegen der Ausgleichungsabgaben.

)rtseinnehmerei Laubenheim.

701.
————

den 3 Osten April 18383 hat Phi-

Mauer, Weinproducent, wohnhaft
laubenheim, angezeigt, daß er heute

Zehn Uhr Vormiltags durch Fuhr-
n Spiel von Laubenheim aus sei-

Keller verladen, und an Weinhänc-

Johann Schmidt, wohnhaft zu

rms, versenden will Sechs Ohm

ssen Wein, eigenes Gewächs, in 2

sern, jedes zu 3 Ohm, der dafür

 Empfang an Tranksteuer bezahlen
*
*

Zmpfänger ist zur freien Einlage

echtigt und hat diese Anzeige unter-
eben.

Philipp Mauer.

MWIAMOSNTSN

Nr. 2701. Abfuhrschein.
Gültig auf Einen Tag.

Proving uber Sechs Ohm weissen Wein in zwei Fassern,
jedes Drei Ohm enthaltend, welche Philipp Mauer,

Rheinhessen. Weinproducent, wohnhaft zu Laubenheim, heute
um Zehn Uhr Vormittags durch Fuhrmann Spiel

Ortseinnehmerei' von Laubenheim aus seinem Keller verladen hat
Laubenheim, und an Johann Schmidt, Weinhändler, wohnhaft

zu Worms, versendet.

dn Tranksteuern t Diese Ladung muß in einem Zeitraum von Einem
ei der Einlage zu . . ,-. d darf

bezahlen. Fag an dem Ork ihrer Bestimmung sein, und dar
sich nicht von dem gewöhnlichen Wege entfernen.

Laubenheim, den 20’'sten April 1833, um
Neun Uhr Vormittags.

Ortseinnehmerei,
Dieser Abfuhrschein ist von dem Empfänger Keil

der Ladung an den Ortseinnehmer gegen Voll- 5(5½
ziehung der Quittung binnen 24 Stunden ab-
zuliefern.

4BFUBR-SCEETN.

Nr. 701.

Quittung.
über " rl' #  v v · · 4 rl* Tranksteuer

von Empfänger ist als Weinhändler zur freien Einlage berechtigt

 welche
nach Inhalt des an mich abgelleferten Abfuhrscheins, ausgestellt von
der Ortseinnehmerei Laubenheim, heute an mich bezahlt hat.

Worms, den 2 1sten April 1833.
Ortseinnehmerei,

Bauer.
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Der unterzeichnete bescheinigt andurch, daß die auf der Rückseite bemerkte Ladung heute den
21ten April 1833 richtig eingelegt und hierauf die zu diesem Abfuhrschein gehörige Ouit-
tung im Betrage von . . Fl. . . . Kr. von ihm vollzogen, an den Einleger abge—

geben worden ist.

Worms, den ELsten April 1833. ½

Ortseinnehmerei,

Lauer.
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zum § 9 des Regulatios wegen der Ausgleichungsabgaben.

Ortseinnehmerei Giessen.

 100.

Den 20lsten Febr#ar 1833 hat
err Johann Stein, Tabaksfabrikant,
hnhaft zu Giessen, angezeigt, daß
heute Vormittags um zehn Uhr Einen
ntner Zwanzig Pfund
 tkrossherzoglich Hessischen Gewichts
Königlich Preussischen Gewicthts
Nicirten Rauchtabak aus seinem La-
t durch Fuhrmann Volk von Giessen

den Kaufmann Peter Bär in Langen

senden wolle.
Zur Sicherung der Ausgleichungsab-

ben
ist der Betrag derselben

baar deponirt dschriftlich vanmmen Korden.
Diese Ladung muß in drei Tagen

dem Orte ihrer Bestimmung sein.
Derselbe haftet für die richtige Er-

lung der ihm wegen dieser Versendung
fliegenden Verbindlichkeiten, urkundlich
er Unterschrift.

J ohann Stein.

839.

VIZrNDNMHNAATNTT

Nr. 100.

Abfuhrschein für Tabak

Oberhessen.
Provinz

Ortseinnehmerei
Giessen.

über Einen Centner Zwanzig Pfund fabricirten
Rauchtabak in Einem Fass M Nr. 3, welche
der Tabaksfabrikant Johann Stein, wohnhaft zu
Giessen heute um Zehn Uhr Vaomittags durch
Fuhrmann Voll von Giessen an Peter Bär,

Kaufmann zu Langen, versenden will.

Diese Ladung geht auf der Straße über Fried-

Bescheinigung.

berg, Mainkur, Offenbach nach Langen, sie muß
in Drei Tagen an dem Orte ihrer Bestimmung sein,
und darf nur im Beisein des Ortseinnehmers abge-
laden werden.

Giessen, am 21sten Februar 1833.

Dieser Abfuhrschein ist bei der Ankunft im Grossherzoglich HessiBestimmungsort sogleich an den Ortseinnehmer *5n. es ische
abzugeben und nach Vollziehung der Einfuhrbe— Ortscinnehmenei.
scheinigung auf der Kehrseite an die Ortseinneh- Walther.
merei des Ausstellungsortes zurückzuliefern. Erst
nach erfolgter Zurücklieferung des vollzogenen Ab-
fuhrscheins an den Ortseinnehmer des Versendungs-
orts kann die deponirte Abgabe zurückgezahlt, oder
die geleistete schriftliche Bürgschaft gelöscht werden.

 NFUNR-SCEZ7W.

Nr. 100.

Der dem Her#m Johann Stein, wohnhaft zu Giessen, unter

Giessen, den 27 ten Februar 1833.

obiger Nummer über Einen Centner Zwanzig Pfund fabricirten
Rauchtabak ertheilte Abfuhrschein wurde unterm heutigen Tage, mit
Einfüuhrbescheinigung der Ortseinnehmerei Langen versehen, an die
unterzeichnete Ortseinnehmerei zurückgelieferk.

Grossherzogl. Hessische Ortseinnehmerei.

21
Walther.
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I. Bescheinigung.
Es wird hiermit bescheinige, daß die auf der Rückseite bemerkte Ladung heute den 248#ten

Febrar 1833 richtig dahier eingeführt und hierauf dieser Abfuhrschein, gehörig vollzogen,
an den Transporkanten abgegeben worden ist.

Langen, den ZTssten Februar 1833.

Grossherzogl. Hessische Ortseinnehmerei.

Riedel.

Bescheinigung.
Ich Unterzeichneter bescheinige hierdurch, daß die zur Sicherung der

Ausgleichungsabgabe von mir deponirte Summe in Betrag von .. . Fl.

.. Klrr. heute an mich zurückbezahle worden ist.

Giessen, den sten Febrnar 1833.

Johann Stein,
Tabaksfabrikant.

 NZ4.-)Verordnung,
den von der Fürstlich SchwarzburgRudolstädtischen Regierung bewirkten

Anschluß an die zwischen der Königl. Sachsischen und der Königl. Preus-
sischen Regierung bestehende Convention wegen der wechselseitigen

Uebernahme der Ausgewiesenen und an die dazu verabredeten
ergänzenden Bestimmungen betreffend;

Lom 10ten April 1839.

Nchem die Fürstlich Schwarzburg-Rudolstädtische Regierung, auf an dieselbe gelangte
Einladung, zu Feststellung der bei Uebernahme der Vagabonden und Ausgewiesenen gegen-
seitig zu befolgenden Grundsätze, der zwischen der Königl. Sächsischen und der Königl. Preus-
sischen Regierung hierunter bestehenden Convention vom 1820 und den nach der
Ministerialerklärung vom 20n November 1838 dazu gekommenen, die Erläurerung und Ec-12ten

ganzung der erwahnten Convention zum Zwecke habenden Bestimmungen beigetreten, und
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hierüber mit Sr. Königlichen Mcjestät Allerhöchster Genehmigung Königl. Sächsischer
Seits, gleichzeitig mit der Königl. Preußischen Regierung die nachstehende Ministerialer=
klärung vom 10ten Februar d. J. gegen eine gleichlautende, von demFurstlich Schwarz-
burgischen Geheimenrathscollegio unterm 23ften Januar d. J. abgegebene Erklärung aus-
gestellt worden ist, so wird solche zur allgemeinen Nachachtung hierdurch zur öffentlichen
Kenneniß gebracht.

Dresden, den 10en April 1839.

Ministerium des Innern.
Nostitz und Jänckendorf.

Stelzner.

Ministerialerklärung.
Nachdem das Furstlich Schwarzburgische Geheimerathscollegium zu Rudolstadt, auf an
dasselbe gelangte Einladung, zu Feststellung der bei Uebernahme der Vagabonden und an—
derer Ausgewiesenen gegenseitig zu befolgenden Grundsatze, der zwischen der Konigl. Sach-
sischen und der Königl. Preußischen Regierung hierunter bestehenden Convention vom 21sten
Januar 1820, ingleichen den durch Ministerialerklärung vom 20sten November 1838
dazu vereinbarten Erläuterungen und Zusätzen beigetreren ist, und solches dem unterzeichne-
ten Ministerio durch Ministerialdeclaration d. d. Rudolstad", den 23sten Januar 1839
zu erkennen gegeben hat; so ist nunmehro der Inhalt der vorerwähnten Sächsisch-Preus-
sischen Convenrion und der dazu gehörigen Erläuterungen und Zusätze, statt einer dießfall-
sigen besondern Uebereinkunft zwischen der Königl. Sächsischen und der Fürstlich Schwarz-
burg-Rudolstädtischen Regierung, als gegenseitig verbindlich anzusehen.

Gegenwärtige mit der Deelaration des Fürstlich Schwarzburgischen Geheimerathscol=
legii zu Rudolstadt im Wesenrlichen gleichlautende Ministerialerklärung soll öffenrlich bekanne
gemacht werden, und vom Tage der Publication an, Kraft und Wirksamkeit haben.

Dresden, am 10ten Februar 1839.

Kdnigl. Sachsisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
G. (gez.) Lon Zeschau.
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 35.) Verordnung,
die mit der Fürstlich Reuß Plauischen Regierung zu Greiz vereinbarte An-
nahme mehrerer Erläuterungen und Ergänzungen zu der wegen wechselseitiger

Uebernahme der Ausgewiesenen bestehenden Convention betreffend;
vom 10ten April 1839.

Mi Sr. Koniglichen Majestat allergnadigster Genehmigung wird hierdurch eine von dem
Ministerio der auswartigen Angelegenheiten ausgestellte, gegen eine gleichlautende Erklarung

— der Fürstlich Reuß-Plauischen Regierung zu Greiz ausgewechselte Ministerialdeclaration zur
allgemeinen Nachachtung bekannt gemacht, wonach die zwischen den Königreichen Sachsen
und Preußen nach der Erklärung vom #en November 1838 vereinbarten Erläuterungen
und Ergänzungen zu der wegen der Ausgewiesenen bestehenden Convention vom ieöten Februar

1820, welche nach den Verträgen vom # 1821 (Gesetzsammlung vom Jahre 1821,
ßp. 77) auch zwischen der Königlich Sächsischen und der Fürstlichen Regierung älrerer inie
Reuß von Plauen gegenseitig als verbindlich anerkannt worden ist, auch der letztern Re-
gierung gegenüber wechselseitige Anwendung finden sollen.

Dresden, den 10/en April 1839.

Ministerium des Innern.
Nostitz und Jänckendorf.

Stelzuer.

Ministerialerklärung.
Zu Beseitigung derjenigen Zweifel und Mißverständnisse, welche sich zeither über die
Auslegung der Bestimmungen § 2, a und c der zwischen der Königl. Sächsischen und
der Königl. Preußischen Regierung wegen der Ausgewiesenen bestehenden, von dem erftge-
nannten und dem Fürstlichen Gouvernement ältcerer Linie Reuß von Plauen durch Erklä-
rung vom 2ten Juni 1821 als gegenseitig verbindlich anerkannten Convention, namenrlich

a) in Beziehung auf die Beantworkung der Frage: ob und in wie weir die in der
1 Staatsangehorigkeit selbststandiger Individuen eingetretenen Veranderungen auf die

Staatsangehorigkeit der unselbststandigen, d. h. aus der alterllchen Gewalt noch
nicht entlassenen Kinder derselben, von Einfluß seien?

sowie
b) uber die Beschaffenheit des, 9L 2, c der Convencion erwähnten zehnjährigen Aufent-

halts und den Begriff der Wirchschaftsführung,
ergeben haben, sind die gedachten Regierungen, ohne hierdurch an dem, in der Convention
ausgesprochenen Principe etlwas ändern zu wollen, daß die Unterthanenschafe eines Indivi-
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duums jedesmal nach der eignen innern Gesetzgebung des betreffenden Staates zu beurthei—
len sei, dahin ubereingekommen, hinkunftig und bis auf Weiteres, nachstehende Grundsatze
gegenseitig zur Anwendung gelangen zu lassen, und zroar

zu a.

1) daß unselbststandige, d. h. aus der alterlichen Gewalt noch nicht entlassene Kinder,
schon durch die Handlungen ihrer Aeltern an und fur sich und ohne daß es einer
eignen Thatigkeit, oder eines besonders begrundeten Rechts der Kinder bedurfte, der—
jenigen Staatsangehorigkeit theilhaftig werden, welche die Aeltern während der Un-
selbstständigkeit ihrer Kinder erwerben,

ingleichen
2) daß dagegen einen solchen Einfluß auf die Staatsangehörigkeit unselbstständiger

ehelicher Kinder, diesenigen Veränderungen niche äußern können, welche sich nach
dem Tode des Waters derselben in der Staatsangehörigkeic ihrer ehelichen Mutter
ereignen, indem vielmehr über die Staatsangehörigkeic ehelicher, unselbstständiger
Kinder lediglich die Condition ihres Vaters entscheidee, und Veränderungen in de-
ren Staatsangehörigkeit nur mit Zustimmung ihrer vormundschaftlichen Behörde
eintreten können.

Nächsidem soll
zu b.

die Verbindlichkeit der contrahirenden Staaten, zur Uebernahme eines Individuums, wel-
ches der andere Staat, weil es ihm aus irgend einem Grunde lästig geworden, auszuwei-
sen beabsschtigt, in den Fällen des § 2, c der Convention eintreten:

1) wenn der Auszuweisende sich in dem Staate, in welchen er ausgewiesen werden
soll, verheirarhet, und außerdem zugleich eine eigne Wirthschaft geführt hat, wo-
bei zur näheren Bestimmung des Begriffs von Wirchschaft anzunehmen ist, daß
solche auch dann schon eincrere, wenn selbst nur einer der Eheleute sich auf eine
andere Art, als im herrschaftlichen Gesindedienste, Beköstigung verschafft hat;

oder
2) wenn Jemand sich zwar nicht in dem Scaate, der ihn übernehmen soll, verheira-

thet, jedoch darin sich zehn Jahre hindurch ohne Unterbrechung aufgehalten har,
wobei es dann auf Consticuirung eines Domicils, Berheirathung und sonstige
Rechrsverhältnisse nicht weiter ankommen soll.

Endlich sind die genannten Regierungen zugleich annoch dahin übereingekommen:
Können die resp. Behörden über die Verpflichtung des Staats, dem die Ueber-
nahme angesonnen wird, der in der Convention und vorstehend aufgestellten Kenn-
zeichen der Verpflichtung ungeachter, bei der darüber stattfindenden Correspondenz
sich nicht vereinigen, und ist die dietfällige Differenz derselben auch im diploma-
tischen Wege niche zu beseicigen gewesen; so wollen beide contrahirende Theile den
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Streitfall zur compromissarischen Entscheidung eines solchen dritten deutschen Bun-
desstaates stellen, welcher sich mit beiden contrahirenden Theilen wegen gegenseitiger
Uebernahme der Ausgewiesenen in denselben Vertragsverhaltnissen befindet.

Die Wahl der zur Uebernahme des Compromisses zu ersuchenden Bundes-
regisrung bleibt demjenigen der contrahirenden Theile überlassen, der zur Uleber-
nahme des Ausgewiesenen verpflichtet werden soll. An diese dritte Regierung har
jede der betheiligten Regierungen jedesmal nur eine Darstellung der Sachlage, wo-
von der andern Regierung eine Abschrift nachrichrlich miczurheilen ist, in kürzester
Frist einzusenden. «

Bis die schiedsrichterliche Entscheidung erfolgt, gegen deren Inhalt von keinem
Theile eine weitere Einwendung zulassig ist, hat derjenige Staat, in dessen Gebiet
das auszuweisende Individuum beim Entstehen der Differenz sich befunden, die
Verpflichtung, dasselbe in seinem Gebiete zu behalten.

Dresden, den 8Sten Februar 1839.

Konigl. Sochsisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
(gez.) von Zeschau.

W 36.) Verordnung,
den Beitritt der Fürstlich Schwarzburg Sondershausenschen Regierung zu den
zwischen dem Königreiche Sachsen und dem Königreiche Preußen unterm29#
November 1838 vereinbarten Erläuterungen und Zusätzen zu der zwischen den

gedachten Regierungen wegen Uebernahme der Ausgewiesenen bestehenden
Convention betreffend;

vom Sten April 1839.

Nechdem in Folge vorausgegangener diplomatischer Verhandlungen die Fürstlich Schwarz=
burg-Sondershausensche Regierung, welcher gegenüber nach der Verordnung der vormaligen
Landesregierung vom 1 1ten April 1822 (Gesetzsammlung vom gedachten Jahre S. 333)
der Inhale der zwischen der Königlich Sächsischen und der Großherzoglich Sachsen-Wei-
marschen Regierung unterm 1 Aten November 1821 geschlossenen Convention (Gesetzsamm-
lung v. J. 1821, S. 155) Königlich Sachsischer Seits bei enrstehenden Zweifeln über
die Uebernahme von Ausgewiesenen als verbindlich anerkannt werden soll, denjenigen Er-
läuterungen und Ergänzungen, welche zwischen den Regierungen von Sachsen und Preußen
durch Ministerialerklärung vom 2f09## November 1838 zu der mie der oberwähnten Ueber-121

einkunft im Wesentlichen übereinstimmenden Convention vom —120 vereinbart
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worden sind, beizutreten sich erklart hat, auch die Abschließung eines hierauf bezuglichen
Vertrages von Sr. Koniglichen Majestat genehmigt worden ist, so wird Allerhöchster An-
ordnung zufolge die Diesseits ausgestellte Declaration, welche gegen eine in der Hauptsache
gleichlautende Erklarung des Furstlich Schwarzburgschen Geheimerarhscollegii zu Sonders-=
hausen ausgewechsele wordenist,zur allgemeinen Nachachkung hiermie öffentlich bekannt gemacht.

Dresden, den Zten April 1839.

Ministerium des Innern.
Rostitz und Jänckendorf.

Stelzner.

Ministerialerklärung.
Zu Beseicigung derjenigen Jweifel und Mißverständnisse, welche sich zeither über die Aus-
legung der Bestimmungen § 2, a und c der von der Königl. Sächsischen und der Fürst-
lich Schwarzburg-Sondershausenschen Regierung als gegenseicig verbindlich anerkannten,
zwischen dem erstgenannten und dem Großherzoglich Sächsischen Gouvernement wegen der
Ausgewiesenen unterm 1 Aien November 1821 geschlossenen Convention, namentlich:

a) in Beziehung auf die Beaneworcung der Frage: ob und in wie weit die in der
Staatsangehörigkeit selbstständiger Individuen eingetretenen Veränderungen auf
die Staaksangehörigkeir der unselbstständigen, d. h. aus der älterlichen Gewalt noch

" nicht entlassenen Kinder derselben, von Einfluß seien?
sowie

b) über die Beschaffenheit des, 8§ 2, c der Convention erwähnten zehnjährigen Auf-
enthalts und den Begriff der Wirchschafesfährung, « ,

ergeben haben, sind die eingangserwahnten Regierungen, ohne hierdurch an dem, in der
Convention ausgesprochenen Principe etwas ändern zu wollen, daß die Unterkhanschaft eines
Individuums jedesmal nach der eigenen innern Gesetzgebung des betreffenden Scaars zu be-
urtheilen sei, dahin übereingekommen, hinkünftig und bis auf Weiteres, nachstehende Grund-
sätze gegenseitig zur Anwendung gelangen zu lassen, und zwar:

zu a.

(pergatur in der vorstehend abgedruckten, mit der älcern Fürstlichen Linie Reuß
von Plauen ausgewechselten, mie der Sächsisch-Preußischen Declaration vom
22#/# November 1838 übereinstimmenden Ministerialerklärung vom Zien Februar
1839 —bis zum Schluß.)

Dresden, den 5ren Februar 1839.

Konigl. SachsischesMinisterium der auswärtigen Angelegenheiten.
G (ge.) von Zeschau.

—
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 N37.) Verordnung,
die getroffene Vereinbarung mit der Herzoglich Sachsen-Altenburgischen Re—

gierung wegen wechselseitiger Annahme einiger die Vaganten-Convention
angehenden Erläuterungen und Ergänzungen betreffend;

vom 10kten April 1839.

Nachdem Se. Konigl. Majestat die mit der Herzoglich Sachsen-Altenburgischen Regie—
rung gepflogenen Verhandlungen, wonach, zu Beseitigung der wegen Auslegung der Bestim-
mungen § 2, a und c der zwischen der Königl. Sächsischen und der vorgedachten Regie-
rung bestehenden, die wechselseitige Uebernahme Ausgewiesener betreffenden Convenrion vom
1 vien December 1821 zeither obgewalteken Zweifel, die desselben Gegenstandes halber zwi-
schen der Königl. Sächsischen und der Königl. Preußischen Regierung nach der Erklärung
vom November v. J. vereinbarten Grundsatze zur Anwendung gelangen sollen, zu
genehmigen geruht haben, und hierauf nachstehende Ministerialerklarung beim Ministerio der
auswartigen Angelegenheiten ausgefertigt und gegen eine gleichlautende Declaration des
Herzogl. Sachsischen Geheimen Ministerii zu Altenburg ausgewechselt worden ist, so wird
solches zur allgemeinen Nachachtung hierdurch bekannt gemacht.

Dresden, am 10ten April 1839.

Ministerium des Innern.
Nostitz und Janckendorf.

Stelzner.

Ministerialerklärung.
Zu Beseitigung derjenigen Zweifel und Mißverstandnisse, welche sich zeither uber die Aus—
legung der Bestimmungen 8§ 2, a undc der, zwischen der Königlich Sächsischen und der
Herzoglich Sachsen-Gothaischen Regierung, wegen wechselseiciger Uebernahme Ausgewie-
sener bestehenden Convention vom 17ten December 1821, namentlich

a) in Beziehung auf die Beantwortung der Frage: ob und in wie weit die in der
Scaatsangehörigkeit selbstständiger Individuen eingetretenen Veränderungen auf die
Scaatsangehörigkeit#derunselbstständigen,d. h. aus der älterlichen Gewalt noch
niche entlassenen Kinder derselben, von Einfluß seien?

sowie
b) über die Beschaffenheit des, § 2, c der Convention erwähnten zehnjährigen Auf-

enkhalts und den Begriff der Wirthschaftsführung,
ergeben haben, sind die erstgenannte und die Herzoglich Sachsen=AlcenburgischeRegierung,
ohne hierdurch an dem ce.
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(pergatur in der vorstehend abgedruckten, mit der altern Furstlichen Linie Reuß von
Plauen ausgewechselren, mic der Sächsisch-Preußischen Declaration vom No—
vember 1838 übereinstimmenden Ministerialerklärung vom 8ten Februar 1830
—bis zum Schluß.)

Dresden, den 2 2sten Februar 1839.

Konigl. Sächsisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
—

(gez) von Zeschau.

W 38.) Verordnung,
einige Ergänzungen und Erläuterungen zu der zwischen der Königl. Sichsischen
und der Großherzoglich Sächsischen Regierung wegen der wechselseitigen Ueber-

nahme Ausgewiesener bestehenden Convention betreffend;
vom 10ten April 1839.

D. die Königlich Sächsische und die Großherzoglich Sächsische Regierung dahin überein-
gekommen sind, daß bei Anwendung der Bestimmungen § 2, à undc der zwischen den bei-
derseitigen Regierungen wegen wechselseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen und Vagabun-
den bestehenden Convention vom 1121 künftig die nämlichen Grundsätze zur
Anwendung gebracht werden sollen, welche zu Beseitigung mehrerer in der fraglichen Be-
ziehung enrstandener Zweifel und Mißverständnisse nach der Declaration vom 2. Novem-
ber 1838 zwischen den Regierungen der Königreiche Sachsen und Preußen vereinbart wor-
den sind, so ist mie Sr. Königl. Majestät allergnädigster Genehmigung die nachstehende
Ministerialerklärung gegen eine gleichlautende Declaration des Großherzoglich Sächsischen
Ministerii der auswärtigen Angelegenheicen ausgewechsele worden, und es wird dieselbe Be-
bufs allgemeiner Nachachtung hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Dresden, am 10ten April 1839.

Ministerium des Innern.
Nostitz und Jänckendorf.

Stelzner.

Ministerialerklarung.
Zu Beseitigung derjenigen Zweifel und Mißverständnisse, welche sich zeieher über die Aus-
legung der Bestimmungen § 2, a und c der zwischen der Königlich Sächsischen und der

1839. 22

—
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Großherzoglich Sächsischen Regierung wegen wechselseitiger Uebernahm? Ausgewiesener be-
stehenden Convention vom 146en November 1821, namentlich

a) in Beziehung auf die Beantwortung der Frage: ob und in wie weit die in der
Scaatsangehörigkeit rc.

(pergatur in der vorstehend abgedruckten, mit der ältern Fürstlichen tinie Reuß von
Plauen ausgewechselten, mit der Sächsisch-Preutzischen Declaration vom 297½ No-
vember 1838 übereinstimmenden Ministerialerklärung vom Sten Februar 1839
—bis zum Schluß.)

Dresden, den 5ten März 1839.

Königl. Sachsisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
(gez.) von Zeschau.

—W 39.) Verordnung,
die Erläuterung und Ergänzung der mit der Herzoglich Sachsen-Coburg=Go-

thaischen Regierung unterm 1 74en December 1821 abgeschlossenen
Vaganten-Convention betreffend;

vom 1 cten April 1839.

Nachdem die Königlich Sächsische und die Herzoglich Sachsen-Coburg-Gothaische Re-
gierung sich über die wechselseitige Annahme mehrerer, den dießfallsigen, zwischen den König-
reichen Sachsen und Preußen beskehenden Staarsverträgen vom 21 Luee 1820 und vom
22##— November 1838 entsprechenden Erläuterungen und Ergänzungen der zwischen den
erstgedachten Regierungen unterm 1 7ten December 1821 abgeschlossenen, die Uebernahme
Ausgewiesener betreffenden Convention vereinige haben, und in dessen Gemäßheit mic Sr.
Königlichen Majestät allergnädigster Genehmigung die nachstehend abgedruckte Ministerial-
erklärung ausgestellt und gegen eine gleichlautende DeclarationdesHerzoglichSachsen-Co-

—— burg und Gothaischen Ministerii ausgewechselt worden ist, so wird solches hierdurch zur offent—
lichen Kenntniß gebracht und verordnet, daß der Inhalt dieser Erklarung in vorkommenden
Fallen hinkunftig zur Richtschnur genommen werden solle.

Dresden, am 11ten April 1839.

Ministerium des Innern.
Nostitz und Janckendorf.

Stelzner.



(133)

Ministerialerklärung.
Zu Beseitigung derjenigen Zweifel und Mißverständnisse, welche sich zeicher über die Aus-
legung der Bestimmungen § 2, a undcder zwischen der Königlich Sächsischen und der
Herzoglich Sachsen-Gothaischen Regierung, wegen wechselseitiger Uebernahme Ausgewiesener,
unterm 1 vten December 1821 abgeschlossenen Conventien, namentlich

a) in Beziehung auf die Beantwortung der Frage: ob und in wie weit die in der
Staatsangehörigkeic selbstständiger Individuen eingetretenen Veränderungen auf
die Staatsangehörigkeir der unselbstständigen, d. h. aus der älterlichen Gewalt noch
nicht entlassenen Kinder derselben, von Einfluß seien?

sowie
h) über die Beschaffenheit des, § 2, c der Convention erwähnten zehnjährigen Auf-

enthalts und den Begriff der Wirthschaftsführung,
ergeben haben, sind die erstgenannte und die Herzoglich Sachsen-Coburg-Gothaische Regie-
rung, ohne hierdurch an dem in der Convenrion ausgesprochenen Principe ekwas ändern zu
wollen, daß die Unterthanenschaft eines Individuums jedesmal nach der eignen innern Ge-
setzgebung des betreffenden Staates zu beurkheilen sei, dahin übereingekommen, hinkünftig
und bis auf Weiteres, nachstehende Grundsätze gegenseitig zur Anwendung gelangen zu
lassen, und zwar

zu à 1)0 daß unselbstständige, d. h. aus der älcerlichen Gewalt noch nicht entlassene Kin-
der, schon durch die Handlungen ihrer Elceern an und fur sich und ohne daß es
einer eignen Thätigkeit, oder eines besonders begründeten Rechts der Kinder be-
dürfte, derjenigen Staaktsangehörigkeic theilhaftig werden, welche die Elcern während
der Unselbstständigkeic ihrer Kinder erwerben,

ingleichen
2) daß dagegen einen solchen Einfluß auf die Scaarsangehörigkeit unselbstständiger

ehelicher Kinder, diesenigen Veränderungen nicht äußern können, welche sich nach
dem Tode des Baters derselben in der Staatsangehörigkeic ihrer ehelichen Muteer
ereignen, indem vielmehr über die Staatsangehörigkeit ehelicher, unselbstständiger.
Kinder lediglich die Condition ihres Valers entscheider, und BVeränderungen in de-
ren Staatsangehörigkeit nur mit Zustimmung ihrer vormundschaftlichen Behörde
eintreten können.

Nächstdem soll
zu b) die Verbindlichkeit der contrahirenden Staaken zur Uebernahme eines Individu-

ums, welches der andere Staak, weil es ihm aus irgend einem Grunde lästig geworden,
auszuweisen beabsichtigt, in den Fällen des § 2, c der Convenrion einereten:

1) wenn der Auszuweisende sich in dem Scaare, in welchen er ausgewiesen werden soll,
verheirathet, und außerdem zugleich eine eigne Wirthschaft geführe hat, wobei zur
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näheren Bestimmung des Begriffs von Wirehschaft anzunehmen ist, daß solche
auch dann schon eintrete, wenn selbst nur einer der Eheleute sich auf eine andere
Ark, als im herrschaftlichen Gesindedienste, Beköstigung verschaffe har;

oder

2) wenn Jemand sich zwar nicht in dem Staake, der ihn übernehmen soll, verheira-
thet, jedoch darin sich zehn Jahre hindurch ohne Unterbrechung aufgehalten hat,
wobei es dann auf Constituirung eines Domicils, Berheirathung und sonstige
Rechtsverhälenisse nicht weiter ankommen soll.

Hiernächst sind die genannten Regierungen auch dahin übereingekommen, daß zu den,
im § 8 der Eingangsgedachten Convention erwähnten Personen künfig die dort nicht ge-
nannten Schäfer und Dorfhirten, welche, ohne eine selbstständige Wirth-
schaft zu führen, in Diensten stehen, gerechnet werden sollen.
 SErndlich ist zwischen dem Königlich Sächsischen und dem Herzoglich Sachsen-Coburg-
Gothaischen Gouvernement annoch folgendes vereinbart worden:

Können die resp. Behörden über die Verpflichtung des Staaks, dem die Uebernahme
angesonnen wird, der in der Convention und vorstehend aufgestellten Kennzeichen der Ver-
pflichtung ungeachtel, bei der darüher Statt findenden Correspondenz sich nichr vereinigen,
und ist die dießfällige Differenz derselben auch im diplomarischen Wege nicht zu beseitigen
gewesen; so wollen beide contrahirende Theile den Streitfall zur compromissarischen Ent-
scheidung eines solchen dricken deutschen Bundesstaates stellen, welcher sich mit beiden con-
trahirenden Theilen wegen gegenseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen in denselben Vertrags-
verhältnissen befindet.

Die Wahl der zur Uebernahme des Compromisses zu ersuchenden Bundeeregierung bleibe
demjenigen der contrahirenden Theile überlassen, der zur Uebernahme des Ausgewiesenen ver-
pflichtet werden soll.

In diese drikte Regierung hat jede der bektheiligten Regierungen jedesmal nur eine Oar-
stellung der Sachlage, wovon der andern Regierung eine Abschrift nachrichtlich mitzutheilen
ist, in kürzester Frist einzusenden.

Bis die schiedsrichterliche Enrscheidung erfolgt, gegen deren Inhale von keinem Theile
eine weitere Einwendung zulässig ist, hat derjenige. Staar, in dessen Gebiele# das auszuwei-
sende Individuum beim Entstehen der Differenzsichbefunden, die Verpflichtung, dasselbe
in seinem Gebiete zu behalten.

Dresden, am 20sten März 1839.

Konigl. Sachsisches MinisteriumderauswärtigenAngelegenheiten.
(gez.) von Zeschau.

——W#— — —

Letzte Absendung: am áten Mai 1839.
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GesctzundVerordnungsblall
fur das Konigreich Sachsen,

114 Stück vom Jahre 1839.

— 40..) Verordnung,
die Anstellung von Apothekenrevisoren und die für dieselben entworfene

Onstruction betreffend;
vom 25sten April 1839.

In 8 12 des Gesetzes vom 30sten Juli 1836 uber die Organisation der untern Medi-
cinalbehorden und S VI der Verordnung vom 27sten August 1838, die Bildung der Me—
dicinalpolizei= und thierarztlichen Bezirke betreffend, ist wegen der nach § 9 des gedachten
Gesetzes zur Revision der Apotheken, Droguereigewolbe, Arzneifabriken und pharmaceutischen
Laboratorien anzustellenden Apothekenrevisoren und des Anfangs ihrer instructionsmaßigen
Wirksamkeit besondere Verfugung vorbehalten worden.

Nach Beseitigung der dem Eintritt dieser Einrichtung zeither entgegengestandenen An-
standsursachen wird daher, mit Allerhöchster Genehmigung, die über die Amtsbefugnisse
und Obliegenheicen der Apothekenrevisoren entworfene Instruction, welche zugleich über die
Abgrenzung der zu bildenden zwei Revisionsbezirke das Nähere enthäle, nachstehend zur all-
gemeinen Kenntniß gebrache und dabei bestimmt, daß die Wirksamkeit der Apothekenrevisoren,
wegen deren Ernennung besondere Bekanntmachung ergehen wird, mie dem 1sten Juli
dieses Jahres zu beginnen habe.

Hiernach haben alle, die es angehr, sich gebährend zu achten.
Dresden, den 25st8en April 1839.

Ministerium des Innern.

Nostitz und Jänckendorf.

Hering.
1839. 23
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Instruction
für die

Apothbekenrevisoren.

§ 1. Alle Apotheken im Königreiche Sachsen sind durch zwei von dem Ministerium
des Innern angestellte Apothekenrevisoren einer periodischen Revision zu unkerwerfen.

§ 2. Zu dem Ende werden zwei Revisionsbezirke gebildet, von welchen

der erste die Bezirke der Kreisdirectionen zu Dresden und Budissin, ingleichen aus
dem Bezirke der Kreisdirection zu teipzig, den 7ten, Sten und en Medicinalbezirk, so-
wie die Medicinalbezirke der Städte teipzig, Oschatz und Hainichen;

der zweite aber den übrigen Theil des teipziger Kreisdirectionsbezirks und den ganzen
Bezirk der Kreisdirection zu Zwickau umfaßt.

§ 3. Jeder Apothekenrevisor hat jährlich in beliebiger Reihenfolge den dricten Theil
sämmtlicher Aporheken des ihm angewiesenen Bezirks zu unfersuchen, so daß jede Apotheke
aller drei Jahre wenigstens einmal einer Revision unkerliegr. Auch behält das Ministerium
des Innern sich vor, die Revisoren von Zeit zu Zeit dergestalt unter sich wechseln zu lassen,
daß jeder derselben für eine bestimmte Zeit mit der Revision der Apotheken des andern
Bezirks beauftragt wird.

§ 4. Die Untersuchung soll ein Urtheil begründen, ob
a) der Zustand der ganzen Apotheke,
b) der Vorrath und die Tauglichkeic der Arzneien,
) die darin ausgeführten Arbeiten,
d) die Anzahl und die Kenntnisse des darin arbeitenden Personals, sowie
e) die Unterrichtsmittel

mit den über die Einrichtung und Verwalcung der Apotheken bestehenden Vorschriften und
Grundsätzen übereinstimmen.

§ 5. Der Revisor hat demnach, ohne vorherige Ankündigung, sogleich nach dem
Eintrikte in die Apotheke die Unrersuchung zu bewerkstelligen, so daß er

a) die in den Vorrathskammern und der Officin befindlichen Arzneiwaaren prüft,
b) die Beschaffenheit der verschiedenen Räume selbst und
c) die zu halrenden Bücher einsieht, das Personal und die Unterrichtsmirtel berück-

sichtigt und den Befund sogleich im Protokolle niederlegr.
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&amp; 6. Bei der Prüfung der Arzneiwaaren dienk die Sächsische Pharmacopöe als Grund-

lage. Die Aechtheit und Unverdorbenheit ist mit gleicher Aufmerksamkeit zu berücksichtigen:
à) bei den rohen Arzneien,
b) bei den mechanisch zubereiteren, z. B. den Pulvern,
c) bei den pharmaceutischen Bereitungen, z. B. Extracten,
d) bei den chemischen Präparaten.

Zugleich ist die Gleichförmigkeit der in den Vorrathskammern vorhandenen mit den
in der Officin befindlichen Artikeln, sowie das Verhäleniß der Vorräthe zum Geschäft
selbst zu ermitteln.

§ 7. Schlechte und verdorbene Gegenstände sind zu vernichten. Erhöbe jedoch der
Worsteher der Apotheke dagegen Widerspruch, so sind die betreffenden Artikel unter dem
doppelcen Siegel des Bezirksarzres und des Apothekers zur Beurtheilung und Enrscheidung
an die Kreisdirection einzusenden.

&amp; 8. Bei der Beurtheilung der verschiedenen Kammern und Räume dienen die An-
forderungen als Richtschnur, die in dieser Beziehung an jede ordnungsmäßig eingerichtere
Apocheke zu machen sind. — Der Untersuchende har sich weiter zu überzeugen, datz das
Giftbuch und das Defecebuch in Ordnung sei.

Es liege ihm ob, einige Recepte, deren Anzahl mie der Ausdehnung des Geschäfts-
betriebes im Verhäleniß steht, aus den vorhandenen willkührlich auszuwählen, den von dem
Apotheker darauf bemerkten Tarwerth mit den Sätzen der Sächsischen Arzneitaxe zu verglei-
chen, und sich zu vergewissern, daß letztere nicht überschricten worden ist. «

§ 9. Der Apothekenrevisor hat von den Approbationen des in der Apotheke arbei-
tenden pharmaceutischen Personales Einsicht zu nehmen, auch über die Anzahl desselben, die
Fähigkeiten und Kennenisse der vorhandenen Lehrlinge und die Unterrichtsmitcel das Nöthige
im Prokokoll zu bemerken.

§ 10. Oie Beschwerden des Bezirksarztes, im Fall dergleichen vorhanden, sind dem
Prokokolle beizugeben. Dasselbe gilt von den Beschwerden, welche der Apotheker über das
Selbstdispensiren der Aerzte, über Eingriffe der Krämer in den Medicinalhandel, über
Medicaster und dergleichen zu führen veranlaßt sein sollte.

§ 11. Härten sich Mängel ergeben, die eine Nachrevision nöthig machen, so ist diese
innerhalb der nächsten zwölf Wochen vorzunehmen und der Vorstand der Apotheke davon
zu unterrichten. Erhebt letzterer Einspruch dagegen, so ist die tage der Sache dem Mini-
sterium des Innern anzuzeigen und Dessen Enrschließung zu erwarten.

 8# 12. Das aufgenommene Protokoll ist dem Worstande der Apotheke ohne irgend
einen Rückhale mitzurheilen und von demselben zu unterschreiben. Hätte derselbe wegen
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vorgefundener Mangel eine Verantwortung beizubringen, so. ist sie dem Protokolle entweder
sogleich beizufügen, oder von dem Apotheker schriftlich binnen acht Tagen dem Bezirksarzte
einzuhandigen.

§ 13. Ueber das Ergebniß der Revision ist von dem Apothekenrevisor ein der bes—
sern Uebersicht wegen tabellarisch geordnetes Protokoll aufzunehmen, zu welchem Behufe den
Revisoren lithographirte Schemata werden zugestellt werden.

§ 14. Das Revisionsprokokoll dienr bei künftigen Bisitationen als Grundlage und
ist deshalb dem Bezirksarzte zu übergeben, welcher dasselbe durch die Kreisdirection an das
Ministerium des Innern einzusenden und, nachdem er es zurück erhalten, in seiner Acten-
reposikur aufzubewahren hat.

§ 15. Die Revision geschiehe unker Zuziehung des Bezirksarztes, welcher zu dem
Ende von der Zeic, zu der sie vorgenommen werden soll, zuvor in Kennrniß zu setzen ist.
Im Falle jedoch der Bezirksarzt abgehalten wäre, der Revision vom Anfange an beizuwoh-
nen, so genügt es, wenn er nur gegen den Schluß derselben sich einfindet.

§ 46. Weas vorstehend über die Revision der Aporheken bestimmr ist, leider, soweie
die Natur der Sache es zuläßt, auch auf die vorhandenen und künftig entstehenden Dro-
guereigewölbe, Arzneifabriken und pharmaceutischen #aboratorien Anwendung, indem diesel-
ben ebenfalls durch die Apothekenrevisoren von Zeit zu Zeit einer Revision zu unterwerfen
sind. Namentlich wird dem Aporbekenrevisor des zweiten Revisionsbezirks die sorgfälige
Beaufsichtigung der im Obergebirge zur Zeit noch vorhandenen, mit Concession versehenen
Arzneilaboranten zur besondern Obliegenheit gemach.

Letzte Absendung: am 8ten Mai 1839.
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Gesch-und Verordnungsblaltt
für das Königreich Sachsen,

121·e2 Stück vom Jahre 1839.

 411.) Verordnung,
die Unzulässigkeit der Appellationen gegen das Verfahren in minder wichtigen

Criminalsachen an das Oberappellationsgericht betreffend;
vom 7ten März 1839.

De#am Justizministerium ist Seiten des Oberappellationsgerichts angezeigt worden, daß
sich bei der Anwendung des Gesetzes vom 28Ssten Januar 1835, die höhern Justizbehörden
und den Instanzenzug in Justizsachen beereffend, Zweifel darüber ergeben haben: ob nach
der Bestimmung desselben § 38 unter 9 in Verbindung mit § 33 in den § 38 unter 2
bezeichneten minder wichtigen Criminalsachen gegen das Verfahren eine zweimalige, das
letztemal an das Oberappellationsgericht zu bringende, Appellation zulässig sei?

War nun schon in dem den Ständen auf dem tandtage 1832 vorgelegteen Enewurfe
dieses Gesetzes als Hauptprincip festgesetzt, daß dieselben Behörden, welche das Erkenntniß
zu fällen haben, auch über das Verfahren des Proceßrichrers cognosciren sollen und daß
in Sachen, in welchen nur 2 Instanzen für die Entscheidungen zu gestatten und diese
nicht bis an das Oberappellationsgericht reichen, auch gegen das Verfahren nicht bis an
das Oberappellationsgericht appellirt werden könne, ingleichen daß, so wie geringfügige Ci-
vilsachen nicht an die dritte Instanz gelangen, eben so auch minder wichtige Criminalsachen
durch Entscheidungen der Appellationsgerichte abgemacht werden sollten; Geht ferner aus
den ständischen Verhandlungen über die Berathung des Gesetzen'wurfs hervor, daß die
Stände mit diesen Grundsätzen, so viel die Criminalsachen anlangt, sich vollständig ein-
verstanden erklärten und, indem sie den § 38 Sub 9 enthaltenen Zusatz

„mit Ausnahme der § 30 angeordneten Beschränkung in Bezug auf die Appella=
tionen an das Oberappellationsgericht"

beanrragken, die Instanzen rücksichtlich des Verfahrens in Criminalsachen gegen den Ent-
wurf nicht vermehren, sondern nur die unbedingte Anwendung der auf ihren Antrag
§ 30 aufgenommenen Beschränkung: wonach in Civilsachen eine Appellation gegen das

1839.



(140)

Verfahren des Unterrichters an das Oberappellationsgericht nur dann statthaft sein sollte,
wenn das Appellationsgericht zum Nachtheil des Appellaten reformirt habe: auf Criminal-=
sachen ausschließen wollten, weil außerdem das Oberappellationsgericht von der Cognition
über das Verfahren selbst in wichtigeren Criminalsachen ausgeschlossen sein würde; würde
endlich die § 38 unter 9 erfolgte Hinweisung auf § 33 gar keinen Sinn haben, wenn
die Bestimmung § 33 nicht wenigstens auf minder wichtige Criminalsachen sich beziehen
sollte, so ist auf erstatketen Vortrag an Se. Majestät die vom Oberappellationsgericht auf-
gestellte Ansicht genehmigt und dem gemäß jener angeregte Zweifel dahin enrschieden
worden: —

daß in den minder wichtigen Criminalsachen, in welchen zufolge der Bestimmung
des Gesetzes uber die hohern Justizbehorden vom 28sten Januar 1835, § 38
unter 2 in Verbindung mit dem Gesetz, einige Abanderungen in dem Verfahren
in Untersuchungssachen betreffend, vom 30sten Marz 1838 unter VIII, das zweite
Erkenntniß von dem Bezirksappellationsgericht abzufassen ist, gegen das Verfahren
des Untersuchungsrichters eine Appellation an das Oberappellationsgeriche nicht zu-
lässig sei.

Was dagegen die wichtigeren Criminalsachen becriffk, so verstehr es sich, wenn schon
in diesen in der Regel ebenfalls nur Ein Rechtsmirtel gegen das erste Erkenntniß zulässig
ist, doch in Gemäßheic des obgedachten Princips und weil in diesen das Oberappellations=
gericht das zweice Urchel zu fällen hat, und bei der ausdrücklichen Besiimmung § 38
Sub 9 von selbst, daß gegen das Werfahren des Untersuchungsgerichts in diesen Sachen
bis an das Oberappellationsgericht appellirt werden kann.

In Gemäßheit § 43 des angezogenen Gesetzes vom 2 Ssten Januar 1835 wird diese
Entscheidung, die, bis eine Abänderung durch ein Gesetz erfolgt, auch zur Norm in an-
dern Fällen dienk, biermit bekannt gemacht.

Dresden, den 7ten März 1839.

Ministerium der Justiz.
von Koernneritz.

Hausmann.
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M 42.) Verordnung,
den in hiesigen Landen den auslandischen Juden, ingleichen außerhalb Dresden

und Leipzig den inlandischen Juden gestatteten Aufenthalt betreffend;
vom 6öten Mai 1839.

In Berucksichtigung eines am letzten Landtage ausgesprochenen standischen Wunsches hat
es zwar thunlich und den gegenwartigen Verhaltnissen entsprechend geschienen, die Strenge
der wegen des zeitweiligen Aufenthalts von Juden in hiesigen Landen bestehenden Vor—
schriften zu mildern; es ist aber auch darauf Bedacht zu nehmen gewesen, daß nicht durch
den unbemerkten Uebergang eines Anfangs nur vorubergehenden Aufenthaltes in einen die
Scaats= und Heimathsangehörigkeic begründenden, die Absicht des Gesetzes vom 1 ten
August 1838 umgangen werde, welche insbesondere auch gegen das Heimischwerden inlän-
discher Juden außerhalb Dresden und teipzig und ausländischer Juden in hiesigen #anden,
überhaupt gerichtet ist.

Es wird daher, mit Sr. Königlichen Majestät allerhöchster Genehmigung, Nachste-
bendes verordnet:

§ 1. Wegen desjenigen Aufenthaltes ausländischer Juden in hiesigen kanden, wel-
cher das Betreiben von Handelsgeschäften zum Zweck hat, bewendec es bei den bestehenden
Vorschriften; vorbehältlich der für besondere desfallsige Verhälenisse nach Befinden zu
treffenden Bestimmungen.

§ 2. Ausländischen Juden, welche als Handlungsdiener und Apokhekergehülfen, auch
als Handwerksgesellen und Mühlpurschen, oder in anderer gleichartiger Beziehung reisen
oder wandern und Anstellung oder Arbeit suchen, ist der desfallsige Aufenthale in den hier-
ländischen Städten — keinenfalls aber auf dem tande — mit Bewilligung der Orts-
polizeibehörde nachgelassen. Uebersteige aber ein solcher Aufenthalt die Dauer eines halben
Jahres, so ist, außerhalb Dresden und teipzig, die Genehmigung der becreffenden Kreis-
direction erforderlich.

§l# 3. Oer Aufenthalt an irgend einem Orte hiesiger Lande als Dienstbote oder Lehr—
ling bleibt den ausländischen Juden untersagt; sollten besonders erhebliche Gründe für eine
von diesem Verbote zu verwilligende Ausnahme obwalten, so ist darüber die Enrschließung
des Ministerii des Innern einzuholen.

§ 4. Solchen ausländischen Juden, welche in keine der vorerwähnten Karegorien
gehören, sondern die in Familienangelegenheiten, ihrer Gesundheit wegen, zum Vergnügen,
oder in anderer unverdächtiger, auf Handel und Gewerbe nicht Bezug habender Absicht
reisen, und sich darüber genügend auszuweisen vermögen, kann der zeirweilige Aufenthale
in Dresden und teipzig von den dasigen Polizeibehörden gestarket werden.

24
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An andern Orten kann zwar die Polizeibehorde dergleichen Juden in unbedenklichen

Fallen das Verweilen für die Dauer von vier Wochen, jedoch allemal nur unter Erthei-
lung besonderer Aufenthaltskarte, bewilligen; zu einem längern Aufenthalte aber ist die
Genehmigung der vorgesetzten Kreisdirection einzuholen.

8§ 5. Was vorstehend über den zeitweiligen Aufenthalt ausländischer Juden in bie-
sigen Landen bestimmt ist, gilt auch von einem solchen Aufenthalte inländischer Juden an
andern Orten des tandes als Dresden und teipzig, mit Ausnahme des Aufenthales als
Lehrling, wozu die Erlaubniß in gleicher Art, wie zu dem 82 gedachten, ertheilt
werden kann.

§ 6. Auf die in hiesigen tanden reisenden und wandernden, sowohl ausländischen
als inländischen Juden haben die Polizeibehörden und die Gendarmerie genaue Aufsicht
zu führen, und bei Prüfung der tegitimationen mit WVorsicht zu verfahren; insbesondere
ist bei allen nach Obigem den Ortsbehörden überlassenen Aufenthaltsgestattungen die Auf-
merksamkeit dahin zu richten, daß durch dieselben die eingangsgedachte Absicht des Gesetzes
vom 16ten August 1838 nicht gefährder werde.

Bei den an die Kreisdirectionen, zu Einholung der Genehmigung derselben, nament-
lich auch in den § 4 bemerkten Fällen zu erstattenden Anzeigen sind die persönlichen Ver-
haltnisse des Reisenden, unter Angabe des Namens und Srandes, des Orts, wo er sich
wesentlich aufhält, der Zahl und Eigenschaft der ihn erwa begleitenden Personen, sowie
des Zwecks seines Aufenthaltes, genau aufzuführen und die Legitimationen beizufügen.

Dresden, am 6ten Mai 1839.

Ministerium des Innern.
Nostitz und Jänckendorf.

Kuhn.

 S43.) Verordnung,
die Ernennung eines Wahlcommissars für den 16ten städtischen Bezirk

betreffend;
vom 6ten Mai 1839.

D. für den 162en städeischen Bezirk die Wahl eines Stellvertrerers für den Landtags—
abgeordneren nörhig geworden, so ist zu zeitung des Wahlgeschäftes
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der Stadtrichter Beyer zu Auerbach

zum Commissar bestelt worden und es wird dieß hierdurch zur Nachachtung bekannt
gemacht.

Dresden, am bten Mai 1839.

Ministerium des Innern.
Nostitz und Janckendorf.

Kuhn.

M 44.) BVerordnung,
die nach Art. 50 des Criminalgesetzbuchs abzufassenden Erkenntnisse betreffend;

vom Oten Mai 1839.

Mie allerhochster Genehmigung wird zu Beseitigung einer, bei der Frage uber die Com—
petenz in Untersuchungssachen wahrgenommenen differenten Ansicht der erkennenden Behor—
den, in Gemaßheit der Bestimmung des Gesetzes, die hohern Justizbehorden und den
Instanzenzug in Justizsachen betreffend, vom 28sten Januar 1835, 8 43 verordnet, daß
in allen Fallen, wo nach den uber die Competenz bestehenden gesetzlichen Vorschriften die
Untersuchung gegen einen Verbrecher wegen mehrerer begangener Verbrechen vor zwei oder
mehrern, in den Bezirken verschiedener Appellationsgerichte gelegenen Criminalgerichten zu
fübren, nach der Beschaffenheit der Verbrechen aber bei der Entscheidung die Bestimmung
des Criminalgesetzbuchs Art. 50 in Anwendung zu bringen ist, nur Ein Urehel und zwar
von demjenigen Appellationsgericht abgefaßt werde, in dessen Bezirk die neueste Unter-
suchung geführt worden ist.

Es haben daher in dergleichen Fällen die Criminalgerichte, vor welchen die frühern
Untersuchungen anhängig sind, nach dem Schlusse derselben die Acten an das in der neue-
sten Untersuchung competente Criminalgericht einzusenden und ist in dem hierauf von dem
Appellationsgericht zu sprechenden Erkennenisse das Gericht, welchem die Strafvollstreckung
obliegt, zu bestimmen, auch ein von den concurrirenden Gerichten zu leistender verhäleniß-
mäßiger Beitrag zu den Kosten des Urkhels, sowie eintretenden Falls der Serafvollstreckung
festzusetzen.
 DOoresden, den 9t#en Mai 1839.

Ministerium der Justiz.
von Koenneritz.

Hausmann.
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das gerichtliche Verfahren in Streitigkeiten über ganz geringe Civilansprüche
betreffend;

vom 1 öten Mai 1839.

Wag, Friedrich August, von GOTTES Gnaden Konig von
Sachsen 2c. 2c. 2c.

haben wegen Behandlung ganz geringer Rechtssachen, sowie zu Abänderung einiger in der
erläuterten Proceßordnung vom Jahre 1724 ad Tit. I, § 6, und in dem Mandate vom
28sten November 1753 enthaltenen Bestimmungen ein besonderes Gesetz zu erlassen be-
schlossen, und verordnen daher, unker Zustimmung Unserer getreuen Stände, wie folge:

§ 1. In Setreikigkeiren über ganz geringe Civilansprüche soll künfeig ein noch ein-
facheres und kürzeres Verfahren, als das für andere geringfügige Rechrssachen gesetzlich
vorgeschriebene, beobachtet werden.

§ 2. Nach den im gegenwärtigen Gesetze § 6 bis mir 40 ertheilten Vorschriften sind
zu behandeln alle diejenigen Rechrsstreitigkeirten über Civilansprüche, deren Gegenstand den
Betrag oder Werth von 20 Thlrn.—. — sächsisch nicht übersteige.

Ausgeschlossen davon sind jedoch
1.) Ansprüche, welche auf den Erwerb, das Eigenthum oder den Civilbestitz eines

Grundstücks gerichtet sind, ingleichen
2.) solche, welche die mit dem Besitze eines Grundstücks verbundenen Berechtigungen

und Verpflichtungen betreffen und
3.) solche, deren rechtliche Beureheilung auf Erörterung umfänglicherer Rechte und

Verbindlichkeiten beruhet, welche der Kläger dabei in Anspruch nimmt.
§ 3. Vorstehender Bestimmung unter 2 und 3 ungeachret können auch Ansprüche

auf Rückstände größerer teistungen, oder verfallene Termine derselben, ingleichen Capical=
oder Miethzinsen, sowie Reallastenvon Grundstücken, wenn diese Ansprüche an sich den
Werth von Zwanzig Thalern sächsisch nichr übersteigen, in dieser Proceßart eingeklage und
verhandelt werden, so lange niche die Hauptverbindlichkeie selbst, auf welcher dergleichen
Ansprüche beruhen sollen, streicig wird.

Der Richter hat daher auch die dahin gerichteten Klagen anzunehmen und in den § 6
folgd. vorgeschriebenen Formen fortzustellen, den Proceß jedoch sofort zu sistiren, sobald
der Klagegrund soweit geleugnet ist, daß in Ermangelung eines anderen (z3. B. auf ein
besonderes Bersprechen gerichreten) die Entscheidung der Sache von der rechtlichen Aus-
führung der Hauptverbindlichkeit abhängig wird. In diesem Falle ist der Kläger zu An-
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stellung einer andern Klage zu verweisen, oder es ist, dafern der Kläger die angebrachte
Klage fortzustellen ssch erklären würde, darauf die anderweite Ausfertigung, nach Maaß-
gebung der nach Beschaffenheit der Sache zur Anwendung kommenden Proceßgesetze
anzuordnen.

&amp; 4. Ob der Werth des Streitgegenstandes die angegebene Summe übersteige oder Berechnung des
nichr, ist lediglich nach dem Betrage der Hauptforderung zu bestimmen. Auf Zinsen, Betrags,
Nutzungen, Schäden und Kosten, welche neben dem Hauptgegenstande gefordert werden,
ist hierbei keine Rücksicht zu nehmen, selbst wenn die Nebenforderung ein Mehreres, als
die hauptsächliche betragen sollte.

§ 5. Auf ein Klagvorbringen, welches mehrere, für sich bestehende Ansprüche um= insonderheit bei
faßt, ist das in diesem Gesetze vorgeschriebene Verfahren nur dann einzuleiten, wenn der Klagen wegen
Gesammtbetrag der einzelnen Hauptforderungen, sie mögen auf einem und demselben Grunde meren An—-
oder auf verschiedenen Gründen beruhen, die § 2 bestimmte Summe nicht übersteigt.

§6. Die Gerichte haben alle wegen dergleichen ganz geringer Ansprüche (§ 2 und Versahren.
folgd.) entstehenden Srreitigkeiren mündlich zu erörtern und zu enrscheiden; es sind jedoch &amp;. überhautt.
sowohl über die Anbringer und die verpflichtenden Erklärungen der Partheien, als über Wiichenn ,
die ertheilten Entscheidungen, kurze Protokolle aufzunehmen. Protokoll.

§ 7. Die Partheien haben eneweder persönlich, oder durch gehörig legicimirte und Geseszliches Er-
mit vollständiger Instruction versehene Bevollmächtigte in den zur Verhandlung der Sache scheinen der
angesetzten Terminen zu erscheinen, insoweit nicht hinsichtlich des Erscheinens durch präsum- Partheien.
tive Stellvertreter 8 8, sowie in Bezug auf die Gemeinheiten und Genossenschaften 8 9
ein Anderes nachgelassen ist.

Das Erscheinen durch einen nicht, oder nicht gehorig, legitimirten Bevollmachtigten
ist eben so, wie das ganzliche Ausbleiben im Termine zu betrachten, und die von dem
Bevollmachtigten mit Bezugnahme auf den Mangel der nothigen Instruction, erfolgende
Ablehnung bestimmter Auslassungen und Erklärungen gile für ein Zugeständniß des that-
sächlichen Umstandes, worüber die Abgabe einer bestimmten Erklärung abgelehne wird.

Auf Ersatz von Kosten wegen der Zuziehung eines Beistandes oder wegen des Er-
scheinens durch einen Stellvertreter findet ein Anspruch nicht start.

8 8. Zur Bevollmachtigung genügt die Beibringung einer von dem Machtgeber ei= Bedollmäch-
genhändig unterzeichneten Schrife, in welcher der Gegenstand des Streites unzweifelhaft tigte.
bezeichnet und die Auftragsertheilung deurlich, wenn auch nur in allgemeinen Ausdrücken,
erklärt ist. Der Beauftragte wird dadurch ermächtiget, jede auf den Srreikgegenstand
sich beziehende Handlung vorzunehmen und verbindliche Erklärungen abzugeben, wenn auch
sonst den Gesetzen nach ein ganz besonderer Auftrag dazu nöchig sein sollte.

Ein Stellvertreter, welcher die gesetzliche Vermuchung eines Auftrags für sich har,
ist zwar ohne Weiteres zum Verhöre zuzulassen, har jedoch nach der Verhandlung binnen
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einer vom Gericht sofort zu bestimmenden Frist die Genehmigung der von ihm vertretenen
Parthei beizubringen.

Stellvertreter § 9. Gemeinheiren und andere Genossenschaften werden durch ihre Vorsteher, oder
von Gemein= durch Abgeordnete aus ihrer Mitte, oder durch andere Bevollmächtigre vertreten. Diese
heiten. Abgeordneten und Bevollmächtigten haben sich durch eine von den Worstehern, unter Bei-

druckung des Gemeindesiegels, oder von sämmtlichen Mitgliedern der Gemeinheit ausge-
stellten Bollmacht, welche den § 8 angegebenen Erfordernissen entspricht, zu rechtfertigen.

Eines besondren Nachweises über die Befolgung der in der allgemeinen Städreord-
nung § 185 enthaltenen Bestimmung, bei welcher es übrigens verbleibt, bedarf es zur
Vollständigkeit der Vollmacht nicht.

Beschränkung § 10. Oen Partheien ist zwar gestatter, vor und nach der mündlichen Sereitver=
schriftlicher An= handlung Anträge und Erklärungen schriftlich an das Gericht gelangen zu lassen, und

träge un - darf dergleichen Eingaben, wenn sie von der Parthei selbst ode «Erklärungen. letzteres darf derglei gaben, sie von der Parthei selbst oder von einem zu
Betreibung der Advocatur berechtigten Sachwalter unterzeichner sind, nicht zurückweisen.
Zum Ersatz von Gebühren und Auslagen dafür kann jedoch der Gegner, auch wenn er
sachfällig wird, niemals angehalten werden, und die Parchei selbst ist ihrem Sachwalter
dergleichen nur insofern zu entrichren schuldig, als sie denselben zu Entwerfung der Schrift
ausdrücklich beauftragt hat,

B. insbesondere. § 14. Wer jemanden wegen eines ganz geringen Civilanspruchs belangen will, har
Anmeldung des dem zuständigen Gerichte, mündlich oder schriftlich,

Anspruchs.
a) den Namen, Stand und Wohnort des Verklagten,

b) den Grund und Gegenstand des Anspruches, mit deutlicher Bezeichnung desselben,
auch mit genauer Angabe des Geldbecrags oder Werches (z. B. 5 Thlr. —. —. Darlehn,
6 Thaler 8 gr. —= Kaufgeld für Leinwand, 10 Thlr. 12 gr. —. Miechzins) anzuzeigen
und um VWorladung des Gegners zu bitten. Eine nähere Auseinandersetzung des Sach-
verhältnisses ist bei diesem Anbringen nicht erforderlich.

Verfügung an § 12. Das Geriche har hierauf Tag und Stunde der Verhandlung zu bestimmen
die Partheien. und die Partheien dazu durch Bestellzecrel vorzuladen. Eine mündliche Vorladung durch

den Gerichtsboren ist nur dann gestarter, wenn die Sache gar keinen Ausschub leidet.
Bleibt jedoch die mündliche Bestellung unbefolgt, oder kommt unter den Partheien, wenn
sie auf eine solche erscheinen, eine Vereinigung nicht zu Stande, so kann eine Enrschei-
dung vom Gerichte nicht sofort ertheilt werden; vielmehr sind solchenfalls die Partheien
auf einen andern Termin durch Bestellzettel vorzuladen.

Inhalt der § 13. Die Besitellzettel müssen enthalten:
Bestellzettel. „

1) den Namen, Stand und Wohnort der Partheien,
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2) den Gegenstand und Betrag des Anspruchs, mit kurzer Bezeichnung des speciellen
Grundes, worauf solcher beruhet,

3) den zur Verhandlung bestimmten Termin,
4) die Verfügung an den Verklagten, den Kläger zu befriedigen und die geschehene

Befriedigung noch vor dem Termine nachzuweisen; für den Fall aber, daß dieß
nicht geschieht,

5) die Vorladung beider Theile zum gesetzlichen Erscheinen im Termine und zur münd-
lichen Verhandlung über den streitigen Anspruch, insonderheir

a) des Klägers, zum gehörigen Anbringen seiner Klage, und
b) des Verklagten, zur bestimmten Erklärung darüber, unter der Verwarnung,

daß er außerdem des Klagvorbringens für geständig und seiner mit dem Klag-
anspruche in Verbindung stehenden Einreden für verlustig werde geachtet werden;

6) die Bemerkung, daß jede Parthei die auf das angezeigte Schuldverhältniß sich be-
ziehenden Urkunden, wenn dergleichen vorhanden sein sollten, mit zur Stelle zu
bringen, auch die etwanigen andern Beweismitetel im Termine anzuzeigen und nach
Erörterung der Sache die sofortige Ertheilung eines Bescheides zu erwarten habe.

§ 14. Die dem Verklagken einzuräumende Frist darf höchstens acht Tage in Frist zum
sich fassen, wenn nicht die besondere Verfassung des Gerichts ein Anderes erfordert, oder Termine.
der Kläger selbst eine längere Frist beantragt oder bewilligf. Es müssen jedoch zwischen
dem Tage, an welchem der Bestellzettel den Partheien behändigt worden ist, und dem
zur Verhandlung bestimmten Termine wenigstens vier Tage innen liegen. Unter
Einräumung einer kürzern Frist kann der Verklagte nur dann durch Bestellzertel peremo-
risch vorgeladen werden, (vergl. § 12), wenn er am Orte des Gerichts gegenwärtig ist,
und die Sache keinen längern Aufschub leidet.

§ 15. Bis zum Tage des Termins steht es jedem Theile frei, um Verlegung des Verlegung des-
selben, auch ohne Angabe einer Ursache, zu bieten, und das Gericht hat ein solches Ge- selben.
such, gegen Berichtigung der dadurch veranlaßten Kosten, zu gewähren, dafern nicht Ge-
fahr auf dem Verzuge haftet. Einem Gesuche derselben Parthei um nochmalige Verle-
gung des bereits einmal aufgeschobenen Termins ist nur gegen Angabe und sofortige
Bescheinigung eines ausreichenden Grundes Statt zu geben. Die richterliche Verfügung
auf Verlegung des Termins ist den Partheien durch die zu Insinuationen verpflichrete
Person, mit Aushändigung eines, auf den Inhalt des vorigen Bestellzettels verweisenden,
die Sache und den Tag des anderweiten Termines kürzlich bezeichnenden Zettels bekannt
zu machen.

§ 16. Den Partheien ist gestattet, ohne vorgängige cadung gemeinschaftlich an Ge- Erscheinen der
richrsstelle sich zu begeben und auf sofortige Erörterung und Entscheidung ihres Streites Partheien ohne
anzutragen. Das Gericht hat einem solchen Gesuche, wenn es zur gewöhnlichen Gerichts- bortenn la—
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zeit, oder an einem der zu dergleichen Verhandlungen etwa besonders bestimmten Gerichts-
tage angebracht wird, unverzüglich Statk zu geben, soweit dieß ohne Nachtheil für andere,
bereits zuvor angeordnete, oder dringendere Geschäfte geschehen kann.

Dasselbe gile bei andern mündlich oder schriftlich angezeigten Compromissen der Par-
theien, auf einen von ihnen bezeichneten und von dem Richter genehmigten Terminstag. Die
Partheien aber haben bei der Verhandlung dasselbe zu beobachten, was ihnen obliegen würde,
wenn sie auf die § 13 angegebene Weise vorgeladen worden wären.

Termin zuVer- 8 17. Wenn auf erlassene Vorladung der Kläger in dem bestimmten Termine sich
elmolnng.—— nicht meldet, so wird die Sache bis auf weiteres Ansuchen beigelegt, und der Kläger zu
Kalägers. " Bezahlung der verursachten Kosten angehalten.

Voerbringen des § 18. Erscheint der Kläger, so har derselbe, soweik es nicht bereits beim ersten
ig Anbringen geschehen ist, die thatsächlichen Umstände anzugeben, auf welche er seinen An-

unkegründeter spruch gründet. ODas Gericht hat ihn dabei durch geeignete Fragen zu unterstützen. Er-
Klagen. giebt sich, daß die angezeigeen Thatsachen die behauptere Forderung weder ganz noch zum

Theil begründen, so hat das Gericht den Kläger, auch wenn die Gegenparchei nicht er-
schienen ist, sofort zu bescheiden, daß sein Gesuch, in Beziehung auf das angegebene und
erörterte Rechesverhältniß schlechterdings unstatthaft sei. Die Klage wegen Unvollständig-
keit oder Unschlüßigkeit des Vorbringens blos angebrachtermaaßen abzuweisen, ist niche
gestattet.

Verfahren auf § 19. Wird durch die angegebenen Thatsachen, die Richtigkeit derselben vorausge-
eineschlüssige setzt, der Antrag des Klägers ganz oder zum Theil begründet, so ist der Verklagte, wenn

Klage. . .« - . .

;,«we,md»craußenblecbt,sofortzurGewahrungdesdaraushervorgehendenAnspruches,mkemem
Verklagte Falle jedoch zu einem Mehreren, als bei der Anzeige verlangt worden, zu verurtheilen und

außenbleibt; die erwachsenen Kosten sind lediglich von ihm einzubringen.
b. wenn er § 20. Erscheinen beide Theile, so hat das Gericht über das Verlangen des Klä-

Herscheint. ? gers die Erklärung des Verklagten zu erfordern, und wenn dieser den Anspruch nicht zu-
10 q. gestehr, mie Rücksiche auf das gegenseitige Vorbringen allen Fleits anzuwenden, um die

Partheien in Güte zu vereinigen. Kommr ein Vergleich zu Stande, so ist lediglich der
Inhale desselben zu Protokoll zu bringen, und dabei das, was zuvor Ktreitig war, nur
insoweit zu erwähnen, als es zum Verständniß der Vergleichsbedingungen erforderlich ist.
Der niedergeschriebene Bergleich har auch bier alle Wirkungen einer rechtskräftigen Ent-
scheidung.

„Gegenseitige § 21. Kann eine Vereinigung niche bewirkt werden, so har der Verklagte sich dar-
enen e über, was er an dem tharsächlichen Vorbringen des Klägers zugestehe oder lengne, be-

stimmt zu erklären, und seine elwanigen Einreden eben so genau, wie es bei der Klage
erfordert wird, und uncer gleicher Mitwirkung des Gerichts (8 18) vorzubringen, über
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welches Vorbringen dann auch dem Kläger gleichmäßig sich zu erklären obliegt. ODasselbe
gilr von den etwanigen Repliken und Dupliken.

§ 22. Schütze der Verklagte einen Gegenanspruch vor, welcher die Summe von Behandlung
20 Thlrn. —. — überskeigt, so können zwar die Partheien sich dahin vereinigen, daß die rien
Gegenforderung ihrem ganzen Umfange nach gleich einer geringern, nach den Vorschriften siand über
dieses Gesetzes erörtert, und darüber sofort eine, auch gegen den Kläger vollstreckbare Ent= 20 Thl. ——
scheidung gegeben werde. Außer dem Falle einer solchen Vereinigung aber kann der Ver- beirägt.
klagte seinen Gegenanspruch nur bis zum Betrage der Forderung des Klägers und ledig-
lich zu dem Endzweck geltend machen, um von der Klage losgesprochen zu werden. Sollre
jedoch über den in Anrechnung zu bringenden Tbeil des Gegenanspruchs nicht entschieden
werden können, ohne dadurch zugleich einer künftigen Entscheidung wegen des Ueberrests
vorzugreifen, so bat der Verklagte einstweilen den Kläger zu befriedigen und seinen Ge-
genanspruch, was ihm ohnehin freisteht, in der geeigneten Proceßart besonders auszu-

führen. "n

Zu seiner Sicherstellung kann derselbe, unter den Voraussetzungen, unter welchen es
nach der erläuterten Proceßordnung zu Tit. VI, § 1 rücksichtlich der Wiederklage gestattet
ist, den Schuldbetrag gerichtlich deponiren. Wenn er jedoch binnen vier Wochen, von
Zeit der Depofition an, wegen des behaupteren Gegenanspruchs nicht Klage erhebt, so ist
der niedergelegte Schuldbetrag dem Kläger zu verabfolgen.

§ 23. Wird von einer oder der andern Parthei ein erheblicher Thatumstand geleug= Simeige der
nek, so hat derjenige Theil, welcher denselben für sich anführt, sofort anzuzeigen, durch eweismittel.
welche Mittel er solchen zu beweisen im Stande sei.

8 24. Unter den Beweismitteln sind die Urkunden sogleich im Termine beizu= Gebrauch ein—
bringen. Der Gegner dessen, der eine beweisfahige Urkunde vorzeigt, hat sich uber die W*-
Aechtheit derselben, wenn er vom Gerichre dazu aufgefordert wird, auf der Stelle zu er= a. Urkunden.
klären; unterläßt er dieß, so wird selbige für anerkannt geachtet.

Hat eine Parthei die Urkunde, die sie ihrem Gegner vorlegen will, noch nicht beizu-
bringen vermocht, oder auch nur unterlassen, selbige mit an Gerichtsstell zu bringen, so
steht es ihr zwar frei, darauf anzutragen, daß zu Vorlegung der Urkunde, sowie zu Fort-
setzung und Beendigung der Berhandlung ein anderer Tag bestimmt werde, sie bat jedoch
jedenfalls die dadurch veranlaßten Kosten zu tragen. Der zweite Termin ist vom Gerichte
sofort mündlich festzusetzen, ohne daß es dabei einer erneuerten Verwarnung bedarf. Bleibe
die beweiepflichtige Parthei im zweiten Termine außen, oder wird in selbigem die erforder-
liche Urkunde nicht beigebracht, so ist sie dieses Beweismitkels für verlustig zu achten.

8§ 25. Urkunden, welche sich in Verwahrung des Gerichts befinden, sind von
diesem auf Anzeige der Partheien herauszugeben und vorzulegen. Wird die Herausgabe
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b. Zeugen.
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vom Gegner gefordert, so hat dieser, wenn er uberhaupt dazu gesetzlich verbunden ist,
spätestens in einem zweiten Termine (§ 24) die verlangte Urkunde herbeizuschaffen, oder
eidlich zu versichern, daß ersie weder besitze, noch den Besitz derselben absichtlich aufgege-
ben habe, noch auch wisse, wo sie sonst anzutreffen sei. Wenn sich ein Theil auf Acten
oder Urkunden bezieht, welche sich bei einer andern inländischen Behörde befinden, so ist
dieselbe von dem Proceßgerichte, blos durch Mittheilung des den Editionsantrag enthal-
tenden Protokolls um die Edition anzugehen, und von der requirirten Behörde diesem
Antrage, durch Zusendung der betreffenden Urkunde oder Acten an das Proceßgeriche,
ohne Beifügung eines besondern Schreibens, zu entsprechen. Wegen Herausgabe ander-
wärts befindlicher Urkunden ist ein gerichtliches Verfahren in dieser Proceßark nicht ge-
stattet. Kann daher die beweispflichtige Parthei eine solche Urkunde bis zu dem erwähnten
zweiten Termine nicht herbeischaffen, so ist, ohne Rücksicht auf dieses Beweismittel, die
Sache sofort hauptsächlich zu entscheiden. Dasselbe findet auch dann statt, wenn der an
eine andere inländische Behörde gerichtete Editionsantrag, weil dieselbe sich nicht im Besitze
der fraglichen Acten oder Urkunde befindet, nicht gewährek werden kann.

§ 26. Den Partheien steht frei, Zeugen sogleich im Termine mit zur Stelle zu
bringen und erforderlichen Falls abhören zu lassen. Ist dieß jedoch niche geschehen, so
hat das Gericht, wenn von der beweiepflichtigen Parthei Zeugen angegeben werden, zu
Abhörung derselben und zur gleichzeitigen Wiederaufnahme der Verhandlung, wie in dem
&amp; 24 erwähnten Falle, einen andern Tag zu bestimmen und solchen den Partheien bekannt
zu machen. Den Partheien bleibt es unbenommen, diejenigen wesentlichen Umstände,
worauf sie den Beweis durch Zeugen stellen wollen, zum Protokolle bestimmé zu bezeich-
nen, ohne daß jedoch der Richter dadurch behindert wird, das, was dabel keinen Ein-
fluß auf die Entscheidung der Sache hat, hinwegzulassen, oder das, was erwa außerdem
zu Aufklärung des Sachverhältnisses nöthig ist, binzuzufügen.

Sind die Zeugen einem andern Gerichte unterworfen und stellen sie sich niche frei-
willig vor dem Proceßgerichte, so ist zum Behuf ihrer Abhörung das über die Verhand-
lung gehaltene Prokokoll jenem Gerichte, ohne besonderes Ersuchungsschreiben, mitzutheilen.
Nach Eingang des Abhörungsprokokolls hat das Proceßgericht den Termin zur weitern
Verhandlung unverzüglich festzusetzen und die Partheien dazu mittelst Bestellzettels, ohne
besondere Verwarnung, vorzuladen.

§ 27. Oie Zeugen sind über die Umstände, welche durch ihre Aussagen bewiesen
werden sollen, summarisch, jedoch einzeln, zu Protokoll zu verhören. Den Partheien ist
gestattet, bei der Abhörung gegenwärtig zu sein. Der regquirirte inländische Richter har
zu diesem Behuf den Partheien von dem Abhörungskermine mündliche, oder,nach Be-
finden, schriftliche Nachriche zu geben. Sie dürfen das richterliche Verhör nicht unter-
brechen, jedoch am Schlusse desselben das Gericht auffordern, dem Zeugen zur Erläuterung
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oder Ergänzung seiner Aussage noch eine oder mehrere Fragen vorzulegen. Nach Been-
digung des Verhörs haben die Zeugen mittelst Handschlags an Eidesstart zu versichern,
daß die von ihnen erstattete Aussage der Wahrheit gemäß sei. Ee ist ihnen jedoch zuvor
zu eröffnen, daß eine wahrheitswidrige Versicherung an Eidesstart die Strafe des Mein-
eides nach sich ziehen würde.

§ 28. Auch die Aussage eines einzigen Zeugen kann dann für ausreichend erachtet
werden, eine unbedingte Verurtheilung oder Lossprechung darauf zu grunden, wenn der
Zeuge vollkommen glaubwürdig ist, und von ihm aus eigner Wahrnehmung die zu be-
weisende Thatsache in ihrem ganzen Umfange bestimmk versichert wird.

§ 29. Sachverständige können vom Gerichte theils unaufgefordert, theils auf
Antrag der Partheien befragt werden. Die Wahl derselben steht jedoch in beiden Fällen
lediglich dem Gerichte zu, dafern nicht die Partheien selbst über die zu wählende Person
sich vereinigen. Har der vom Richter gewählte Sachverständige nicht schon einen allge-
meinen Verpflichtungseid geleistet, so ist derselbe ebenfalls nur durch Handgelöbniß an Ei-
desstatt zur gewissenhaften Abgabe seines Gutachkens zu verpflichten. Das Gurvrachten ei-
nes einzigen genügt, um über den Gegenstand der ihm vorgelegten Frage die zur Entschei-
dung erforderliche Gewißheit zu erlangen, vorausgesetzt, daß von den Partheien gegen die
Person des von dem Nichter gewählten Sachverständigen, oder gegen dessen Angaben entwe-
der Einwendungen nicht erhoben werden, oder solche für unbegründer oder unerheblich zu be-
finden sind.

§ 30. Wird über Thatsachen, welche des Beweises bedürfen, der Eid ange-
tragen, so hat der Gegner des Antragenden sofort zu erklären, ob er den Eid leisten
oder zurückgeben wolle. Oieser Erklärung ungeachtet kann derselbe, wenn er Urkunden
oder Zeugen bereits mic zur Stelle gebracht hat, durch diese Beweismittel den Ungrund
der auf den Eid gestellten Behauptungen darzuthun versuchen. Bleibt sodann noch ein
erheblicher Umstand zweifelhaft, so ist das Gericht nicht behindert, in Beziehung auf den-
selben, einer andern Parthei, als derjenigen, welche nach jener Erklärung zu schwören ge-
habt haben würde, die Eidesleistung aufzulegen.

§ 31. Das Gericht ist ermächtigt, auf einen Bestärkungseid zu erkennen,
wenn aus den Erklärungen der Partheien, oder aus beigebrachten Beweismitteln, sollten
auch diese ihrer Form oder ihrem Inhalte nach mangelhaft sein, eine Wahrscheinlichkeit
für die Behauptung des einen oder des andern Theils hervorgeht.

§ 32. Veor Ertheilung des Bescheids darf mit Abnahme eines Eides, welcher zur
Entscheidung der Sache für nöthig erachtet wird, niemals verfahren werden.

§ 33. Es hat aber das Geriche nach Beendigung der Verhandlung sofortc hauptsächlich
zu entscheiden, wenn auch die Entscheidung von einer Bedingung abhängig zu machen ist.
Besteht die Bedingung in einer Eidesleistung, so ist in dem Erkenntnisse nicht blos die

C. Sachversiän-

dige.

d. Eid.

Entscheidung.
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Folge des geleisteten Eides, sondern auch das, was bei unterbleibender Eidesleistung ein-
treten soll, ausdrücklich und bestimmt mie auszusprechen.

Der Bescheid ist mit kurzer Angabe der Gründe zu Prokokoll zu bringen und den
Partheien noch im Verhörsktermine selbst bekannt zu machen. In Verhinderungsfällen
kann jedoch diese Bekanntmachung auch an einem der nächsten Gerichtstage erfolgen, wel-
chenfalls die Partheien dazu entweder noch bei ihrer Anwesenheir im Gerichte mündlich,
oder spörer durch Bestellzettel, vorzuladen sind.

§ 34. Ist auf teistung eines Eides erkannt, so kann zur Abnahme desselben un-
mittelbar nach Bekanntmachung des Wescheids verschritten werden, wenn die Partheien sich
dem Erkenntnisse sofort unterwerfen, und beide Theile in die sofortige Abnahme willigen.
Außerdem ist die Rechrskraft des Bescheids abzuwarten, und nach Eintritt derselben ein
besonderer Schwörungstermin anzusetzen. Zu diesem sind die Partheien mit Einräumung
einer achttägigen Frist, und unter abschriftlicher Zufertigung der Eidesnotul durch Bestell-
zettel vorzuladen, in welchem die nach den Worschriften der allgemeinen Proceßgesetze er-
forderliche Androhung ausgedrückt sein muß.

§ 35. Gegen die Entscheidung des Gerichts (einschließlich der § 18 erwähnten ab-
weisenden Bescheidung an den Kläger) ist den Partheien das Rechremietel der Appellation
auf gleiche Weise, wie in den nach dem Mandate vom 28sten November 1753 zu be-
handelnden ZRechtssachen (vergl. § 43) gestarter.

Eine förmliche Nichtigkeirsbeschwerde findet in dieser Proceßgattung nicht statt, son-
dern es sind, wo die Nichtigkeit überhaupr der Ausführung durch ein Rechtsmittel bedarf,
die Gründe derselben mittelst Appellation, binnen der zehntägigen Frist nach Bekannema-
chung des Bescheides, anzubringen. »

§36.JstgegendenBescheidappellirtworden,sohatdasGerichtindenmäch-
sten drei Tagen nach Ablauf der zehntägigen Frist den Gegner des Appellanten von der
eingewendeten Berufung in Kenntniß zu setzen und demselben unter Mittheilung einer Ab-
schrife des Appellationsschreibens oder des über Einwendung des Rechtsmittels aufgenom-
menen Protokolls zu eröffnen, daß unverlängt nach dem Ablaufe von acht Tagen auf die
Appellarion zur vorgesetzten Behörde Bericht erstatter werden solle. Dieser Bekanntma-
chung und Mittheilung bedarf es jedoch nicht, wenn die Appellation im Beisein des Geg-
ners eingewendet und protokollirt worden ist. Bis zum Abgange des Berichts stehr es
übrigens jeder Parthei frei, mit einer Ausführungs= oder Widerlegungeschrift einzukom-
men. (vergl. jedoch hinsichtlich der Kostenerstattung § 10)

&amp; 37. Avpellationen gegen das gerichtliche Verfahren, welche in einer nach diesem
Gesetze zu behandelnden Rechtssache von einer Parthei vor der Entscheidung eingewendet
werden, sind nicht zu beachten. Es steht jedoch der Parthei, welche durch die Verfah-
rungsweise verletzt zu sein glaubt, frei, ihre hierauf gegründeten Beschwerden durch Ap-
pellation gegen den Bescheid geltend zu machen.
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# 38. Bei Vollstreckung der Entscheidung find die allgemeinen Vorschriften zu be-

folge Es hat jedoch das Gericht
a) den Schuldbetrag festzustellen, auch wenn eine Berechnung desselben beim Anbrin-

gen des Vollstreckungsgesuchs nicht ubergeben worden ist, und
b) dem Verurtheilten zu Befriedigung des obsiegenden Theils nur eine achttagige

Frist einzuraumen.
§ 39. a) Bis zu Ercheilung des Bescheids oder Abschließung eines Vergleichs,

welcher die Entscheidung entbehrlich macht, sind alle Verfügungen des Gerichts und et-
wanige Eingaben der Partheien stempelfrei.

b) Wegen der Entscheidung oder des Vergleichs selbst ist bei Gegenständen, die
nicht über 10 Thaler —. —;= detragen, eine Stempelabgabe ebenfalls nicht zu erheben;
bei solchen aber, deren Werth mehr als 10 Thaler—. —jedoch niche über 20 Thlr.—. —.
beträgt, —= 2 gr. —= Stempelimpost zu entrichten.

c)Fur die Eingaben und Expeditionen wegen Wollstreckung des Erkennenisses sind
— 2 gr. —= und für sämmtliche Schriften bei eingewendeten Appellationen, einschlietz-
lich der Entscheidung, —= 4 gr. —= Stempelimpost zu verwenden.

§ 40. a) DieGerichtskosten sind nach folgenden Ansätzen und Bestimmungenzu erheben:
1)) Für Anmerkung eines mündlichen Antringen und Anordnung

der Vorladung. — 2 gr. —.

2) Für einen Bestellzertel mit Einschluß der Bensheif oder ui
füllung. . 1gr. ——

3) Für Behändigung desselben dem Diener, —. 1 gr. —.
Bei Vorladung entfernter Partheien ist dem Gerichtsboten außerdem noch das gewöhnliche
Bortenlohn zu entrichten, soweic nicht zu Ersparung desselben die Behändigung des Be-
stellzettels dem Bokten bei Gelegenheit anderer Verrichtungen am Wohnorte des Voczula-
denden, oder auch einer dortigen Gerichesperson, übertragen werden kann.

4) Für die gerichtliche Verhandlung der Sache,
Vermittelung eines Vergleichs oder Ertheilung
der Entscheidung, mit Einschluß etwaniger
Zeugenverhöre;
a) wenn der Gegenstand des Streices nichr

über 10 Thaler —. — beträgt, —= 6gr. — bis —. 8gr. —O

b) wenn derselbe mehr als
10 Thaler —. —,beträge, —.12gr. — bis — 16 ge. .

Eben so viel kann für die Fortsetzung der Verhandlungin einem
neuen Termine, wenn solcher ohne Schuld des Gerichts nöthig
wird, angesetzt werden.

5)) Für Abhörung eines oder mehrerer Zeugen auf Ersuchen eines
andern Gerichts, —-- 6 gr. —-

Vollstreckung
der Entschei-

dung.

Stempelab--
gabe.

Kosten.
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6) Für Bekanntmachung des Bescheids in einem besondern Termine, —. 2 gr. —.

Diejenigen Gerichtskosten, welche nach Bekanntmachung des Bescheids entstehen, sind nach
der Hälfte der niedrigsten Sätze zu erheben, welche die Taxordnung für den ordentlichen
Proceß zu fordern gestartet.

b) Sachwalter, welche von einer Parthei zugezogen werden, dürfen für ihre sämme-
lichen Bemühungen bis zur Bescheidsertheilung ein Mehreres nicht, als —. 16 gr. —,
von ihren Machtgebern sordern. Werden ihnen nach dieser Zeic noch Arbeiken oder Ver-
richtungen aufgetragen, so sind sie dafür die Hälfte der bei wichtigen Rechresachen geord-
neken Ansätze zu verlangen befugt.

§ 41. Auch wenn die Richtigkeit eines nach § 2 und folg. für ganz gering zu
achtenden Anspruchs durch Urkunden nachgewiesen werden kann, ist nach den in gegen-
wärtigem Gesetze ertheilten Vorschriften, nicht aber nach denen des Executivprocesses, zu
verfahren. Ee bleibt jedoch gestattet, wegen dergleichen Forderungen

a) aus öffentlichen Urkunden den Execurionsproceß und
b) aus Wechseln den Wechselproceß

anzustellen.
§ 42. Auf das Verfahren beim Handelsgerichee zu teipzig sind die Bestimmungen

dieses Gesetzes nicht anzuwenden. ç.
§ 43. Die Vorschriften des Mandats vom 2Ssten November 1753 und der dar-

auf sich beziehenden späteren Gesetze und Verordnungen sind zwar bei denjenigen ganz geringen
Rechtssachen, wegen welcher durch gegenwärtiges Gesetz ein besonderes Verfahren ange-
ordnet worden ist, nicht weiter in Anwendung zu bringen; im Ulebrigen aber ist denselben,
bis zu Erlassung eines vollständigern Proceßgesetzes, unter Beobachtung folgender Bestim-
mungen, noch fernerhin nachzugehen:

1) Statt des in der erläuterten Proceßordnung zu Tit. I, § 6, und in dem er-
wähnten Mandate § 1, festgesetzten Betrags von Funfzig und von Einhundert Meißni-
schen Gülden soll künftig nicht blos in der Oberlausitz, sondern auch in den Kreislan-

 sächsisch, und, wenn eine Klage meh-
rere auf verschiedenen Gründen beruhende Ansprüche umfaßt, von Einhundere Thalern
— . —. sächsisch, als diejenige angenommen werden, nach welcher zu bestimmen ist, ob der
Gegenstand einer Klage, sofern derselbe nicht zu den im Mandate § 1, unter a, bezeichneten
Gerechtsamen gehöre, für wichtig oder minder wichtig zu achten sei.

2) Bei der zu diesem Zwecke erforderlichen Berechnung sind Zinsen und andere mit
dem Hauptgegenstande zugleich eingeklagte Nebenforderungen auch dann nicht in Anschlag
zu bringen, wenn sie den Betrag der Hauptforderung übersteigen sollten.

3) Wenn in einer nach dem erwähnten Mandate zu behandelnden Rechtsfache der-
Verklagte einen Gegenanspruch vorschützt, welcher die Summe von 50 Thalern —. —.
übersteigt, so ist dasjenige, was in diesem Gesetze § 22 wegen Gegenforderungen von mehr
als 20 Thaler —. — bestimmt worden ist, gleichmäßig anzuwenden.
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&amp; 44. Wenn der ursprünglich beträchtlichere Gegenstand einer Klage durch Erklä= Verwamlung
rungen oder Handlungen der Parkheien, oder auch ohne deren Jurhun, sich soweit ver- zoiian
mindert, daß nur ein ganz geringer Anspruch übrig bleibe, so ist, dafern sich dieß 9 zeringern

a) noch vor dem Termine oder in demselben bei dem mündlichen Verhöre ergiebt, die Sache nach erhobener
sofort nach den Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes zu behandeln und zu entscheiden. Klage-

b) Erfolge aber die Veränderung erst dann, wenn die Parcheien bereits ein schriftliches
Verfahren angetreten haben, so ist zwar der Nechtsstreit in denjenigen Formen fortzu-
stellen, welche zu beobachten sein würden, wenn diese Veränderung nicht eingerreten wä-
re; die Enkscheidung aber ist mit Rücksicht auf die wegen Begründung derselben in ge-
genwärtigem Gesetze gegebenen Bestimmungen zu erkheilen und nach Bekannemachung des
Bescheids das weitere Verfahren ebenfalls diesem Gesetze gemäß einzurichten.

§ 45. Stureitigkeiten über höhere oder andere Ansprüche, als die § 2 angegebenen, Comptfemisse
können nach den Vorschriften dieses Gesetzes behandelt werden, wenn die Betheiligten mit auf das Verfah-
Zustimmung des Gerichts sich dazu vereinigen. Der Kläger har solchenfalls bei Anmel= 73 ani dee
dung des Anspruchs (§ 11) zugleich seines Gegners Einwilligung in die gewählte Ver- "
fahrungsart beizubringen. Finder das Gericht nicht sofort ein erhebliches Bedenken, dem
gemeinschaftlichen Antrage Statt zu geben, so har dasselbe die Partheien auf die § 13
vorgeschriebene Weise vorzuladen. Es steht jedoch demselben frei, noch im Verhand-
lungstermine, nach Anhörung des gegenseitigen Vorbringens, die Genehmigung des Com-
promisses zu versagen und die Partheien auf einen förmlicheren Rechtsweg zu weisen,
wenn ihm dieß wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes oder Verwickelung des Sach-
verhältnisses angemessen scheint. Uebrigens bleiben die Richter, der in ein solches Com-
promiß ertheilten Zustimmung ungeachtet, sowie die Sachwalcser, berechtige, die Kosten
nach denjenigen Sätzen zu liquidiren, welche für die Expeditionen in größeren Rechtssa-
chen durch die Targesetze und beziehendlich durch das Mandat von 1753 geordnet sind.

§ 46. Unser Justizministerium ist mie Vollziehung der Bestimmungen dieses Gesetzes,
welches übrigens auf bereits anhängige Rechtssachen keine Anwendung leidet, beauftragt.

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz eigenhändig unterschrieben und das Königliche
Siegel beidrucken lassen.

So geschehen Dresden, den 1 ören Mai 1839.

Friedrich August.

9 Julius Traugott Jakob von Koenneritz.

1839. . 26
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 46.) Verordnung
vom 16ten Mai 18390.

Zu Ausführung des Gesetzes vom heurigen Tage, das gerichtliche Verfahren in Soreitig=
keiten über ganz geringe Civilansprüche betreffend, wird hiermie Folgendes verordnet:

1.)

2.)

3.)

1.)

2.)

J.

Jede der beiden Partheien hat einen Bestellzettel zu erhalten. Besteht eine Par—
thei aus mehreren Consorten, so ist der fur diese bestimmte Bestellzettel einem jeden
Consorten zu insinuiren und sodann demjenigen zu belassen, welchem solcher zuletzt
insinuirt wird.

Die Gerichte mogen zu ihrer Erleichterung sich hierzu eines lithographirten Sche—
ma's bedienen.

In den Anlagen sub 1 und2sind Schema's zu dergleichen Bestellzetteln, je
nachdem sie die erste Vorladung oder die Verlegung eines Termins betreffen, und
in dem ersteren Fall fur Beklagten oder Klagern bestimmt sind, beigedruckt.

Ein zweites Exemplar des an Beklagten ergangenen Bestellzettels (1, a) ist ausge—
fullt und mit der nothigen Bemerkung, daß auch der Klager vorgeladen worden,
als Concept zu den Acten zu nehmen und im weitern Verfolg mit den Insinua—
tionsbemerkungen zu versehen.

II.

Wenn auch die Zeugen im Beisein der Partheien abzuhoren sind, so versteht es
sich doch von selbst, daß sie vor ihrer Abhorung weder der Verhandlung unter den
Partheien, noch der Abhorung der ubrigen Zeugen beiwohnen durfen.
Da die Adcitation der Partheien zu dem Zeugenverhor, wenn dieses nicht mit der
Verhandlung selbst verbunden werden kann, besonders aber in den Fallen, wenn
die Abhorung vor anderen Gerichten erfolgen muß, manchen Zeit- und Kostenauf—
wand verursachen wird, und die Gegenwart der Partheien zwar gestattet, jedoch
nicht geboten ist, so hat der Richter der Sache, sobald von ihm zu Abhorung der
Zeugen ein anderer Tag bestimmt oder ein auswartiges Gericht angegangen werden
muß, die Partheien zu befragen: ob sie der Abhörung beiwohnen wollen? und
wenn sie hierauf verzichten, dieß im Prokokoll zu bemerken.

In einem solchen Falle brauche daher auch der requirirce Richter den Partheien
von dem Abhörungstermin keine Nachricht zu geben.
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3.) Der zur Abhorung aufgeforderte fremde Richter hat das uber die Abhorung auf—

genommene Protokoll dem Richter der Sache im Original und ohne daß es der
Zuruckbehaltung einer Abschrift bedarf, zuzusenden und zu dessen Acten zu uberlassen.

III.

Der fur sammtliche Schriften bei eingewendeten Appellationen vorgeschriebene Werths- 1 39.
stempel an 4 gl. —= ist bei dem Untergericht, und zwar sofort bei der Einwendung der
Appellarion zu verwenden.

Ebenso ist der Werthsstempel für die Vollstreckung des Erkenntnisses an 2 gl. — so-
fort bei dem Antrag auf Execution zu verwenden.

IV.

Jugleich wird auf den Antrag der Stände die Vorschrift 8 10 des Mandats vom 24 /143.
28sten November 1753: wonach in geringfügigen Rechtssachen die Sachwalter ihrer
Kosten, dafern sie solche nicht vor Ertheilung oder Einholung rechtlicher Entscheidung zu
den Acten verzeichnet, verlustig erachter werden sollen: hiermit eingeschärft und, da wahr-
zunehmen gewesen, daß hierauf besonders in den Fällen, wenn eine Kostencompensarion
eintrat, nicht immer erkannt worden, den entscheidenden Behörden andurch aufgegeben, den
Verlust der niche zu den Acten verzeichneken Kosten jedesmal und ohne Unterschied, ob auf
Zestitution oder Compensation der Kosten zu erkennen, ausdrücklich auszusprechen.

Dresden, den 1 6ten Mai 1839.

Ministerium der Justiz.
von Koenneriß.

Hausmann.

26
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4 a.

Bestellzettel
für %

Johann Goctlieb Ungern, Fabrit anten u Gräfenberg,) -

zur mundlichen Verhandlung
auf den 10ten August 1839.

Christian Pabst, Fuhrmann zu Grafenberg — — O
— —. — –

— ½ —

hat wider

Johann Gotrlieb Ungern, Gabrikanten daselbsi
eine Klage auf Zehn iu 5% zn 644rohn für Lach teipzig gefahrenes Meßgurß

— — —

— — —

angemelder.
Beklagrer wird daher bedeutet, den Kläger zu befriedigen und die geschehene Befrie-

digung noch vor dem Termin nachzuweisen, für den Fall aber, daß solches nicht geschehe,
andurch vorgeladen, den 10ten August 1839 Nachmittags um 3 Uhr vor unterzeichne-
tem Gericht persönlich) — doder durch einen nach § 8 des Gesetzes vom 1 6ten
Mai 1839 winreichend legitimirten und vollständig instruirten Bevollmächtigten zur münd-
lichen Verhandlung über den streitigen Anspruch zu erscheinen und über die angebrachte
Klage sich bestimmt zu erklären, bei Strafe, der Klage für geständig und der mit dem
Klaganspruch in Verbindung stehenden Einreden für verlustig geachter zu werden.

Beklageer hat zugleich die auf das angezeigte Schuldverhälrniß sich beziehenden Urkun-
den, wenn dergleichen vorhanden sind, im Termin mir zur Stelle zu bringen, auch die
etwanigen andern Beweismittel im Termin anzuzeigen und nach Erörterung der Sache der
sofortigen Ertheilung des Bescheids gewärtig zu sein.

Oschatz, den 3##n August 1839.
Konigl. Sächs.Justizamt daselbft.

N. JN.
Unterschrift des Gerichkevorstandes.

—

Anmerkung') In dem als Concept zu den Acten zu nehmenden Exemplar ist hier zum Nach-
weis, daß auch ein Bestellzettel an Klägern ausgefertigt worden, zugleich der Name des
Klägers einzuklammern.

*“) Ist eine Gemeinheit oder andere Genossenschaft zu citiren, so ist anstatt „persönlich“ zu
setzen: „durch shre Vorsteher“, und nach § 8 zugleich § 9 anzuziehen.
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1b.

Bestellzettel
für

Christian Pabsten, Fuhrmann zu Gräfenberg,

zur mündlichen Verhandlung
auf den 10ten August 1839.

Auf die von Chriftian Pabsten, Fuhrmann zu Grafenberg
wider
Johann Gottlieb Ungern, Fabrikanten daselbst

wegen Zehn Thaler Fuhrlohn
angemeldete Klage ist obengenannter Tag zur mundlichen Verhandlung anberaumet worden.

Für den Fall, daß Kläger bis dahin von Beklagtem nicht befriedigt worden, wur
daher Kläger andurch vorgeladen, den 10ten ÄAugust 1839 Nach mittags um 5 Uhr vor
unterzeichnetem Gericht versönlich) — oder durch einen nach §8 — des Gesetzes vom
1 öten Mai 1839 hinreichend legitimircen und vollständig instruirten Bevollmächtigken zur

mündlichen Verhandlung zu erscheinen und die angemeldete Klage vollständig vorzubringen.
Kläger hai zugleich im Termin die auf das angezeigte Schuldverhäleniß sich beziehenden

Urkunden, wenn dergleichen vorhanden, mit zur Stelle zu bringen, auch die etwanigen
anderen Beweismittel anzugeben, und nach Erörterung der Sache der sofortigen Ertheilung
eines Bescheids gewärtig zu sein.

Öschanz den Zien August 18 37.

 HKonigl. Sachs. Justizamt alida.
J. I.

Unterschrift des Gerichtsvorstandes.

Anmerkung ') Ist eine Gemeinheit oder andere Genossenschaft zu citiren, so ist anstatt: „per-
sönlich“ zu setzen; „durch ihre Vorskeher" und nach § 8 zugleich § 9 anzuziehen.
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2.

Bestellzettel.
In Sachen Tpbristian Pabst's, Fuhrmanns zu Gräfenberg, Klägers wider

Johann Goktlieb Ungern, Fabrikanten Paselbst.

Beklagken, wegen Jehn Thaler Fuhrlohn,
ist auf Antrag Klägers der auf den 10/en August 1839 anberaumt gewesene Termin
zur mündlichen Verhandlung auf

den 20sten August 1839
verlegt worden.

Die Partheien werden daher vorgeladen, an diesem Tage Vermittags um 11 Uhr
vor unterzeichnetem Gericht zu erscheinen und alles dasjenige zu beobachten, was im
vorigen Bestellzettel vom Zten August 1830 angedeutet worden ist, auf welchen hier-
durch verwiesen wird.

OÖschatz den 18

Konigl. Sachs. Justizamt allda.
Unterschrift des Gerichtsvorstandes.
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M47.) Verordnung
zu Bekanntmachung einiger Nachtrage und Erlauterungen zu 88 8 und 9

der allgemeinen Instruction fur Cenforen;
vom 28sten Mai 1839.

Betannte kirchliche Vorgange in auswartigen Staaten und deren Besprechung in zur
hierlandischen Censur gelangenden Schriften haben das Bedurfniß herausgestellt, den 88 8
und 9 der allgemeinen Instruction fur Censoren in Beziehung auf kirchlich religiose Ge—
genstande eine weitere Ausfuhrung zu geben, um einer Ungewißheit uber die dabei zu be—
folgenden Grundsatze moglichst zu begegnen. Das Ministerium des Innern hat sich hier-
über nicht nur mit dem Ministerium des Cultus und offentlichen Unterrichts, sondern auch
mit den in Evangelicis beauftragten Staatsministern vernommen, und findet nunmehr
mit deren Zustimmung fur angemessen, die nachstehenden Nachtrage und Erlauterungen der
Censoreninstruction zu erlassen und zur offentlichen Kenntniß zu bringen.

Dresden, den 28sten Mai 1839.

Ministerium des Innern.
Nostitz und Jänckendorf.

Kuhn.

Nachtrage und Erlauterungen zu §# 8 und9 der allgemeinen
Instruction für Censoren.

§ 1. Im Allgemeinen ist mit Ernst darauf zu sehen, daß in Druckschriften, welche
sich über kirchliche Angelegenheiten verbreiren, von keiner christlichen Confession anders, als
in dem Tone der Achtung gesprochen werde, welche der chriftlichen Religion um ihrer selbst
willen gebühre, wie verschieden auch die äußere kirchliche Form sein möge, in welcher sie
sich zu erkennen giebk.

§ 2. Es ist daher auch an solchen Stellen, wo von Mißbräuchen und Unvollkom=
menheiten kirchlicher Einrichtungen, oder von Glaubenslehren die Rede ist, mit welchen der
Verfasser nicht übereinstimmt, nie zu gestatten, daß diese in das Lächerliche gezogen, oder
mit den Waffen des Spottes angegriffen werden, indem auch diese Gebräuche, Einrichtun-
gen und Dogmen, in ihrer Beziehung auf die Religion, für das religiöse Gefühl vieler
Christen so wichtig und bedeurungsvoll sein können, daß dasselbe auf eine solche Weise
tief verletzt werden muß.
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§ 3. Schmähungen aller Art, und Rohheiten des Ausdrucks, welche in ihrer Wir—

kung auf das Gefuhl des Lesers Schmahungen gleich kommen, sind ebenfalls nicht zu ge—
statten, und zwar eben so wenig in Volksschriften, als in wissenschaftlichen Abhandlungen
oder Predigten. Denn die Kraft der Wahrheit wird durch eine solche Sprache nie erho—
het, sondern nur geschwächt, und Schriftsteller, welchen die Fahigkeit abgeht, im Tone
ruhiger Erorterung und mit Anstand und Wurde uber kirchliche Dinge zu sprechen, sind
insoweit auchnicht berecheigtund berufen, über diese Angelegenheiten als öffentliche Wort-
führer aufzutreten.

§ 4. Es ist gestattet, die Begebenheiten der neueren Zeit, welche auf dem Gebiere
des kirchlichen Lebens sich ereignet haben, und die Verhältnisse der katholischen Kirche gegen
den Staat und gegen andre christliche Confessionen, in Druckschrifcen zu erwähnen, zu
beurtheilen, auch namentlich die Allocutionen des römischen Stuhles, welche, indem sie
durch auswärtige Zeitungen veröffentlicht wurden, in die Reihe der politischen Erscheinun-
gen getreten sind und ein Moment der Zeitgeschichte ausmachen, aus dem Standpunkte
der protestantischen Glaubensgenossen zu beleuchten und zu widerlegen.

Allein wenn hierbei die oben § 1 —3 ertheilcen allgemeinen Vorschrif#en um so ge-
wissenhafter zu beobachtensind,je zarter die Nakur des Gegenstandes ist, undje leichter
Ereignisse dieser Art, durch leidenschaftliche Auslegung und Verbreitung einseitiger Urtheile
darüber, erst einen so aufregenden Einfluß erlangen, bei welchem die christliche Duldung
und Eintracht Gefahr leidet, so ist insonderheit daruber zu wachen, daß von dem Ober—
haupte der katholischen Kirche nur mit derjenigen achtungsvollen Rucksicht gesprochen werde,
welche ihm als obersten Vertreter eines auch in hiesigen Landen vollstandig anerkannten
Religionsbekenntnisses gebuhrt.

Ebenso sind beleidigende Angriffe gegen die evangelische Kirche, von welcher Art sie
auch seien, in Druckschriften auf keine Weise zu gestatten.

§ 5. Wenn schon es den Censoren nicht zukommt, den Grund oder Ungrund der
in Druckschriften aufgestellten Behaupkungen zu untersuchen, oder Beschuldigungen, wenn
sie an sich nicht beleidigender Art sind, die Druckerlaubniß zu verweigern, so haben diesel-
ben in ihrem Urtheil doch stets daven auszugehen, daß eine mißbilligende Ansicht gegen
einzelne Handlungen oder von Einzelnen aufgestellte Grundsätze, nicht zu Beschuldigungen
gegen ganze Classen von Personen, oder gegen alle Micglieder einer Religionsgesellschaft
berechtige, und daß dergleichen Beschuldigungen um so mehr ihren Zweck verfehlen, je
größer die Allgemeinheit, die ihnen gegeben wird, und die Zahl derer ist, welche durch sie
unverdient mit betroffen werden. ·

§ 6. Daß Aufsätzen, welche in gelehrten und wissenschaftlichen Werken oder Zeit-
schriften unanstößig gefunden wurden, darum doch nicht ohne genaue Prüfung zur Auf-
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nahme in Volksblatter oder Schriften, welche ihrer Sprache und Form, sowie ihrem Tone
nach, fur ein gemischtes Publicum bestimmt sind, die Druckerlaubniß ertheilt werden durfe,
ingleichen daß die auswarts mit Genehmigung der Censur gedruckten Schriften darum noch
nicht sofort geeignet sind, auch in hiesigen Landen auf diese Genehmigung Anspruch zu
machen, ist auch in Beziehung auf religiose und kirchliche Verhaltnisse streng zu befolgen,
da es nicht selten von gleicher Verantwortlichkeit ist, Schriften, welche durch Inhalt oder
Form gerechten Anstoß erregen, zuerst durch den Druck zu veroffentlichen, oder den Nach—
theil, welchen sie herbeifuhren, durch weitere rucksichtslose Verbreitung derselben, noch mehr
zu vergroßern.

§ 7. Auch ist der Wiederabdruck kirchlicher Partheischriften aus fruherer Zeit, oder
einzelner Aufsätze oder Auszüge aus denselben, ebenfalls nicht unbedingt, sondern nur unter
Beobachtung obiger Grundsatze zulassig.

M 48.) Decret
wegen Bestatigung der Statuten der Zuckerraffineriegesellschaft in Pirna;

vom 8ten Mai 1839.

De- Ministerium des Innern hat im Einverständnisse mit dem Justizministerio den Sea-
tuten der auf Actien gegründetren Zuckerraffineriegesellschaft zu Pirna die nachgesuchte Be-
stätigung dergestalt hiermit ertheilt, daß den darin enthaltenen Bestimmungen auf das Ge-
naueste nachgegangen werden soll.

Zu dessen Beurkundung ist dieses
Decret

ausgefertigt und von mir, dem Staaksminister des Innern, unter Beidruckung des Mi-
nisterialsiegels, eigenhändig vollzogen worden.

Dresden, den 8ten Mai 1839.

Ministerium des Innern.

Eduard Gottlob Nostitz und Janckendorf.

Demuth.

1839. 27



Verloren gegan-
gene Actien.

( 164)

Statuten der Zuckerraffineriegesellschaft zu Pirna.
c. c.

§J 9. Wegen verlorner, oder vernichteter Actien, Coupons oder Dividendenscheine
findet, auf Antrag der Betheiligten, ein, den gesetzlichen Vorschriften über die Mortifica=
tion vernichterer oder verlorner inländischer Staakspapiere analoges, Verfahren in folgen-
der Maaße statt:

a)) Derjenige, welchem derartige Papiere innerhalb des Zeitraums ihrer Güleigkeie
abhanden gekommen sind, hat hiervon bei der Direction der Zuckerraffinerie, mit Angabe
der Nummern der betreffenden Scheine, Anzeige zu machen.

b) Ist er im Stande, die Vernichtung dieser Scheine, wenigstens bis zur Zulässig=
keit des Erfüllungseides, zu beweisen, so kann er das desfallsige, allemal auf seine Kosten
gehende, Verfahren sofort beim Stadtgericht zu Pirna, gegen einen, von diesem zu bestel-
lenden Contradictor, antreten und durchführen.

c) Bei nicht durchzuführendem Beweise der Vernichtung ist die, durch die höchffe
Verordnung vom 6ten October 1824 (Gesetzsammlung von gedachtem Jahre Nr. 33)
für verloren gegangene Scaatspapiere festgesetzte zehn= und beziehendlich dreifährige Verjäh-
rungszeit, welche vom Tage det bei a erwähnten Anzeige des Verlustes an zu rechnen ist,
abzuwarten, nach deren Vollendung sodann mit der Edictalaufforderung verfahren wer-
den kann.

d) ODie vorerwähnten Edictalaufforderungen geschehen durch öffentlichen Anschlag bei
dem Scadtgericht zu Pirna und durch zweimalige Einrückung in die teipziger Zeitung, den
Dresdner Anzeiger und das Pirnaer Wochenblart.

c. c

Von der vorstehenden Fassung des neunten Paragraphen weicht der, bereits vor
der Bestatigung der Statuten erfolgte Abdruck desselben auf den Actiendocu—
menten ab.

 AMÆ 409.) Verordnung,
die Schließung der Ehebundnisse unter den Juden betreffend;

vom 6ten Mai 1839.

Auf Veranlassung der in dem Gesetze vom 164en August 1838, einige Modificationen
in den bürgerlichen Verhälchissen der Juden betreffend, enthaltenen Bestimmungen, har
sich auch das Erforderniß näherer Vorschriften in Bezug auf die Schließung von Ehe-
bündnissen unter den Juden dargestell,, welche, mit Sr. Königlichen Majestät allerhöchster
Genehmigung, in Folgendem ertheilt werden:
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S 1. Ehebundnisse unter Juden konnen in hiesigen Landen gultigerweise nur in Ge—

genwart des von dem Ministerio des Cultus und des offentlichen Unterrichts bestellten
Oberrabbiners oder dessen Stellvertreters, welcher die dabei Statt findenden Ceremonien
leitet und die religiose Weihe ertheilt, abgeschlossen werden.

s8 2. Diese religiöse Weihe darf nicht ertheilt werden, wenn nicht außer Zweifel ge-
setzt ist, daß sowohl die Braut als der Bräutigam zu den im Königreiche Sachsen einhei-
mischen Juden gehören, oder, dafern nur die Braut Inländerin, der Bräutigam hinge-
gen Ausländer ist, bevor nicht von dem letztern die Zustimmung der competenten auswär-
tigen Behörde zu der beabsichtigten Verehelichung und deren Zusicherung wegen Aufnahme
der Ehefrau beigebracht worden ist.

#J# 3. Eine von inländischen Juden im Auslande oder mit einer Ausländerin, ohne
vorher dazu erlangte Genehmigung des Ministerii des Innern, geschlossene Ehe ist in Be-
zug auf das Kömgreich Sachsen ungültig.

s 4. Dem Gesuche um diese Genehmigung, welches zunächst bei dem Stadtrathe
einzureichen und durch die Kreisdirection an das Ministerium des Innern zu berichten ist,
sind jedesmal vollständige glaubhafte Nachweise über die Unbescholrenheit, sowie über die
gesammten persönlichen und Vermögensverhältnisse der Braut beizufügen.

Dresden, am 6ten Mai 1839.

Die Ministerien des Cultus und dffentlichen Unterrichts und des
Innern.

von Carlowitz. Nostitz und Jänckendorf.
Kuhn.

—W 50.) Verordnung
an das Appellationsgericht zu Dresden,

den Gerichtsstand in Berg-Criminalsachen betreffend;
vom 181ten Mai 1839.

Das Justizministerium genehmigt die von dem Appellationsgericht zu Dresden in dem

Vortrage vom 29sten April dieses Jahres dargelegte Ansicht, daß durch die Verordnung
vom Vien Februar 1820, den Gerichtsstand in Criminalsachen berreffend, die Competenz

277
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der Berggerichre in den nach der frühern Gesetzgebung vor dieselben gehörigen Untersuchungs-
sachen nicht abgeändert, vielmehr durch das Gesetz über privilegirte Gerichtsstände und
einige damit zusammenhängende Gegenstände vom 28sten Januar 1835, § 48 wieder-
bole bestätigt worden. Es hat demnach bei der ertheilten Anweisung sein Bewenden, die
Competenz der Berggerichte auch bei allen Verbrechen anzuerkennen, welche in Gruben oder
Bergwerks-Taggebäuden begangen werden.

Dresden, den 1 Sten Mai 1839.

Ministerium der Justiz.
von Koenneritz.

Hausmann.

M 51.) Verordnung
an die Justizbehörden,

die wider Geistliche und Schullehrer wegen ihnen beigemessener gemeiner
Vergehen einzuleitenden Untersuchungen betreffend;

vom sten Juni 1839.

D. es wünschenswerth ist, daß die geistlichen Behörden von den wider Geistliche und
Schullehrer wegen diesen beigemessener gemeiner Vergehen bei den Juskizbehörden einzulei-
tenden Untersuchungen auf gleiche Weise, wie in Ansehung der S#taarsdiener in dem Gesetz
vom 7t#en März 1835, § 23 vorgeschrieben ist, alsbald in Kenntniß gesetzt werden, um
rücksichtlich der ihnen obliegenden Disciplinaraufsicht das Nöthige vorkehren zu können; so
werden sämmtliche Gerichtsbehörden hiermic angewiesen, in dergleichen Fällen jedesmal gleich
Anfangs an die Kreisdirection, zu deren Bezirk der zur Untersuchung zu ziehende Geistliche
oder Schullehrer gehört, Anzeige zu erstarten.

Dresden, den 1sten Juni 1839.

Ministerium der Justiz.
von Koenneritz.

Hausmann.
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.M 52.) Verordnung
an die Justizbehörden,

die Notification von Gehaltsabzügen der Staatsdiener an ihre Dienst-
behörden betreffend;
vom Zten Juni 1839.

Nachdem aus Rücksichten der Disciplinaraufsicht für norhwendig erkannt worden, daß
von den Abzügen, welche Civilstaarsdiener an ihrem Gehalte in Folge executiver Verfü-
gungen oder auch der freiwilligen Abtretung zu leiden haben, die ihnen vorgesetzte Dienst-
behörde jederzeit Nachricht erhalte; so hat in jedem solchen Falle, wie hiermit verordner
wird, die Gerichrsbehörde, welche die Inhibition verfügt und den Gehaltsabzug bei der
Cassenbehörde beantraget, davon allemal die erforderliche Nachricht gleichzeieig an die dem
betreffenden Diener zunächst vorgesetzte Dienstbehörde gelangen zu lassen.

Dresden, den 31en Juni 1839.

Ministerium der Justiz.
von Koennebdvitz.

Hausmann.

—

 S33.) Verordnung,
den zu den Vocationen der Geistlichen und Schullehrer zu verwendenden

Stempel betreffend;
vom 10ten Mai 1839.

Auf den, Allerhochsten Orts genehmigten Antrag der Stände in der Beilage E. zu der
das Parochialgesetz betreffenden Schrift vom 2ten December 1837 wird von den unter-
zeichneten Ministerien rücksichtlich des zu den Vocarionen der Geistlichen und Schullehrer
zu verwendenden Stempelbetrages hierdurch festgesetzt:

4) Die mit Rücksicht auf den Dienstgenuß zu erhebende Stempelgebühr soll bestehen
bei einem Diensteinkommen von
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500 Thlr.—.—=undwenigerin.—10gr. —.
.. . , von jedem

mehr als506 - — — bis mit 1000 Thlr. — —. in —. 15-- —. Eintunder

l1000 = —-— bis mit 1500 —-- —-in —- 20 -—. Thaler
1500 — .. in 1Thlr. —. —. «

2) Wenn das in Frage stehende reine Diensteinkommen mehr oder weniger, als je
100 Thlr. —- —-- beträgt, so ist auf je 20 Thlr.—. — der funfte Theil des vol-
len Procentsatzes zu rechnen, ein Betrag aber, der die Summe von 20 Thlr.— —.
nicht erreicht, ist mit Entrichtung des Anstellungsstempels gänzlich zu verschonen.

3) Bei Bersetzungen ist jedoch diese Gebühr nur von dem wirklichen Augmente aus-
zuwerfen, und zwar nach demjenigen Procentsatze, dem das gesammte erhöhte Dienstein-
kommen des weiter beförderten Geistlichen oder Schullehrers unterworfen sein würde.

4) Sollee ein Geistlicher oder Schullehrer auf oder ohne sein Ansuchen aus seiner
Stelle in eine andre mit vermehrtem Diensteinkommen nicht verbundene versetze werden,
so ist demselben einige Stempelgebühr nicht anzusinnen.

Uebrigens bewendet es dabei, daß für Ausfertigung und Reinschrift der Vocations=
urkunde an Gebühren Etwas nicht anzusetzen ist.

Hiernach haben sich alle Kirchen= und Schulinspectionen, sowie diejenigen, die es sonst
angeht, gebührend zu achten.

Dresden, am 10ten Mai 1839.

Die Ministerien des Cultus und offentlichen Unterrichts
und der Finanzen.

von Carlowitz. von Zeschau.

Heymann.

 5t4.) Verordnung,
die Belehrung der zu einer andren christlichen Confession Uebertretenden

über die Wichtigkeit ihres Vorhabens betreffend;
vom 23sten Mai 1839.

 —
m § 2 und 4 des Mandaks vom 20ften Februar 1827, den Uebercrict von einer
christlichen Confession zur andern betreffend, ist fesigesetzt, daß, wer zu einem solchen lleber-
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tritt sich bewogen sinde, sein Vorhaben bei dem Ortspfarrer seiner bisherigen Confession,
oder, wenn mehrere derselben daselbst angestellt sind, bei dem ersten Geistlichen seines Wohn-
orts persönlich anzuzeigen habe, welcher ihn sodann über die Wichrigkeit desselben zu beleh-
ren und zu dessen nochmaliger reiflicher Erwägung während einer Bedenkzeit von vier Wo-
chen, zu ermahnen habe, nach deren Ablauf dem Gemeldecen, wenn er, der ihm geschehe-
nen Worstellungen ungeachket, bei seinem Vorhaben beharre, von dem Geistlichen ein
schriftliches Zeugniß wegen der geschehenen Anzeige und wegen der Entlassung aus seiner
bisherigen Kirchengemeinde auszustellensss.

Es ist nun in Erfahrung gebracht worden, daß Geistliche diejenigen, welche sich bei
ihnen zum Uebertritt zu einer andern Confession melden, anstate sie in Gemäßheit obiger
gesetzlichen Vorschrift über die Wichtigkeit ihres Vorhabens zu belehren und zu ermahnen,
dasselbe, während einer Bedenkzeit von vier Wochen, nochmals reiflich zu erwägen, viel-
mehr vier Wochen lang in den tehren ihrer zeicherigen Confession förmlich unterrichten.

Da sedoch ein solcher fortgesetzter Unterricht in gedachtem Mandate nirgends vorge-
schrieben ist, so werden die berreffenden Geistlichen aller christlichen Confessionen hierdurch
aufgefordert, sich künftig streng an erwähnte gesetzliche Vorschrift zu halten.

Dresden, am 23sten Mai 1839.

Das Ministerium des Cultus und öfentlichen Unterrichts.
von Carlowitz.

Heymann.

Berichtigung.
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Berichtigung.
In der im Gesetz- und Verordnungsblatte fur das Jahr 1836, S. 194 flg. abgedruckten
Instruction fur die Bezirksthierarzte sind folgende Redactionsfehler zu berichtigen:

a) S. 194, 6 2, Zeile 14 ist das Wore: „monatlich“ wegzulassen;

b) S. 196, § 7, Feile 1 und 5 ist statt: „Bezirksarzt“ zu lesen: „Bezirks-
thierarzt.“

Ferner ist
e) in der im Jahrgange 1838, S. 401 flg. abgedruckten Verordnung vom 27sten August

1838, S. 405, Feile 6 vor dem Worte: „fünften“ das Wort „vierten“ einzuschalten.

Letzte Absendung: am 15ten Imi 1839.
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Gesch-und Verordnungsblalt
für das Konigreich Sachsen,

LZtes Stück vom Jahre 1839.

W 55.) Verordnung,
die Form der Erkenntnisse in geringsügigen Rügen= und Denunciationssachen

betreffend;
vom öten Juni 1839.

E- ist zu der Kenntniß des Justizministerium gekommen, daß zeither sowohl von den
Appellationsgerichten, als den Untergerichten, rucksichtlich derjenigen Untersuchungen, welche
nach der Vorschrift der Taxordnung vom 12ten September 1812, Cap. I, Tit. 2,
no. 1—9 als geringfügige Rügen= oder Denunciationssachen zu behandeln sind, gleich-
mäßige Grundsätze nicht beobachtet worden sind.

Um diesen Uebelstand zu beseitigen, und eine Gleichförmigkeit rücksichtlich der in derglei-
chen Sachen abzufassenden Erkenntnisse herbeizuführen, wird mie Allerhöchster Genehmi-
gung Folgendes verordnet:

I. In allen Untersuchungen, in welchen nach den vorliegenden besondern Umständen
eine die Dauer von Drei Wochen nicht übersteigende Gefängniß= oder Handarbeitsstrafe
oder eine dieser Strafe gleichstehende Geldbuße erkannt wird, oder, wenn eine Strafe Sctate
fände, erkannt werden würde, ist zu den zu fällenden Erkenntnissen nur ein Stempelbogen
von 4 Groschen zu verwenden, oder zu annotiren.

II. Zu solchen Erkennenissen sind von den Appellarionsgerichten keine besonderen Publi-
cationsverordnungen an die Untersuchungsgerichte hinauszugeben, sondern es ist das Erfor-
derliche dießhalb in dem Erkenntnisse selbst anzuordnen. Erscheint aber die Erlassung einer
besondern Verordnung wegen einer dem Gericht zu ertheilenden Anweisung oder aus andern
Rücksichten angemessen, so ist dafür niche besonders zu liquidiren, insofern niche die dadurch
erwachsenden Unkosten einer andern Person als dem Angeschuldigten zuzusprechen sind.

III. Die Taxe der Erkennenisse bleibt dem Ermessen des Spruchgerichts überlassen, es
ist jedoch solche im Verhältniß zu der Urthelstare in andern, eine höhere Strafe bedingen-
den Criminalsachen zu modificiren.

1839. 28
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IV. Dieselben Vorschriften sind bei Entscheidungen in höherer Instanz über Rechts-
mittel gegen frühere Erkenntnisse in Anwendung zu bringen, wenn auch das frühere Er-
kenntniß auf eine höhere Strafe gesprochen hat.

V. Bei Moderation der von den Untersuchungsgerichten liquidirten Unkosten ist auf
die bezeichnetre Grenzlinie der geringfügigen Rügen= und Denunciationssachen ebenfalls Rück-
sicht zu nehmen.

Dresden, den 6ten Juni 1839.

Ministerium der JIustiz.
von Koenneritz.

Hausmann.

W 56.) Verordnung,
die mit der Fürstlichen Regierung jungerer Linie Reuß von Plauen verein-
barten Ergänzungen und Erläuterungen zu der Convention wegen wechsel-

seitiger Uebernahme der Ausgewiesenen und Vagabunden betreffend;
vom 15ten Juni 1839.

N die Fürstliche Regierung jüngerer Linie Reuß von Plauen rücksichtlich der zwischen
der Königlich Sächsischen und der vorgedachten Regierung wegen der wechselseitigen Ueber-
nahme der Ausgewiesenen und Vagabunden bestehenden Convention vo.5 den-
jenigen Ergänzungen und auf die Anwendung der Bestimmungen § 2, a und c bezüg-
lichen Erläukerungen beigetreken ist, welche unterm #eien November vorigen Jahres zwischen
den Kronen Sachsen und Preußen in der nämlichen Beziehung vereinbart worden sind,
so wird die mit Sr. Königlichen Majestär allergnädigster Genehmigung Diesseits ausge-
fertigte, gegen eine gleichlautende Declaration der Fürstlich Reuß-Plauischen gemeinschaftlichen
Landesreglerung zu Gera vom 30sten Mai a. c. ausgewechselce Ministerialerklärung Be-
hufs allgemeiner Nachachtung hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Dresden, den 15ten Juni 1839.

Ministerium des Innern.
Nostitz und Jänckendorf.

Stelzner.
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Ministerialdecharation.
Zu Beseitigung derjenigen Zweifel und Mißverständnisse, welche sich zeither über die
Auslegung der Bestimmungen § 2, a und der zwischen der Königlich Sächsischen und
der Königlich Preußischen Regierung wegen der Ausgewiesenen bestehenden, von der erst-
genannten und der Fürstlichen Regierung jungerer Linie Reuß von Plauen durch Erklä-
rung vom 2ten Januar 1821 als gegenseitig verbindlich anerkannten Convention, namenrlich

à) in Beziehung auf die Beantwortung der Frage: ob und in wie weie die in der
Staatsangehörigkeit selbstständiger Individuen eingetretenen Veränderungen auf
die Staatsangehörigkeit der unselbstständigen, d. h. aus der älkerlichen Gewale
noch nicht entlassenen Kinder derselben, von Einfluß seien?

sowie
b) über die Beschaffenheit des § 2, c der Convention erwähnten zehnjährigen Auf-

enthalts und den Begriff der Wirthschaftsführung,

ergeben haben, sind die gedachten Regierungen, ohne hierdurch an dem, in der Convenrion
ausgesprochenen Principe etwas ändern zu wollen, daß die Unterthanschaft eines In-
dividuums jedesmal nach der eignen innern Gesetzgebung des betreffenden Staates zu beur-
theilen sei, dahin übereingekommen, hinkünftig und bis auf Weiteres, nachstehende Grund-
sätze gegenseitig zur Anwendung gelangen zu lassen, und zwar
zu àa 1) daß unselbstständige, d. h. aus der älterlichen Gewalt noch nicht entlassene Kin-

der, schon durch die Handlungen ihrer Aeltern an und für sich und ohne
daß es einer eignen Thätigkeit, oder eines besonders begründeten Rechts der Kin-
der bedürfte, derjenigen Staatsangehörigkeit theilhaftig werden, welche die Aelcern
während der Unselbstständigkeit ihrer Kinder erwerben,

ingleichen
2) daß dagegen einen solchen Einfluß auf die Staaksangehörigkeit unselbstständiger

ebelicher Kinder, diesenigen Veränderungen nicht äußern können, welche sich
nach dem Tode des Vaters derselben, in der Staatsangehörigkeic ihrer ehelichen
Murter ereignen, indem vielmehr über die Staatsangehörigkeit ehelicher unselbst-
ständiger Kinder, lediglich die Condition ihres Baters entscheidet, und Verän-
derungen in deren Staaksangehörigkeit nur mit Zustimmung ihrer vormundschaft=
lichen Behörde eintreten können.

Nächstdem soll
zu p) die Verbindlichkeit der contrahirenden Staaten zur Uebernahme eines Indivi-

duums, welches der andere Staar, weil es ihm aus irgend einem Grunde lästig geworden,
auszuweisen beabsichtigt, in den Fällen des § 2, c der Convention eintreten:

28
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1) wenn der Auszuweisende sich in dem Staate, in welchen er ausgewiesen werden
soll, verheirathet, und außerdem zugleich eine eigne Wirthschaft gefuhrt hat, wo—
bei zur näheren Bestimmung des Begriffs von Wirthschaft anzunehmen ist,
daß solche auch dann schon eintrete, wenn selbst nur einer der Eheleute sich auf
eine andere Art, als im herrschaftlichen Gesindedienste, Beköstigung verschafft hat;

oder

2) wenn Jemand sich zwar nicht in dem Sctaate, der ihn übernehmen soll, verhei-
rathet, jedoch darin sich zehn Jahre hindurch ohne Unrerbrechung aufgehalten har,
wobei es dann auf Constituirung eines Domicils, Verheirathung und sonstige
Rechtsverhältinisse nicht weiter ankommen soll.

Endlich sind die ernannten Regierungen zugleich annoch dahin übereingekommen:
Können die resp. Behörden über die Verpflichtung des Staats, dem die Uebernahme

angesonnen wird, der in der Convention und vorstehend aufgestellten Kennzeichen der Ver-
pflichtung ungeachtet, bei der darüber Statt findenden Correspondenz sich nicht vereinigen,
und ist die dießfällige Differenz derselben auch im diplomarischen Wege nicht zu beseitigen
gewesen; so wollen beide contrahirende Theile den Srreikfall zur compromissarischen Ent-
scheidung eines solchen drirten deutschen Bundesstaates Kellen, welcher sich mir beiden con-
trahirenden Theilen wegen gegenseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen in denselben Ver-
tragsverhälenissen befindet.

Die Wahl der zur Uebernahme des Compromisses zu ersuchenden Bundesregierung
bleibt demjenigen der contrahirenden Theile überlassen, der zur Uebernahme des Ausgewie-
senen verpflichtet werden soll.

An diese dritte Regierung hart jede der betheiligten Regierungen jedesmal nur eine
Darstellung der Sachlage, wovon der andern Regierung eine Abschrift nachrichtlich miczu-
theilen ist, in kürzester Frist einzusenden.

Bis die schiederichterliche Entscheidung erfolgt, gegen deren Inhalt von keinem Theile
eine weitere Einwendung zulässig ist, hat derjenige Scaar, in dessen Gebiere das auszuwei-
sende Individuum beim Entstehen der Differenz sich befunden, die Verpflichtung, dasselbe
in seinem Gebiete zu behalten.

Dresden, den 5ten Juni 1839.

Konigl. Sachsisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

von Zeschau.
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97.) Verordnung,
den Eintritt der vollen Wirksamkeit des, wegen der Einrichtung der alterb-
ländischen Immobiliar-Brandversicherungsanstalt, unterm 14ten November

1835 erlassenen Gesetzes betreffend, mit einigen darauf bezuglichen
speciellen Bestimmungen; «

vom 22sten Juni 1839.

Nachdem die in Folge des Gesetzes vom 1 Aten November 1835, die Einrichtung der
alterbländischen Immobiliar= Brandversicherungsanstalt betreffend, und der Wollziehungs-
verordnung von demselben Tage vorgenommene neue Catastration der Gebäude und sonfst
zur Versicherung angemeldeten versicherungsfähigen Gegenstände so weit gediehen ist, daß
sich die Vollendung des neuen Catastrationswerks übersehen läße, so wird in Gemäßbeir
der, der Brandversicherungscommission in § 64 der vorgedachten Vollziehungsverordnung
errheilten Ermächtigung und sonst, mit Genehmigung des Königl. hohen Ministerü# des
Innern, Folgendes bekannt gemacht und angeordnet:

1. Die auf das obengedachte Gesetz begründete neue Einrichtung der alkerbländischen
Brandversicherungsanstalt eritt von und mit dem 1sten August 18399 an in Wirksamkeit.

2. Haben die Obrigkeiren nach Empfang des approbirken Catkasters
a.) die § 29 der Wollziehungsverordnung vorgeschriebenen Tabellen sub D und be-

ziehendlich sub E&amp; und F anzulegen und fortzuführen,
ferner

b.) die § 41 des Gesetzes und § 31 der Vollziehungsverordnung angeordneten Re-
cognitionsscheine nach dem von der Brandversicherungscommission durch die Ge-
neralverordnung vom BZten Februar 1838 vorgeschriebenen Formulare auszufer-
tigen und den Eigenthümern auszuhändigen,

und
C0.) wegen Bezeichnung der catastrirten Gebäude mit den in den Catastern eingetra-

genen neuen Nummern in Gemäßheit der Vorschrift pct. 2 der, der Wollziehungs-
verordnung beigefügten Anweisung Sub B (pag. 571 des Gesetz= und Verord-
nungsblattes pro 1835) das Erforderliche zu verfügen.

3. Sollen zwar nach §§ 50 und 73 des Gesetzes sowohl die von den Versicherten
zu leistenden Beiträge, als auch die Brandschädenvergütungen und Feuergerächsenrschädi-
gungen in Conventionsgelde, entweder baar oder in Cassenbilles, nach dem Gesetze vom
30sten Juli 1834, § 3 gewährt werden.

Da es jedoch wegen des ohnehin bevorstehenden Uebergangs zum Vierzehn-Thalerfuße
nicht räthlich erscheint, auf die zwischeninnenliegende Frist den Zwanzig-Guldenfuß bei der
Brandversicherungsanstalt beizubehalten, so hat das hohe Ministerium des Innern, einge-
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denk der beim vorigen Landtage abgegebenen standischen Erklarungen und in Betracht der,
der Staatsregierung ertheilten Ermachtigung: dahin Vorkehrung zu treffen, damit der Ein—
und Zwanzig-Guldenfuß baldmoglichst im Lande eingefuhrt werden konne, — beschlossen,
zu Vermeidung späterer Umschreibungen, sofort mit Eintritt der Wirksamkeit des eingangs—
gedachten Gesetzes den Vierzehn-Thalerfuß bei der alterbländischen Brandversicherungsan-
stalt dergestalt einzuführen, daß die von und mit dem 1sten August dieses Jahres an vor-
fallenden Schäden an versicherten Gebäuden u. s. w. nebst den Feuerlöschgerärheschäden nach
dem Vierzehn-Thalerfuße vergücet und überhaupt alle, nach dem gedachten Gesetze zu lei-
stenden Zahlungen ebensowohl, als die zu Deckung sothaner Ausgaben erforderlichen Bei-
träge, in dem bemerkten Münzfuße resp. gewährt und erhoben werden.

Dabei soll jedoch den Eigenthümern von schon catastrirten Gebäuden und sonst zur
Aufnahme in der Landesanstalt geeigneren Gegenständen anheimgestellt bleiben, die Werths-
und Versicherungssummen um 2½% pro Cent, vorbehältlich jedoch, daß die hieraus sich
berechnenden Beträge in den § 27 des Gesetzes und § 1 der Generalverordnung vom
25sten Januar 1836 vorgeschriebenen runden Summen aufgehen, zu erhöhen.

Es haben daher diesenigen, welche hiervon Gebrauch machen wollen, ihre deshalbigen
Anträge längstens bis mic dem 31sten Juli 1839, unter der Verwarnung, daß sie spä-
ter damit nicht zugelassen werden, bei der Obrigkeic anzubringen, welche letztere sodann die
zulässigen Erhöhungen mittelst des § 4 erwähnten Catasternachtrags anzuzeigen hat.

4. Wegen der seit der neuen Cakastration entstandenen, bei letzterer nicht berücksichtig-
ten und daher in den neuen Catastern nicht mit aufgenommenen neuen Gebäude, ist nun-
mehro, da die zeitherigen (alten) Cataster von und mit dem 1sten August dieses Jahres
ab, ihre Wirksamkeit verlieren, nach § 37 des Gesetzes zu verfahren.

Dagegen will Man den Obrigkeiten zu Einreichung des 1sten Cakasternacherags, in
welchem nicht nur die obengedachten neuen Gebäude, sondern auch alle seik der neuen Ca-
tastration bis mit Ende Juli dieses Jahres beantragten und zulässsgen Werths= und Ver-
sicherungsveränderungen aufzunehmen bleiben, ausnahmsweise Nachsicht bis Ende Septem-
ber 1839 gestatten, auch diesen Catasternachtrag, bewandten Umständen nach, für dießmal
von und mit dem 1s8en August dieses Jahres an in Wirkung setzen.

5. ODa bei Werehsveränderungen schon catastrirter Gebäude und sonst versicherungs-
fähiger Gegenstände, sowie bei Versicherung noch niche catastrirter neuentstehender Ge-
bäude rc. eben so wie bei der neuen Catastration zu verfahren ist, (cfr. § 30 des Ge-
setzes) so haben die Obrigkeiten, bis auf weitere Anordnung, sich hierbei in der Regel ledig-
lich des rechnischen Beistandes des betreffenden Taxationsrevisors zu bedienen und sich die-
serhalb mie demselben zu vernehmen, auch wird den Obrigkeiten nachgelassen, wenn das
Gebäude oder der sonst zu versichernde Gegenstand sich an Orten befinde#, wo erstere niche
selbst ihren Sitz haben, die Taxationsrevisoren an ihrer Statt mir der alleinigen BVornahme
der technischen Localerörterungen und den deshalbigen Miederschriften zu beauftragen.
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In diesem letztern Falle haben die Taxationsrevisoren sich der Beschreibung der Ge-
bäude und sonstigen Gegenstände, rücksichtlich der Größe, Bauart, Einrichtung, Beschaf-
fenheit 2c. mit zu unterziehen und diese, mit den technischen Gutachten versehenen, in tabel-
larischer Form anzufertigenden Anzeigen an die betreffenden Obrigkeiten einzureichen, welche
letzteren sodann wegen des Anerkenntnisses und der Regulirung der Versicherungssummen
— ein Geschäft, welches solchenfalls an resp. Amts-, Gerichts= und Rathsstelle zu er-
folgen bat — das weiter Erforderliche vorschriftmäßig zu besorgen haben.

6. Nach der Anweisung pag. 571 des Gesetz= und Verordnungsblattes pro 1835,
§ 1 sind die Grundstücke nach ihrer natürlichen Ltage und Ordnung zu verzeichnen.

Damit nun die bei der neuen Catastration eingeführte neue Nummerfolge nicht wieder
unterbrochen und die neuentstehenden Grundstücke auch ferner nach ihrer natürlichen tage
und Ordnung catastrirt werden, so ist hinkünftig, bei Zwischeneinbauen, den neuentstehenden,
mic einer besonderen neuen Nummer zu versehenden Grundstücken nicht die auf die letzte
Nummer des Orks, zu welchem das neuentstandene Gebäude (Grundstück) gehört, folgende
Nummer zu geben, sondern hierunter in nachstehender Maaße zu verfahren.

Wenn z. B. in einem Orte, in welchem die letzte Carasternummer 72 berrägt, zwischen
No. 43 und 44 ein neues Haus, so künftig ein besonderes Grundstück bildet und dem
daher auch eine besondere Nummer zu geben ist, eingebaut wird, so hat dieses Grundstück
nicht die Nummer 73, sondern die Nummer 43, B zu erhalten.

Erfolgen zwischen den bemerkten Gebäudenummern noch mehrere dergleichen Einbaue,
so ist diesen Gebäuden ebenfalls die Nummer 43 mit Beisetzung der Buchstaben C, D
u. s. w. zu geben, wobei noch zu bemerken, daß sich bei dieser Buchstabenbezeichnung, der
Gleichförmigkeir halber, nur der großen lateinischen Buchstaben zu bedienen ist.

Diese Nummervermehrung ist jedoch nicht in dem Catasteranhange, sondern in dem
Orkscataster selbst, und zwar in der letzten Columne, sofort hinter der betreffenden Num-
mer (ctr. pag. 567 des Gesetz= und Verordnungsblattes pro 1835) auf folgende Weise
anzumerken:

„Jo. 43, B gebaur auf acquirirten Staaks= oder Commun-Grund und Boden, oder
auf einem von dem Grundstücke No. 43 oder 44 abgekommenen Stücke tand 2c. und beträgt

4500 Thaler, laut des ersten Nachtrags
u. s. w.“

Bei diesen Einträgen ist aber darauf Rücksiche zu nehmen, daß zu Anmerkung der
außerdem vorkommenden Versicherungsveränderungen (efr. § 13 der Anweisung Sub B,
pag. 572 des Gesetz= und Verordnungsblattes pro 1835) bei jeder Nummer der er-
forderliche Raum verbleibt. 3

Die in der gedachten Anweisung § 11 enthaltene Vorschrift wird hiernach abgeändert.
7. Dagegen har es rücksichtlich derjenigen neuentstehenden und mie besonderen neuen

Nummern zu belegenden Grundstäcke, welche, ihrer natürlichen Lage nach, die auf die letzte
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Nummer des Orks zunächstfolgende Nummer zu erhalten haben, bei der angeordneten An-
legung von Catasteranhängen und den sonst hierauf bezüglichen Vorschriften auch ferner
sein Bewenden.

8. Bei vorkommenden Brandschäden ist in der nach § 35 der Vollziehungsverord-
nung an die Brandversicherungscommission zu erstartenden Anzeige zugleich der Tag, an
welchem die Würderung dieser Schäden vorgenommen werden soll, mit anzugeben, vor Re-
gulirung gedachter Brandschäden aber selbst, von den auf die Versicherung der hierbei in
Frage kommenden Gebäude und sonstigen Gegenstände bezüglichen Catastrationsniederschriften
eine vollständige beglaubte Abschrift zu den Brandschädenacten zu bringen.

9. Die § 39 der Vollziehungsverordnung ertheilte Vorschrift wird dahin abgeänderrt,
daß die Obrigkeiten in der Regel und insofern die Brandversicherungscommission wegen
besonderer Verhältnisse nicht etwas Anderes anordnet, sich zu Würderung aller Brand-
schäden des betreffenden Bezirkskarationsrevisors zu bedienen haben, und nur in dem Falle,
daß der muthmaaßliche Bekrag des Brandschadens am Orte, nach Verhältniß der eingetra-
genen Versicherungssummen, die Summe von 200 Thalern nichr überfteige, bleibt der Obrig-
keit überlassen, ohne vorherige Communicarion mit dem Taxationsrevisor, die betreffenden
Distriktskaxatoren zuzuziehen.

In Fällen, wo der Taxationsrevisor an dem von der Obrigkeit bestimmten Tage wegen
anderer mit dieser Expedition zusammentreffenden Geschäfte behindert sein sollte, die Wür-
derung selbst zu vollziehen, und eine Aufnahme des Termins unthunlich erscheint, bleibt zwar
dem Revisor anheimgestellt, die betreffenden Distriktstaxatoren mit der Würderung der Schä-
den zu beauftragen, es ist jedoch in diesem Falle die Obrigkeit gleichzeitig davon in Kenne-
niß zu setzen, und bleibt der Commission die Anordnung einer Revision der Taxen und,
nach Befinden, die Abordnung eines besonderen Commissars zu Regulirung der Brandschä-
den, zu jeder Zeit vorbehalten.

Die § 64 des Gesetzes vorgeschriebene Frist ist in jedem Falle innenzuhalten.
Endlich und

10. ist die nach § 45 der Bollziehungsverordnung angeordnete nähere Untersuchung
und Veranschlagung des Schadens an Spritzen und Jubehörungen, dafern der Tarations=
revisor auch zugleich die Function eines Spritzensachverständigen bekleider, mit der Erpedl-

tion der BVrandschädenwürderung (§9) zu verbinden, der dießfallsige specielle Anschlag aber
von dem Sachverständigen in Schriften zu den Accen abzugeben.

Nach gegenwärtiger Verordnung haben sich alle, die solches angeht, gebührend zu achten.
Dresden, den 22sten Juni 1839.

Konigliche Brandversicherungscommission.
D. Merbach.

Soyfert.
Letzte Absendung: am Z3ten Juli 1839.
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Pesch-und Verordnungsb
fur das Konigreich Sachsen,

LAt Stuck vom Jahre 1839.

 58.) Verordnung
an das Appellationsgericht zu Budissin,

die bei Besetzung von Gerichtsstellen auszuschließenden Verwandten betreffend;
vom 20sten Juni 1839.

De Ministerium der Justiz hat ersehen, was von dem Appellationsgerichte zu Budissin
in dem Vortrage vom 13r#en Mätz dieses Jahres wegen des, bei einigen Parrimonialge-
richtsbehörden seines Bezirks zwischen dem Verwalter und Inhaber der Gerichte statt finden-
den, verwandtschaftlichen Verhältnisses, angezeigt und zur Enrschließung gestelle worden ist.

Wenn nun bei der Ausübung der Gerichtsbarkeit, in Beziehung auf die dazu anzustel-
lenden Personen, gleiche Grundsätze, wie bei der Ausübung der Advocatur vor den Gerich-
ten rücksichtlich der Sachwalter, nach den Worschriften des Oberamtspatents vom 27'sten
August 1798, § 11 und des Mandats vom Tgsten December 1826 (Oberl. Collections=
werk, Th. V, S. 4 und Gesetzsammlung v. J. 1827, S. 9) zur Anwendung zu bringen
sind, michin Aufsicht darüber zu führen ist, daß auch die Mitglieder eines Gerichts unter
sich mit Einschluß des Protokollanten, sowie die Verwalter der Parrimonialgerichte zu dem
Gerichtsinhaber in keinem Grade der Verwandrtschaft stehen, der den obigen Bestimmungen
zufolge zwischen den Advocaten und Gerichtspersonen nicht vorhanden sein darf, wenn den
erstern die advocatorische Praxis vor dem Gericht gestattet sein soll; so wird solches dem
Appellationsgerichte auf seinen erstatteren Vortrag zur Nachachrung in weiterhin vorkommen-
den Fällen zu erkennen gegeben, auch ist dafür zu sorgen, daß bereits gerroffene Einrich-
tungen, welche damit nicht übereinstimmen, wieder abgestellt werden.

Dresden, den 20sten Juni 1839. "

Ministerium der Justiz.
von Koenneritz.

Hausmann.
1839. 29
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W 59.) Verordnung,

das Verfahren bei Untersuchungen gegen Kinder unter zwölf Jahren betreffend;
vom 1 #ten Juli 1839.

N der Bestimmung des Criminalgesetzbuchs, Art. 66, kann Kindern vor zurückgeleg-
tem zwölften Jahre eine gesetzwidrige Handlung nicht als Verbrechen angerechner werden,
jedoch ist in einem solchen Falle von dem Nichter nach Befinden eine angemessene Züchti-
gung derselben zu verfügen, auch nach den Umständen nebenbei ihre Unterbringung in eine
Erziehungs= und Besserungsanstalt einzuleiten.

Um nun in dergleichen Fällen ein gleichförmiges Verfahren eintreten zu lassen, wird
von den Ministerien der Justiz und des Innern hiermit verordnet, daß, wenn die Unter-
bringung eines solchen Kindes in einer Erziehungs= und Besserungsanstalt nach den vorlie-
genden Verhältnissen als zweckmäßig sich darstelle, die Untersuchungsgerichte, im Fall sie
zugleich die Polizeibehörde ausmachen, dießhalb Beriche an die betreffende Kreisdireceion zu
erstatten, an den Orten aber, wo besondere Polizeibehörden vorhanden sind, mir diesen sich
in Vernehmung zu setzen und ihnen das weitere Verfahren zu überlassen haben.

Dresden, den 1 1cen Juli 1839.

Die Ministerien der Justiz und des Innern.
von Koenneritz. Nostitz und Jänckendorf.

Hausmann.

/60.) Verordnung
an sämmtliche Gerichtsbehörden der Oberlausitz,

die Anwendung der für die Erblande durch das Generale vom 14#cn August
1767 ertheilten Anordnung in der Oberlausitz betreffend;

vom 1 lten Juli 1839.

Nechdem Seine Königliche Majestät, auf einen an das Ministerium der Justiz
gerichteren Ancrag der Oberlausitzer Provincialstände, zu genehmigen geruhet haben, daß die
Bestimmungen der in den Kreislanden unterm 1 46en August 1767 erlassenen und unrerm
28sten September 1832 eingeschärften Generalverordnung (C. A. C. I, 1, 414, und
Sammlung der Gesetze und Verordnungen 1832, S. 421), wonach die gerichtliche Be-
stärigung der Kauf-, Tausch-, Erb= und andern Veräußerungsverträge über lehn= oder
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zinspflichtige Grundstucke nicht eher erfolgen soll, als bis die Berichtigung der Lehn und
Aberagung der Zins= und tehngelder oder Zinsstücke für die Vergangenheit von den tehn-
und Zinsherren bezeuget worden, auch in der Oberlausitz zur Anwendung gebracht werde;
so erhalten sämmtliche Gerichtsbehörden der Oberlausitz hierdurch die Anweisung, sich hier-
nach zu achten und der gedachten Generalverordnung in vorkommenden Fällen nachzugehen.

Dresden, den 1 1#en Juli 1839.

Ministerium der Justiz.
von Koenneritz.

Hausmann.

 61.) Verordnung,
die Competenzverhältnisse zwischen Justizt und Verwaltungsbehörden bei

Aufhebung von Leichnamen betreffend;
vom 30sten Juli 1839.

In Hinsicht auf die Competenzverhältnisse zwischen Justiz= und Verwaltungsbehörden sind
über das bei Aufhebung von teichnamen zu beobachtende Verfahren Zweifel entstanden, zu
deren Beseitigung mit Genehmigung Sr. Königlichen Majestät Folgendes verordner
wird:

1. Bei der Auffindung des todten Körpers eines Menschen im Freien und bei andern
Todesfällen aus einer scheinbar nicht natürlichen Ursache gehört in der Regel die erste-Cog-
nition für das Ressort der Polizeibehörde.

2. Diese Cognition erstreckt sich sowohl
a) auf die Anordnung und Veranstaltung der anwendbaren Rettungs= und Wiederbe-

lebungsversuche, wenn der Scheintod der Person noch denkbar sein sollte, als auch
b) auf die Leichenschau und die nöthigen Erörterungen zur Ermittelung der zweifelhaften

Person und Identität des Verunglückten, der Art seines Todes und der erwaigen Urheber
desselben.

3. Ist keine Hoffnung zur Wiederbelebung und die Vermuthung vorhanden, daß der
Fall zur Criminal#ustiz gehöre; so ist die Justizbehörde von dem Ereignisse schleunigst zu
benachrichtigen, und, bis diese in Wirksamkeit getreten, dafür Sorge zu tragen, daß der
entseelte Körper, sowie die, auf die gewalesame Todesart desselben hindeutenden, äußern
Merkmale, soviel möglich, in unverändertem Zustande erhalten werden.

Dagegen kann
29



(182)
4. in Ermangelung aller Anzeichen eines Criminalfalles die Polizeibehorde die wegen

der Beerdigung des teichnams und sonst nöchigen Verfügungen treffen.
5. Durch die Bestimmungen 1 und 2 wird indeß die Wirksamkeic der Justizbehörde

nicht ausgeschlossen, wenn diese den Vorfall zeitiger, als durch die Polizeibehörde, erfährr,
und ihn sogleich im Interesse der Justiz zu ihrer Cognicion zu ziehen befinder; es ist daher
derselben, sobald sie ihren Entschluß dahin zu erkennen giebe, das weitere Verfahren von
der Polizeibehörde zu überlassen.

6. Die Gensd'armen, Ortsvorsteher und andere zur Polizeiaufsicht verpflichtete Per-
sonen haben demnach jedes zu ihrer Kenntniß gelangende Ereigniß der unter 1 bemerkten
Art, zunächst zwar der Polizeibehörde, in den Fällen aber, in welchen an dem todten Körper
sichtbare Spuren eines verübten Verbrechens, namentlich äußere Verletzungen, wahrzuneh-
men sind, gleichzeitig auch der Justizbehörde, wenn diese sich mit der Polizeibehörde an
einem Orte, oder doch in nicht zu großer Entfernung davon befinder, anzuzeigen.

7. Diejenige Behörde, welche die Aufhebung eines teichnams zu beforgen ssch ver-
anlaßt gefunden hat, ist, ohne Unterschied der Fälle, verbunden, die andere berreffende Be-
hörde jedesmal sofort davon in Kenntniß zu setzen.

Dresden, am 30sten Juli 1839.

Die Ministerien der Justiz und des Innern.
von Koenneritz. Nostitz und Jänckendorf.

Fickelscherer.
—1

 62.) Verordnung,
die Verzinsung der Actien bei Actienvereinen für gewerbliche Unternehmungen

betreffend;
vom 31sten Juli 1839.

Ba der Vermehrung der Actienvereine fur gewerbliche Unternehmungen und den daher
haufig vorkommenden Gesuchen um Bestatigung der Statuten solcher Actienvereine, hat
sich die Nothwendigkeit fuhlbar gemacht, gewisse, mit der rechtlichen Natur der Actienvereine
zusammenhangende, Grundsatze festzustellen, welche bei Beurtheilung der zur Bestatigung
eingereichten Statuten zur Richtschnur zu nehmen sind.

Ein solcher Grundsatz ist, daß die. Zusicherung einer Verzinsung der von den einzelnen
Thailhabern (Actionars) eingeschossenen Gelder, d. h. ein unbedingtesVersprechen der Ge—
wahrung von Zinsen nach vorausbestimmten Procenten, ohne Rucksicht darauf, ob das
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gemeinsameUnternehmen so viel abwerfe oder niche, unker allen Umständen nicht Statt
finden, sondern die Uebereinkunft der Actionärs in Betreff des von dem gemeinsamen Unter-
nehmen erwarteken Gewinns nur auf Vertheilung dieses Gewinns unter alle, nach gleichem
Verhäleniß, gehen kann, da eine Verzinsung im rechrlichen Sinne sich nicht anders, als
im Verhältniß zwischen Gläubiger und Schuldner denken läße, Actionärs aber in Ansehung
dessen, was ein Jeder zu dem gesammren Actiencapical beigetragen, nicht wie Darleiher,
sondern vielmehr als Eigenthümer des damic unfernommenen Geschäfts anzusehen sind.

Wenn daher auch in den Sratuten einiger Actienvereine, um einem Sprachgebrauche
und einer Rechnungsmethode, welche in der Handelswele einmal gebräuchlich sind, nicht
unbedingt entgegen zu rreten, die Erwähnung von Zinsen der eingeschossenen Gelder und die
Aufnahme dahin bezüglicher Bestimmungen in Statuten genehmigt worden ist, so ist und
konnte solches doch nur in dem Sinne geschehen, daß ein gewisser, in Procenten ausge-
drückrer Theil des voraussetzlich diese Höhe übersteigenden reinen Ertrags mit dem Na-
men Zinsen belege wird, dergestalt, daß zwischen Zinsen und Dividende blos eine Namens-
verschiedenheit Starc findel, welche aber auf keine Weise entgegengesetzte Begriffe ausdrücken
soll, wie denn namentlich von Zinsen eben so wenig, als von Dividenden, dann würde die
Rede sein können, wenn eine Actienunternehmung überhaupe keinen Reinertrag oder Ueber-
schuß gewähren sollee.

Es haben daher die Begründer gewerblicher Actienvereine, für welche die Bestätigung
der Staatsregierung gewünscht wird, bei Enrwerfung der Statuten diesen Grundsatz wohl
ins Auge zu fassen, und Bestimmungen, welche demselben zuwider sind, zu vermeiden,
wenn nicht die gesuchte Bestätigung Anstand finden soll.

Da nun gleichwohl nach bisherigen Erfahrungen gerade dieser Grundsatz bei Entwerfung
der Statruten für neu gebildere Actienvereine öfters unbeachtet gelassen oder verkannt wird,
so ist angemessen gefunden worden, denselben zur Verständigung mittelst gegenwärtiger Ver-
ordnung zur allgemeinen Kennrniß zu bringen.

Dresden, am 31sten Juli 1839.

Die Ministerien der Justiz und des Innern.
von Koenneritz. Nostitz und Jänckendorf.

Hausmann.

 63.) Verordnung,
die Bestrafung beurlaubter Milikärpersonen von Civilgerichten betreffend;

vom 25ften Juli 1839.

Nech der Bestimmung des Gesetzes über privilegirce Gerichtsstände vom 28sten Januar
1835, § 37, unter 2, können beurlaubte Unrerofficiere und Gemeine außerhalb eines Gar-
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nisonsorts wegen geringer, während des Urlaubs verübter, gemeiner Vergehen von dem
Richter, in dessen Bezirk sie sich aufhalten, zur Untersuchung gezogen, und auch die erkann-
ten Strafen, wenn dieselben in Geld oder Gefängniß bis zu Acht Tagen bestehen, von dem-
selben vollzogen werden. Da es nun in dienstlicher Hinsicht norhwendig ist, daß auch das
betreffende Kriegsgericht, welchem ein von dem Civilgeriche bestrafter Soldat untergeben
ist, von dem Vergehen und der erfolgten Bestrafung Kenntniß erlangt, so wird hiermit
verordnet, daß sämmtliche Civilgerichte), welche in einer Untersuchung gegen eine beurlaubte
Militärperson das Straferkenntniß selbst vollziehen, sofort nach erfolgter Bestrafung An-
zeige an das betreffende Kriegsgericht über das von dem Bestraften sich zu Schulden ge-
brachte Vergehen und die Art und Weise der Bestrafung erstarcen.

Dresden, den 25sten Juli 1839.

Ministerium der Fustiz.
von Koenneritz.

Hausmann.

 64.) Verordnung,
den Abschluß einer Uebereinkunft mit der Furstlich Schaumburg Lippeschen

Regierung, wegen gegenseitiger Uebernahme der Vagabunden und Aus-
gewiesenen betreffend;
vom 20sten Juli 1839.

S. Königliche Majestät haben den Abschluß einer Uebereinkunft mir der Fürstlich
Schaumburg-Lippeschen Regierung zu genehmigen geruher, wonach zwischen der genannten
und der Königlich Sächsischen Regierung bei der gegenseitigen Uebernahme von Vagabun-
den und Ausgewiesenen nach denselben Grundsätzen verfahren werden soll, welche zwischen
den Kronen Sachsen und Preußen durch die Staatsverträge vom 5o 14820 und
en November 1838 festgestelle, und beziehendlich erläutert worden sind.

Nachdem nun auch in dessen Folge die hier nachstehend abgedruckte Ministerialerklä=
rung beim Ministerio der auswärtigen Angelegenheiten ausgefertige und gegen eine gleich-
lautende Declaration der Fürstlich Schaumburg-#ippeschen Regierung zu Bückeburg vom
30sten Mai a. c. ausgewechselt worden ist, so wird dieselbe hierdurch Behufs allgemeiner
Nachachtung zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Dresden, am 20sten Juli 1839.

Ministerium des Innern.
Nostitz und Jänckendorf.

Stelzner.
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Ministerialerklarung.
Zuw ischen der Koniglich Sachsischen Regierung einer Seits und der Furstlich Schaumburg—
Lippeschen Regierung anderer Seits ist nachstehende

Uebereinkunft
wegen gegenseitiger Uebernahme der Vagabunden und Ausgewiesenen verabredet und abge—
schlossen worden:

&amp; 1. Ee soll in Zukunfe kein Vagabunde oder Verbrecher in das Gebiet des andern
der beiden hohen contrahirenden Theile ausgewiesen werden, wenn derselbe nicht entweder
ein Angehöriger desjenigen Staars ist, welchem er zugewiesen wird, und in demselben sein
Heimwesen zu suchen hat, oder doch durch das Gebier desselben als ein Angehöriger eines
in gerader Richtung rückwärts liegenden Staats, nothwendig seinen Weg nehmen muß.

§J. 2. Als Staaksangehörige, deren Uebernahme gegenseicig nicht versagt werden darf,
sind anzusehen:

a) alle diejenigen, deren Vater, oder, wenn sie außer der Ehe erzeugt wurden, deren
Murter zur Zeic ihrer Geburt, in der Eigenschaft eines Unrerthans, mit dem Staate
in Verbindung gestanden hat, oder, welche ausdrücklich zu Unterthanen aufgenom-
men worden sind, ohne nachher wieder aus dem Unterthansverbande entlassen wor-
den zu sein, oder ein anderweitiges Heimathsrecht erworben zu haben;

b) diejenigen, welche von heimathlosen Aeltern zufällig innerhalb des Staaksgebiets
geboren sind, so lange sie nicht in einem andern Sctaate das Unterthanenrecht nach
dessen Verfassung erworben, oder sich daselbst mie Anlegung einer Wirthschafe ver-
heirathec, oder darin, unter Zulassung der Obrigkeic, zehn Jahre lang gewohnt haben;

I) diesenigen, welche zwar weder in dem Scaaksgebieke geboren sind, noch das Unter-
thanenrecht nach dessen Verfassung erworben haben, hingegen nach Aufgebung ihrer
vorherigen staatsbürgerlichen Verhälenisse, oder überhaupt als heimathlos, dadurch
in nähere Verbindung mit dem Staake getreten sind, daß sie sich daselbst unrer
Anlegung einer Wirthschaft verheirathet haben, oder, daß ihnen während eines
Zeitraums von zehn Jahren stillschweigend gestattet worden ist, darin ihren Wohn-
sitz zu haben.

§ 3. Wenn ein ktandstreicher ergriffen wird, welcher in dem einen Staate zufallig
geboren ist, in einem andern aber das Unterthanenrecht ausdrücklich erworben, oder mic An-
legung einer Wirthschaft sich verheirathet, oder durch zehnjährigen Aufenthalt sich einheimisch
gemacht har, so ist der letztere Staat, vorzugsweise, ihn aufzunehmen verbunden. Trifft
das ausdrücklich erworbene Unterchanenrecht in dem einen Staate, mit der Verheirathung
oder zehnjährigen Wohnung in einem andern Scaate zusammen, so ist das erstere Verhält-
niß entscheidend. Ist ein Heimathloser in dem einen Staare in die Ehe gerreten, in einem
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andern aber nach seiner Verheirathung, während des bestimmen Zeitraums von zehnJJahren
gedulder worden; so muß er in dem letztern beibehalten werden.

§ 4. Sind bei einem Vagabunden oder auszuweisenden Verbrecher keine der in den
vorstehenden §8 enthaltenen Bestimmungen anwendbar, so muß derjenige Staat, in wel—
chem er sich befindet, ihn vorlaufig beibehalten.

§ 5. Verheirathete Personen weiblichen Geschlechts sind demjenigen Stgare zuzu-
weisen, welchem ihr Ehemann, vermöge eines der angeführten Verhälenisse, zugehört.

Wittwen sind nach eben denselben Grundsätzen zu behandeln, es wäre denn, daß wäh-
rend ihres Witewenstandes eine Veränderung eingetreten sei, durch welche sie nach den Grund-
sätzen der gegenwärtigen Uebereinkunft einem andern Staate zufallen.

Auch soll Wittwen, ingleichen den Geschiedenen, oder von ihren Ehemännern verlasse-
nen Eheweibern, die Rückkehr in ihren auswärtigen Geburts= oder vorherigen Aufenthalts-
ort dann vorbehalten bleiben, wenn die Ehe innerhalb der ersten fünf Jahre nach deren
Schließung wieder getrennt worden und kinderlos geblieben ist.

§ 6. Besinden sich unter einer heimarhlosen Familie Kinder unker vierzehn Jahren,
oder, welche sonst wegen des Unterhalés, den sie von den Aelkern genießen, von denselben
niche getrennt werden können, so sind solche, ohne Rücksicht auf ihren zufälligen Geburks-
ort, in denjenigen Staak zu verweisen, welchem, bei ehelichenKindernder Vater, oder bei
unehelichen die Murker zugehört.

Wenn aber die Mutter unehelicher Kinder nicht mehr am Leben ist, und letztere bei ih-
rem Vater befindlich sind, so werden sie von dem Staate mit übernommen, welchem der
Vater zugehört.

§&amp; 7. Hat ein Staatsangehöriger durch irgend eine Handlung sich seines Bürgerrechrs
verlustig gemacht, ohne einem andern Staate zugehörig geworden zu sein, so kann der
erstere Staat der Beibehaltung oder Wiederannahme desselben sich nicht entziehen.

§ 8. Handlungsdiener, Handwerksgesellen und Dienstboren, sowie Schäfer und Dorf-
hirten, welche, ohne eine selbstständige Wirchschaft zu haben, im Dienste stehen, ingleichen
Zöglinge und Studirende, welche der Erziehung und des Unterrichts wegen irgendwo ver-
weilen, erwerben durch diesen Aufenehalt, wenn derselbe auch länger als zehn Jahre dauern
sollte, kein Wohnsiftzrecht. "6

Zeitpächter sind den hier obenbenannten Individuen nur dann gleich zu achten, wenn
sie nicht für ihre Person oder mit ihrem Hausstande und Vermögen sich an den Ort der
Pachtung hinbegeben haben. 6

§ 9. Denjenigen, welche als Landstreicher, oder aus irgend einem andern Grunde
ausgewiesen werden, hingegen in dem benachbarten Staate, nach den in der gegenwärkigen
Uebereinkunft festgestellten Grundsätzen, kein Heimwesen anzusprechen haben, ist letzterer den
Eintritc in sein Gebiet zu gestarten niche schuldig; es würde denn urkundlich zur völligen
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Ueberzeugung dargethan werden konnen, daß das zu ubernehmende Individuum einem in
gerader Richtung ruckwarts liegenden Staate zugehore, welchem dasselbe nicht wohl anders,
als durch das Gebiet des erstern zugefuhrt werden kann.

8 10. Sammtlichen betreffenden Behorden wird es zur strengen Pflicht gemacht, die
Absendung der Vagabunden in das Gebiet des andern der hohen contrahirenden Theile nicht
blos auf die eigene unzuverlässige Angabe derselben zu veranlassen, sondern, wenn das Ver-
hältniß, wodurch der andere Staal zur Uebernahme eines Vagabunden conventionsmäßig
verpflichtet wird, nicht aus einem unverdächtigen Passe, oder aus andern völlig glaubhaf-
ten Urkunden hervorgeht, oder wenn die Angabe des Vagabunden nicht durch besondere
Gründe und die Verhältnisse des vorliegenden Falles unzweifelhaft gemacht wird, zuvor
die Wahrheit sorgfältig zu ermitteln und nöthigenfalls bei der, vermeintlich zur Aufnahme
des Vagabunden verpflichteten Behörde Erkundigung einzuziehen.

&amp; 41. Sollee der Fall eintreken, daß ein von dem einen der hohen contrahirenden
Theile dem andern Theile zum weitern Transporte in einen rückwärks liegenden Staat, zu-
folge der Bestimmung des § 9 zugeführter Vagabunde von dem letztern nicht angenommen
würde, so kann derselbe wieder in denjenigen Staat, welcher ihn ausgewiesen hatte, zur vor-
läufigen Beibehaltung zurückgebracht werden.

§ 12. Es bleibe den beiderseitigen Provincialregierungsbehörden überlassen, unter
einander die nähern Verabredungen wegen der zu bestimmenden Richtung der Transporte,
sowie wegen der Uebernehmungsorte zu treffen.

# 13. Die Ueberweisung der Vagabunden geschieht in der Regel vermirtelst Trans-
porks und Abgabe derselben an die Polizeibehörde desjenigen Orts, wo der Transport als
von Seiten des auszuweisenden Staats beendige anzusehen ist. Mie dem Vagabunden
werden zugleich die Beweisstücke, worauf der Transport conventionsmäßig gegründee wird,
übergeben. In solchen Fällen, wo keine Gefahr zu besorgen ist, können einzelne Vaga-
bunden auch mittelst eines Laufpasses, in welchem ihnen die zu befolgende Roure genau vor-
geschrieben ist, in ihr Varerland gewiesen werden. Es sollen auch nie mehr als drei Per-
sonen zugleich auf den Transpork gegeben werden, es wäre denn, daß sie zu einer und der-
selben Familie gehören, und in dieser Hinsicht nicht wohl getrennt werden können. Grös-
sere, sogenannte Vagantenschube sollen künftig nicht start finden.

§ 14. Do die Ausweisung der Vagabunden nicht auf Requisition des zur Annahme
verpflichteten Staats geschiehe, und dadurch zunächst nur der eigene Vortheil des auszuwei-
senden Staats bezweckt wird, so können für den Transport und die Verpflegung der Ba-
gabunden keine Anforderungen an den übernehmenden Staat gemacht werden.

Wird ein Auszuweisender, welcher einem rückwärts liegenden Staate zugeführt werden
soll, von diesem nicht angenommen, und deshalb nach § 11 in denjenigen Staat, welcher

1839. 30
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ihn ausgewiesen hatte, zurückgebracht; so muß letzterer auch die Kosten des Transports und
der Verpflegung erftatten, welche bei der Zurückführung aufgelaufen sind.

Die eingangsgedachten Regierungen sind ferner zur Beseitigung aller Zweifel und Miß-
verständnisse, welche sich über die Auslegung der Bestimmungen § 2, a und c der voo-
stehenden Convenrion wegen wechselseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen, namentlich:

a) in Beziehung auf die Beantwortung der Frage: ob und in wie weit die in der
Staatsangehörigkeit selbstständiger Individuen eingetretenen Veränderungen auf die
Staatsangehörigkeit der unselbstständigen, d. h. aus der älrerlichen Gewalt noch nicht
enrlassenen Kinder derselben, von Einfluß seien? sowie

b) über die Beschaffenheit des § 2, c der Convention erwähnten zehnjährigen Aufenthalrs
und den Begriff der Wirehschaftsführung,

ergeben könnten, ohne hierdurch an dem, in der vorskehenden Convention ausgesprochenen
Principe etwas ändern zu wollen: daß die Unterthanenschafe eines Individuums jedes-
mal nach der eigenen innern Gesetzgebung des betreffenden Staaks zu beurtheilen sei, dahin
übereingekommen, hinkunftig und bis auf Weiteres nachstehende Grundsätze gegenseltig zur
Anwendung gelangen zu lassen und zwar:

zu à

1) daß unselbstständige, d. h. aus der älterlichen Gewalt noch nichet entlassene Kinder,
schon durch die Handlungen ihrer Aeltern an und für sich, und ohne daß es
einer eigenen Thätigkeic oder eines besonders begründeten Rechts der Kinder be-
dürfte, derjenigen Staaksangehörigkeit theilhaftig werden, welche die Aelrern wäh-
rend der Unselbstständigkeic ihrer Kinder erwerben; ingleichen

2) daß dagegen einen solchen Einfluß auf die Staarsangehörigkelt unselbstständtger
ehrlicher Kinder, diejenigen Veränderungen nicht äußern können, welche sich nach
dem Tode des Valers derselben in der Scaatsangehörigkeit ihrer ehelichen Murrer
ereignen, indem vielmehr über die Scaarsangehörigkeic ehelicher unselbstständiger
Kinder lediglich die Condition ihres Vaters enescheidee, und Veränderungen in
deren Scaaksangehörigkeit nur mie Zustimmung ihrer vormundschaftlichen Behörde
eintreten können.

Nächsidem soll zu b
die Verbindlichkeit eines der contrahirenden Seaaten zur Uebernahme eines Indivi-
duums, welches der andere Scaac, weil es ihm aus irgend einem Grunde lästig ge-
worden, auszuweisen beabsichtige, in den Fällen des § 2, c der Convention eintreren:

1) wenn der Auszuweisende sich in dem Staare, in welchen er ausgewiesen werden
soll, verheirathet, und außerdem zugleich eine eigneWirthschaft geführt hat, wobei
zur näheren Bestimmung des Begriffs von Wirthschaft anzunehmen ist, daß
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solche auch dann schon eintrete, wenn selbst nur einer der Eheleute sich auf eine
andere Art, als im herrschaftlichen Gesindedienste, Bekostigung verschafft hat; oder

2) wenn Jemand sich zwar nicht in dem Staate, der ihn übernehmen soll, verheira-
thee, jedoch darin sich zehn Jahre hindurch ohne Unrerbrechung aufgehalten hat,
wobei es dann auf Consticuirung eines Domicils, VBerheirathung und sonstige
Rechtsverhälenisse nicht weiter ankommen soll.

Endlich sind die genanmen Regierungen zugleich annoch dahin übereingekommen:
Können die resp. Behörden über die Verpflichtung des Staats, dem die Uebernahme
angesonnen wird, der in der Convemion und vorstehend aufgestellten Kennzeichen der
Verpflichrung ungeachter, bei der darüber starksindenden Correspondenz sich niche ver-
einigen, und ist die dießfällige Differenz derselben auch im diplomatischen Wege nicht
zu beseitigen gewesen; so wollen beide contrahirende Theile den Srreitfall zur com-
promissarischen Enrscheidung eines solchen dricten deutschen Bundesstaats stellen, wel-
cher sich mie beiden comrahirenden Theilen wegen gegenseitiger Uebernahme der Aus-
gewiesenen in denselben Vertragsverhältnissen besinder. Die Wahl der zur Ueber-
nahme des Compromisses zu ersuchenden Bundesregierung bleibt demjenigen der con-
trahirenden Theile überlassen, der zur Uebernahme des Ausgewiesenen verpflichtet wer-
den soll.

IAn diese dritte Regierung hat jede der becheiligten Regierungen jedesmal nur
eine Darlegung der Sachlage, wovon der andern Regierung eine Abschrift nachricht-
lich mitzutheilen ist, in kürzester Frist einzusenden. Bis die schiedsrichrerliche Ent-
scheidung erfolgt, gegen deren Inhalt von keinem Theile eine weitere Einwendung zu-
lässig ist, hak derjenige Staat, in dessen Gebiet das auszuweisende Individuum beim
Entstehen der Differenz sich befunden, die Verpflichtung, dasselbe in seinem Gebiete
zu behalten.

Worstehende zweimal gleichlautend ausgefertigte Uebereinkunft soll in den Staaken der
beiden contrahirenden Theile zur genauesten Befolgung öffentlich bekannt gemachr werden.

So geschehen zu Dresden, den 1 Aten Juli 1839.

Kdnigl. Sachsisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
*“ "

(gc.) von Zeschau.
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 m—W 65.) Verordnung,

den Abschluß einer Uebereinkunft mit der Herzoglich Anhalt Dessauischen
Regierung wegen gegenseitiger Uebernahme der Vagabunden und

Ausgewiesenen betreffend;
vom 6ten August 1839.

Mi Sr. Königlichen Majestär allergnädigster Genehmigung ist auf Grund der
von der Herzoglich Anhalt-Dessauischen Regierung zu erkennen gegebenen Bereitwilligkeit,
die zwischen den Kronen Sachsen und Preußen in Gemäßheit der Convention vom 21 sten Januar

1820 und der Vereinbarung vom November 1838 wegen der wechselseitigen Ueber-
nahme der Vagabunden und Ausgewiesenen bestehenden Grundsätze, auch Ihrerseits in den
betreffenden Beziehungen zur Königlich Sächsischen Regierung gegenseitig zur Norm dienen
zu lassen, eine darauf bezügliche Uebereinkunft mic der gedachren Herzoglichen Regierung ab-
geschlossen, und in deren Gemäßheit die nachskehend abgedruckte Ministerialerklärung beim
Ministerio der auswärtigen Angelegenheiten ausgefertigt, und gegen eine gleichlautende De-
claration des Herzoglich Anhalt -Dessauischen Ministerii vom 18#en Juli d. J. ausgewechselt
worden, was hierdurch Behufs allgemeiner Nachachtung öffentlich bekannt gemacht wird.

Dresden, am 6ten August 1839.

Ministerium des Innern.
Nostitz und Jänckendorf.

Ministerialerklärung.
Zmischen der Königlich Sächsischen Regierung einer Seits und der Herzoglich Anhalt-
Dessauischen Regierung anderer Seits ist nachstehende Uebereinkunft wegen gegenseitiger lle-
bernahme der Vagabunden und Ausgewiesenen verabreder und abgeschlossen worden.

Stelzner.

81.
sc. 4c.

(Der Inhale der Declaration stimmt mir der vorstehend vollständig abgedruckren Mi-
nisterialerklärung vom 1 4een Juli h. a. wegen der mic der Fürstlich tippe-Schaumburgi-



( 191)

schen Regierung abgeschlossenen Uebereinkunfe wörtlich überein, nur daß es im Eingange
des § 12 der gegenwärtigen Erklärung so heiße:

Es bleibt den Königlich Sächsischen Provincialregierungen und der Herzoglich An-
halt-Dessauischen Kammer überlassen r2c. c.)

So geschehen zu Dresden, am 1sten August 1839.

Königl. Sachsisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
von Zeschau.

O 66.) Bekanntmachung,
die Vertheilung und Verwendung der Schönburg'schen Entschädigungsgelder

betreffend; %

vom Sten August 1839.

n Vervollständigung der unterm 23 ken November 1835 erfolgten Publication des mit
dem Hause der Fürsten und Grafen, Herrn von Schönburg, in Bezug auf die Herrschaf-
ten Glauchau, Waldenburg, Lichtenstein, Hartenstein und Stein am gien October dessel-
ben Jahres abgeschlossenen Erläuterungsrecesses wird der Art. III, § 24 dieses Recesses ge-
dachte Plan über die Vertheilung und Verwendung der nach MaaWgabe desselben bewillig-
cen Capical-und Rencenentschädigung, wie solcher von benannten Fürsten und Grafen vor-
gelegt und nebst einem Nachtrag zu dessen § 4 untcerm 1 11en December 1835 und 16ten
Mai 1836 allerhöchsten Orts genehmigt worden ist, Sr. Königlichen Majestät Anordnung
zu Folge, hierdurch zur Kenntniß der Berheiligten gebracht und dabei über die Ausführung
der §§ 4 und 5 des Planes enthaltenen Bestimmungen noch Folgendes bemerkt:

Uunter teitung des dazu ernannten Königlichen Commissars hat das § 4 gedachte Er-
mitkelungsverfahren Statt gefunden, und so wie der auf 8978 Thlr. 6 gr. 37 pf. jähr-
licher Rente sich belaufende Betrag der für den Wegfall der daselbst bezeichneten gutsherr=
lichen Gefälle, resp. unter commissarischer Entscheidung festgestellt und den frühern Be-
rechtigten aus den fraglichen Entschädigungsgeldern gewährt worden ist; so hat dagegen vom
Jahre 1836 ab die Verbindlichkeir der Unrerthanen in besagten Receßherrschaften zu Ab-
fübrung derartiger gutsberrlicher Gefälle (insoweit nicht die Berechtigung zu deren Erhe-
bung an die Corporationen, zu denen die teistungspflichrigen gehören, abgetreten worden)
dergestalt aufgehort, daß nicht nur die bis dahin bestandenen, sondern auch neue solche Leis-
tungen von jenem Zeitpunkt an nicht weiter zur Erhebung kommen konnen.

#
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Behufs der nach § 5 des Vertheilungs= und Verwendungsplanes zu bewirken gewese-

nen Bertheiligung der Kirchengemeinden mice dem Ueberreste der Enrschädigungsrenten sind
im Allgemeinen die Zesulkate der im Jahre 1834 geferrigten Bevölkerungslisten zum Grund
gelegt worden, so, daß die Gesammtsumme aller dabei zu berücksichrigenden Consumenten
den Nenner, die Zahl der bei jeder einzelnen Gemeinde in Frage kommenden Consumeneen
aber den Zähler zu dem Bruchtheile abgegeben har, welcher die einzelnen Ankheile von der zu
vertheilenden Summe bezeichnet. Do jedoch diese Ancheile erst dann definiriv bestimmt wer-
den können, wenn die Entschädigungerente für die Personal= und Gewerbesteuer völlig regu-
lirt sein wird, was nach Abschnite III, § 14 des Erläuterungerecesses erst nach dem Jahre
1839 möglich ist; so ist die Einrichtung getroffen worden, daß bis dahin der den Kirchen-
gemeinden zukommende Ueberschuß alljährlich besonders vertheilt werde, wonach die erste Ver-
theilung auf das Jahr 1836 mite 29000 Thlre. —. — geschehen ist. Die späeern
Vertheilungen werden in gleicher Maaße erfolgen und es wird hierbei überhaupt, im Ein-
verständnisse mit dem Hause Schönburg, der Grundsatz festgehalten, daß mit jenen Geldern
vornehmlich die Kirchen zu bekheiligen seien, eine Uebertragung des Schulgeldes oder der
Schulcassen durch diese Gelder zu Gunsten der Gemeindeglieder aber nur dann erst Statt
finden dürfe, wenn der Bestand des eignen Vermögens einer Kücche so boch sei, daß nicht
der ganze Betrag der nach § 5 des Vertheflungs= und Verwendungspianes auf sie fallen-
den NRente zu Bestreilung aller sowohl laufenden, als auch, z. B. wegen Neubauten, dann
und wann vorkommenden außerordentlichen Lasten, welche gesetzlich aus dem Kirchenvermö-
gen zu bestreiten sind, darauf verwendet werden könne. Den Gemeinden aber ist ein be-
sonderer Antheil von den mehrgedachten Geldern nicht zugestanden worden, da ihnen die
Verwendung derselben zu den Kirchen und resp. Schulbedürfnissen mittelbar ohnehin zu
Gute geht.

Oresden, am Sten August 1839.

Ministerium des Innern.

Nostitz und Jänckendorf.

Kuhn.
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G67.) Verordnung,
das Lohnfuhrwesen betreffend;

vom 13ten Juni 1839.

W die mit Allerhochster Genehmigung erlassene Bekanntmachung des vormaligen
Geheimen Finanzcollegii, vom 12ten November 1828, betreffend die Land- und Mieth—
kutscher und die von selbigen zur Postcasse zu entrichtende Abgabe, bereits in mehreren
Punkten, im Interesse der tand= und Mierhkutscher und der sich derselben bedienenden Rei-
senden, erläutert, und namentlich durch die Bekannemachung vom 4Aten Rovember 1830
die im § 15 der obigen Bekanntmachung bestimmte 48tündige Frist, hinsichtlich der Wei-
terbeförderung der mie Extrapost angekommenen Reisenden, durch kand- und Miethkurscher,
auf 24 Slunden herabgesetzt, und durch das Gesetz vom 2 2 sten November 1834, § 13
(Gesetzsammlung v. J. 1834, Stück 34) die Abgabe von inländischen tand= und Mierb-
kutschern gänzlich aufgehoben worden ist; so haben Se. Majestät der König, doch, zu-
gleich in Berücksichtigung der hierauf bezüglichen ständischen Anträge, für angemessen er-
achtet, das Finanzministerium zu ermächtigen, versuchsweise auf so lange, als sich keine er-
beblichen Nachtheile für die Postanstalt ergeben, einige sernere Abänderungen eintreten zu
lassen, welche hiermit in Folgendem zur öffentlichen Kenneniß gebrache werden:

§ 1. Oas im § 15 der Bekanntmachung vom 1 2en November 1828 ausgespro-
chene und in der Bekanntmachung vom 4ten November 1830 wiederholte Verbor, die mit
Ercrapost ankommenden Reisenden nur nach Verlauf einer gewissen Frist durch Lohnfuhren
weiter zu befördern, wird hiermie gänzlich aufgehoben.

Schriftliche oder mündliche Aufforderungen an die mit Exerapost, oder mir den ordi-
nären (Eilposten, Dillgencen, Packposten 2c.) ankommenden Reisenden, sich zu ihrem wei-
tern Fortkommen der tand= und Mietbkutscher zu bedienen, und namentlich auch das Er-
warten ankommender Fahrposten von Seiten der Lohnkulscher vor den Posthäusern oder
Ab- und Einsteigeplätzen der Postreisenden, ist bei Fünf Thaler Strafe untersagt.

§ 2. Die Beförderung der Reisenden mit abgewechselten oder unkerlegeen Hferden,
bleibt auch fernerhin ein aueschließendes Borrecht der Postanstalt, wie solches in der Be-
kanntmachung vom 1 2en November 1828 näher bezeichnet und verpönt ist.

§ 3. Das im § 17 der gedachten Bekannemachung enthaltene Strafverbor, daß
ohnkutscher und andere Fuhrleute, welche Reisende regelmäßig von einem Orte zum andern
befördern und damit ein eigenes Gewerbe kreiben, diese Reisen nicht an bestimmten Tagen
der Woche oder des Monats verrichten, noch dieserhalb eine öffentliche Bekannemachung
ergehen lassen dürfen, bleibe zwar in Kraft, es soll aber als eine regelmäßige Personen-
beförderung nur angesehen werden, wenn ein Lohnkurscher, ohne für die ganze Tour und.
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fur das ganze Geschirr gedungen zu sein, in drei auf einander folgenden Wochen, an dem
namlichen Wochentage, von dem namlichen Abfahrtsorte ab, nach dem namlichen Bestim-
mungsorte, Personen befordert hat.

Auch kann im Inlande wohnenden Lohnfuhrleuten auf Ansuchen von dem obigen Ver—
bote Dispensation ertheilt werden.

8 4. Diese Dispensation ist bei dem Oberpostamte zu teipzig nachzusuchen, und zwar
unter genauer Angabe der Orte, von wo ab und wohin gefahren werden soll, der Anzahl
der wochentlichen Fahrten, der Tage und Stunden der Abfahrt und Ankunft an dem Be-
stimmungsorte, ingleichen der Wagen, der Bespannung und der Zeit, auf welche die Dis-
pensation erbeten wird.

Gür den Fall, daß bei längeren, regelmäßig zurückzulegenden Touren unterwegs über-
nachtec werden soll, ist auch der Ort des Nachtquartiers mit anzugeben.

§ 5. Dem Oberpostamte steht frei, die Genehmigung, sowohl überhaupe, als insbe-
sondere hinsichtlich der für die Fahrt gewählten Tage und Stunden, zu verweigern, wobei
dasselbe vorzugsweise darauf Bedacht zu nehmen har, daß nicht durch verschiedene, in ein-
ander greifende Fahrgelegenheiten, das Verbor des Pferdewechsels umgangen, oder gleichzel-
tigen Fahrpostcoursen eine zu fühlbare Beeinträchtigung zugefügk werde.

§ 6. Anträge von Personen, welche niche selbst Pferde besitzen, und das Lohnkutscher-
gewerbe unter Entrichtung von Gewerbesteuer nicht regelmäßig verrichten, sind, eben so wie
Gesuche von Compagnieschaften und Actienvereinen, unbedingt zurückzuweisen.

§ 7. Der, die Dispensation Nachsuchende erhält einen von dem Oberpostamte auszu-
fertigenden, längstens auf ein Jahr, nie unter drei Monate, auch lediglich für die Person
oder dessen Dienstleute, lautenden Erlaubnißschein, für welchen die in der Anlage O an-

— gegebene Concessionsgebuhr zu entrichten ist.
§ 8. Nur nach Empfang des auszufertigenden Erlaubnißscheins ist dem Inhaber

das Beginnen der regelmäßigen Fahrten und deren öffentliche Bekanntmachung geftarket.
Wer dieß früher unternimmc, verfällt in die 8 17 der Bekanntmachung vom 12ten

November 1828 festgesetzte Strafe von Zehn Thalern —. — auch dann, wenn ihm spä-
terhin die Dispensation ertheilt wird.

Wer es dagegen unterläße, den gelösten Erlaubnißschein zu seiner Legitimation bei sich
zu führen, over dem Geschirrführer mitzugeben, wird in eine Ordnungsstrafe von Zwei Tha-
lern —= —. genommen.

§ 9. Wes sich eines auf den Namen eines andern Lohnfuhrmanns laurenden Erlaub=
nißscheins bedient, oder wer den ihm ertheilten dergleichen Schein an einen andern Kohn-
fubrmann, oder an dessen Dienstleute verborgt, verschenke, verkauft, vermiether, oder sonft
überläßt, oder wer den Bestimmungen des ertheilten Erlaubnißscheins in allen oder einem
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einzelnen Punkte, selbst, oder durch die von ihm zu vertretenden Angehorigen oder Dienst—-
boten entgegenhandelt, namentlich auch Pferde unterweges wechselt, einem andern Unterneh-
mer die Personen zufährt, oder von demselben zur Weiterbeförderung übernimmt, verfällt in
eine Strafe von Zehn Thalern —. —= und was den Pferdewechsel und das Zuführen
von Reisenden betrifft, in die durch die Bekannemachung vom 1 21en November 1828 fesi-
gesetzte Strafe von Zwanzig Thalern —. —: für jeden Contraventionsfall. Auch

8 10. bleibt solchenfalls dem Oberpostamte überlassen, die ertheilte Erlaubniß sofort,
oder nach erfolgter Verwarnung, zurückzunehmen. Namentlich kann dieß auch dann ge-
schehen, wenn dem § 19 der Bekanntmachung vom 1 21#en November 1828 entgegen, ver-
schlossene Briefe und postmäßige (nicht über 20 Pfund wiegende) Packere, zur Beförderung
übernommen werden.

Da das Finanzministerium den tand= und Miethkurschern durch vorstehende Bestim-
mungen die Gelegenheic geboten hat, ihren Gewerbebetrrieb auf eine gesetzmäßige Weise aus-
zudehnen, und zugleich dadurch dem reisenden Publicum ein möglichst wohlfeiles Reisefort-
kommen, neben den Postgelegenheiren, innerhalb Landes zu sichern, so erwarter dasselbe ver-
trauungsvoll, daß jede fernere Ueberschreitung der, über das Kohnkurschergewerbe bestehenden
Vorschriften unkerbleiben werde.

Im entgegengesetzten Falle aber werden die Borschrifceen der Bekanntmachung vom
1 2ten November 1828 und namentlich die des § 17 aufs Strengste gehandhabt werden.

Dresden, den 1 3ten Juni 1839.

Finanz-Ministerium.
von Zeschau.

Küttner.

1839. 31
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Tarif
des, bei regelmäßigen Personenfuhren für jedes Pferd der Bespannung

auf ein Jahr an die Postcasse zu entrichtenden
Concesssonsgeldes.

Auzohl Wenn die Tour beträgt:

Pabrten, bis 4 Melem.übeebi Wber d bie 122 üöer 15 bis 16
Woche. Tyt gr. Thlr. gr. Thr. gr. —..

1 1 8 2 — 2 12 220

2 2 2606| 6 5 8 6 2

3 4 8 6 12 8 4 9 8

5 20 8 18 0 2

5 7 #1l 2 2

6 8 20 3 6 16 16 2

7 10 8s 15 12 8

Anmerkungen:

1) Die Retourfahrten, solche geschehen regelmäßig oder nichr, sind mit inbegriffen.
2) Die Enrfernungen werden nach dem bei der Postanstalt geltenden Mellenmaase berechnet,

jedoch mit Weglassung aller Bruchrheil-Meilen, so daß z. B. 123 Meilen nur
für 12 Meilen gerechner werden.

3) Das Conczessionsgeld ist bei Ertheilung der Concession auf die Zeit der Dauer dersel-
ben im Voraus zu erlegen. Eine Zurückerstatung desselben findet nicht Statt.
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E68.) Verordnung,
die wegen mehrerer Uebertretungen der Postvorschriften anhängigen

Untersuchungen betreffend;
vom 13ten Juni 1839. 6

Nechdem durch die, unker heutigem Tage erlassene, das Lohnfuhrwesen betreffende Ver-
ordnung, das zeitherige Verbot, die mit Extrapost ankommenden Reisenden nur nach Ver-
lauf einer gewissen Frist durch kohnfuhren weiter zu befördern, gänzlich aufgehoben, fer-
ner der Begriff der, auch künftig der Postanstalt vorbehaltenen und den Lohnkutschern nur
im Wege der Concession zu gestartenden regelmäßigen Personenbeförderung, näher festge-
stelle worden ist; so hat, mit Allerhöchster Genehmigung, das Finanzministerium hinsicht-
lich der gegen Ueberrreter der dießfallssgen Vorschrifren anhängigen Untersuchungen, Nach-
stehendes zu verordnen beschlossen.

§ 1. Die Untersuchungen, welche entweder wegen angeschuldigter Beförderung von
Extrapostreisenden vor Ablauf von vier und zwanzig Stunden oder wegen regelmäßiger Per-
sonenbeförderung bis zu Publicarion gegenwärtiger Verordnung, anhängig worden, sind oh-
ne Uncterschied, in welcher age sich dieselben gegenwärtig besinden, nur insoweit fortzustellen,
als dem Angeschuldigken dabei zugleich ein gemeines Vergehen oder Verbrechen zur tast
fällt, oder dafern derselbe die Fortstellung der Untersuchung ausdrücklich begehrt.

§ 2. Strafen und Kosten, welche wegen der § 1 gedachten Uebertretungen dem An-
geschuldigren bereits zuerkannt sind, werden demselben insoweit erlassen, als das in der Sache
gefällte Erkennkniß nichr bereics vollstrecke, und daher verwirkte Geldstrafen noch nicht ein-
gebrachr, Freiheirsstrafen noch nicht verbußt und die Kosten noch nicht abgestattet worden sind.

§ 3. Untersuchungen der § 1 genannten Arc, welche wegen dabei gleichzeitig ange-
schuldigter gemeiner Vergehen oder Berbrechen fortzustellen, sind lediglich auf die letzteren,
nicht aber zugleich auf die dork bezeichneren Uebertretungen der Postgesetze zu richten und
vor der comperenken Behörde fortzuführen.

Dresden, am 1 3ten Juni 1839.

Finanz-Ministerium.
von Zeschau.

Kütener.
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—W69.) Verordnung,
die Ernennung eines Wahlcommissars für den 17ten städtischen Bezirk

betreffend;
vom 15ten August 1839.

D. sich neuerlich die Nothwendigkeit ergeben hat, für den 1 7 cen städtischen Bezirk eine
neue Landtagswahl zu veranstalten, so ist zu teitung des desfallsigen Wahlgeschäftes

der Justizamemann Hamusch zu Voigtsberg

bestimmt worden, welches hierdurch bekannr gemacht wird.
Dresden, am 15ten August 1839.

Ministerium des Innern.

Nostitz und Jänckendorf.

Kuhn.

Letzte Absendung: am 29sten August 1839.
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Gesch-und Verordnungsblalt
für das Königreich Sachsen,

LAts Stück vom Jahre 1839.

 Vy) Verordnung,
den dießjährigen Aufschub des Anfangs der Niederjagd und Vorhatze im

Erzgebirgischen und Voigtländischen Kreise betreffend;
vom 23sten August 1839.

D. geschehener Anzeige nach im Erzgebirgischen und Voigtländischen Kreise die Erndte
der Körnerfrüchte im jetzigen Jahre annoch zurückstehet und durch Eröffnung der Nie-
derjagd zu der gewöhnlichen Zeic, für die Feldbesitzer Nachtheil zu befürchten sein dürfte,
so finden die unrerzeichneten Ministerien sich bewogen, den durch das Patent vom
20sten September 1702 auf den Tag Egydi festgesetzten Anfang der Niederjagd sammt
Vorhatze in besagten beiden Kreisen für das laufende Jahr um vierzehn Tage aufzuschie—
ben und zu dem Ende für den Aufgangskermin der Niederjagd

den 15t6en September dieses Jahres
bierdurch festzusetzen.

Es haben daber alle, die es angehr, sich nach Vorstehendem Zebührend zu achten.
Dresden, am 23sten August 1839.

Die Ministerien der Finanzen und des Innern.
von Zeschau. Nostitz und Jänckendorf.

Speck.

1839. 32
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 MÆ 71.) Deeret
wegen Bestatigung der Statuten der Sachsischen Maschinenbaucompagnie

zu Chemnitz;
vom #sten August 1839.

De Ministerium des Innern hat, auf Ansuchen des Direccorium der Sächsischen
Maschinenbaucompagnie zu Chemnitz, den für diese Actiengesellschaft entlworfenen S#taru=
ten, im Einverständnisse mit dem Justizministerium, die nachgesuchte Bestätigung mit der
Wirkung ertheilt, daß den darin enthaltenen Bestimmungen auf das Genaueste nachge-
gangen werden soll.

Zu dessen Urkund ist hierüber gegenwärtiges
Decret

ausgefertige und von mir, dem Staateminister des Innern, unter Beidruckung des
Ministerialsiegels, eigenhändig vollzogen worden.

Dresden, den 21sten August 1839.

Ministerium des Innern.

Eduard Gottlob Nostitz und Jänckendorf.

Demuth.

Letzte Absendung: am 29ssten August 1839.
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 7922.) Verordnung,
die künftige Umwandlung der inländischenConventions= /24tel auf den Nenn-

werth von Scheidemünze im 14 Thalerfuße und deren Einwechslung
gegen conventionsmäßige Münzsorten betreffend;

!

vom k29sten August 1839.

Un mit Einziehung der im 20 Guldenfuße ausgeprägten inländischen Münzsorken, in
Gemäßheit der mit den letztversammelten Ständen, mie Allerhöchster Genehmigung, ge-
troffenen Vereinigung, in angemessener Weise fortzufahren, zugleich aber für den künfti-
gen Uebergang zum Vierzehnthalermünzfuße und Behufs der bereits auf die gedachre Va-
lata normirten und binnen Kurzem annoch festzustellenden Zahlungen die Ausgleichung im
kleinen Zahlungsverkehre zu erleichtern, findet das Finanzministerium andurch nachstehende
Bestimmungen zu treffen sich veranlaße:
 8§ 14. Sämmtliche dermalen noch nicht zur Einschmelzung gelangee Conventions=

1½2 tel-Thalerstücke (Groschen) hierländischen Gepräges werden vom 1sten Januar 1840
ab auf den Nennwerth von Scheidemünze im 14 Thalerfuße herabgesetzt, und sollen zu
dem Ende innerhalb des Zeitraums vom ersten bis mit einunddreissigsten De-
cember jetzigen Jahres gegen andere conventionsmäßige Münzsorken eingelöst werden.

§ 2. Dieselben sind auch, wie bisher, jedoch nur bis mit Ende dieses Jahres bei
allen an Staatscassen zu leistenden Zahlungen in Conventionsgeld, welche vicht ausdrücklich
in andern Sorten, als ½4-, 1/12= oder 1/6tel-Thalerstücken, festgesetze find, in unbe-
schränkten Summen als Währung im 20 Guldenfuße anzunehmen.

#§l# 3. Mit Einlösung der Conventions-½4##l gegen andere conventionsmäßige Münz-=
sorten, innerhalb der im 8 1 bestimmten Frist, werden

189399. 33.
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die Haupt-Zoll= und Steuerämter nebst den Nebenzoll= und Untersteuerämtern,
die Bezirkssteuereinnahmen,
die Salzverwaltereien, ingleichen
die Rentämrer,

und, insoferne die Bestände dieser Behörden dazu nicht ausrelchen sollten, evenruell zugleich
die Hauprauswechslungscasse zu Dresden

andurch beauftragk.
§ 4. Die § 3 bezeichneten, sowie sämmtliche übrige Staakscassen haben, von jetzt

an, die bei ihnen eingegangenen Conventions-I/246el nichr weicer als Währung nach dem
20 Guldenfuße in Zahlung zu verwenden, sondern entweder unter den abzuliefernden Ueber-
schußgeldern mit einzusenden oder bei Einer der § 3 gedachten, ihnen zunächst gelegenen,
Behörden gegen andere Conventionsmünzsorten, unter Bezugnahme auf gegenwärkige Ver-
ordnung, umzutauschen, oder, wo auch dieß unthunlich wäre, Behufs der weitern hier-
über zu treffenden Bestimmung, den dießfallsigen Bekrag ungesäumt anzuzeigen.

Die Ablieferung der bis mit 3Isten December d. J. eingenommenen und resp. ein-
gewechselten /24rel Seücke, oder, nach Befinden, Anzeigeerstartung ist aber jedenfalls ache
Tage nach Ablauf mehrerwähnter Einlösungsfrist zu bewerkstelligen, indem im Unterlas-
sungsfalle die unter den einzurechnenden oder zu gewährenden Beständen etwa mit besind-
lichen 1/246el Stücke, in Gemäßheit der Worschrift des § 1, lediglich im Nennwerth von
Scheidemünze nach dem 14 Thalerfuße Geltung finden können.

Nach gegenwärtiger Verordnung haben Alle, die es angehre, sich gebührend zu achren.

Oresden, am Lysten August 1839.

Finanz-Ministerlum.
von Zeschau.

Wilcken.
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 3.) Verordnung,
die Erledigung einiger Zweifel über die Competenz der Justiz" und Verwal-

tungsbehörden in Beziehung auf mehrere Bestimmungen des Criminal=
gesetzbuchs betreffend;

vom lsten Juli 1839.

De- Ministerien der Justiz und des Innern haben Sich, zu Beseitigung verschiedentlich
vorgekommener Zweifel über die Competenz der Justiz= oder Verwalrungsbehörden bei ei-
nigen Bestimmungen des unterm 30sten März 1838 publieirten Criminalgesetzbuchs für
das Königreich Sachsen, über die nachstehenden Grundsätze vereinigt, und, daß selbige in
den einschlagenden Fällen von den Behörden zur Richtschnur genommen werden mögen,
für angemessen befunden.

I. Das in Art. 267 des Criminalgesetzbuchs erwähnte Vergehen der Anmaaßung
der Verrichtungen eines Sachwalters, ohne die dazu erforderliche Berechtigung durch die
Staatsbehörde, betreffend, so haben die Verwaltungsbehörden, wenn ihnen dergleichen
Schriften vorkommen, welche von Personen gefertige sind, denen die tegitimation zur juri-
stischen Praxis abgeht, mit Rücksiche auf den Gegenstand derselben, sowie darauf, ob zu
dessen Behandlung und Darstellung Rechtskennenisse erforderlich selen, ingleichen auf die
Abfassung und Schreibart der Eingabe pflichtmäßig zu beurtheilen, ob die letztere für zu-
lässig, oder als eine unbefugte Einmischung in das Geschäfte der juristischen Praxis , oder
die gebrauchte Schreibart als unfertig und ahndungswurdig uberhaupt anzusehen sei? Be—
jahenden Falls ist das nach Art. 267 einzuleitende untersuchungsmaßige Verfahren gegen
den Verfertiger und dessen Bestrafung der competenten Justizbehorde zu uberlassen.

II. So viel die in demselben Art. 267 erwähnte unbefugte Ausübung der Werrich-
kungen eines Arzees, Wundarzkes oder einer Hebamme betrifft, so gehört die Untersuchung
und Bestrafung

a) aller in dem gedachten Artikel verpönter Medicinalpolizeivergehungen, insoweit da-
bei ein culposes Verbrechen gegen teben und Gesundheit eines Menschen concurrirt, vor
die Justizbehörden.

b) Ebenso sind die Justizbehörden bei dem Vergehen der eigentlichen Medicasterei
und Quacksalberei, d. h. der völlig unbefugren Ausübung der JFunction eines Arzkes, Wund-
arztes, oder einer Hebamme, sowie der Bereitung und Ausgabe von Medicamenten Seiten
solcher Personen, welche weder zu dem einen noch zu dem andern berechrige, sondern rück-
sichtlich aller jener Verrichtungen als Pfuscher zu betrachten sind, competenr.

33“



(204)
e) Desgleichen geht die Untersuchung und Bestrafung an die Justizbehörden über,

wenn die durch ein solches Medicinalpolizeivergehen andrer, an sich legitimirter Perso-
nen, verwirkte Strafe das gesetzlich polizeiliche Strafmaaß überschreitet.

d) Mit den unter a und c gedachten Ausnahmen sind übrigens alle gegen wirklich
legitimirrte Medicinalpersonen vorkommende Untersuchungen wegen Conrravenrionen gegen
ihre Obliegenheiten sowohl, als wegen lleberschreitung ihrer Function und Anmaaßung eines
Mehrern, als ihnen gesetzlich zusteht, den Polizeibehörden zu überlassen.

e) Auch bei solchen Vergehungen, deren Unrersuchung und Bestrafung vor die Ju-
stizbehörden gehört, steht den Polizeibehörden die erste Cognition zu, insofern die Contra-
vention zuerst zu ihrer Kenntniß gelangt, und nicht die Anzeige davon unmittéelbar an
die Juflizbehörde gebracht wird.

f) Die Cognikion über Beschwerden gegen Kaufleute wegen unbefugten Arzneiverkaufs,
inwieweit der letztere gesetzlich nur den Apochekern oder concessionirte#s aboranken zustehr,
bleibt den Polizeibehörden vorbehalken.

III. Die Untersuchung und Vestrafung von Ruhestörungen, Encessen, Thätlichkeicen
und dem sogenannren Hausfriedensbruche anlangend, so haben

a) die Polizeibehörden bei Ruhestörungen nur im Interesse der Erhaltung der öffent-lichen Ruhe, und um weitere Verbrechen zu verhüten, nöthigen Fells ohne vorberige AUn.
zeige oder Denunciation zu verfahren. Die Criminaljustiz hat es dagegen mit der Ahn-
dung gestörter Rechtssscherheit der Privatpersonen zu thun, und erwarket daher, außer in
den Arc. 132, 2b, 3, 4 und 5 des Criminalgesetzbuchs verpônten schwerern Fällen, die
Anzeige des Verletzten oder Beleidigten.

b) Die Untersuchung und Bestrasung eines Excesses, er bestehe, worin er wolle, mit-
bin auch des sogenannten Hausfriedensbruchs, wenn sie durch die Anzeige des Beeinträch-
tigken veranlaßt wird, gehört vor die Jusftizbehörde, ohne Unterschied, ob dabei Real-
oder Verbalinjurien oder Verwundungen vorgefallen sind, oder ob blos von Turbation
des Rechts auf häusliche Ruhe die Jede ist, ingleichen ohne Unterschied des Strafmaaßes,
welches dabei in Anwendung kommen kann.

c) Har dagegen die Polizeibehörde irgend eine Veranlassung oder Ausforderung ge-
habe, bei einem sich ereignenden Ercesse, einer öffentlichen Ruhestörung, oder bei einem
Hausfriedensbruche nach § 36, 1 des Gesetzes vom 30slen Jannar 1835, D amtöhal=
ber einzuschreiten, so ist sse auch zugleich competent gegendie Urheber einer solchenRuhe-
Ktörung, als eines Polizeivergehens, im *Fentlichen Juteresse eK ofücio mit Untersuchung
und Strafe zu verfahren.

d) Wird aber eine dergleichen Ruhestörung mie den dabei erfolgren Beleidigungen
und Thätlichkeicen zugleich, oder allein von dem Verletzten zur Bestrafung angezeigt, so ist
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die Denunciation als Justizsache zu betrachten, und an die Justizbehorde zu verweisen,
oder dahin zur Fortstellung abzugeben, wobei nach Befinden die Vorschrift des Gesetzes
uber Competenzverhaltnise vom 28stenJanuar 1835, A, 814 in Anwendung zu
bringen ist.

e) Auch die Storung der offentlichen Ruhe und Sicherheit durch Exceß, Auflauf
und dabei bewiesene Renitenz an sich, ohne Rucksicht auf die damit verbundene Beleidi—
gung einzelner Privatpersonen, ist als Justizsache zu behandeln, wenn die auf das Ver—
gehen zu erkennende Strafe voraussichtlich das fur Polizeistrafen geordnete hochste Straf—
maaß ubersteigt, und namentlich dabei die Vorschriften des Criminalgesetzbuchs Art. 105
und 132, 2b, 3, 4, 5 Anwendung leiden.

IV. Die Bestimmungen des Criminalgesetzbuchs Art. 135, wonach in dem Falle
des Art. 132 unrer 1 und 23 die Untersuchung wegen vorgefallener Körperverletzungen in
der Regel nur auf Anzeige des Beschädigken anzustellen ist, ist auf das Verhälmmiß der
Aeltern zu ihren noch in ihrer Pflege und Gewalt stehenden unerzogenen Kindern nicht anwend-
bar, sondern die Polizeibehörde bei Mitzhandlungen solcher Kinder von Seiten der Aeltern,
oder einer das teben oder die Gesundheit der Kinder gefährdenden Vernachlässigung der äl-
terlichen Pflege, von amtswegen einzuschreiten, und auch zur Untersuchung und Bestrafung
befugt, insofern nicht die zu erwarlende Serafe das polizeiliche Strafmaaß übersteigt,
oder ein dabei beabsichteigtes eigentliches Criminalverbrechen sich herausstellt.

V. Die Bestrafung des Excesses in der an sich erlaubten Benutzung der Thiere komme
der Polizeibehörde zu.

Nach Vorstehendem haben sich Alle, die es angeht, in vorkommenden Jällen zu achten.
Dresden, am 31fsten Juli 1839.

Die Ministerien der Justiz und des Innern.

von Koenneritz. Nostitz und Jänckendorf.

Stelzner.
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74.) Bekanntmachung,
die Versammlung der Stände des Königreichs Sachsen zum nächsten

Landtage betreffend;
vom 13ten September 1839.

Nachdem Se. Konigliche Majestat beschlossen haben, zu einem in Gemaßheit des
115ten Paragraphen der Verfassungsurkunde abzuhaltenden ordentlichen Landtage die ge-
treuen Stande des Konigreichs auf den funften November dieses Jahres in die Residenz-
stadt Dresden einberufen zu lassen und an die Mitglieder beider ständischer Kammern
deshalb besondere Missiven ergehen werden, so soll, auf Sr. Majestät Allerhöchsten Be-
febl, Solches zugleich hierdurch zur öffenrlichen Kenntniß gelangen.

Dresden, am 13ten Sepcember 1839.

Gesammt-Ministerium.
von Lindenagu. von Carlowitz.

von Weissenbach.

—

 75.) Verordnung,
den Abschluß einer Uebereinkunft wegen Uebernahme von Auszuweisenden.

mit der Königlich Hannöverschen Regierung betreffend;

vom 7tken September 1839.

S. Köni#liche Majestät baben auf Allerhöchstihnen erstatteten Vortrag zu genehmigen
allergnädigst geruht, daß in Betreff der Uebernahme von Auszuweisenden auch mit der
Königlich Hannöverschen Regierung eine auf die in den nämlichen Beziehungen zwischen
den Kronen Sachsen und Preußen bestehenden Grundsätze ihrem wesentlichen Inhalte nach
basirte Uebereinkunfe abgeschlossen werden möge.

Nachdem in dessen Folge von beiden Theilen enesprechende Ministerialerklärungen aus-
gefertigt worden sind, so wird Allerhöchster Anordnung gemäß die Diesseirige, nachstehend
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der auswärtigen Angelegenheiren vom 1 2##n August h. a. ausgewechselt worden ist, Be-
hufs allgemeiner Nachachrung hierdurch zur öffentlichen Kenntnitz gebracht, und dabei be-
merkt, daß nach der darüber getroffenen Verabredung die abgeschlossene Baganten-Convention
mit dem 1sten Ockober jetzigen Jahres in hiesigen Landen, gleichwie im Königreiche Han-
nover, in Kraft treten solle.

Dresden, am 7ten September 1839.

abgedruckte, Declaration, welche gegen eine ähnliche des Königlich Hannöverschen 1o/

Ministerium des Innern.
Nostitz und Jänchendorf.

Stehner.

Ministerialerklarung,
die zwischen der Koönigl. Sichsischen und der Koönigl. Hannöverschen
Regierung getroffene Uebereinkunft wegen der Pflicht zur Uebernahme

von Auszuweisenden betreffend.
Zwischen der Königl. Sächsischen und der Königl. Hannöverschen Regierung ist nachfte-
hende Uebereinkunft wegen der Uebernahme von Auszuweisenden geschlossen worden:

§ 1. In Zukunft soll kein Individuum, welches die eine der genannten Regierun-
gen, weil es ihr aus irgend einem Grunde lästig ist, in ihrem Gebiete ferner nicht behalten
will, in das Gebiet der andern Regierung ausgewiesen oder bingeschafft werden, wenn es
nicht entweder ein Angehöriger des Staaks ist, welchem es zugewiesen werden soll,
oder nur durch das Gebiek desselben einem dritten Staate, dessen Angehöriger es ist, in
welchen es aber nicht wohl anders, als durch das Gebiet des einen contrahirenden Staats
gelangen kann, zugewiesen oder zugefährr werden soll.

§ 2. Als Staaksangehörige sollen angesehen werden:
1) alle diejenigen, deren Varer oder, wenn sie außerehelich geboren und nicht durch

nachfolgende Ehe legitimirt sind, deren Mutrer zur Zeit der Geburt der Auszuweisenden
Unterthan des Staats gewesen ist; oder welche in diesem zu Unterthanen aufgenommen sind,
ohne nachher ans dem Unterthanenverbande wieder entlassen worden zu sein, oder in einem
andern Staate Unterthanenrechte erworben zu haben.

Die Unterthaneneigenschaft eines Individuums ist stets lediglich nach der Gesetzgebung
des Staats, als dessen Unterthan es bezeichnet wird, zu beureheilen und zu enrscheiden.
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Unselbstständige Kinder, d. h. solche, welche noch bei ihren Aeltern sich besinden, und
von diesen ernährt werden oder wenigstens zum eigenenErwerbe ihres tebensunterhaltes
noch nicht im Stande sfind, sollen schon durch die Handlungen ihrer Aeltern von selbst,
ohne daß es einer eignen Thatigkeit der Kinder oder eines sonstigen Grundes bedarf, der—
jenigen Staatsangehorigkeit theilhaftig werden, welche ihre Aeltern wahrend der Unselbststan—
digkeit der Kinder erwerben. Jedoch sollen diesen Einfluß auf die Staatsangehorigkeit

unselbstständiger ebelicher Kinder diejenigen Veränderungen niche äußern, welchesich nach
dem Tode ihres Vaters in der Staatsangehörigkeit ihrer Murter ereignen; vielmehr soll
über ihre Staatsangehörigkeit lediglich die Staatsangehörigkeit ihres Baters enrscheiden,
und eine Beränderung derselben nur mit Zustimmung ihrer vormundschaftlichen Behörde
eintreten können.

Diese Grundsätze hinsichrlich der unselbststindigen Kinder gel#en auch bei den übrigen
Bestimmungen dieser Uebereinkunft, wenn nicht ein Anderes ausdrücklich festgesetze ist.

2) Diejenigen, welche zufällig innerhalb des Staaksgebieks von heimathslosen Aeltern,
d. h. solchen, die in keinem der contrahirenden Staaten Unterthanenrechte haben, geboren
sind, und nicht nachher in einem andern Staate Unterthanenrechte erworben, oder daselbst
mit Anlegung einer Wirthschaft (eines eignen Haushalts) sich verheirarhet, oder darin, mit
Wissen der Ortsobrigkeit, zehn Jahre ohne Unterbrechung gewohnt haben.

Unselbstständige Kinder solcher heimathslosen Aeltern ist jedoch, ohne Rück.
sicht auf ihren zufälligen Geburtsork, der Staat aufzunehmen schuldig, welchem ihr Bater
oder, falls die Kinder außer der Ehe geboren sind, ihre Mutter angehört. Wenn aber die
Murter unehelicher Kinder nicht mehr am teben ist und die tetzten bei ihrem Water befind-
lich sind, so soll der Staak, dem ihr Varer angehört, sie aufzunehmen verpflichrer sein.

Sowohl bei der vorstehenden, als auch bei den übrigen Bestimmungen dieser Ueber-
einkunft soll der Ausdruck: Wirthschaft oder Haushale, so verstanden werden, daß
dieß Verhältniß auch dann schon vorhanden sei, wenn das Individuum, und zwar von
Eheleucen auch nur der Mann oder die Frau, auf andere Art, als durch Gesindedienst im
Hause der Vrodherrschaft sich Beköstigung verschafft hat; der Ausdruck: Wohnen, aber
nur den Aufenthalt in dem Setaate bezeichnen, ohne Rücksicht darauf, ob das in Frage
stehende Individuum ein Domicil (Recht zum bleibenden Aufenthalte) erlange har, oder
Mitglied einer Gemeinde geworden ist, oder dergleichen.

3) Diejenigen, welche zwar weder in dem Staaksgebieke geboren sind, noch daselbst
Unterthanenrechte erlangt haben, jedoch in demselben unter Anlegung einer Wirthschaft sich
verheirather, oder darin, mit Wissen der Ortsobrigkeit, zehn Jahre ohne Unterbrechung
gewohne haben.

§ 3. Wenn ein Individuum ausgewiesen werden soll, welches zufällig in dem einen
Staate geboren ist, in dem andern aber eneweder Unterthanrecht erworben, oder mit Anle-
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gung einer Wirthschaft sich verheirathet, oder zehn Jahre hindurch gewohnt hat,soist vor—
zugsweise dieser letzte Staat dasselbe aufzunehmen verbunden. Hat der Auszuweisende in
dem einen Staate Unterthanrecht erworben, in dem andern aber sich verheirathet oder zehn
Jahre gewohnt: so soll der Staat, dessen Unterthan er ist, ihn aufzunehmen schuldig sein.
Wenn endlich ein Auszuweisender, welcher in keinem der contrahirenden Staaten Unterthan—
rechte erlangt hat, in dem einen Staate in die Ehe getreten ist, in dem andern aber nach
seiner Verheirathung zehn Jahre hindurch gewohnt hat: so liegt dem zuletzt genannten
Staate die Pflicht zu seiner Aufnahme ob.

§ 4. Ist auf den Auszuweisenden keine der im § 3 enthaltenen Bestimmungen an-
wendbar: so muß der Staat, in welchem er sich befinder, ihn vorläufig behalten.

§ 5. Verheirathete Personen weiblichen Geschleches sind als Angehörige des Staars
anzusehen, dem ihr Ehemann nach den vorstehenden Bestimmungen angehört. Dasselbe
gilt von Wittwen, so lange nicht während ihres Wirtwenstandes eine Veränderung einge-
treten ist, durch welche sie nach den Grundsätzen dieser Uebereinkunft Angehörige eines an-
dern Seaats werden, als welchem ihr gewesener Ehemann angehört hat.

Jedoch soll Wictwen und geschiedenen oder von ihren Ehemännern verlassenen Ehe-
weibern die Rückkehr in den Staat, dessen Angehörige sie, vor ihrer Verheirathung, nach
den Bestimmungen dieser Uebereinkunft waren, dann freistehen, wenn die Ehe innerhalb
fünf Jahren nach deren Schließung wieder getrennt worden und kinderlos geblieben ist.

§ 6. Hat ein Unterthan des einen contrahirenden Staats sich seines Unterthanen-
rechts in demselben durch irgend eine Handlung verlustig gemacht, ohne Angehöriger des
andern Staats geworden zu sein: so ist der zuerst bezeichnete Staat schuldig, ihn bezie-
hungsweise zu behalten oder wieder aufzunehmen. "

§ 7. Handlungsdiener, Handwerksgesellen und Dienstboten, mie Einschluß der Schä-
fer und Oorfhirten, welche ohne Anlegung einer Wirthschaft, ingleichen Zöglinge und
Studirende, welche der Erziehung oder des Unterrichts wegen irgendwo verweilen, werden
durch diesen Aufenthalc, wenn derselbe auch länger als zehn Jahre dauert, nicht Angehö-
rige des Staats, in welchem sie sich aufgehalten haben. .

Jeitpächter sind den vorstehend benannten Personen nur dann gleich zu achten, wenn
fie nicht entweder persönlich, oder mit ihrem Hausstande und Bermögen an den Ortr der
Pachtung sich begeben und während der Dauer derselben dort gewohnt haben.

§ 8. Können die Behörden der beiden contrahirenden Staaren über die Verpflich=
tung des Staaks, dem die Aufnahme eines Auszuweisenden angesonnen wird, sich nicht
vereinigen, und ist die Meinungsverschiedenheit auch im diplomatischen Wege nicht zu be-
seitigen, so wollen die beiden contrahirenden Regierungen den Streitfall zur compromissa-
rischen Entscheidung eines solchen dricten deutschen Bundesstaates, welcher sich mit beiden

1839. 34
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contrahirenden Theilen wegen der Uebernahme von Ausgewiesenen in denselben Vertrags=
verhältnissen befinder, oder, wenn kein solcher vorhanden ist, oder die Entscheidung über-
nehmen will, irgend eines andern, bei dem Streitfalle nicht betheiligten Bundesstaates
stellen. Die Wahl der um Uebernahme des Compromisses zu ersuchenden Bundesregie-
rung bleibt demjenigen der contrahirenden Theile überlassen, welcher zur Uebernahme des
Auszuweisenden verpflichtet werden soll. An diese dritte Regierung hat jede der betheilig-
ten Regierungen nur eine Darstellung der Sachlage, von welcher der andern Regierung
eine Abschrift nachrichtlich mitzutheilen ist, in kürzester Frist einzusenden. Gegen die com-
promissarische Entscheidung ist von keinem Theile eine weitere Einwendung zulässig. Bis
dieselbe erfolgt, hat derjenige Staar, in dessen Gebiete das auszuweisende Individuum beim
Entstehen der Differenz sich befand, die Verpflichtung, dasselbe in seinem Gebieke zu behalten.

§ 9. Oenjenigen Individuen, welche der eine contrahirende Staat auszuweisen beab-
sichtigt, die aber der andere contrahirende Staat nach den in gegenwärtiger Uebereinkunf:
festgestellten Grundsätzen aufzunehmen, nicht die Pflicht har, ist der letzee den Einrrirt in
sein Gebiek zu gestatten nicht schuldig, außer wenn durch Urkunden völlig überzeugend dar-
gethan wird, daß der Auszuweisende einem dritten Staare, in welchen derselbe nicht wohl
anders als durch das Gebiek des mirconrrahlrenden Staats geführe werden oder gelangen
kann, angehöre und von demselben werde aufgenommen werden.

§ 10. Sämmtlichen Polizeibehörden der beiden contrahirenden Staaten wird zur
strengsten Pflicht gemacht, die Absendung eines Auszuweisenden in das Gebiet des andern
contrahirenden Staats nie blos auf die eignen Angaben des Auszuweisenden über das Ver-
hältniß, auf welches die Uebernahmeverbindlichkeit nach den Bestimmungen dieses Verrra-
ges gegründec wird, zu veranlassen, sondern, wenn jenes Verhälcniß nicht aus völlig glaub-
haften Urkunden hervorgeht, zuvor die Richrigkeit desselben sorgfältig und insbesondere durch
Erkundigung bei der zuständigen Behörde des Staars, dem die Aufnahme angesonnen
wird, zu ermirteln.

§ 11. Sollte ein Auszuweisender, welcher von den Behörden des einen contrahiren-
den Staaks den Behörden des andern Concrahenten zur Weiterschaffung in einen dritten
Sctaat nach den Bestimmungen des § 9 zugeführt ist, von diesem letzten nicht angenom-
men werden, so kann derselbe in den Staar, der ihn ausgewiesen hak, zurückgebracht
werden.

§ 12. Den Provincialregierungsbehörden beider contrahirenden Staaten bleibt über-
lassen, nähere Verabredungen wegen der zu bestimmenden Richrung der Transporke und der
Uebernahmeorte zu treffen.

§ 13. Die Ueberweisung des Auszuweisenden soll, in der Regel, vermirtelst Trans-
porks und Abgabe desselben an die Polizeibehörde desjenigen Orts, wo der Transpork als
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von Seiten des ausweisenden Staats beendigt anzusehen ist, geschehen. Mit dem Auszu—
weisenden sind zugleich die Beweisurkunden, worauf die Uebernahmepflicht vertragsmaßig
gegründet wird, zu übergeben. In solchen Fällen, wo keine Gefahr zu besorgen ist, kön-
nen einzelne Auszuweisende auch mittelst eines Laufpasses, in welchem ihnen die zu befolgende
Route genau vorgeschrieben ist, in den zu ihrer Aufnahme verpflichteten Staat gewiesen
werden.

Der Regel nach sollen nie mehr als drei Personen zugleich auf den Transpork gegeben
werden; es sei denn, daß sie zu einer und derselben Familie gehören und deshalb nicht
wohl getrennt werden können.

Ausweisungen in Masse (sogenannte Vagantenschube) sollen auch künftig nicht Statt
finden.

§ 4. Die Kosten des Transports und der Verpflegung von Auszuweisenden ist der
zur Aufnahme verpflichtere Seaat zu ersetzen nicht schuldig. Nur wenn ein Auszuweisen-
der, welcher einem dricten Staate zugeführt werden soll, von diesem nicht angenommen und
deshalb nach § 11 in denjenigen Staat, welcher ihn ausgewiesen hat, zurückgebracht wird,
muß der letzte die Kosten des Transports und der Verpflegung erstatten, welche bei der
Zurückführung aufgelaufen sind. «

§-15.Jedederbeiden-contrahirendenNegierungenhatdasRecht,Vondemgegen-
wärtigen Vertrage zurückzutreten, wenn sie ihre hierauf gerichtete Absicht Ein Jahr vorher
der andern Regierung angezeigt hat.

Vorstehende Uebereinkunfe wird unter allerhöchster Genehmigung Seiner Majestät des
Königs von Sachsen hierdurch ratificirt.

So geschehen Dresden, den 4t0#en September 1839.

Königl. Sachsisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

(66.) von geschau.
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I1I6.) Verordnung,
den Wahlcommissar für die Dresdner Landtagswahl betreffend;

vom 16ten September 1839.

D. die dem Regierungsrath, Edlen von der Planitz, übertragen gewesene Functckion eines
Wahlcommissars für die Landragswahl der Stadt Dresden auf den Regierungsrath, Kreis-
bauptmann von Zezschwitz, übergegangen ist; so wird dieß hierdurch bekannt gemacht.

Dresden, am 161en September 1839.

Ministerium des Innern.

Nostitz und Jänckendorf.

Kuhn.

Letzte Absendung: am 27#sten September 1839.



für das Konigreich Sochfen,
17 Stück vom Jahre 1839.

G,.) Verordnung,
den Vereins-Zolltarif auf die Jahre 1840 bis mit 1842 betreffend;

vom Sten October 1839.

Friedrich August, von GOTTES Gnaden Konig von Sachsen
2c. 2c. 2c. «

Von den Staaten des großeren deutschen Zollvereines ist in Gemaßheit des Zollgesetzes
vom Zten April 1838, 8 13 aufdiePeriode der Jahre 1840, 1841 und 1842 der Ta—
rif, nach welchem die Ein-, Aus= und Durchgangszölle für zollpflichtige Gegenstände wäh-
rend gedachten Zeitraumes zu entrichten sind, unker Berücksichtigung der immittelst gemach-
ten Erfahrungen, festgestellt, jedoch sind die in Folge des Vertrags mic dem Königlich
Niederländischen Gouvernement bewilligten Jollermäßigungen für den Eingang von Reis,
kumpenzucker zum Bersseden und raffinirten Zucker in diesem Tarif nur in der Erwartung
allgemein ausgesprochen worden, daß die anderen Staaken, welche hieraus Vortheile erlangen,
sich bei den deshalb eingeleiteren Verhandlungen zu billigen Gegenleistungen verstehen werden.

Wir bringen diesen Tarif hiermit zu offentlicher Kenntniß und verordnen, daß der—
selbe vom 1sten Januar 1840 an in Unseren Landen uberall in Wirksamkeit treten soll.

Hiernach haben sich Unsere Behorden und Unterthanen, sowie Alle, die es angeht, zu
achten.

Urkundlich ist diese Verordnung von Uns eigenhandig vollzogen und Unser Konigliches
Siegel beigedruckt worden.

So geschehen Dresden, den 8ten October 1839.

Friedrich August.

1839. 33
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Vereins-Zolltarif
für die Jahre

1840, 1841 1842.

Erste Abtheilung.
Gegenstände, welche gar keiner Abgabe unterworfen sind.

Ganz frei bleiben:
Bäume zum Verpflanzen, und Reben;
Bienenstöcke mic lebenden Bienen;
Branneweinspülig;
Dünger, thierischer; desgleichen andere Düngungsmittel, als: ausgelaugte Asche,
Kalkäscher, Knochenschaum oder Zuckererde, Düngesalz, letzteres nur auf besondere
Erlaubnißscheine und unter Controle der Verwendung;

Eier;
Erden und Erze, die nicht mit einem Zollsatze namenrlich betroffen sind, als: Bo-
lus, Bimsstein, Blutstein, Braunstein, Gips, tehm, Mergel, Sand, Schmirgel,
Schwerspath (in krystallisirten Stücken), gewöhnlicher Töpferthon und Pfeifenerde,
Tripel, Walkererde u. g.;

Erzeugnisse des Ackerbaues und der Viehzucht eines einzelnen von der Zollgrenze
durchschnittenen Landgures, dessen Wohn= oder Wirthschaftsgebäude innerhalb die-
ser Grenze belegen sind;
Fische, frische, und Krebse;
Feldfrüchte und Getreide in Garben, wie dergleichen unmirtelbar vom Felde einge-
führe werden; ferner Gras, Furterkräuter und Heu;
Gartengewächse, frische, als: Blumen, Gemüse und Krautarcen, Kartoffeln und
Rüben, eßbare Wurzeln rc., auch frische Krappwurzeln, ingleichen Feuerschwamm,
roher; auch ungetrocknete Cichorien;
Geflügel und kleines Wildprer aller Art ;



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

( 215 ) 4

Glasur= und Hafnererz (Alquifoux);
Gold und Silber, gemünze, in Barren und Bruch, mit Ausschluß der fremden
silberhaltigen Scheidemünze;
Hausgeräthe und Effekten, gebrauchte, getragene Kleider und Wäsche, gebrauchte
Fabrikgeräthschaften und gebrauchtes Handwerkszeug, von Anziehenden zur eigenen
Benutzung; auch, auf besondere Erlaubniß, neue Kleider, Wäsche und Effekten,
insofern sie Ausstattungsgegenstände von Ausländern sind, welche sich aus Veran-
lassung ihrer Verheirathung im Lande niederlassen;
Holz: Brennholz beim andtransporte, auch Reisig und Besen daraus, ferner
Bau= und Nutzholz (einschließlich Flechrweiden), welches zu ande verfahren wird
und nicht nach einer Holzablage zum Verschiffen bestimme ist;
Kleidungsstücke und Wäsche, welche Reisende, Fuhrleurke und Schiffer zu ihrem
Gebrauche, auch Handwerkszeug, welches reisende Handwerker mit sich führen, in-
gleichen Musterkarten und Muster in Abschnitten oder Proben, die nur zum Ge-
brauch als solche geeigne# sind; dann die Wagen der Reisenden; ferner Wagen
und Wasserfahrzeuge der Juhrleute und Schiffer beim Personen= und Waaren-
transport, gebrauchte Invenrarienstücke der Schiffe, Reisegeräth, auch Verzehr=
ungsgegenstände zum Reiseverbrauch
Lohkuchen (ausgelaugte Lohe als Brennmaterial);
Milch;
Obft, frisches;
Papier, beschriebenes (Acten und Manuseripke));
Saamen von Waldhölzern;

Schachtelhalm, Schilf= und Dachrohr;
Spcheerwolle (Abfälle beim Tuchscheeren); desgleichen Fiockwolle (Abfälle von der

Spinnerei) und Tuchtrümmer (Abfälle von der Weberei);

Steine, alle behauene und unbehauene, Bruch-, Kalk-, Schiefer-, Ziegel= und
Mauersteine beim andtransport, insofern sie nicht nach einer Ablage zum Ver-
schiffen bestimmt sind; Mühl= und grobe Schleif= und Wetzsteine in demselben
Falle;
Stroh, Spreu, Häckerling;
Thiere, alle lebenden, für welche kein Tarifsatz ausgeworfen ist;
Torf und Braunkohlen;
Treber und Trester.

357
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Sweite Abtheilung.
Gegenstände, welche bei der Einfuhr oder bei der Ausfuhr

einer Abgabe unterworfen find.

Funfzehn Silbergroschen oder ein halber Thaler im 14 Thalerfuß, oder zwei und
funfzig und ein halber Kreuzer im 241 Guldenfuß vom Centner Bruttogewicht wirdinder
Regel bei dem Eingange, und weiter keine Abgabe bei dem Verbrauch im tande, noch
auch dann erhoben, wenn Waaren ausgeführt werden.

Auenahmen hiervon ereken bei allen Gegenständen ein, welche entweder nach dem Vor-
bergehenden (erste Abeheilung) ganz frei, oder nach dem Folgenden namentlich:

a) einer geringern oder höhern Eingangsabgabe als einem halben Thaler oder
zwei und funfzig und einem halben Kreuzer vom Cenener unterworfen,

oder

b) bei der Ausfuhr mit einer Abgabe belegt sind.

Es sind dieses folgende Gegenstände, von welchen die beigesetzten Gefälle erhoben
werden: «



Benennung der Gegenstande.

(217)
Abgabensätze

Maaß=
stab der

Ver—

zollung.

nach dem 14-Thalerfuß
(mit der Eintheilung

des Thalers
in 24stel und 30steh,

beim
Eingang. Ausgang.

6 Gr. a6n Gr.Nthlr.(Sar.) Kthlr.(Sgr.)

nach dem

242-Guldenfuß,
beim

Eingang.
Fl. Xr.

Ausgang.
Fl. Tr.

Fär
Tara

wird vergütet
vom Centner

Bruttogewicht:

Abfälle »

von Glashutten, desgleichen Glasscher—
ben und Bruch; von der Gold- und
Silberbearbeicung (Münz-Grätze); von
Seifensiedereien die Unterlauge; von Ger-
bereien das teimleder; fernee Blut von
geschlachtekem Wieh, sowohl flüssiges
als eingetrocknetes, Thierflechsen, Hör-
ner, Hornspitzen, Hornspähne, Klauen
und Knochen, letztere mogen gauz oder
zerkleinert sfsn

Baumwolle u. Baumwollenwaaren:
a) Rohe Baumwollll

b) Baumwollengarn:
1. ungebleichres ein= und zweidrähtiges,

und Wattern
2. ungebleichtes drei= und mehrdrähri-

ges, ingleichen alles gezwirnte, ge-
bleichte oder gefärbte Garn

) Baumwollene, desgleichen aus Baum-
wolle und keinen, ohne Beimischung von
Seide und Wolle, gefertigte Zeuge und
Strumpfwaaren, Spitzen (Tüll), Po-
samentier-, Knopfmacher-, Sticker= und
Putzwaaren; auch Gespinnst= und Tres-
senwaaren aus Merallfäden (Lahn) und
Baumwolle oder Baumwolle und Lei-
nen, außer Berbindung mie Seide,

1 Centr.

1 Centr.

1 Centr.

1 Centr.

, 12*

(15)
frei.

12
(15)

frei.

frei. 52

fre.

30 4 ri*ier

144 . .

sk)DieunterdenGrofchektsiehendensiffernbezeichnenZosteldesThalersoderSilbergroschen.

52.del—

1

18 in Fässern u. Kisten.
13 in Korben.

7 in Ballen.
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Benennung der Gegenstande.

(

Maaß=
stab der

Ver-

zollung.

218 )

Abgabensöätze
nach dem 14-Thalerfuß

(mit der Eintheilung
des Thalers

in 24 tel und 3osie),
beim

Eingang Ausgang.
- 9. Gr. 6. Gr.Rthlr. (Sor.) Kthlr. (Sgr.)

nach dem

247-Guldenfuß,
beim

Eingang. Ausgang.
Il. | Xr. Fl. Tr.

Für
Tara

wird vergütet
vom Eentner

Bruttogewicht:

Pfund.

5

4

5

Wolle, Eisen, Glas, Holz, Leder, Mes—
sing, Stahl und anderen Materialien

Blei:
a) Rohes, in Blöcken, Mulden rc., auch

altes, desgl. Blei-, Silber= und Gold-
glätte

b) Grobe Bleiwaaren, als: Kessel, Röh-
ren, Schrot, Platten u. s. w., auch ge-
rolltes Blel ·

q)FeineBlciwaaren,als-Spielzeug:c.
ganz oder theilweise aus Blei, auch der-
gleichen lackirte Waaren

EEEIEIIIEEIEEIIEIIIIEEIIEIIEIIIIIIEIIIII

EEIIEIEIIIIII

· 2 2 2 0o 2

Burstenbinder-- und Siebmacher-
waaren: "6

a) Grobe, in Verbindungmit Holz oder
Eisen, ohne Politur und Lack

b) Feine, in Verbindung mit anderen
Materialien (mit Ausnahme von ed-
len Metallen, seinen Metallgemischen,
Bronce, Perlmutter, echten Perlen, Ko-
rallen oder Steinen), auch Siebböden
aus Pferdehaaren

Drogueries und Apotheker= auch Far-
bewaaren:

a) Chemische Fabrikate für den Medici-
nal= und Gewerbsgebrauch, auch Prä-
parate, ätherische und andere Oele, Säu-
ren, Salze, eingedickte Säfte; desgl. Ma-
ler-, Wasch-, Pastellfarben und Tusche,
Farben= und Tuschkasten, feine Pinsel,

Mundlack (Oblaten),Englisch. Pflaster,

1Centr.

1Centr.

1Centr.

1Centr.

1 Centr.

1Centr. 10

50 . .

(72)

8730

r—26

30

1730%

3095 ½8

18 in Fässernu.Kisten.
7 in Ballen.

6 in Fässern u. Kisten.

20inFässern u. Kisten.
13 in Körben.

20 in Fässern u. Kiften.
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Abgabensätze ) zur
Maaß= nach dem 14 -Thalersuß nach dem Tara

. stab der (mit der Eintheilung » «..
Benennung der Gegenstande. des Thalers 24- Guldenfuß, wird vergütet

Ver- in 24 ud 3stel), " vom Ceniner
eim eim ..

zollung« Eingang.Ausgang.-Eiugang.Ausgang. Bruttogewicht:

Rtbhlr. #% Kchlr.6300 El. 1 Xr. . Pfund.

Siegellack u. s. w.; überhaupe die unter
Apotheker-, Droguerie= und Farbewaaren
gemeiniglich begriffenen Gegenstände, so- «
fern sie nicht besonders ausgenommen 16 in Fassern u. Kisten.
sind Cen#er.31 .5 50 " %

(10) 6 in Balleu.

Ausnahmen creten jedoch folgende ein, und
zahlen weniger:

b) Alaun .1 Cene.6 220 . ßô.
- . (10)

c) Bleiweiß(Kremserweiß), rein oder ver-
setzt... .... ....... 1 Cener.? · 330. . 6 in Fassern.

d) Mennige, Schmalte, ungereinigte und
gereinigte Soda (Mineral-Alkali),
Kupfervicriol, gemischter Kupfer= und
Eisenvitriol, weißer Vicerioll Cent 1. 1 45

e) Eisenvitriol (gruner) ......1Centr. 6 % 261
(172)

f) Gelbe, grüne, rothe Farbenerde,Braun-
roth, Kreide, Ocker, Rothstein, Umbra;
sowie alle Abfälle von der Fabrikation
der Salpetersäure und Salzsäure; schwe-
felsaures und saltsaures Kali, auch roher
Flußspath in Stücken 1 Cent..+1 171

(5)
28) 1. Galläpfel, Kreuzbeeren, Kurkume,

Quercicron, Saflor, Sumach,
Waid und Wau ...... 1 Centrh 4 171 174

(5) (5)
2. Kraoapppp. 1 Centr. 4 . 174

(5)
3. Eckerdoppern, Knoppern .. . 11Centr. 2 2 83 83

(223 (22)
h.) Farbehölzer, in Blöcken oder geraspelt 1 Centr. 4444 y% 174

(5) (5)
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Abgabensätze — Für

Maaß= snach dem 14-Thalerfuß Tara
6 n stab der mit der Eintheilung nach dem , »

Benennung der Gegenstande. des Thalers 247= Guldenfuß, wird vLergütet
Ver- in 24 tel und 3stel), " vom Centrer

* .' beimzollung. beim " Bruttogewicht:
Eingang. Ausgang.]Eingang. Ausgang. gewich

T · NWJFESZJ NtrxrlecQerFLIXr.FL 1. 1 Pfund.

i) Korkholz, Pockholz, Cedernholz und «
Buchsbaum........... 1Centr,«»4 4 . 174. 171

" 7#½*½— (5) (5
k) Poct-(Waid-) Asche, Weinstein. 1 Cen##. su . 26f0Ü

rure
I) MineralwasserinFlaschenod.Krügen! Cenkr.* 6 . 261 .

— (73

in) Salpbeter, gereinigter und ungereinig—
ter, auch salpetersaures Natron 1 Centr.. . 17 . —

(5) (23 in Kisten
Mn) Salzsäure und Schwefelsäure 1 Centr. 5 .121201. R Kusen,

10

0) Schwese 1 Cener.U1.12 . 83.
(22)

p)Terpentin und Terpentindèl (Kienöl)! Centr.111 „ 345 ..
Anmerk. Nohe Erzeugnisse des Mineral-, Thier- (10)

und Pflanzenreichs zum Gewerbe- und Mediei—
nalgebrauche, die nicht besonders hoher oder
niedriger besteuert sind, insbesondere auch an-
derswonicht genannte, gußer-europäische Disch:
lerhölzer tragen die allgemeine Eingangsabgabe.

0|Eisen und Stahl:
à) Noheisen aller Art; altes Bruchei

sen, Eisenfeile, Hammerschlag Centr.frei! 6 freill 26
Anmerk. An den Zollgrenzen der Preubischen (73

westlichen Provinzen, desgleichen von Bayern,
Württemberg, Baden und Kurhessen ist Roh-
eisen auch beim Ausgange frei.

b) Geschmiedetes Eisen in Stäben, des-
gleichen Eisenbahnschienen, auch Roh-
und Cement= Stahl, Guß= und raf- »

ITIÜVTEVSWDI««—««—1Eemr. 1. .1·45- «
Anmerk.JouRohstahhseewärtsvonderR11s-

sischen Grenze bis zur Weichselmundung ein—
schließlich eingehend, wird nur die allgemeine
Eingangsabgabe erhoben.

0) Alles geschmiedete Eisen, welches un—
ter den Streck- und Schneid-Werken
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Abgabensäte # Für
Maaß= nach dem 14-Thalerfuß - Tara

% stab der (mit der Einkheilung nach dem wird vergütet
Benennung der Gegenstände. Ver.2 s, 24-Guldenfuß, vom Centner

luna beim beim Bauttogewicht:
bohung. Eingang. Auögang. Eingang. Ausgang.
o AIEIIEIIII Pfund.

«

zu feinen Sorten verarbeitet ist, desglei-
chen schwarzes Eisenblech und Platten, · » 10in Fassern u. Kisten.

Anker und Ankerbetten 1 Centr. * 15 5 15 **.• Eimn Korban.
10 in Fassern u. Kisten.

d) Weißblech und Eisendraht. . .. 1Centr.4 . ..17.11. 1½% Kirben.
e) Eisenwaaren: 1

1. Ganz grobe Gußwaaren in efen 1
Platten, Gittern c. ... 1 Centr. 1 . «»·1»45« s

2. Grobe, die aus geschmiedetem Ei— J
sen oder Eisenguß, aus Eisen und
Stahl, Eisenblech, Stahl- und Ei--
sendraht, auch in Verbindung mit
Holz gefertigt; ingleichen Waaren
dieser Art, die verzinnt, jedoch nicht
polirt sind, als: Aexte, Degenklin—
gen, Feilen, Hämmer, Hecheln, Has-
peln, Holzschrauben, Kaffeetrommeln
und -Mühlen, Ketten, Maschinen
von Eisen, Nägel, Pfannen, Plätt-
eisen, Schaufeln, Schlösser, grobe
Schnallen und Ringe (ohne Poli- - f-
tur), Schraubstocke, Sensen, Si—
cheln,Stemmeisen, Striegeln, Thurm—
uhren, Tuchmacher- und Schneider—
scheeren, grobe Waagebalken, Zan—
gen u. s. w. ... .. Z 1Centr.6....1030.. EIZIZZJJZTTU Men«

Feine, sie mögen ganz aus feinem Ei- 4 in Ballen.
senguß, feinem polirten Eisen oder
Stahl, oder aus diesen Urstoffen in
Verbindung mie Holz, Horn, Kno- 1
chen, lohgarem teder, Kupfer, Mes- .
sing, Zinn (letzteres polirt) und an-
deren unedlen Metallen geferkigee sein,

39. 36
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Abgabensatze **# Für 6
Magaß= nach dem 14-Thalerfuß Tara

" 1 *eo# 1 , demab dernit der Eintheilung nach wi ·-
Benennung der Gegenstande. st des Thalers 241= Guldenfutz #e ueren

Ver-in 24stel und 3osteh, « vom Centner
beim beim B icht:ollung. ruttogewicht:zollung Eingang. Eingang. Ausgang.

No. Krn. 0 * Il. Tr. Il. Tr. f und.

als: feine Gußwaaren,Messer,Näh-
und Sericknadeln, Scheeren, Strei-
chen, Schwertfegerarbeit u. s. w.; in-
gleichen lackirte Eisenwaaren; auch 13 in Fissernu.Kiften.
Gewehre aller Art .. .. ... Cener. 10 17 30. . in Klber.

4 in Ballen.

7 Erze, nämlich: Eisen= und Saahlstein,
Stufen, Wasserblei (Reißblei), Gal-
mei, Kobalt. ...., 1 Cener.frei. frei.. 1

Aumerk. Im Königreiche Sachsen ist bie Ausfühe
des Kobalts und der Erzsiufen verboten.

Anmerk. AndenBayerischen, Sächsischen, Würt- Z „ ç ,
tembergischen und Badischen Grenzen, Eisenerz frei. s. frei. frei. · frei. ·

8Flachs,Werg,Hanf,Heede»1Cezzkxz.4 . FUL- .-· (5)

O|Getreide, Hülsenfruchte, Säme-
reien, auch Beeren:

a) Getreide und Hülsenfruchte, als:
Weizen, Spelz oder Oinkel, Gerste (auch
gemälzte), Hafer, Heidekorn oder Buch- ESchfl 173
weizen, Roggen, Bohnen, Erbfen, Hirse, * t;tb 5 ·.sD

0

Linsen und Wicken "1 e
Anmerk. 1. Rechts des Rheins wird in re risches

die Eingangsabgabe nach der Beilage A., die Scheffel!. 16 1 10 " "
Ausgangsabgabe nach der Beilage B. erhoben. (20)

Anmerk. 2. Auf der Sachsisch-Böhmischen
Grenze gehen die unter a. genannten Getreide-
arten beim Landtransporte zu folgenden er-
mäßigten Sätzen ein:

Wetzen, Spelz oder Dinkel- 1 Dreödnd, 11 *1
R B Scheffel. 2 " 5P "oggen, Bohnen, Erbsen, 2 (12)
Linsen und Wicken 1 dioit 1 . .

(17)
Gersstee.....1dt3

" (1)

Hafer und Heidekon 1 dito 4 Z .. .
Anmerk.3.HaferinQuantitätemmrersSäch- (T7J)

sischen Metzen oder unter einem Preußischen
Scheffel oder beziehungsweise unter 2 Baye--



(223 )

Abgabensätze I Fir
Maa= nach dem 14-Thalerfu

4. e stab der l nach dem a r ¾
Benennung der Gegenstände. - desThakeks0yzGuldenfuß wird vergütet

Ver- in 2astel und Zosteh, 1% vom Centner

zollung. beim beim Bruttogewicht:
Eingang. Ausgang.Eingang. Ausgang.

Kthlr. n E o0 Rthlr. 4%% Il. X.Fl. Tr. P fu n d.

rischen Metzen und andere Getreidefruchte un— .
ter 4 Sachsischen Metzen oder unter einem
halben Preußischen Scheffel oder unter einer
Bayerischen Metze frei.

b) Sämereien und Beeren:
1. Anis und Kümmel Cen#... .11 45
2. Oelsaat, als: Hanfsaac, teinsaat, ’

und Leindotter oder Doder, Mohn—
saamen, Raps, Rubesaat ... 1Centr.. 11. . 1. 4

(14)
r—

3. Kleesaat und alle nicht namentlich »
imTarifgenmmtenSämereienzin-I Schfl04s · 01720 «

gleichenWachholderbeeren....1B» G)
Anmerk. Auf einen halben Sächsischen oder rischet,

auf einen Preußischen ScheffelKleesagt kön- Schefeel
nen mit Einschluß des Sackes 89 Pfund, aus 1à «

ein Bayerisches Scheffel desgleichen 360 Pfund (20) 1
gerechnet werden,

Glas und Glaswaaren: "
a) Grünes Hohlglas (Glasgeschirrh. Cent.11. .11 55
Anmerk. Bei loser Verpackung werden zu,

1 Centner veranschlagt
Sachsische
Preußische
Altbayerische Cubikfuß.

oder
Rheinbayerische

—G1——
— to

b) Weißes Hohlglas, ungemustertes, un-
geschliffenes, oder mit abgeschliffenen 1 à

Stöpseln, Böden und Rändern; inglei-
chen Fenster= und Tafelglas ohne Un- 1

terschied der Farbe ... 1 Centr. 5155 lein Fassern u. Kisten-
IC) Gepreßtes, geschliffenes, abgeriebenes, 6 113 in Körben u. Ge-

geschnittenes, in Formen gemustertes, · k-- Mem
bemaltes, vergoldetes, desgleichen alles «
massive und gegossene Glas, Behange



(224)

Abgabensätze Faur
Maaß-= nch den haah nach dem T ara

ab dermit der intheiung de . wird vergütett inde. st Thalers 24-Guldenfuß,
Benennung der Gegenstand e. Ver- in 24stel und 30steh), * ß vom Centner

beim cbeim Bruttogewicht:zollung. Eingang. Ausgang. Eingang. Ausgang. gewich
No. IIEAIIIEIE Pfund.

— # .

zu Kronleuchtern von Glas,Glasknöyfe zin Fasern u. K
23 in Fassern u. Kisten.Glasperlen und Glasschmelz. . . 1Centr. 6. 11030 3 unne

d) Spiegelglas:
1. wenn das Stuck nicht uber 354 Sach-

sische oder 288 Preuß. oder 333 Alt-
bayerische oder 245 Zheinbayerische
Soll miße,

#) gegossenes, belegres oder unbelegtes,
aa) wenn das Stück nicht über 177

Sachsische oder 144Preuß.Zoll mißt 62 22 · 5# 1 Centr. 6 · 10 30 r—

bb) wenn das Stück über 17 bis
354 Sachsische oder 1q4 und 17 in Kisten-

bis 288 Preuß. Zoll mißt 1Centr. 114
Ogeblasenes, belegtes oder unbelegtes 1 Cen ttr.3.1 5 115

2. belegtes und unbelegtes, gegossenes und
geblasenes, wenn das Stück mißt:

NRheinbayrs.
 Soll Sächsisch oll Preuß. Altbayerische #l.

über

854 bis 707 od. 288 bis 576 od.b.066vd. 4001 Stückh!lül 40
707-1228- 576= 1000 = 1156= 888 Stückc5 15

1228 = 1719 1000 1400 = 1618= 1242S#üc . 14s

1719-2333-1400-1900-2196-16841Stück.20. . .35. .

2333 * 1900 U Zoll Preuß. 1 Stück300. 4 l5230

e) Glaswaaren in Verbindung mit un-
edlen Metallen und andern nicht zu den
Gespinnsten gehörigen Urstoffen; auch
Spiegel, deren Glaskafeln niche über rn— Stuck · 20 in Fässern u. Kisten.
288 Preuß.  Zoll das Stück messen 1 Cent.o0o 4 178300 1½ in Körben.

Anmerk. Sit gel von größeren Dimensionen des #Glases zahlen, ohne Rücksicht auf die Rahmen, · .
den Eingangszoll nach obigen Stucksatzen fur



(225 )

Abgabensätze Für
— Maaß- nach dem 14-Thalerfuß Tara

(mit der Eintheilung des nach dem »
e« stab der wird vergütet

Benennung der Gegenstande. Ver- in riaherl 213-Guldenfuß, vom
beim beim Bruttogewicht:

zollung. Eingang. Ausgang. Eingang. Ausgang. 8
gthir. En Rthlr. 655% öl. gr. Fl. Xr. w fund.

Spiegelglas, den Dimensionen des Glases
gemäß; falls sich der Eingangszoll danach aber
geringer als 10 Rthlr. oder 17 Fl. 30 Kr. vom
Centner berechnet, diesen Satz.

Häute, Felle und Haare:
a) Rohe (grüne, gesalzene, krockene)

Häute und Felle zur tederbereitung, in-
-- - .- ·13inchssernu.Kisten.

gleichenrohePferdehaare..... 1Centr.frec..«1- 40 frei.. 2 55 6 in Ballen.

—

b) Felle zur Pelzwerk= (Rauchwaaren-)
Bereitung, Schmaschen, Baranken und
Ukraiunnen . Cener66 611000

(20)
) Haasen= und Kaninchenfelle, rohe,

und- Harer 1 Centr. frei,. 412 frei. 523
6 (15)

d) Haare von Rindvieh. .. . . . 1Centr. frei.. . 4 frei. 17

144Säch- [5)
" sche Cu-

Holz, Ho zwaaren c. gishe
a) Brennholz beim Wassertransport te"mas. —

Klafter. 2 " » s i .«o ««

1 Bayeri- (290 ê

b) Bau= und Nutzholz beim Wasser-= Krr 5
transport, oder beim kandtransportzur ·

Verschiffungsablage: 472nZ · , Qc

1.EIcheni,Ulmen-,Eschen-,Kirsch-,(373«Ctr.)
Birn— oder beimBirn-, Apfel= und Kornelholz Flähen

100 Sich-1BSB3 2 20
siche Eu- uiot

„ bikfuß od.
75 Preunß.

, Cubikfuß.

2. Buchen-; auch Fichten-, Tannen-, relst-
gerchen-, Pappeln-, Erlen= und an- ode lim
deres weiche Holz; serner Sägwaa-lößen « .

, - » 120 Säch- "6% 5 16 1 10
ren, Faßholz (Dauben), Bandstöcke, 120 Sach-, 5 —-

bf sischeCu- (20)

Stangen,Faschinen, Pfahlholz, Flecht— bursured. ê90 Preuß.

“- " „ "weiden 2. 2222222 22 Cubikfuß.!
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Abgabensätze Fur
Maaß= 5 rch nach dem T ara
stab der mit er intheilung de nach den wird vergütet

Benennung der Gegenstinde. . nnn–e 214-Galdenfaß, vom Centner
beim beim icht:io lung. Eingang. Ausgang. Eingang.usgang. Bruttogewicht.

Rtorr. — Itlr. 64%½ #.| XK#1 AXr. Pfn n d.

Anmerk. In den östlichen Provinzen des Preus- . 1
sischen Staates wird erhoben, für:
aa) Masten...1Stück 1114 . ·

(10)
bb) Bugsptieten oder Spieren.. ........ 1 ditoq. g

c) Blöcke oder Balken von hartem Holzelß dito. 1 « « i «

dd) Balken von Kienen- odet Tannenholz .130 dito - «

es) Bohlen, Bretter, Latten, Faßholz (Dau—
ben), Bandstocke, Stangen, Faschinen,
Pfahlholz Flechtweiden een. EtIIIIIIDr, «

(15) 1
c) Holzborke oder Gerber-Kohe, desglei- 6 .

chen Holzkohhen 1 Centr. fre2 frrei,.. 83
(21)

4) Holzascche 1Centr. frei.. . 8 frei.. . 135
e) Holzerne Hausgerathe((Meubles)und (10)

andere Tischler-, Drechsler- und Bötc-
cherwaaren, welche gefärbt, gebeizt, la- - «
ckirk,pc-lirt,oderauchineinzelnenThei- « .

len in Verbindungmit Eisen, Messing
oder lohgarem Leder verarbeitet sind; « « · »

auchfeineKoTbsiechcerwaaren...Zkakkz3.«.515.. klgksthxssgimwstem
1) Feine Holzwaaren (ausgelegte Arbeit), *t1

sogenannte Nürnberger Waaren aller
Art, feine Drechsler-, Schnitz= und
Kammmacherwaaren, auch Meer-
schaumarbeid, ferner dergleichenWaaren 6
in Verbindung mie andern Materialien
(jedoch mie Ausschluß von edlen Me-
tallen, feinen Metallgemischen, Bronce,
Perlmurter, ächten Herlen, Korallen oder
Steinen), ingleichen Holzbronce, Holz-
uhren, ganz feine Holzflechkerarbeit, auch 20 in Fässern u. Kisten.
Blei= und Rothstiffet 1 Cenr. 1 . .1730. . in Körben.

2) Gepolsterte Meubles, wie grobe Sart- 9 in Ballen.
lerwgaren. 6



No.

13

14

16

17

18

Hopfen

Benennung der Gegenstände.

R) Grobe Bötccherwaaren, grbrauches
ohne eiserne Reifen .

Anmerk. Grobe Böttcher= und Orechger *
flechter-, Tischler= und alle rohen und bloß

Maschinen von Holz, auch gebrauchte grobe
Böttcherwaaren mit eisernen Reisen tragen
die allgemeine Eingangsabgabe.

IEEIAIVELIEIEIEEIIIIEEIEIIIIIIIE

Instrumente, astronomische, chirurg:he,
mathematische, mechanische, musikc. cche,
optische, physikalische, ohne Rücksicht auf
die Materialien, aus denen sie gefertigt
fid

Kalender,
a) die für's Inland bestimmgt sind, wer-

den nach den, der Stempelabgabehalber
gegebenen besondern Vorschriften be-
handele;

Kreuzer für den Centner. Der Wie-
derausgang muß nachgewiesen werden.

Kalk und Gips, gebrannter
Anmerk. Kalk und Gips können, insofern sie

als Düngematerial benutzt werden, auf be-
sendere Erlaubnißscheine frei eingehen.

Karden oder Weberdisteln

Kleider, fertige neue; desgleichen getra-
gene Kleider und getragene Wäsche, beide
letztere, wenn sie zum Verkauf eingehen

[19 Kupfer und Messing:

b)die durchgeführt werden, kragen die Ab-
gabe von einem halben Thaler oder 522

1

gehobelten Holzwagren, Wagnerarbeiten und

Maaß=
stab der

Ver-
Hollung.

1 Centr.

1 Centr.

1 Centr.

4 Schefel
oder

1 Tonne.

1 Centr.

1 Centr.

Abgabensätze
nach dem 14-Thalerfuß
(mit der Eintheilung des

Thalers
in 24tel und 30#t#c)

beim
Eingang.

Gr.
Rthlr. (Sgr.)

frei.

110

a

(5)

12
(15)

Ausgang.
g. Gr.

Rtihlr.(Sgr.)

(5)

nach dem

244-Guldenfuß,

beim

Eingang.
Il. Xr.

10

frei.

192

174

E N—

30

17

30

Ausgang.
Il. Xr.

f

wird vergütet
vom Centner

Bruttogewicht:

Pfund.
—#
——

23 in Fässernu.Kisten.
9 in Ballen.

(20 in Kisten.
11 in Körben.
9 in Ballen.
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Abgabensatze

Waaren, ganz oder theilweise aus edlen
Metallen, feinen Metallgemischen, aus
Bronce (im Feuer vergoldet), aus Perl—
mutter, achten Perlen, Korallen oder
Steinen gefertigt, oder mit edlen Me—
kallen belegt; ferner Waaren aus vor-
genannten Scoffen in Verbindung mit
Alabasker, Bernstein, Elfenbein, Fisch-
bein, Gips, Glas, Holz, Horn, Kno-
chen, Kork, tack, teder, Marmor,
Meerschaum, unedlen Metallen, Perl-
mutter, Schildpart, unächten Seeinen
u. dergl.; feine Parfümerien, wie solche

Für
Maaß= nach dem 14Thalerfuß nach d Tara

(mit der Eintheilung des nach dem : „%
9 stab der Thalers 1 wird vergütet

" . - 2424-Guldenfuß,Benennung der Gegenstände Ver. 24 0 u vem Centner

beim beim Beuttogewicht:bollung. Eingang. Ausgang.Eingang.usgang.
No. Rthlr. 1#r Rthlr. 4## Fi. Xr.l. T XAu. Pfund. —
— —

a) Geschmiedetes, gewalztes, gegossenes,
zu Geschirren; auch Kupferschaalen,
wie sie vom Hammer kommen, ferner
Blech, Dachplatten, gewohnlicher und
plattirter Draht, desgleichen polirte, ge— 13 in Fassern u. Kisten.

walzte auch plaktirte Tafeln und Bleche1 Cenr 66 . .1030. . 6 in n-
b) Waaren: Kessel, Pfannen und der- 4 n Ballen.

gleichen; auch alle sonstige Waaren aus
Kupfer und Messing; Gelb= und
Glockengießer-, Gürtler= und Nadler-
waaren, außer Verbindung mie edlen

Metallen; ingleichen lackirte Kupfer- 13inFässernu.Kisten.
und Messingwaaren 4Cen##1s .117 30. 6 in Koörben.

4 -. 4 in Ballen.
Anmerk. Von Roh= (Stück-) Messing, Noh-

oder Schwarzkupfer, Gar-oder Nosettenkupfer,
von altem Bruchkupfer oder Bruchmessing,
desgl. von Kupfer= und Messingfeile, Glocken-
gut, Kupfer= und andern Scheidemünzen zum
Einschmelzen (die Münzen auf besondere Er-
laubnißscheine eingehend) wird die allgemeine
Eingangsabgabe erhoben.

20 Kurze Waaren, Ouincgillerien rc.:



Benennung der Gegenstande. Ver-

Maaß=
stab der

zollung.

( 229)

Abgabensäbe

Eingang.

nach dem 14=Thalerfuß
(mit der Eintheilung des

Thalers
in 24stel und 30steh)

beim

* G, 1 g. G.KRthlr.] (Sgr.) Nthlr. Sgr.)

Ausgang.

nach dem
242= Guldenfuß,

beim
Eingang.

Fl. Xr.

Ausgang.
Fl. Xr.

Für
Tara

wird vergütet
vom Centner

Bruttogewicht:

Pfund.

in kleinen Gläsern, Kruken 2c. im Ga-
lanteriehandel und als Galankeriewag-
ren geführt werden; Taschenuhren,
Se#utz= und Pendeluhren, Kronleuchter
mit Bronce, Gold= oder Silberblatt;
ganz feine lackirte Waaren von Metall
oder Pappmasse (papier maché), Re-
gen= und Sonnenschirme, Fächer, Blu-
men, zugerichtete Schmuckfedern, Pe-
rückenmacherarbeit u. s. w.; überhaupt
alle zur Gakttung der Kurzen-, Quin-
caillerie= oder Galankeriewaaren gehö-
rigen, unter den Nummern 2, 3, 4, 5,
6, 10, 12, 19, 21, 22, 27, 30, 31,
33, 35, 38, 40, 41, 42 und 43 der
zweiten Abtheilung dieses Tarifs nicht
mié inbegriffenen Gegenstände; inglei-
chen Waaren aus Gespinnsten von
Baumwolle, Leinen, Seide, Wolle,
welche mit Eisen, Glas, Holz, teder,
Messing oder Stahl verbunden sind, z.
B. Tuch= oder Zeugmöützen in Verbin-
dung mic #eder, Knöpfe auf Holzformen,
Klingelschnüre und dergleichen mehr

Leder und daraus gefertigte Waaren:
a) Cohgare, oder nur lohroth gearbeitete

Häute, Fahlleder, Sohlleder, Kalbleder,
Sartlerleder, Stiefelschäfte, auch Juch-
ten; ingleichen sämisch= und weißgares
Leder, auch Pergament

b) Brüsseler= und Dänisches Handschuh-
leder, auch Corduan, Marokin, Saf-

sian und alles gefärbee und lackirte
gedern

 "„ "„

1 Centr.

T
1839.

1 Cenrr.

1 Centr.

50 87

10

14

30

30
20 in Fdssern u. Kisten.
13 in Körben.

9 in Ballen.

16 in Fassern u. Kisten.
13 in Korben.
6 in Ballen.



(230 )
*

Abgabensöätze—. Für

Maaß= nach dem 14-Thalerfuß Tara
stab ¾ (mit der Eintheilung nach dem wird vergütet

d ; e. « des Thalers 24X1= Gulden uß, 181Benennung der Gegenstände. Vr. 24 , P fuß vom Gentner
beim beim Bruttogericht:

zollung. Eingang. Ausgang. Eingang. Ausgang. kuttogericht:
No. 6 hn. t Fl. xr. l gi. xr. Pfund.

Ausnahme. Halbgare Ziegen= und
Schaaffelle für inländische Saffian-
und tederfabrikanten werden unter
Controle für die allgemeine Eingangs-
abgabe eingelassen.

 cC) Grobe Schuhmacher-, Sattler= und
Täschnerwaaren, Blasebälge, auch
Wagen, woran teder= oder Polsterar= 16 in Fassern u. Ki4 u. Kisten.

beiken 1 Cenr1ao3O3 in Korben. sien
d) Feine Lederwaaren von Corduan, 6 in Ballen.

Saffian, Marokin, Brüsseler= und Dä-
nischem Leder, von sämisch= und weiß-
garem teder, auch lackirtem Leder und
Pergament, Sattel= und Reitzeuge
und Geschirre mit Schnallen und Rin-
gen, ganz oder theilweise von feinen
Metallen und Metallgemischen, Hand-
schuhe von teder und feine Schuhe al- 20in Fasseruu. .
ler Art . ....... ..... 1 Centr.2 22 i 38 30 3 —m

. 6 in Ballen.

22 Leinengarn, Leinwand und andere
Leinenwaaren: « ·

a)Rohe8Garn.........1Centr.. (4) ««- 17 «5

b) Gebleichtes oder gefarbtes Garn 1 Cenr 11 4414
„ 13inKisten.

 c) Zwirn . . .. . . . . ... 1Centr.2 . . 3 300 18 u Au

d) Graue Packleinwand und Segelluchl Cen#.a 601 10
e) Noh (unapprekirke) Leinwand, Zwil- 20) 13 in Kisen

.. » in Kisten.

lich und Drillichg .. EIIIIIIIEEEEIEVIEIIIIN
Ausnahme.

wand geht frei ein:
aa. in Preußen:

auf den Grenzlinien von teobschüt

Rohe, ungebleichte tein-

bis Seidenberg in der Oberlausttz
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Abgabensäte Fir
= nach dem 14-Thalerfu

Mieß der “d ß nach dem T ara
Benennung der Gegenstande. Kstab der des Thallrs243-Guldenfuß, wird vergütet

Ver- in 24“ und 30 teh,. bein vom Centner
ei

zollung. Eingang. Ausgang. Eingang. sAusgang. Bruttogewicht:
Sthir. Got — öl. Ar. Il. 1 Au# Pfund.

und von Heiligenstadt bis Nordhau- 6
sen, nach Bleichereien oder Lein-
wandmärkten;

bb. in Sachsen:
auf der Grenzlinie von Ostritz bis
Schandau, auf Erlaubnißscheine;

cc. in Kurhessen:
auf Erlaubnißscheine nach Bleiche-

 keeien oder Märkten.
fl) Gebleichte, gefärbre, gedruckte- oder in

anderer Art zugerichtere (appretirte), auch
aus gebleichtem Garn gewebte teinwand;
ferner Zwillich und Drillich, desgleichen
rohes u. gebleichtes Tisch- und Handtü- . 13 in Kisten.
cherzeug, leinene Kictel, auchneue Wäsche1 Centr. 11 . 19 155 . in Korben.

g) Bander, Batist, Borten, Fransen, 6 in Ballen.
Gaze, Kammertuch, gewebte Kanten,
Schnure, Strumpfwaaren, Gespinnst
und Tressenwaaren aus Metallfaden und
Leinen, jedoch außer Verbindung mit Ei- 18 in Kiceen.
sen, Glas, Holz, #eder, MessingundStahlCener.2 . 3830.. 41n in Kaben-

h) Zwirnspigzes 1 Centr.55 9615I5|59 n #ilen-

3 Lichte, (Talg-, Wache- Waltath undStearin-). ..... . .. ... 1 Cener. W„ 106 in Kisten.

[Lumpen und andere Abfälle zur Papier
fabrikation:

leinene, baumwollene und wollene Lum-
pen, Papierspäne, Makulatur (beschrie-
bene und bedruckte) desgleichen alte Fi-
schernetze, altes Tauwerk und Stricke| 1 Centr.frei. 3 ffrei 15

 n o ieneen n rGeohcsen . * ' Centr. frel. " (, « . « -
24



(

Maaß=

232 )

Abgabensätze
nach dem 14-Thalerfuß

nach dem

Für
Tara

" · (mit der Eintheilung
Benennung der Gegenstande. stab der des Thalers 242-Guldenfuß, wird vergütet

Ver= in 24l und 30steh, vom Centner
ollund beim beim r icht:s Eingang. Ausgang. Eingang. Ausgang. Bruttogewich

No. gethie. gabe Khm. 365 Fl. Xr. Il. 1 Ar. Pfun d. —el
.« .

25 Material= und Specerei= auch Con=
ditorwaaren und andere Consum-
tibilien:
 ) Bier aller Arc in Fässern, auch Mech
in Fässen 1 Cener.]2 13224

b) Branntwein aller Arc, auch Arrack,
Rum, Franzbrannewein und versetzte 24 in Kisten.

ine.. .. 4 3 4 114 " 4°% in Körben.Btanntweine 1Centr 111 u Uberfüstm.

c) Essigaller Art in Fässern 1 Centi..:2: 20
(10

 ) Bier undEssig, in Flaschen oder Kru- - 24mKisten
kenemgehend........ ..1Centr.8... 1444 ( in Körben.

e) Oel, in Flaschen oder Kruken ein- 24 in Kifien.
gehend .............. 1Centr.8 . 14. · « gis in Korben.

24 in Kisten.
1) Wein und Most, auch Cider Cene.. . 1404 « !|5 in Körben.

11 in Ueberfässern.

8) Butteer . . 1Cemr."316. , 625". .16inFckssernu.Töpfen.
. N (20)

Anmerk. 1. Frische, ungesalzene Butter auf
der Linie von Lindgu bis Hemmenhofen ein-

gehend HK . . . .11 45
Anmerk. 2. Einzelne Stücke, welche ein-

gehen, sind, wenn sie zusammen nicht mehr
als 3 Pfund wiegen, frei.

h) Fleisch, ausgeschlachteres: frisches, ge-
salzenes, geräuchertes; auch ungeschmol-
zenes Fett, Schinken, Speck, Wurste; 16in Fassern u. Kisten.
desgleichen großes Wildddl 1 Cener?? . 13 3O0 9 in Korben.

6 in Ballen.

i) Fruchte (Sudfruchte), auch Blatter:
#) Frische Apfelsinen, Cicronen, timo-



Benennung der Gegenstande.

(

Maaß—
stab der

Ver-
zollung.

233 )

Abgabensätze
nach dem 14-Thalerfuß

Cmit der Eintheilung
des Thalers

in 24 sel und 30stel),

nach dem

247-Guldenfuß,

Für
Tara

wird vergütet
vom Centner

Bruttogewicht:

Pfund.

nen, Pommeranzen, Granaten und der-
gleicheen ......

PerlangtderSteuerpsiichtigedieAu8-
zahlung, so zahlt er fur

oder 1 Fl.100 Stuck 1 100%gr. 10 Kr.

Verdorbene bleiben unversteuert,
wenn sie in Gegenware von Beamten
weggeworfen werden.

6 Trockene und gerrocknete Darteln,
Feigen, Kastanien, Korinchen, Man-
deln, Pfirsigkerne, Rosfinen, Lorbeeren
u. Lorbeerbläcter, Hommeranzen, Pom-
meranzenschaalen u. dl.

k) Gewürze, nämlich: Galgant, Ingber,
Cardamomen, Cubeben, Muskatnusse
und-Blumen (Macis), Nelken, Pfeffer,
Piement, Saffran, Sternanis, Vanille,
Zimmt u. Zimmt-Cassia, Zimmrblüthe,

EEEIEIEEIIEEIILEILIIE1) Heringe

m) Kaffee und Kaffeesurrogate

n) 1. Kakao in Bohnen
2. Kakaomasse, gemahlener Kakao,

Chocolade und Chocoladesurro-
gate

·eee

-6

0) Käse aller Art

1 Centr.

1 Centr.

1 Cenrr.

1 Tonne.

1 Centr.

1 Centr.

1 Cenrr.

1 Cener.

beim
Eingang. Ausgang.

Rthlr. 65P Rthlr. 246%

2 — · 6

4 . . .

6 + 1 2 "“ ·

(15)
1 r— r—— r—i

6 12
(15)

6112 .

(15)

11 . .

31(·z..

beim

Eingang. Ausgang.
Il. Xr. Fl. Tr.

3300 .

7 0 1

11224.

1454 .

1 1 227 · ri

1 1 2271 " -

1915 .

625. .

13 in Korben.5% in Fdssern u. Kisten.
6 in Ballen.

16 in Kisten.
13 in Korben.

13 in Fssern.

6 in Ballen.

18 in Kisten.
16 in Fckssern.
13 in Körben.
4 in Ballen.

13 in Fdssern mit Dau-
ben von Eichen= und
anderm harten Holz
und in Kisten.

10 inanderen Fässern.
9 in Körben.

4 in Ballen.

20 in Fässern u. Kisten.
13 in Körben.

6 in Ballen.

u. darüber.
16 in Kisten unter

1 Centr.
11 in Fässern u. Kübeln.

8 in Körben.
6 in Ballen.

1 in Kisten v. 1 Cntr.
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Abgabensätze— *siei Für

Maaß= nach dem 14-Thalerfuß Tara
.% Iomit der Eintheilung nach dem . .-

Benennung der Gegenstande. s der b Thaler 244Guldenfuß, swird vergütet
er- in 24stel und 30stel), 2 vom Centner

beim beim ·ollung. Bruttogewicht:
9 Eingang. Ausgang. Eingang. Ausgang. gewich

No. Nhe.] Fl. Xr. Fl. Xr. P f uen d.
p) Confikuren, Zuckerwerk, Kuchenwerk —

aller Art, mit Jucker und Essig einge-
machte Früchte und Gewürze; desgleichen U
Kaviar, Sago und Surrogate dieser Ar-
tikel, Oliven, Pasteten, zubereiteter Senf !
und Tafelbouilllon 1 Cenir.111 19015. 2on Fesernu Kisen.

q) Krafemehl, worunter Nudeln, Puder, 6 in Ballen.
Starke mitbegriffen, desgleichen Muh—
lenfabrikate aus Getreide und Hulsen—
früchten, nämlich: geschrotete oder ge-

e e
Schitr Körner, Graupen,Griee, Grut , . 15 i Fusern, Kilen

eh "*" ¾l 4 1 ¾ entr. 2 0 3 30 l 0 und Korben.

6 in Ballen.
Anmerk. 1. GewohnlichesRoggenmehl(Schwarz-

mehl), beidem Eingange zu Landeauf der Säch-
sischen Gremlinie gegen Böhmen. 1 Cenr.,.,, . .

(774) D
Anmerk. 2. Gewöhnliches Noggenbrod bei " U 1

dem Eingange zu Lande J derselben Grenz- .
————. . 11Centr.. 4 . .

- . 5

r) Muschel- oder Schalthiere aus der 6

See, als: Austern, Hummern, aAußheln,
Schildkröhkeen . . 1Centr. 4. 7

8) Reis ........1Centr.2 3 30 13 in Fassern.
t) Salz (Kochsalz, Steinsalz) ist einzufuh— 4 in Ballen.

ren verboten; bei gestatteter Durchfuhr
wird die Abgabe besonders bestimmt.

u) Sesb 1 Centr. 44 J71 inFässern.
V) Taback:

1. Tabacksblatter, unbearbeitete, und 12 in Fassern und Ka—
Stenslgel 1 Centr.5 12 9 371 4 naßerkörben.

2. Tabacksfabrikate, als: Rauchtaback (15) « ZFU goägsinåw Art
in Rollen, abgerollten oder entripp— in Ballet

ten Blattern, oder geschnitten; Ci—
garren, Schnupftaback in Carotten



Benennung der Gegenstande.

Maaß— nach dem 14-Thalerfuß
(wit der Eintheilung des

stab der Thalers
Ver- in 2astel und 30steh)

- beim

zollung. Eingang. J Ausgang.
6. Gr. KNthlr. (Sgr.)

Abgabensätze

g. Gr.
RKthlr-(Sgr.)

Eingang.
Fl. Xr.

nach dem
2435ßGuldenfuß,

beim

Il. Ar.

Für
Tara

wird vergütet
vom Centner

Bruttogewicht:

Pfund.

oder Scangen und gerieben, auch
Tabacksmeohl

W) Tee

X) Zucker:
1. Brod= und Hut-, Kandis-, Bruch-

oder Lumpen= und weißer gestoßener
Zucker

2. Rohzucker und Farin (Juckermehl)

3. Lumpenzucker für inländische Sie.
dereien zum Raffiniren unter den be-
sonders vorzuschreibenden Beding-
ungen und Conerolen

1 Cener.1

1 Centr.11

1 Cener.0

1 Centr.0

1 Centr.5 12
(15)

19

19

17

15

15

30

45

7

Z
16 in Fassern.
13 in Korben.
6 in Ballen.

Bei Cigarren außer der
vorstehenden Tara für
die äußere Umschliebung,
noch 24 Pfund, falls die
Cigarren inkleinen Ki-
sten, u. 12 Pfund, falls
sie in Körbchen verpackt
lind.

23 in Kisten.

14 in Edssern mit Dau-
ben v. Eichen= u. an-

derm harten Holize.
10 in anderen Fässern.
13ä in Kisten.

13 in Fc#ssern mit
Dauben von Ei-
chen= und anderm
harten Holze.

10 in anderen Fässern.
16 in Kisten v. 8 Cntr.

und darüber.
13 in Kisten unter 8

Centner.
10 in außereuropäi-

schen Rohrgeflechten
(Tanassers, Cran-
jans).

7 in anderen Körben.
6 in Ballen.

14 in Fcssern mit Dau-
ben v. Eichen= u. an-
derm harten Holze.

10 in anderen Fässern.
13ä in Kisten.
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Abgabensätze Für
Maaß= nach dem 14-Thalerfuß Tara
stab der (mit der Eintheiung des nach dem wirs vergütet

zenennung der Gegenstande. aler 2243.-Guldenfuß, "De 8 8 st Ver- in 2stel und 30stel), * fuß vom Centner
ollung. beim beim Bruttogewicht:« 9 Eingang.Ausgang. Eingang. usgang. gewich

No. * Rthlr. 8 Rthlr. 15 El. Xr. Fl. Xr. P fund.
13 in Fassern mit

Dauben von Ei-

4. Rohzucker mit derselben Bestim- d zne anderm
- arten Holze.

mung und unter den besonders vor- rbv-

zuschreibenden Bedingungen und . « leinKistenusCMContwlen..........1Cenkr. .»« « .unddaråber.
« s 8 45 * 13 in Kisten unter 8

Centner.
10 in außereuropdi-

" schen Rohrgeflechten
1 (Canassers, Cran-

jans.)
7 in anderen Körben. «

26Oel,inFåssemeingehend»....PiCekmxj16..255.-. 6 in Ballen.
(20)

Anmerk. 1. Baumöl zum Fabrikgebrauch wird
gegen die allgemeine Eingangsabgabe
eingelassen, wenn bei den Zollämtern r
an der Grenze oder bei der Abfertigung
aus den Packhöfen (Hallanstalten)
vorher auf einen Centner Oel ein
Pfund Terpentinöl zugesetzt worden.

Anmerk. 2. Sogenannte Oelkuchen, als Rück-
stände beim Oelschlagen aus Lein,
Raps, Rübsaamen u. s. w., inglei-
chen Mehl aus solchen Kuchen und
Rückständeen. 1 Centr. "5 4 . 34 .

6 ()

27 Papier= und Pappwaaren.
à) ungeleimtes ordinäres (grobes, graues

4 und halbweißes) Druckpapier, auch gro-

bes (weißes und zefarbtes) Packpapler Lundspappdecke1.. .1kak.1,i—. 45—.
« 845 , s16inKisicn.b) alle andere Prhiernaitunen .. . 1Centr. 5 Hoemn Ballen.

Anmerk. 1. Papier, welches lithographirt, be- «
druckt oder liniirt ist, um in diesem Zustande
zu Rechnungen, Etiketten, Frachtbriefen, desl
bisen u s. w. zu dienen, desglchen ordindre
Bilderbogen, gehören zu den Lit. b. benann-
ten Papiergattungen.
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839.

Abgabensatze Für
Maaß= nach dem 14-Thalerfu

* stab (mit der Eintheilung u nach dem a ra
Benennung der Gegenstande. halers 244-Guldenfuß. wärd vergütet

Ver— in 24stel und 30stel). Lom Centner

zollung. Eingaug. Nusgang. Eingang.  Beuttogewicht:
thlr. (5%% thlr. 4 Fl. 1 Fr. Il. 1 Xr. Pfund.

Anmerk. 2. Vom grauen Lösch= und Packpapier
wird die allgemeine Eingangsabgabe erhoben. «

- " 16 in Kisten.

c) Papiertapeten . .. 1Centr. 10 . . 117 304. . so in Korben.
· 6 in Ballen.

d) Buchbinderarbeiten aus Papier und
Pappe, auch grobelackirke Waaren aus 16 in Kisten.
diesen Urstossen 1 Centr. 1.JJ.QO0O HH 55 Körben.

6 in Ballen.

Pelzwerk (fertige Kürschnerarbeiken), als:
überzogene Pelze, Mützen, Handschuhe,
Decken, Pelzfurter, Besätze und derglei- 6 l6 in Fäslern
chen nCF’Cxent. 38 0 90 in Kisen.

Ausnahme. Fertige nicht überzogene # *“# 4½ ·
Schaafpelze............ 1Centr.6 . . .1030. . Guaim senn. Kisten.

Schießpulorrr 1 Cent.20 5 30 1 u Fässern.
Seide und Seidenwagaren:

a) Gefärbte, auch weitzgemachtee Seide
oder Floretseide (gezwirne oder unge- Z„ ç 1

zwirnt), auch Jwirn aus roher Seides1 Cenr 88l 1443 6% in Fosser u. Kisten.
b) Seidene Zeug- und Strumpfwaaren, d in Ballen.

Tucher (Shawls), Bander, Blonden,
Spitzen, Petinet, Flor (Gaze), Posa—
mentier-, Knopfmacher-, Sticker- und
Putzwaaren, Gespinnst und Tressenwaa-
ren aus Metallfaden und Seide, außer
Verbindung mit Eisen, Glas, Holz,
Leder, Messing und Stahl; Gold- und
Silberstoffe, endlich obige Waaren aus
Florelseide (bourre de soie), odber
Seide und Floretseide .. . . . .. 1 Centrll10 1119230 ßzz in Kisten.

c) Alle obige Waaren, in welchen außer 18 in Ballen.
Seide und Floretseide auch andere
Spinnmaterialien: Wolle oder andere

1
38



No.

Benennung der Gegenstände,

Maaß=
stab der

Ver-

238 )

Abgabensätze
nach dem 14-Thalerfuß

(mit der Eintheilung
des Thalers

in 24 tel und 30stl),
beim

nach dem

2471-Guldenfuß,
beimFollung.

Eingang.
. Gr.

Ktblr. #.
Ausgang.

1 9. Gr.Kthlr.(Sgr.)

Eingang.
Fl. Tr.

Ausgang.

Fl. Xr.

Für
Tara

wird vergütet
vom Centner

Bruttogewicht:

Pfund.

31

32

33

Thierhaare, Baumwolle, teinen, ein-
zeln oder verbunden encehalten sind.

Seife:
a) Grüne, schwarze und andere Schmier-

seife
b) Gemeine weiße

I) Feine in Täfelchen, Kugeln, Büchsen,
Krügen, Topfen u. s. w. . . . ...

EEEIIIIIIIII

Spielkarten von jeder Gestalt und Große,
insofern sie in einzelnen Vereinsstaa—
ten zum Gebrauche im Lande eingefuhrt
werden dürfen, und unter Berücksichti-
gung der besonderen Stempel und Con-
trolvorschrisfen

Anmerk. 1. Werden dergleichen zum Durchgange
angemeldet, so wird die Durchgangsabgabe mit
einem halben Thaler oder 521 Kreuzern vom
Centner erhoben.

Anmerk. 2. Deren Einführung ist im Ks-
nigreiche Sachsen verboten.

Steine:
a) Bruchsteine und behauene Steine

aller Art, Mühl-, grobe Schleif= und
Wetzsteine, Tufsteine, Traß, Jiegel= und
Backsteine aller Art, beim Transport zu
Wasser, auch beim Landtransport, wenn
die Steine nach einer Ablage zum Ver-
schiffen bestimmt sind, . . .....

b) Waaren aus Alabaster, Marmor
und Speckstein, ferner: unachte Steine
in Verbindung mit unedlen Metallen,
auch geschliffene achte und unachte

1 Centr.

1 Centr.
1 Cener.

1 Centr.

1 Centr.

1Schiffslst.
oder

371, Centr.

55

-—.

10

10

(10)

1211
(15)

96

—

17

15

45
50

30

30

20 in Kisten.
11 in Ballen.

13 in Kisten.
6 in Ballen.

16 in Kisten.
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1 Abgabensätze Für

Maaß= nach dem 14-Thalerfuß Tara
« it der Eintheilung des nach de ·. .»

* n„ 242-Gul !
Benennung der Gegenstände. g -Guldenfuß dorn Gentner

5 beim · beim Bruttogewicht:

zollung. Eingang. Ausgang. o Ausgang. s
J———————————— ,.

68

Steine, Perlen und Korallen ohne
Fassuaaga...1Cent.. 1A% in fleur. Kisten.

Anmerk. zu a und b. 1. Große Marmorar-
beiten (Statuüen, Büsten und dergleichen), Flin-
tensteine, feine Schleif= und Wetzsteine, auch
Waaren aus Serpentinstein zahlen die allge-
meine Eingangsabgabe.

2. Bruch= und behauene Bausteine bei der Ein-
fuhr auf dem Bodensee frei.

3. Lithographir-Steine... .. . 1I1Stuck.!. . . 1!./ . 4

12)
Steinkohllen 1 Centr.. 1. 4414 .

Anmerk. 1. An der Preußischen Seegrenze (13)
und auf der Elbe eingehend. . . 1 Cener. +5 ½ 4 "

Anmerk. 2. An der Badischen Grenee bber— 2
halb Kehl, desgleichen an der Bayerschen Grenze
rechts des Rheins eingehend.4 Cener. r—— r—i 4 #* r—il

Stroh-, Rohr= und Bastwaaren:
a) Marten und Fußdecken von Bast,
Stroh und Schilf . .. .. ... 1 Cener. 4 4 " . 1741. .

b) Stroh- und Bastgeflechte, grobe (G)
Strohhüte und Decken aus ungespal-
lenem Stroh, Span= und Nohrhüre 1
ohne Garnitur .. ... 1Cener.10 4117 301 . Kfihen.
) Feine Bast= und Strohhute .. I1Centr. 50 . . .187 301 . F“n Ballen.

Talg (eingeschmolzenes Thierfett) und ·
Stearin............ 1Centr.3..."3.515..13qucksserua.Kisten.

Theer (Mineraltheer und anderer), Dag- "„
gert, gemeines Pecch 1 Cent.H 4%E

(5) "

Töpferthon und Töpferwaaren:
a) Töpferthon für Porzellanfabriken
(Porzellanerdegg 1 Centr. freii . 12 frei. . . 527

(15)
38“
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Abgabensatze Für
Maaß—- nach dem 14-Thalerfuß ßrn: TDara
stab der (mit der Eintheilung des nach dem wird vergütet

Benennung der Gegenstände. Jaf52 241-Guldenfuß, an Eantuer
beim i -. -.

— zollung. Eingang.Ausgang. -t AMusonng. . Bruttogewicht:
No. is.65% Rrr. öl. Kr. zi. Xr. Pfund.

b) Gemeine Töpfekwaaren, Fliesen,
Schmelzeiegel ..Cener.135

c) Einfarbiges oder weißes Fayance (10)
oder Steingut, irdene Pfeisen Cent 5

4) Bemaltes, bedrucktes, vergolde-
tes oder versilbertes Fayance oder in Kisten.
S——— ... 1Centr. 10 . . 110 13 in Korben.

e) Porzellan, weißes. .. .. ... 1Centr. 10. . 1730

4) Porzellan, farbiges, und weißes mit
farbigen Streifen, auch dergleichen mit
Malerei oder Vergoldung SCene25 433 45 " 3 n Asten,

8) Fayance, Steingut und anderes Erd—
geschirr, auch weißes Porzellan und «
Email in Verbindung mit unedlen
Metallen 1 Centr.1l *

h) Dergleichen in Verbindung mitGold,
Silber, Platina, Semilor und anderen 22 in Kisten.
feinen Metallgemischen, ingleichen alles 13 in Körben.
ubrige Porzellan in Verbindung mit
edlen oder unedlen Metallen .. . . 1Centr. 50 . . .88730

39 Vieh:
a) Pferde, Maulesel, Maulthiere, Esel1 Stück. 5 2 2010

b) Ochsen und Stierere 1 StücklEckk. 45
Anmerk. Pferde u. andere vorgenannte Thiere

sind zollfrei, wenn aus dem Gebrauche der
von ihnen beim Eingange gemacht wird, über- Ü
zeugend hervorgeht, daß sie als Zug= oder Last-
thiere zum Angespann eines Reise= oder Fracht-
wagens gehören, oder zum Waarentragen die-

. nen, oder die Pferde von Reisenden zu ihrem
Fortkommen geritten werden müssen.

Fohlen, welche der Mutter folgen, gehen
frei ein.

o nee1 55 5 15
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—

.——

Abgabensätze Fär

Maaß= nach dem 14-Thalerfuß 5 Tara
« (mit der Eintheilung des nach dem ird veraütet

. ’ « stab der Thalers 2414-Guldenfuß, wird vergu
Benennung der Gegenstande. Ver. 1 246el und voßt,, 4Guldenfuß Lom Centner

- beim beim Bruttogewicht:zollung. Eingang. Ausgang. Eingang. Ausgang.
EIIEIMIEIEIEIE Pfund.

d) Rinder (Jungvieh)g 1 Stückk? 33310 00V

e) Schweine CuenneninenEpanferteh
1. gemästeee ... —o 15.
2. magerer . 1Stück..16. 110..

(20)
) Hämmell 1Stuck. . 121. l 52½
8) Anderes Schgafvieh, Jiegen,KKälber (15)

und Spanferkkel 1 Stücklll.faf l 1 Ü
Anmerk. Auf der Grenzlinie von Ober-Wie- (5)

senthal in Sachsen bis Schusteriusel in Baden ·
werden magere Ochsen, ingleichen Stiere, Kuhe
und Rinderzur Nachzucht in einzelnen Stucken
und nicht zum Handel bestimmt, auf obrigkeit-
liche den Einbringern zu ertheilende Bescheini-
gungen gegen ein Viertel der obigen Tarifsätze
eingelassen.

Wachsleinwand, Wachsmousselin,
Wachskaft!, Wachswaaren:

a) Grobe unbedruckte Wachsleinwand! Cent..# « 330· »
b)AlleandereGatkungen,ingleichen 13 in Kisten.

Wachsmousselin, Wachstaft und Ma- -6 in Lirben-
lerruchgyg Genr 5 . s5 !t Sallen.

c) Feine bossirte Wachswaaten .Cener.G1 1130 om Kihen.

Wolleund Wollenwaaren:
a) Schaafwolle, rohe und gekämmte 1 Centr.|frei. frei . 13 130
b) Weißes drei-- oder mehrfach gezwirn-

tes wollenes und Kameelgarn; desglei-
chen alles gefärbte GSen 1 Centr 144-„ 16in FäseernuKisten.

c) Wollene Zeug= und Setrumpfwaa= in Ballen.
ren, Tucher (Shawls), Tuch- und
Filzwaaren, Posamentier-, Knopfma—
cher., Sticker= und Putzwaaren, aus-
ser Verbindung mie Eisen, Glas, Holz,
geder, Messing u. Stahl, ferner: der-

U
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Abgabensatze Für
* deni hheres » nach dem Tara. Ista ermit der Eintheilung R„

Benennung der Gegenstände. des Thalens 24-Guldenfuß., wird vergütet
Ber- in 24 el und 30 #0, bei vom Centner
zollung. beim eim Bruttogewicht:8 Eingang. Ausgang. Eingang. Ausgang. gewich

No. « thrJZEZFZZ Momläszgks zi. xr. si. Xr. Pfund.

gleichen Waaren aus anderen Thierhaa=
ren oder aus letztern und Wolle; end-
lich Waaren obiger Art in Verbindung
mit andern nicht seidenenSpimmate= .
rcalcen............ 1Centr.30.. .5230..

d) Teppiche (Fußteppiche) aus Wolle 20 in Kisten.
oder andern Thierhaaren und derglei— 7 in Ballen.
chen mit teinen gemische Centr. 201115 „„„

Anmerk. Einfaches und doublirtes ungefärb-
tes Wollengarn, sowie Oeltücher aus Roß-
haaren, ingleichen ganz grobe Gewebe aus
Kälberhagren und Werg zahlen die allgemeine
Eingangsabgabe.

42 Zink und Zinkwaaren:
a) roher Zink 1 Centr. 2 s o 3 30 r · 10 inFässern u.Kisten.
b) Bleche und grobe Zinkwaaren Centr. 388H BK5 50 6 Koörben.

(10)
. . , 10 4% 4% 1 4 20in Fassern u. Kisten.c) Feine, auch lackirte Zinkwaaren.. 1 Centr 7 30 6 1 Gisernnu.

43| Zinn und Zinnwaaren:
a) Grobe Zinnwaaren, als: Schüsseln, -

Teller, Loffel, Kessel und andere Ge—

faße, Rohren und Platten .. .. I1Centr./ 2 3 300 i4 in Fässernu.Kisten.
b) Andere feine, auch lackirte Zinn- 5 in Körben.

waaren, Spielzeug und dergleichern Cener.100001)30 *# in Silsern u. Kisten.
Anmerk. Von Zinn in Blocken, Stangen 3 in Korben.

u. s.w.und altem Zinn wird die allgemeine
Eingangsabgabe erhoben.



1.

(243)

Dritte Abtheilung.
Von den Abgaben, welche zu entrichten sind, wenn Gegenstande

zur Durchfuhr angemeldet werden.

Die in der ersten Abtheilung des Tarifs benannten Gegenstande bleiben auch bei der
Durchfuhr in der Regel abgabenfrei.

Von Gexgenstanden, welche nach der zweiten Abtheilung des Tarifs beim Eingange
oder Ausgange, oder in beiden Fallen zusammengenommen, mit weniger als 1 Thaler
oder 524 Kreuzer vom Centner, oder nach Maaß oder Stuckzahl belegt sind, ist in
der Regel als Durchgangsabgabe der Betrag jener Eingangs- und Ausgangsabgaben
zu entrichten.

Für Gegenstände, bei welchen die Eingangs= oder Ausgangsabgabe, oder beide zu-
sammen, 1 Thaler oder 521 Kreuzer vom Cenrnererreichen oder übersteigen, wird
in der Regel nur jener Satz von 1 Thaler oder 521 Kreuzer vom Centner, ingleichen
für Vieh, und zwar: vom Stück:

a) von Pferden, Mauleseln, Maulthieren, Eteell. 11 Rehlr. oder 2 Fl. 20 Kr.
fb) -Ochsen und Stieren „ 1 1. 45
c) = Kühen und Rinden 1 -5 — 521
d) -Schweinen und Schaafoiiiie;;; ! — 17-D

als Durchgangsabgabe enrrichtet.

Für den Transic auf gewissen Straßen oder für gewisse Gegenstände sind ausnahms-
weise höhere oder geringere Sätze festgestellt. «

Diese Ausnahmen sind folgende:

I. Absch nitk.
Bei der Durchfuhr von Waaren, welche

rechts der Oder seewärts oder landwärts über die Grenzlinie von Memel bis Neu-
Berun (die Straße über Neu-Berun ausgeschlossen) ein= und über irgend welchen
Theil der Vereinszollgrenze wieder ausgehen; desgleichen welche

B. durch die Odermündungen oder links der Oder eingehen, und rechts der Oder seewärts
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oder landwarts uber die Grenzlinie vonMemel bis Neu-Berun (die Straße uber Neu-
Berun ausgeschlossen) wieder ausgehen,

ist zu erheben:

1. Von baumwollenen Stuhlwaaren (zweite Abtheilung, Ark. 2, c);
seine Blei-, Bürstenbinder-, Eisen-, Glas= und Holzwaaren
(3, c) (4b) (6, e, 3) (10,e) (12,1); ferner von Papp-
waaren, feiner Seife, feinen Steinwaaren, seinen Stroh-
geflechten, Porzellanwaaren, Wachs= und feinen Zinnwaaren
(27, d) (31,c) (33, b) (35, bu.c) (38, gu.h) (40,c)

(43) b); neuen Kleidern (18); kurzen Waaren (20); gebleich-
ter, gefärbter oder gedruckter teinwand und andern leinenen
Stuhlwaaren (22, f,gu. h); Seide, seidenen und halbseide-
nen Waaren (30); wollenen Zeug= und Strumpf-, Tuch-
und Filzwaaren (41, c u. d#:

a) insofern die Ausfuhr durch die Ostseehäfen geschieht.
b) auf anderem Wege Ee----s

Von Baumwollengarn (2, b) und gefärbtem Wollengarn
(41, hhh......
Von raffinirtem Zucker (25, JKk. H
Von Kupfer und Messing und daraus gefertigten Waaren (19);
Gewürzen (25, k); Kaffee (25, m); Tabaksfabrikaten

·sssee2““s“2“7“ss éöéö(25, v, 2); Schaafwolle (41, a)
Von rohem LJucker und Farin (25, X, 2 2 2 22 222

Von Schmalte, Soda (Mineral-Alkali) (5, 4); Schwefel-
säure (5, n); Colophonium und außereuropäischen Tischler-
bölzern (5 Anmerkung); Muschel= oder Schaalthieren aus der
See (25, ); getrockneten, geräucherten oder gesalzenen Fi-
schen, Heringe ausgenommen; Salmiak, Spießglanz (Amt-
monium), Thran
Von Mennige (5, d); grünem Eisenvitriol (5, e); Mineral=
wasser in Flaschen und Krügen (5, 1); rohem Agatstein und
großen Marmorarbeiten, als: Statüen, Büsten, Kaminen

2 22222 22 2 2 2 2 2 22222Be

Von Salz (25, t), wenn solches durch die Häfen
von ODanzig, Memel und über Pillau eingeführe
wird, zum Bedarf der Königlich Polnischen Salz-
administration unter Controle der Königlich Preus-

Vom Centuner:

Athlr. (166%Er. *

4 7 ·

2 . 3 30
« i

2 3 30

1 82 20
Go)

1 · 1 5½

 16 10
9(20) I

i

.8.jss
I

4 r 171
(5)
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sischen Salzadministration, von der Preuhischen
— ....... 3Nkhlr. Von der Tonne

Rthlr. vö rh Il. Xr.

9. Von Heringen (25, 1 · r · · sit-so 0 · · 4 · · ·"“ 8 "# 35

10)
Anmerk. Diese Durchgangsabgabe wird auch von den durch die Odermündun- (lo

gen ein= und über Neu-Berun ausgehenden Heringen erhoben.

10. Von Weizen und andern unter No. 11 nicht besonders genannten Getreidearten, desgl.
von Hulsenfruchten, als: Bohnen, Erbsen, Linsen, Wicken, auf der Weichsel und
dem Niemen eingehend und durch die Hafen von Danzig und Memel, auch durch
Elbing und Konigsberg uber Pillau ausgehend, vom Preußischen Scheffel 3 Silbergr.

11. Von Roggen, Gerste und Hafer, auf denselben Strömen ein= und über
die vorgenannten Hafen ausgehend, vom Preußischen Scheffel .. .. 2Silbergr.

II. Abschnitt.
Von nachbenannten Gegenstanden, wenn sie

A. durch die Odermundungen oder uber die nordliche Grenzlinie zwischen der Oder und
dem Rhein, diesen Strom ausgenommen, eingehen und uber die Grenzlinie zwi-
schen Neu-Berun in Schlesien und Schärding am Thurm in Bayern, beide eben-
genannte Orte eingeschlossen, wieder ausgehen, oder umgekehrt; ferner wenn sie

B. auf der linken Rheinseite landwärts ein= und auf der rechten Rheinseite ohne Ueber-
schreitung der Oder wieder ausgehen; desgleichen wenn sie

C. auf der rechten Rheinseite (mit Ausschluß der unter Abschnite I. gedachten Straßen=
züge) ein= und mit Ueberschreitung des Rheins wieder ausgehen,

wird erhoben:
Vom Cemner

von baumwollenen Stuhlwaaren (Abtheilung II, Art. 2, c), neuen n½
Kleidern (18), teder und tederarbeiten (21), Wolle und wollenen
Garnen und Waaren (4109„ ... 1 I4J

Anmerk. Wenn diese Waaren auf den in den folgenden Abschnitten genannten EStraßen durchgeführt wer-
den, so wird von denselben nur die dort bestimmte geringere Durchgangsabgabe erhoben.

III. Abschnitt.
Bei der Durchfuhr blosdurch nachgenannte Landestheile oder auf nachgenannten Stras-

sen wird die Durchgangsabgabe dahin ermäßigt, daß von den beim Ein= und Ausgang
böher belegten Gegenständen nur erhoben wird:

1. Von Wgaren, welche
1839. 39
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a) auf der linken Rheinseite landwarts ein- und wieder ausgehen, oder welche
b) auf dem Rheine, es sei zu Berg oder zu Thal, oder auf der Mosel in das Vereins—

gebiet eingehen und auf Straßen auf der linken Rheinseite wieder ausgehen, oder
umgekehrt; ingleichen welche

c) auf der linken Rheinseite nordlichvon Saarbrucken landwarts eingehen und uber
die sudliche Grenzlinie zwischen Neuburg am Rhein und Freilassing in Bayern
(diesen Ort eingeschlossen) wieder ausgehen, oder umgekehrt; endlich welche

d) über die nördliche Grenzlinie zwischen dem Rhein und der Elbe (beide Flüsse aus-
" geschlossen) eingehen und stromwärts aus den Häfen zu Mainz und Biebrich oder

aus einem Mainhafen ausgehen, oder umgekehrt,
vom Ceniner. 10 Sgr. oder 35 kr.

2. Von Waaren, welche
a) über die südliche Grenzlinie von Saarbrücken bis zur Donau (beide eingeschlossen)

ein= und wieder ausgehen; ingleichen welche
b) rheinwärts eingeführt, aus den Häfen zu Mainz und zu Biebrich, aus oberhalb

gelegenen Rheinhäfen, aus Mainhäfen, oder aus Neckarhäfen über die Grenzlinie
von Freilassing bis zur Donau (diese eingeschlossen) wieder ausgeben, oder um-
gekehrt,

vom Centner 41 Sgr. oder 153 Ar.
3. Von Waaren, welche rheimwärts eingeführt, aus den Häfen zu Mainz und Biebrich,

sowie aus den Mainhäfen unterhalb Miltenberg über die südliche Grenzlinie zwi-
schen Neuburg a. R. und Freilassing (diesen Orr eingeschlossen) wieder ausgeführt
werden, oder umgekehrt, vom Centter 25 Sgr. oder 10 Kr.

4. Vom Vieh, und zwar:
Vom Stück

von Pferden, Maulthieren, Eseln, Ochsen und Stieren, Kuhen ——
und Ninden s......... .3. 3

von Säugefüllen, Schweinen und Schaafvieh ...... ..z·1

IV. Abschnitt.
Bei der Waarendurchfuhr auf Straßen, welche das Vereinsgebiet auf kurzen Strecken

durchschneiden und für welche die ortlichen Verhaltnisse eine weitere Ermaßigung der Durch—
gangsgefalle oder deren Verwandlung in eine nach Pferdesladungen zu entrichtende Con—
trolgebuhr erfordern, werden die obersten Finanzbehorden der betheiligten Regierungen
solche Ermäßigungen anordnen und zur allgemeinen Kunde bringen lassen.



Vierte Abtheilung.
Hinsichts der Schifffahrtsabgaben bei dem Transport von Waaren auf der Elbe, der

Weser, dem Rhein und dessen Nebenflüssen (Mosel, Main und Neckar), bewendet es im
Allgemeinen bei den in der Wiener Congreßacte enthaltenen Bestimmungen, oder den, auf
den Grund derselben über die Schifffahrt auf einzelnen dieser Ströme bereits abgeschlosse-
nen Uebereinkünften.

Fünfte Abtheilung.
Allgemeine Bestimmungen.

I. Der dem Tarif zum Grunde liegende, mit den in den Großherzogthümern Baden
und Hessen allgemein eingeführten Gewichten übereinstimmende Centner, der Zoll-
centner, ist in hundert Pfunde getheilt, und es sind von diesen

Zollpfunden:
93542 1000 Preußischen (Kurbessischen) Pfunden,

1120 — 1000 Bahyerischen Pfunden,
2000 — 1000 Rheinbayerischen Kilogrammen,

935-—406% = 1000 Württembergischen Pfunden,
933 %00 — 1000 Sachsischen (Dresdner) Pfunden.

Demnach sind gleich zu achten:

Zollpfunde:
14— 15 Preußischen (Kurhessischen) HPfunden,
28— 25 Bayerischen Pfunden,
2=1 Rheinbayerischen Kilogramm,

14— 15 Wurttembergischen Pfunden,
14— 15 Sächsischen (Dresdner) Pfunden;

und
Jollcentner:

36— 35 Preußischen (Kurhessischen) Centnern zu 110 Pfunden,
28— 25 Bayerischen Centnern zu 100 Pfunden,

2 = 1 Rheinbayerischen Quintal zu 100 Kilogrammen,
36 -37 Wurttembergischen Centnern zu 104 Pfunden,
36— 35 Sächsischen (Dresdner) Centnern zu 110 Pfunden.

39°“
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II. Werden Waaren unter Begleitscheinconkrole versandt, oder bedarf es zum Waa-
renverschlusse der Anlegung von Bleien, so wird erhoben:

für einen Begleitschein 11 g. Gr. (2 Sgr.) oder 7 Kreuzer,
S5uür ein angelegtes Blei &amp; g. Gr. (1 Sgr.) oder 37 Kreuzer.
Wegen der Meßgebühren (Meßunkosten) ist das Nöcbige in den Meßordnungen ent-
halten. Andere Nebenerhebungen sind unzulässig.

#) Die Zölle werden entweder nach dem Bruttogewiche, oder nach demNettogewicht
erhoben.

Unter Bruttogewiche wird das Gewicht der Waare in völlig verpacktem Zu-
stande, michin in ihrer gewöhnlichen Umgebung für die Aufbewahrung und mie
ihrer besonderen für den Transport verstanden.

Das Gewicht der für den Transport nöthigen besonderen äußern Umgebung
wird Tara genannt.

Ist die Umgebung für den Transport und für die Aufbewahrung nochwendig
eine und dieselbe, wie es zum Beispiel beim Syrup u. s. w. die gewöhnlichen Fässer
sind, so ist das Gewicht dieser Umgebung die Tara.

Das Nettogewiche ist das Gewicht nach Abzug der Tara. Oie kleineren, zur
unmittelbaren Sicherung der Waaren nöthigen Umschliehungen (Flaschen, Papier,
Pappen, Bindfaden und dergl.) werden bei Ermircelung des Nettogewichts nichr
in Abzug gebracht, eben so wenig Unreinigkeiken und fremde Bestandtheile, welche
der Waare beigemischt sein möchten.

s))ie Zölle werden vom Bruttogewicht erhoben:
1. von allen verpackt transitirenden Gegenständen;
2. von den im tande verbleibenden, wenn die Abgabe einen Thaler oder einen Gul-

den und fünf und vierzig Kreuzer vom Centner nicht überfteigk;
3. von andern Waaren, wenn nicht eine Vergütung für Tara im Tarif ausdrück-

lich festgesetzt ist.
7) Von allen Gegenständen, von welchen nach vorskehender Bestimmung der Zoll

nicht nach dem Brurtogewiché zu erheben ist, wird das Nektogewicht der Ver-
zollung zu Grunde gelegt.

4) Bei Bestimmung dieses Nekckogewichrs ist Folgendes zu beobachten:
1. In der Regel wird die Vergücung für Tara nach den im Zolltarif bestimmcen

Sätzen berechnek.
2. Gehen Waaren, für welche eine Taravergütung zugestanden ist, blos in ein-

fache Säcke von Pack= oder Sackleinen, von Schilf= und Strohmatten oder
ahnlichem Material gepacke ein, so können 4 Pfund vom TLenrner für
Targ gerechnet werden.
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Unter den im Tarif mit einem höheren Tarasatze als 4 Pfund ausgeführ-

ten Ballen wird in der Regel eine doppelte Umschließung von dem für einfache
Säcke bezeichneten Material verstanden. Auf einfache Emballage ist diese
höhere Tara für Ballen nur dann anwendbar, wenn das dazu verwandte Ma-
kerial nach dem Ermessen der Jollbehörde erheblich schwerer als bei Säcken
ins Gewicht fallt.

3. Es ist der Wahl des Zollpflichtigen überlassen, ob er bei Gegenständen, deren
Verzollung nach dem Nertogewiche stattfindet, den Tarararif gelten) oder
das Nettogewicht entweder durch Verwiegung der Waaren ohne die Tara,
oder der letzteren allein, ermitteln lassen will.

Bei Flussigkeiten und andern Gegenständen, deren Nektogewiche nicht
ohne Unbequemlichkeit ermittele werden kann, weil ihre Umgebung für den
Transport und die Aufbewahrung dieselbe ist, wird die Tara nach dem Tarif
berechner und der Zollpflichtige hat kein Widerfpruchsrecht gegen Anwendung
desselben.

4. In JFällen, wo eine von der gewöhnlichen abweichende Verpackungsart der
Waare und eine erhebliche Entfernung von dem in dem Tarif angenomme-
nen Tarasatze bemerkbar wird, ist auch die Jollbehörde befuge, die Retto-
verwiegung eintreken zu lassen.

e) Wo bei der Waarendurchfuhr auf kurzen Seraßenstrecken (dritte Abtheilung,
Abschnitt IV.) geringere Jollsätze stattfinden, kann, auch wenn sonst die Ab-
schätzung des Gewichts nachgelassen wird, mit Vorbehalt der speciellen Verwie-
gung, im Ganzen berechnet werden:

die Traglast eines Lastthieres zu drei Cenener,
die kadung eines SchubkarrenszuzweiCentner

= einspännigen Fuhrwerks zu funfzehn Centner,
= zweispännigen = zu vier und zwanzig Cenkner,

und für jedes weiter vorgespannte Stück Zugvieh zwölf Centner mehr.
IV. Bei den aus gemischten nicht seidenhaltigen Gefpinnsten gefertigten Waaren muß bei der

Declaration auf das darin vorhandene Makerial, insofern dasselbe zu der eigentlichen
Waare gehört, Rücksicht genommen und es müssen aus Baumwolle und Ceinen 2c.,
ohne Beimischung von Wolle, geferrigte Waaren, nach ihren Urstoffen oder als baum-

wollene Waaren declarirt werden. Besteht eine Waare aus Seide oder Floretseide in
Verbindung mit andern Gespinnsten aus Baumwolle, Leinen oder Wolle, so genugt die
Declaration als halbseidene Waare. Die gewöhnlichen Weberkanten (Anschroten,
Saumleisten, Saalband, Lisière) an den Jeugwaaren bleiben dabei und bei der Joll-
classifscation außer Betracht.

V. Sind in einem und demfelben Collo Waaren zusammengepackt, welche verschiedenen
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Zollsätzen unterliegen, so muß bei der Declaration zugleich die Menge einer jeden Waa-
rengattung nach ihrem Nettogewicht angegeben werden. Geschieht dieß nichr, so muß
entweder der Inhaber der Waaren dieselben Behufs der speciellen Revision beim
Grenzzollamte auspacken, oder es wird, falls er das letztere ungeachtet der ihm über
die Folgen der Unterlassung gemachten Eräffnung ablehnt und seine dießfällige Er-
klärung in den Begleitschein amtlich aufgenommen worden, im Bestimmungsorte
von dem ganzen Gewicht des Collo der Abgabensatz erhoben, welcher von der am
böchsten besteuerten Waare, die darin enthalten, zu erlegen ist.

Ausgenommen hiervon sind: Glas, Glaswaaren, Instrumente, Porzellan,
Steingut und kurze Waaren, sowie alle sprachgebräuchlich zu den kurzen Waa-
ren (Mercerie) gehörigen, im Tarif nicht als solche bezeichneren, sondern unter an-
deren Nummern aufgeführten Gegenstände, wenn die Beschaffenheit der Emballage
solcher Waaren einen ganz zuverlässigen Verschluß gestattet. Auchsoll die Declara-
tion der zuletzkgedachten Artikel als „Kurze Wagaren“ (Tarif, Abtheilung II, No. 20)
nicht die Verzollung derselben nach dem höhern Tarifsatze für kurze Waaren zur
Folge haben, sondern die Abgabenerhebung in allen diesen Fällen nach dem Revi-
sionsbefunde zulässig bleiben, wenn der Zollpflichtige vor der Revision auf specielle
Ermittelung anträgt.
WVon Waaren, welche zum Durchgange bestimmt sind, wird:
a) sofern dieselben zu einer Niederlage (Packhof, Hallamt) declarirt werden, die

Durchgangsabgabe erst bei dem weitern Transport von der Niederlage erhoben.
b) Sefern dieselben zum unmittelbaren Durchgang declarirt werden, erfolgt die Ent—

richtung der Durchgangsabgabe in der Regel gleich beim Eingangsamte, wo nicht aus
örtlichen Rücksichten Ausnahmen angeordnet, oder, bei veranderter Richtung des
Waarenzugs, Nacherhebungen beim Ausgangs= oder Packhofsamte nöthig werden.

c) Von Waaren, welche keine höhere Abgabe beim Eingange kragen, als die allge-
meine Eingangsabgabe (1 Thaler oder 524 Kreuzer vom Cenener), und nach der
dritten Abtheilung beim Durchgange nicht mit einer geringern Abgabe belegt sind,
als an Eingangsabgabe oder Ausgangsabgabe, oder an beiden zusammengenom-
men, davon zu entrichten sein würde, müssen die Gefälle gleich beim Eingangs-
amte erlegt werden, vorbehaltlich örtlicher Ausnahmen wie bel b.

VII. Wagaren dagegen, welche höher belegr, oder nicht unker vorstehender Ausnahme
begriffen, und nach einem Orte, wo sich ein Haupt-Zoll= oder Haupt-Steueramt
oder eine andere competente Hebestelle befindet, addresfirtsind, können unter Begleit-
scheincontrole von den Grenzämtern dorthin abgelassen und es können daselbft die
Gefälle davon entrichtet werden. An solchen Orten, wo Niederlagen befindlich sind,
erfolgt sodann die Gefälleentrichtung erst, wenn die Wgaren aus der Niederlage
enenommen werden sollen.
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VIII. a) Bei Nebenzollämrern erster Classe können Gegenstände, von welchen die Gefälle

nicht über fünf Thaler oder 83 Gulden vom Cenener betragen, in unbeschränk-
ter Menge eingehen. . .

HöherhelegteGegenständedürfenmirdannübersolcheAemtereingeführt
werden, wenndieGefallevondergleichenaufeinmaleingehendenWaarenden
Betrag von Funfzig Thalern oder 874 Gulden nicht ubersteigen.

Den Ausgangszoll konnen Nebenzollamter erster Classe ohne Beschrankung
binsichrlich des Betrages erheben.

b) Bei Nebenämctern zweiter Classe kann Getreide in unbeschränkteer Menge eingehen.
Waaren, welche mit geringern Säßen, als sechs Thalern oder 101 Gulden,

vom Centner belegt sind, und BVieh dürfen über Nebenzollämter zweiter Classe in
Mengen eingeführt werden, von welchen die Gefälle für die ganze Wgarenladung
oder den ganzen Biehtransport den Bektrag von Zehn Thalern oder 177 Gulden
niche überfteigen. .

Der Eingang von hoher belegten Gegenstanden ist aber nur in Mengen von
hochstens Zehn Pfund im Einzelnen uber solche Nebenamter zulassig, mit der
Maaßgabe, daß auch die Gefälle von den in einem Transport eingehenden
Waaren solcher Arc den Betrag von Zehn Thalern oder 174 Gulden nicht über-
steigen dürfen. « —

Den Ausfuhrzoll konnen Nebenzollamter zweiter Classe bis zum Betrage von
Zehn Thalern oder 171 Gulden erheben.

I) Insoweit Nebenzollämter von der betreffenden obersten Finanzbehörde erweiterte
Abfertigungsbefugnisse erhalten, werden darüber geeignete Bekanntmachungen
ergehen. #

Die Gefälle müssen bei den Nebenzollämrern sogleich erlegt werden, inso-
fern dieselben nicht ausnahmsweise zur Ercheilung von Begleitscheinen ermächeigt
werden.

IX. Es bleiben bei der Abgabenerhebung außer Berracht und werden nicht versteuere: alle
Waarenquantitäten unter rol# des Ceneners. — Gefällebecräge von weniger, als
Tguten Groschen oder sechs SilberpfennigenodereinemKreuzerwerdenüberhaupenicht
erhoben.

X. Hinsichtlich des Verhälenisses, nach welchem die Gold= und Silbermünzen der sämmt-
lichen Vereinsstaaten— mit Ausnahme der Scheidemünze — bei Entrichtung der
Eingangs-, Ausgangs= und Durchgangsabgaben anzunehmen sind, wird auf
die besondern Kundmachungen verwiesen.
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 E’78.) Verordnung,
die allgemeine Anwendung des Zollgewichts bei den Hebe= und Abfertigungs-

stellen sämmtlicher Zollvereinsstaaten betreffend;
vom gten October 1839.

Ir Folge einer, unter den Staaten des größeren deutschen Jollvereines getroffenen Ver-
abredung, soll das vermöge des offenen Vereinigungsvertrags vom 30sten März 1833,
Art. 14 und in der Vien Abtheilung der Zolltarife von 1833 und 1836 angenommene,
sogenannte Jollgewich", dessen Einführung bis jetzt durch verschiedene unvorhergesehene
Hindernisse, namenrlich auch im Königreiche Sachsen, verzögert worden ist,

vom 1 sten Januar 1840

ab bei sämmtlichen Hebestellen der Jollvereinsstaaten durchgängig zur Anwendung gebracht
und nicht allein der Jollerhebung sondern auch dem Abfertigungsverfahren überhaupt überall
zum Grunde gelege werden. Da diese Maatregel den gesammren größeren Waarenverkehr
mit dem Auslande und zum Theil auch der Zollvereinsskaaten unker sich und nicht minder
auch einen großen Theil des Decailverkehrs, namentlich den kleineren Grenzverkehr unmittel-
bar kriff', und deshalb das hierbei betheiligte Publicum vorzugsweise berührt, so ist ange-
messen befunden worden, dieselbe schon jetze öffentlich hiermic anzukündigen und gleichzeitig
die in den Beilagen I, A und B, II, A und B, III und IV ausgearbeiteren Reductions-
tafeln nebst einer kurzen Gebrauchsanleitung hinaus zu gebem

Die Combination der verschiedenen Branchen der indirecten Abgaben bei den Haupe-,
Neben= und Unter-ZJoll= und Steuerämtern, ferner die Dereinfachung und Erleichterung
sewohl des Rechnungswerkes, als des Abfertigungsverfahrens machen es wünschenswerrh
und dürften daher künftig noch dahin führen, dieses Gewiche auch bei denjenigen Abgaben-
gattungen als Maaßstab zum Grunde zu legen, deren Erhebung nach der Schwere des
steuerbaren Gegenstandes gesetzlich bestimmte ist. Aus diesem Grunde erschien es angemessen,
in den Reductionstafeln III und IV auch das in § 39 des Schlachtsteuergesetzes vom
Aten October 1834 bestimmte Fleischergewicht schon jetzt Berücksichtigung finden zu lassen.

Gleichzeitig wird in Erinnerung gebracht, daß sich das Jollgewicht auf die Basts des
neufranzösischen metrischen Maaß= und Gewichtssystemes gründet und daß

1 Zollpfund gleich ist 1 Kilogramm oder — 500 Grammen.
Der Zollcenener wiege demnach — 50 Kilogrammen — 50000 Grammen, und hat

100 Zollpfunde.
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Sämmttkiche Hebe- und Abfertigungsstellen haben beim Zoll vom obenbemerkten Zeit-
punkte an, und, was die innern indirecten Abgaben anlange, wo Gewichtsbestimmungen vor-
kommen, von dem dießzfalls noch bekannt zu machenden Zeitpunkte an den Jollcentner nach
dem Decimalfuße einzurheilen, folglich die Bruchtheile desselben in Zehntheilen, Hundert=
theilen u. s. w. auszudrücken. Den Abgabenpflichtigen gegenüber ist jedoch bei Abfer-
tigungen geringfügiger, dem Kleinverkehr angehörender Objecte gestattet, die Trivialeinthei-
lung des Pfundes in 32 kothe und 128 Quentchen in Anwendung zu bringen.

Beifolgende Reductionskafeln sind demnach sowohl nach der Decimal= als nach der
Trivialeintheilung des Pfundes bearbeitet, auch sind sämmrtliche Haupt-Zoll= und Haupt-
Steuerämter mit Normalgewichtssätzen des Jollgewichts bereics versehen.

Hlernach haben sich die Zoll= und Steuerbehörden, sowie diejenigen, die es angeht,
gebührend zu achten.

Dresden, den een Ockober 1839.

Finanz-Ministerium.
von Zeschau.

—

Krempe.

40“
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Red uct i on
I. des Zollgewichts auf Leipziger Handelsgewicht

A. nach der Trivialeintheilung
a. des Zollcentners in 100 Pfund = 3200 Cotche = 12800 Duentchen,
b. des Handelscentners in 110 Pfund = 3520 Kothe = 14080 Quentchen.

Zollgewicht/ist gleich Handelsgewicht. Bollgewicht fist gleich Handelsgewicht.Bollgewicht ist gleich Handelsgewicht.

vothe. Pfund. Loth.] Quent. Lothe. Pfund. Loth. Quent. Pfunde. Pfund. bLoch. Quent.
— — 175o 27 — 28 30 22420 1½

. — — 2##4 — 29 3002 2522 21450

4 —— 3½0 29 — 31 0f4 26 24 3 100
1 — 1 0r#4 1. — 01½#%¼ 27 2 0 r#e#

2 — 2 0 1## 3 1 1 1 0 10 27 2 8 2 9 1 16 *
- — 85 — — 0 9 K *6

5 11# Pfunde. 2 " h Ir 1. 77.
— 1 5n 100

5 5 1 1#% 1 1 2 1 130 30 32 4 60 ½0
6 — 6 1 ### 2 2 4 EZn##dds1 33 6 188
7 — 7 1 3 6 3#93 34 8 2190
8 — 8 270 4 4 9 03 35 11 060
9 — 9 2800 5 5 11 134A 36 13 1 %

10 — 10 2P9# 60 6 13 255 37 15 279%
11 — 11 Zn# 7 7 15 31#%6 38 17 3½
12 — 12 3—### 8 8 18 H0FP# 7 39 20 0 %
13 — 13 3s90½0 9 9 20 1 38 40 22 11
14 — 14 3½%10 10 22 2#°5ä0 41 24
1 5 — 16 0 1060 1 1 11 25 Or#&amp;# 40 42 26 3 17½
16 — 17 0 0.1 1227 H##d1 1329 0
1 7 — 18 0 10#0 13 13 29 2 1% 42 44 31 1 V
18 — 19 l1n#l1 141 38543 46 1 3
19 20 1r##öoö 16 2 0 H 4 47 4 0r30
20 — 21 1# 16 17 4 1#90 45 48 6 1 # r
21 22 1 1%%% 1 7 18 6 2 FôN 40 49 8 2 0

22 — 23 2%%% 19 8 34#0“ .6560 10 S 1%
2 3 — 24 21### 1 0 20 1 1 0% 48 51 1 3 10 eon

25 — 26 Su#täC1 22 15250 53 17 2
26 — 27 3%#I| 22 23. 18 O0r3°01 51 54 19 37°%
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Zoll- ist gleich Zoll- ist gleich Zoll- ist gleich
gewicht Handelsgewicht. gewicht Handelsgewicht. gewicht Handelsgewicht.

Pfunde.] Pfd. Loth. Duent. Pfunde. Ctr.Pfd. Loth.] Quent.] Cenener. Centner. Bfund. Eth. Quent.

52 5 22 0 H 693 5 143136 300292 50 FO
53 564 1%%% SST OS 400 389)51 17|21#
545726 3r3o820— 95 0 1l üO0% 20
55 5829 25 90 — 96 12 25% 600 5842 10 1 F%
50 59 31 lr#o dN1 119T14 # 700 6862 22 3##%„

5 1611 2 3 — 98 17 1 55% 778|103 3 #r%"4 62 3 30%% — 99 19 1% 00 876 33 15
50 536 0½½% 94— 100 21 2#% 1000!) 97373 27 316
60101 23 3½%0 23
6 6 ( 210 650 — (02 26 1 4% 2921 1 119 51%7 - 3-1—«J—»—7—03282TJJ0003894751537555

6367150183298——10430311J2;;-5000480839its-TM
(.?F"(F8171T9JZJ99-710610—12J1J6000l58423HEFT

69 19 Sräolm 7000.6815 77 3.3 190
6% s « 9000778940313—«3-I-

677124 ZIHZIZ 1—-107-817330(; 5000 8763 4 27 3
r66/,5 iru t4J 43. *3 ! 3—%OOO0Q0] 4 152#%

70 174 31 * 4%3 9 1 „1/%30000%%10 6 *

4 7 00 "· ZTJJ 0683632237383
737853773937 6892311FJ6000058420321427225
74 79 8 0 8 7 86 26 21#i' 7000V0V 68157 1 6 17%

4 « Tw · . - 101530000876304822013639

72778215 0r 50 52 2 %0
78831 1BZOO02909 23 3 2145/200000|194734¼ 34 2/235
790844 %%% 1% 4 330O0000|20210 923%

566 6„ etell- 7 10 357 5/0r%
8202 826 % 1½%%
83838828 20%3NOOOOO/6S15 12 0|1
8469 30 3raoa 07 69 11 0 008800000|O 2 14%%

8591 2 ½% 100007 40 12 1 60000057% 46 2821%692 3 2200 H194% 8SO 24 3
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B. nach d -ch den Decimaltheilen des Zollcentners

Zoll— ewi «gewicht ist gleich Handelsgewicht gollaewigewicht tgleich Handels, ewich
Centner. Pfund. gewicht.Bollgewichttglei «sm.l10th.llemt»Ccnmexy gleich Handelsgewicht

0,000001 I . -t fund. Loth. Quent. F —t!
000000 TL. ordol WE ———————2
O0.000000— 1 *rir*v O,0002 # — * 0,01 — ä4%%%% 2 21 2%O02 #i1
O,.Oodooool— orzo 0,0004 — 0 100 0,03 4 2 9%
Obbooob % 0,0005 * v 1½% 00 6 2½“
Oo00000% 0 0000 – 2 r 005 5 1 9
00000 —————.—....—-o- 11%½%
0, 000009) — — 0#00 000S 2 1#DO0 6 13 270
Oooco Ll Ond 0,0009 227 2% 008 6 15 3 7%
O, 0 O I1 " 3 0 34 18.0 7.
0 0002/HV l-ern- 0001 — 3 ’’i · 0«09 920 10

,00003 – —. 10 0,002 – 6 1 · 0,1 10 2 100
Ooooo4— COoo— 3O,2 2 2765
0.000 — 05#4 10 1.13 21413 16 05— 160 "004 — 100 03 32 100“
0,0 O0 % 13.24 4 „0gt0000— K#H05 — 4190.0 04 42 2915
0,00007 — 0##HDO0 17 0 #% 226 3#5/ 71 — — o "006 — 1 0 0, O.5 53 100

—- 0 %äO,00 20 2oEO0,6 58 1 t
0,00009 — — liroo O.00 — 23 83#00 0. 64% 8 11799 — 1% . 0 — 27 1##% “ 741 0

0 0 U, 09 — 30 3 1.00 O,S 85 213 10

II. Reductl 1% ol½uction des Leipzi 2 2 9%pziger Handelsgewichts «

— * nach den Trivialeinthei auf Zollgewicht— rivialeintheilungen bei .

Handels= ist glei gen beider Gewichte.

gewicht gaushmicht Handels ist glech Handels, ist glei —
Loth t gewicht Zollzewicht gewicht 9 gleich Handels= ist gleich ondels2 ew 1 ,

lLtrihzthUcULi Loth. # – 9 icht gewicht Zollgewicht geuicht ast gleich— 1 uent. Foth. Eth 2 Zollgewicht

110N9 — uent. doth scth Quem.1 170% 6 42#2 111 uu — I Quent
· IF · — 1

2 2 521312 0 . 192 onk 26
1# —3 100 7 62Fr1 12/ %% 1 — 24/1 1#%#
2 1 8 17166 15 13/% 22 119 2100 27
 5HHI “ %
4 32 100 10 914-3 95 14|3F 23 21 1 1. W 2929%

 411 %% 18 116 14½ 221W9¼11 28812S##“o25 23s1 3756.



Handels-— ist ,st gleich Handels5. ist gleicch andels ist gleich Handel s-

gewicht icht. gewicht gewicht Zollgewicht. gewi ich8t gleich Zollgewiche

Pfund.« PdecthfdLth.Unent. Pfund  uent BPfund Vfsdetth. Quent .I Pfund « CutrIP— h. Quent.

11—
27..2 5

 23 25v6 1% 36 r 21 2%4 323 r½% 37 464 19 21#%½ 69 6¼39 421 38 35 17 1 #% 70 65l111 ro 10321375 33 e. 19%% %%% 4% –007 * 1785 36113 100 72 16 922 04 51.55
8 617 0-rn 40 371 0rli 73 6% ; ½6 105 — 97 31 1001915 öFo 4 10 ret 368 1# — 98 1
9 Orso 3889### 100 746 50-23 06 - 10.5812 00 42 3 602 100 107 — 10

10 3 1/0# . 396 1,0.0 75 17 235 07 310•8
1 nr 10/3 45 43 40 370% 20 70 —3 108 — 99 28 1,95

%% 464N -i-——13 11 G|2 1 45 4 2 2rho 77 71 28 1% * 1 1 5 3 1100%%3 1½%% 2— 6. 78 2 r Cei 242½%4 6. · itn 1

14 4.1-63 6 42.3 10•0 79 722617 · ler. 0 „

1 13 2|/1 33 47 33 1 9 7324 wl 15 14— *•. 28 0 80 1 «Abs 10—6—5—k 4844«210"- 8 402% 2 1½22 /n:16 500 nnf"ß0 15.20 % 1 /% 315 J10
1 1527 110 50 4 122 82 76.17 0 #%#“ 4 38 0 1#

20 5½54 932 313 * 7818 1 51 7
2 230 · .. 1 6 #

2 1919 o 54 5 15 22° 86 80 hn 2100 718 r 0T
232115 rr 6 11118 88 8265 1r S 9s2 0|Ori24½23 010% 57 52# 0 aE 89 83 50 ralh 10 10 4 5n
25 % . FU 2 0 7 100

25/ ie 5 %nI %05%% . 4%¼4%
2. 24 9 39 55 43 · 8430 3 10 40 30|81 ; 2 ro
36 bn 60 2 Suf. 5 5 5%% i5863
20. 20 4 64.56 2½0% 3 86 26 21½ 60 51356 Oros“
56 2 2 5ê#½#½# 62 5½ 2 0L½% * 87 24 100 70 61002 E&amp;ir ——ixiem 63 59|20 1 1% 95 S8022 11% 80 71 89 2 0
3 2830 % 64 5n l 10 96 89120 8 90 8216 *¼ 117
43 . 26/0½% 65 50|s2. 0 % 97 90|18 1 0 100 92 431 1 %%
" 31 3 67.62 19 3 1½ 99 92115 319% 300 20540 512/3 156

 oroo 68 — 17 7 100 53 3 308 25328
l 6315% 7 93 113. X 400 116% 1- 524L9 01.( i»k j;-—— ,- 410 ß 2100000 99.2 50 500 811 #n

*½ 22 *½4½% 600 51352 %. "-ZTFJ 700 616 2213 2#%« 71892 1 106FO·

*
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Handels- Handelszs -el leick .. . Handels-

gewicht eich Zellgewicht. gewicht ist gleich Zollgewicht. Geniicht. ist gleich Zollgewicht.

t Centr. [PfdEth.] Quent.]Centner.Centner. spfos##h. [uent. Centner. Centner. Pfds'eth.uent-
—- - E "

9059243 17273 900092233693T7J0J100000102704s314111k55332001000010 »-, 14010sz 2-0401101JJ2000002004086282Yz
10001% /% 0% 1 S 2%%%%0% 10/10/3 1
2000/205 41882 ONGO3OOOO3L 12 106 40000|S % 32 %
3000 308112 300 4108161 12/ % 500000 513520 1 12

4000 40% 16 4 1 10% 50000 513521 230 TrS 600000616224 2021 250
5000| %05 COOOO/ 16 22 2% 718028 24% 4%
6000 6 102 /24%4 % 10000 7180 *mie iesW! . 9282130 800000 S2163227H
7000189287 2 9SOOOO)2 22 24/0 % 900000924336 ¾1 0 *
8000|8216328 3 « « « 10

8000 3OOOO924633„OOO|1,027040 4 (/ vr%

B. nach der Decimaleintheilung des Zollcenkners.

gu ih geih Har At gleich en dgsß dHane ist gleich Hant ist gleich Zollgewicht FZollgewi s- · dels- . dels-

ut — , gewicht Zollgewicht. gewicht Zollgewicht. gewicht Zollgewicht. ai Zollgewicht.
oth. Tentner. Loth. Centner. Loth. Centner. Pfund. Centner. Pfund. Centner.

 O,000071410 —-
Foiooome »F O- 04085 30 00087533 O12137!00,2075
20, 5 0,%0%375444% - -. , 410130rT14A
20.000219 160,004668 — 15014005131 40,28941 jO.00029217 „000490„ 16 014 32 6G29s75

2 0000581452 33 0308112
3% 0168061B4 0,5 17449
4 %%5010 35 032078

/ 210,0064191 5 10046684 21 1605196071 37
7D„tt: Oooortt00040 19%

· 05602022020540838 —

80-002334«240«oo70027-«-- « 0«354«96
, ,«- 0,060307ILZO214745 36

14 60 25029484 24 0,2240 2 5KT 65013%
1 00320 200O,007586 9 0,0840311125 0,233418 0,38200110 5%%%
12 O.003501 28 0,00S 7 11 OQuon * “i r *rn 40 0,392142
18 lOooß soos6601 0 1461 112041128 10 261 428 44 10410816
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Handels= ist glei andels ist gleich andels-- ist gleich Handelss ·gen-Dicht Zgllgkwixt Tewicht Zoflgegwicht zellsmich gewicht ist gleich Zollgewicht.
Pfund. Centner. Pfund. Centner. Pfurd. Centner. Centner. Centner.

452% 0,999030 900 924,336310
400429490%%018928 108 1,008367 1000 1027,040345
47 04388265 50 1,017704 2000 2054,080689
480448163312 —— 3000 3081,121034
49 10.2457500 0T469 38|. 4000 4108,161379
50046837 815|756275 1 1,027040 5000 5135,201723
510,47617142|572 2 2,054081 6000 6162,242068
52 0485510 830074949 3 3,081121 7000 7189,282413
53 0494841444 4811 8000 8216,322757
5401 85 0793622 5 5,135202 9000 0243,363102
550513520 86 02959 6 6,162244000|I|IO270,403446
56 1f522857 70,812295V 7/1892822000“0, SOGS93
570,532109488|821632 8 8,/2163S2211 0000
58 0,54153088000,830969 0. 9,243363 40000 441081,613786
500,55086077100084030¼Z
60 0,560201091104944400%COOOCCG162, 420679
6110,5695411192 30305811210 70000 718925824125
62 0,57887711 93 10,868316 40441,081614 80000 82163,227572
630588S2144
64 0,697551 95 10,886989) 60 61,622421 100000 102704,034465
65 0,606887 CO 96306 70 71,892824 200000 205408,068929
66 0,6162241 97 10,805663 80682, 163228 300000 308112, 103394
67 0625560öE0 %
68 0634898890 0,924336O%%%¾ 513520,172323
69 0,644234 100 10,933673 200 205,408069 600000 616224,206788
70 0,653571 101 10,943010 300 308,112103 700000 718928,241252
711066290102 0,95 2340016 800000 821632,275717
7206722442% 924336,310182
78 0,681581 104 10,971020 600 1616,224207 1000000 1027040,344646
74 0,680918 105 10,980357 700 718928241
75 0,700255] 106 0,9896983 800 1821,632276

1839 41
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III. Reduction des Zollgewichts auf Fleischergewicht,
100 Pfund — 3200 Lorhe, — und

den Fleischercentner = 5 Stein = 102 Pfund —= 3264 boche gerechnet.

Zollge-
wicht

ist gleich
Fleischerge-

wicht.
Zollge-
wicht

Jollge- ist gleich

Loth. Pfd.U Loth.fund. Stein.] Pfd.

l w-

OMNMDMDDDDDHHHHHHHHHS HiHIHIHIpiiHIHIHiHi
HIHJHIHlHIHIHIHlHIHIHIHIOOOAOJOHDOOOOHOOOOAGIDOIDODHOOOXIAQOHDOOH

—

S———
S—

—*

 EIS#

!—Si
11

S

J————«r«'«OlcjclmciclclOOlcloclOOlOcIOclOcs
l

æIoS
S

— —

ist gleich Zollge- ist gleich
Fleischergewicht. wicht Fleischergewicht. wicht Fleischergewicht.

Loth. Pfund. IStein.s Pfd. Loth. fand. Stein.] Pfd. Lotth.

— — 3104444% 55
— 1 31-#. 35 :„: 1 14 11% 68 3 6 1070
— 2 313436 1 15 11H .HHV0
—E 31NNLN T'’CZSFS
— 433 ¼%JST0
— 530F0%30900606390°

— 6330040 19 1056 7313 11 965
— 730rf5 5 % 12 9ch
— 8 0 422 — 29 5°73 rä#
— 9 2950 3B 444
— 102 S. ST
— 11% 3 3 16 8f0
— 12x„O„SFSDOZTTS

— 1328 1%0 47 2 528 m 80 3 18 8 Io
— 14½L 19 77r6
— 1 5 2 8 vo 49 2 7 2 7v 82 3 20 7 65
— 16½0 SSS" — 26r6

— 17%%% ½ 2616
— 1882%%%SS

—E 192w05 3B3 432556
11 14%0% 1%%% 44
1 1 14555%% 2
12 4 156 2 14 2670189 4 6 256
13136 57 2 % 2576
1 41358 16%% 468 2a4f6
1 5 135ä 502 172%% 09 24c6
1 6 13560 2 18 2 % 410
17 1376461 219 25 944 1124
1 8 125. 6E2%3 12 5 12 24
119 12553 GGé1323
1 10 125%6444 1%14
111 122 165 3 3 116 4 15 23½
1 12 12 66 3 4110 4 16 230.
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Zollge-: » !oll--. . . ,

wicht ist gleich Fleischergewicht. Nache ist gleich Fleischergewicht. n- ist gleich Fleischergewicht.

Centner. Centner.] Stein.] Pfd.] Lolh. I Centner. Centner.] Stein.] Pfd. ] Loth. Centner. ICentner. Stein. Pfd. Loth.
I1 42%%00%%%O

2 4 15%N30%%0%4 13
3 4 121S00%86 %
4 3 49 ##fc 5ö8S%600%%
5 „ 5 zira 60% 2„2251700%2
65 4 4 oH|OHOD%S¼% %
7 6ääls„ 00SG %
8„3 19 0ra 00 S3OOO0%BR 3ôO„
 „ ½ „W eo %„ 1%

10 9 3 13 30# 200 11944 313 8

IV. des Fleischergewichts auf Zollgewicht.
Fleischer= ist gleich Fleischer-t glei leischer= « ’ « «gewtchtZollgewicht gewicht —– Ls geliricht. — 3hireich
— Loth.ftd. [Soth.) Pfd. Loth. Pfd. Loth. I Cntr. Pfd. Loth. Centner.J Centner. Pfd. Loth.

2 ILEEEEEEIIIIIIIIE 2 20%% 5/ — 19 8
 +4 1à *7 20—— 204 90 92 43 11
—5S 40 « 20, 4 0
— b — 6 30 306 — 1—20 1780. 300 30811 0—
1 7 „ — 31¼x4 4001 410681 19.5
8„ON 3%6500% *
— 9— 970 2— 2105l— 4—82 5 1% 600 61622 13.

104%%%% 92/26
—1111 4 — 4 0 2 — 265 1376 8001 82163 7
— 121 — 12701 5 — 5 "100 3— 3 8 310# 9001 9246533 208

 14 1376 0 — 64.— 4OOOORv 1.0
— 14 — 14 1 # 4— 7 1 150 5.— 5 13 16 60 20000 2054 28
— 15 — 1510 8 10 0.6 16%%%OO3O1 3
–160%%NL4OO 16%
1?T 17 16 10 —10 2% BSS 210 OO0 5
— 18 — 18760 111 — 11 266 9—59124 10f5 6000l1 616224 *
— 19 — 1976 12 —112 276110 — 10 271 1761 7000l 7189 28

20|%|— 211 — ** 14— 143O SOFSL0 3090 0OOO2 *
— 221 — 22750 15— 153 0 510 11
— 233 23 — .16 36150 — 151 35 6F

— 241 — 245 17— 17 3M60] 1 7 V
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Anleitung zum Gebrauch vorstehender Tafeln.
Tafel I, A.

Reduction des JollgewichtsaufLeipzigerHandelsgewicht
nach der Trivialeintheilung.

D.e Anwendung der Tafel I, A wird Jedem, welcher in den Fall kömmt, Jollgewicht
auf Leipziger Handelsgewicht reduciren zu müssen, sehr leiche verständlich sein. Gesetze man
wollte wissen, wie viel 6322 Centner 74 Pfund 3 toth 2 Quene Zollgewiche in Ceipzi-
ger Handelsgewicht beträge, so zerlegt man die Jahl der Cenener vorerst in ihre Decimal-
bestandtheile, nämlich: 6000 k 300 + 20 — 2 und sucht dann zu jedem derselben, so-
wie zu den Zahlen der Pfunde, toche und Quente die in der Tafel bei solchen stehenden
Handelsgewichtsberräge, schreibe solche daneben hin und addire dieselben. Oie erhaltene
Summe zeige den gesuchten Becrag. In dem gegebenen Beispiele ist daher die Rechnung
folgende:

6000 Ceir. = 5842 Cer. 3 Pfid. ; Loth 31499 Quenr.300 - — 292 = 11 - - ½ -

20 — 19 2 52 - - 11#0 -

2 - — 1 - 104 O 6 2 5%
74 Pfd — - 79 8 0TNV -

3 Loth — ** — 3 0 % :

2 Quente — — 20###V#

Summa — 6156 Cer. 30 Pfd. 2 Loth 0 6// Quoent.

Wo keine so große Genauigkeit erforderlich ist, können die unter 1500) berragenden
Quente weggelassen und die 13/00 Quent oder darüber betragenden für ½½ der es konnen
auch die unter 2 betragenden Quente unberucksichtigt und die 2 oder mehr betragenden
Quente fur ein volles Loth gerechnet werden.

Tafel I, B.

Reduction des Zollgewichts auf Leipziger Handelsgewicht,
nach der Decimaleintheilung des Zollcentners.

Diese Tafel ist für genauere Rechnungen und für diesenigen Personen bestimmt, welche
mit der Decimalrechnung bekannt sind. Für tetztere bedarf es auch keiner besonderen An-
leitung zum Gebrauch der Tafel. Es wird sich deswegen hier nur darauf zu beschränken
sein, bemerklich zu machen, daß da, wo mit den Decimaleheilen auch ganze Cenrner ver-
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bunden sind, die Tafel I, A. zu deren Reduction mit benutzt werden kann. ODer Ausdruck
der Decimaltheile läße sich übrigens sofort in den der Trivialtheile auf folgende Weise
verwandeln:

. B. Zollcentner: 234.]/08520=234Ctr. 68 Pfd. 17 koth I8.
Zollpfunde: 68.|837200

1074400
16 11 6

Zolllothe: 17.142400
Zollquent: 0. 751600

nach dessen Erfolg die Reduction mit Hülfe der Tafel I, A. bewirkt wird, als:

200 Zollcentner=194Ctr. 80 pfo. 24 Koch 31/3) Quent HandelsgewichtS
30 — 29 23 3#. 2459Q ,

4 O = 3 98. 13 1 1 " O Ob

68 Zollpfundg 772 26 2#½ —
17 Zollloche = — — 18 0s|%

1 Zollquent- — — —.

Summa — 228 Crr. 55 Pfd. 22 toch 3 #6) Quent Handelsgewicht.

Oasselbe Resultak erscheine, wenn man obige Verwandlung in den Trivialausdruck
unterläßt, und sofort die Decimalcentnertheile mit Hülfe der „Lel I. B. reducirt, also:

234 Zollcentner = 227 Ctr. 92 pfo. 9 foh 3 ö Handelsgewicht.0,6 — — 64 8 i, O vd

Oos — — — -— 8. 18 Oprobh
-ui - * — —.17 .04## - - O

0,0003 — — — —— 1 .0Opy##0#

Oeoooo:= ———— — 01# " " "

Otrooooo = — — - — -Ê-— — ui " Ob "

Summa = 228 Crr. 55 Pfd. 22 Loth 3 12#), Quent Handelsgewicht.

Denn die kleine s- von T Quententsprmgt daraus, daß man bei obigerReduction nach Tafel J, A. die ##o#Zollquent fur voll—1 Quent genommen hat.

Tafel II, A.
Reduction des Leipziger Handelsgewichts auf Zollgewicht,

nach der Trivialeintheilung beider.

Die Benutzung der Tafel II, A. erfolgt ganz auf dieselbe Weise, wie die der Tafel
I. A. für den umgekehrcen Reductionsfal. Wollte man z. B. wissen, wie viel 3482
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Centner 103 Pfund 27 oth 3 Quent teipziger Handelsgewicht in Jollgewicht ausmachen,
so stehe die Rechnung, wie folgt:
3000 Cer. Handelsgewicht= 3081 Cer. 12 Pfd. 3 korh 1 12)00 Quent Zollgewicht.
400. OD — 410 81 10 2340 * «

80 - - — 82 - 16 - 10 — 1v

2 - - - — 2 2 5 - 13 - 0

103 Pfd. * - — — - 96 * 5 - 1 t

27 Loth — — — — - — 225 - ofch —

3 Quent — —-31%%6 "#

Summa = 3577 Crr. 12 Pfd. 13 dorh 3 15030 QuentSollgewicht

Tafel II, B.

Reduction des Leipziger Handelsgewichts auf Jollgewicht,
nach der Decimaleintheilung des Zollcentners.

Diese Tafel ist theils für diejenigen bestimmr, welche die Decimalrechnung vorziehen,
theils kann sie von Nutzen sein, wenn das Zollgewicht mic seiner Decimaleincheilung und
einer angemessenen Nomenclatur künftig allgemeinere Anwendung finden sollte. Vorstehend
gegebenes Beispiel, mit Hülfe dieser Tafel reducirt, würde sich folgendermaaßen gestalten:

3000 Centner Handelsgewich —=3081, 12103# Centner Solgewiche
400 - O7 — 410,816138

80 O O — 82,163228

2 - - - — 2,054081 —-

103 Pfund — 0,961683
27 Loth — - — 0,067863 -

3 Quent O - — O,ooo? 19 O "

3577,1242 46 Cenrner Zollgewicht.
0

412460 0 Tfund12. —32
8 149200

123
5 8 7200 Loth13/5872

———

2, 348800 Quent.

was eine Differenz von 1 #90 Quent giebt, die inde 6 verschwinden würde, wenn man noch
mehr Decimalen nähme, welche die Tafel in den höheren zehneheiligen Ordnungen an die
Hand giebe.
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Tafel III.

Reduction des Zollgewichts auf Fleischergewicht,
nach den Trivialeintheilungen.

Es ist hierbei zu bemerken, daß der Stein Fleischergewicht, wenn 5 dergleichen auf
1 Cenener = 102 Pffd. gerechnet werden, 202 Pfd. oder 20 Pfd. 12 tch. 3# Quent
wiege. Uebrigens dient diese Tafel vorläufig nur dazu, um bei Ermittelung des Gewichts
der Schlachtstücke Behufs der Steuererhebung in Ermangelung von Jollgewichtsstücken auch
die bisherigen Fleischergewichtsstücke benutzen zu können und umgekehrt. Ihr Gebrauch
erhellet aus demjenigen, was hierüber bereits oben bei Tafel I, A. gesagt worden ist.

Das Nämliche gile auch von

Tafel IV.

Reduction des Fleischergewichts auf Zollgewicht.
Wenn z. B. bestimmt werden sollte, wie viel 8 Cenener 56 Pffd. Zollgewicht in

Fleischergewicht betragen, so ist
nach Tafel III. 8 Cr. Zollgewicht = 7 Ctr. 3 Stein 19 Pf. 10 no oth

56 Pfe = 14 26100

8 Ctr. — Stein 34 Pfd. 4 Loth.

oder es sollten 9 Cer. 4 Stein 18 Pff. Fleischergewicht auf Zollgewicht reducirt werden,
so ist: «

nach Tafel IV.: 9 Ctr. Fl. Gew.

Summa:

9 Cir. 24 Pfd. 10 f8 Coth Zollgewicht
4 Stein - — — - 82 - 5. 0. -

18 Pfd. - — — 18 = 4 - - -

Summa — 10 Ctr. 24 Pfd. 20 toth Jollgewichr.
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 79.) Bekanntmachung
vom Z2isten September 1839.

In der Beilage A zu der Verordnung vom 28sten Mai 1836, einige Veränderungen
in der Bezirkseintheilung betreffend, sind Absch. XII, b (Seite 160 des Gesetz= und
Verordnungsblartes v. J. 1836) die Worte: „mit der dem Kreisamte Meißen daselbst
zustehenden Obergerichtsbarkeit"“ nicht mit auf die Orte Mockritz und Jeßnitz, wo von
den Patrimonialgerichten die Obergerichtsbarkeit ausgeübt wird, zu beziehen; welches zur
Berichtigung dieses Abschnics hierdurch bekannt gemacht wird.

Dresden, den 21sten September 1839.

Ministerium der Justiz.
von Koenneritz.

Hausmann.

°80.) Deeret
wegen Bestätigung der Statuten des Hainichener Steinkohlenbauvereins,

vom Sten October 1839.

D.i Ministerium des Innern hat, auf Ansuchen des Directori#des auf Accien gegrün-
deten Hainichener Steinkohlenbauvereins, den für diese Actiengesellschaft entworfenen Sra-
tuten, im Einverständnisse mit dem Justizministerio, die gebetene Bestätigung mit der Wir-
kung ertheilt, daß den darin enthaltenen Bestimmungen auf das Genaueste nachgegangen
werden soll.

Zu dessen Urkund ist hierüber gegenwärtiges
Deceret

ausgefertigt und von mir, dem Staatsminister des Innern, unter Beidruckung des Mini-
sterialsiegels, eigenhändig vollzogen worden.

Dresden, den Sten October 1839.

Ministerium des Innern.

Eduard Gottlob Nostitz und Jänckendorf.

Demuth.
Letzte Absendung;: am 4ten November 1839.
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Wesetz-und Verordnungsblalk
für das Königreich Sachsen,

LStes Stuck vom Zabre 1839.
—

 S810) Veror d nung,
die Aufbringung des Bedarfs fur die katholischen Kirchen und Schulen in

den Koniglich Sachsischen Erblanden betreffend, zu s 28 des Gesetzes
vom Sten März 1838;

vom 10ten October 1839.

Friedrich August, von GOTTES Gnaden Konig von Sachsen
20. 76. 2c.

In Gemäßheit § 28 des Gesetzes vom Sten März 1838, einige Bestimmungen über
die Verpflichtung der Kirchen= und Schulgemeinden zu Aufbringung des für ihre Kir-
chen und Schulen erforderlichen Aufwandes betreffend, ist in Unseren Erblanden der Be-
darf für die katholischen Kirchen und Schulen, welcher aus deren eigenem Vermögen niche
bestritten werden kann, provisorisch nach den Grundsätzen des Gewerbe= und Personal-
steuergesetzes unrer den Mitgliedern sämmtlicher kakholischen Kirchen= und Schulgemeinden
aufzubringen. Zu Ausführung dieser gesetzlichen Bestimmung haben Wir beschlossen und
verordnen hierdurch, wie folgt:

§ 4. Jeder katholische Glaubensgenosse, welcher in den Erblanden wohnt, ist zum
Erforderniß der Kirche und Schule nach den Grundsätzen des Gewerbe= und Personal-
sieuergesetzes, oder ausnahmsweise nach den unten § 2, 3 und 5 geeroffenen Bestimmun-
gen, beizutragen verpflichtet.

§ 2. Der geringste jährliche Beitrag wird auf — Sechs Groschen —, der höchste
auf Funfzehn Thaler bestimmt. Wer an Gewerbe= und Personalsteuer mehr als — 12gr. —
entrichtet, hat zur katholischen Kirchen= und Schulanlage die Hälfte seines Gewerbe= und
Personalsteuersatzes, bis zu dem vorbestimmten höchsten Satze, zu bezahlen.

§ 3. Diejenigen, welche das Branntweinbrennen und Bierbrauen betreiben und des-
halb nach 9 12 des Gewerbe= und Personalsteuergesetzes vom 22sten November 1834

1839. 42
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von der Gewerbesteuer befreie sind, baben von jedem Thaler der Bier= und Branntwein-
steuer, welche sie enrrichten, zur karholischen Kirchen= und Schulanlage drei Pfennige zu
geben. Enerichten dieselben aber in andrer Eigenschaft, z. B. als Grundstücksbesttzer,
auch Gewerbe= oder Personalsteuer, so haben sie überdieß noch nach Verhäleniß der letzte-
ren (§ 2 und 5) beizutragen, in beiderlei Beziehung aber nie über 15 Thlr.— —.

§ 4. Wenn für mehrere Personen wegen eines Geschäftes, das sie gemeinschaftlich
betreiben, oder wegen eines Grundstücks, das sie gemeinschaftlich besitzen, ein gemeinschafe-
licher Gewerbe= oder Personalsteuersatz ausgeworfen ist, so richter sich der Zuschlag zu der
Kirchen= und Schulanlage, den ein katholischer Theilnehmer zu geben hak, nach der Ge-
werbe= oder Personalsteuerquote, welche nach der Zahl der Theilnehmer oder Mitbesitzer
des stenerpflichtigen Objectes für ihn ausfällt, eine etlwa größere oder geringere Betheili-
gung desselben ist nicht in Betracht zu ziehen.

§ 5. Für katholische Ehefrauen, welche in gemischter Ehe leben und von der Ge-
werbe= und Personalsteuer frei sind, haben deren Ehemänner jährlich mindestens — 6gr.—
oder dafern ihr, der Ehemänner, Gewerbe= und Personalsteuersatz über Einen Thaler
— — beträgt, ein Viertheil dieses Ansatzes, jedoch ebenfalls nie über 15 Thlr.—. —,
zur karholischen Kirchen= und Schulanlage abzugeben.

§ 6. Diese Anlage ist in halbjährigen Raken, am 151#en Juli und am 151en De-
cember jeden Jahres, und zwar von jedem dazu Verpflichteten unaufgefordert, an die § 8
bezeichnete Einnahme zu ennrrichten.

Oa in diesem Jahre der erste Termin schon verstrichen ist, so soll ausnahmsweise im
Jahre 1839 die erste Hälfte der Anlage mit der zweiten zugleich, den 15ten December,
bezahlt werden.

Es haben die Dienstherrschaften den von ihren Dienstboren, Handwerksmeister den
von ihren Gesellen, Fabrikherren den von ihren in der Fabrik forcwährend beschäftigten
Fabrikarbeirern und andre Gewerbtreibende den von ihren Gehälfen zu entrichtenden Be-
trag der Anlage an dem tohne, den sie an diese Personen auszuzahlen haben, zu kürzen

und an denbestelltenEinnehmer terminlich abzuenrrichren.

§ 7. Jede Aenderung oder jeder Erlaß des Gewerbe= und Personalsteuersatzes, sie
sei in Folge allgemeiner Cakasterrevisson oder auf specielle Veranlassung eingerreten, bewir-
ket die entsprechende Aenderung des Beikrags zur katholischen Kirchen= und Schulanlage.
Außerdem kann aber ein Erlaß der letzteren nicht bewilliget werden.

§ 8. Die Erhebung erfolge wie bei der Gewerbe= und Personalsteuer. Es har
demnach jede Gemeinde, welcher die Grundsteuererhebung obliege, durch ihren Orkseinneh-
mer die Erhebung der katholischen Kirchen= und Schulanlage zu besorgen. Die zu schrifs-
und amtsässigen Riccergücern gehörigen Gemeinden liefern dieselbe an die Patrimonialobrig=
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keiten ab, die letztern aber, sowie die Stadträthe und amtesunmirtelbaren Gemeinden sen-
den dieselbe spärestens binnen 14 Tagen nach obigen Jahlungskerminen an die Bezirkssteuer-
einnahmen ein, welche den Ertrag binnen vier Wochen an die Casse des Ministerü des
Culeus und öffentlichen Unterrichts abzuliefern haben.

Für die Erhebung dieser Kirchen= und Schulanlage wird eine Einnehmergebühr an
vier vom Hundert des wirklich eingegangenen Betrages, für die Ablieferung und Berech-
nung durch die Bezirkssteuereinnahmen, eben so viel in Anrechnung zu bringen verstartet.

#s9. Mit Ablieferung des zweiten Termins haben die mit der Erhebung der karho-
lischen Kirchen= und Schulanlage beauftragten Behörden, bei Vermeidung 5 Thlr. — —.
Strafe, Rechnung über die ganze Jahreseinnahme abzulegen und einzusenden.

Journale, Manuale und Rechnungen sind in der wegen der Gewerbe= und Personal-=
steuer vorgeschriebenen Form zu führen, es legen jedoch die Bezirkssteuereinnahmen diese
Rechnungen an das Ministerium des Culeus und öffentlichen Unterrichts ab.

§ 10. Zur Ergänzung und Berichtigung des Berzeichnisses aller Beitragspflicheigen
haben alle Obrigkeiten in den Erblanden jedes Jahr im Monat Mai und bei Vermeidung
5 Thlr.—. —= Strafe spätestens den 31sten dieses Monaks ein Verzeichniß aller in
ihren Bezirken wohnenden Katholiken, mit Angabe der von einem jeden zu entrichtenden
Gewerbe= und Personalsteuer, und, soviel die zu dieser Steuer nicht zugezogenen katholi-
schen Ehefrauen protestantischer Männer anlange, der Gewerbe= und Dersonalsteuer der
lehteren, ingleichen der, von den § 3 bezeichneten Gewerbtreibenden, im vorhergegangenen
Jahre entrichteten Bier= und Branntweinsteuer, daferne sich aber Katholiken in ihren Be-
zirken nicht aufhalten, Vacatscheine an das Ministerium des Cultus und öffentlichen Un-
kerriches einzureichen.

Das Ministerium wird sodann die Abänderung der Cataster den Bezirkssteuereinnah=
men bekannt machen.

s 14. Von der eingehenden katholischen Kirchen= und Schulanlage wird von dem
Ministerio des Cultus und offenrlichen Unterrichts ein katholischer Kirchen= und Schul-
sond gebildet und verwaltet werden.

Aus diesem Fond sind die Bedürfnisse aller katholischen Kirchen und Schulen in Un-
seren Erblanden, insoweitsienicht durch die eigenen Fonds und Einnahmen derselben ge-
deckt werden können, zu bestreiten. Die aus Unserer Civilliste und aus der Scaakscasse
bewilligten Zuschüsse sind dagegen bei diesem Fond zu vereinnahmen.

Katholische Geistliche und Schullehrer, welche ihre Besoldungen aus den eigenen Fonds
und aus den besonderen Einnahmen der Kirchen und Schulen, an welchen sie angestellr
werden, erhalten, sind bei ihrer Berufung auf diese Fonds und Einnahmen, im entge-
gengesetzten Falle aber auf den allgemeinen, durch die Kirchen= und Schulanlage gebilde-
ten, katholischen Kirchen= und Schulfond anzuweisen.

« 42



(272)

§J 12. Solleen katholische Parochialgemeinden in, den Erblanden sich erbieten, den
für ihre Kirchen und Schulen erforderlichen Aufwand auf andere Weise unter sich aufzu-
bringen und umzulegen, so wird ihnen solches auch überlassen und die vorstehend proviso-
risch geordnere Anlage suspendirt werden, wenn eine solche Gemeinde zur Zeit wenigstens
die Hälfte ihres Normalbedarfes aufbringe, da die andre Hälfte jetzt durch ständische Be-
willigung gedeckt ist.

Urkundlich haben Wir diese Verordnung eigenhändig vollzogen und Unser Königli-
ches Siegel beidrucken lassen.

Dresden, den 1 0ten October 1839.

Friedrich August.

Hans Georg von Carlowitz.

D. in der Bekanntmachung vom Sken August 1839, die Vertheilung und Verwendung
der Schönburg'schen Entschädigungsgelder betreffend, (Gesetz= und Verordnungsblate,
Stück 14 vom Jahre 1839, Nr. 66) gedachte, durch ein Wersehen nicht mit abgedruckte
Vertheilungs= und Verwendungsplan nebst Nachtrag zu dessen § 4 wird hierdurch nach-
getragen.

Vertheilungs= und Verwendungsplan
über die § 23 des zwischen der Krone Sachsen und dem Hause Schönburg

abgeschlossenen Erläuterungsrecesses vom dten October 1835 gedachten
Capitals= und Rentenentschädigungen.

1) Die von den, dem Hause Schönburg überlassenen Entschädigungen abfallenden
jährlichen Renten, über welche in den nachstehenden Bestimmungen verfügt wird, bestehen
in den vom Jahre 1834 ab gefälligen Zwölf Tausend Thaler jährlichen Zinsen von den
Abschniet III, § 11 des Erläuterungsrecesses vom Hren Ockcober 1835 erwähnten, für die
mit dem deutschen Jollvereine verbundenen Abgaben zugesicherten Viermal Hundert Tausend
Thalern in Königlich Sächsischen Staakspapieren, ferner in der im Jahre 1835 mit Vierkau=
send Zweihundert Sechs und Sechzig Thaler 8 gr. —= und in den folgenden Jahren mit
Acht Tausend Fünf Hundert Zwei und Dreißig Thaler 16 gr. —= fällig werdenden, Ab-
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schnitt III, § 13 gedachten, Eneschädigung für die Schlachtsteuer und in der provisorisch
im Jahre 1835 auf Vier Tausend Fünf Hundert Thaler, im Jahre 1836 auf Neun
Tausend Thaler, in den folgenden Jahren bis zur definitiven Regulirung dieser Enrschä-
digung auf Dreizehn Tausend Thaler und von der Zeit der definiciven Regulirung an auf
den darnach befundenen Berrag festgesetzten, Abschnice III, &amp; 15 gedachten, Entschädigung
für die Gewerbe= und Personalsteuer.

Von diesen Zinsen und Renten erhalten zuvörderst
2) die Besitzer der Receßherrschaften als solche zur Entschädigung für die Einführ-=

ung der unker 1 gedachren Abgaben einen jährlichen Betrag von Sechs Tausend Sie-
ben Hundert Thalern, welcher unter dieselben nach folgendem Verhältniß vertheilt wird:

Zwei Driktheile davon erhalten die Besitzer der der obern tinie des Hauses Schön-
burg zugehörigen Herrschafren und ein Driktheil die Besitzer der der niedern #inie

dieses Hauses zugehörigen Herrschaft Glauchau. Von jenen Zwei Drittheilen be-
kommen nun ##8 stel der Besitzer der Herrschaften Waldenburg und s(chtenstein,
#stel der Besitzer der Herrschaften Hartenstein und Stein und von dem Ein
Drittheil der Besitzer von Vorder-Glauchau 56tel und der Besitzer von Hinter-=
Glauchau Ftel.

3) Demnächst erhalten die Besstzer der von den Receßherrschaften dependirenden mit
Rictergutshof versehenen Basallengürer (und zwar untker der Bedingung, daß dieselben sich,
wie sie ohnehin dazu verbunden, den Bestimmungen unter Nummer 4 und den sonstigen
sie mie betreffenden Verfügungen dieses Planes und des eingangserwähnten Recesses gemäß
bezeigen) einen jährlichenBetrag von Ein Tausend Thalern, welcher unter dieselben nach
dem Maaßstabe, nach welchem sie-zu den vormaligen außerordentlichen Reichsverwilligungen
während des letzten zwischen dem ehemaligen deutschen Reich und Frankreich stattgefundenen
Krieges beigezogen worden sind, vertheilt wird.

Die unter 2 und 3 gedachten Entschädigungen gehen im Jahre 1834 nur zur Hälfte
und erst vom Jahre 1835 ab, ganz auf die betreffenden Besitzer über.

4) Hiernächst werden die unter 1 gedachten Mirtel dazu verwender werden, die Unter-
thanen der Receßherrschaften von solchen guksherrlichen Gefällen (Zinsungen und Gebühren),
welche auf der Person der Pflichtigen ruhen oder die, wenn sie auch Reallasten sind, mie
einem Gewerbe verbunden sind, zu befreien. Ausgenommen hiervon sind jedoch die Juris-
dictions-, Gleits-, Zoll= und Wegegelder-Nutzungen und wird es in Betreff der Erbzinsen,
die auf Häuser haften, mit dessen Besitz die Gasthofs= oder Mühlengerechtigkeit verbunden
ist, so gehalten, daß der bekreffende Erbzins nur, dafern er sich nicht höher beläufe, als die
in dem Jahre 1836 wegen Ausübung der gedachten Gewerbeberechtigung zu enrrichrende
betreffende volle Gewerbesteuer, ganz, außerdem aber nur bis zu einer dem Betrag der letz-
tern gleichkommenden Summe, in Wegfall kommt, der übrige Theil des Erbzinses aber fort
zu entrichten ist.
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Jene Gefälle haben daher die Besitzer der Receßherrschaften und der Vasallengüter vom
Jahre 1836 ab ihren Unterthanen zu erlassen oder den Corporationen, zu den diese gehs-
ren, abzutreten. Der Betrag dieser Gefälle wird nach einem zehnjährigen Rechnungsdurch-
schnite des Solleinkommens der Jahre 1821 bis mit 1830 (oder der spätern Jahre) in
Ansatz kommen und erhalten die zum Bezug dieser Gefälle bisher Berechtigten von obigen
Staatspapierzinsen und resp. Renten einen Betrag, welcher dem sich nach der vorstehen-
den Bestimmung herausstellenden jährlichen Durchschnittsbetrag der aufgegebenen Gefälle
gleich ist und der unter die Berechtigten nach Verhäleniß des von jedem derselben aufgege-
benen Bekrags der Gefälle vertheilt wird.

Unter dem obgedachten Solleinkommen werden übrigens solche Gefälle, welche in den
obgedachten 10 Jahren deshalb rückständig geblieben sind, weil solche die Pflichtigen bestrit-
ten haben, nur dann aufgenommen, wenn der Ungrund deren Widerspruchs aus Erbreces-
sen, der Observanz oder sonst nachgewiesen worden, dahingegen es binsichtlich aller solcher
Gefälle, welche die Pflichtigen während der obgedachten 10 Jahre durch Entrichtung dersel-
ben oder sonst als liquid anerkannt haben, einer weitern Bescheinigung als des obgedachten
gerichtlich beglaubigten 10-jährigen Rechnungsauszugs nicht bedarf.

Zur teitung des desfallsigen Ermittelungsverfahrens, namentlich zur Enrscheidung über
jenen zu führenden Nachweis, daß der gegen die in Anspruch genommenen Gefälle erho-
bene Widerspruch der Pflichtigen ungegründet gewesen und zur Prüfung, ob diese zehnjäh-
rigen Rechnungsextracte den Bestimmungen dieses Planes unker 4 gemäß sind, wird von
der Staatsregierung unverweilt ein juristisch befähigter Commissarius ernennet werden, bei
welchem innerhalb einer von demselben zu setzenden präclusiven Sächsischen Frift, jene Nach-
weise und Rechnungsextracte einzureichen sind, von dem darüber in obiger Maaße cognoseirc
wird und gegen dessen Aussprüche der Recurs an das Ministerium dem betreffenden Receß—
herrschafts= und Wasallengutsbesitzer vorbehalten bleib.

Es kann jedoch wegen derjenigen Gefälle, binsichtlich welcher es zweifelhaft ist, ob solche
begründet und deshalb oder sonst zur Ablösung sich eignen, das übrige Ablösungs= und Theil-
ungsgeschäft nicht aufgehalten werden, sondern es wird nur ein dem Betrag jener Gefälle,
wegen welcher Zweifel obwalten, gleichkommender Rentenbetrag von der Theilung einstweilen
ausgeschlossen und bis zu ausgemachter Sache in deposito behalten.

Uebrigens verstehr es sich von selbst, daß alle andere gutsherrliche Berechtigungen, mô-
gen sie nun in Diensten, Servituten, Lehngeldern oder sonstigen Prästationen bestehen, welche
nach den obigen Bestimmungen (unter Nummer 4) nicht zu denen gehören, welche vermit-
telst der Nummer 1 gedachten Mittel abgelöst werden sollen, auch durch diesen Plan nicht
berroffen und niche verändert werden.

 35) Der Ueberrest der Rente (Nummer 1) wird (unter der Bedingung, daß sie —
wie sse ohnedieß dazu verbunden sind — den Bestimmungen dieses Plans und des ein-
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gangsgedachten Recesses in keiner Beziehung zuwider handeln) und zwar von dem Zeit-
punkt an, wo gedachte Renten zur Zahlung kommen, unter die Kirchengemeinden der Re-
ceßherrschaften nach dem Maaßstabe der Zahl der Consumenten, aus welchen jededieser Ge-
meinden besteher, vertheiler und der hiernach ausfallende Becrag dem Vermögen der Kirche
der betreffenden Gemeinde zugeschlagen und wie dieses zu gottesdienstlichen Zwecken, zu Un-
terhaltung der geistlichen Gebäude, sowie auch der Kirchen= und Schuldiener, sammt was
dem anhängig, verwendel. Hierbei findee nur insofern eine Ausnahme stalt, daß wenn re-
ceßberrschaftliche Orte in außerreceßherrschaftliche Kirchen eingepfarre oder umgekehrt, außer-
receßherrschaftliche Orte, welche mehr als den vierken Theil der Bevölkerung der ganzen Pa-
rochie ausmachen, in receßherrschaftliche Kirchen gepfarre sind, in beiden Fällen bei der vor-
gedachten Verrheilung nur auf die Zahl der Consumenten des receßherrschaftlichen Theils der
Parochie Rücksicht genommen und der auf diesen fallende Theil der Rente lediglich zu Be-
streitung der auf denselben fallenden obgedachten Parochiallasten verwendek und daher auch
besonders verwalrek wird. ·

Besaße jedoch eine Kirche schon so viel Vermogen, daß nicht der ganze Betrag der
auf sie nach der Bestimmung unter 5 fallenden Renten zu Bestreitung aller sowohl laufen—
den als auch (z. B. wegen Neubaues der geistlichen Gebäude) dann und wann vorkom-
menden außerordentlichen Lasten, welche gesetzlich zunächst aus dem Kirchenvermögen zu be-
streiten sind, verwendel werden kann, so mag, mic Genehmigung und nach näherer Bestim-
mung der betreffenden vorgesetzten Behörden, der übrigbleibende Theil der hier fraglichen
Renre zu Uebertragung des Schulgeldes und der Stolgebühren, insoweit diese Lasten von
den betreffenden Gemeinden zu tragen und nicht etwa auf die Stagtscasse übernommen wer-
den sollten, oder derselbe, insoweit er zu den ebengenannten Zwecken niche erforderlich ist,
zu andern zum Nutzen der Mitglieder der fraglichen Gemeinden dienenden frommen milden
oder sonstigen Zwecken verwendet werden.

6) Die Deckung der vorbemerkten Verwendungsgegenstände (Nummer 2, 3, 4 und 5)
erfolgt durch die unter 1 gedachten Staatspapierzinsen und Renten in derselben Ordnung
wie obstehet und in der Weise, daß für die zu deckende jährliche Summe ein gleicher Be-
trag in Staatspapierzinsen oder Renten und daher, insoweit die Deckung durch erstere er-
folgt, durch Ueberlassung eines solchen Betrags dieser Staakspapiere, welcher die hiernach
erforderliche Summe von Zinsen abwirft, ausgesetzt wird.

7) Die unter 2, 3 und 4 gedachten Entschädigungen werden wegen der einschlagenden
Rechte der Mitbelehnten und Realgläubiger, sowie was die Vasallengutsbesitzer anbelangt,
wegender lehnsherrlichen Rechte des Gesammthauses Schönburg als integrirender Theil der
betreffenden ZReceßherrschaften und Vasallengüter betrachtet, daher dabei die Bestimmungen
unter Abschnicc III, § 26 des eingangsgedachten Recesses Anwendung finden.

Es kann demnach über die betreffenden Staatsobligationen oder Rentenbriefe von den
betreffenden Herrschaftsbesitzern und Vasallen, denen sie zugewiesen sind, niche eher verfügt
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werden, bis ein jenen im Werth gleicher Bekrag der betreffenden Herrschafe oder des betref-
fenden Vasallengutes durch Zukauf von Grundstücken oder auf sonst eine dem Zwecke (der
Erhaltung der obgedachten Rechte) genügende Weise, unter Zustimmung der Mirbelehnten, und
was die Wasallengüter anbelange, unker Zustimmung des Hauses Schönburg, zugeschlagen
worden ist.

Sollte jedoch diese Zustimmung aus unerheblichen und in der Natur der Sache niche
liegenden Gründen verweigert werden, so kann sie von der Staaksregierung supplirer werden.

8) Wenn die Repartitionen erfolgt sind, wird dem Finanzministerio davon Anzeige ge-
macht werden, um in Gemäßheic Abschniee III. § 25 des eingangsgedachten Recesses die
erforderlichen Abzweigungen der Renken vornehmen zu können, so daß ein jeder nach den
obigen BestimmungenmiteinembesondernAntheil an der unter Nummer 1 gedachten Rente
Betheiligter (Herrschafts= Wasallengutsbesitzer und Gemeinde) auch einen besondern NRenten-
brief erhäle.

9) Wegen der Vertheilung und Verwendung der Abschnice III, &amp; 17 des eingangs-
gedachten Recesses gedachten Entschädigung für die Stempelabgabe, wenn sie zur Einführ-
ung komme, owie der Abschnitt III, § 19 gedachten außerordentlichen Entschädigung wer-
den eintrekenden Falls die vorstehenden Bestimmungen gleichfalls analoge Anwendung fin-
den, insofern nicht ein anderer Vercheilungsplan sodann vorgelegk wird und die Genehmi-
gung der Staaksregierung erhält.

10) Auch bleibt es dem Hause Schönburg unbenommen, nach Befinden der Um-
stände, Abänderungen und Erläuterungen des vorstehenden Planes zur Genehmigung der
Staatsregierung vorzulegen, ohne daß dabei irgend Jemand sonst mitczuwirken haben oder
ein Widerspruchsrecht zustehen soll.

Nachtrag
zu dem Vertheil“ und Verwendungsplane über die523 des zwischen der Krone

Sachsen und dem Hause Schönburg geschlossenen Erläuterungsrecesses vom
Oten October 1835 gedachten Capitals= und Rentenentschädigungen.

Zu§4.
a) Zu den gutsherrlichen Gefällen, welche auf der Person der Pflichtigen ruhen, wird

auch das Spinngeld der Ansässigen gerechner, theils weil es ursprünglich eine sowohl der
Hausgenossen als Gärenern und Häuslern gleichmäßig obgelegene Frohne gewesen, theils
weil es in einigen Besitzungen von einem rein persönlichen Gefäll — dem Seell= und Wir-
kerzins — abhängig ist, und bei diesen nicht von letzterem geschieden werden kann.
 PD) Wo bei Rentlasten aus den tehnbriefen oder Jinsregistern nicht ganz klar zu ent-

nehmen, ob erwas und wie viel davon auf das von deren Rente ruhende Gewerbe zu
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rechnen sei: ist nach den örtlichen= oder #o diese nicht ausreichen, nach den allgemeinen Ver-
bälenissen der betreffenden Herrschaft oder Gures zu entscheiden, dergestalt, daß dasjenige, was als
Grundzins oder als Gewerbsabgabe anzusehen, nach ähnlichen Realitäten beurkheile und der
Satz des einen oder andern nach Ermessen des Königlichen Commissarius bestimme wird, und
im Falle, wo unter den auf dem betreffenden Grundstück ruhenden Abgaben eine das Gewerbe
namentlich bezeichnende, nicht vorhanden, von den übrigen Reallasten diejenige als Gewerbsab-=
gabe anzunehmen, welche, aller Wahrscheinlichkeit nach, dieses Gewerbes halber darauf gelege ist.

c) Was von den Gefällen der Receßherrschafts= oder Vasallguksbefttzer stipulirer, er-
streckt sich auch auf diejenigen, welche die Receßherrschaftsbesitzer in der Gesammtheit (durch
die Communsteuercasse) erheben lassen oder durch solche mit Gerichten beliehene Vasallen-
gücer im Receßgebiete erhoben worden, die zwar nicht der Gesammtlehnscurie, doch aber den
Oeceßherrschaften unterstehen.

d) Die zu Einreichung der Liquidasionen der gursherrlichen Gefälle festgesetzte präclu-
sive Sächsische Frist wird um eine dergleichen Sächsische Frist verlängert.

e) Ueber die für die wegfallenden Gefälle den Berechtigten zukommenden Entschädi-
gungen sind, wenn dieses von Herrschafts= und Vasallgutsbesitzern gewünscht wird, den-
selben, nach der Feststellung von Seiten des Königlichen Commissarius, behufige Ausweise
auszuferkigen, um sich damit bei dem Schönburg'schen Hausdireckorio oder der von demsel-
ben dazu verordneken Cassenstelle wegen der Erhebung anmelden zu können.

VW8S22,.) Bekanntmachung,
einige Rechtssätze in Beziehung auf den Auszug betreffend;

vom 2Eten October 1839.

Mi Genehmigung des Koniglichen Ministeriums der Justiz werden folgende Rechtssatze
zur offentlichen Kenntniß gebracht, welche das Oberappellationsgericht, in Gemaßheit der
daruber gefaßten Beschlusse seinen Entscheidungen, in Beziehung auf den Auszug, inso—
weit nicht etwas Anderes wegen eines Vertrags oder einer sonst zu beachtenden besondern
Entscheidungsquelle anzunehmen ist, unterlegt.

1.) Einem Auszuge ist die, nach der erlauterten Proceßordnung Tit. 39, 8 11
verbunden mit dem Rescripte an die Dicasterien vom 28sten Februar 1726 (Cont. Cod.
Aug. Tom. IJ, pag. 275) zustehende Eigenschaft einer dinglichen Last, gleich den oneri-
bus realibus, welche per subhastationem nicht erlöschen, nur dann beizulegen, wenn
derselbe entweder bei der Veräußerung des Grundstücks, welches damit belaster werden soll,
unter den tebenden vorbehalten, oder durch eine letztwillige Verfügung dem Grundstücke
auferlegt worden ist.

1839. 43
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Unter Veräußerung unter den tebenden ist jede Verfügung, wodurch das Eigenthum
an einen Andern übertragen wird, es mag solches durch Kauf, Tausch, Schenkung,
Ueberlassung an Zahlungsstatt, oder in einer sonst zulässigen Form geschehen, zu verstehen.
Auch kann hierbei der Auszug ebensowohl für den bisberigen Eigenthümer, als für eine
drikte Person bestellt werden.

2.) In keinem der vorgedachten Fälle bedarf es des Worbehalts einer Hypokhek
oder deren Bestellung; sondern bei einer Veräußerung unter den tebenden genügt die ein-
fache Bestätigung des darüber abgeschlossenen Contractes durch den Richter der gelegenen
Sache überhaupt, bei der Bestellung eines Auszugs durch letztwillige Verfügung aber
eine gleichmäßige Bestätigung des betreffenden Theils der tetztern, dafern nichk etwa eine
solche Bestätigung schon bei Gelegenheit eines Rechtsgeschäfts unter den Erbinteressenten,
in welchem des Auszugs Erwähnung geschehen, eingetreten sein sollte.“

3.) Die auf andere, als die unker Nr. 1 angegebene Art begründeten Leistungen,
wenn sie auch Auszug genannt und selbst deswegen gerichtliche Bestärigung oder Hyporhe-
kenbestellung bewirkt sein sollren, genießen nicht der unter Nr. 1 bezeichneten Rechte ding-
licher Lasten.

4.) Durch eine letzewillige Verfügung kann kein Grundsftüuck mie einem Auszuge der
unter Nr. 1 und 2 bezeichneren Art belegt werden, welches sich zur Zeit des Todes des
Auszugsstifters nicht in dessen Eigenthume befindet.

5.) Ist ein Auszug auf dem Wege eines Vertrags oder einer letztwilligen Verfü-
gung richtig bestell#, später jedoch zwischen den Interessenten eine Vereinigung wegen ei-
ner Abänderung in Beziehung auf einzelne Auszugsgegenstände getroffen worden, so bedarf
zwar eine solche zu ihrer Gültigkeit unter den Contrahenken keiner gerichtlichen Bestätigung,
auf die Eigenschaft und Wirkungen einer dinglichen Last har aber nur der ursprünglich be-
stellte Auszug Anfpruch.

6.) Die Bestellung eines Auszugs ist hinsichtlich der Gegenskände weder auf die
Exzeugnisse des belasteten Grundstücks, noch überhaupt auf Nakurallieferungen oder ceis-
tungen, noch auf das nothwendige Bedürfniß des Auszugsempfängers beschränkl. Der
Auszug kann auch ganz in baarem Gelde bedungen werden, und die in andern tändern
zum Theil in Gebrauch befindlichen Grundsäte des Colonatrechts leiden auf denselben keine
Anwendung.

7.) Ein Auszug kann auch bei andern als bäuerlichen Grundstücken Statt finden.
8.) Ist für zwei Ehegarken, welche dann bis zum Tode des Einen derselben in un-

zertrenntrer Ehe gelebt haben, zusammen ein Auszug auf deren Lebenszeit, durch einen Con-
tract oder durch eine letztwillige Verfügung vorbehalten worden, so behält der überlebende
Theil von den theilbaren Gegenständen und teistungen, wozu auch der Nießbrauch ei-
nes Grundstücks nebst den dazu ekwa versprochenen teistungen zu rechnen, die Hälfte,
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von den untheilbaren hingegen, wozu unter andern eine Auszugswohnung gehörig,
das Ganze.

Dabei behäle jedoch der überlebende Ehegatte das Ganze der an sich theilbaren Ge-
genstände, wenn dieselben zur Erhaltung oder Benutzung einer, dem Ueberlebenden ganz
verbleibenden Sache bestimmt sind; als z. B. das Futter für eine Auszugskuh, das zur
Heitzung der Auszugsstube ausgemachte Holz.

9.) Ein, nach Bestellung eines Auszugs, anstatt eines frühern, eineretender an-
derweiter Ehtegatte der Auszugsperson hat ohne ausdrücklich auf ihn gerichtere Ueber-
einkunf keinen Anspruch auf einige Auszugsvortheile; weder bei tebzeiten des auszugsbe-

 rechcigten Ehegatten, noch nach dessen Ableben.
Als eine Uebereinkunft zu Gunsten eines dergleichen anderweiten Ehegartens ist es noch

nicht anzunehmen, wenn die Person, welche den Auszug bedungen, denselben nur im All-
gemeinen für sich und seinen Ehegatten vorbehalten har.

40.) Den bei Abschließung des Auszugsvertrags bereits mit der Auszugsper-
son verbundenen Ehegatten kann die Erstere, so lange ihr NRecht dauert, auch ohne
daß deshalb ekwas ausbedungen worden, miu in die Auszugswohnung
aufnehmen, wenn ihr auch selbst nur ein Mitbewohnungsreche, (Herberge,) in der Woh-
nung des Auszugspflichtigen vorbehalten worden sein sollte.

41.) Ist eine eigne, wenigstens in Beziehung auf Wohnstube und Schlafbehäleniß,
auch Heitzung und Raum zum Kochen, von den Behälcnissen des Auszugsträgers ge-
trennte Auszugswohnung, dieselbe befinde sich übrigens unter demselben Dache mic dem
Letztern, oder in einem abgesonderten Hause, vorbehalten worden, so darf die berechtigte
Person auf die Dauer ihres Rechts auch ihren Ebegatten, den sie erst nachher geheirarhet
hat, in die Auszugswohnung aufnehmen.

Stehr jedoch der auszugeberechtigten Person selbst nur eine Herberge, das heißt Mit-
bewohnung und Mitbenutzung der dem Verpflichterten zur Wohnung dienenden Räume,
zu, so ist die Erstere in keiner Weise berechtigt, in die nur für dieselbe bedungene Her-
berge eine, erst nach Abschließung des Auszugsvertrags, geehelichte Person mitzubringen.

12.) Wenn Jemand bei Veräußerung seines Grundstücks einen Auszug zugleich
für seinen Ehegarten vorbehalten har, so ist nicht anzunehmen, daß er sich des Rechts,
üuber die bis zu seinem Tode fällig werdenden, dem Andern ausbedungenen Auszugeleistun-
gen unter den tLebenden und auf den Todesfall zu verfügen, begeben habe. Er darf da-
her auch über die gedachten Auszugsleistungen allein quiteiren. Von selbst verstehe es
sich jedoch, daß, wenn eine Ehefrau die Auszugsbestellerin war, die ehemännlichen Rechte
der Vermögensverwaltung und des Nießbrauchs eine Ausnahme begründen. Ueber das
Reche des andern Shegatten selbst aber darf der Vorbehaltende, ohne Zustimmung des
Andern, nicht disponiren, wenn dieser den für ihn geschehenen Vorbehale ausdrücklich oder
stillschweigend accepkirt hat. "

435-



( 280)
Bei einer Annnllation oder gänzlichen Scheidung der Ehe, oder bestindigen Schei-

dung vom Tisch und Berte fällt, von Jechtekraft des die Trennung aussprechenden
Erkenntnisses an, das dem getrennten Ebegatten vorbehaltene Recht weg.

Hierdurch wird jedoch an der Verbindlichkeit des Auszugspflichrigen nichts geändert;
dieser ist vielmehr schuldig, so lange der getrennte Ehegatte lebr, den Auszug, welcher dem-
selben gebührt hätte, dem Auskugebesteller oder dessen Erben, (nicht aber auch dem er-
wanigen spätern Ehegatten desselben als solchem) zu leisten.

43.) Ein Auszug, welchen eine Ehefrau dem Ehemanne, bei Eingehung der Ehe
oder während derselben, einbringe, hat nicht die rechtliche Natur der Nutzungen, sondern
die des Capitalvermögens, undist als solches von dem Ehemanne oder dessen Erben zu
vertreten.

44.) Die Aufnahme der Kinder in die Auszugswohnung betreffend, so ist die Aus-
zugsperson

a.) wenn derselben eine in der oben unker Nr. 11 bemerkten Magaße abgesonderte
Auszugswohnung zusteht, ihre eignen Kinder, auch die aus einer erst nach Ab-
schluß des Auszugscontracks geschlossenen Ehe, sowie die erwa zugebrachten Kin-
der ihres Ehegartens, und zwar alle diese Kinder, so lange dieselben sich nicht
durch Verehelichung oder durch Anstellung einer eignen Wirthschaft von ihr ge-
trennt haben, in ihre gedachte Auszugswohnung aufzunehmen und darinnen, so
lange ihr eignes Recht dauerk, zu behalten berechtige;

b.) Wenn jedoch der Auszugsperson nur die Mitbewohnung oder Herberge ausbe-
dungen worden, so kommt derselben dieses Recht hinsichtlich der aus einer, nach
Abschluß des Auszugscontracts geschlossenen Ebe erzeugken, sowie der bei solcher
Ehe etwa von dem andern Ehegarken zugebrachten Kinder, niche zu.

45.) Ist die Auszugsperson weiblichen Geschleches, so krice hinsichrlich ihrer erwanigen
mnehelichen Kinder, deren Recht zur Aufnahme der setztern in die Auszugswohnung, ohne
Unterschied, ob diese in einer abgesonderten oder blosen Mitbewohnung besteht, und ob
das Kind vor oder nach Abschluß des Auszugscontracks geboren ist, in derselben Maaße,
wie unter Nr. 14, a bestimmrt ist, ein;

Dahingegen stehe einer Auszugsperson männlichen Geschlechts die Aufnahme ihres un-
chelichen Kindes in die Auszugswohnung überhaupt, gegen den Willen des Auszugsträgers,
nicht frei.

46.) Zur nöthigen Warcung und Pflege kann eine Person, welcher eine abgesonderre
Auszugswohnung vorbehalten ist, in solche eine dazu geeignete Person aufnehmen.
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Für den Fall hingegen, daß der Auszugeperson nur die Miebewohnung zusteht, ist
der Auszugsträger zwar ebenfalls verbunden, die nothwendige Herbeiziehung dricter Per-
sonen zur Pflege des Auszugsberechtigken, soweit durch ihn, den Verpflichketen selbst, oder
durch die Seinigen dieser Pflege niche etlwa Genüge gechan wird oder werden kann, zuzu-
lassen und zu dulden, es ist jedoch bei eintrerenden Irrungen deshalb, die Modalität durch
Ermessen des Richrers, welcher darauf zu sehen har, daß die Forderungen des Auszüglers
niche in eine unangemessene Beschwerung des Verpflichteten ausarten, festzustellen.

17.) Wird ein Gebäude, worinnen dem Auszügker die Mitwohnung oder alleinige
Wohnungzusieht, durch einen Unglücksfall, z. B. durch Brand, vernichtet, so krict nach
dessen Wiederherstellung, das Wohnungsrecht des Auszüglers in der vorher bestandenen
Art wieder ein. Er kann auch von dem Verpflichteten verlangen, daß dieser das Ge-
bäude zur Gewährung der Auszugswohnung herstelle, ingleichen daß ihm derselbe, wenn
dem tetztern eine eigne Wohnung auf dem verpflichteten Grundstücke übrig geblieben ist,
dafern es die Umstände gestatten, den Aufenchalc darin in der Jwischenzeit mie einräume.
Zur Bezahlung eines Miechzinses ist der Auszugspflichtige nur verbunden, soweic ihm eine
Verzögerung der Wiederherstellung zur Last fälle.

48.) Unverkräglichkeit zwischen den zur Wohnung berechtigten Personen und dem Aus-
zugsckäger kann für keine der Parteien ein Recht begründen, ohne Zustimmung des andern
Theils auf Verwandlung des als Auszug bedungenen Wohnungsrechts in eine Geldver-
gütung anzutragen.

49.) Die zur Wohnung berechtigte Auszugsperson ist ohne Unterschied, ob sonst im
Orte ein derselben zugängliches Röhr= oder Brunnenwasser vorhanden oder nicht, zum
Mitgenuß und Gebrauche des in dem, mit dem Auszuge belegten Gute vorhandenen Röhr-
und Brunnenwassers, obwohl nur nach dem für sie und die bei ihr sich aufhaltenden An-
gehörigen nebst erwanigem Auszugsviehe, ohne Verwendung zu fremdartigen Zwecken, sich
ergebenden Bedürfnisse, befugk. 6

20.) Der Auszug beginnt, wenn er auf einem Contracce beruht, mie der Uebergabe
des pflichtigen Grundstücks, oder wenn er durch einen letzten Willen bestellt wird, mie
Ablauf des 30sten Tages nach des Bestellers Tode. Er endigte sich mit dem 30sten Tage
nach dem Tode des zum Auszuge Berechtigten.

21.) Sind dem Auszügler Gegenstände zur unmittelbaren Benutzung überlassen, als
z. B. Wohnung, einzelne Grundstücken oder bewegliche Invenrarienstücken, so kommen im
Ansehung der Nutzungen des ersten und letzten Jahres die Grundsätze des, über den An-
fong und das Ende des NüeßbrauchsinhiesigenLanden gelrenden Rechts zur Anwendung.

22.) Anlangend die Verfallzeie binsichtlich solcher Auszugsleistungen, welche in jähr-
licher Ablieferung von Naturalien bestehen, so ist bei Erzeugnissen des verpflichteren Grund--
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stucks, die zu gewissen Jahreszeiten gewonnen werden, als Feld- und Gartenfruchte, Heu,
Grummet, Weintrauben u. s. w. der zum Auszug berechtigten Person von dem Auszugs—
trager die bedungene Quantitat alsdann zu liefern, wenn von jeder Art die ausbedungenen
Fruchte auf dem verpflichteten Grundstucke oder in deren Ermangelung, in derselben Flur
oder endlich in der nachsten Umgegend geerndtet, und die etwa vor der Verabreichung
daran noch nothigen Arbeiten verrichtet worden sind.

Solche Fruchte, die nach deren Einbringung ohne Weiteres an den Auszügler abge-
geben werden konnen, als z. B. Erdapfel, Ruben, Mohren, grunes Obst und dergl. sind
demselben sogleich nach dieser Einbringung, diejenigen aber, welche zuvor noch durch eine
besondere Vorrichtung zum Gebrauche tauglich gemacht oder in den bedungenen Zustand
versetzt werden mussen, als z. B. das gedroschene Getreide, das gebackene Obst, der
Most, erst nach Vollendung der deshalb erforderlichen Arbeiten, zu verabreichen.

Die Einbringung aller Fruchtarten, sowie die Beendigung der, vor deren Verabrei-
chung noch etwa erforderlichen Vorrichtungen, ist als bis zu Weihnachten, den 2östen
December jeden Jahres erfolgt, zu präsumiren.

Der Auszugsberechtigte kann daher von diesem Tage an die rückständigen Leistungen
der gedachten Art einklagen und Verzugszinsen, oder ein Aufmaaß fordern; (vergl. Nr.
32) Will aber der Auszugler sofort nach der Einbringung oder nothigen Vorbereitung
klagen, und Verzugszinsen oder ein Aufmaaß verlangen, so muß er die specielle Zeit der
gedachten Handlungen anfuhren. Daruber kann er ubrigens — auch im Executivprocesse
— den Eid antragen.

23.) Bei den unter Nr. 22 erwahnten Leistungen ist anzunehmen, daß der Auszügler
dieselben auch im ersten Jahre ganz erhalte, wenn der Auszug vor der unter Nr. 22 an-
gegebenen Verfallzeit beginnt. Wegen des letzten Jahres erhalten die Erben nur das-
jenige, dessen Verfallzeit vor dem Tode des Auszüglers, oder während der nächsten
30 Tage eingetreten ist.

24.) Von solchen Produceen der Landwirchschaft, welche nicht lediglich zu gewissen Zei-
ten des Jahres erzeugt werden, sondern sters gewähre werden können, als: Milch, Burter,
Käse, Eier und dergl. ist die Auszugsperson befugt und verbunden, das ihr auf das ganze
Jahr oder einen gewissen Abschnict desselben ausgesetzte Quantum in verhälenißmäßigen
Raten zu fordern und anzunehmen.

Nach der besondern Beschaffenheit des Products gebührt derselben z. B. die ausge-
setzte Milch täglich, die Burter wöchentlich, und zwar Milch und Burter von der zuletze
gewonnenen.

25.) Alle übrigen Naruralien, ingleichen die als Auszug bedungenen jährlichen Geld-
zahlungen, sind mie Ablauf des vom Beginnen des Auszugs (vergl. Nr. 20) an zu-
rechnenden Jahres für fällig zu achten, wenn nichr der besondere Zweck des zu liefernden
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Gegenstandes, wie z. B. in Ansehung des Brennholzes, welches jedes Mal zu Michaelis
gefordert werden kann, eine Ausnahme begrundet.

26.) Wird bei Vorbehalt des Auszugs der Grundstucksbesitzer zu gewissen Handlungen
verpflichtet, es mogen dieselben in einer blosen Verrichtung bestehen — als z. B. in Be—
arbeitung eines Stuckes Feld, Backen des Auszugsgetreides, Waschen der Wasche u. s. w.—
oder zugleich mit Verabreichung eines Gegenstandes verbunden sein — als z. B. Bekös-
tigung des Auszuglers, Besaung des Auszugsfeldes mit dazu zu gebendem Saamen, —
so bestimmt sich der Zeitpunkt, wenn die teiskung gefordere werden kann, in jedem einzel-
nen Falle nach derjenigen Zeit, zu welcher der Besitzer des verpflichteten Grundstücks in
seiner eignen Wirthschafe Verrichtungen gleicher Arc vorzunehmen pflegk, oder wenn dieses
überhaupe niche der Fall sein sollte, nach dem wirthschaftlichen Ermessen der Ortsgerichts-
personen. «

2«7.),WetmdieberechtigkePerfonindem-mitdemAuszugebeschwertenGrundsiücke
oder in einem dabei befindlichen Auszugshause wohnt — als wovon das Gegentheil,
wenn ein Auszugler sich die Wohnung vorbehalten hat, nicht zu präsumiren ist, — so be-
darf es nach Eintritt der Berfallzeit niche erst einer besondern Mahnung des Verpflich-
teten, sondern dieser hat von selbst die fällige Natural= oder Geldabgabe dem Auszügler
zuzustellen und die fällige Leistung zu verrichten; insoweir nicht letzteres etwa noch von
einer eignen Handlung des Auszüglers abhänge, als z. B. das Besäen des Auzzugsfeldes,
wenn der Berechtigte den Saamen dazu selbst zu geben har.

28.) Hält sich die Auszugsperson außerhalb des Grundstücks auf, von welchem sie den
Auszug zu beziehen hat, so ist der Besitzer dieses Grundstücks keineswegs verbunden, den
Gegenstand der teistung der berechtigten Person in deren Wohnung, diese mag in dem-
selben oder in einem andern Orte sein, zu liefern, oder die in Handlungen bestehenden teis-
tungen, als z. B. die Holz= und Mehlfuhren, das Brodbacken, das Holzmachen und
dergl. in oder nach der andern Wohnung zu bewerkstelligen.

Um in einem solchen Falle den Auszugspflichtigen in Verzug zu setzen, muß sich der
Berechtigte zur gehörigen Zeit in Person oder durch einen gegen den Berpflichteten schriftlich

oder mündlich legitimirten Beauftragken, in dem belastecen Grundstücke melden, um das
ihm. Gebührende in Empfang zu nehmen.

Hinsichtlich der Früchte, deren tieferungszeit sich nach der Erndte, dem Ausdrusche
u. s. w# richret, hat aber der Auszugsträger dem außerhalb des verpflichteren Grundskücks,
jedoch in derselben Ortschaft wohnenden Auszügler, oder wenn ssch selbiger anderswo auf-
bält, dem dießfalls vom tetztern an dem Orte, wo das Grundstäck liege, schriftlich oder
mündlich zu bestellenden und dem Verpflichteten zur erforderlichen Zeit bekannt zu machen-
den Bevollmächtigken, anzuzeigen, zu welcher Zeit die Einerndtung, der Ausdrusch u. (.
w. erfolge oder bevorstehe.
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29.) Unterlaßt in den unter Nr. 28 bemerkten Fallen die auszugsberechtigte Person
zur gehörigen Zeit den Gegenstand abzuholen oder abholen zu lassen, so geräth der Ver-
pflichrete nicht nur nicht in Verzug, sondern es steht ihm auch, wenn er späterhin wegen
der teistungen in Anspruch genommen wird, frei: entweder

a) statt der zu liefernden Sache selbst, den Werch, den sie zur Verfallzeie hatte,
und welcher nöthigen Falls nach dem Ermessen der Ortsgerichtspersonen zu bestimmen ist,
in baarem Gelde zu bezahlen, oder

b) die Sache, wenn er sie aufbewahrk hak, und solche niche immittelst bis zur gänz-
lichen Unbrauchbarkeic verdorben ist, — als wogegen eine besondere Fürsorge zu gebrau-
chen ihm nicht angesonnen werden kann, — in demsjenigen Zustande, in welchem sie zu
der spätern Jeit, wo sie der Auszügler verlange, sich befinde#, zu übergeben.

Dem Verpflichreren bleiben dabei dierechtlichen Anträge zur Beendigung der längern Auf-
bewahrung, sowie seine Ansprüche wegen der ihm durch tetztere etwa verursachten Schä-
den, unbenommen.

30.) In den Fällen, wo es lediglich in die Willkür der Auszugsperson gestelle wor-
den, zu welcher Zeik dieselbe eine gewisse eistung von dem Auszugsträger fordern wolle,
tritt auf Seiten des tebtern ein Verzug nicht eher ein, als bis der Auszugsberechtigte,
daß er die teistung verlange, erklärt, auch einerekenden Falls das erwa dabei zuvörderst
von ihm selbst zu teistende — z. B. die Darreichung des Saamens zur Besäung eines
Feldstücks, — bewirkt hal.

31.) Ist der auszugsberechtigken Person die Wahl gelassen, zu einer gewissen Zeit ent-
weder die Sache oder den Geldwerth, dieser mag bestimmt sein oder niche, zu fordern,
so geht das Wahlrecht auf den Auszugspflichtigen über, wenn die berechtigte Person nichr
zur gehörigen Zeit sich über die Wahl gegen ihn erklärk hat.

Wenn die Sache nicht zu jeder Zeit im Gute vorhanden ist, sondern zum Behuf der
Abgabe von dem Auszugspflichrigen erst angeschafft oder in den erforderlichen Stand ge-
setzt werden muß, so har der Auszügler sich über die ihm gelassene Wahl jedesmal so lange
vor dem bestimmten Ablieferungskermine zu erklären, als im streitigen Falle nach Ermes-
sen der Orksgerichtspersonen erforderlich ist, um bis zu diesem Zeitpunkte die Sache, ohne
besondern Nachtheil des Auszugepflichtigen, berbeizuschaffen oder in Stand zu setzen.

32.) Ist der Auszugspflichtige wegen einer Nakurallieferung wirklich in Verzug ge-
rathen, so stehr es in der Willkür der berechtigten Person, ob sie die im Rückstande ge-
bliebenen Gegenstände in Natur, oder nach dem durch die Ortsgerichtspersonen zu ermes-
senden Werthe, welchen sie zur Verfallzeie hatcen, nebst den Verzugszinsen, fordern will.

Verlange sie das Erstere, so kann sie als Ersatz des durch die Zögerung entstandenen
Schadens, das sogenannte Aufmaaß nur von dem Getreide und andern krocknen
Früchten fordern.
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33.) Die Verzugszinsen sind in der Regel von dem Zeitpunkte des in Ansehung
jeder einzelnen Leistung eingetretenen Verzugs an zu berechnen, jedoch hiervon alsdann eine
Ausnahme zu machen, wenn einzelne Leistungen von ganz geringem Werthe — z. B.
taglich eine Kanne Milch, —in so kurzen Zwischenraumen verfallen sind, daß die Be—
rechnung der Verzugszinsen von jedes Termins Verfallzeit an unverhaltnißmaßige Schwie—
rigkeiten oder Kosten verursachen wurde. In solchen Fallen hat das richterliche Ermessen
den Anfang der Verzugszinsen nach großern Zeitabschnitten zu bestimmen.

34.) Auszugsruckstande hat derjenige, welcher ein auszugspflichtiges Grundstuck auf
dem Wege der nothwendigen Versteigerung erlangt, auf die Zeit vor seiner Erwerbung
nicht zu gewähren; dagegen ist Jeder, welcher ein solches Grundstück auf andere Art (auch
als Successor singularis) erwirbt, zur Verrretung der Auszugsreste verbunden.

35.) Das Recht auf bereits fällige Naturallieferungen und JSah-
lungen kann die auszugsberechtigte Person, obwohl sters unter der Voraussetzung, daß
bierdurch die Verhälenisse des Verpflichteten in keiner Rücksicht beschwerlicher gemacht wer-
den dürfen, an Andere abrreken.

Dagegen ist in Ansehung anderer, in Dandlungen von Seiten des Verpflichte-
ten bestehender, bereits betagter teistungen nur nach Ermessen des Richters,
in einzelnen vorkommenden Fällen, in welchen weder in Beziehung auf die Personlichkei-
ten, noch sonst in einem Betracht eine, für den Verpflichteten beschwerende Veränderung
angenommen werden kann, eine Cession des Forderungsrechts zulässig.

36.) Hinsichtlich der Cession der Ansprüche auf einzelne künftige Auszugsge-
bübrnisse, sowie in Ansehung der bereits gefälligen Auszugsleistungen gile in der
Hauptsache der leitende Grundsatz, daß solche Ansprüche gleich andern Rechten, im Ei-
genthume der berechtigten Person begriffen, und daher in der Regel der Gebahrung der
letztern über solche unrerworfen sind, daß jedoch eine solche Gebahrung durch Cession nur
insoweit für zulässig sich darstellt, als dadurch nicht der ausdrücklich ausgesprochnen, oder
präsumtiven Willensmeinung der Contrahenten entgegengehandelt, und namentlich das auf
Contract beruhende Verhältniß des Verpflichteten auf irgend eine Art erschwert wird.

In der Regel sind daher künftige Zahlungen und tieferungen bestimmter Quantitäten
von Geld und Naturalien der Cession, (deren Wirkung jedoch in Hinsicht der Zeit nicht
über die Dauer des Rechts des Cedenten selbst reichen kann,) unterworfen;: dasselbe ist
hingegen von solchen Leistungen nicht anzunehmen, welche unmittelbar auf die Personlich=
keit des Auszüglers, oder des Verpflichteten Bezug haben.

Zu teistungen der letztern Art gehören unter andern namentlich niche nur das blose
Mitbewohnungerecht, sondern auch selbst der Anspruch auf eine vorbehaltene besondre Aus-
zugswohnung, deren Vermiethung daher dem Auszugsberechtigten nicht freisteht. Auch
die Beköstigung des Auszüglers an dem eignen Tische des Verpflichreten ist der Cession nicht
fähig, insoweit nicht etwa dem Auszügler dafür zugleich die Wahl der ieferung gewisser
Naturalien oder Geldes zugestanden worden ist.

1839. 44
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Dagegen ist in Ansehung des Rechts die Anfuhre einer gewissen Quantität Holz an
einen bestimmten Ork, oder die Bestellung eines gewissen Stücks Auszugsfeldes zu verlan-
gen, eine Cession alsdann für zulässig zu achten, wenn solche teistungen nach und auf
keinen andern als den bedungenen Ort, sowie sonst unter keinen, für den Verpflichteten
beschwerenden Umständen, gefordert werden.

In zweifelhaften Fällen krict über die Frage der mehrern Belastung des Verpflichte-
ten, auch hinsichtlich der persönlichen Beziehungen auf den Auszugsempfänger, das richter-
liche Ermessen ein.

Die Cession des ganzen Auszugs, im Verhältniß zu dem Auszugspflichtigen ist eben-
falls nur in Hinsicht auf diejenigen Gebührnisse und unter denjenigen Voraussetzungen
zulässig, welche nach den vorher entwickelten Grundsätzen an sich die Cession in Ansehung
einzelner Auszugsforderungen gestarten.

37.) Sopyohl die bereits beragten Auszugsgebührnisse, als der Anspruch auf künftige
können, als im Eigenthume der auszugsberechtigten Person begriffen, Gegenstand der
Hülfsvollstreckung werden, soweit dabei nicht persönliche Leistungen in Frage kommen, hin-
sichtlich deren eine solche Hülfsvollstreckung entweder überhaupt nach der Nakrur der Sache,
oder wenigstens ohne Benachtheiligung des Auszugspflichtigen, niche anwendbar ist.

Auf das, auch selbst nothwendige, Bedürfniß des Auszugsberechrigten ist bei der be-
regten Hülfsvollstreckung keine weitere Rücksicht zu nehmen, als insoweit demselben aus
andern Gründen, als weil er Auszügler ist, die Rechtswohlthat der Competenz zu statten
kommen sollte.

38.) Bei Abtrennungen von dem, mit einem Auszuge beschwerken Grundstücke,
bleiben die Trennstücke für die Sicherheit des Auszugs, insofern der Auszügler hierauf
nicht besonders verzichtet hak, verhaftet.

Der Auszugler braucht sich aber wegen Gewährung seiner Gebührnisse selbst an die
Besitzer der Trennstücke niche verweisen zu lassen, sondern ist den ganzen Auszug ungetheile
aus dem verbleibenden Stammgute zu fordern befugt.

Dagegen ist der Auszügler niche berechtigt, eine Abtrennung lediglich aus Eigensinn
und ohne daß für ihn ein Nachtheil entsteht, (wozu ebensowohl die Einbuße oder Be-
schränkung einer bedungenen Bequemlichkeic, als eine etwanige Verminderung der Sicher-
stellung der Forderung durch Veränderung der Berhälenisse gehört,) zu verhindern.

Behauptet daher der Auszügler, daß ihm ein dergleichen Nachtheil drohe, so ist dieser
Einwand vor Genehmigung der Dismembration in gesetzlicher Weise zu erörtern und zu
entscheiden, und dabei insbesondre auch darauf zu sehen: ob bei dem verbleibenden Um-
fange des Stammgutes, nach Wahrscheinlichkeit und ökonomischen Grundsätzen, bei mil-
telmäßigen Jahren mit Zuversiche zu erwarten steht, daß der Auszug auch ferner vollstän-
dig und rechtzeitig aus dem Stammgute entrichtec werden könne.
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39.) In Fallen, wo uberhaupt die Verbindlichkeit des Erwerbers eines Grund—
stucks zur Entrichtung einer tehnwaare von dem Kauf= oder Annehmepreise begrundet, ist
diese Verbindlichkeit, dafern nicht der gedachte Erwerber eine auf besondern Rechtstiteln
beruhende Befreiung nachzuweisen vermag, auch auf den Werth des auf gedachtem Grund-
stücke hafrenden, einen Theil des Kauf= oder Annehmepreises bildenden, Auszugs zu er-
strecken.

Die Berechnung des Werthes des Auszugs ist in der Art zu bewerkftelligen, daß zu-
vörderst der Werth der Auszugsleistungen auf ein einzelnes Jahr ermittelt, alsdann aber
der sich dabei ergebende Berrag an Gelde mit der Zahl der Jahre, welche der Auszugs-
berechtigte, nach gesetzlich angenommener Vermuthung, noch zu leben haben möchte, mul-
tiplicirt, jedoch dabei wiederum durch Abrechnung des nach Maaßgabe dernach und nach
eintretenden Berichtigungstermine zu berechnenden Interusuriums, auf den wahren, zur
Zeit der Veränderung des Eigenthums anzunehmenden Capitalbetrag zurückgeführt werde.

Die Ermittelung des Werthes der Auszugsleistungen auf ein einzelnes Jahr ist, durch
drei der Wirthschaft und der Gegend kundige, zu vereidende Personen, in der Art zu be-
werkstelligen, daß diese Sachverständigen soweit anwendbar nach einem, aus einem von
der Zeit des in Frage stehenden Contracts an zurückzurechnenden sechsjährigen Durchschnirke
der in der nächsten Marktstadt bestandenen Preise zu ziehenden Gemeinjahre, die Taxe zu
bilden haben.

Die Anzahl der Jahre, welche die in Frage begriffene Auszugsperson, nach gesetzlich
ausgesprochener VermuthungvondemBeginnendes Auszugs an, (vergl. Nr. 20) noch
zu leben haben mochte, ist nach der in der L. 68. D. ad leg. falcid. (XXXV, 2) ent-
halcenen Ulpianischen Meinung anzunehmen.
Die Berechnung des Interusuriume hinsichtlich der jährlich eintretenden teistungen end-
lich ist in der Art zu bewerkstelligen, daß dadurch zu ermitteln: — wie groß der Capi-
talbetrag wegen einer erst künftig gefälligen teistung zu der Zeit # wenn das gehngeld
zahlbar ist, sein müsse, um mit Hinzurechnung der landüblichen Zinsen
von gleichbemerkter Zeit an bis zu dem bedungenen eigentlichen Berichtigungstermine, bei
Eintritt des letztern selbst zusammen gerade diejenige Summe zu bilden, welche
nach der vorzunehmenden Würderung als Werth der ganzen zu dem bemerkten Termine
gefälligen Leistung zu betrachten ist.

40.) Ein Auszug in einem Kaufe oder sonstigen Beräußerungsvertrage schließe an
sich, und wenn nicht andere dazu geeignetre Gründe eintreten, den wirksamen Gebrauch der
Klage oder Ausflucht wegen einer Verletzung über die Hälfte nicht aus.

Die Berechnung des Werthes des Auszugs geschieht nach den unter Nr. 39 aufge-
stellten Grundsätzen.

41.) Ein älterer hypothekarischer Gläubiger, wenn er nicht in die späcere Beschwe-
rung des ihm verpfändeten Grundstücks mie einem Auszuge gewillige har, ist berechtigt,

44
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bei Eintritt einer nothwendigen Versteigerung des gedachten Grundstücks darauf zu beste-
ben, daß diese Versteigerung in Hinsicht des später auf dieses Grundstück gekommenen
Auszugs in einer solchen Weise bewerkstelligt werde, daß er nicht Gefahr laufe, hierdurch
an seiner hypothekarischen Forderung Nachtheil zu erleiden.

Der Richter ist in einem solchen Falle verpflichter, die Versteigerung unker Annahme
zweifacher Gebote, als einmal auf das Grundstuck mit der Beschwerde des gedachten
Auszugs, alsdann aber zugleich auch ohne diese Beschwerde, zu bewerkstelligen, und die
Bekanntmachung deshalb in dessen Gemaßheit einzurichten.

Ergiebt sich bei dem Ausgebote mit der Last des Auszugs, daß der altere hypotheka-
rische Glaubiger durch die Ueberweisung dieses Auszugs an den Ersteher nicht gefahrdet
wird, so erledigt sich das Widerspruchsrecht des Erstern, und der Richter hat nun blos
die Versteigerung mit dem Auszuge fortzustellen.

42.) Ist wegen eines Auszugs noch besonders eine Hypothek vorbehalten, so kann
der Auszügler im Concurse des Verpflichtecen die Auszugsrückstände in der Classe der mit
vorbehaltener Hypothek versehenen unbezahlten Kaufgelder, und zwar auch auf längere Zeit
als auf fünf Jahre, fordern. Ee erlischt aber eine solche Hyporhek durch die nothwendige
Subhastation des Grundstücks und auf den Ersteher gehr der Auszug nur wie eine ge-
wöhnliche Reallast über.

Dresden, am Lren October 1839.

Königlich Sachsisches Oberappellationsgericht.
D. Schumann.

Plesch.

 S83.) Verordnung,
den Beitritt der Herzoglich Braunschweig= Lüneburgischen Regierung zu der
zwischen den Kronen Sachsen und Hannover bestehenden Uebereinkunft wegen

der Uebernahme von Auszuweisenden betreffend;
vLom Igten October 1839.

Se. Königliche Majestär haben, in Folge der von der Herzoglich Braunschweig-
Lüneburgischen Regierungim diplomatischen Wege zu erkennen gegebenen Bereikwilligkeit zur
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vertragsmäßigen Annahme der zwischen den Kronen Sachsen und Hannover wegen der
Pflicht zur Uebernahme von Auszuweisenden unterm . vereinbarten Grund-
sätze, den Abschluß einer hierauf gerichteren Convention zu genehmigen allergnädigst geruht,
und es ist in dessen Folge eine den Gegenstand betreffende Ministerialerklärung in der nach-
stehend bemerkren Maaße beim Ministerio der auswärtigen Angelegenheiten ausgefertige, und
gegen eine gleichlautende Declaration des Herzoglich Braunschweig-Lüneburgischen Staaks-
ministeril vom 1 7cen September a. c. ausgewechselt worden.

Indem solches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird, erhalten zugleich alle,
die es angehet, Verordnung, sich nach den Bestimmungen dieser Convention vorkommen-
den Falls gebührend zu achten.

Dresden, am 19ten October 1839.

Ministerium des Innern.
Rostitz und Jänckendorf.

Stelzner.

Ministerialerklarung,
die Pflicht zur Uebernahme von Auszuweisenden betreffend.

Zwiscn der Königlich Sächsischen und der Herzoglich Braunschweigischen Regierung ist
nachstehende Uebereinkunft wegen der Uebernahme von Auszuweisenden geschlossen worden:

§&amp; 4. In Zukunft soll kein Individuum, welches die eine der genannten Regierun-
gen, weil es ihr aus irgend einem Grunde lästig ist, in ihrem Gebiere ferner nicht behalten
will, in das Gebiet der andern Regierung ausgewiesen oder hingeschaffe werden, wenn es
nicht entweder ein Angehöriger des Staats ist, welchem es zugewiesen werden soll,
oder nur durch das Gebiet desselben einem dritten Staare, dessen Angehöriger es ist, in
welchen es aber nicht wohl anders, als durch das Gebiet des einen contrahirenden Staats
gelangen kann, zugewiesen oder zugeführt werden soll.

§ 2. Als Staatsangehörige sollen angesehen werden:
1) alle diejenigen, deren Bater oder, wenn sie außerehelich geboren und nicht durch

nachfolgende Ehe legitimirt sind, deren Mutter zur Zeit der Geburt der Auszuweisenden
Unterthan des Staats gewesen ist; oder welche in diesem zu Unterrhanen aufgenommen sind,
ohne nachher aus dem Unterthanenverbande wieder entlassen worden zu sein, oder in einem
andern Scaate Unterkhanenrechte erworben zu haben.
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Die Unterthaneneigenschaft eines Individuums ist stets lediglich nach der Gesetzgebung

des Staats, als dessen Unterthan es bezeichnet wird, zu beurkheilen und zu entscheiden.
Unselbstständige Kinder, d. h. solche, welche noch bei ihren Aeltern sich besinden, und

von diesen ernähre werden oder wenigstens zum eigenen Erwerbe ihres tebensunterhaltes
noch nicht im Stande sind, sollen schon durch die Handlungen ihrer Aeltern von selbst,
ohne daß es einer eignen Thätigkeit der Kinder oder eines sonstigen Grundes bedarf, der-
jenigen Staatsangehörigkeit theilhaftig werden, welche ihre Aeltern während der Unselbststän-
digkeir der Kinder erwerben. Jedoch sollen diesen Einfluß auf die Staaksangehörigkeit
unselbstständiger ehelicher Kinder diejenigen Veränderungen nicht äußern, welche sich nach
dem Tode ihres Vaters in der Staatsangehörigkeit ihrer Murter ereignen; vielmehr soll
über ihre Staatsangehörigkeic lediglich die Staatsangehörigkeit ihres Vaters entscheiden,
und eine Veränderung derselben nur mit Zustimmung ihrer vormundschaftlichen Behörde
eintreten können.

Diese Grundsätze hinsichrlich der unselbstständigen Kinder gelten auch bei den übrigen
Bestimmungen dieser Uebereinkunft, wenn nicht ein Anderes ausdrücklich festgesetzt ist.

2) Diejenigen, welche zufällig innerhalb des Staatsgebiers von heimarhslosen Aeltern,
d. h. solchen, die in keinem der contrahirenden Staaken Unterthanenrechte haben, geboren
sind, und nicht nachher in einem andern Staare Unterkhanenrechte erworben, oder daselbst
mit Anlegung einer Wirthschaft (eines eignen Haushalts) sich verheirathet, oder darin, mit
Wissen der Orksobrigkeic, zehn Jahre ohne Unterbrechung gewohnt haben.

Unselbstständige Kinder solcher heimathslosen Aeltern ist jedoch, ohne Rück-
siche auf ihren zufälligen Geburksort, der Staar aufzunehmen schuldig, welchem ihr Vater
oder, falls die Kinder außer der Ehe geboren sind, ihre Mutter angehört. Wenn aber die
Mutter unehelicher Kinder nicht mehr am teben ist und die tetzten bei ihrem Vater befind-
lich sind, so soll der Staal, dem ihr Varer angehört, sie aufzunehmen verpflichrer sein.

Sowohl bei der vorstehenden, als auch bei den übrigen Bestimmungen dieser Uleber-
einkunft soll der Ausdruck: Wirthschafe oder Haushallt, so verskanden werden, daß
dieß Verhältniß auch dann schon vorhanden sei, wenn das Individuum, und zwar von
Eheleuten auch nur der Mann oder die Frau, auf andere Art, als durch Gesindedienst im
Hause der Brodherrschaft sich Beköstigung verschafft hat; der Ausdruck: Wohnen, aber
nur den Aufenthalt in dem Staate bezeichnen, ohne Rücksicht darauf, ob das in Frage
stehende Individuum ein Domicil (Recht zum bleibenden Aufenthalte) erlangt hat, oder
Mitglied einer Gemeinde geworden ist, oder dergleichen.

3) Diejenigen, welche zwar weder in dem Staatsgebiete geboren sind, noch daselbst
Unterthanenrechte erlangt haben, jedoch in demselben unter Anlegung einer Wirchschaft sich
verheirathet, oder darin, mit Wissen der Orksobrigkeit, zehn Jahre ohne Unterbrechung
gewohne haben.
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§J 3. Wenn ein Individuum ausgewiesen werden soll, welches zufällig in dem einen
Scaate geboren ist, in dem andern aber entweder Unterthanrecht erworben, oder mie Anle=
gung einer Wirthschafe sich verheirarher, oder zehn Jahre hindurch gewohnt hat, so ist vor-

zugsweise dieser letzte Staat dasselbe aufzunehmen verbunden. Hat der Auszuweisende in
dem einen Staate Unterthanrecht erworben, in dem andern aber sich verheirather oder zehn
Jahre gewohne: so soll der Staat, dessen Unterthan er ist, ihn aufzunehmen schuldig sein.
Wenn endlich ein Auszuweisender, welcher in keinem der contrahirenden Staaten Unrerthan-
rechte erlangt hat, in dem einen Staate in die Ehe getreten ist, in dem andern aber nach
seiner Verheirathung zehn Jahre hindurch gewohnt hat: so liegt dem zuletzt genannten
Staate die Pflicht zu seiner Aufnahme ob.

§ 4. Ist auf den Auszuweisenden keine der im § 3enthaltenen Bestimmungen an-
wendbar: so muß der Scaat, in welchem ersich befindet, ihn vorläufig behalten.

§ 5. Verheirarhete Personen weiblichen Geschlechts sind als Angehörige des Staats
anzusehen, dem ihr Ehemann nach den vorstehenden Bestimmungen angehört. Dasselbe
gilt von Wirkwen, so lange nicht während ihres Wittwenstandes eine Veränderung einge-
treten ist, durch welche sie nach den Grundsätzen dieser Uebereinkunft Angehörige eines an-
dern Staaks werden, als welchem ihr gewesener Ehemann angehört hat.

Jedoch soll Wietwen und geschiedenen oder von ihren Ehemännern verlassenen Ehe-
weibern die Rückkehr in den Seaat, dessen Angehörige sie, vor ihrer Verheirathung, nach
den Bestimmungen dieser Uebereinkunft waren, dann freistehen, wenn die Ehe innerhalb
fünf Jahren nach deren Schließung wieder getrennt worden und kinderlos geblieben ist.

§ 6. Hat ein Unterthan des einen contrahirenden Staats sich seines Unterthanen-
rechts in demselben durch irgend eine Handlung verlustig gemacht, ohne Angehöriger des
andern Staats geworden zu sein: so ist der zuerst bezeichnete Staak schuldig, ihn bezie-
bungsweise zu behaléen oder wieder aufzunehmen.

§ 7. Handlungsdiener, Handwerksgesellen und Dienstboten, mit Einschluß der Schä-
fer und Dorfhirten, welche ohne Anlegung einer Wirthschafe, ingleichen Zöglinge und
Studirende, welche der Erziehung oder des Unterrichts wegen irgendwo verweilen, werden
durch diesen Aufenthalt, wenn derselbe auch länger als zehn Jahre dauert, nicht Angehö-
rige des Stagts, in welchem sie sich aufgehalten haben.

Zeitpachter sind den vorstehend benannten Personen nur dann gleich zu achten, wenn
sie nicht entweder persönlich, oder mie ihrem Hausstande und Vermögen an den Ort der
Pachtung sich begeben und während der Dauer derselben dort gewohne haben.

§ 8. Koönnen die Behörden der beiden contrahirenden Staaten über die Verpflich-
tung des Staaks, dem die Aufnahme eines Auszuweisenden angesonnen wird, sich nichr
vereinigen, und ist die Meinungsverschiedenheit auch im diplomatischen Wege nicht zu be-
seitigen, so wollen die beiden contrahirenden Regierungen den Srreitfall zur compromissa-
rischen Enrscheidung eines solchen dritten deutschen Bundesstaates, welcher sich mit beiden
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contrahirenden Theilen wegen der Uebernahme von Ausgewiesenen in denselben Verrrage-
verhältnissen befindet, oder, wenn kein solcher vorhanden ist, oder die Entscheidung über-
nehmen will, irgend eines andern, bei dem Streitfalle nicht betheiligten Bundesstaates
stellen. Die Wahl der um Uebernahme des Compromisses zu ersuchenden Bundesregie-
rung bleibt demjenigen der contrahirenden Theile überlassen, welcher zur Uebernahme des
Auszuweisenden verpflichtet werden soll. An diese dritte Regierung har jede der betheilig-
ten Regierungen nur eine Darstellung der Sachlage, von welcher der andern Regierung
eine Abschrift nachrichtlich mitzurheilen ist, in kürzester Frist einzusenden. Gegen die com-
promissarische Entscheidung ist von keinem Theile eine weicere Einwendung zulässig. Bis
dieselbe erfolgt, hat derjenige Staat, in dessen Gebiete das auszuweisende Individuum beim
Entstehen der Differenz sich befand, die Verpflichtung, dasselbe in seinem Gebieke zu behalten.

8 9. Denzjenigen Individuen, welche der eine contrahirende Staat auszuweisen beab-
sichtigt, die aber der andere contrahirende Staat nach den in gegenwärtiger Uebereinkunft
festgestellten Grundsätzen aufzunehmen, nicht die Pflicht har, ist der letzte den Einrrite in
sein Gebiet zu gestatten nicht schuldig, außer wenn durch Urkunden völlig überzeugend dar-
getban wird, daß der Auszuweisende einem drieren Sraare, in welchen derselbe nicht wohl
anders als durch das Gebier des mitcontrahirenden Staals geführr werden oder gelangen
kann, angehöre und von demselben werde aufgenommen werden.

§ 10. Sämmtlichen Polizeibehörden der beiden contrahirenden Staaten wird zur
strengsten Pflicht gemacht, die Absendung eines Auszuweisenden in das Gebiet des andern
contrahirenden Staats nie blos auf die eignen Angaben des Auszuweisenden über das Ver-
häleniß, auf welches die Uebernahmeverbindlichkeit nach den Bestimmungen dieses Vertra-
ges gegründet wird, zu veranlassen, sondern, wenn jenes Verhäleniß nicht aus völlig glaub-
haften Urkunden hervorgeht, zuvor die Richrigkeit desselben sorgfältig und insbesondere durch
Erkundigung bei der zuständigen Behörde des Staats, dem die Aufnahme angesonnen
wird, zu ermitteln.

§ 41. Sollee ein Auszuweisender, welcher von den Behörden des einen contrahiren-
den Staats den Behörden des andern Contrahenten zur Weiterschaffung in einen dritten
Staat nach den Bestimmungen des § 9 zugeführt ist, von diesem letzten nicht angenom-
men werden, so kann derselbe in den Staat, der ihn ausgewiesen hat, zurückgebracht
werden.

§ 12. Den Provincialregierungsbehörden beider contrahirenden Scaaten bleibt über-
lassen, nähere Verabredungen wegen der zu bestimmenden Richtung der Transporte und der
Uebernahmeorte zu ktreffen.
„ § 13. Oie Ueberweisung des Auszuweisenden soll, in der Regel, vermirtelst Trans-
ports und Abgabe desselben an die Polizeibehörde desjenigen Orts, wo der Transport als
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von Seiten des ausweisenden Staaks beendigk anzusehen ist, geschehen. Mit dem Auszu-
weisenden sind zugleich die Beweisurkunden, worauf die Uebernahmepflicht vertragsmäßig
gegründer wird, zu übergeben. In solchen Fällen, wo keine Gefahr zu besorgen ist, kön-
nen einzelne Auszuweisende auch mittelst eines Laufpasses, in welchem ihnen die zu befolgende
Roure genau vorgeschrieben ist, in den zu ihrer Aufnahme verpflichreren Staak gewiesen
werden.

Der Regel nach sollen nie mehr als drei Personen zugleich auf den Transpork gegeben
werden; es sei denn, daß sie zu einer und derselben Familie gehören und deshalb nicht
wohl gelrennt werden können.

Ausweisungen in Masse (sogenannte Vagantenschube) sollen auch künftig nicht Seart
nden.

f § 44. Die Kosten des Transporks und der Verpflegung von Auszuweisenden ist der

zur Aufnahme verpflichtete Staat zu ersetzen nicht schuldig. Nur wenn ein Auszuweisen-
der, welcher einem dritten Sctaate zugeführt werden soll, von diesem nicht angenommen und
deshalb nach § 11 in denjenigen Staat, welcher ihn ausgewiesen hat, zurückgebracht wird,
muß der letzte die Kosten des Transports und der Verpflegung erstalten, welche bei der
Zurückführung aufgelaufen sind.

§ 15. Jede der beiden contrahirenden Regierungen hat das Reche, von dem gegen-
wärtigen Vertrage zurückzutreten, wenn sie ihre hierauf gerichtete Absicht Ein Jahr vorher
der andern Regierung angezeigt hat.

Dresden, am 1Aten October 1839.

Konigl. Sachsisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
(gez.) von Zeschau.

 S4,) Verordnung,
den Beitritt der Herzoglich Sachsen-Meiningenschen Regierung zu den Er-

läuterungen und Ergänzungen der Sächsisch Preußischen Convention wegen
Uebernahme von Ausgewiesenen betreffend;

vom 23sten October 1839.

N achdem die Herzoglich Sachsen-Meiningensche Regierung sich zur Annahme der zwi-
schen der Königlich Sächsischen und der Königlich Preußischen Regierung zu der beste-
benden Baganten-Convention unterm 296 November 1838 vereinbarten Erläuterun=
gen und Ergänzungen, auch rücksichtlichdeszwischendem Königreiche Sachsen und dem
Herzogthume Sachsen Meiningen bestehzenden entsprechenden Staatsvertrages vom 22
Juli 1823 bereit erklärt, und hierauf unter allergnädigster Genehmigung Sr. Koönigli-

1839. 45

—.
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chen MajestätdieAuswechselungvonMinisterialerklärungen zwischen dem dießseitigen Mi-
nisterio der auswärtigen Angelegenheiren und dem Herzoglich Meiningenschen Landesmini-
sterio stattgefunden hat, so wird die Oiesseitige, nachstehend abgedruckte, Declaration an-
durch zur öffenrlichen Kenntniß gebracht, damir der Inhale, wie hierdurch verordnet wird,
in vorkommenden Fällen gebührende Berücksichtigung finden möge. «

Dresden, am 23sten October 1839.

Ministerium des Innern.
Nostitz und Jänckendorf

Stelzner.

Ministerialerklärung.
Zu Beseitigung derjenigen Zweifel und Mißverstandnisse, welche sich zeither uber die
Auslegung der Bestimmungen § 2, a und c der zwischen der Königlich Sächsischen und
der Herzoglich Sachsen-Meiningenschen Regierung wegen wechselseitiger Uebernahme der
Ausgewiesenen bestehenden Convention, namentlich

a) in Beziehung auf die Beantwortung der Frage: ob und in wie weit die in
der Staatsangehörigkeic selbststandiger Individuen eingetretenen Veränderungen
auf die Staatsangehörigkeit der unselbstftändigen, d. h. aus der älterlichen Ge-
walt noch nicht entlassenen Kinder derselben, von Einfluß seien? sowie

b) über die Beschaffenheit des, 8 2, c der Convention erwähnten, zehnjährigen
Aufenthalts und den Begriff der Wirthschafteführung,

ergeben haben, sind die gedachten Regierungen, ohne hierdurch an dem, in der Conven-
tion ausgesprochenen Principe etwas ändern zu wollen, daß die Unterthanenschafe
eines Individtvums sedesmal nach der eignen innern Gesetzgebung des betreffenden Stag-
tes zu beurtheilen sei, dahin übereingekommen, hinkünftig und bis auf Weiteres,, nachste-
hende Grundsätze gegenseitig zur Anwendung gelangen zu lassen, und zwar

zu a.

4) daß unselbstständige, d. h. aus der älterlichen Gewalt noch nicht enrlassene Kinder
schon durch die Handlungen ihrer Aeltern an und für sich und ohne daß es einer eig-
nen Thärigkeit oder eines besonders begründeren Rechts der Kinder bedürfte, derjenigen
S.#aatsangehörigkeit theilhaftig werden, welche die Aeltern während der Unselbststandig—
keit ihrer Kinder erwerben, wobei nichts darauf ankommen soll, ob dergleichen unselbst—
standige Kinder mit ihren Aeltern zugleich und factisch in den neuen Wohnort gezogen
sind, oder sich erst spater dahin begeben haben;
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ingleichen

2) daß dagegen einen solchen Einfluß auf die Staaksangehörigkeié unselbstständiger ehe-
licher Kinder diejenigen Veränderungen nicht äußern können, welche sich nach dem
Tode des Vaters derselben in der Staatsangehörigkeit ihrer ehelichen Mutter ereignen,
indem vielmehr über die Staaksangehörigkeit ehelicher unselbstständiger Kinder lediglich
die Condition ihres Waters entscheidet, und Veränderungen in deren Staatsangehörig-
keit nur mic Zustimmung ihrer vormundschaftlichen Behörde eintreten können.

Nächsidem soll
zu h.

die Verbindlichkeie eines der conrrahirenden Staaren zur Uebernahme eines Individuums,
welches der andere Staak, weil es ihm aus irgend einem Grunde lästig geworden, aus-
zuweisen beabsichtigt, in den Fällen des § 2, c der Convention eintreten,

1) wenn der Auszuweisende sich in dem Staate, in welchen er ausgewiesen werden
soll, verheirather und außerdem zugleich eine eigne Wirthschaft geführt hat, wo-
bei zur näheren Bestimmung des Begriffs von Wirkhschaft anzunehmen ist,
daß solche auch dann schon eintrete, wenn selbst nur einer der Eheleute sich auf
eine andere Art, als im Herrschaftlichen Gesindedienste, Beköstigung verschafft bat;

oder

2) wenn Jemand sich zwar nicht in dem Staate, der ihn übernehmen soll, verhei-
rathet, jedoch darin sich zehn Jahre hindurch ohne Unrerbrechung ausfgehalten har,
wobei es dann auf Constituirung eines Oomicils, Verheirathung und sonstige
Rechtsverhältnisse nicht weiter ankommen soll.

Endlich sind die genannten Regierungen zugleich auch noch dahin übereingekommen:
Können die resp. Behörden über die Verpflichtung des Staars, dem die Uebernahme

angesonnen wird, der in der Convention und vorstehend aufgestellten Kennzeichen der Ver-
pflichtung ungeachter, bei der darüber Sratt findenden Correspondenz sich nicht vereinigen,
und ist die dießfällige Differenz derselben auch im diplomatischen Wege nicht zu beseitigen
gewesen, so wollen beide contrahirende Theile den Srreitfall zur compromissarischen Ent-
scheidung eines solchen dricten deutschen Bundesstaates stellen, welcher sich mit beiden con-
trahirenden Theilen wegen gegenseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen in denselben Ver-
tragsverhälenissen befindet.

Die Wahl der zur Uebernahme des Compromisses zu ersuchenden Bundesregierung bleib:
demjenigen der contrahirenden Theile überlassen, der zur Uebernahme des Ausgewiesenen
verpflichtet werden soll.

IAn diese dricte Regierung hat jede der becheiligten Regierungen jedesmal nur eine
Darlegung der Sachlage, wovon der andern Regierung eine Abschrift nachrichtlich miczu-
theilen ist, in kürzester Frift einzusenden.

Bis die schiederichterliche Entscheidung erfolge, gegen deren Inhale von keinem Theile
eine weitere Einwendung zulassig ist, hat derjenige Stage, in dessen Gebiet das auszu-
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weisende Individuum beim Enestehen der Differenz sich befunden, die Verpflichtung, das-
selbe in seinem Gebiete zu behalten.

Dresden, den 1 StenOctober 1839.

Königl. Sachsisches Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.
(gez.) von Zeschau.

V 85.) Verordnung,
die Gewerbe= und Personalsteuerrevisson für das Jahr 1840 betreffend;vom 1Asten November 1839.

De gesetzlich vorgeschriebene allzährliche Revision der Gewerbe= und Personalsteuerbei-
träge macht für das nächste Jahr 1840 wiederum die Aufstellung neuer Individualcata-
ster für sämmrliche Orte des Inlands erforderlich, und es sind deshalb die, von den Obrigkei-
ten zu diesem Behufe anzuferrigenden, Einwohnerverzeichnisse innerhalb der vorgeschriebenen
Fristen, nämlich:

bei Orten des platten Landes späkestens am 1 5ten Januar,
bei kleinen und Mittelstädten spätestens am 21sten Januar,
bei großen Städten spätestens am 31sten Januar 1840,

an die Districtscommissionen abzugeben.
Da diese Werzeichnisse die nächste Grundlage der Abschätzung und Besteuerung bilden

und die Herstellung möglichster Gleichmäßigkeit hierbei von deren Richtigkeit und Vollftän=
digkeit wesentlich bedingt ist; so erwartet das Finanzministerium, daß die Obrigkeicen deren
Zusammenstellung und Prüfung mit aller Sorgfalt bewirken und der deshalb unterm
Lsen October 1836 mittelst besondern Abdrucks ertheilten Anweisung allenrhalben Genüge
leisten, insbesondere aber das dringend zu beschleunigende Revisionsgeschäft nicht durch ver-
spätete Abgabe der Einwohnerverzeichnisse aufhalten und zu der durch vorgedachten Erlaß
vom 290st#en October 1836, § 26 für derartige Versäumnisse angedrohren, unnachsichtlich
eintretenden Abndung Veranlassung geben werden.

Dresden, am 1 sten November 1839.

Finanz-Ministerium.
von Zeschau.

Schnabel.
—

—

Letzte Absenung: am 12ten November 1839.
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Verordnungsblalt
für das Königreich Sachsen,

19% Stück vom Jahre 1839.

86.) Gesetz,
die Erhebung der Steuern und Abgaben für das Jahr 1840 betreffend;

vom öten December 1839.

Wan, Friedrich August, von GOTTES Gnaden Konig von
Sachsen 2c. 2c. 2c.

erachten, wegen der auf das Jahr 1840 zu erhebenden Steuern und Abgaben, uner-
wartet des für die Verwilligungsperiode 1829 zu erlassenden Finanzgesetzes, mit Zustim-
mung Unserer getreuen Stände, Nachstehendes andurch festzusetzen für angemessen:

§ 1. Oas unterm 28sten November 1837 erlassene Finanzgesetz bleibt, soweit es
die zu Aufbringung des Staaksaufwands erforderlichen Geldmittel auf die Jahre 1838
und 1839 zum Gegenstande hat, auch

auf das Jahr 1840
mit nachfolgenden nähern Bestimmungen in Kraft.

§ 2. Die Beiträge der Oberlausitz
a.) zu den alterbländischen Grundabgaben,
b.) zu Tilgung und Verzinsung der gesammten Segateschuld

werden, vorbehältlich der in Gemäßheit der Vertragsurkunde vom 17#en November
1834 am Schlusse der Finanzperiode wegen der Grundabgaben zu treffenden definitiven

Ausgleichung, ·

ad a.) auf: Funfzig Tausend Funf Hundert Ein und Vierzig Thaler 14gr. 10pf.
ad b.) auf: Drei und Dreißig Tausend Ein Hundert Vier und Zwanzig Thaler

13 gr. 1 pf.
festgestellt.

1839. 46
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§ 3. Die Erhebung der Stempelsteuer erfolge nach wie vor im 20 Gulden-

fuße. Alle übrige in § 2 des vorangezogenen Finanzgesetzes namhafe gemachte Steuern
und Abgaben, soweit sie zeither im 20 Guldenfuße normirt gewesen, ingleichen die in
8 2 des gegenwärtigen Gesetzes erwähnten Beiträge sollen durchgehends nach dem 14Tha-
lerfuße und zwar, mit Ausnahme der Elbschifffahrtsabgaben, rücksichtlich deren das ver-
möge der Elbschifffahrtsacte vertragsmäßig bestehende Werthsverhäleniß zur Norm zu neh-
men ist, ohne Zuschlag von Agio erhoben werden; es ist aber sowohl bei der Schlacht-
steuer-, als auch bei der Biermalzsteuer-Regie, ingleichen beim Elbzoll, von und mit
Anfang des Jahres 1840 an, das bereiks wegen der übrigen indirecten Abgaben einge-
führke vereinsländische Zollgewicht dergestalt in Anwendung zu bringen, daß

a.) die Schlachtsteuer nach den nämlichen Nominalgewichtssätzen wie bisber, jedoch
in Zollpfunden,

b.) die Biermalzsteuer für je 103 Zollpfund mit dem geordneren Abgabensatze von
— 16 gr. — im 14 Thalerfuße

abentrichtet werden mag, wogegen

C.) beim Elbzoll die Regulirung der künftigen Abgabensätze sich auch auf die eincrerende
Gewichtsveränderung zu erstrecken hat.

§. 4. Anlangend die nutzbaren Regalien, so werden die daruncer mirbegriffenen
Chaussee= und Brückengelder ebenfalls auf den Nennwerch nach dem 14 Thalerfuße herab-
gesetzt.

§. 5. Unser Finanzministerium ist mit Wollziehung dieses Gesetzes beauftragt.

Urkundlich haben Wir dasselbe eigenhändig unterschrieben und Unser Königliches
Siegel beidrucken lassen.

Dresden, am 61en December 1839.

Friedrich August.

Heinrich Anton von Zeschau.
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 S87.) Verordnung
zu Ausführung des Gesetzes, die Erhebung der Steuern und Abgaben für

das Jahr 1840 betreffend;
vom 7ten December 1839.

Zu Wollziehung des Gesetzes vom 6ten December 1839, die Erhebung der Steuern
und Abgaben für das Jahr 1840 bertreffend, wird andurch Folgendes verordner:

§ 1. Ee find im Jahre 1840 zu erheben:

I.) im ganzen Staatsbereiche:
1.) der Grenzzoll von ein-, aus= und durchgehenden Waaren,
2.) die Branntweinsteuer für inländischen Branntwein,
3.) die Biermalzsteuer,
4.) die Weinsteuer für inländischen Wein,
5.) die Tabaksteuer von inländischen Tabaksbläctern,
6.) die Schlachtsteuer und Uebergangssteuer vom Fleischwerke,
7.) die Stempelsteuer,
8.) die Gewerbe= und Personalsteuer;

II.) in den alten Erblanden besonders:
1.) Schocksteuern vom tande, à 41 Pfennige von jedem gangbaren Schocke,
2.) Schocksteuern von den Städten, à 13 Pfennige von jedem gangbaren Schocke,
3.) Quatembersteuern vom bande, à 36 Quatember von dem gangbaren Seeuer=

quanto,
4.) dergleichen in den Städten, à 177 Quatember vom gangbaren Steuerquanko,
5.) die geordnete Accisgrundsteuer von den früher accisbaren Städten,
6.) das bisherige rirterschaftliche Donativ nebst dem ritterschaftlichen Beitrage

zu den erhöhten Staatsbedürfnissen, zusammen nach Höhe von: Fünf und
Vierzig Tausend Ein Hundert Sechs und Sechszig Thalern 16 gr. —,

7.) die Cavallerieverpflegungsgelder, mit 28 Pfennigen von jedem gangbaren
Schockez

III.) in der Oberlausitz besonders:
1.) der Beitrag zu den alrerbländischen Grundabgaben mie: Funfzig Tausend

Fünf Hundert Ein und Vierzig Thalern 14 gr. 10 pf.,
2.) der Beitrag zu Tilgung und Verzinsung der gesammten Staatsschuld mit:

Drei und Dreißig Tausend Ein Hundert Vier und Zwanzig Thalern 13 gr. 1 pf.,
3.) die geordnere Accisgrundsteuer von den früher accisbaren Städten,

46
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4.) die Rations= und Portionsgelder, mit — Agr. 4pf. für jede Ration und
Portion.

§ 2. Die Erhebung der Stempelsteuer erfolgt nach wie vor im 20 Guldenfuße.
Die Elbschifffahrtsabgaben werden mie Rücksicht auf das vermöge der Elbschifffahrts-

acte bestehende Werthsverhältniß und das künftig hierbei in Anwendung kommende Zollge-
wicht, nach Maaßgabe der dießfalls ergehenden besondern Verordnung, im 14Thalerfuße
erhoben.

Alle übrige in § 1 namhaft gemachte Abgaben und Entrichtungen, auch insoweir

sie zeither im 20 Guldenfuße normirt gewesen, sind im 14 Thalerfuße, ohne Zuschlag
von Agio, abzuführen.

In gleicher Maaße werden die Chaussee- und Brückengelder auf den Nenn-
werth nach dem 14 Thalerfuße herabgesetzt und darin erhoben.

Rücksichtlich aller sonstigen teistungen an Sctaatscassen, wegen deren eine derartige
Herabsetzung oder Umwandlung nicht ausdrücklich angeordner ist, z. B. beziehendlich des
Salz= und Postregals, der Intradenverwaltung, Sportelerhebung u. s. w., hat es zur
Zeic noch ferner bei der bestehenden Abentrichtung im 20 Guldenfuße sein Bewenden.
Ebendarin sind auch die bis mie Ende dieses Jahres erwachsenen Reste von zeither im
20 Guldenfuße normirt gewesenen Steuern und Abgaben annoch abzuführen.

§ 3. Das bereiks wegen der übrigen indirecten Abgaben eingeführée und wegen des Elb-
zolls ebenfalls einzuführende vereinsländische Zollgewicht soll auch der Schlacht= und Bier-
malzsteuererhebung dergestalt zum Grunde gelegt werden, daß

a.) die Schlachtsteuer nach den nämlichen Nominalgewichtssätzen wie bisher, jedoch in
Jollpfunden, und

b.) die Biermalzsteuer auf je 103 Zollpfund Brauschrot mie dem geordneken Abga-
bensatze von — 16 gr. — im 14 Thalerfuße abzuenrrichten ist.

Den Schlacht= und Biermalzsteuerpflichtigen ist jedoch so lange, als das Zollgewiche nichr
als allgemeines Landesgewicht gesetzlich angenommen worden, der Gebrauch der bisherigen
Gewichtsstücke nachgelassen, und solchenfalls soll die Reduction auf Zollgewicht nach Maaß-
gabe der durch Verordnung vom gien October 1839 hinausgegebenen Tafeln erfolgen.

§ 4. Inr den Erblanden sind die Schock= und Quatembersteuern auf dem ande und in
den Städten, sowie die Cavallerieverpflegungsgelder, nach Maaßgabe der unter ) beigefüg-
ten Qeepartition auf die einzelnen Monate des Jahres 1840, ingleichen die Accisgrund-
steuern in der vorgeschriebenen Maaße gehörig zu enrrichten.

§J.5. In Ansehung der Gewerbe= und Personalsteuern verbleibt es bei den, auf den
150en Mai und 151en November festgesetzten balbjährigen Entrichtungs= und Erhebungs-
terminen.
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6 6. Die in § 1, sub II, 6 gedachten ritterschaftlichen Beieräge, bestehend in dem
gewöhnlichen Donariv an

13,500 Thalern— —

und den Beicrägen zu den erhöhren Staatsbedürfnissen an
31,666 Thalern 16 gr. —,

werden nach dem üblichen Erhebungsfuße in den zeitherigen Terminen durch die aus dem
Mircel der Ritterschafe bestellten Einnehmer ferner eingehoben und zur Steuerhauprcasse
regelmäßig abgelieferk.

§ 7. Die wegen Enerichtung und Erhebung der Steuern und Abgaben bestehenden
Vorschriften sind, insoweit nicht hierunrer etwas Anderes ausdrücklich angeordnet ist,
auch für das Jahr 1840 genau in Obacht zu nehmen.

§J 8. Die zu entrichtenden Steuern jeder Art sind, wie hierdurch noch besonders
eingeschärft wird, von den Untereinnahmen zur gehörigen Zeic, in den gesetzlich annehm-
baren Geldsorten, mir thunlichster Vermeidung von Resten, zu erheben und vorschrift-
mäßig an die betreffenden Cassen einzuliefern und zu berechnen.

§ 9. Die etwanigen Reste der abgelaufenen letzten und früheren Bewilligungen sind
gehörig, jedoch, damic der Abführung der laufenden Abgaben niche Eintrag geschehe, mit
der erforderlichen Vorsicht und unter Beobachtung der dießfalls bestehenden besonderen Vor-
schriften einzuziehen.

#J 10. In Quatembersteuern haben die Gemeinden, wie bisher, die aufhabenden
Quatembercontingente vollständig abzuführen und zu vertreten.

Ees dürfen daher Reste in dergleichen Steuernin Zurechnung nicht angenommen werden.
§ 11. Hinsichtlich der in der Oberlausik besonders aufzubringenden Steuern und

Abgaben wird nach Regulirung des Provincialskeuerausschreibens das weiter Nöthige zur
öffentlichen Kenneniß gebrachr werden.

Hiernach haben sich Alle, die es angehr, gebührend zu achten.
Dresden, am 7ien December 1839.

Finanz-Ministerium.
von Zeschau.

Wilcken.
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9

Repartition
der auf das Jahr 1840 ausgeschriebenen Schock= und Ouatember=

steuern, ingleichen Cavallerieverpflegungsgelder, auf die einzelnen
Monate desselben.

Pfennige vom gangbaren #
Schocke. Quatember

in Schocksteuern in Cavalle= Zahlu ngstermine.
vom von

vom von rieverpfle— platten den
platter den Zung= Lande.Städten
Lande. Städten. Zgeldern. "

3 1 2 im Monat Januar 2 11
4 1 21 O7 :Februar 3 11
2 11 2 Ol -März. 2 11
3 3 — -Jpril-, 2 *
4 1 2 O -Mai 3 11

4 11 24 Juni 3 171
27 7 21. - -Juli. 2 11#
2 11 27 OD -August 2 13
47 11 2 - Sesptember 5 1
31 21 "7 :October 4 1
445 11 2 OD -November .. 5 11
4 1 21 O Deceinber 3 17

41 134 28 Summa 36 177
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88,.) Verordnung,

die Elbschifffahrtsabgaben betreffend;
vom goten December 1839.

Mie Bezugnahme auf die Bestimmung in § 3 des wegen Erhebung der Steuern und
Abgaben für das Jahr 1840 unrerm 61en December 1839 erlassenen Gesetzes und in
weiterer Ausführung der IVien Abtheilung des Grenzzolltarifs vom 8een October 1839
wird rücksschtlich der Elbschifffahrtsabgaben Nachstehendes hiermic verordnet.

§ 1. Nach Maaßgabe der Elbschifffahresacte vom 23sten Juni 1821, ferner des,
die inländische Elbschifffahre betreffenden Generale vom 27 sten Februar 1822 und der
Bekanntmachung einiger ergänzenden Bestimmungen zu genannter Acte vom 31fsten Decem-
ber 1824, zerfallen die Elbschifffahrksabgaben in

I. den Elbzoll und in
II. die Recognitionsgebühr.

Auf Grund dieser gesetzlichen Bestimmungen und der, der Elbschifffahrtsacte (zu Art. 12)
beigefügten, vercragsmäßig feststehenden Münz-Walvationskabelle, ferner in Berücksschti-
gung, daß bei der Elbzollregie nicht allein das Jollgewicht, sondern auch die Gefällezahlung
in Geld des 14 Thalerfußes vom 1sten Januar 1840 an in Anwendung kommen wird,
sollen von dem nämlichen Zeitpunke an gerechner genannte Abgaben nach folgenden Sätzen
erhoben werden.

§ 2. Zu I. an Elbzoll ist:
A. von allen Waaren, mit Ausnahme der weiter unten, unter B verzeichneten, einer er-
mäßigten Abgabe unterliegenden Artikel, nach dem Bructogewicht

vertragsmäßig festgesetzt künftig zu entrichten
 —

vom Hamburger Centner vom Zollcentner
à 112 Pfund, à 100 Pfund,

im 20 Guldenfuß. im 14 Thalerfuß.

Thaler. gr. pf. Thaler.] gr. pf.

1) von der Oesterreichischen bis zur Preußi
schen Greze ... — 15 3 — 5 1

2) von der Oesterreichischen Grene bis
Pirna 2 222 222222 « --- 1 3 —— 1 2

3) von Pirna bis Dresden — 11 4 — 11 3
4) von Dresden bis zur Preußischen

Grenze... ..........—12 8 — 2 7
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§ 3. B. Bei nachgenannten Gegenständen rritt eine Ermäßigung vorstehender Sätze
ein, nämlich ,.·, .

1) bis auf ein Viertheil derselben fur:
Ambose, Anker, Anis, Asche (unausgelaugte), Bier, mit Ausnahme des fremden, Bleierz,

Bohnen, Bolus, Bomben, Bombenmorser, Eisenbahnschienen (zur Zeit), Eifenblech (ohne
Unterschied), Eisendrath, Erbsen, Erz, Fenchel, Geflugel, Gerste, Glas (ohne Unterschied),
Glasgalle, Graupen, Gries und Grutze von allen Getreidearten, Gußeisen, Gußeisenwaaren
(grobe), Hafer, Hanfsaamen, Hirse, Holzkohlen, Hornspitzen und Hornplatten (unverarbeitete),
Kanonen, Kienruß, Knoppern, Korn (Roggen),Kreide(weiße, schwarze und rothe), Küchen-
salz, Kümmel, Kugeln (eiserne), Laffetten, tohrinde (Vorke), Marmor (rohen), Mehl (von
allen Getreidearten), Mineralerde (metallische), Mineralwasser, Münzkrätze, Nägel (gegossene
eiserne), Ocker, Oelkuchen, Pech, Plarken (marmorne und dergleichen), Rindshörner und Füße,
Rothstein, Rübsaat und Saamen aller Art, Sauerkraut, See= und Steinsalz, Schleif-
und Wetzsteine (feine), Schweineborsten, Spelz, Stangeneisen (geschmiedetes), Theer, Tripel,
Wacholderbeeren, Weizen, Wicken.

2) auf ein Funftel des Elbzolls fur:
Böttcher= und andere Holzwaaren (gröbere, als: Leitern, Mulden, Schaufeln, Schwin-

gen und dergleichen Feldgeräch), sowie Korbsorten (gröbere, von Baumwurzeln, u. s. w. zu
Fastagen), Fässer, Kisten und Tonnen (leere), Früchte (gedörrte, Backobst), Hageburten,
(gedörrte).

3) auf ein Zehntel des Elbzolls für:
Bau= und Nutzholz, Blut vonSchlachtvieh, Butter (frische), Eier, Eisen (alres), Käse

(frischen), Knochen, taugenfluß, Milch, Schmelztiegel aller Art, Sceingeschirr (gemeines),
Töpferwaare.

4) auf ein Zwanzigstel des Elbzolls füe:
Braunkohlen, Brennholz, Busch aller Art, Cichorienwurzeln, Dach= und Suhlrohr

und Schilf, Eicheln, Faschinen, Früchte (frische, Obst) Gemüse (frisches), Gras und Heu,
Gips, Kalk, Nüsse aller Art, Seegras, Stroh, Torf, Weintrauben, Wellen, (Brandbusch)
Wurzeln (eßbare).

5) auf ein Vierzigstel des Elbzolls fur:
Alaun- und Virtriolstein, Asche (ausgelaugte), Dachschiefer, Drufen (Trester) Dunger,

als: Mist, Mergel, Stoppeln 2c., Floßgerath (ruckgehendes), Galmeistein, Glas- und Topf-
scherben, Kalkstein, Kufen, Rinnen und Tröge 2c. von Scein, teinpferde (zu Wasser zurück-
gehende), Mörtel von Jiegel und Tuffstein (Traß), Mühlskeine, Pfeiffenerde, Pflastersteine,
Sand= und Bruchsteine aller Art, Steinkies (gemeiner), Steinkohlen, Thon, Töpfer- und
Walkererde, Tuffstein, Luftziegel und gebrannte, Ziegelcement.

§ 4. Von Waaren, welche, über Schandau oder Wittenberge elbwärrs eingehend,
nach erfolgter töschung und Lagerung in einem Sachsischen Elbhafen, stromwärts wieder
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in das (Vereins-) Ausland ausgeführe werden, sind Dreivierkbeile der in den 8§ 2
und 3 bestimmten vollen oder ermäßigten Sätze zu enrrichten.

&amp; 5. Waaren, welche, aus Böhmen auf der Elbe kommend, zum Verbleiben in
dem Königreiche Preußen bestimme sind, unterliegen,

a) wenn sie in einem Sächsischen Elbhafen vorher zur böschung und tagerung niche
gelangen, einem Biercheil des in §§8 2 und 3 bestimmten Elbzolles,

bleiben hingegen dann,
b) wenn köschung und Lagerung derselben in einem Sächsischen Elbhafen vorher statt-

findet, elbzollfrei.
Werden jedoch dergleichen Waaren später dennoch vom Preußischen Ausladeort ab

weiter ins (Wereins-) Ausland elbwärts geschafft, so sind in beiden vorerwähnten Fällen
unker a und b Dreiviertheiledes Elbzolles nachzuerheben.

&amp; 6. Unter der in §§ 4 und 5 gedachten töschung der Waare ist keineswegs nur
eine Umladung von BVord zu Bord der Fahrzeuge, sondern eine Umladung nach den
Grundsätzen der Grenzzollverwaltung, also eine solche Behufs des Speditions= oder Zwi-
schenhandelszuverstehen. Dergleichen Güter und die dazu gehörenden Grenzöllabferti=
gungen müssen daher, wie beim Begleiescheinverfahren, an einen bestimmten, im Umschlags-
ort wohnenden) Empfänger gerichtet sein, welcher hiernächst die weitere Bestimmung bei
dem Zoll= oder Steueramt seines Orts anzumelden hat. Es folgt hieraus, daß die frag-
lichen Güterladungen wirklich gelèscht, ausgeladen und revidirt werden, auch durch die an-
geordneten Bücher der Verwaltungsstellen laufen müssen. Wirkliche Niederlegung derselben
im Packhofsmagazin nach dem Packhofsreglement ist sedoch, besonders in Speditlonsfällen,
dann nicht erforderlich, wenn der Abgang solcher Waaren nach ihrer weiteren Bestim-
mung innerhalb derjenigen Frist erfolgt, welche für die Niederlegung in Packhöfen ohne
ausdrückliche Anmeldung zum tager, jedoch unter zoll= oder steueramtlicher Aufsiche, re-
glementmäßig nachgelassen ist.

Die Verwaltungsmaaßregeln, welche erforderlich sind, um die, dem einen oder ande-
ren Staat gebührenden, Elbzollgefälle so lange, als die weitere Bestimmung dergleichen
Waaren noch nicht entschieden und ausgeführt ist, sicher zu stellen, sollen durch besondere
Verordnung näher bestimmt werden.

§ 7. Völlige Elbzollbefreiung haben zu genießen:
1) alle auf der Elbe innerhalb des Landes transportirken, ferner die im zollfreien Ver-

kehr befindlichen, stromwärts ins (Vereins-) Ausland geführten, ingleichen die aus
letzterem nach einem inländischen (Sächsischen) Orte, mit der Bestimmung, daselbst
zu verbleiben, elbwärts eingehenden Gegenstände; ferner

1839. 47
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2) im zollfreien Verkehr befindliche Waaren, welche stromwärts aus dem Käönigreiche
Preußen unmittelbar nach Sachsen kommen, entweder um daselbst ausgeschifft oder
von da weiter in das Ausland geführt zu werden; hiernächst

3) die zum Verdeck eines Fahrzeuges ein= und zugerichteren, folglich zum Schiffsge-
räth gehörenden Breter, oder in deren Ermangelung auch andere, zu diesem Zweck
bestimmte, lose Breter, jevoch solchenfalls nur in nachbemerkten Mengen. Näm-
lich bei Fahrzeugen von einer Tragfähigkeir

a) unter 10 Hb. ast 387 Cer. 44 Pfd. Jollgewicht:
1 Schock,

b) von 10 —25 Hb. tast — 387 Cer. 44 Pfd. bis 968 Ctr. 59 Pfd. Joll-
gewicht::

2 Schock,

c) von 25—45Hb.tast=968 Ctr. 59 Pfd. bis 1743 Cer. 36 PfdK.
Jollgewicht:

21 Schock,
d) von 45 Hb. tast und mehr — 1743 Cer. 46 Pfd. Zollgewicht und mehr:

3 Schock
dergleichen Breter.

4) Reisende und deren Gepäck,
5) Reiseviccualien der Schiffer, die nicht im Manifest stehen und besonders bestimmte

Mengen nicht überschreiten.

&amp;8. Zu II. Die Recognitionsgebühr,
welche auf die ganze Sächsische Stromstrecke für Elbschiffe

lster Classe. — 8 gr. — „

Iter — 16 — 2. S -OD
Illter --. . 1 Thlr.— . — und danfuß,
IVVde 1 8 —

vertragsmäßig beträge, ist von allen Fahrzeugen ohne Uncerschied, beim Eincritt in das
Schsische Stromgebiet an die Elbzollämter in Schaudau und Strehla nach folgenden
Sätzen im 14 Thalerfuß zu encrichten:
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A.

für beladene
Fahrzeuge:

Iste Classe: unter
10 Hb. Last —
387Ctr. 44Pfd.
Zollgewicht

IIte Classe: von
10 bis unter 25

Hb. Last
IIIte Classe: von

25 bis unter 45

Hb. Last

IVte Classe: von
45 Hb. Last und
darüber

auf die Stromstrecke von

der Böhmischen Grenze bis der Preußischen Grenze bie
Mrna. Dresden.

an die

Preußische
Grenze.

Thllge. pf. 1hd] gr. pf. Thl gr. pf.

l

28

8

Oe

16

! . unns

* rM

–

9 s

—1619

l S-

Qi

— —iyn

97
H

M

an die
Dresden. Pirna. Oesterreichi-

sche Grenze.
Thl gr. pf. IThll gr. pf. Thl gr. of.

4

— 8411—12 92.

— 1274—18|10N 1 123

16|93 123 1 974

B. Unbeladene Fahezeuge und solche, deren Ladung
a. in Ister Classe: 10 Hamb. Centner—
b. in Ilter
GC. in IIlter
d. in IViter #

—
W

*ö
—

1
—

—

10 Ctr. 85 Pfd. Zollgewicht
21 70 =

S 32 2 54 2 -

43 * 39 2 2

nicht ubersteigt, zahlen nur ein Viertheil ber unter A. bestimmten Recognitionsgebuhr.

8 9. Frei von Erlegung der Recognitionsgebuhr bei genannten beiden Elbzollamtern
(S8) sind nur

a) die das Hauptschiff auf kurze Strecken, zu Unterstützung bei Ueberwindung örtli-
cher Schwierigkeiten, begleirenden teichterkähne und

b) kleine, nicht zum Waarentransport dienende, zum Hauptfahrzeug gehörende Na-
chen und Anhänge.

47“
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§ 140. Rücksichtlich der Elbschifffahrtsverhälenisse Sachsens zu allen übrigen Elb-
Uferstaaren, einschließlich der Herzoglich Anhaleschen tande, bewendet es vor der Hand bei
den, in der Elbschifffahrtsacte vom 23sten Juni 1821 enthalrenen und durch frühere Ge-
setze und Verordnungen zur Ausführung gebrachten, conventionellen Bestimmungen.

§ 11. Bei Verwandlung des dem vereinbarten Elbzolltarif zum Grunde liegenden
Hamburger Gewichts in Zollgewicht, und umgekehrk, ist sich der unter  beigefügten Re-
ductionstafel zu bedienen.

Dresden, den ten December 1839.

Finanz-Ministerium.
von Zeschau.

Krempe.
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Reductionstafel.
IIHamburger Gewicht reducirt auf Zollgewicht.

Hamburger Jollgewicht. ire Zollgewicht. er Sollgewicht. Geert.“ Zollgewicht.
« Pfund. Dfund. Pfund. Pfund. Pfund. Centner. Gentner. Dfund.

1 0.97 38 136.81 75 72.64 1 1| 8.45
2 1.94 39 37.781 76 73.614 2216.096
3 2091 40 38.74 77 7458 3 325.45
4%3. 413.71 78 75.55 4 433.93
5 4. 84 42 40.68 79 V6.52 5 5. 42.41
6 5.81 43 41.65 80 77.49 6 6 50.89
7 6.7844 426 S81 4
8 775 43.592 " 88 67.86
9 8.72 46 44.55 83 80.39 9 9 V6.34

10 9. 69 47 45.5558481.36 10 10184.82
11110.65 48 46449% S8S82 20 21 69.65.
12 11.22 49 4--4% 86 830"ä 32 84.47
13 12.59 50 74O43
144 4 40 | 8S24%%0 34124.11
45414.53 52 50.31898= 20 600 6584
1615.0 651.34 9908% 756093.756
17 16.47 54 52.0 %4 80 86 78.58
18 17.444553-2½l 90 97 63.40
19 18.40 56 542493 190.08 100 108 468.23
20 19.37 57 55.21 94 91.05 200 216696445
21 120.344 58 566.188 95 92.02 300 32544.68
22 21.1 955 % 966 400 433 92.90
2322.28 60 58 13 97 93.95 500 5421 41.13
2423 5 6488 98 94.92600 65089.33
25 2421 62 60.0599 95.80 700 759 7.58
26 25.18 63 671.023 400 00| 7T 55·80
27 26.1554 1-99 1044
2827.13 65 62.96 102 98. 80 1000108482.25
29 28.00 6663.93 103999762000
30 29.06 67 64.90104 100.73 3000 3254 46.76
31 30.03 68 65.86 105 1101.70 40004339 20.01
32 30.9099 69 66.88 106 102.67 5000 11.26
3381·96% 70 67.8007408 93.51
314 32.0311 68.77 1 104610 93 7575

35 33.0 72 69.74 1090 105.58000 Sf
36 34.87 73 70.7v1410 106.55 9000 976340.27
37 35.84 1 74 -EO8 t1t 1107.51 1000010848 22.52

Aumerkung. Genau ist ein Hamburger Pfund &amp;à 10080 Holländ. Asen — 0.9685915341 Zollpfund,
ferner 1 Hamburger Cenener à 112 Hamb. Pfund ist = 108.4822518210 Zollpfund -=
1 Cr. 8.4822518210 Hfund Zollgewicht. Das Zollpfund hält 10406.863621 Holl. Asen-

–
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II. des Zollgewichts auf Hamburger Gewicht.

Bollgewicht. zeeu Jollgewicht. E“d Zollgewicht. u Zollgewicht. Hamburger Gewicht.
Pfund. Pfund. Pfund. Pfund. Pfund. Pfund. Centner. Centner. Pfund.

1 1.03 35 36.13 69 71.24 1 — 103.24
2 2.06436 37.17 70 72.27 2 1 94.40
3 3.10 37 38.20 71 73.30 3 2 85.73
4 4.13 38 39.23 72 74.33 4 3 V6.97
5 5.16 39 40.26 73 75.37 5 45 68.21
6 6.19 4041.30 74 76.40 6 5.59.46
7 7.23 41 42.33 75 77.43 7 6 50.70
8 8.26 42 43.36 76 78.46 8 7 41. 94
9 19.29 43 440.39 77 79.50 9 8 33.18

10 10.32 443 78 80.653 10 9 24.43
1111.36 646.46 79 81.561 20 18 248.85
12 112.39 46 80 82.59 30 2793.28
13 73-422 2 2 2 ° •58363 40 36 97.71
14 14.45 48 49.56 82 84.66 50 46 10.13
15 15.49 49 50.59 83 85.69 60 55 34.56
16 16.52 50 51.62 84 86.72 70 64 58.99
1717.55 514 82.65 85 87.76 80 73 83.42
18 18.58 52 33.69 86 88.79 90 82 107.8#
19 19.62 53 54.74 89.82 1100 92 20.27
20 20.65 5455.75 88 90.885800 184 40.54
21 21.68 55 156.78 89 91.89 300 276 60.81
22 22.71 56 57.82 90 92.91 400 368 8l. 08
2323.75 57 58.85 91 93.9095 500 460 101.35
24 24.7 (S 58 59.88 92 94.98 600 553 9.62
25.25.81 59 60.91 93 96.02700 645 29.89
26 26.84 60 61.95 94 97.05 800 737 50.16
2717.88 61 62.08 95 98.08 900 829 V0.43
28 28. 91 62 64.01 96 99.111000 921 90.69
29 29.94 63 65.04 97 100.052000 1843 69. 39
30 30.97 6466.08 98 101.1800 2765 48.08
31 32.01 65 67.11 99 102.211000 3687 26.78
32 33.04 66 68.14 5000 4609 5.147
33 34.07 67 69.17 6000 5530 96.17
34 35.10 68 70.21 7000 6452 74.86
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M 89.) Verordnung,
die fernere Verwendung der auf den Werth von Scheidemunze im 14 Thaler-

fuße herabzusetzenden bisherigen Conventions giel zu gewissen Zahlungen
. im 20 Guldenfuße betreffend;

vom 7ten December 1839.

Durch &amp; 2 der zu Ausführung des Gesetzes über Annahme und Ausgabe des Con-
ventions= und Preußischen Geldes nach einem festen Course ergangenen Verordnung vom
2ten Februar 1838 (S. 39 des vorjährigen Gesetz= und Verordnungsblaktes) ist unter
Andern, für Zahlungen in Conventionsgelde von — 3 gl. 11 pf., und weniger, die
Anwendung inländischer Scheidemünze nach dem Nennwerthe, bis auf Weiteres nachgelassen.

Diese Bestimmung wird, soviel die an Staarscassen in Conventionsgeld zu
leistenden Zahlungen berrifft, auf die inländischen alxtel Thalerstücke, obschon dieselben,
der Verordnung vom 29sten August dieses Jahres gemaß, vom Isten Januar künftigen
Jahres an nur noch als Scheidemunze im 14 Thalerfuße cursiren werden, hiermit derge-
stalt ausgedehnt, daß selbige bei Zahlungsbeträgen der obigen Art auch als Scheidemünze
im Nennwerthe des 20 Guldenfußes verwender werden mögen, und haben sämmrliche Cas-
sen= und Rechnungsführer, sowie Alle, die es sonst angeht, sich hiernach gebührend zu
achten.

Deresden, am 7t6en December 1839.

Finanz-Ministerium.
von Zeschau.

Wilcken.
—*—

W9V0.) Bekanntmachung,
die Sparcasse zu Camenz betreffend;

vom igten October 1839.

Nochdem Se. Königliche Ma jestät das Zegulativ einer, für die Bewohner der
Scadt Camenz und der dahin gehörigen Ortschaften bestimmten und demnächst zu eröff-
nenden Sparcassenanstale mittelst des nachstehend abgedruckten Decreks gebetener Maaßen
zu bestätigen allergnädigst geruhr baben, so wird solches hierdurch zur öffenrlichen Kennt-
niß gebracht und bemerke, daß durch die erfolgte Bestätigung der gedachten Sparcasse die
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in den nachstehend ebenfalls abgedruckten 9§ 11, 12 und 18 des Regulatios bezeichneten
Rechtsvergünstigungen zugestanden worden seien.

- Dresden, am 1Hten October 1839.
7

Ministerium des Innern.
Eduard Gottlob Nostitz und Jänckendorf.

3 Stelzner.

Deecret

wegen Bestätigung des Regulativs für die Sparcafsenanstalt zu Camenz.

W98, Friedrich August, von GO#### Enaden König von
Sachsen :c. 2c. 2c.

thun hiermit und, daß Wir, auf das durch Unsere Ministerien der Justiz und des In-
nern Uns vorgetragene Ansuchen des Stadtrathes zu Camenz, die von demselben im Ein-
verständniß mie den dasigen Gemeindevertretern beschlossene Errichtung einer zunächst nur
für die Einwohner der Stadt selbst und der dazu gehörigen Dorfschaften und resp. Dorf-
antheile bestimmten Sparcassenanstalt genehmigt, auch dem für diese Anstalr entworfenen
Regulative in der vorgelegken Fassung Unsere Bestätigung dergestalt errheilt haben, daß
den darin enthaltenen Bestimmungen auf das Genaueste nachgegangen werden soll.

Zu dessen Beurkundung ist dieses 4
Decrer

ertheile, von Uns eigenhändig umerschrieben und mic dem Königl. Siegel bedruckt worden.

Dresden, am 1 gen October 1839.

Friedrich August.
Julius Traugott Jakob von Koenneritz.
Eduard Gottlob Nostitz und Janckendorf.
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Regulativ
für die Sparcassenanstalt zu Camenz.

2c.h c. 2.

§ 11. Solltée einem Theilhaber an dem Insticut ein Quittungsbuch abhanden kom-
men, so ist der Cassirer sofort davon in Kenntniß zu setzen. Dieser wird sodann, dafern
nicht etwa die Rückzahlung der Einlage erfolgt ist, gegen Erlegung der erwachsenden
Kosten, den Verlust, unter Bemerkung der Nummer und des Namens, auf welchen das
Buch gestelle ist, durch die hiesige Wochenschrift öffentlich bekannt machen und den etwa-
nigen Inhaber auffordern, wenn er gerechte Ansprüche an das Buch zu haben vermeine,
sich damit binnen drei Monaten bei Verlust seiner Rechte zu melden. Wird innerhalb
dieser Frist das Buch durch einen Andern, als der den Verlust angezeigk, bei der Expe-
dicion producirt, so wird die Sache zur weiteren Erörkerung sofort an die betreffende Ge-
richtsbehörde abgegeben. Har sich aber binnen der gedachten Frist Niemand gemelder, so
erhält der Anzeiger, wenn er zuvor sein Eigenthumsrecht und den erlietenen Verlust vor
Gericht eidlich bestärkt haben wird, nach seiner Wahl entweder das eingelegte Capital nebst
Zinsen ausgezahle, oder ein neues Buch ausgestellt und das alte ist in diesem Falle für
völlig ungültig zu achten.

8 12. Bie eingezahlten Gelder nebst Zinsen, sowie die darüber ausgestellten Quic-
tungsbücher, sind einer Verkümmerung oderInhibition, in welchem Wege sie auch gesucht
werden möchte, nicht unterworfen; jedoch mag dadurch die Hülfsvollstreckung in die bei
einem Schuldner sich etwa vorfindenden Quittungs= oder Einlegebücher keineswegs ausge-
schlossen werden. «

cc. c. c.
§ 18. Gegen das Versäumniß an den in vorstehendem Regulative bestimmten

Eristen, sowie gegen die darin angedrohten Rechtsnachtheile, findet eine Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand niche Stakt.

2. 2. 2.D

—

 91.) Verordnung
wegen Beitritts der Herzoglich Anhalt= Bernburgischen Regierung zu der

Saächsisch= Preußischen Vaganten Convention;
vom 1sten November 1839.

S. Königliche Masjestät haben, in Folge der von der Herzoglich Anhale-Bernbur-
gischen Regierung zu erkennen gegebenen Geneigtheit, der Sächsisch-Preußischen Vagan-

1839. 48
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ten= Convention vomen e## 1820 und den dazu unterm :3 November 1838 ver-
einbarten Erläuterungen und Ergänzungen beitreten zu wollen, die Abschließung eines hierauf
bezüglichen Seaatsvertrags zu genehmigen Allergnädigst geruher, und es wird nunmehr die
hierauf beim Ministerio der auswärtigen Angelegenheiten ausgefertigee, gegen eine im We-
sentlichen gleichlaukende Declaration der Herzoglich Anhaltischen Landesregierung vom öten
jetzigen Monaks ausgewechselte Oiesseitige Ministerialerklärung vom 26sten ejusd. m. nach-
stehend zur öffentlichen Kenntniß gebracht, auch dabei an Alle, die es angeher, verordner,
daß dem Inhalte in vorkommenden Fällen gebührend nachzugehen sei.

Dresden, am 1 sten November 1839.

Ministerium des Innern.
Nostitz und Jänckendorf.

Seelzuer.

Zoischen der Königlich Sächsischen Regierung einerseits und der Herzoglich Anhalt-Bern-
burgischen Regierung andererseits ist nachstehende Uebereinkunft wegen gegenseitiger Ueber-
nahme der Ausgewiesenen verabredet und abgeschlossen worden.

§ 1. Ese soll in Zukunft kein Vagabunde oder Verbrecher in das Gebier des an-
dern der beiden contrahirenden Theile ausgewiesen werden, wenn derselbe nicht entweder
ein Angehöriger desjenigen Staates ist, welchem er zugewiesen wird, und in demselben sein
Heimwesen zu suchen hat, oder doch durch das Gebiet desselben als ein Angehöriger eines
in gerader Richtung rückwärts liegenden Staars, nothwendig seinen Weg nehmen muß.

§ 2. Als Staatsangehörige, deren Uebernahme gegenseicig niche versagt werden darf,
find anzusehen:

a) alle diejenigen, deren Varer, oder, wenn sse außer der Ehe erzeuge wurden, deren
Mutter zur Zeit ihrer Geburte in der Eigenschafe eines Unterthans mie dem Staate
in Verbindung gestanden har, oder welche ausdrücklich zu Unterthanen aufgenommen
worden sind, ohne nachher wieder aus dem Unterthansverbande entlassen worden
zu sein, oder ein anderweitiges Heimathsrecht erworbenzuhaben;

b) diejenigen, welche von heimathslosen Aelkern zufällig innerhalb des Scaaksgebieks ge-
boren sind, so lange sie niche in einem andern Staate das Unterrhanenreche, nach
dessen Verfassung, erworben, oder sich daselbst mie Anlegung einer Wirthschaft ver-
beirathet, oder darin, unter Zulassung der Obrigkeit, zehn Jahre lang gewohne haben;

C) diejenigen, welche zwar weder in dem Staatsgebiete geboren sind, noch das Unter-
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thanenrecht nach dessen Verfassung erworben haben, bingegen nach Aufgebung ihrer
vorßerigen staaksbürgerlichen Berhäitnisse, oder überhaupt als helmathslos, dadurch
in nähere Verbindung mit dem Staake gekreten ssnd, daß sie sich daselbst umer An-
legung einer Wirthschaft verheirathet haben, oder, daß ihnen während eines Zeitraums
von zehn Jahren stillschweigend gestattet worden ist, darin ihren Wohnsitz zu haben.

§ 3. Wenn ein andstreicher ergriffen wird, welcher in dem einen Stkaare zufällig
geboren ist, in einem andern aber das Unterthanenrecht ausdrücklich erworben, eder mie
Anlegung einer Wirchschaft sich verheirathet, oder durch zehnjährigen Aufenthale sich ein-
beimisch gemacht hat, so ist der letztere Staar, vorzugsweise, ihn aufzunehmen verbunden. Triffe
das auedrücklich erworbene Unterthanenrecht in dem einen Staate mit der Berheirathung
oder zehnjährigen Wohnung in einem andern Staate zusammen; so ist das erstere Ver-
bältniß entscheidend. Ist ein Heimathsloser in dem einen Staate in die Ehe gerreten, in
einem andern aber nach seiner Verheirathung, während des bestimmten Zeicraumes von
zehn Jahren gedulder worden; so muß er in dem letztern beibehalten werden.

&amp; 4. Sind bei einem Vagabunden oder auszuweisenden Verbrecher keine der in den
vorstehenden Paragraphen enthalrenen Bestimmungen anwendbar, so muß derjenige Staat,
in welchem er sich befinder, ihn vorläufig beibehalten.

§ 5. Verheirarhete Personen weiblichen Geschlechts sind demjenigen Staate zuzuwei-
sen, welchem ihr Ehemann, vermöge eines der angeführken Verhälenisse, zugehört. Wilk-
wen sind nach eben denselben Grundsätzen zu behandeln, es wäre denn, daß während ih-
res Wittwenstandes eine Veränderung eingetreten sei, durch welche sie nach den Grund-
sätzen der gegenwärtigen Uebereinkunft einem andern Staate zufallen.

Auch soll Wieewen, ingleichen den geschiedenen, oder von ihren Ehemännern verlasse-
nen Eheweibern die Rückkehr in ihren auswärtigen Geburks= oder vorherigen Aufenthalts-
ort dann vorbehalten bleiben, wenn die Ehe innerhalb der ersten fünf Jahre nach deren
Schließung wieder getrennt worden und kinderlos geblieben ist.

§ 6. Befinden sich unter einer heimarbelosen Familie Kinder unter vierzehn Jahren,
oder welche sonst wegen des Unterhalts, den sie von den Aeltern genießen, von denselben
nicht getrennt werden können, so sind solche, ohne Rücksicht auf ihren zufälligen Geburts-
ort in denjenigen Staat zu verweisen, welchem, bei ehelichen Kindern der Varer, oder bei
unehelichen die Mutter zugehört. Wenn aber die Murter unehelicher Kinder nicht mehr am
geben ist, und letztere bei ihrem Bater befindlich sind, so werden sie von dem Staate mie
übernommen, welchem der Water zugehört.

§ 7. Hat ein Staatsangehöriger durch irgend eine Handlung sich seines Bürgerrechts
verlustig gemacht, ohne einem andern Staate zugehörig geworden zu sein, so kann der
erstere Staat der Beibehaltung oder Wiederannahme desselben sich nicht entziehen.

48
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&amp; 8. Handlungsdiener, Handwerksgesellen und Dienstboten, sowie Schafer und

Dorfbirten, welche, ohne eine selbstständige Wirchschaft zu haben, in Oiensten stehen, in-
gleichen Zöglinge und Studirende, welche der Erziehung oder des Unterrichts wegen ir-
gendwo verweilen, erwerben durch diesen Aufenthalt, wenn derselbe auch länger als zehn Jahre
dauern sollte, kein Wohnsitzrecht.

Jeitpächrer sind den hier obenbenannten Individuen nur dann gleich zu achten, wenn
sie niche für ihre Person oder mice ihrem Hausstande und Vermögen sich an den Ort der
Pacheung hinbegeben haben.

§ 9. Denjenigen, welche als Landstreicher oder aus irgend einem andern Grunde
ausgewiesen werden, hingegen in dem benachbarten Staate nach den, in der gegenwärtigen
Uebereinkunft festgestellten, Grundsätzen kein Heimwesen anzusprechen haben, ist letzkerer den
Einerite in sein Gebiet zu gestatten nicht schuldig; es würde denn urkundlich zur völligen
Ueberzeugung dargethan werden können, daß das zu übernehmende Individuum einem in
gerader Richtung rückwärts liegenden Staare zugehöre, welchem dasselbe nicht wohl anders
als durch das Gebiet des erstern zugeführt werden kann.

§ 10. Sämmmtlichen betreffenden Behörden wird es zur strengen Pfliche gemacht, die Ab-
sendung der Vagabunden in das Gebier des andern der contrahirenden Theile nicht blos
auf die eigene unzuverlässige Angabe derselben zu veranlassen, sondern, wenn das Verhält=
niß, wodurch der andere Staat zur Uebernahme eines Vagabunden conventionsmäßig ver-
pflichtet wird, nicht aus einem unverdächtigen Passe, oder aus andern völlig glaubhaften
Urkunden hervorgeht, oder, wenn die Angabe des Vagabunden nicht durch besondere Gründe
und die Verhältnisse des vorliegenden Falles unzweifelhaft gemacht wird, zuvor die Wahr-
heit sorgfältig zu ermitteln, und nöthigenfalls bei der, vermeintlich zur Aufnahme des Va-
gabunden verpflichteten Behörde Erkundigung einzuziehen.

§ 11. Sollte der Fall eintreten, daß ein von dem einen der contrahirenden Theile
dem andern Theile zum weitern Transporte in einen rückwärts liegenden Staar, zufolge der
Bestimmung des § 9 zugeführter Vagabunde von dem letztern nicht angenommen würde,
so kann derselbe wieder in denjenigen Staak, welcher ihn ausgewiesen harte, zur vorläufi-

gen Beibehaltung zurückgebracht werden.
§ 12. Ee beleibe den beiderseitigen Provincialregierungsbehörden überlassen, unter

einander die näheren Verabredungen wegen der zu bestimmenden Nichtung der Transporte,
sowie wegen der Uebernahmsorte, zu treffen.

§ 13. Die Ueberweisung der Vagabunden geschiehe in der Regel vermictelst Trans-
ports und Abgabe derselben an die Polizeibehörde desfenigen Ortes, wo der Transport als
von Seiten des ausweisenden Seaaks beendigt anzusehen ist. Mit den Vagabunden wer-
den zugleich die Beweisstücke, worauf der Transport convenrionsmäßig gegründer wird,
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übergeben. In solchen Fällen, wo keine Gefahr zu beforgen ist, können einzelne Vaga-
bunden auch mittelst eines taufpasses, in welchem ihnen die zu befolgende Route genau
vorgeschrieben ist, in ihr Vaterland gewiesen werden.

Es sollen auch nie mehr als drei Personen zugleich auf den Transport gegeben wer-
den, es wäre denn, daß sie zu einer und derselben Familie gehören und in dieser Hinsicht
niche wohl getrennt werden können.

Größere, sogenannte Vagantenschube sollen künftig nicht Statt finden.

 44. Da die Ausweisung der Vagabunden nicht auf Reguisition des zur An-
nahme verpflichteten Staaks geschieht, und dadurch zunächst nur der eigene Vortheil des
ausweisenden Seaates bezweckt wird, so können für den Transport und die Verpflegung
der Vagabunden keine Anforderungen an den übernehmenden Sctaat gemacht werden.

Wird ein Auszuweisender, welcher einem rückwärts liegenden Staate zugeführe werden
soll, von diesem nicht angenommen und deshalb nach § 11 in denjenigen Staar, welcher
ihn ausgewiesen hatte, zurückgebracht; so muß letzterer auch die Kosten des Transports
und der Verpflegung erstatten, welche bei der Zurückführung aufgelaufen sind.

§ 15. Die eingangsgedachten Regierungen sind ferner zur Beseitigung aller Zweifel
und Mißverständnisse, welche sich über die Auslegung der Bestimmungen § 2, a und
der vorstehenden Convention wegen wechselseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen, na-
mentlich

a) in Beziehung auf die Beantwortung der Frage: ob und in wie weit die in der
Scaatsangehörigkeic selbstständiger Individuen eingetretenen Veränderungen auf
die Staaksangehörigkeit der unselbstständigen, d. h. aus der älterlichen Gewalt noch
nicht entlassenen Kinder derselben, von Einfluß seien? sowie

b) über die Beschaffenheit des § 2, c der vorstehenden Uebereinkunft erwähnen zehn-
jährigen Aufenthalts und den Begriff der Wirthschaftsfährung,

ergeben könnten, ohne hierdurch an dem, in der vorstehenden Convention ausgesprochenen
Principe elwas ändern zu wollen: daß die Unterthanenschafteines Individuums je-
desmal nach der eigenen innern Gesetzgebung des betreffenden Staates zu beurtheilen sei,
dahin übereingekommen, hbinkünftig und bis auf Weiteres, nachstehende Grundsätze gegen-
seitig zur Anwendung gelangen zu lassen, und zwar

zu a)
1) daß unselbststandige, d. h. aus der alterlichen Gewalt noch nicht entlassene Kinder,

schon durch die Handlungen ihrer Aeltern an und fur sich und ohne daß es
einer eigenen Thatigkeit oder eines besonders begrundeten Rechts der Kinder be—
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dürfte, derjenigen Staatsangehörigkeit theilhaftig werden, welche die Aellern wäh-
rend der Unselbstständigkeit ihrer Kinder erwerben,

ingleichen
daß dagegen einen solchen Einfluß auf die Staatsangehörigkeic unselbstständiger
ehelicher Kinder diejenigen Veränderungen nicht äussern können, welche sich
nach dem Tode des Vaters derselben in der Staatsangehörigkeit ihrer ehelichen
Mutter ereignen, indem vielmehr über die Staatsangehörigkeic ehelicher unselbst-
ständiger Kinder lediglich die Condition ihres Vaters entscheidet und Verän-
derungen in deren Staatsangehörigkeit nur mit Zustimmung ihrer vormund-
schaftlichen Behörde eintreten können.

Nächsidem soll
zu b)

die Verbindlichkeit eines der contrahirenden Seaaten zur Uebernahme eines Individuume,
welches der andere Staat, weil es ihm aus irgend einem Grunde lästig geworden, aus-
zuweisen beabsichtigt, in den Fällen des § 2, c der Convention eintreren:

1) wenn der Auszuweisende sich in dem Sc#aae, in welchen er ausgewiesen wer-

2)

den soll, verheirarthet, und außerdem zugleich eine eigene Wirthschaft geführt har,
wobei zur näheren Bestimmung des Begriffs von Wirthschaft anzunehmen
ist, daß solche auch dann schon eintrete, wenn selbst nur einer der Ehe-
leute sich auf eine andere Art, als im herrschaftlichen Gesindedienste, Beköfti-
gung verschafft hat;

oder
wenn Jemand sich zwar nicht in dem Staate, der ihn ubernehmen soll, ver—
heirathet, jedoch darin sich zehn Jahre hindurch ohne Unterbrechung aufgehalten
hat, wobei es dann auf Constituirung eines Domicils, Verheirathung und
sonstige Rechtsverhaltnisse nicht weiter ankommen soll.

Endlich sind die genannten Regierungen zugleich annoch dahin ubereingekommen:
Konnen die resp. Behorden uber die Verpflichtung des Staats, dem die Ue—
bernahme angesonnen wird, der in der Convention und vorstehend aufgestellten
Kennzeichen der Verpflichtung ungeachtet, bei der daruber Statt findenden Corre—
spondenz sich nicht vereinigen, und ist die dießfallige Differenz derselben auch
im diplomatischen Wege nicht zu beseitigen gewesen; so wollen beide con—
trahirende Theile den Streitfall zur compromissarischen Entscheidung eines sol-
chen dricten deutschen Bundesstaates stellen, welcher sich mit beiden conerahiren-
den Theilen wegen gegenseitiger Uebernahme der Ausgewiesenen in denselben
Vertragsverhälenissen befindet.
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Die Wahl der zur Uebernahme des Compromisses zu ersuchenden Bun—

desregierung bleibt demjenigen der contrahirenden Theile überlassen, der zur lle-
bernahme des Ausgewiesenen verpflichtet werden soll.

An diese dritte Regierung hat jede der betheiligten Regierungen jedesmal
nur eine Darlegung der Sachlage, wovon der anderen Regierung eine Ab-
schrift nachrichtlich mitzutheilen ist, in kürzester Frist einzusenden.

Bis die schiedsrichterliche Entscheidung erfolge, gegen deren Inhalt von
keinem Theile eine weitere Einwendung zulässig ist, hat derjenige Staat, in des-
sen Gebiet das auszuweisende Individuum beim Entstehen der Oifferenz sich
befunden, die Verpflichtung, dasselbe in seinem Gebiete zu behalken.

Verstehende zweimal gleichlautend ausgefertigte Uebereinkunft soll in den Staaten
der beiden contrahirenden Theile zur genauesten Befolgung öffentlich bekannt gemacht
werden.

So geschehen zu Dresden, den 26ften October 1839.

Konigl. Sachsisches Ministerium der guswärtigen Angelegenheiten.

« (gez) von Zeschau.

—92.) Verordnung,
die Erkenntnisse in Civilsachen bei theilweise gebrauchtem Eidesantrage über die

Klage betreffend;
vom 14ten November 1839.

In Civilsachen, wo nur über einen Theil der Klage der Eid angerragen ist, und der Be-
klagte sowohl diesen Theil der Klage, als andre in der Klage enthaltene Thatsachen, wo-
rüber die Eidesdelarion nicht erfolgt ist, bei der Einlassung ins Leugnen gestellt hat, haben
die erkennenden Behörden zeither zum öftern dem Kläger in einer ganz allgemeinen For-
mel den Beweis der Klage aufgegeben, und ihm dabei den Gebrauch der Eidesdelation, in-
soweit er sich deren in der Klage bedient, vorbehalten. Da aber dergleichen Erkenntnisse
mit der Vorschrift der Erl. Proc. Ordn. ad tit. XVIII, § 1, daß gleich im ersten Ur-
thel über die gebrauchte Eidesdelation erkannt werden soll, nicht im Einklange stehen, auch.
im Fortgange der Processe zu vielfachen Differenzen und einander entgegen laufenden Ent-
scheidungen Veranlassung gegeben haben, besonders wenn der Kläger sich an dem auferleg-
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cen Beweise versäumt, oder die Thatsachen, über welche der Eid angetragen war, darin
nicht aufgenommen hat, so ergeht an die in Ciwvilsachen erkennenden Behörden hiermit Ver-
ordnung, in dem obgedachten Falle einer so allgemeinen Formel sich künftig nicht weiter zu
bedienen und dem Kläger bei dem auferlegten Beweise niche blos den Gebrauch der Eides-
delation vorzubehalten, sondern vielmehr, wenn nur über einige der in der Klage angeführ-
ten Thatsachen der Eid angetragen ist in dem Interlocute auf Beweis zugleich entweder auf
den Eid über die abgeleugneten Thatsachen, insofern er zulässig ist, und dessen sofortige
oder nach Befinden bis zu dem Endurthel auszusetzende teistung zu erkennen, oder auch al-
lenfalls, insofern der Einfluß der auf Beweis gestellten Punkte der Klage auf die Entschei-
dungüber die gebrauchte Eidesdelarion nicht sofort zu übersehen, diese Entscheidung gänz-
lich dem Definitiverkenntnisse vorzubehalten.

Dresden, den 1 Aeen November 1839.

Ministerium der Justiz.

von Koenneritz=

Hausmann.
—— —

BVerichtigung.

In dem im 17ien Stücke dieses Blattes Seite 214 und folg. abgedruckten Vereins-Zollearife
für die Jahre 1840, 1841 und 1842 sind folgende Fehler zu berichtigen:

a.) bei Abtheilung II, pos. 9 a. muß es anstatt: „1 Scheffel“ in der, den Maaßstab der
Verzollung enthaltenden Coloune heißen: „ 1 Preuß. Scheffel“

b.) bei Abtheilung II, pos. 16 muß es in derselben Colonne anstatt: „4 Scheffel“ ebenfalls
heißen: „4 Preuß. Scheffel.“

Letzte Absendung: am 20sten December 1839.
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Gesch-#und Verordnungsblatt
für das Königreich Sachsen,

20%t Stück vom Jahre 1839.

 93.) Verordnung,
die Publication der mit der Königlich Preußischen Regierung getroffenen

Uebereinkunft über die Leistung gegenseitiger Rechtshülfe betreffend;
vom ksten December 1839.

„ , 2tenDecember1767, ,, , 

De bereits unter dem eEien-Februck 1700.— mit der Königl. Preußischen Regierung getrof-
fene Uebereinkunft wegen Bollstreckung der von den beiderseitigen Gerichtsbehörden in Civil-
sachen gesprochenen Erkenntnisse hat bei der Anwendung mannichfache Schwierigkeiten
gefunden, und in vielen Jällen wegen streitiger Auslegung zu Differenzen mie Königl.
Preußischen Behörden Veranlassung gegeben.

Es haben dießhalb auf einen von der Königl. Preußischen Regierung gestellten Antrag
mit derselben Verhandlungen wegen einer umfassendern und genauern Feststellung der Grund-
sätze statt gefunden, nach welchen von den Gerichtsbehörden der beiderseitigen Staaten durch
Gestarkung der Insinuation von tadungen, Fügung auf Reguisitionen in Rechtssachen
und Wollstreckung rechtskräftiger Erkennrnisse gegenseitige Rechtshülfe zu leisten ist. Hier-
bei sind die in der nachstehenden Ministerialerklärung vom 30sten November 1839, welche

gegen eine gleichlautende Erklärung des Königl. Preußischen Ministerium der auswärtigen NAngelegenheiten vom 1 &amp;ten October dieses Jahres ausgewechselt worden ist, enthaltenen
Bestimmungen getroffen worden, und es werden dieselben mie Genehmigung Sr. Königl.
Majestät zur Nachachtung in künftigen Fällen hiermit zur öffentlichen Kenneniß gebracht.

Dresden, den 21sten December 1839.

Ministerium der Justiz.
von Koenneritz.

Hausmann.
1839. 49
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Ministerialerklärung.
Zpischen der Königlich Sächsischen und der Königlich Preußischen Regierung ist zur
Beförderung der Rechtspflege folgende Uebereinkunft getroffen worden:

I. Allgemeine Bestimmungen.
Art. 4. Die Gerichte der beiden contrahirenden Staaten leisten einander unfer den

nachfolgenden Bestimmungen und Einschränkungen, sowohl in Civil= als Strafrechts-
sachen diesenige Rechtshülfe, welche sie den Gerichten des Inlandes nach dessen Gesetzen
und Gerichtsverfassung nicht verweigern dürfen..

II. Besondere Bestimmungen.
1) Rücksichtlich der Gerichtsbarkeit in bürgerlichen=

Neechtsstreitigkeiten.
Art. 2. Oie in Civilsachen in dem einen Scaate ergangenen nach dessen Gesetzen

vollstreckbaren richterlichen Erkennenisse, Concumacialbescheide und Agnitionsresoluke oder
Mandate sollen, wenn sie von einem nach diesem Vertrage als competent anzuerkennenden
Gerichteerlassen sind, auch in dem andern Scaate an dem dortigen Vermögen des Sach-
fälligen unweigerlich vollstreckt werden.

Dasselbe soll auch rücksichtlich der in Processen vor dem compekenten Gericht geschlos-
senen und nach den Gesetzen des letztern vollstreckkaren Vergleiche Start finden.

Wie weie Wechselerkenntnisse auch gegen die Person des Berurtheilten in dem andern
Staate vollstreckt werden können, ist im Art. 29 bestimmt.

Artl! 3. Ein von einem zuständigen Gericht gefälltes rechrskräftiges Civikerkenntniß
begründet vor den Gerichten des andern der contrahirenden Sraaten die Einrede der rechts-
kräftig entschiedenen Sache mit denselben Wirkungen, als wenn das Erkenntniß von einem
Gericht dessenigen Staates, in welchem die Einrede gelrend gemacht wird, gesprochen wäre.

Art. 4. Keinem Unterehan ist es erlaubr, sich durch freiwillige Prorogation einer,
nach den Bestimmungen des gegenwärtigen Verrrages nicht competenten Gerichtsbarkeit des
andern Staates zu unterwerfen.

Keine Gerichtsbehörde ist befuge, der Regquisteion eines solchen gesetzwidrig prorogirten
Gerichts um Srellung des Beklagren oder Vollstreckung des Erkennenisses Start zu geben,
vielmehr wird jedes von einem solchen Gericht gesprochene Erkenneniß in dem andern Staate
als ungültig betrachtet.

Art. 5. Beide Staaten erkennen den Grundsatz an, daß der Kläger dem Gerichts-
stande des Beklageen zu folgen habe; es wird daher das Urrheil dieser Gerichtssftelle niche
nur, insofern dasselbe etwas gegen den Beklagren, sondern auch insofern es etwas gegen



den Klager z. B. rucksichtlich der Erstattung von Unkosten verfugt, in dem andern Staate
als rechtsgultig anerkannt und vollzogen. «

Art.6.ZuderJnsinuationdervonsdemGerichtdeseinenStaategankeinenWiderklagc«
Unterthan des andern auf eine angestellee Widerklage erlassenen Vorladung, sowie zu der
Wolsstreckung des in einer solchen Widerklagsache abgefaßten Erkenntnisses ist das requirirke
Gericht nur unrer den in seinem Lande in Ansehung der Widerklage geltenden gesetzlichen
Bestimmungen verpflichtet, wonach auch die Bestimmung Ark. 3 sich modificirt.

Art. 7. Die Provocationsklagen (ex lege diffamari oder ex lege si contendat) Provccations=
werden erhoben vor demjenigen Gerichte, vor welches die rechtliche Ausführung des Haupt- klagen.
anspruchs gehören würde; es wird daher die vor diesem Gerichte, besonders im Fall des
Ungehorsams, ausgesprochene Sentenz von der Obrigkeic des Provocirten als rechtsgültig
und vollstreckbar anerkannr.

Art. 8. Der persönliche Gerichtsstand, welcher enkweder durch den Wohnsitz in einem Persönicher
Scaate oder bei denen, welche einen eigenenWohnsitz noch niche genommen haben, durch Gerichtsstaud.
die Herkunft in dem Gerichtsstande der Aeltern begrundet ist, wird von beiden Staaten in
personlichen Klagesachen dergestalt anerkannt, daß die Unterthanen des einen Staates von
den Unterthanen des andern Staates in der Regel und insofern nicht in nachstehend er-
wähnten Fällen specielle Gerichtsstände concurriren, nur veor ihrem respecciven persönlichen
Zichter belangkt werden dürfen.

Art. 9. Ob Jemand einen Wohnsitz in einem der comtrahirenden Staaten habe,
wird nach den Gesetzen desselben beurtheilt.

Art. 10. Wenn Jemand in beiden Staaten seinen Wohnsitz in landesgesetzlichem
Sinne genommen hat, bängt die Wahl des Gerichtsstandes von dem Kläger ab.

Art. 11. Der Wohnsitz des Baters, wenn dieser noch am teben ist, begründee
zugleich den ordenrlichen Gerichtsstand der Kinder, welche sich noch in seiner Gewalk be-
finden, ohne Rücksicht auf den Ort, wo die Kinder geboren worden sind, oder sich nur
eine Zeit lang aufhalten.

Art. 12. Ist der Vater verftorben, so verbleibe der Gerichesstand, unter welchem
derselbe zur Zeit des Ablebens seinen Wohnsitz hakte, der ordentliche Gerichtsstand der
Kinder, so lange dieselben noch keinen eigenen ordenrlichen Wohnsitz begründet haben.

Art. 13. Hat das Kind zu tebzeiten des Baters oder nach seinem Tode den
Wohnsitz desselben verlassen und innerhalb 3 Jahre nach erlangier Volljährigkeic oder auf-
gehobener väterlicher Gewalt keinen eigenen festen Wohnsitz genommen, so verliert es, in
den Preußischen Staaten, den Gerichtsstand des Vaters und wird nach den Gesetzen seines
jedesmaligen Aufenthalts beurtheilt.

Art. 14. Ist der Bater unbekannt, oder das Kind nicht aus einer Ehe zur rech-
ten Hand erzeugt, so richtet sich der Gerichtesstand eines solchen Kindes auf gleiche Art
nach dem gewöhnlichen Gerichtsstande der Mutter.
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Art. 15. Die Bestellung der Personalvormundschaft für Unmündige oder ihnen
gleich zu achtende Personen gehört vor die Gerichte, wo der Pflegbefohlene sich wesentlich
aufhält. In Absicht der zu dem Vermögen der Pflegbefohlenen gehörigen Immobilien,
welche unter der anderen andeshoheir liegen, stehr der jenseitigen Gerichtsbehörde frei, we-
gen dieser besondere Vormünder zu bestellen, oder den auswärtigen Personalvormund eben-
falls zu bestätigen, welcher letztere jedoch bei den auf das Grundstück sich beziehenden Ge-
schäften die am Orte des gelegenen Grundstücks geltenden gesetzlichen Vorschriften zu befol-
gen hat. Im ersteren Falle sind die Gerichte der Hauptvormundschaft gehalten, der Be-
hörde, welche wegen der Grundstücke besondere Vormünder bestellt hat, aus den Acten die
nöthigen Nachrichten auf Erfordern mitzutheilen; auch haben die beiderseitigen Gerichte
wegen Verwendung der Einkünfte aus den Gütern, soweict solche zum Unterhalte und der
Erziehung oder dem sonstigen Fortkommen der Pflegbefohlenen erforderlich sind, sich mie
einander zu vernehmen, und in dessen Verfolg das Nöthige zu verabreichen.

Art. 16. Diejenigen, welche in dem einen oder dem andern Scaate, ohne einen
Wohnsitz daselbst zu haben, eine abgesonderte Handlung, Fabrik oder ein anderes derglei-
chen Etablissement besttzen, sollen wegen persönlicher Verbindlichkeiten, welche sie in An-
sehung solcher Erablissements eingegangen haben, sowohl vor den Gerichten des Landes,
wo die Gewerbsanstalten sich befinden, als vor dem Gerichtsfkande des Wohnorts belangt
werden können.

Art. 17. Die Uebernahme einer Pachkung, verbunden mit dem personlichen Auf-
enthalte auf dem erpachteren Gure, soll den Wohnsitz des Pächters im Staate begründen.

Art. 18. Ausnahmsweise können jedoch:
1) Studirende wegen der am Universitätsorte von ihnen gemachten Schulden oder

anderer durch Verträge oder Handlungen daselbst für sie entstandenen Rechts-
verbindlichkeiten,

2) alle im Dienste Anderer stehende Personen, sowie dergleichen ehrlinge, Gesellen,
Handlungsdiener, Kunstgehülfen, Hand= und Fabrikarbei#cer in Injurien-, Ali-
menten= und Entschädigungsprocessen und in allen Rechrsstreitigkeiren, welche
aus ihren Dienst-, Erwerbs= und Contractsverhältnissen entspringen, inglei-
chen im Königreiche Sachsen wegen contrahirter Schulden,

so lange ihr Aufenthalt an dem Orte, wo sie studiren oder dienen, dauerk, bei den dorei-
gen Gerichten belangt werden.

Bei verlangeer Wollstreckung eines von dem Gericht des temporären Aufenthaltsorts
gesprochenen Erkennenisses durch die Behörde des ordentlichen persönlichen Wohnsitzes find
jedoch die nach den Gesetzen des letzteren Orkes bestehenden rechtlichen Verhälenisse desjeni-
gen, gegen welchen das Erkenntniß vollstreckt werden soll, zu berücksschtigen.

Art. 19. Bei enestehendem Creditwesen wird der persönliche Gerichrsstand des
Schuldners auch als allgemeines Concursgericht (Gantgericht) anerkannt; hat Jemand
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nach Art. 9, 10 wegen des in beiden Staaten zugleich genommenen Wohnsitzes einen mehr-
fachen persönlichen Gerichtsstand, so entscheidet für die Competenz des allgemeinen Con-
cursgerichts die Prävention. —

Der erbschaftliche Liquidationsproceß wird im Fall eines mehrfachen Gerichtsstandes
von dem Gerichte eingeleitet, bei welchem er von den Erben oder dem Nachlaßcurator in
Antrag gebracht wird.

Der Antrag auf Concurseroffnung findet nach erfolgter Einleitung eines erbschaftli—
chen Liquidationsprocesses nur bei dem Gerichte Statt, bei welchem der letztere bereits rechts—
hangig ist.

Art. 20. Der hiernach in dem einen Staate eröffnete Concurs= oder Liquidations=
proceß erstreckt sich auch auf das in dem andern Staate befindliche Vermogen des Gemein-
schuldners, welches daher auf Verlangen des Concursgerichts von demjzenigen Geriche,
wo das Bermögen sich befindet, sicher gestellt, inventirt und entweder in natura oder nach
vorgängiger Versilberung zur Concursmasse ausgeantwortet werden muß.

Hierbei finden jedoch folgende Einschränkungen Statt:
1) Gehöre zu dem auszuantwortenden Vermögen eine dem Gemeinschuldner ange-

fallene Erbschaft, so kann das Concursgericht nur die Ausantwortungdesnach
erfolgter Befriedigung der Erbschaftsgläubiger, insoweit nach den im Gerichts-
stande der Erbschaft geltenden Gesetzen die Separation der Erbmasse von der Con-
cursmasse noch zulässig ist, sowie nach Berichtigung der sonst auf der Erb-
schaft ruhenden Lasten, verbleibenden Ueberrests der Concursmasse fordern.

2) Ebenso können vor Ausantwortung des Vermögens an das allgemeine Concurs-
gericht alle nach den Gesetzen desjenigen Staates, in welchem das auszuant-
wortende Vermögen sich befindet, zulässigen Windications-, Pfand-, Hypo-
theken= oder sonstige, eine vorzügliche Befriedigung gewährende Rechte an den
zu diesem Vermögen gebörigen und in dem betreffenden Staate befindlichen
Gegenständen, vor dessen Gerichten geltend gemacht werden, und ist sodann
aus deren Erlöß die Befriedigung dieser Gläubiger zu bewirken und nur der
Ueberrest an die Concursmasse abzuliefern, auch der etwa unter ihnen oder
mit dem Curator des allgemeinen Cencurses oder erbschaftlichen Liquidations=
processes uber die Berität oder Priorität einer Forderung entstehende Streit
von denselben Gerichten zu entscheiden.

3) Besitzt der Gemeinschuldner Bergtheile oder Kuxe oder sonstiges Bergwerks-
eigentbum, so wird, Behufs der Befriedigung der Verggläubiger aus dem-
selben ein Specialconcurs bei dem betreffenden Berggericht eingeleitet, und nur
der verbleibende Ueberrest dieser Specialmasse zur Hauptconcursmasse abgelieferk.

4) Ebenso kann, wenn der Gemeinschuldner Seeschiffe oder dergleichen Schiffs-
parte besitzt, die vorgängige Befriedigung der Schiffsgläubiger aus diesen Ver-
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mögensstücken nur bei dem betreffenden See= und Handelsgericht im Wege
eines einzuleitenden Specialconcurses erfelgen.

Art. 21. Insoweit nicht etwa die in dem vorstehenden Art. 20 bestimmten Aus-
nahmen eintreten, sind alle Forderungen an den Gemeinschuldner bei dem allgemeinen
Concursgericht einzuklagen, auch die Rücksichts ihrer ekwa bei den Gerichten des andern
Stagtes bereits anhängigen Processe bei dem Concursgericht weiter zu verfolgen, es sei
denn, daß letzteres Gericht deren Fortsetzung und Entscheidung bei dem proceßleitenden
Gerichte ausdrücklich genehmige oder verlangt.

Auch diejenigen der im Arkc. 20 gedachten Realforderungen, welche von den Gläu-
bigern bei dem besondern Gericht nicht angezeigt oder daselbst gar nicht oder niche voll-
ständig bezahl# worden sind, können bei dem allgemeinen Concursgerichte noch geltend
gemacht werden, so lange bei dem tetzteren nach den Gesetzen desselben eine Anmeldung
noch zulässig ist.

Dingliche Rechte werden jedenfalls nach den Gesetzen des Orts, wo die Sache be-
legen ist, beurtheilt und geordnet.

Hinsichtlich der Gültigkeit persönlicher Ansornche entscheiden, wenn es auf die Rechts-
fähigkeit eines der Betheiligkem ankommte, die Gesetze des Staares, dem er angehört;
wenn es auf die Form eines Rechtsgeschäfes ankomm', die Gesetze des Staates, wo
das Geschäft vorgenommen worden ist (Art. 33); bei allen anderen, als den voran-
geführten Fallen die Gesetze des Staales, wo die Forderung entstanden ist.

Ueber die Rangordnung persönlicher Ansprüche und deren Verhältniß zu den ding-
lichen entscheiden die am Orte des Concursgerichts geltenden Gesetze. Nirgends aber darf
ein Unterschied zwischen in= und ausländischen Gläubigern rücksichtlich der Behandlung
ihrer Rechte gemacht werden.

Art. 22. Alle Realklagen, desgleichen alle possessorischen Rechesmictel, wie auch
die sogenannten actiones in rem scriptae, müssen, dafern sie eine unbewegliche Sache
betreffen, vor dem Gerichte, in dessen Bezirk sich die Sache befindee, — können aber,
wenn der Gegenstand beweglich ist, auch vor dem persönlichen Gerichtsskande des Beklag-
ten — erhoben werden, verbehältlich dessen, was auf den Fall des Concurses bestimmt ist.

Art. 23. In dem Gerichtsstande der Sache können keine blos (rein) persönliche
Klagen angestellt werden.

Art. 24. Eine Ausnahme von dieser Regel finder jedoch Seatt, wenn gegen den
Besitzer unbeweglicher Güter eine solche persönliche Klage angestellt wird, welche aus dem
Besitze des Grundstücks oder aus Handlungen fließt, die er in der Eigenschaft als Guts-
besitzer vorgenommen ha#. Wenn daher ein solcher Grundbesitzer

1) die mit seinem Pächter oder Berwalter eingegangenen Verbindlichkeiken zu erfül-
len, oder
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2) die zum Besten des Grundstucks geleisteten Vors.husse oder gelieferten Materia—
lien und Arbeiten zu verguten sich weigert, oder wenn von den auf dem Grund—
stuck angestellten dienenden Personen Anspruche wegen des Lohns erhoben wer—
den, oder

3)die Patrimonialgerichtsbarkeit oder ein ahnliches Befugniß mißbraucht, oder
4) seine Nachbarn im Besitze stort,
5) sich eines auf das benachbarte Grundstuck ihm zustehenden Rechts beruhmt, oder
6) wenn er das Grundstuck ganz oder zum Theil veraußert und den Contract nicht

erfullt, oder die schuldige Gewahr nicht leistet,
so muß derselbe in allen diesen Fallen bei dem Gerichtsstande der Sache Recht nehmen,
wenn sein Gegner ihn in seinem personlichen Gerichtsstande nicht belangen will.

Art. 25. Der Gerichtsstand einer Erbschaft ist da, wo der Erblasser zur Zeit sei- G#nennnslan
nes Ablebens seinen persönlichen Gerichtsstand harte.

Art. 26. In diesem Gerichesstande können angebracht werden:
1)) Klagen auf Anerkennung eines Erbrechts und solche, die auf Erfüllung oder

Aufhebung testamentarischer Verfügungen gerichtet sind;
2) Klagen zwischen Erben, welche die Theilung der Erbschaft oder die Gewährlei-

stung der Erbtheile betreffen.— Doch kann dies (zu 1 und 2) nur so lange
geschehen, als in dem Gerichtsstande der Erbschaft der Nachlaß noch ganz oder
theilweise vorhanden ist.

Endlich können
3) in diesem Gerichtsstande auch Klagen der Erbschaftsgläubiger und Legararien

angebracht werden, so lange sie nach den Candesgesetzen im Gerichtsstande der
Erbschafe angestellt werden dürfen.

In den zu 1, 2 und 3 angeführten Fällen bleibe es jedoch dem Ermessen der Klä-
ger überlassen, ob 4ie ihre Klage, statt in dem Gerichtsstande der Erbschaft, in dem per-
sônlichen Gerichtsstande der Erben anstellen wollen.

Art. 27. Ein Arrest kann in dem einen Staake unter den, nach den Gesetzen des- Gerichtsstand
selben vorgeschriebenen Bedingungen gegen den Bürger des andern Scaates in dessen in des Arrests.
dem Gerichtsbezirke des Arrestrichters befindlichen Vermögen angelegt werden und begrün-
det zugleich den Gerichtsstand für die Hauptklage insoweit, daß die Entscheidung des Ar-
restrichters rücksichtlich der Hauptsache nicht blos an den in seinem Gerichtesprengel befind-
lichen und mic Arrest belegten, sondern anallen in demselben ande befindlichen Vermö-
gensobjecten des Schuldners vollstreckbar ist. Die Anlegung des Arrests giebt jedoch dem
Arrestkläger kein Vorzugsrecht vor andern Gläubigern und verliert daher durch Concurs-
eröffnungüber das Vermögen des Schuldners seine rechtliche Wirkung.

Art. 28. Der Gerichtsttand des Concracts, vor welchem ebensowohl auf Erfül= Gerichtsstaus
lung, als auf Aufhebung des Contracts geklagt werden kann, findet nur dann seine An= des Coutracts.

X
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wendung, wenn der Contrahent zur Zeit der Ladung in dem Gerichtsbezirk sich anwesend
befindet, in welchem der Contract geschlossen worden ist, oder in Erfullung gehen soll.

Art. 29. Die Clausel in einem Wechselbriefe oder eine Verschreibung nach Wech-
selrecht, wodurch sich der Schuldner der Gerichtsbarkeit eines jeden Gerichts unterwirft, in
dessen Bezirk er nach der Verfallzeit anzutreffen ist, wird als gültig anerkanne, und be-
gründet die Zuständigkeit eines jeden Gerichts gegen den in seinem Bezirk anzurreffenden
Schuldner. Aus dem ergangenen Erkenntnisse soll selbst die Personalexecurion gegen den
Schuldner bei den Gerichten des andern Staates vollstreckt werden.

Gerichtsstand Art. 30. Bei dem Gerichtsstande, unter welchem Jemand fremdes Gut oder Ver-
267 gesiheten mögen bewirthschaftet oder verwaltet hat, muß er auch auf die aus einer solchen Admini-

« stration angestellte Klage sich einlassen, so lange nicht die Administration vollig beendigt
und der Verwalter uber die abgelegte Rechnung quittirt ist. Wenn daher ein aus der
quittirten Rechnung verbliebener Ruckstand gefordert oder eine ertheilte Quittung angefoch—
ten wird, so kann dieses nicht bei dem vormaligen Gerichtsstande der gefuhrten Verwal—
tung geschehen.

Intervention. Art. 34. Jede Intervention, die nicht eine besonders zu behandelnde Rechtssache in
einen schon anhangigen Proceß einmischt, sie sei principal oder accessorisch, betreffe den
Kläger oder den Beklagten, sei nach vorgängiger Streitankündigung oder ohne dieselbe ge-
scheben, begründer gegen den ausländischen Intervenienten die Gerichtsbarkeit des Staates,
in welchem der Hauptpreceß geführt wird.

Wirkung der Art. 32. Sobald vor irgend einem in den bisherigen Artikeln bestimmten Gerichrs-
Nechtehinag stande eine Sache rechtshängig geworden ist, so ist der Streit daselbst zu beendigen, ohne

" daß die Rechtshängigkeit durch Veränderung des Wohnsitzes oder Aufenkhalcs des Beklag-
ten gestört oder aufgehoben werden könnre.

Die Rechtshängigkeit einzelner Klagesachen wird durch die legale Insinuation der
Ladung zur Einlassung auf die Klage für begründec erkannt.

2) Rücksichtlich der Gerichtsbarkeit in nicht streitigen Rechtssachen.
Art. 33. Alle Rechtsgeschäfte unter Lebenden und auf den Todesfall werden, was

die Gültigkeit derselben rücksichtlich ihrer Form betrifft, nach den Gesetzen des Orts beur-
theilt, wo sie eingegangen sind.

Wenn nach der Verfassung des einen oder des andern Staates die Gülligkeit einer
Handlung allein von der Aufnahme vor einer bestimmten Behörde in demselben abhänge,
so har es auch hierbei sein Verbleiben.

Art. 34. Verträge, welche die Begründung eines dinglichen Rechts auf unbeweg-
liche Sachen zum Zwecke haben, richten sich lediglich nach den Gesetzen des Orts, wo die
Sachen liegen.
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3) Rucksichtlich der Strafgerichtsbarkeit. «-

Art. 35. Verbrecher und andere Uebertreter von Strafgesetzen werden, soweit nicht
die nachfolgenden Artikel Ausnahmen bestimmen, von dem Staate, dem sie angehoren,
nicht ausgeliefert, sondern daselbst wegen der in dem andern Staate begangenen Verbre—
chen zur Untersuchung gezogen und bestraft. Daher findet auch ein Contumacialverfahren
des andern Staates gegen sie nicht Statt. «

Bei der Constatirung eines Forstfrevels, welcher von dem Angehorigen eines Staates
in dem Gebiete des andern verübt worden ist, soll den officiellen Angaben und Abschätzun-
gen der competenten Forst= und Polizeibeamten des Orts des begangenen Frevels dieselbe
Beweiskraft, als den Angaben und Abschätzungen inländischer Officianten von der erken-
nenden Behörde beigelegt werden, wenn ein solcher Beamter auf die wahrheirtsmäßige,
treue und gewissenhafte Angabe seiner Wahrnehmung und Kenntniß entweder im Allgemei-
nen oder in dem speciellen Falle eidlich verpflichtet worden ist, und weder einen Denun-
ciankenantheil, noch das Pfandgeld zu beziehen hat.

Uebrigens behäle es wegen der Verhütung und Bestrafung der Forstfrevel in den
Grenzwaldungen bei der bestehenden Uebereinkunft vom 22 sten September 1835 sein Be-
wenden.

Art. 36. Wenn ein Unrerthan des einen Staakes in dem Gebiere des andern sich
eines Vergehens oder Verbrechens schuldig gemacht hat, und daselbst ergriffen und zur
Untersuchung gezogen worden ist, so wird, wenn der Verbrecher gegen jurakorische Caution
oder Handgelöbniß entlassen worden, und sich in seinen Heimathsstaat zurückbegeben har,
von dem ordentlichen Richter desselben das Erkenntniß des ausländischen Gerichts, nach
vorgängiger Requisition und Mittheilung des Urtels sowohl an der Person als an den in
dem Staaktsgebieke befindlichen Gürern des Verurtheilten vollzogen, vorausgesetzt, daß die
Handlung, wegen deren die Strafe erkannt worden ist, auch nach den Gesetzen des requi-
rirten Staates als ein Vergehen oder Verbrechen und nicht als eine blos polizei= oder
finanzgesetzliche Uebertretung erscheine, ingleichen, unbeschadert des dem requirirten Staate
zuständigen Strafverwandlungs= oder Begnadigungsrechts. Ein Gleiches findet im Fall

der Flucht eines Verbrechers nach der Verurtheilung oder während der Strafverbüßung
Statt. Hat sich aber der Verbrecher vor der Verurtheilung der Untersuchung durch die
Flucht entzogen, soll es dem untersuchenden Geriche nur freistehen, unfer Mittheilung der
Acten auf Fortsetzung der Untersuchung und Bestrafung des Verbrechers, sowie auf Ein-
bringung der aufgelaufenen Unkosten aus dem Vermögen des Verbrechers anzutragen. In
Fällen, wo der Verbrecher nicht vermögend ist, die Kosten der Strafvollstreckung zu rra-
gen, hat das regquirirende Gericht solche in Gemäßheit der Bestimmung des Art. 45
zu ersetzen. Bedingt zu ge-

Art. 37. Hat der Unterthan des einen Staates Strafgesetze des andern Staates Sllatende «
durch solche Handlungen verletzt, welche in dem Staate, dem er angehort, gar nicht ver— 1
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pönt sind, z. B. durch Uebertretung eigenthümlicher Abgabengesetze, Polizeivorschriften und
dergleichen, und welche demnach auch von diesem Sctaale nicht bestraft werden können, so
soll auf vorgängige Reguisition zwar nicht zwangsweise der Unterthan vor das Gericht des
andern Staates gestellt, demselben aber sich selbst zu stellen gestattet werden, damit er sich
gegen die Anschuldigungen vertheidigen und gegen das in solchem Falle zulässige Contu-
macialverfahren wahren könne.

Doch soll, wenn bei Uebertretung eines Abgabengesetzes des einen Seaakes dem Unter-
cthan des andern Staates Waaren in Beschlag genommen worden sind, die Verurtheilung,
sei es im Wege des Contumacialverfahrens oder sonst, insofern eintreten, als sie sich nur
auf die in Beschlag genommenen Gegenstände beschränkt. In Ansehung der Contraven-
tionen gegen Zollgesetze bewendet es bei dem unter den resp. Vereinsstaaten abgeschlossenen
Zoll cartel vom 11ten Mai 1833.

Art. 38. Der zustandige Strafrichter darf auch, soweit die Gesetze seines Landes
es gestatten, uber die aus dem Verbrechen entsprungenen Privatanspruche mit erkennen,
wenn darauf von dem Beschadigten angetragen worden ist.

Art. 39. Unterthanen des einen Staates, welche wegen Verbrechen oder anderer
Uebertretungen ihr Vaterland verlassen und in den andern Staat sich gefluchtet haben, ohne
daselbst zu Unterthanen aufgenommen worden zu sein, werden nach vorgangiger Requisition
gegen Erstattung der Kosten ausgeliefert.

Art. 40. Solche eines Verbrechens oder einer Uebertretung verdächtige Individuen,
welche weder des einen noch des andern Staates Unterthanen sind, werden, wenn sie
Strafgesetze des einen der beiden Staaten verletzt zu haben beschuldige sind, demjenigen,
in welchem die Uebertretung verübt wurde, auf vorgängige Requifftion gegen Erftattung
der Kosten ausgeliefert; es bleibt jedoch dem requirirrten Staate überlassen, ob er dem
Auslieferungsantrage Folge geben wolle, bevor er die Regierung des dritken Staates,
welchem der Verbrecher angehört, von dem Antrage in Kenneniß gesetzt und deren Erklä-
rung erhalten hat, ob sie den Angeschuldigeen zur eigenen Bestrafung reclamiren wolle.

Art. 41. In denselben Fällen, wo der eine Scaat berechtiger ist, die Auslieferung
eines Beschuldigten zu fordern, ist er auch verbunden, die ihm von dem andern Scaate
angebotene Auslieferung anzunehmen.

Art. 42. In Criminalfällen, wo die persönliche Gegenwart der Jeugen an dem
Orte der Untersuchung norhwendig ist, soll die Stellung der Unterthanen des einen Scaa-
tes vor das Untersuchungsgericht des andern zur Ablegung des Zeugnisses, zur Confronta-
tion oder Recognicion, gegen vollständige Vergürung der Reisekosten und des Versäum-
nisses, nie verweigerc werden.

Art. 43. Da nunmehr die Fälle genau bestimmr sind, in welchen die Auslieferung
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der Angeschuldigten oder Gestellung der Zeugen gegenseitig nicht verweigert werden sollen,
so hat im einzelnen Falle die Behorde, welcher sie obliegt, die bisher ublichen Reversalien
uber gegenseitige gleiche Rechtswillfahrigkeit nicht weiter zu verlangen.

In Ansehung der vorgangigen Anzeige der requirirten Gerichte an die vorgesetzten Be—
horden, bewendet es bei den in beiden Staaten deshalb getroffenen Anordnungen.

III. Bestimmungen rucksichtlich der Kosten in Civil- und Criminal—
sachen.

Art. 44. Gerichtliche und außergerichtliche Proceß- und Untersuchungskosten, welche
von dem competenten Gericht des einen Staates nach den dort geltenden Vorschriften fest-
gesetzt und ausdrücklich für beitreibungsfähig erkläre worden sind, sollen auf Verlangen
dieses Gerichts auch in dem andern Scaate von den daselbst sich aufhaltenden Schuldnern
ohne Weiteres erecucivisch eingezogen werden. Die den gerichtlichen Anwälten an ihre
Mandanten zustehenden Forderungen an Gebühren und Auslagen können indeß in Preußen
gegen die dort wohnenden Mandanren nur im Wege des Mandatspröcesses nach § 1 der
Verordnung vom 1sten Juni 1833 geltend und beitreibungsfähig gemacht werden; es ist
jedoch auf die Regquisieion des Sächsischen Proceßgeriches das gesetzliche Verfahren von
dem competenten Gericht einzuleiten und dem auswärtigen Rechtsanwalte Behufs der kosten-
freien Betreibung der Sache ein Assistent von Ameswegen zu bestellen.

Art. 45. In allen Civil= und Criminalrechtssachen, in welchen die Bezahlung der
Unkosten dazu unvermögenden Personen obliege, haben die Behörden des einen Staates
die Requisitionen der Behörden des andern sportel= und stempelfrei zu expediren, und nur
den unumgänglich nöthigen baaren Verlag an Copialien, Porto, Botenlätinen , Gebühren
der Zeugen und Sachverständigen, Verpflegungs= und Transporkkosten zu liquidiren.

Art. 46. Den vor einem auswärtigen Gerichte abzuhörenden Zeugen und andern
Personen sollen die Reise= und Zehrungskosten nebst der wegen ihrer Versäumniß ihnen
gebührenden Vergütung nach der von dem regquirirten Gerichte geschehenen Verzeichnung
bei erfolgter wirklicher Sistirung von dem requirirenden Gerichte sofore verabreicht werden.

Art. 47. Zu Entscheidung der Frage, ob die Person, welcher die Bezahlung der
Unkosten in Civil= und Criminalsachen oblieg", binreichendes Vermögen dagu besitze, soll
nur das Zeugniß derjenigen Gerichtestelle erfordert werden, unter welcher diese Person ihre
wesentliche Wohnung hat.

Sollte dieselbe ihre wesentliche Wohnung in einem dritten Staate haben, und die
Beitreibung der Kosten mir Schwierigkeiten verbunden sein, so wird es angesehen, als ob
sie kein hinreichendes eigenes Vermäögen besitze.

Ist in Criminalfällen ein Angeschuldigrer zwar vermögend, die Kosten zu enrrichten,
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jedoch in dem gesprochenen Erkenntnisse dazu nicht verurtheilt worden, so ist dieser Fall
dem des Unvermögens gleich zu setzen.

Art. 48. Sämmrliche vorstehende Bestimmungen gelten nicht in Beziehung auf die
Königl. Preußischen Rheinprovinzen. Auch stehen die Bestimmungen des gegenwärtigen
Vertrages mit der Beurtheilung der politischen Heimarh in keiner Verbindung.

Art. 49. Die Dauer dieser Uebereinkunft wird auf zwölf Jahre, vom 1sten De-
cember dieses Jahres an gerechnek, festgesetzt. Erfolgt Ein Jahr vor dem Ablaufe keine
Kündigung von der einen oder andern Seite, so ist sie stillschweigend als auf noch zwölf
Jahre weiter verlängert anzusehen. ·

Hieruber ist Koniglich Sachsischer Seits gegenwartige Ministerialerklarung ausgefertigt
und solche mit dem Koniglichen Insiegel versehen worden.

Dresden, den 30sten Nevember 1839.

-
Koniglich Sachsische Ministerien

der Justiz. der auswartigen Angelegenheiten.
(gez.) von Koenneritz. von Zeschau.

Letzte Absendung: am 18ten Januar 1840.
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